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Hanse, von dem allgemeinen Deutschen Land
frieden bis nach dem dreyßjgjährigen Kriege. 
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Dreyzehnkes Buch. Der dritten Periode erster Ab» 

schnitt: Verfall der Hanse im allgemeinen, wäh

rend dieser Zeit, durch den veränderten Zustand 

der Europäischen Staaten und des Deutschen 

Reichs veranlaßt. S. r — 86.

Zu den früheren inneren Gebrechen des Bundes gesellte 
sich ein ganz veränderter äußerer Zustand, der verderblich 
für die Hansen ausfallen mußte - S. 6; mehr Ruhe, 
Ordnung, Einheit und Kraft entstand in den mvnatchi« 
seyen Staaten, welche auf die erworbenen Hansischen Frey
heiten sehr nachtheilig wirken mußten — S. 12 ; als jura 
quaefita forderten die Städte, was die Könige ihnen als 
Gnade kaum zugestehen wollten; Verfall der Hansischen 
Factvreyen, ganz veränderter Mechanismus des VerkehrS 
nrit Auswärtigen - ©.16; das Zerfallen Deutschland- in 
viele einzelne Staaken raubt den Hansen die Hülfe, die 
beym eigenen Versinken ihnen noch hätte werden können, 
der Landfrieden gab ihnen mehr Sicherheit der Straßen, 
aber raubte ihnen ihr politisches Ansehen — S ri; auch 
die einzelnen Glieder des Bundes entziehen sich dem 
Rechtsspruch der Hanse, die Furcht vor dem Hansischen 
Bann verschwindet immer mehr - S.2t>; an die Kaiser 
enger sich zu schließen, will so wenig als die Vereinigung 
mit den Oberdeutschen Reichsstädten gelinge» — S. 30; 
die Kirchrntksorm wirkt in mehreren Beziehungen nachthei-
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ltg — S.zg; dadurch gestörte Eintracht unter den Bun. 
desstadten, Beyireten einiger zu den kriegerischen Bünd
nissen, Nachtheile aus dem ersten Religionskrieg für sie — 
©♦38; Hoffnung, die ans der Verbindung der Hansen mit 
den General-Staaten entsteht, Lübeck gebt im Jahr röt3 
mit dem Beyspiele voran, neun andere, der angeseheneren 
Städte treten im I 1615 bey - S. 42 ; wohlthätige Wir
kungen dieser Allianz in Bezug auf fremde Machte und auf 
das Verhältniß der Stacie zu tien Deutschen Fürsten - 
©•48; allein dieß gute Verbältuiß wird beym WiederauS- 
druch des Spanisch-Niederländischen Kriegs gestört, denn 
die Hause-Sà wollten daran nicht Theil nehmen, und 
dieAUtanz schlummerte ein — S.53; der drevßigjähriqe 
Krieg ldsere die,e Verbindung wie so manches andere auf, 
die fremden, protestantischen oder anriöstreichischen Mächte 
warben vergebens um der Städte Beytritt — Soi- a's 
der Srnrm über Niedersachsen kam, ward daö H-r'z des 
Bundes angegriffen -@.68; der Kaiser fordert die städti
schen Schiffe, um den König von Dänmark zu verfolgen, 
Stralsunds glückliches Widerstreben, ohne durch die Schwe, 
stern eben unterstützt zu werden - S.75; Beirel» nur blieb 
ihnen übrig, aber dem gefahrvollen Vorschläge zu einem 
monopolistischen Verkehr zwischen Spanien und ihnen da 
sie für ihre Freyheil von da so viel und mit Recht bcsürch, 
»eten, wichen si, aus —S. 8z; der Fortgang des uuglück, 
seligen Kriegs druckt Einzelne nieder — S. 86.

Vierzehntes Buch. Der dritten Periode zweyter 

Abschnitt: Verhältnisse der Hanse zu Dänmark 
und Norwegen, und allmöhliger Verlust ihres 

Ansehnö und privilegirten Handels daselbst. S 87 

— 154.

Befolgung deS alten Systems von Seiten der Städte 
und besonders von Lübeck zu Anfang dieser Periode in B, 
L«g ans Dänmark, Fehden mit König Johann - @ 93 • 
mit König Christian II. und glückliche« Ende derselben —' 
©• 08 ; doch der durch die Städte und besonder« durch Lü, 
deck auf den Thron gehobene König, Friedrich!., ward 
lauer iu seinen dankbaren Gesinnungen — S. yy; und das



v,rw,g«w Beginn,« einiger Lübeckischen Demagoge« nach 
seinem Tode, WullenwewerS und Marens Mevers bey einem 
höchst glücklichen Anfänge gewann ein schlechtes Ende -- 
S. 102; daraus entstellende Uneinigkeit und Erbitterung 
umer den bedeutenderen Städten selbst — S. ioe; der neue 
König Christian 111 , gegen welchen Lübeck gekämpft, ver
weigerte die Bestätigung der alten Handelssreyheiren, dir 
Hausen erreichen diese ihre sehnlichsten Wünsche bey seinen 
Lebzeiten »ich, ganz - S los; FriedrichU. bestätigt, rinen 
bedeutenden Theil derselben durch den Odens,eischen Receß 
vom I. 1560, und Lübeck verband sich mit ihm zur Fehde 
gegen Schweden, welche aber ein unglückliches Ende nahm 
— S. loy; so verloren Lübeck und die Hanse ihr Ansehn 
auch in Dänmark, mehrere Handelsbedrückungen erfolgten, 
der Sundzoll ward erhöht - S na; die Hanse wendet 
sich an Kaiser und Reich, aber von da war nichts frucht
bares zu erwarten — S. l'g; noch schlimmer ward eS un
ter Christian IV., der die Bestätigung der alt,» Freyheit«, 
verweigert - S. iiz; der auch aus andern Gründen erbit
tert, die Hansischen Legaten zu mehrere» Mahlen auf eine 
Weise behandelte, die bis dahin unerhört war - S. trz; 
bis zum Jahre 1560 war der Handel zwischen den eigentlich 
Dänischen Besitzungen und den Hansen, trotz mancher Un- 
terbrechungen,aufaliemFußgeführs worden — ®.12S; Frie
drich 1. bestätigte, im Jahre'1524, alle ihre großen Freyhei
ten, und im Ganzen blieb ihnen auch der Genuß derselben 
muer Christian 1II —S. >27; der Vertrag zn Odeiifte, im 
Jahre 1560, beschränkte ihre Privilegien, aber vieles blieb 
ihnen dennoch, und glnckitch wären sie gewesen, wenn sie 
diesen Vertrag in der Folge hätten in Kraft «halten kön
nen — S. >3,; allein unter K. Friedrich ll. ward schon man
ches davon nicht gehalten, und unter Christian IV. guig 
vollends so gut als alles zn Grunde — S.tzz; in Nor
wegen ging es ans dieselbe Weise, zu Ansang dieser Periode, 
es mißbrauchten die Deutschen vielfach ihre daselbst erlangt, 
Herrlchaft — S. ,34; Klagen des Cvmtoirs über die Nor
weger und di, aus Deutschland zu Bergen Ankommenden, 
und dahin Handelnden, so wie der Städte über bas Com» 
toir in dieser Zeit — 137 > Zerstörung der Fundament,
der Hansischen Dictarur seit der Mitte des sechszehnten 
Jahrhunderts in Norwegen, besonders durch Christoph Wal
kendorf, 6,6 Königs Amtmann, zu Bergen — S 141 • der 
Ovrnsreischk Receß, von dem Jahre izüo, verstattet'den
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Bürgern der Stadt Dörgen, zum Nachtheile der Hansen, 
größere Handelsfreyheiken - S. 144 ; über den Buchstaben 
des Vertrags binaus wurden diese allmäblig noch mehr 
ausgedehnt, und Christian IV verfuhr auf eine Weise, die 
bisher unerhört war 147 ; dazu kam, daß der alte 
Handels - Mechanismus den Hansen leibst drückend ward, 
und die alten Statute nicht mehr aufrecht zu hallen wa
ren — S. »za; fis werden aus ihrem Comroir auf dieselbe 
Weise großen Theils vertrieben, wie sie weiland die Einge, 
borenen daraus verdrängt halten, und nur ein Schatten 
vormahliger Herrlichkeit verblieb — S. 154.

Fünfzehntes Buch. Der dritten Periode dritter Ab

schnitt: Verhältnis der Hanse zu Schweden und 
Rußland, und Verfall ihres Ansehens und Han

dels hafelbst. S 155 — 244.

Dor Gustav I. blieb alles zwischen Schweden und den 
Städten in den alten Verhältnissen, Gustav aber gab ih
nen, im Jahre 1523, eimn unschätzbaren Freybrief — S.lZ8; 
wenige Jahre nachher aber beschränkte er die zuqestandenen 
Monopole immer mehr, sie wurden schon bey seinen Leb
zeiten meist «an; eingebüßt S-161 ; wenn auch Lübeck 
wie den Waffen Zuschlägen wollte, so war doch bey den 
übrigen Gliedern des Bundes auf keine Hülfe zu rechnen, 
und bis zu des Königs Tod ward oft genug, aber verge
bens um die Herstellung der Frcvheiten gehandelt — S.1Ü5; 
auch unter Erich Xl Vl wollte dieß nicht gelingen, obwohl 
die Hansen ichon gemäßigter in ihren Wünschen waren — 
S. lüg; die Livländischen Handel und Schwedens Erwer
bung der Stabt Reval veranlaßten auch Störungen deS 
Russisch-Hanseatischen Handels — S. 171 ; Lübeck verbin
det sich mit Dänmark gegen Schweden, aber die übiigen 
Städte treten nicht bey, und die Fehde hat nicht das er
wünschte Ende — S. 172; Friede zu Stettin von d. Jahre 
1570 — S. 173; aber auch dieser schlechte Friede ward 
nicht gehalten; König Johann 111. will die Hansische Fahrt 
auf Rußland über Narwa auch sonst nicht zugeden — S. 
177 ; des Königs Erklärung, von dem Jahre 15so, schien der 
Hansen zu spotten — S. 178; auch die inneren Unruhen 
des Reichs, seit Siegmunds Thronbesteigung, konnten nicht
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mehr benutzt werden — S. 180; im Gedränge zwischen dem 
Herzoge oder dem nachmahligen Könige Carl und dem Könige 
Siegmund neigte sich Lübeck zu des letztern Partey, die im 
Kamps unterlag S. >8i; König Carl verfuhr, sicher deS 
TbronS, nun um so härter gegen dir Hansen — S. 183; 
Gustav Adolph hatte freundliche Worte, aber an die Wie
dererlangung der alten , großen Freyheiten war weiter gar 
«ich« zu denken; der Beschwerden waren viele, der dreyßig- , 
jährige Krieg gesellte sich hinzu — S. 188 ; in Rußland 
waren die altern Niederlagen zerstört, und vergebens wa
ren die Versuche zu Ende des fünfzehnten und anfangs deS 
sechszehnten Jahrhunderts sie wieder herznstellen — S.iyo; 
dabev verfielen die alten Handels-Statute, die auf den 
Russischen Verkehr sich bezogen, die den Hansen die Herr
schalt in diesem Handel zugesichert hatte, ein immer größe
rer Contrebande-Handel kam auf—192; das einsei
tige Verfahren der Livländischen Städte kam hinzu und ver
mehrte die Gebrechen, das Comtoir ward nicht wieder auf- 
gerichiet, und das Schisma zwischen den Livländern und 
den übrigen Hansen ward immer größer — G.207; die 
Schweden werden thätiger im Russischen Handel, die Eng
länder entdecken die Fahrt über das weiße Meer, im I. 
1553, dieser ward stets bedeutender und war nicht zu unter
drücken - S< 208; Zar Iwan Wasiljewitsch II. sucht in 
nähere Verbindung mit Europa zu kommen, fällt auf Liv
land-S 212; die Livländischen Städte bitten beyden übrigen 
Hansen um Hülfe, aber die Erbitterung war schon zu groß, 
thätiger Beystand überall so schwer zu erhalten, Livland 
ward zerrissen, die Beute mehrerer — (g. 216; erst nun 
suchten Lübeck und die Wendischen Städte, unabhängig von 
den Livländischen Communen über Narwa einen Weg zum 
unmittelbaren Verkehr mit den Russen — S.219; Unzu
friedenheit der Livländer, immer größere Spaltung zwischen 
ihnen und den westlich belegenen Hanse-Stadten — S. 22z; 
die Eroberung Narwa's durch die Schweden, im Jahre 1581, 
gibt dem Handel der Hansen mit Rußland eine andere 
Richtung, sie erhielten von Zar Feodor Iwanowitsch Iollfrey, 
heilen und die Herstellung ihrer Höfe zn Pleskow und Now
gorod — S.224; doch gedieh der Verkehr nicht wieder zu 
altem Glanz — S. 225; Zacharias Meyer macht unter 
Feodors und dessen Nachfolgers Regierung sich um die 
Hanse höchst verdient — 234; eine Hansische Gesandt
schaft geht an Zar Boris Frvdvrowitsch Godunow, im I.
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1603, ab — S. 335 î aber nur Lübeck erhält Befreynng im 
Zoll, und die alten Höfe, so wie das Reckt neue anzule, 
ßtn 237; aber eben dieß, daß nur Lübeck allein diese 
Frevbeiten erhielt , vermehrte di« Spaltung unter den Stad« 
ren — S. azy; überall hatten die Privilegien wenig Werth, 
da die Russen ihre Besitzungen an der Ostsee verloren "hatten, 
Archangel so wei» lag — S. 240 ; die Schweden besonders 
drücken diesen Handel, und Gustav Adolph selbst, wiewohl 
gleich unzufrieden, wie seine Vorfahren, ob des Wegs über 
Archangel, wollte doch den über die Ostsee mit den Russen 
vorzüglich an seine Unterthanen geknüpft wissen — S 242; 
dieser Aweiq des Hanfiicken Handele kränkelte immer mehr, 
und was innen davon noch blieb war dae Werk einzelner 
Städte nicht das des Bundes — S. 244.

Sechzehntes Buch. Der dritten Periode vierter 
Abschnitt: Verhältniß der Hanse zu den Nieder

landen, wahrend dieser Periode. <62.245 — 306.

Die Grundfesten der HandelShrrrsckafr in diesen Gegen, 
den waren bereits zu Ende der vorigen Periode erschüttert 
worden —S. 247; die verlorene Herrschaft in der Ostsee, 
ein ganz anderer Mechanismus des Handels wirken nach, 
theilig auf die Hansische Macht im Niederlande — S.azz; 
vergebens waren die Bemübnngen die Residenz zu Brügge 
und die daran geknüpften Staune aufrecht zu erhallen — 
©.257; der Schoßbrief für das Evmtoir daselbst, vom 3« 
1530, findet großen Widerspruch - 2.59; Klagen der
Vorsteher desselben, von d. I. 1535, 1539, welche den 
Verfall des Ganzen hinlänglich beurkundeten, so daß keine 
Rettung mehr schien - 267; Versuche ein neues Corn,
toir zu Antwerpen zu errichten seil dem Jahre izls, weil 
sich der westliche Handel immer mehr dahin versetzte — 
S. 268 ; dieß war mit Schwierigkeiten verbunden, von Sei« 
ten der Stadt Brügge, der Hansen u. a. — S. 270; an 
eia halbes Jahrhundert dauerten die Unterhandlungen mit 
Antwerpen, bis man endlich, im Jahre 1545 » einen Der, 
trag mit dieser Stadt zu Stande brachte — S. 272 ; Schoß» 
britf für diese neue Factvrey von dem Jahre 1554; seit dem 
Jahre 1557 ward der Schoß erhoben, und jener Brief, 
im Jahre 1562, bestätigt — S. 274 ; Inhalt dieses Briefs 
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und erlangte Bestätigung der älteren Freyheiten in Brabant 
durch König Philipp H. von Spanien - @.276; Vertrag 
mir der Stadt Antwerpen, vom Jahre 1563, zur nähern 
Begründung der Hansischen Factorev daselbst — S. 278; 
der Grundstein zu dem neuen herrlichen Gebäude ward ge
legt, den 5. May, 1564, und im Jahre 1572 erfolgte die 
neue Comtvir-Ordnung — S.280; allein schon während 
dieser Unterhandlungen und wirklichen Fortschritte war we. 
nig Hoffnung, daß die Wünsche in Erfüllung gehn wür
den, denn nur der Stadt Lübeck und dem Tvndicus Suder
mann war es ein rechter Ernst, mehrere Der angesehensten 
Städte als Eöln, Danzig, Braunschweig u. a. waren nicht 
ganz zu gewinnen - S. 284; man suchte ihre Einwen
dungen zu widerlegen, aber manch« waren nur zu wohl 
begründet, die versprochenen Gelder zur Aufführung deS 
Gebäudes liefe» schlecht ein, Schulden mußten gemacht 
melden — S 288; schlimmer noch war es, daß die Sta
ture über Schoß, Stapel und gezwungene Residenz so we
nig gehalten wurden — @.292 ; auch der Gerichtszwang 
der Vorsteher über die Hansen ward nicht geachtet - S. 293; 
von außen kamen unerwartete Unfälle hinzu, besonders 
die Unruhen im Riedrrland; Plünderung Antwerpens und 
des Hansischen ComroirS, im Jabre 1576, mannigfaltiger 
Druck von beyden Parteyen - S. 2YÜ; gewaltige «lagen 
der Vorsteher der Facrorey, in dcnIahren 158t unb^ 1582, 
welche den gänzlichen Untergang vermuthen lassen — S. 299 ; 
Lübeck selbst hatte bald nur Worte noch zum Trost ihnen 
zu biethen — ©.300; die Berichte, die ganze wur
den immer trauriger, alles schien sich aufzulösen — ©.302; 
im Jahre 1624 wurden in das Hansische Gebäude wieder 
Spanier einquartir«, die es gänzlich zu Grunde richteten 
— S. Z04; das Gebäude auch nur vor gänzlichem Ein
sturz zu bewahren war kaum möglich, der Althanseaiische 
Handel in diesen Gegenden halte schon weit früher aufge» 
hört — S. 306,

SiebenzehnteS Buck. Der dritten Periode fünfter 
Abschnitt: Verhältniß der Hanse zu England, 

während der dritten Periode. S. 307 — 4’8«

In England behaupten dir Hansen im Ganzen ihre al
ten Privilegien bis um die Mitte des sechSzehutrn Jahrh««, 
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dertS, dock fehlt« eê nicht an ©tteîtlgkeiten — G. zio; 
wechselseitige Beschwerden von^ Seiten der Engländer unb 
der Hansen in Vieser Zeit —S.zig; Klage» über einge, 
schlicke-ie Unordnungen aus dem Comtoir zu London, über 
die gestörte Disciplin, welche, wie häufig fie auch Vorkom
men, dennoch die Fundamente desselben nicht erschüttern — 
S. ZlY; allein seit der Regierung Eduards VI., im Jahre 
1552, änderte sich plötzlich alles, ihre Privilegien wurden 
ihnen genommen — ©.321’; die alten Beschwerden von Sei
ten der Engländer werden erneuert, und was auch von Han
sischer Seite geschah diesen nach Möglichkeit abzuhelfen, so 
gelangten sie dock, während Eduards Regierung, nicht wie
der zum Genuß derselbe» ©. 327; aber die Königinn 
Maria begnadigt« sie wiederum damit — S zzr>; die Hanse 
gibt darauf, im Jahre 1554, eine neue ComtoirS-Ordnung 
der Facrore» zu London — S 332; große Vortheile, wel
che di« Hansen von diesen Freyheiten sogleich zogen — S. 
336 ; allein die Engländer trugen solche Begünstigung der 
Fremden jetzt nm io ungerner, und am rz. März, des I. 
1555, wurden die Vorsteher der Hansischen Factorey zu 
London von dem geheimen Rathe vorgrfordert. und ihnen 
die Beschwerden des Majors der Hauptstadt mitgetheilt — 
S. ^-38 ; darauf wurden ihr« Handelsfrevheiien, ihr Awi» 
schenbandel durch «inen Beschluß des geheimen Raths sehr 
beschränkt — S. 330; die Vorstellungen und Legationen 
deßhalb von Seiten derHanle blieben fruchtlos S.340; 
auch das Verboth alles Verkehrs mit England blieb ohne 
die gehoffte Wirkung, und die Königinn Maria starb, ohne 
daß Oie Hansen wieder zum Genuß ihrer alten Freyheiten 
gelangt wären — S. 343; vertrauensvoll wandten sie sich 
an Elisabeth, gefällig war ihre Rede, aber an die Herstel
lung der alten Freyheiten war nicht zu denken, den Eng, 
ländern sollten sie im Zoll gleich gesetzt werden — ©345; 
und dabey blieb es nicht, sie forderte gleiche Handelsfrey
heit für ihre Unterthanen in den Hanse-Städten, die Kd, 
niginn beschränkte die Ausfuhr der weißen Tücher, und 
drohte, wenn ihr dieß nicht eingeräumt würde, sie im Zoll 
auf gleichen Fuß mit den Fremden zu setzen — S. 346 ; 
Vorstellungen der Hanse beym Kaiser; deffen Vorschreiben an 
die Königinn wirken nichtö ©. 348 ; Unordnungen auf 
dem Comroir zu London, besonders Beschwerden über Peter 
Eiffler, Oldermann daselbst - S. 352; Bestreben des Cvm- 
toitS sich non der Hans« mehr unabhängig zu machen, dessen
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Finanz-Zustand —S.356; die Uneinigkeit derStädte bindert 
beharrliche Repressalien; Niederlassung der Adventurierer zu 
Emden — S.358; Hamburg wünscht sie bey sied anfzu- 
»ehmen, dieß geschieht im Jahr 1567 auf zehn Jahre - S. 
359; Klagen der übrigen Hansen darüber - @.361; jene» 
Vertrag, zwischen de» Adveniurierern und der Stadt Ham
burg zu erneuern, wird der letztem von der Hanse untenagt 
und sie gehorcht — S. 363 ; Debatten auf dem Hanse-Tage 
von dem I. 1578 ; auf Hansischem Boden sollen die Eng
länder nicht geduldet werden — S. 36g; nichts aber macht 
die Königinn in ihren Maßregeln irre — S.366; Klagen 
des Comtoirs auf der Hansischen Versammlung von dem I. 
1576 — S. 367; Bericht des SecretärS des Comroirs zu 
London, G. LisemannS, auf der Versammlung vom Jahre 
1578 — S. 369; Unterhandlungen zwischen der Königinn 
und der Hanse; beyde Theile aber beharren fest auf ihrem 
Sinn —'S. 372 ; dieEngländer müssen Hamburg raumen, 
doch ist das Verfahren der Königinn noch mäßig gegeü die 
in England sich ausbaltenden Hansen, sie temporisirte - S. 
374; verschiedene Mittel von Seiten der Hanse, um die Kö
niginn zu anderen Gesinnungen zu nöthigen, Cannon ober 
Gegen - Caution — S. 376 ; Uneinigkeit »»ter den Städten, 
di« Caution wird schlecht ausgeführt — 6-377', die Städte 
wenden sich an den Kaiser, aber auch von daher war wenig 
zu hoffen - S. 379; ReichSschluß vom Jahre 1582, die 
Advenknrierer in Deutschland nicht weiter zu dulde» S. 
38 l; von Hamburg vertrieben, werden die Adventurierer 
zuerst zu Emden, von da verjagt zu Elbing u. a. a. £>. auf
genommen; ihre Thätigkeit und die Schläfrigkeit der Deutschen 
- S.383; Mißtrauen gegen die Hamburger, Streit auf 
der Hansischen Versammlung von dem I. 1580 — S, 388 ; 
Mange! an Geld, Mangel an Eintracht störte olles — S. 
390; Beschwerden des ComtoirS v. b. 1.1580,1581 — S. , 
395 ; in dem Schneckengange der Reich^tägsverbandlunaen 
wird fortgefahren — @.396; Ansiedelung der Avventurie. 
rer an verschiedenen Orten Deutschlands oder der .»anse, 
endlich zu Stade — @.397; Erbitterung Hamburgs darü
ber, ihre fruchtlosen Unterhandlungen mit toKJ&e — S. 399; 
den 30. Jun. 1589'wirb eine Hansische Flotte am Ausfluge 
des Tajo von den Engländern wcggenommen — S. 401; 
alles was die Hansen unternahmen, um dieß confisent*  Gur 
wieder zu erhalten, war und blieb vergebens, so auch das, 
was der Kaiser begann, nichts wollte gegen die Thätigkeit
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und den Ernst der Königinn gelingen — S. 40»; endlich, 
am i. August des Jahrs 1597, pnblicine Kaiser Rudolph ll. 
das Décret zu Vertreibung aller Engländer aus Deutschen 
Landen — S- 405 ; aber gleich darauf fiel manches vor, das 
befürchten ließ, eö werde der Ausübung an hinlänglichem 
Nachdruck fehlen — ®. 406 ; ganz anders verfuhr Elisa
beth , die Engländer siedeln sich zu Middelburg an — <3.407; 
die Deutschen werden aus dem Stahlhofe zu London, am 
4.Aug, 1598, nicht aber aus England, vertrieben, die Kö
niginn wollte nur eine befreie Residenz für ihre Un text Ha
nen in Deutschland haben @.412; auch kehrten die Eng
länder wirklich nach Emden, nach Stade, im I. 1599, zu
rück, und zn Biemen wird mit den Engländern von Seiten 
des Kaisers und der Hanse unterhandelt, als die Königinn 
starb S 414; die Hansen wenden sich nun sehr zutrauungs- 
voll an den König Jacob, allem auch bev diesem war ihr 
Ansuchen, um die Herstellung ihrer alten Freyheiten, ganz 
ftuchtloS — S. 415 ; und alles, waö sie ergriffen, führte 
nicht znm Zweck — S. 418; die Adventurierer blieben nun 
sogar mit deS Kaisers Bewilligung zu Stade — S. 419; 
im Jahre 1611 schlossen die Hamburger mit ihnen ab, nah
men sie in ihren Mauern auf, erneuerten und erweiterten 
den alten Vertrag, irn I. 1618 — S. 420; in den folgenden 
Zeiten war vollends an die Herstellung der alten Frevhei
len in England nicht zu denken — S. 421; elender Zustand 
des Eomtoirs zu London, währeyd der letzten Regierung«, 
jähre der Königinn Elisabeth, und während Jacobs Regie
rung - S. 425 » was Cromwell und Carl 11. bewilligten 
betraf eigentlich nur einzelne Städte und ging bald vorü» 
der, doch wird der Besitz deö Stahlhofs behauptet — S. 426 ; 
im Jahre 1660 brannte er tu deut großen Brande nie
der, unb nur mit Mühe konnte man den Bau einiger Maßen 
wieder anfführen, und der Schänd« entgehn, daß der leere 
Platz eingezogen ward — S. 428.

Achtzehntes Buch. Der dritten Periode sechster Ab

schnitt: Verhältniß der Hanse zu Frankreich, Por

tugal, Spanien und Italien. S. 429 — 500.

Zu Anfang dieser Periode war der Verkehr zwischen 
Frankreich und den Hansen sehr undollkonimen, rote au«



xni

der Lage des Manzen eS nickt anders zu erwarten war —1 
®. 432 ; Seeräudereven der Franzosen unter Franz f., An
träge dieses Königs den den Hansen und Debatten darüber 
— <8. 434 ; auS der Confirmation der älternFrenheiten durch 
Fran, I. und Heinrich >! läßt fick ahtr nichts näheres über 
den Zustand veö Handels aduehmen— S. 435 : indeß scheint 
der directe Verkehr zwilchen beyden Theilen immer wehr 
zugenvmmen zu Hachen — S. 436 ; Antrag einen Advoeat oder 
Consul in Frankreich zu balren S 437 ; Catbarina von 
MediciS biethet «inen Ort in Frankreich an zu Errichtung 
einer Hansischen Niederlage, Debatten darüber, eine Ge- 
sandlsckast wird beschlossen, und mit einer Instruction ver
leben — S.4Z«; Inhalt derselben — S.440; allein cS 
dauerte mehrere Iabre bevor sie abginq, eine Abgabe von 
den Schiffe» zu Erhaltung eines Consuls scheint nicht zu 
Stande gekommen zu seyn, und als die Legation endlich 
bis Antwerpen vvrrückte, erhielt sie die Nachricht vom Kö- 
nige Carl IX , daß die Unruhen deS Reichs ihn nöthigten, 
ihre weitere Reise sich zu »erbitten — S. gqr; erst unter 
Heinrich IV. gelangten Legationen an ihn, auch ward, im 
Jahre 1604, die Confirmation der allen Freyheiten, die aber 
weiter keine nähere Auskunft gibt, erhalten — S. 44, ; 
was Ludwig XIV. bewilligte, ging eigentlich den alten Bund 
nicht mehr an — ©.446; in Portugal besaßen die Han
sen, zu Anfang dieser Periode, nicht unbedeutende Frey
heiten; die den Oberdeutschen ertheilten werden, im Iabr« 
1517/ auch auf die Hansen ausgedehnt — S. 447; worin 
diese Freyheiten bestanden - S. 454 ; andere theils vom 
Könige Emanuel, theils von seinem Nachfolger ne» erwor
bene Privilegien, oder Bestätigung der älteren; Klagen dek 
Hansen und Unbekanntschaft mit den erhaltenen Freyheiten 
— S.455; Zustand dieses Handelszweigs als Poriugal nn, 
ter Spanische Herrschaft kam — ©. 457; Philipp H und 
sein Nachfolger können, während der Insurrection der Nie
derländer, die Hansen nicht wohl entbehren, jedoch wollten 
die Könige von Spanien ihnen auch keinen freyen Hantel 
mit den Insurgenten in den Niederlanden und den Englän
dern zugestehen; eigenes Gedränge, in welches die Hansen 
sen geriethen — S. 461; Anträge während deS Ende» von 
Philipps 11. und anfangs von Philipps 111. Regierung, we
gen ihres neutralen Handels — ©.463; werden von den 
Hansen abgelehnt — S 465; neuer Antrag von Spanischer 
Seite, im Jahre 1598 — S. 466; aber auch dieß Mahl
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konnte man sich von beyden Seiten nicht ganz verständigen 
— 467; Beschwerden der Hansen, wegen der Störung
ibres Handels In Portugal und Spanien in den folgenden 
Jabren - 469 ; endliche Abfertigung einer Hansischen Ge-
sanvrschaft an den Spanischen Hof zu Beylegung der Strei- 
tigkeiren, welche im Nov. 1606 von Lübeck abgeht, und im 
April! 1607 zu Madrid ankommt — S. 470; guter Empfang 
derselben, doch werden die Aussichten bald trüber, die Ab
geordneten erhalten nach halbjährigem Aufenthalte endlich 
vier Diplome, welche ihre Erwartungen nicht befriedigen — 
S. 47r; Inhalt der Freyheiten, die ihnen besonders in den 
Königreichen Castilien zugestauden wurden — S.478; be« 
souvers für Andalusien und Portugal - S. 48s; im all, 
gemeinen, vorzüglich zur Verhülhung deS Antheils, welche 
die Feinde Spaniens an dem freyen, den Hansen zugestan- 
denen Handel auf des Königs Länder nehmen könnten — 
S. 486; die Ratification von Seiten der Städte findet 
Schwierigkeilen, manche ihnen gemachte Zusagen werden 
auch wenig gehalten, doch der zwischen Spanien und den 
Niederländern eingegangene Waffenstillstand,»«!! dem Jahre 
1609, laßt von selbst manche Störungen des Hansischen 
Veikehrs auf die Spanischen Besitzungen hinwegsallen — 
S. ayl; Anstellung eines Hansischen Consuls zu Lissabon, 
welche, so wie die Kosten, die durch die Gesaiivtschafk nnd 
sonst verursacht wurden, die Einführung einer Abgabe von 
Hansischen Schiffen und Gütern veranlassen, die nach 
Spanien und Portugal geführt werden, die Abgabe wird 
aber schlecht entrichtet - S 4,93 ; dieser Zweig des Han
dels verdorrt immer mehr, Streitigkeiten der^Hanse mit ihrem 
Consul zu Lissabon, Hans Kampferbeck — S. 494; als Phi
lipp Hl. starb, der Krieg zwischen Spanien und den Nie
derlanden von neuem ausbrach, nehmen die Störungen der 
Hausischen, neutralen Fahrt zu S.4Y7; das Mittel al
len diesen Beschwerden auf ein Mahl abzuhelfen, das man 
den Hansen freywillig anbieihet, wird von ihnen verwor
fen S. 498; späterer Verfall des Hansischen Handels 
auf die Spanischen Besitzungen — <S. 499 ; Handel mit 
Italien — S. 500«
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Neunzehntes Buch. Der dritten Periode siebenter 
Abschnitt: Von der freyen und sichern Fahrt der 

Hansen auf dem Meere in Friedens» und Kriegs

zeiten, den DerbindungS • und Umlaussmitteln, 
den Statuten zu Erhaltung des Credits und der 

Handelsherrschaft, und dem Verfall derselben, wah

rend dieser Periode. S. 501 — 544.

Die Seeräuberey nimmt in dieser Zeit mebr ab, aber 
legale Kaper kommen mehr auf — S. 506; gefährlicher 
noch ist das Aufkommen der größer» Seemacht anderer Vdl, 
ker, wodurch dir neutrale Fahrt der Hansen immer mehr 
leidet — S. 507; ihre Prätensionen als Neutrale; Maria 
men der kriegführenden Machte — S. ;ro; vom Sirand, 
rechte und von Dorrichrungcn zur Sicherung der Seefahrt 
— 510.; Hansisches Schiffer- und Seerechl — @.513;
gelehrte Kenntnisse bekommen mebr Einfluß; Rostock ist die 
Universität, wo Hansische Geschäftsmänner sich bilden — 
S. 514; lange fortdauernde Unsicherheit der Heerstraßen, 
gegen welche die Städte nur langsame nicht aber die Hülfe 
t,er alten Zeit anwenden können - S. 519; künstliche Land
straßen sind wenig oder nicht bekannt, künstliche Wasser, 
straßen werden von neuem wenig angelegt, die ältern selbst 
verderbest, die natürlichen sind zu sehr mit Zöllen belegt — 
<S. 520; die Posten, wo und wie sie allmählig eingeführt 
wurden, wirkten die große Veränderung nicht, die man et
wa erwarten sollte, das Geldwesen hatte die alten Gebre, 
chen — @.521; neue gesellen sich hinzu, fürstliche Thaler, 
bekannte Verwirrung während des dreyßigjährigen Kriegs, 
Hamburg weiß sich einiger Maßen zu helfen, die Hanse 
vermag nichlö dawider — S. 525; Maß und Gewicht auch 
nicht allgemein gleich; die alten Statute zur Behauptung 
des Handels-Monopols können nicht mehr aufrecht erhal
ten werden — S.526; Haß gegen di« Hochdeutschen, aber 
das Verboth eines Verkehrs mit denen, welchen sie nicht 
günstig waren, fruchtete nicht viel mehr — @. 529; die 
Städte beschränken einander wechselseitig den zwischen ihnen ,
bestandenen freyen Verkehr —<8.530; kaum daß einzelne 
sich zu etwas liberaleren Ansichren erheben — ©.534; die 
Hansische Navigations-Acte wird anfgrgeben, der Schiff«
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bau nimmt ab, Schanämter und Statute wegen Güte der 
Waren, -egen wucherliche Contracte, fruchten nicht viel — 
©.536; Statute gegen Vorkauf deö Korns; Bankerott-Ge» 
setze — S. uo; Statute wegen der Handwerker —6.543$ 
Verfall des Ganzen — S. 544»

Zwanzigstes Buch. Der dritten Periode achter Ab» 
schnitt: Verfassung des Bundes und ollmählige 

Auflösung desselben in dieser Zeit. S. 545 — 648.

Während der größer» Hälfte deS ftchszehnten Jahrhun
derts blieb die alte Verfassung; manches wird, dem Buch
staben nach, fester bestimmt, aber der alte Geist fehlte — 
®. 548; der innere Zwiespalt, wie wohl vordem auch nichts 
weniger als volle Eintracht geherrscht hatte, ward immer 
größer — S. 550; die neu aufgekommenen ReichS-Gewal» 
,en waren dem Egoismus der Einzelnen günstig, und der 
Hansische Bann, als baS höchste und letzte Zwangsmittel, 
hatte seine Kraft verloren — @.552; der Zweck der Derbin, 
düng lautete im Ganzen noch nach alter Weise, doch muß 
der Artikel, der den wechselseitigen Beystand betraf, der 
Reichsgerichte und des Landfriedens wegen, todt behutsa» 
wer auögedrückt werden - S. 554; einige neue Puncte ka» 
men auch in den Conföderatiopen dieser Zeit hinzu, oder 
einige der alteren wurden bestimmter ausgevrückt, z. B. daß 
man fleißig die.Tagsatzungen besuchen, keine Handwerks» 
gesellen, die zu den Feinden übergingen, hernach in den 
Städten dulden wolle - S.555; ferner jeden seinem ge, 
hührlichen Richter zu überlassen, keine Stadt ohne die Ein, 
stimmigkeit der übrigen in die Verbindung aufzunebmen, 
einander in Freundschaft und Recht stets mächtig zu seyn, 
weßhalb noch, im Jahre 1579, «ine Austräge-Fvrm beliebt 
waid; auf Bettler und Vagabunden zu achten — 0.556; 
die Erhaltung der Comtoire zu bewirken, einen steten Geldvor
rath zusammen zu bringen, welchem doch die Ausführung 
mangelte, die Städte durch Lübeck und die Wendischen 
Communen, nach gehaltener Communication mit den Quar« 
tier-Städten, jedoch nicht zu oft zu berufen, and die Ma
jorität der Stimmen mehr als dtsber zu ehren — 6-558; 
bie Autonomie der Gewerke zu beschränken, die Contribu
tion richtig nach Lübeck zu zahlen; aber schwer ist» zu sa
gen , was von dem allen in Erfüllung ging — ©. 558;
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die einzige Couföderailon, die allgemein angenommen ward, 
scheint vie von dem Jakr, t S57 gewesen zu seyn, den an
dern widerstrebten immerhin mehrere oder wenigere - (S.564; 
geringe Eintracht, Auflösung in einzelne Verbindungen — 
S. 566 ; höchste Bundesgewalt bey den Hansischen Tag» 
satzungen, die vorzüglich zu Lübeck gehalten werden; die 
Zeit, wann sie berufen wurden, hing früh wie spät vor
züglich von den Umständen ab —©.568; Recht des Aus» 
schreibens njie vor Alters — © 569; dir Tagsatzungen zu 
besuchen wird für eine Last immer mehr angesehen, wenige 
Släoie erscheinen, alle Maßregeln und Strafe» dagegen 
fruchten wenig oder nichts-©.573; Veränderung indem 
Personal der Deputirten zu einem Hanse-Tage, Rosten — 
©. 576 ; aufgelösete Verbindung der Hanse mit dem Deut
schen Orden, und dem Hochmeister — S. 579 ; große De
putationen von den Comtviren erscheinen auch nicht mehr 
auf den Hanse-Tagen; dem Hansischen Syndikus wird bey 
der Sitzung von Lübeck das Wortführen übertragen, die Ein, 
führunq dieses war eine wesentliche Verbesserung — ®-58°; 
Geschäfte des Syndikus; Dr. Sudermann von Cdln, der 
erste, der dieß Amt bekleidete; er der verdiente Manu starb 
im Jahre 1591, schlecht belohnt — ©.581; einige Zeit be
diente man sich Schreiber zu diesem Zweck, dann ward der 
De. Doman» zu diesem Amre bestellt, gleichfalls schlecht 
belohnt, wollten sich wenige ferner finden; Dr. ©«einwich 
einige Zeit ad interim, dann gewöhnlich Bediente des Lü» 
becktsche» Raths — S. 583, elende Rangstreitigkriirn unter 
den Städten; engere Ausschüsse auf den Hanse-Tagen — 
S. 584; Ceremonien bey den Tagsatzungen — S. 585; 
großer Umfang der Gewalt, der Form nach, bey den Han
sischen Conventen; die Majorität der Stimmen sollte bey 
den Comkoirs Sachen gelten, galt aber auch da nicht ganz — 
S. 587 ; die alte Sitte, die Sache ad referendum zu neh
men, dauert fort; Vorsicht in der spätern Zeit bev Verfas
sung der Recesse — S. 589 ; die Geschichte d«S Bundes za 
schreiben, ein ©tatuienbuch zu sammeln wird dem ©vndi- 
cns übertragen, kann aber wenig oder gar nicht auSgeführt 
werden - ©. 590; Haupt der ©oeietät war Lübeck, sie und die 
übrigen Wendischen Städte bilden den engern Ausschuß,Lübeck 
begehrt, jedoch nicht ernstlich, ihr die Last des Direktorium« 
abzunehmen — S 59' Î der engere Ausschuß verliert durch 
den Ruin vieler Wendischen Städte, während des dreyßig» 
jährigen Krie-S an Ansehn — 594; verschieden« Sin-
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«Heilungen der Bundesglieder in verschiedener Hinsicht, doch 
die allgemeine in vier Onaniere gewinn« immer mehr Fe» 
stigkeit und Einfluß - S. $93 ; veliberaiionen und Ver, 
sammlungen der einzelnen Hansischen Sprengel - S. 595; 
die Strafen , da die höchste, der Hansische Bann alles An, 
sehn verloren hatte, konnten, wenn sie auch zuerkaniit wur
den, nichts eben mehr fruchten - S. 598; mit dem Man» 
fld der Geldstrafen verlor die Hanse auch eine Quelle dcS 
Einkommens; Pfundgeld ward wenig belieb«, die Facro» 
renen warfen immer weniger ab — S.600; die gemeinschaft
liche Contribution, der Marricular-Anschlag jeder Com
mune konnte allein noch dauernde Hülfe geben, aber auch 
dieser Bevtrag ward schl.ch« entrichte« — S.dog; endlich 
blieben zu Ende des sechszehnken und anfangs des sieben» 
zehnren Jahrhundens nur vierzehn Communen übrig, wel» 
che zu einer, nach den Umstanden zu erhöhenden Coniribu» 
tion sich verstanden, d,e übrigen zahl«,n ein einfaches, klei» 
nes nie zu erhöhendes Fahrgeld — S. 605 ; Liquidation der 
Rechnungen 0. F 1609 — 606; die Bedienten der Hanse
werden schiech« oder gar nicht bezahl« — S.608; verschie
dene Vorschläge zur Abhülfe der Finanz - Noih führen zu 
mch«ö - S.609; schmählicher Zustand der Finanzen in den 
3. 1628 u. 166.8 — S.610; die Zahl der dem Bunde zuge- 
horcnven Städle nimmt immer mehr ab — D.6««; officielle 
Angabe dieser, dem Bunde verwandten Communen von den 
Jahren 1554 und 1561 - S. 612 ; von d.J. 1572, 1603 u. 
1604 - ©.614; der Wechsel war sehr häufig, »nd häufiger 
noch aus mehreren Gründen als aus den Urkunden sich zu 
ergeben schein«, denn die Zahl der Glieder war wirklich ge
ringer, als in diesen Diplomen gesagt wird - ©.618; ver» 
schiedene Verhältnisse, worin die Städte zur Hans, stehen, 
der Bund weiß auch jetzt oft selbst mcht, wer eigentlich dazu 
gehöre — S, 620,; verschiedene Ursachen der Verminderung 
der Zahl der Siavie, die zum Bunde gehören S. 6e«;
endlich fragte es sich: ob überall noch eine Hanse bestehen 
soll,; die unvermögenderen Städte werben vom Besuchen 
der Tagsatzungen frey gesprochen und auf ein schlechtes An- 
nuum gesetzt, nur vierzehn stimmfähige blieben übrig —

628; aber auch die vierzehn Städte verfallen, alles 
schein« sich in kleine einzelne Vvidindungen aufzulösen - S, 
631; Vorschläge dem sinkenden Wes,» aufznhel,en, fruchien 
nichlS — ©. 632; bis zu den Jahren 1628 und 16.29 erhi,l- 
t,n sich die kümmerlichen Reste der Verbindung, dann wur- "
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ben Lübeck, Hamburg und Bremen, während de- großen Ge» 
tümwels des breyßigjährigen Kriegs beauftragt, eine gewisse 
Obacht auf die Hansischen Angelegenheiten zu haben - S. 
034; engere Verbindung dieser drey Städte, ton d. I. 1630 
und 164 t S. 635 ; Bemühungen nach dem Wkstpbäiischen 
Frieden wieder eine Hanse zu sammeln, lunb allgemeine Tag, 
satzungen in den I. 1651, 1662,1668 zu berufen, die aber 
mißlingen - 636; letzte sogenannt allgemeine Hansische
Tagsahrt von d. 1.1669 - @.637; wer daselbst erschien — 
@.038 ; laues Benehmen, wegen einer kräftigern, abzu» 
schließenden Verbindung - ©. 642; Verhandlungen wegen 
der emzugehenden Verbindung mit den Oberdeutschen Reichs
städten - <S. 643 ; man ^tll Lübeck die Rechnung nicht ab
nehmen, elender Instand der Finanzen — ®. 645 ; Strei
tigkeiten über die Ernennung eineeHansischen Synbicns n. a.

S. 646 ; als man den Rcceß taffen sollte, konnte man 
sich fast über nichts vereinbaren, und es kam ein Beschluß 
zu Stande, der nichts anssagte - S. 647 ; dieß war bet 
letzte Act des alt-Hansischen Bundes, Schluß — @.648.

Beylage. Verzeichnis vornehmlich der gedruckten, 

oder in Druckschriften erwähnten Urkunden und 

Acte,-stücke, welche zur dritten Periode gehören. 
S. 649 — 700.

Die Kupfer gehören zu dem sechszehnten Buche, sie sind 

copirt nach einer Handzeichnung im Braunschweigi« 

scheu Stadt-Archive.
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Dritte Periode der Geschichte des Bundes 
und Handels der Deutschen Hanse: von 
dem allgemeinen Deutschen Landfrieden bis 

nach dem dreyßigjährigen Kriege.

Dreyzehntes Buch.

Der dritten Periode erster Abschnitt: Verfall 
der Hanse im allgemeinen, durch den veränderten 

Zustand der Europäischen Staaten und des 

Deutschen Reichs veranlaßt.





Dreyzehntes Buch.

Verfall der Hanse im allgemeinen, veranlaßt 

durch den veränderten Zustand der Europäischen 

Staaten und des Deutschen Reichs.

Bereits seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, 

waren innerhalb des Kreises, den die Hansen für ihre 
Wirksamkeit sich gebildet hotten, verschiedene Phäno

mene erschienen, welche die besorglichen Gemüther mit 
bangen Ahndungen erfüllten. Den Kraftvolleren und 
eben deßhalb Hoffnungsreicheren unter ihnen schienen 

jedoch jene Erscheinungen etwas Vorübergehendes zu 

seyn; sie meinten, daß ihnen unmöglich dadurch 6e*  

tcits der Vollgenuß der großen und reichen Erbschaft 

geraubt werden könne, die sie von ihren hochverdienten 

Ahnen überkommen hotten. Muthvoll und eigener 

Kraft vertrauend, äußerten sich diese oft dahin, daß 

durch Eintracht das Kleine groß, durch Zwietracht das 
Große klein werde. Eben damit aber deuteten sie an, 

daß, wenn nur der Geist enger Bundesfreundschaft un« 

ter den Genossen der Hanse erhalten werde, olle noch 

so drohende, äußere Begebnisse ihre zerstörende Kraft 

vergeblich an ihnen verschwenden würden.

A -
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Diese süße Täuschung war auch um so leichter zu 

verzeihen, da ihr« glücklicheren Vorfahren selbst nie einen 

ungestörten Genuß ihrer erworbenen Rechte und Frey

heiten gekannt hakten, da vielmehr stets nur durch den 

beharrlichsten Ernst, durch die Gewalt der Waffen, durch 

einen seltenen Aufwand von tist und Klugheit ihre Be

fugnisse begründet und behauptet worden waren. Hatte 

aber die den Dorälkern beywohnende Kraft das Funda

ment des coloffalen Gebäudes gelegt, und es in feinen 

verschiedenen Theilen kühn und verwegen aufgefühit; 

warum sollten ihre würdigen Nachkommen nicht bey 

gleicher Kraftäußerung eS wenigstens zu erhalten vermö

gen? Warum sollten nicht, statt dieser oder jener wan

kenden und brüchigen Säule, haltbarere von ihnen einge

fügt werden können? Was hinderte sie eine mangel» 

hafte, innere Constitution, deren Gebrechen die Zeit 

aufgedeckt hatte, durch eine bessere und verständigere zu 

ersehen?

Allein der Unstern der Hansen wollte, daß diese 

inneren Gebrechen eS nicht allein waren, welche ihr Heil 

im sechgzehnten Jahrhunderte und in der folgenden Zeit 

unaufhaltsam untergruben. Alle äußeren Verhältnisse 

hatten sich mehr oder weniger verändert, und früher 

kaum bemerkte, ihren Bund auflösende Kräfte zeigten 

nun ihre langsamen, aber desto sicherern Wirkungen. 

Rings um sie her war es allmöhliz eine andere Welt 

geworden, in welcher sie weiter keinen Raum für sich, 
für ihren Bund, für alle ihre Institute finden konnten.
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Sie wurden von dieser neuen Welt als ein fremdartiger 

Auswuchs ausgestoßrn; das jüngste Zeitalter drückte sie 

unvermeidlich todt.

Wir hochverdient auch ihre Vorfahren gewesen seyn 

mochten, dennoch hatten sie diese, still und ollmählig 

entstehenden, in der Folge so verderblichen Ursalden ent

weder gar nicht bemerkt, die daraus für den Bund ent» 

springende Gefahr nicht geahndet, oder es fehlte ihnen 

bereits die nöthige Kraft, als sie ihr drohendes Schick

sal bestimmt vorauszusehen und ju befürchten anfingen, 

um den schrecklichen Folgen mit Glück ju begegnen.

Zu der höhern Ansicht hatten die Genossen des 

Bundes sich nie erheben können. In dem rechtlosen 

Zustande der Verhältnisse der Völker zu einander, und 

der Mitglieder des Deutschen Gemeinwesens, konnten 

alle noch so heilig gelobte Zusagen, alle noch so wohl 

bewahrte Briefe ihre erworbenen Befugnisse nimmer- 

mehr für die Zukunft sicher stellen. Eine, von allen 

ihren Widersachern gefürchtete Macht »var der einzige 

gültige Executor, den sie zu Vollziehung ihres Ver

mächtnisses den Nachkommen hätten onwelfen können. 

Sie hatten es versäumt, den zu diesem Zwecke geschick

ten Moment zu benutzen, vielleicht weil die Aufgabe, 

^lbst in dem günstigsten Zeitpuncte, allzu schwielig 

schien. -In eine freye, unabhängige, allen furchtbare, 

grogrophilch und politisch eng verbundene Handels-Re

publik den städtischen Bund umzubilden, dieß war das 

einzige Mittel, das auf die Dauer helfen konnte. Allein 
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die Wahl dieses Mittels forderte auch eine solche Erha« 

benheik über den Geist des Zeitalters, eine so konsequente, 

nimmer rastende, stets nur auf dieses Ziel gerichtete 

Thätigkeit, die sie niemahls kannten, und somit ward 

denn auch der einzig geschickte Moment versäumt, und 

er kehrte nun und nimmer wieder.

Dagegen war in den Europäischen, von der Han

sischen Handelsmacht weiland beherrschten Ländern eine 

größere, ihnen widerstrebende Kraft, entstanden ; es war 

ein Gleiches in den Deutschen Fürstenstaaten der Fall; 

und wie sollte nun den spätern Genossen der Hanse, bey 
so ungleichen Kräften, das gelingen', was die Dorßhren 

in glücklicheren Seiten versäumt hotten, ja, wie sollten 

sie, unter solchen Bedingungen, nur die Erbschaft in 

ihren größeren Theilen mit einigem Glücke ferner 6t« 

Häupten können?

Bold verstrich kein Iahrzehend, bald kein Jahr, 

zuleht kein Tag, keine Stunde, welche sie nicht an die 

früher verschuldete Versäumniß ernst und bitter gemahnt 

hätten. Sie versuchten manches, um den auf sie ein« 

dringenden Feinden mit Glück einige Zeit zu widerstehen, 

fange erhielt sich noch eine Hoffnung auf eine von eige

ner Kraft unabhängige, günstige Wendung des Zufalls, 

die letzte Stütze der Schwachen, die in sich selbst keine 

Rettung mehr fanden; zuleht sank auch dieser Glaube 

und mit ihm der Bund in die ewige licht - und lebenöltere 

Nacht der Vergangenheit zurück.
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In den fremden Ländern, welche die Hanse mit 

ihren Schiffen und Waren besuchten, wo sie durch 

herrliche Freyheiten in frühern Zeiten reich begabt wor- 

den, fanden sie allmöhlig einen Zustand jung werden, 

der viele ihrer früheren Klagen stillte, dagegen aber 

andere laut werden ließ, die sie vordem niemahls ge- 

sannt hatten,

Im sechszehnten Jahrhunderte wurden die Straßen 

sicherer; die Zahl der Schlösser vermindert, wo in ro

her Kraft schwelgende Ritter gehauset hatten; die Burg- 

mönner, dem ruhigen Genuß geneigter; die Piraten 

verschwanden nach und nach von der See; des Strand- 

rechts sich erfreuende Barbaren wurden mehr gezügelt; 

in fremden Landschaften konnte ein unparteyifcher richter

licher Spruch, selbst vom fahrenden und wandernden 

Manne erlangt werden. Größer« Sicherheit und bes

seres Recht, mit ihrem schönen Gefolge, schienen den 

Pilgrimmen in fremden Landern heiterere Tage zu ver

künden.

Allein die aus den Trümmern der regellosen Frey

heiten Einzelner, sich erhebende Allmacht eines Einzigen 

raubte meist der Hansischen Brüderschaft doppelt wieder, 

was an Ordnung, Recht und Ruhe, von der andern 
Seite war gewonnen worden,

Wie der thätigere Vasall, als Bedingung des Be» 

siheS eines ihm verliehenen Guts, durch willig geleiste

ten Kriegsdienst die Trägheit des freyen Eigenthümers 

in Leistung des geforderten Heerbannes benutzte, um aus
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seine Kosten sich zu erheben: so ward der verweichlichte 

Lehnsmann, foumiq in Erfüllung seiner Pflichten, nun 

durch den gemietheten und gedungenen Söldner geschla- 

g"i. Dieser zunächst nur auf kurze -Fristen zu kriege« 

rischen Abenteuern angenommen, sagte dem entstandenen 

Bedürfnisse noch wenig zu. Gierig nach Beute, ohne 

Dareriand und ohne Ehre, eine Plage der befreundeten 

und feindlichen Landschaften, murrend gegen feine Obern, 

im Kriege wenig gezügelt und nach dessen Beendigung 

völlig «»gebändigt, mußte er endlich, hier früher dort 

später, dem stehe»iden Soldaten, der aus immer diesem 

Dienste sidi ergab das Feld einräumen.

Dielen bisher unbekannten,.fchlagferkigen Schaaren, 

deren einziges Geschäft geregelter Kriegsdienst war, 

fremde und eigene Freyheit verachtend, und versehen 

mit dem neuen weittragenden Geschoß, dem Pulver, 

den Kugeln, den Stücken und Feldschlangen, mußte 

Alles, Alles weichen. Die Städte, die sorglos, in 

frühern Zeiten, in schönen Thälern, am Ufer der Flüsse, 

an den Küsten des Meeres, am heitern Abhange eines 

Hügels angelegt worden, mußten die Kurzsichtigkeit der 

Päter beklagen, die weiland, bey der ersten Ansiede

lung , die Wahl ihres Wohnorts, nach ganz andern 

Rücksichten getroffen hakten, als um sich gegen die neu- 

erfundenen Angriffswaffen, die sie nicht geahndet hatten, 

mit Glück zu vertheidigen. Wall, Mauern und Gra

ben konnten die Wirkungen des feindlichen Geschosses 

nicht abwehren. Die benachbarten Hügel, v»n wo das
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Geschütz hochverderbend gegen sie gerichtet ward, muß

ten nothwendig ihren Untergang herbeyführen. Der 

Mu,h und die Liebe der städtischen Jugend zu ihrer 

Gemeindekonnten bald dem neuen Kriegsvolke, das 

einzig nur dieß . Gewerbe trieb, und eben deßhalb es 

vollkommener betreiben mußte, nicht mehr widerstehen. 

Die Städter erhielten zum Theil die Erfüllung ihrer 

sehnlichsten Wüniche, Ordnung, Sicherheit und Ruhe; 

allein sie büßten im Tausche dagegen olle ihre Freyhei- 

ten, ihre Selbstständigkeit und die hochherzigen Gesin

nungen ihrer Vorfahren ein. Die See, wo die »Llädte 

vorher fast ausschließend geherrscht hatten, so lange sie 

gleichsam den alleinigen Besitz de« Materlals und der 

Kenntnisse behaupteten, die zum Schiffbau erforderlich 

waren, so lange sie die kundigsten und geübtesten See» 
sohrer, die beßkfegelnden Schiffe aueschtcken sonnten.; dieß 

Element, das so oft Zeuge ihrer vormahligen Größe ge» 

wesen, ward nun allmähltg mit königlichen Flotten be

deckt. Weit entfernt, daß die Alleinherrscher, wie vor

dem, um Mannschaft und Schiffe die Städte anspra

chen, konnten sie, bey größerer Wohlhabenheit, Macht 

und Verbreitung der zum Schiffbau und zur Seefahrt 

erforderlichen Kenntnisse, jetzt vielmehr ein Geschwader 

augsenden, das nicht wie die der Städte, zu beyden 
Zwecken, dem Handel und den Fehden, scndern das 

allein zum Krieg und zum Herrschen bestimmt war. 

Selbst solch eine, verglichen mit andern Seemächten, 

geringe Zahl wohl bemannter und gerüsteter Kriegs
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schiffe, als die königliche Jungfrau Elisabeth von Eng. 

land aussandte, konnten die Hansen nicht mehr ausbrin

gen, vielweniger eine solche, wie Philipp II. von Spa- 

nien, der Herr der neuentdeckten Welten, ihren Feinden 

entgegenstellen; es mußten die Hansen ihre Segel vor 

den stolzen und zahlreichen Wimpeln des neuen Nieder

ländischen FreystaatS streichen, ja selbst mit Dänmarks 

und Schwedens Flotten konnten sie bald den ungleichen 

Kampf nicht mehr eingehen. Hätten sie auch durch 

Anstrengung der letzten Kräfte, die ungeheuern Kosten, 

welche solche Flotten erforderten, erschwingen können; so 

konnten sie. doch aus die Dauer ihrem Schicksale nicht 

entgehen, ffv , es taugten ihre Häfen zum Theil nicht 

zur Aufnahme so großer Kriegsschiffe, als die neuere 

Zeit erforderte« Einmahl aber die Herrschaft zur See 

verloren, mußte nothwendig ihre Handelsmacht sinken. 

Hatten sie «ihr Ansehen aus der Ostsee und den benach- 

barten Theilen der Nordsee eingebüßt; so war auch die 

Vereinigung ihrer Schiffe nicht mehr möglich, da die 

verschwisterten Communen zum Theil an beyden Meeren 

lagen, und da durch den Sund, oder die Belte die Ver

bindung ihrer Flotten erst bewirkt «erden mußte.

Wenn so durch den neuen Söldner, durch die ver

änderte Art den Krieg zu führen, die alte Lehnsverbin- 

düng alimahlig in eine monarchische Herrschaft, und in 

einen Staat aufgelöset ward; so hatten auf gleiche 

Zwecke hin, andere bekannte Institute minder geräusch- 

voll, aber desto sicherer gewirkt.
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Die Vermehrung des beweglichen Eigenthums, des 

baren Geldes, der Mittel zu herrschen , die Möglichkeit 

durch größere Abgaben diese noch zu verstärken, die 

neue Weise die Länder zu regieren, die Reformation, 

welche die Macht der Monarchen meist so sehr ver. 

mehrte, hier und da freye und kräftigere Verfassungen 

hervorbrachte, dieß Alles traf die Städte" schwer und 

immer schwerer.
WK aber sollten die Hanse-Genossen auch nur hos. 

sen dürfen, einer solchen Macht mit Glück zu begegnen, 

wovon der Thron der neuern Könige uchgeben war? 

Selbst ihre kraftvolleren Vorfahren hätte« dieses nicht 

vermocht. Dem, die, welchen sie weiland Gesche ge» 

geben hatttn, waren Nur Schattenkönige, verglich«, mit 

denen, die nun mit Krone und Zepter bekleidet waren. 

Ein« mittelbbre Folge dieser neu gebildeten Allmacht der 

Monarchen war es denn auch,v daß die Handelsvor- 

rechte der Hansen in fremden Ländern verloren gingen, 

daß die Könige ihre Unterthanen zum eigenen thätigern 

Handel ermunterten, sie in ihrem Unternehmen beschütz

ten, ja, daß ein ganz anderer Mechanismus für den 

auswärtigen Verkehr auftam. >»

Wie oft hatten die Könige und Vorsteher der von 
den Hansen besuchten Lander ihnen im Mittelalter, auf 

Kosten ihrer eigenen Unterthanen, auf Kosten aller an

deren Fremdlinge, die unschätzbarsten Vorrechte im Han

del zugestanden, um in dringender Noth eine Unter

stützung an Geld, an Schiffen, eine Hülse gegen über
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mächtige Feinde von ihnen zu erhalten? Wie oft hat

ten besonders die nordischen Machte, in drangvoller Zeit, 

von den deutschen Communen die demüthigendesten Be

dingungen sich gefallen lassen müssen, um den Besch 

ihrer Krone zu retten? In der verzweifelten Lage, in 

welcher sie sich oft befanden, hatten sie aus ewige Zei« 

ten, für sich und ihre Nachkommen den Hansen ver

sprochen, was die späteren Könige, bey größerer Macht, 

jedoch nun keineswegs zu halten gesonnen waren.

■
Eo entstand in diesen letzten Zeiten ein seltsamer 

Streit, indem die Bundesgenossen die ihnen zugesagten 

Vorrechte, als ewig unabänderliche, als unauflöslich« 

Verträge, als iura quaesira darstellken, da die Könige 

ihrer Seiks sie bloß als Gnadensachen betrachteten, die 

ihnen willkürlich von den Vorfahren ertheilt, und eben 

so willkürlich von ihnen, den jetzigen Regenten- aufge

hoben werden könnten. Die Hansen, als sie mit dem 

Schwert nicht mehr vertheidigen konnten, was früher 

durch dasselbe war erworben worden, wollten den über 

die Deutung dieser Freybriefe entstehenden Streit, als 

eine Privat - Rechtssache behandeln ; die Könige aber 

vermeinten, daß über eine solche staats- und völkerrecht

liche Angelegenheit, ihnen allein die Entscheidung zu. 

stehen könne. Der Streit mußte stets zum Nachtheile 

der Hansen endigen; ärmer kehrten sie aus jedem zurück. 

Denn wo die Gewalt allein entscheidet, be. ist der Aus

spruch des Mächtigen auch das einzig gültige Gesetz.
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In früheren Zeiten hatten selbst da, wo bk Hansen 

ihr Monopol am strengsten behaupteten, die Könige den« 

noch immer in ihren tandem die Kaufleute anderer Völ

ker zu einer Concurrenz mit den Deutschen mehr oder 

weniger, öffentlich oder heimlich zugelaffen, und wenn 

auch die letzteren in ihren glücklicheren Zeiten, diesem 

nach Möglichkeit stets widerstrebten; so hatten die durch 

ihr Monopol beherrschten Könige und Völker so viel 

immer einsehen gelernt, daß diese Concurrenz ihnen man- 

che Vortheile gewähren muffe. Die Zolkgefölle ver

mehrten sich, da die übrigen Nationen sich zu höher» 

Abgaben verstanden, als die privilegirten Hansen; die 

Waren, welche sie brachten, konnte man zum Theil 

wohlfeiler, zum Theil besser von ihnen kaufen und di« 

einheimischen Güter zu höheren Preisen an sie absetzcn, 

als von und an die Deutschen geschehen konnt«. Der 

Könige und ihrer Unterthanen wohlverstandenes Int«- 

reffe begegneten sich hier; beyde mußten gleiche Wünsch« 

hegen, die der Erhaltung der Hansischen Gerechtsame 

gleich nachtheilig wurden.

Als die monarchische Gewalt erst so viel vollendeter 

da stand, da hörte von Seiten der Könige wenig Einsicht 

dazu, um zu wünschen, daß ihre Unterthanen wohlha
bend sey« möchten, denn diese, an Abgaben einmahl ge

wöhnt, gaben eine viel sicherere und ergiebigere Quelle 

des Einkommens, die stets einträglicher gemacht werden , 

konnt«, als dir Zollgefälle, welchen die Hansen unter- 
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morsen, und die in früheren Zeiten allzumäßig angeseht 

worden waren.

Es konnte den Königen, die bedeutende Seeküsten 

besaßen, nickt verborgen bleiben, daß die Behauptung 

ihres erworbenen Ansehens und ihrer errungenen Macht 

vornehmlich durch eine wohlbemannte und ausgerüstete 

Flotte behauptet werden müsse. Sorglos hatten ihre 

Vorfahren in früheren Zeiten zu diesem Zwecke dienliche 

Maßregeln kaum zu ergreifen für nöthig geachtet; jeht 

schien es, daß man ihn am wohlfeilsten dadurch errei

chen könne, wenn die Unterthanen ermuntert würden, 

selbst eigene Seefahrt in größerm Umfange, als bisher, 

zu betreiben. Im Fall eines Seekriegs waren alsdann 

im Innern des Landes erfahrene Seeleute um so eher 

zu erhalten. Dieß Bestreben ward bald allgemein, 

und der so ausgedehnte Deutsche Zwischenhandel mußte 

dadurch immer mehr und mehr leiden.

Diese beyden Ursachen richteten unter andern unab- 

wendbar die Hansischen Factoreyen, als die Basis ihrer 

vormahls behaupteten Handeleherrschaft, zu Grunde. 

Ja es fiel allmählig die Ursache weg, die den ihnen 

zugestandenen Freyheiten und Vorrechten zur Entschul, 

digung hätte dienen können. Bey einer größern Ord

nung und bey besserer Rechtspflege, konnte man, un

abhängig von den Hansen, in fremdem Lande, der Ein» 

gebornen sich als Factore oder Commiffionäre bedienen, 

ohne dadurst) große Gefahr zu laufen. Die Entbehr

lichkeit wohlbegründeter Factoreyen ward nun immer 



fühlbarer. Selbst die Hansischen Kaufleute sanden es 

zum Theil hier und da immer mehr gerathen, auf die
selbe Weise ihre Geschäfte in mehreren fremden ländern 

zu betreiben, um der Abgaben und des Zwangs entle

digt zu seyn, die mit dem Besuchen ihrer auswärtigen 

Comtoire oder Stopelplähe verbunden waren. So rich

teten die Fremden, so richteten die Deutschen Kaufleute 

selbst die alten Institute zu Grunde, weil gegen die 

Gewalt drangvoller Umstände nichts erhalten werden 

kann.

Die Entdeckung einer neuen Welt und einer Was- 

fersahrt nach Ostindien war zunächst nicht sehr nachthei- 

lig für den Deutschen Handel, aber später wurden doch 

die Kräfte der westlich belrgenen, seefahrenden Natio

nen dadurch zum Theil auch so verstärkt, daß sie nun 
als unzubesiegende Nebenbuhler in den Hansisch - nord- 

M östlich-Europäischen Handel sich immer mehr und stets 

mit größerem Glücke eindrängen konnten.

Es war aber vorauszusehen, daß die Hansen, um 

so mehr verlieren würden, je mehr ein freyerer Handel 

in Europa aufkäme, und je mehr die übrigen Nationen 

einen eigenen und Activ-Handel zu betreiben für gut 

stnden würden. Alle übrigen Völker hatten bald durch 

ihre vollkommnere, politische Organisation ein Urberge« 

wicht bett Hansen abgewonnen. Engländer und Nie

derländer hatten durch die tage große Vorzüge vor 

ihnen, und das zum Handel bestimmte Capital mehrte 

sich auch bey diesen und andern Völkern viel schneller,
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als bey den Einivohnern der Deutschen Städte, aus 

mehr denn einem Grunde. Somit war ihre bisherige 

Handelsherrschaft bald unwiderbringlich verloren *.

Zwar versuchten sie noch manches, besonders im 

Anfänge dieser Periode, aber die einheitS- und kraft« 
vollere Ausbildung der Europäischen Staaten konnten 

sie nickt aushalten, und eine gleiche oder ähnliche Re

generation mit sich selbst vorzunehmen, dazu war von 

den Vorfahren der gelchickte Moment versäumt worden.

Die eigenen, inneren Verhältnisse Deutschlands 

machten aber die Aussichten nur um so trüber. Die 

Innere Schwäche des großen, wenig zusammenhängenden 

Colosses, den man das Deutsche Reich nannte, ward 

immer mehr den Fremden veroffenbart. Was man 

dem schwächsten der übrigen Europäischen Reiche bald 

nicht mehr biethen konnte, das konnte man dreist Deutsch- 

land im Ganzen und dessen einzelnen Theilen und Cor- 

porationen biethen, weil so gar keine National-Macht 

und Kraft hier gefunden ward.

In dem übrigen Europa sanden zum Theil die 

weiland freyen Communen, bey der Zertrümmerung 

ihrer städtischen Freyheiten einen Ersah, besonders in 

ihrem auswärtigen Verkehr, in dem Ausehn und der 

Macht, wozu die Nation, oder des Landes Könige sich 

erhoben; glücklich aber wären wohl die Hansen zu nen

nen gewesen, wenn sie einen ähnlichen Tausch in diesen

1 Die Beweise im Einzelueu werden in den folgenden 
Büchern vorkommen.

J
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letzten Zeiten hakten treffen können: allein dieß war und 

konnte hier gar nicht der Fall seyn.

Die Kaiser hatten sich um diese Communen und um 

den Deutschen Handel Pete wenig bekümmert, da ihnen 

daher gar keine Nutznießung entstand, da ihnen die 

Macht dazu sehlte; sie thaten,S auch seht nicht, und 

als sie ganz zuleht etwas der Art versuchten, so war 

doch die dazu geschickte Zeit bereits verflossen, und es 

ward auch mit gar unbehülflicher Hand das Geschäft 

angefangen. Die Deutschen Frusten dagegen verfuhren 

stets unabhängiger von Kaiser und Reich nod) ihrer 

Willkür. Dieß aber wie jenes Verhältniß war gleich 

vachtheilig bet Hanse, Die Fürsten bemächtigten sich 

mehrerer Städte, Glieder des Bundes, beschränkten oder 

raubten ihnen ihre bi herigen Freyheilen, waren ober zu 
vhnmächrig um ihre Handelsgerechtsame gegen Fremde 

oufrecbt zu erhalten. Andere Hanse. Städte wurden 

ganz von aller Verbindung mit Deutschland abgerissen, 
drr nordöstliche wie der westliche Theil. Des Kaisers 

Und des Reichs Ohnmacht konnten sie nid)t retten. Die 

»wenigen Genossen des Bundes ober, die in der Mitte, 

zuletzt noch ihre Freyheit und Selbstständigkeit behaup» 

teten, konnten mit ihrer freyen Ohnmacht in Deutsch» 
•onb und in der Fremde sid) auch nicht das nöthige 
Ansehen verschaffen.

Zwar, mag die Deutschen Stabte, was auch wohl 

nahmentlich die einzelnen Mitglieder der Hanse oft und 

sehnlichst gewünscht hatten, daß mehr Ruhe in Deutsch»

ui. B
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land, daß die Straßen sicherer werden, daß das Faust- 

recht ein Ende gewinnen möge, das ging, durch die 

bekannten, zu Anfang dieses Zeitraums auskommenden 

Institute, den ewigen Landfrieden, die feste Begründung 

der Reichsgerichte, die bessere KreiSeintheilung und die 

damit verbundene, zweckmäßigere, executive Macht in 

diesen Kreisen, obschon nach Sitte des Reichs höchst 

langsam, dennoch allmählig in Erfüllung. Freylich waren 

noch in der zweyten Halste des sechszehnten Jahrhun

derts, ja selbst beym Ausbruch des dreyßigjöhrigen 

Kriegs, die Spuren des unruhigen fehdelustigen Geistes, 

der unter den Deutschen herrschte, deutlich genug zu ex« 
kennen; allein es wurde doch viel anders, als es ehe

mahls war, und unbezweifelt gewöhnte man sich immer 

mehr an den ftiedlichen Spruch der Richter. Aber 

wenn die Deutschen Kaufleute hiermit für ihren Ver

kehr im Innern bedeutend gewannen; so verlor die 

Hanse, als große, politische Corporation gerade durch 

diese vollkommnere Ruhe und Ordnung viel mehr, als 

sie gewann, sie verlor an politischem Ansehen, ein Ver

lust, der durch nichts wieder erseht werden konnte.

Daß der städtische Bund weiland um des Kaisers 

Spruch, so wie um die Klagen der Fürsten wenig sich 

bekümmerte, ist bekannt genug. Jede bedeutende Cor

poration, ja jede angesehene Familie stand im Mittel- 

alter für sich allein, so auch die Hanse, oder die ihr 

einverleibten Communen. Glück und Macht erweiterten 

den Kreis der Befugnisse; Selbsihülse und Recht der 
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Fehde standen ihnen zu. Jeht sprach man selbst bey 

Verfechtung der unbeziveifelteste Rechte, von Reichs

und tandfriedensbruch. So sollten nuy Lübeck und ei

nige ander« Hanse Städte, daö Recht, welches sie von 

frühern Kaisern erhalten hatten, in den fremden, benach

barten Landschaften die Räuber zu verfolgen, nicht mehr 

üben. Andere Hansische Städte, welche keine solche er

weisliche, rechksbeständige Defugniß zur eigenen Hülfe 
hakten, waren, wenn sie sich mächtig genug zu einem 

solchen Unternehmen fühlten, vordem auf gleiche Weise 

Verfahren. Unter dem Schein Straßenräuber zu verfol

gen, konnten und waren größere Fehden eingeleitet, 

und größere Zwecke, zu Bekämpfung der Landesherren 

und der benachbarten Großen erreicht worden. Die 
lauggeivvhnte Sitte erschien aber nun, bey veränderter 

^-'sichk der Dinge, als Derbrechrn. Die schwächeren 

unter den verbundenen Communen konnten sich nicht 
selbst helfen, und die stärkeren, die es noch vermoch

ten, sollten es nicht thun, obschon unbezweifelt diese 
êklblthülfe ein rechter Haupttheil des vormahligen po- 

likischen Zustandes gewesen war. Auch entsagten di» 

Mächtigeren der alten Sitte nicht eher, als bis sie auf- 

gehört hatten, die Mächtigeren zu seyn, erst dann ga
ben sich alle ihre Fehden von selbst. 9

9luf dem Wendischen Städte - Tage » v. d. F. 1542, 
des Protokolls d. I im Lüneburg. Archive, 

dieß tß unter andern r wegen deö Straßen
raubs in Meklenburg und Pommern solle man an 
die Herzoge von Meklenburg und Sachsen schreiben,

D -
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Wenn auch die Reichsgerichte keiner Parteylichkeit 

gegen die Städte beschuldigt werden konnten, so war doch 

die Kreisverfaffung ihnen nicht günstig, wo die Fürsten 

so großen Einfluß hatten. Diese aber konnten all der 

frühen Schmach nicht vergessen. Die schwächeren von 

den mittelbaren Städten wurden von den Landesherren 

überfallen, und ihrer größeren Freyheiten ollmâhiig be

raubt. Alle die, welche zu weit von dem Mittelpuncte 

der Hansischen Macht, d. h., von der Ostsee, entfernt 

waren, konnten weniger noch als vordem auf einen thä

tigen Beystand der verwandten Freunde rechnen, da je

der Versuch der Art den Städten bös gedeutet ward, 

da das Gelingen ungewiß war, und da die Reichsge

richte, da die Kreisverfaffung und die Fürsten solchem 

Beginnen durchaus abhold waren. So mußte sich der 

Bund allmähttg bey den Klagen der schwächeren Genas-

auch beym Kammcrgericht klagen, um tin Fiscal- 
Mandat auszubringen, ferner die Erneuerung der 
allen Privilegien nachsuchen, vermöge welcher die 
Städte den Räuber» in fremder Herren Länder nach
jagen und sie zerstreuen dürften. Aber auf d. all- 
gem. H.T. zu Lübeck, Trinit., im 1.1549, (MSS. Brf. 
VoL 217.) äußerte sich Lübeck: sie habe zwar ein 
Privilegium die Räuber auch in fremden Fürsterr- 
thümern zu verfolgen, Rostock, Hamburg, Stral
sund und Lüneburg hätten ähnliche, doch erstreckten 
sie sich nicht weil genug; sie habe es weiland für 
gut gehalten, dergleichen Privilegium für alle Hanse- 
oder mindestens für die Wendischen Städte den hem 
Kaiser anSzumitteln, aber die Zeit sey nun vorbey. 
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len über ben Druck ihrer Landesherren endlich damit 

meist begnügen, daß er ein treu, herzlich Mitleiden 

bezeigte, da er weiter so gut als nichts mehr zu lei» 

iten yermochte.

Wenn ehemahls die Hanse bey Streitigkeiten dieser x 

, als Richter oder Schiedsmann zwischen ihren Ver

wandten und den Fürsten der Regel nach immer auf» 

trat; so wollten nun allmählig die Reichs- oder Kreisge

walt oder die Landesherren diese Streitigkeiten abthun, 
ohne viel an die Hansischen Vermittler sich zu kehren, 

die sie kaum noch bey solchem Unternehmen, als unthätige 

Zuschauer, zuzulassen für gut fanden. Nahm sich die 

Hanse einer so bedrängten Schwesterstadt etwa durch 

Vorschreiben, das geringste, was sie thun konnte, an, 

so erfuhr sie von den Fürsten oft die schnödeste Behand- 

lung, eg erfolgten wohl die bisher unerhörtesten Ant- 

wortgschreiben, und, statt der Hülfe, die sie verschaffen 

wollte, erntete sie nur Spott. *

Als die Hans« für die Stadt Braunschweig, im I. 
rboi, bey dem Herzoge Heinrich Julius zu Braun
schweig - Lüneburg «ach alter Weise iniercebirie, in 
fccn Händeln, die nie anfhdrten, erhielt sie di« 
schnöde Antwort: Wie sie solche Rebellen stärken 
und ihre Conföderarion gegen Reichsgesetze anfüh
ren könne? — So ging es in vielen andern Fällen, 
oft wagte sie «s bald nicht mehr, auch nur zu ins 
trrcediren. Am härtesten und unfreundlichsten lau
tete aber das Schreiben von dem Herzoge Philipp 
Julius von Pommern, Wolgast, d. ro.Jau. 1613.
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Doch, was am aller entschiedensten das Ende 

tzer Selbstständigkeit und politischen Unabhängigkeit der

Die Hanse hatte die Partey deö Raths zu Stral
sund genommen, der mit einem Theile der Bürger
schaft zerfallen war, welche sich, freylich ein Han
sisches Verbrechen, zn Hülfe an den LandeSberrn 
gewandt hatte. Die Hanse lnv die streikenden Theile 
«ach alter Sitte vor, und wollte darin entscheiden, 
darauf der Herzog also antwoirete: Sie, die Han
sen , sollten sich nicht in fremde Dinge mischen, er 
habe ihr Original-Schreiben an die Hundertmänner 
gesehen, sonst würde er es nicht glauben. Lübeck 
habe seinem Ober-Elter-Vater, dem Herzoge Bn« 
gislav, versprochen, nichts dergleichen sich zu Schul
den kommen zu lassen. Sie würden sich erinnern, waS 
er, im I. 1604, wegen Greifswalde, ihnen zuge
schrieben habe, da sie sich gleichfalls in die Unru
hen dieser Stadt hätten mischen wollen. Er und 
andere Fürsten hätten sich ja auch nicht in die, vor 
etlichen Jahren zu Lübeck entstandenen, Unruhen ge
wischt; sie möchten auf ihre Comtoir, sehen, welche 
zu Grunde gingen, nicht auf das Regieren der Für
sten über ihr Land und Leut. Es liege dem Reich 
mehr daran, daß Herren und Fürsten regierten, als 
daß ad tempus gewählte Räthe und Bürgermeister 
dominirten, welche vollends dabey sich eine Neben- 

» Herrschaft über andere anmaßen wollten. Dieß sey 
nun das dritte Mahl, daß sie ihm also begegneten, 
er wolle ihnen melden, daß er den Kaiser, die Für
sten, das Reich und andere Potentaten aufmerksam 
machen werde, welche Einsebn haben würden, die ja 
sonst ihrer Macht sich begebe« und der Hanse über
geben müßten. Ihre angemaßte Cognition sey den
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Hanse verkündete, war, daß die Mitglieder der Genos

senschaft selbst, die mit andern verwandten Freunden, 

oder mit der ganzen Corporation in Streit geriethen, 

nun selbst nicht mehr den Bund, als einzigen Richter 

erkennen wollten, vielmehr die streitige Sache bey den 

Reichsgerichten oder dem Kaiser anhängig machten. 

Denn unglücklicher Weise war die Furcht vdr der höch

sten Bundeêstrase, nähmlich die vor dem Hansischen 

Banne verschwunden, da zu gleicher Zeit die großen

Reichs-Constitutionen zuwider, er habe H 
leuten und Hunderlniannern verbothen zu Lübeck zu 
erscheinen; sie sollten ihre vorwitzige Zundth'gung 
laffen und „Eure Füße nicht weiter strecken als ihr 
befuget. „ Würden sie aber die Hemmung der Com- 
nieteten verfügen, so würde er schon Rache zu neh
men wissen. — In der Antwort der Hanse aber, 
März, 1613, berief sie sich aus ihr Recht, das jede 
Societät über ihre Glieder haben müsse, und oaS 
von erlich hundert Jahren auf sie transferirt worden, 
und wolle sie sich wegen der hohen und schmerzli
chen Injurien die Rechrshülfe reservier haben. Das 
war es alles, was sie vermochien, und es ist noch 
dazu ungewiss, eb es gewagt ward die Antwort ab» 
zuienden. ((Sine Menge Acten üher diese Siratzuu- 
dischen Handel v. d. I. 1612-1620 findet sich >» d. 
Vol.242. b. MSS.Brf.). Solche schmähliche Behand
lung war aber fortan ganz gewöhnlich, und leidst 
kleine Herren, wie der Graf von der Lippe, verfuh, 
reu auf diese Weise. Der letztere erließ an die 
Hanse ein anzüglich Antwortschreiben, als sie für 
die Stadt Lemgo bey ihm intercedirt hatte; (MSS.
Brf. Vol. 238.)
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Handels » Privilegien immer mehr verkümmert wurden, 

deren untersagte Benutzung durch jenen Bann, dieser 

Strafe weiland einen so großen Nachdruck verschafft hatte.

So geschah es, daß z. B. Homburg, wegen der 

Klagen anderer an der Elbe beleqenen Communen, über 

die Beschränkung einer freyen Schiffsohrt auf diesem 

Strome, geradehin erklärte, daß sie die Entscheidung 

der Hanse in dieser Angelegenheit verwerfe, und den 

Streit beym Reitbökammergerichte anhängig gemacht 

habe. 4 So spielte die Stadt Cöln ihren Streit mit

4 Stabe und Buxtehude, laut des Protokolls d. H. T. 
zu Lübeck, auf Dionys., im I. 1556, ( MSS. Brf. 
319.) klagten über Hamburg, daß Die letztere Stadt 
ihnen die Fahrt auf der Süderelbe störe, und Un
terwarfen sich dem Auespruch Der Hanse. Allein 
Hamburg erwiederte trotzig; es seyen auf diesem 
Theile Der Elbe viele Inseln, sie besäße Daselbst von 
Alters her einen Zoll, jene Städte umgingen diesen, 
die Sache gehe zugleich den Grasen von Schaum
burg an, sie sey bereits beym Kammergericht an
hängig. Als ihr vorgestellt ward, daß jene Städte 

' ' sich nicht nur wegen Bedrückung von ihrer Seite 
während der Fahrt auf der Ober - sondern auch auf 
der Nieder-Elbe beschwerten, und ob sie Denn in 
keinem Puncte sich der Hansischen Autorität unter
werfen wolle; so antwortete Hamburg sehr empfind
lich; jene Städte hätten ihr mehrere Fürsten auf den 
Hals geschickt, vor welchen Die Sache nun anhängig 
sey. Es klagten eben damahls auch Bremen und 
Lüneburg über einen zu Hamburg eigenmächtig auf- 

> gelegten Zoll. — Die Erbitterung anderer Städte, 
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bem Bunde, über den von ihr durch die Niederländisch- 

Hansische Factorey geforderten Schoß vor dasselbe Gericht; 

sie wirkte eine Ladung der gesammten Hanse nach Speier 

aus, und versehre dem Ansehn des Bundes durch dieß 

u,’b ihr anderweitiges Widerstreben eine nie zu hcil.ende 
Wunde. 5 Co verwarf Bremen, welche Stadt um 

dieselbe Zeit in ihrem Innern eine kirchliche und poli*  

tiswe Reform vorgenommen halte, alle Vermittelung des 

Bundes; sie spottete der gedrohten und über sie ausge« 

fptod)tn<n Strafen, wollte die richterliche Autorität der 

Hanfe durchaus in dieser innern Angelegenheit, trotz al« 

1er früheren Statute, nicht anerkennen. Cie zog dem 

Urtheil der verwandten Freunde vielmehr die Entschei

dung der Kreisgewalt Niedersachsens, den Ausspruch des 

Bischofs von Bremen, und des Kaisers vor. Der

besonders Magdeburgs über die Beschränkung der 
freyen Schifffahrt ans der Elbe, durch die Hambur*  

gcr, kommen gar häufig vor. So sorgte beym all*  
gemeinen Verfall jeder nur für sich; eö scheint un*  
uütz viele andere Beyspiele anzuführen.

3 Der Streit ist bekannt, und wird unten bey dem 
Antwerpischen Comloir noch erwähnt werden. I» 
dem Proive. d. H. T. v. I. 1577 (MSS. Brf. Vol. 
227.) heißt es unter vielen Belegen: Wegen der 
kölnischen Schoßsache war die Cnalion vom Kam*  

wergerjch, an die Hanse eingelansen, eS ward zwar 
behauptet, sie sey hier nicht Part sondern Rich*  

ter; allein man beschloß doch endlich dem Han*  
suchen Syndico die Verhandlung zu übertragen, und 

tinen procuratorem in loco zu constiluirrn.
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Bund sprach zwar den Bann über Bremen aus, aber 

er blieb wirkungslos, da der Kaiser die Gemeinde in 

feinen Schuh nahm und jenes Verfahren caffrrte. Die 

widerstrebende Stadt mußte tu die Gemeinschaft der 

Hanse wieder ausgenommen «erden, denn also befahl 

es des Kaisers Majestät. Nicht einmahl eine Abbitte, 

kein entschuldigendes Wort konnten die hochbeleidigten 

Bundèsfreunde von ihr erhalten. Das trohige Beneh- 

men der Bremischen Deputirten, als ihnen die Sihung 

im Bundes-Rath wieder verstattet werden mußte, stolz 

auf die höhere Unterstühung, zwang die Hanfe von al

len Forderungen, die weiland in ähnlichen Fällen üblich 

waren, abzustehen, und mit gekränktem Gemüth den 

Troh der Bremischen Abgeordneten mündlich zu ver-

nehmen. 6

6 Diese unselige Begebenheit fing im 1.1562 an von 
der Hanse verhandelt zu werden, es, find darüber 
eine Menge von Acten in den benutzten, handschrift
lichen Nachrichten, besonder- in den Prvtocollen d. 
H. T. v. d. I, 1562 ». Lüb. Trinität. ; MSS. Brf. 
Vol. 220. DeS Kaisers Ferdinand I. Schutzbrief 
fût die Insurgenten in Bremen, der Hanse Verhand
lungen mit ihnen und der KreiSversawml. u. a. m. 
an d. a. O. Vol. 221. Prot. d. H. T. v. d. 1.1567.

‘ Vol. 225. Das stolze, widerspenstige, alle Hanfische 
OrdnuZg mit Füßen tretende Benehmen in Bremen, 
auf den Hanse,Tagen ». d. 1.157» «nd 1576, kommt 
in d. Protokoll, dieser Versamml., in d. MSS. Brf. 
Vol. 227- 228. vor. Nicht allein aber geschah dieß 
in Bremen, in Rostock hatte sich der Rath gegen 
die insurgirte Gemeinde an den Kaiser, drese an



Diese und ähnliche Erscheinungen raubten dem Bunde 

die letzte Hülse, um einige Einheit unter seinen Glie

dern zu erhalten. Einige Städte, oder vielmehr ein 

Theil der gegen den Rath insurgircen Gemeinden, riesen 

ihren Landesherrn zu Hülse und wollten vom Hansischen 

Schiedsrichteramte nichts mehr wissen. So ward durch 

diese äußeren Begebnisse die stets schwache Verbindung 

im Innern selbst ausgelöset.

In solcher Lage enger an den Kaiser sich zu schlies

sen, schien für die Hanse, wie für die Kaiser, wenn sie 

höhere Zwecke verfolgen wollten, empfehlungSwerch. Ei

nige Velleitäten ausgenommen, die sich bey dem einen 

oder andern Theile zeigten, blieb gleichwohl das alte. 

Berhältniß.

Zwar erschienen in dieser Periode kaiserliche Gesandte 
häufiger denn vordem auf den Hansischen Versammlun- 

gen, sie traten als Vermittler zwischen den streitenden Thei

len des Bundes, zwischen diesem und fremden Machten 

mehr denn zuvor auf; häufiger erhielten die Hansen 

Vorschreiben vom Kaiser an fremde Mächte, auch ward 

gar seyerlicker Ernst von Rudolph 11. in dem Streit« 
der Königinn Elisabeth mit der Hanse gezeigt: allein 

im Grunde blieb bis zum dreyßigjährigen Kriege das 

alte Verhältniß, und in der Vermittelung bey fremden 
Mächten, nahmentlich in der zwischen den Hansen und

ihren LandeSfürsten gewandt; Protoe. d. H. T. v. d.
I. 1566. z. Lübeck, MSS. Brf. Vol. und viel« 

> andere Beyspiele mehr,
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Elisabeth von England, ward die Ohnmacht des Kaisers 

recht deutlich aller Welt vor Augen gelegt.
Am meisten drang der kaiserliche Hos in die Ham 

sen wegen einer Türkenhülse, ober es bedienten sich auch 

die Städte der alten Ausflüchte, und wenn Lübeck ein. 

mahl die Sache aus einem Hähern Gesichtspunkte an- 
sah, und nebst den Wendischen Städten, im I. 1567, 

eine solche Steuer bewilligte; so waren doch alle Dro. 

Hungen fruchtlos, die übrigen Bundesgenossen ju etwas 

ähnlichem zu vermögen. EölnS Vorschlag um dieselbe 

Zeit, die Hansische Consüderation vom Kaiser bestätigen 

zu lassen, fand keinen Beyfall, denn man fürchtete des 

Kaisers Macht und Einmischung eben so sehr, als man 

hossen konnte, durch eine engere Verbindung mit ihm, 

gegen die anwachseude Macht der Fürsten sich zu schützen, 

und man fürchtete sie um so mehr, als Kaiser Rudolph, 

aufgebracht durch den Herzog Heinrich Julius von Braun, 

schweig, der die Hansen als einen Haufen von Rebellen 

dorstellte, die Auslieferung aller ihrer Privilegien, Bund. 

Nisse u. f. w. mit gar drohenden Worten forderte, — 

sie aber nicht erhielt. Kein Kaiser war zu finden, der 

die nöthige Individualität besessen hätte, um, wäre eS 

auch nur zu eigenem Vortheile gewesen, der Hanse 

«ine hülfreiche Hand zu biethen. Fromm- Ermoh. 

nötigen zur Eintracht, zu anderer Zeit Drohen, und kraft

lose Verwendungen im Auslande konnten nichts fruchten.7

7 So gut als alle Kaiser wandten sich, wenn sie in 
einem Kriege mit den Türken verwickelt waren, an
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Auch dir in der zweyten Hälfte des sechzehnten 

Jahrhunderts vorgeschlagene Verein zwischen den Reichs-

die Hanse als Corporation um Hülse, und es ist 
r>»r zu bewundern, wie fie eS nicht müde wurden, 
da fi« so gut al» nie etwas auSrichteten, und die 
alt bekannten Ausflüchte anhörrn mußte». Ferdi
nands l. Gesuch im I. 1557 hat bereits Köhler 
d. Willebrandt b. d. I. erwähnt. Maximilian 
II-, forderte ein gleiches i$66 und ermahnte di« 
Städte zur Einigkeit, aber dies« meinten sie »värrn 
tlichl uneins, und die kaiserlichen Commissarien, wie 
grob sie auch wurden, erhielten keine Türkensteuer, 
sonders. wurde» auf den nächsten Hanse-Tag ver

wies,» <!Prvtoc. d. L. MSS. Brf. Vol. »27.); auf 
tiefem aber war das Cölnische LZuartier ausgeblieben, 
und andere fehlten, und nur Lübeck mit den Wen- 
dilchen Städten, welche die Sache aus einem hö- 
hern Gesichtspuncte ansahen, schienen dazu geneigt; 
Prvkvc. d. H. T. v. d. I. 1567, May, zu Lübeck, 
MSS. Brs. Vol.225. Gewiß aber war «S auch, daß 
die kaiserlichen Commissarien sich oft gar bald zufrie
den gaben, wenn die Hanse ihre Rechnung in ihrer 
Herberge quittirte, und ihnen efn Geschenk machte.— ' 
Kaiser Rudolph II. forderte, auf Anreitzung des 
Herzogs Heinrich JuliuS von Braunschweig-Lüne- 
^rg, die Auslieferung aller Hansischen Papiere, ein

eizeichniß der Städte, die in ihrem Bund« wären;
" erhielt aber nichts. Wie demüthig nun auch der 
Städte Antwort v. as. Jun. 1606 lautete, so hätte 

t '^"'"lich ein anderer, als er, sich damit begnügt, 
,. . , " wirser Demuth, die gleichwohl alles abschlug,

"g eine groß« Verachtung, welche aber dieser Kai
ser freylich auch gar sehr verdiente. Um so drei, 
st" àr antworteten sie durch eine Druckschrift, in.
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Pädten und der Hanse leistete, nachdem über ein Jahr« 

hundert darüber verhandelt worden, nach Deutscher 

Weise gar nichts.

Die Kirchen »Reformation brach aus, und diese ver- 

rückte vollends alles. Was für erfreuliche Folgen ihr 

auch sonst zugeschrieben werden mögen, Deutschland, als 

«in Ganzes, ist durch sie auf immer zerrüttet, und auch 

die Einigkeit in der Hanse gestört worden.

Die Obrigkeiten der einzelnen Hanse»Städte waren 

zu Anfang, mit sehr geringer Ausnahme, dieser Kir- 

chenverbesserung durchaus abgeneigt» sie kannten aus 

früheren Erfahrungen nur zu wohl die Früchte, welche 

ein Aufstand der Gemeinde hervordringe. Allein um so 

beharrlicher der Rath an dem altherkömmlichen Kirchen

zustande hing, um so erbitterter wurde das Volk, und 

um so ungeduldiger ward eö einen Prediger zu verneh

men, der von evangelischer Freyheit mit Ernst und 

Eifer redete, um so begieriger Lateinische Worte und Ge

sänge mit Deutschen zu vertauschen, und den lang ent

behrten Wein, des Pfaffen Vorrecht, mit zu genießen.

I. 1609, den heillosen Beschuldigungen, womit Her
zog Heinrich Julius zu Braunschweig sie öffentlich 
angrfallen hatte. Diele Abhandlungen sind gedruckt 
f. Urk. Verz. — Der Unterhandlungen zwischen den 

Hanse- und Reichsstädten im sechSzehnten Jahrhun
dert wird häufig in den hanbschrisllichen Akten ge

dacht, es ist aber nichts gelungen; später sind sie 
wieder erneuert worden, s. das letzte Buch.
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Die Hoffnung, daß, wenn die Klöster aufgehoben tvur« 

den, manche Hufe Landes wieder an die Bürger kom- 

men könne, und ähnliche irrdifche Gesinnungen gesellten 
sich zu jenen himmlischen. Man schmeichelte sich mit 

Verbesserung der kirchlichen Zucht, mit Wiederherstel

lung des echten, christlich-evangelischen Glaubens, hoffte 

auch eine größere Freyheit und Gleichheit im politi

schen Gemeinwesen zu erhalten, so wie die Reform der 

städtischen Oeconomie und ein tadelloses Regiment leicht 

bestellen zu können.

In den von ihren Landesherren mehr abhängigen 

Hanse-Städten war, wenn einmahl der Fürst der Kir

chen-Reform sich hold bezeigte, die Veränderung als

bald gelungen; der Magistrat konnte hier nicht lange 

widerstehen. In den Communen, die weniger abhän

gig von dem Landesherrn waren, vollends in solchen, 

die den unmittelbaren Reichsstädten zugehörten, oder 

ihnen ähnelten, war die Widersetzlichkeit gegen die Neue

rung eher möglich; doch geschah es auch wohl, daß in 

diesen Städten die Verbesserung angenommen ward, 

während rings umher noch, außer den Mauern, in 

den benachbarten fürstlichen Territorien, alles dem al

ten Glauben ergeben blieb, weil unabhängig von dem 
Landesherrn die Gemeinde ihrem Rathe bi; Verbesse- 

tun9 abgedrungen hatte und abdringen konnte.

In diesen unabhängigeren Communen, wo die Mehr

zahl derer, die im Rathstuhl saßen, der Veränderung, 

der Regel nach, durchaus abhold war, wurden gewöhn-
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lich, durch eine Insurrection, die dem alten onhàn- 

gigrn Rathsherren vom Rathhouse und aus der Stadt 

vertrieben; die Obrigfrit ward mit evangelisch Gesinnten 

beseht, auch wohl eine etwas evanqeliscder lautende, 

das ist, democratischere Form an die Stelle der alten ge» 

seht, und somit die Absicht der Insurgenten vorläufig 

erreicht.

Verschiedenen Magistraten gelang es noch zehn, 

zwanzig oder mehrere Jahre, nachdem der Witten

berger Mönch seine Stimme erhoben hotte, den vorigen 

Zustand leidlich zu erhalten, andere haben wenigstens 

scheinbar das Alte bis in die zweyte Hälfte des sechs« 

zehnten Jahrhunderts behauptet; aber sehr wenigen ist 

es gelungen, was Cöln gelang, den alten Glauben und 

die Ruhe gänzlich zu behaupten.

Wie war es anders bey so entschiedener Gesinnung 

des Volks möglich? Ein Wittenberger Student, ein 

entsprungener Mönch fand immer, wo nicht bis in die 

Stadt, doch bis vor die Mauern derselben seinen Weg; 

das Volk, das zu klagen genug hatte, hörte die neue 

Mähr von evangelischer Freyheit so gern, auch die ge

ringste Abweichung, die ein Priester sich vom herkömm- 

lichen Lateinischen Gottesdienst erlaubte, schaffte ihm den 

, entschieden größten Zulauf, und durch diesen ward man 
dreister. Die sitzenden und hypochondrischen Handwer

ker wurden von dem Worte des Herrn gewaltig getrof

fen , die Salbung theilte sich mit, und die handfesten und 
zuschlagenden Gewerke vollendeten die Insurrection.
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Bald war die Revolution so gut als bey allen Hanse- 

Städten vollendet, und höchst wenig« konnten sogen, was 

Coin auf dem Hanse Taqed. I 15 >5 üufj’tte: sie hänge, 

köpfe und ersäufe die Ketzer, sie wolle der aller Ge

wohnheit bleiben und befinde sich wohl dabey. 8

Echoir diese ersten Bewegungen, welche die Einfüh

rung der neuen Lehre in den Stödten begleiteten, könn« 

ken nicht anders als in mancher Hinsicht nochtheilig für 

den Wohlstand, zum Theil für die äußere Frevheit und 

Unabhängigkeit dieser Gemeinden ausfallen. Jede In

surrection , wie oft sie auch unternommen wird, um den 

elenden öffentlichen Zustand zu verbessern, pflegt ihn nur 

zu verschlimmern; Pfaffen, Mönche und Nonnen waren 

bald beraubt und. geplündert, aber das städtische Aera- 

wenig gebessert. Hatte die Landstadt einen karho- 
lhchen Fürsten zum Herrn, so mußte sie nun, noch 
Einführung der neuen Lehre, gefaßt auf Detth-idigung 

seyn, und zwischen ihr und dem Herrn brachen wohl 

Fehden aus. War der Landessürst der neuen Lehre er

geben, der Stadt-Magistrat ihr abhold; so unterstützte 

jener die^Insurgenten, und gewann hier oder do einen 

größer» Einfluß auf das bisher von ihm unabhängigere, 

städtilche Gemeinwesen.

Abgesehen von allen späteren, die Städte zu Grunde 
richtenden, größeren Kriegen, mußte auch schon dieser 

Anfang die Einigkeit unter den Verwandten der Hanse

' Protocol! d. H. T. ». d. I.; MSS, Brf. Vol. a 16.
IM. C
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stören. Die Deputirken der Communen, die dem Alten, 

und derer, die dem Neuen zugekhan waren, konnten 

stch nicht mehr wie sonst freundschaftlich anfehen; und 

ftlbst da, als bey weitem der größere Theil, stch für die 

Reformation erklärt hatte, dissentirten doch immer einige, 

wie z. B. Cöln, und diese, in dem Bunde so sehr be

deutende Stadt, ward nun auch immer lauer wegen der 

Hansischen Verbindung.

Aber auch bey den dem neuen Glauben ergebenen 

Hanse-Städten, hakte, wegen der Einigkeit, die Neue- 

rung manchen nachtheiligen Einstuß. Die Neuerer be

kannten sich wieder bald zu verschiedenen Meinungen in 

dogmatischer Hinsicht, die andern waren wildere Zeloten 

alö diese, jenen scbien alles zur Erhaltung und zur Ret

tung des neuen Glaubens aufzuopfen etwas Geringes, 

diese wollten bedächtiger verfahren; die einen wollten zu- 

schlagen, gesellten sich den kriegerisch lautenden Bünd

nissen der Protestanten bey, die anderen zauderten; die

sem Theile schien die Erhaltung der Reformation alles, 

der andere dachte dabey doch auch an das Bestehen der 

Hanfe. 9
So gut als nie konnte bey den Genossen des Bun

des, in Bezug auf kirchliche Angelegenheiten, ein Beschluß

’ Es ist hier nicht der Ort, die Reformations-Geschicht« 
der einzelnen Hanse-Städte zu schreiben, daß aber 

die allgemeinen Angaben in der Wahrheit sehr be« 
gründet sind, davon können auch die bereits grdrutk» 
ten Nachrichten die bündigsten Beweise geben. 



zu Stande kommen, ja nicht einmahl ein Antrag konnte 

deßhalb gemacht werden. Nur der verwandten Stadt 

Münster schreckliches Schicksal, im I. 1534, bewirkte so

• baß ein Beschluß gefaßt ward, keine Cradt, wel» 
che dm Widrrkäusern anhanqe, und späterhin, welche 

Sacramentirer Hause, solle in dem Bunde ferner geduldet 

werden. Aber jenes Beyspiel und des Kaisers Edicte 

waren auch so ernst, und doch konnte man sich ^kaum 
verständigen, denn in Wismar waren Rath und Stadt 

von der Schwärmerey angesteckt, und auch zu Rostock 
hatte sie Anhänger gefunden. 10

Mehrere der Hans,»Städte für sich, nie aber der 
Bund, traten dem Schmalkaldischen Verein bey, und 

theilten die Folgen von Kaiser Karle Siegen. 11 Bre-

10 Die strengen Gesetze gegen die Wiedertäufer wa rn 

von den Wendischen Slädien besonders gefaßt wor
den, wurden aber auf dem allgemeinen Hanse-Tage, 

iw 3 1535, brstäiigr, wo jedoch WiSmar und Ro
stock sich gar anadaptistisch zeigten; Protokoll d. T. 
MSS Brf. Vol. si6. auch aus d. Prolvc. d. W nd. 
Städte v I. 133g. erhellet, daß die Ketzeren in Wis» 

war noch nicht bevgelegk war; künedurgisch. Archiv. 
Häufig sind die Strafen in der Folge erneuert, 
doch bald darauf auch wieder gemildert werden; das 
Feuer, hieß es, mache die Schwärmer nur immer 

verwegener, andere mildere Strafen wurden zunächst 
beliebt.

'<n H » rrleder vom Deutschen Kriege Th. 1. B. 8. 
Kap. 7 S. lqyg werden in dem Abschiede des ersten 
TagcS zu Schmalkalden, als Lhkstnehmer des Bun- 
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men und andere Städte des Bundes wurden belagert; 

Magdeburg fiel in die Acht. Glücklich waren die, welche

des, von Seiten der Hanse-Städte, genannt; Mag

deburg und Bremen. Ebendaselbst Kap. 8 S. 150L 
werden in dem S- Bündniß v. 1531 als Mitglieder 
genannt: Lübeck, Magdebnrg und Bremen. Eben- 
da'eldsi Kap. y. S. 1502. werden in der Erneuerung 

und Erweiterung des S. Bündnisses, v. d. I. 1^36, 
auf die IO folgenden Jahre, als Mitglieder genannt: 

Magdeburg, Bremen, Braunschweig, Goslar, Han» 
nover, Gbttingen, Eimbeck, Hamburg, Lübeck, 

Minden. Ebenras Kap. to. S. 1504 werden in der 
Schmalk. Bundesordnung, v. d. I 1536, dieselbe«, 
Städte, mit Ausschluß Hannovers aufgeführt, jedoch 
ist die Auslassung Hannovers vergl. S. 1506 ) nichts 
weiter wobt, als ein Irrthum des Abschreibers oder 

Druckers. Im ll. Kap. S. lziz, in der Urk, wel
che die Ausnahme der Herzoge Moritz und Heinrich 

von Sachsen v. d. I t’’t in den Schmalk. Bund 
betrifft, werden Bremen, Goslar, Hannover, Göt
tingen, Eimbeck, Hamburg und Minden genannt. 
Im 13. Kap. ® 1517. in der Urkunde zwischen dem 
S Bunde u. Christian von Dânmark, v. I. <538/ 
kommen Magdeburg, Bremen, Goslar, Hamburg, 
Braunschweig, Hannover, Göttingen, Lübeck und 

Minden vor. In den handschriftlich«, Hansischen 
Nachrichten wird freylich vieles erwähnt, was die 

Begebenheiten der S'ädte, wahrend des eisten Reli

gionskrieges, betriff«; aber es ist doch immer nur 
etwas partielles Di, Wendischen Stabte verfuhren 
noch mit der größten Eintracht, jedoch fand Ham- 
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mit Auslieferung eines Theils ihres Geschützes, mit Er. 

legung einer bedeutenden Geldsumme, mit demüthige« 

unb reuevollen Worten zu Gnaden gelangten. Jene 
deyden Städte, dann Goslar, Braunschweig >und Han« 

nover scheinen am meisten gelitten zu haben. Eine De

putation im Nahmen der Hanse, um die Freunde zu 

retten, ward an den Kaiser abgesertigt, erlangte aber 
außer freundlichen Worten zum Zweck nichts. Als 

die geängstigte Stadt Magdeburg bey der Hansischen 

Versammlung, im 1.1553, um Hülfe bath, wagte die 

Hanse nichts weiter, als sie mit ihrem Gesuche an die 

einzelnen Städte zu weisen, wer von ihnen es etwa wa

gen wollte, heimlich oder verstohlen ihr einige Hülse 
zu leisten.

öurg in ihrer Bedrängnis, im I. 1547, bey diesen 

ihr näher verwandten Freunden keine Hülfe, und sie

• erklärte denn auch, daß die Hansische Verbindung 
ktincn Deut werth sey; (Protoc. d. Wend. St. T. zu 
Lubeck, 1547. MSS. Luneburg. Vol. IV.) — Am 
interessantesten sind die Acten der Hansischen Gesandt
schaft an Kaiser Karl V. nach Brüssel, im I. 1549, 

vorzüglich wegen der Bedrückungen von Bremen und 
Magdeburg, MSS. Luneburg. Vol. IV. Allein auch 
biete Gesandtschaft fruchtete so gut als gar nichts. 
Der Kaiser gab zwar jedem Gesandten bey der Au. 
dienz die Hand, aber weder bey dem Bischof von 

Arras, noch [>n> den andern Rathen des Kaiser« 
war etwas günstiges zu erhalten.
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Erst Morih von Sachsen schaffte wieder Raum und 

just zu leben. Mit einigen Aufopferungen war die 

schreckende Gefahr bestanden. Unter mannigfaltiger Furcht 

und Angst ward alsdann ein halbes Jahrhundert. unter 

dem Schuh des eienden Religions-Friedens, verlebt, und 

kur; vor dem Ausbruche des alles zerstörenden dreyßig- 

jährigen Kriegs, zeigte sich den Geängstigten noch «ine 

Hülfe, die man kaum hakte hoffen können.

Eine Verbindung zwischen dem mit aller jugendli, 

d)en Kraft emporstrebenden, Niederländischen Freystaate, 

und zwischen der alternden Hanse, kam um diese Zeit 

zu Stande und schien dieser ein neues Leben zu ver

sprechen. Der Vorschlag scheint von den General Staa

ten auögegangen zu seyn. 13 Im Julius des Jahrs 

,612 ward durch den Syndikus der Hanse, Domann, 

und durch den ihn begleitenden Lübeckischen Burgemei» 

ster Brakes im Haag, der erste förmliche Anfang der 

Unterhandlung deßhalb gemacht. Lübeck war vor ollen

" In einer Instruction für den Hansischen Gesandten 
nach den Niederlanden, den SyndicusDomann, v. 
d I. 1618. 24. Jul. auf der Tagsatzung zu Lübeck 
beliebt, heißt es, er solle den General-Staaten be« 
merklich machen: Wie vor etwa sieben Jahren 
ihre Gesandten dieses Orts (Lübeck) passrrt und mit 
etlichen Hanse - Städte« wegen der Union geredet, 
und wie in den Jadrrn 1613-1616 darüber durch 
verschiedene Legationen tracht und der Vertrag zu 
Stande gekommen. MSS. Brf. Vol. 241.

i
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andern diesem Project vorzüglich geneigt, da sie hoffte, 

durch dessen Aussührung, daö schwankende Ansehen in 

der Ostsee, gegen die immer kecker werdenden nordi- 

schen Mächte, vorzüglich gegen Dänmark zu behaup

ten. Jene beyden Bevollmächtigten wurden von den 
General-Staaten und dem Prinzen Moriz von Nassau 

freundlich ausgenommen, und trugen aus eine Allianz 

zur Beschühung der Religion, des Handels, der Privi

legien an, bathen aber zugleich von jedem Antheil an 

dem Kriege der Niederländer mit Spanien befreyt 

zu seyn.
Die Republik fand sich willig, selbst jeht eineVer- 

bindung einzugehen, obwohl nur noch auf vierzehn tha- 

tige Hanse-Städte zu rechnen sey, sie sand sich willig, 

dir von den Städten zu leistende Hülfe in dem etwa 

wieder ousbrechenden Kriege mit Spanien nicht zu for

dern, in der Hoffnung, daß, wenn sie nur erst die gu

ten Folgen dieser Allianz wirklich verspürten, sie auch 

in diesem Puncte nachgeben würden, und sie willigte, 

obwohl nur ins Geheim, ein, daß zu Bestreitung der 

Kosten der im Vorschlag stehenden Allianz selbst von 

den Niederländischen Schiffen, die nach den Städten kä

men, eine Abgabe erhoben würde.

Aber aus der Versammlung der Hansen, in dem
selben Jahre, konnte, aus Besorgniß vor dem Kaiser, 

dem gleichwohl in den unschuldigsten Ausdrücken bereits 

Anzeige von dem Projekte gemacht worden, aus Furcht 

vor den Kosten, den weit aussehenden Händeln, die
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Einstimmung der anwesenden, neun, thätigen Städte, 

trotz oller Verstellungen deg SyndicuS und Lübecks nickt 

erhalten werden, obwohl die letztem nirg-nds sonst eine 

Rettung für die Hanse entdecken konnten.13

14 Dieß ist mehrfältlg abgedruckt, vergl. d. Urk. Ver» 
zeichniß.

Nun ging Lübeck mit dem Beyspiele voran, achtete 

des Kaisers Abneigung gegen solch. ein Bündniß nicht, 

und sckloß bereits, im Jahre i6i;, mit den General» 

Staaten ab. 14 Diese Verbindung lautete dem Buch

staben nach indeß so allgemein und so schuldlos, sie 

war nur allein auf Vertheidigung des rechtlichen Be

sitzes, auf den freyen Handel, und die freye Schifffahrt 

auf der Ost- und Nordsee berechnet, so daß eben nie

mand, am wenigsten der Kaiser, dadurch beleidigt zu 

werken schien. Die wechselseitige Hülfe, die sich die 

schließenden Theile zusagten, lautete bloß auf den Fall 

eines gewaltsamen Angriffs, und der Störung des Han

dels. Gustav Adolph, König von Schweden, trat das 
Jahr darauf (1614) dieser Verbindung bey.

13 Wegen der 14 Städte, welche damahls vota deci- 
fiva hatten, f. unten die Constitution derH., wah, 
rend dieses Abschnitts. - Die Erzählung dessen, 
was wegen der, Verbindung mit den General-Sraa- 
ten vorfiel, ist nach den handschriftlichen Verhand
lungen, auf dem H.T,, v. d. I. 1613. im Brschw. 
Archiv, Vol. 238.
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Indeß, obwohl niemand bestimmt genannt ward, so 

war dock unbejrodffk diese 'Verbindung von Lübeck, von 
den General » Staaten und Schweden gan; vorzüglich 

iu Behauptung einer freyen Fahrt durch den Sund 

gemeint, wo die Krone Danmark stets den Zoll er
höhte. 21 ud) verheimlichte dieses landes König sei

nen Unwillen gar nicht; seine Gesandten verließen den 
Haag 15, unb seine Unzusriedenhrit mit den Hanse- 

Ctàdlen, vorzüglich mit Lübeck, ließ er zugleich deutlich) 

merken.

Allein es ward dod) and) bald genug an einem recht 

auffallenden Beyspiele gezeigt, daß diese Verbindung 

nicht bloß zur Rettung der freyen Handelöschifffahrt, 

sondern aud) zu Erhaltung der städtischen Freyheiten in 

Deutschland gemeint sey. In den Irrungen der Stadt 

Draunldnveig mit ihrem tandesherm, die nun schon so 

lange anhielten, erschien plötzlich) der Prinz Heinrich von 

Nassau-mit einiger Reuterey mitöoo&ogen, worausgoo<r 

Musketiere sich befanden, aus Befehl der General-Staa- 

ten , im Herzen von Deutschland, zu Hülse der Stadt. 
Se ch ein Beyspiel mußte wohl den übrigen thätigen 

Hauie-iLtädten Muth machen, sich anzuschließen, und 

zu Ende desselben Jahrs (1615) ward nun die Verbin

dung, die Lübeck zuerst gewagt hatte, auf die zehn 
Hanse. Städte, Bremen, Hamburg, Rostock, Stral

sund , Wismar, Magdeburg, Braunschweig, Lüneburg 

und Greifswalde erweitert. Dieses Bündniß lautete

", Vergl. Aitzema 1. 170.
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eben so allgemein, eben so harmlos wie jenes; der 

Freyheit der Deutschen, in die Meere sich ergießenden 

Srröme ward besonders gedacht. 1<s

" Vielfällig abgedruckt, s. Urk. Vrz. Bey Aitzema 
i. iyl. sieht noch/ daß wenn die Niederlande 100 
jur Hülse geben, die Städte ans folgende-Weise 

keyiragen sollen: Lübeck 54, Bremen Hamburg 
Rostock und WiSmar 4, Stralsund 1, Anklam 

und Greiföwalde 4, Magdeburg i, Lüneburg l; 
Braunschweigs Quote wird nicht angegeben. Wer» 
denhagen p. IV. 73. weicht aber davon zum Theil 

ab. Ob Anklam weitern Theil genommen, ist >>n» 
gewiß. In den handschriftlichen Nachrichten ist in 

der Folge immer nur von den zehn, mit den Gene
ral-Staaten verbundenen Hanse-Städten, mit Aus
nahme Anklams die Rede. In dem Protokoll der 
Tagsatzung dcr Wendischen, und einiger andern Hanse- 

Städte, zu Lübeck, im Nrv. d. I. 1617, heißt es, 
im Vol. 240. der MSS. BrC: daß man Danzig und 
Hildesheim den Antrag thun wolle, ob sie zum 

Bündniß mit den General-Staaten beylreten woll- 

ten. — ES scheint dieß aber aus dem bereits ange
führten Grunde gar nicht der Fall gewesen zu seyn. 
Auch heißt es in dem Protokoll d. H. Tags, von d. 

Jahr 1621, Oct.: Danzig und Hildesheim wurden 
gebethen zu entweichen, da die zehn, mit d. D. 

Nieder!, verbundenen Städte etwas besonderes zu lra- 
ctiren hätten, welches von jenen sogleich geschah; 
MSS. Brf. Vol. 248 Braunschweig und Magdeburg 

waren nach RehtmeierS Chronik S. 1195. be
reits früher dem von Lübeck mit den Gen. Staaten
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Aber vertrauend auf die Hülfe jener wichtigen Re» 

publik verweigerte, wie der Churfürst von Brandenburg 

den General-Staaken schrieb, die Stadt Magdeburg ihrem 

Erzbischöfe bereits die Huldigung, und die Stadt sah 

nun auch in jener Verbindung die Hand Gottes, welche 

sich der Schwachen annehme.

Es erhielt die Hanse von den General • Staaten, in 

den nächstfolgenden Jahren, aus ihren Wunsch, zu 

vei schiedknen Zeiten und Mahlen, Vor schreiben an die 

Könige von Däninork, Schweden, England und an 

den Großfürsten von Rußland; sie vertraten sie durch 
ihre Gesandten, pflogen Vermittelungen, um ihr die 

verlorenen Handelàfreyheiten wieder zu verschaffen. Und 

wenn nun auch dieß hohe Vorwort nicht immer die 

Wünsche der Hanseaten ganz befriedigte, da sie ihre 
älteren, wahrhaft unbilligen, Freyheiten nicht vergessen 

konnten; so war doch dieses Vorwort, das immer nach» 

drucksvoller lautete und wirksamer war, als jedes an

dere, auch nicht ganz fruchtlos, und erhielt ihnen zum 

Theil noch den kleinen Rest jener Privilegien.17

geschloffenen Bündnisse, am so. Sept. 1613, biege« 
treten; vergl. den Auszug der Urkunde des Beytritt- 
bey Wervenhagen; s, Urkund. Verz. b 6. I.

" Mehreres hieher gehörige kommt in d. MSS. Brs. in 

verschiedet»,, Theilen vor. So z. B- beschloß die 
Hanse, im I. tüi8, der Streitigkeiten mit Dän« 
tnark wegen, an die General-Staaten zu schreibe» 

und eine gemeinschaftliche Legation, in beyder Theile
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Es beschränkten sich ober die mff den Niederlanden 

verbundenen Hanse-Städte auch gar nicht darauf allein,

Nahmen, an den König zu senden; Vol. 238. 250. — 

So correspoydirte die Hanse, in ihren Streitigkeiten 
mir Gustav Adolph von Schweden, mir den General- 
Staaten, in.d. I. 1618 u. »619, und erhielt, den 
25.Oct. d. I. 1618/ ein Verschreiben an dresen Kö- 

, nigz MSS. BrC Vol 242. Der Nrederländische Agent 
erklärte den dieser Gelegenheit zu Lübeck, daß seine 
Herren bereit wären, Gut und Blut zu Erhaltung 

der Hanse zu wagen; Köhler bey Willebr. S. 
292. b d. I. 1618. MSS. Bis. Vol. 241. - Den 
25. Oct. desselben Jahrs erließen die Getter. Staat, 

ein Schreiben an den König von Danmark-, worin 
sie begehrten, daß er ihnen und d. H. Städten die 
freye Fahrt in der Ost- und Nordsee und alle Frey

heiten und Privilegien unangetastet laste; Vol. 238. 
— Es wurde auf dem Tage zu Lübeck, v. Apr. — 

z May,d. I. 1618/ein Schreiben und eine Deputation 
in den ,Schweb. Streitigkeiten an d. Gener Staat, 
beliebt, und man erwartete zu Lübeck eine Gesandt

schaft von den Niederlanden, die qemeinschaftl. mit 
den Hansen zu Abstellung der Beschwerden in Dän- 
mark, an den König dieses Landes abgehen sollte. 

Es ward ferner beliebt, da die Gen. Staaten in Al
lianz mit Schweden, und da sie einen Frieden zwi
schen Schweden und dem Großfürsten von Rußland 
behandelt hätten, sie zu ersuchen, die Hansischen An- 

gelegeuheiten in Rußland zu befördern; Prorocoll 
dieses Tags, in d. MSS. Brf. Vol. 24t. Das Ver

schreiben der General Staaten für die Hanse an den 
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sondern vielmehr erhielten sie, in Bezug auf alle An

gelegenheiten, welche sie im Innern Deutschlands mit

Großfürsten von Rußland sinket sich in den MSS. 

Brf. Vol. 245. Mehrere Verhandlungen zwischen 
der Hanse, den General - Staaten und Dänmark 
in d. Vol. 238. 241. MSS. Brf. - Auf dem Tage zu 

Lübeck, im Jahr 1619, ward von den zehn mit den 

General Staaten verdundenen Städten beliebt, we
gen der Freyheiten in England die General-Staaten 

um rin Vorwort zu bitten, weßhalb auch mit ihrem 
anwesenden Residenten, ». Aitzema, deßhalb Verband» 

lnngen gepflogen wuiden; MSS. Brf. VoJ 238- — 
Aus der Relation des provisorischen Hans. Syndici, 
Dr. Striiiwichs, auf d. Dersamml. z. Lübeck, von dem 

I. 1620, (MSS. Brf. Vok 243.) trhellkt, daß der 
durch den König von Dänmark erhöhte Sundzoll, 

zum Beßren der Hanse, durch die Vermittelung beS 
Königs von England und durch das Vo-schreiben der 
General-Staaten, wieder herabgesetzt worden seye. 

Wenn eS aber in dem Entwürfe einer Resolution für 
den bey der Hanse acreditirten, Niederländischen Ge
sandten, die ans der Tagsatzung der zehn Starte zu 
Lübeck, im Jul. 1621, beliebt ward, heißt: den 
Hanse - Städten wäre durch die General-Slaaien in 
ihren Beschwerden nicht geholfen worden, vielmehr 
hätten diese nur zugenommcn, und wären sie durch 

ihre Nachbaren (vorzüglich Dänmark) in große Ver» 
legenheit gebracht worden, (Receß dieses H.T. MSS. 
Brf. Vol. 244); so war dieß eben nichts mehr, als 
ein Vorwand, um ver von den Niederländern gefor
derten Hülfe in dem wieder auö-ebrvchrnen Kriege 

j
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ihren Landesherren oder Nachbaren abzumachen hakten, die 

Vermittelung ihrer hohen Aiiiirken. Ja sie begehrten das 

Vorwort dieser mächtigen Freunde und Bundesgenossen 

selbst wohl für die Städte, die in der allgemeinen Han- 

sischen Verbindung standen, und die weiter nicht der 

Allianz mit den General • Staaten beygekreten waren. 

So erhielt die Hanse, in den Streitigkeiten der Stadt 

Paderborn mit ihrem Bischöfe, überzeugt, daß ihre 

eigene Vermittelung fruchtlos seyn würde, das mächtige 

Vorwort der Niederländischen Regierung.18

Die Stadt Braunschweig, in ihren ewigen Strei

tigkeiten mit ihrem tandesherrn, konnte sich einer glei

chen Unterstützung von Seiten der General-Staaten 

rühmen I9, und Hamburg und Lübeck in ihrem Streite

mit Spanien zu entgehen; und dann so waren die 
Hansen wirklich auch gar ungenügsame Menschen. — 

Noch im I. i6îo war ein Gesandte der Gen. Sraa- 
ten, Voigt, zum Bessren der Haus« nach Schweden 
abgeqangen; MSS. ßtf. Vol. 243. u. m a.

18 Auf d. Versamml. zu Lübeck ward die von derStadt 

Paderborn gesuchte Hülfe abgelchnt, aber eine Ge

sandtschaft an den Bischof, gemrinschafllich mit den 
General Staaten, beschlossen, wenn diese einwilli» 

gen würden, MSS. Brf. Vol. 240. Auch wirkte der 
Hansische Syndicus Dvmann ein Schreiben für die 
bedrängte Stadt bey den Staaten aus im 1.1618; 
MSS. Brf. Vol. 241.

** S. schon Köhler b. Willebrandt b. d. 1.1620. 
@.292.3, Wenn er jedoch sagt, die Allianz der 
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mit dem Herzoge von Braunschweig - Lüneburg - Zelle, 

wegen Durchstechung deö Gommerdeichs, eine für beyde 

hochwichtige Angelegenheit, erfreuten sich einer gleichen 

Unterstützung und Vermittelung s0, wie denn der Nie

derländische Resident, F. v. Aitzema, zu Lübeck einzeln, 

oder gemeinschaftlich mit den Hansischen Deputieren, an 

die fürstlichen Höfe obging, und nicht ohne Glück der 

Freunde Werbung unterstützte. Er ward ost von der 

Hanse in ihre Versammlung geladen, nichts wichtiges

80 Hamburg wandte sich in d. GammerdeichS Sache zuerst 

an die General - Staaten, der Niederländische Agent 

ging an d..Brschw. Hof ab. Die Hans. Deputirien 
wagten gar nichts auf ihrer Bersammlnng in dieser 
Angelegenheit zu schließen, bis daß die Niederländi
schen Commiffarien, den 26. May 1620, zuLübeck an
kamen. Zu Boitzenburg ward die schwierige Angele
genheit durch Deputirte der Hanse und den Niederl. 
Residenten Aitzema beygelegt, im J.lüzv. MSS. 
Brf. Vol. 343-

. zehn Hanse-Städte mit den Gen. Staaten sey erst 

in diesem Jahr genehmigk worden, so ist dieß offen

bar rin Irrthum. - Schreiben der Hanse an die 
General-Staaten, Lübeck, 13. Aug. 1620, worin / 
sie ersucht, dem Niederländischen Residenten zu Lübeck 

den Auftrag zu geben, sich zu dem Herzog ».Braun
schweig zu verfügen, um die große Gefahr, die der 
Stadt Braunschweig bevorstehe, abzuwenden; MSS. 

Brf. Vol.243. 80
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mehr ohne ihn unternommen; ein Hansischer Agent re- 

sidirte im Haag 21

21 Au Anfang war Dr Ryßwig, HanstsckerAgent im 
Haag, MSS. Brs. Vol. 341, nachmahls Leo a b 
Aitzema, vergl. Sckr. Lübecks an Braunschweig, 
33. 3ul. 1625; MSS. Brs. Vol. 245.

Aber dieß freundliche Verhältniß konnte schwerlich 

lange bestehen, wenn nicht die Hanse auch ihrer SeitS, 

im Fall des Ausbruchs des Kriegs der Niederlande mit 

Spanten, sich thätig zeigen und von ihrer Neutralität 

lassen wollte, wenn sie nicht, in der großen Sache des 

Kampfs für die kirchliche und politische Freyheit so 

mancher Europäischen Staaten, auch thätig Theil neh. 

men wollte. Zu diesem aber waren die Schwachen und 

Furchtsamen nicht zu bewegen; Aufopferungen mußte 

man von ihnen nickt fordern; Alles aufs Spiel zu sehen 

ihnen nicht zumuthen, ihnen, die bey jeder Allianz nur 

für sick gewinnen, und ihre precaire, politijche Existenz, 

so lange es gehen wollte, noch durch Neutralität und 

Zaudern, und durch das furchtsame ^»schließen an Mäch

tige j», fristen bemüht waren.

Mit nickt geringer Mühe hatten die Hansen ihre 

Allianz mit den General • Staaten beym Kaiser, bey 

des Reicks Churfürsten, bey der Niederländisch-Spa. 

niscken Regierung, als eine bloß auf den Handel sich 

beziehende Verbindung, die eigentlich nur die Erneue

rung jenes alten Einverständnisses zwischen mehreren 

Niederländischen Städten, die vordem in der Hanse ge-
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Wesen, dargestellt. Wenig wirklichen Glauben mochte 

dieß alles finden, aber der Kaiser und Spanien mußten 

auch für seht schweigen, und sich mit so elenden Er

klärungen begnügen. 2 2

Allein schon diese Erklärungen mißstelcn zum Theil 

den General • Staaten, und sie wurden um so unzusrie-

" Die Corresponde»; dieserhalb zwischen dem Kaiser 

und der Hanse findet sich in mehreren Bänden der 
MSS. Brf. Eines dieser kaiserlichen Schreiben soll des 

Beyspiels wegen, in d. Urk. Bucke, b. b. I. 1617, ab

gedruckt werden. Mehrere Verhandlungen, zwischen 
der Hanse und den deyden feindlich gesinnten Regie

rungen in den Niederlanden, finden sich in btnMSS. 
Brf. Vol. LgZ. Die wichtigsten sind folgende: Schrei
ben ». dem Gesandten, Sommer, zu Lübeck, d. 24. Sept» 

1616, übergeben; Lübecks Antwort; Sckr.d. Erzherz, 
Albrecht, Brüssel, d. 12 Febr. 1617, worin er eine 
cathegorische Antwort fordert; Antwort der Hanse, 

v- 2. Jun. deSs. I. ; Schreiben Albrechts ». 26.9iot>» 

16i7 > Schreiben Aitzema'S v. 2. Febr. 1620 an Lü
beck und die Hanse; Beschluß des Lübeckiscken Se- 

ualS für Putz, Gesandten des Erzherzogs Albrecht, 
r^ebr. 1620; Antwort an eben denselben von der

Harne auf ihrer Versammlung, im Aprill, d. Jahr» 

1620, beschlossen; Werbung des Gesandten der Frau 
Clara Eugenia, Jnsantinu von Spanien, Erzherzoginn 

v. Oestreich an die Hanse; Antwort von der Hanse, 
Lübeck, 8.Oct., 1621 ; Antwort der Hanse auf deS 
Gesandten Replik, Lübeck, n.Oct., 1621 ; Erkla- 

ninfl des Senats zu Lübeck an ebendenselben, vom 
iz. Oct,, 1631.

11t. , D
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dîner, als ihr Waffenstillstand mit Spanien zu Ende 

lief, und als sie vergebens die Hanse aufforderten, ge« 

meinschascliche Sache in diesem Kriege mit ihnen zu 

machen.

Zwar mochte es der Republik weniger um die kleine 

Hülfe zu thun seyn, als vielmehr darum, die Städte und 

Niedersachsen überhaupt zu dem großen Kampfe eifrig 

anzuspornen, der gegen Oestreich und den Katholicismus 

noch einmahl dnrchgefochten werden sollte. Aber nichts 

in der Welt konnte die Furchtsamen zu einem so heroi

schen Entschlüsse vermögen.

Auf der Hansischen Versammlung zu Lübeck, im I. 

1620 und im folgenden, forderten dkNiederlândischên De« 

pulkten vergebens den Beystand gegen Spanien. Lübeck 

beharrte daraus, der Bund laute nur aus die Ostsee, 

und vergebens war es, sie zu bewegen aus dem hohem 

Gesichtöpuncte die Sache anzusehen, daß es bey der 

jage von Europa, um Freyheit, Handel und Religion 

überhaupt gelte. Aber Lübeck und die verwandten See

städte waren bald um so unzufri>denrr und um so we

niger zu bewegen, als die Verbindung (1621) zwischen 

der Republik und dem von ihnen, als ihren Erbfeind 

betrachteten Könige von Dönmmk ihnen bekannt ward. 

Vergebens waren olle beruhigende Versicherungen der 

Niederländer. Von kleinlicher Ansicht der Dinge konn

ten sich die Städte wirklich nicht mehr frey machen, 

und zum thätigen Antheil bey der näher rückend-n Ge

fahr unter Tilly, kennten weder die General-Staaten, 



noch Dänmark, noch Frankreich die Hansen bewegen. 

Sie fühlten nur zu tief ihr großes Unvermögen, und 

die Furcht verließ sie nie, wenn sie in den Kampf der 

Mächtigen sich einließen, daß sie endlich diese Verwe

genheit doch am härtesten büßen würden. So beschlos

sen denn die Städte in ihrer Weisheit alle und jede An

forderungen, die auch von der Spanisch-Niederländischen 

Regierung nicht fehlten, durch dilatorische Antworten 

abzulehnen. Vergebens halte der Resident der vereinig

ten Niederlande, Foppius ab Aitzema, bey der Hanse, 

im I. 1624, erklärt; daß er eine so elende Antwort, 

die man ihm schriftlich zusteüte, und die er in «Drücken 

zerreißen wollte, zu Constankinopel, zu Algier, bey 

den Seeräubern nicht würde erhalten haben: die Städte 

blieben unbeweglich, und wollten in Schriften an die 

Welt oppelliren. 83

83 Zu Folge der Protocolle der H. Tage, v. d. I.1620, 

und März 1624, in d. MSS. Brf. Vol. 243, 245 i 
der Verhandlungen zwischen dem Niederländischen ans 

Dänmark über Lübeck zurückkehrenden Agenten Roß
berg mir der Stadt Lübeck, Jan. 1621, und der Ant
wort des Senat- von Lübeck, v- rq.Feb. desselben 
JichrS, MSS. Brf. Vol. 244.; eines Schreibens der 
General - Staaten an die Hanse, Haag, >o. Apnll, 
1621, ebendaselbst; deö Beschlusses der zehn mit den 
Nieder!, verbundenen Städte auf ihrer Tagfahrt zn 
Lübeck, im Int. d. I. 1621, und des Entwurfs der 
Antwort an die Gm. Staaten und ihren Residenten 

zu Lübeck, ». rz. Jul. derselben Jahrê; ebendas, nebst
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Nun kamen des Kaisers siegreiche Heere in das 

nördliche Deutschland; er forderte die Entfernung des 

Niederländischen Residenten, der die vorgeschlagene Ver

bindung zwischen Spanien und den Hansen abrieth, und 

nur mit der kriechendsten Demuth wandte man dieß 

Ansinnen ab.24 Die Verbindung zwischen beyden Thei

len ward durch die Schrecken des Kriegs aufgelöst, und 

wenn, gegen Ende dieses, Schrossert, der Niederlän

dische Agent, auf eine Erneuerung des alten Bündnis- 

ses antrug; so waren doch nur noch sehr wenige Städte, 

die auS dem allgemeinen Schiffbruch einige Selbststän

digkeit gerettet hatten, und auch diese waren unter 

einander wenig einverstanden.

einem andern Schr d. Gener. Staaten an die H. v. 

demselben I. am «8 Jun. Vergl. auch das Prvlvc. 

der Tagfahrt, im Oct. 1621, und der Verband!, der 
zehn Städte, im Apr. und May des Jahrs 1622, zu 
Lübeck, in b. MSS. Brf. Vol. 244, 248. In dem 
Vol. 245. aber. Schreiben der Gcu, Staaten an dH., 
vom zo.Jan. 1624, und 3. Apr 1625 , so wie vom 
Statthalter Moritz v. 7. Fed. 1624 — Die Manz 

zwischen Danmark und de« Niederlande», ». 13 May, 
1621, ist bereits vielfältig adgedruckl, s. vrk. Verz.

»4 Mehrere Schreiben der General Staaten an die H., 
besonders v. d. I- 1627, und v. 5- Sept 1628, in 
d. MSS. Brf. Vol. 246, 247; die Forderung des Kai
sers fournit in dem Protokoll der Taqsatzung der 
zehn, mit den Nieder! verb»ndenen Städte, im März 

d.I. 1628, MSS. Brf. Vol. 248, vor. . 1
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So kam. im I. 1645, Zwischen den Niederlanden 

und den èiâdlen Bremen und Hamburg eine De,bin« 

düng, zur Beschützung der Nordsee, der Eibe und We

ser K Stande, ungefähr in den Ausdrücken der alten 
Allianz, und erst im I 1646 trat Lübeck bey." Auch 

zeigte sich Braunschweig wohl geneigt, bcyjutr-ten, aber 

sie war schon zu unbedeutend, als daß die General- 

Staaten ihren Beytritt besonders wünschten, und sie 

büßte ohnehin alsbald, in ihren Streitigkeiten mit dem 

tandesherrn, ihre Freyheit ein.26
Noch aus der letzten scheinbar allgemeinen TagsaHung 

der Hanse, im Jahr 1669, ward ein Hansischer Resi

dent, Dr. Hünike oder Hüneken, im Haag bestellt, ei

gentlich ober war es nur der Resident der drey noch 

etwa enger verbundenen Städte, Lübecks, Hamburgs und , 

Bremens, und es mußte den übrigen frey gegeben wer- 

den, ob sie in ihren Geschäften in den Niederlanden 

sich seiner bedienen wollten, oder nicht. Ohnehin war 

von der alten Hanse kaum noch ein Schatten übrig.

" Diese Traktate'sind verschiedentl. gedruckt, s.d. Urk. 

Verz. b. d. I.
86 Diele zwischen Braunschweig und Schraffert gewech

selte, hierher gehörige, Schriften siehen in 6. MSS. 

Brf. Vol. 248. 249.
87 Saut des Protokolls dieses letzten Hanse-Tag» <n d. 

MSS.Btf.V0l.251, woselbst auch daè BeglaubigungS- 

Schreiben für den Dr. Hüneken, vom |ö. Sun. 
d. I. 1669, befindlich ist-
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So endete diese Verbindung, die, wenn sie früher 

, zu Stande gekommen wäre, und wenn die Hansen noch 

etwas Großes hätten wagen wollen oder können, einige 

Hülfe und Rettung hatte gewahren müssen, die ober 

so nur vorübergehend etwas, für die Dauer nichts 

leistete.

Aber wie hätte auch die Hanfe, bey dem Ausbruch 

des so schrecklichen dreyßigjährigen Krieges, entschieden 

eine Partey ergreifen können? Schon damahls war sie 

ihrem Untergange nah, und ein solcher Orcan ließ be« 

fürchten, daß er sie ganz umwerfen werde.

Zwar bewarben sich beym Ausbruch dieses Kriegs, 

wie notorisch auch bereits die Schwäche des Bundes 

war, alle Theile bey ihm entweder um Hülfe, oder 

doch wenigstens um Neutralität, und bereit war er zur 

letzten immer, zur ersten nie zu bringen. Die unlrten 

protestantischen Fürsten, der Kaiser, der Churfürst Frie

derich von der Pfalz, die Böhmischen Stande wandten 

sich in der einen oder der andern Absicht an den Bund: 

allein was den vereinigten Niederlanden nicht gelungen 

war, das mußte allen diesen, in so fern sie Hülfe be« 

gehrten, noch weit weniger gelingen.59 
t

38 Auf dem Deputations-Tage der sechs näher confide- 
rirten Städte, v. d. I. löoy, im Aprill, fragte der 
Graf Solmö, bestellter Oberster ihres KriegSvvlkS, 
Nahmens deS Pfalzgrafen Philipps von Neuburg 
an: ob sie dem foed. arcano beytreten wollten? Nur 
auf gewisse Bedingungen schienen einige dazu geneigt.



Nicht glücklicher in ihren Werbungen waren die 

auswärtigen Mächte. Am meisten schien noch der Antrag

Aber schon im folgenden Jahre, auf der Verlamm« 

lung zu Lüneburg, im November, ward sogleich be
schlossen, sich nicht einzulassen, da Lübeck bemerkte, 

daß bereits am kaiserlichen Hof« zu Prag das Ge
rücht ginge, daß die S'ädt« der Union beygetretèn 
wären, und dieß der günstigen Entscheidung ihres 

Streits mit England, so wie des Streits der Stadt 
Braunschweig mit ihrem Landesherrn beym Kaiser 
nachtheilig seyn könnte ; s. Protokoll u. Bericht über 
diese Versammlungen, MSS. Brs. V0I.238.250. Et« 
ganzer Band MSS. Brf. Vol. 244. betrifft größten« 

theils diese Verhandlungen: Acta Hansiatica in spe- 
cie das Böhmische Wesen betreffend. I. B. Schrei« 
den der Böhmischen Stände an die Hanse, Prag, 
12-Nov. 1618, und ü.Febr. lüly, worin fie um ein 
Darlehn, gegen Schuldverschreibung, Zufuhr von 
Ammunition, Hülse mit Rath und That, und einen 
Durchzug oder Musterplatz ihren Leuten zu gestatten, 

aus Liebe zur evangelischen Lehre, bitten. - Schr. 
Ferdinand-, Königs von Böhmen, daß Lübeck und 
die übrigen Hanse-Städte seinen Rebellen nicht hel
fen mdchtea, denen er vergebens Vermittelung, Frie, 

de» und Bestätigung ihrer Privilegien angebolhen 
habe. — Schreiben der unkten protestantischen Für
sten an die Hanse und Lübeck, zur Hülfe gegen die 
katholisch« Ligue; allein Lübeck antwortete, fie seyen 
die geringsten im Land« und drr Niedersächfische Krei- 
wolle ja Neutralität. — D«r Kaiser sandte seine 

Abgeordneten, Herzog Julius Heinrich zu Sachsen, 



des Königs von Schweden, Gustav Adolphs, zu einer 

nähren Allianz mit den zehn mieden General-Staaten 

yerbundenen Städten, einigen Eingang hey den Hansea» 

ten zu finden, Des Honigs Abneigung gegen Dan» 

mark, die er mit den Hansen, vorzüglich mit Lübeck, 

theilte, seine eingegangene Verbindung mit den verei

nigten Niederlanden, sein bekannter, obschon damahls 

weiter noch nicht so erprobter Ernst für die evangelische 

Lehre, ließen seinen Antrag, im Jahr i6u, zu einer 

Allianz nicht schnöde verwerfen.2 ?

Allein es dauerte mehrere Jahre bis die Deputlr» 

ten der Hanse in Schweden erschienen, denn die Angst

und den Hofrath von Elver, und ließ am 20. März, 

lüro, zu Lübeck, den Hansen eine Entschuldigung 

wegen seines Verfahrens gegen die Böhmen überge
ben, und nm Hülse werben. Zu gleichem Zweck 
erschien daselbst der kaiserliche Reichshofraih, Me. 

lander, kurz nachher", im folgenden Jahr ichzr, ein 

gewisser Wertes oder von Werlern, und im 1,1624 
HusannS, Meklenburg Kanzler, mit einer kaiserk. 
Vollmacht versehen. — Alles aber wirkte nichts. Es 
finven sich ebendaselbst eine Menge anderer Schreiben 

der unirten Fürsten. Vergl. d. Procoll d. Versamml. 
der zehn Städte, Marz, 1630, zu Lübeck, MSS. 
Brs. Vpl. 243. Ebendas. Schr, Friedrichs v. d. Pfalz, 

Königs von Böhmen, an die H,, Prag, 

IÔ2O, nm wechselseitige Correspondenz u. Commuai, 
cation der Anschläge ihrer Feinde.

39 Nach dem Protokoll der Tagsatzung, Oct. 1612, zu 
Lübeck, durch d. Brschw. Gesandten; MSS. Brf.Vol. 238.
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war unermeßlich groß. Freundlich wurden sie von dem 

Könige und Oxenstiema empfangen, sie erhielten das 

Project der näheren Allianz mitgekheilt, und Hoffnun- 

gen fur ihren Handel; ober nicht das, was sie zunächst 

wünschten, Bestätigung ihrer alten Privilegien. 3 °

Aus den Verhandlungen auf den Hanse-Tagen er

hellet denn auch deutlich genug die Angst und Vorsicht, 

welche die Schwachen nie verließ. Die Depukirken 

nahmen sich an Eides statt eine Versicherung ab, den 

Vorschlag nicht weiter bekannt werden zu lasten, damit 

-nur vorzüglich der König von Dänmark nichts davon 

erführe. Sie schwankten, wenn sie bedachten, wie die 

Mächtigen mit den Schwachen nur ihres eigenen 

Vortheils wegen Verbindung suchten, und Schweden 

an Dänmark, Rußland und Polen bedeutende Feinde 
habe, wie aber auch seine Macht hinwieder auf der 

Ostsee groß und für sie gefährlich werden könne, lübeck 

glaubte indeß, man könne auf die Art, wie mit den 

Niederlanden geschehen, dieß Bündniß eingehen, und

30 Der König empfing die Hans. Legation vor einem 

Stuhl stehend mit bloßem Haupt, die Legaten gra« 

tutirten ihm und dem herzlieben GesponS; 
sie wurden beschenkt mit vier Ohm Wein, sechs le, 

bendigen Ochsen, 21 lebenden Hämmeln, einem Elen, 
thier und 360 Schwedischen Thalern; s. Relation d. 
Hans. Legat, an den König v. Schweden, im August 

1Ü20, MSS. Brf. Vol.244. und die proponirtrn Ar« 
tiscl im Urk. Buch.
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die Schwedischen Fehden in Polen, Livland und Fin- 

land ausnehmen. Doch war Stralsund bereits damahls 

unbedingt für diese Verbindung.31 * 33

31 Job. Hagens Relation dessen, wa- auf dem, d.
13 No», züro, ausgeschriebenen Tage der zehn en» 
ger verbundenen Hanse-Städte vorgefalleo; MSS. 
Brf. Vol. 248.

33 Unvorgreiflicher Begriff, wie im Nahmen der Hanse 
dem Könige von Schweden zu antworten, v. 6. May, 
1621 ; MSS. Brf. Vol. 244. u. Relatio ex conventu 
Hanf. n>. Oct. a. 1631; MSS. Brf. Vol. 348.

Im Gefühl der eigenen Ohnmacht ward denn, km 

folgenden Jahre, 1621, beliebt, dem Könige dahin zu 

antworten: daß in Deutschland die Sachen bereits so 

weit gekommen wären, daß die Verwirrung der Gemü- 

ther jede bestimmte Entscheidung versage, daß sie, die 

Hansen, nur um eine freundschaftliche Correspondenz und 

um die Erhaltung der Privilegien bäthen, deren ihre 

Vorfahren sich zu erfreuen gehabt hätten, gleichsam 

als wenn dieß wirklich noch thunlich und möglich gewe

sen wäre. Aber selbst darüber, ob auch nur dieser Ent

wurf einer Antwort wirklich abgehen sollte, konnte man 

sich nicht verständigen, so besorgt, so furchtsam waren 

diese ohnmächtigen Nachkommen jener hochherzig gesinn

ten Bundessreunde geworden.3 *

Als des Kaisers Völker siegreich in Niederdeutsch- 

land waren, und der König von Schweden, im Jahr 

1628, einen Abgeordneten an die Städte sandte, der 



— — 19

sie zu einer Verbindung mit ihm ermuntern sollte, war 

dieß doch, eben wegen der Gegenwart der siegreichen, 
kaiserlichen Völker, ganz und gar nicht zu erhalten.33

33 Protocol! des H. T. zu Lübeck im Sept, und Oct. 

d. I. 1628; MSS. Brf. Vol. 248. Der Schwedische 
Gesandte, Christoph Ludwig Rasch« auf Sagenitz 

und Balken Ritter, hatte auf der Versammlung der 
Hanse im Febr. feine Werbung vorgebracht, später 
bey Lübeck erneuert, und erhielt auf der Versamml. 

im Herbst desselben IahrS unter d. 24. Sept., 1628, 

die gewohnte, evasive Antwort; MSS. Brf. Vol.247.

Noch weniger war es zu erwarten, daß fin ähnli- 
dj« Vorschlag von Seiten DönmarkS einiges Glück 

machen würde. Lübeck, dessen Meinung aus die zu fas

senden, energievollen Beschlüsse, einen so «ntschicdenen 

Einfluß hatte, war, nebst den anderen seefahrenden 

Eommunen, hoch empört, über des Königs Vei fahren 

wegen des Sundzolls und anderer den Städten von 
Älters her zuflehcnden Freyheiten. Gegen ihn war die 

Verbindung mit den General - Staaten von Lübeck ganz 

bestimmt gemeint gewesen, und wahrhaftig es hatte 

auch nicht an ihrem Willen gefehlt, daß nicht eine 
blutige Fehde alsbald dieser Verbindung gefolgt war. 

Wenn der König früh schon sich in die Deutschen Ange

legenheiten mischen wollte, wozu ihn seine Ansicht der 

kirchlichen Angelegenheiten, und die Eifersucht über 

Schweden vermochten; so mußte sein Benehmen, gegen 

bas, welches Gustav Adolph wählte, schon zu seinem 33
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Nachtheile erscheinen. Stakt den Städten des Nie- 

Lersäckslschen Kreises zu schmeicheln, deren Beystand bey 

seinen Planen doch nicht ganz unbedeutend scheinen 

mußte, auf dem Theater, das Zeuge seines Ruhms 

seyn sollte, und das Zeuge seiner Niederlage ward, statt 

ihnen zu schmeicheln schienen alle seine Handlungen nur 

dahin zu gehen, sie gegen sich zu empören. Statt 

klüglich die Antwort auszuschieben, wenn dir Hanse von 

alten Privilegien sprach, zeigte er vielmehr sein königli

ches Ansehen, und ließ sie dieß recht bitter, mit stolzen, 

höhnenden Worten fühlen. Durch Heeresmacht werde 

er sie züchtigen, so lauteten die G-rüchte, ihren Seehan- 
del wolle er stören; und wirklich beschwerte er ihn man- 

nigsaltig. Jede Gelegenheit schien er emsig auszusuchen, 

um nur Streit mit ihnen zu haben.

Einer seiner Gesandten, der in der Fehde der Stadt 

Braunschweig mit ihrem iandeshern als Vermittler die. 

nen sollte, war von dem Hansischen Kriegsvolke miß- 

handelt worden; der König forderte Satisfaction, drohte, 

wandte sich an den Kaiser, wirkte ein Edict gegen die 

Städte aus, und trieb, troh aller Bitten und Entschul- 

digungen der Kommunen, die ganze Angelegenheit so 

wild, daß man billig vermuthen mußte, er suche Streit, 

um andere Plane, hie ihnen nicht günstig seyn konnten, 

zu erreichen.

Die Kriegsschiffe, die er einige Jahre nachher (1620) 

in die Elbe legte, die Befestigung Glückstadts, konnten 
wahrhaftig die besorgten Gemüther nicht beruhigen, und 
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ûla er rin Paar Jahre darauf den Antrag zu einer 

Allianz machen ließ, war es da noch zu bewundern, 

daß die Städte diesen Vorschlag kaum einer Ueberle- 

gütig werth achteten? "

" Aktenstücke wegen der im Braunschweigische» Krieg, 

im I. 1615, von dem Hansischen Kriegsvolte ange» 
foaltentn Dänischen Gesandten, und Forderung de» 
Königs um Satisfaktion, in den MSS. Brs. Vol. 

342, worunter, außer den Wechselfchriften, zwi» 
schrn dem Könige und der Harne, auch ein Paar 
Mandate, nach deS Königs Wunsch, vom Kaiser 

Mathias, vom 30. Nov. 1617 und 22.«Sept. 1618, 
sich finden. Allein die Städte glaubten, eS sey nicht 

Sitte und von bösen Folgen, daß ihnen also wolle 

vom Kaiser in Hansischen Angelegenheiten befohlen 
werden. — Sie zeigten ihre Aengsttichkeu auf der 
Tagfabrt der sechs naher correspondirenden Städte 
zu Lüneburg, im Zul. 1018, über den Eigensinn 
des Königs bey der begehrten Satisfaction, daman 

nicht wisse, wohin «eine Intention ginge; Protokoll 

dieses TagS, im MSS. Brs. Vol 241, 248. — In 

einem Schreiben Königs Christian von Dänmark an 
unsere Stadt Hamburg, Flensburg, den io. 
Apr., 1620, sagt er: Er vernehme, daß «S in den 
Stieitigkeiten mit dem Brainsschweig Lüneburg-Zelli» 
scheu Theil zum Kieg kommen werde, ihm ats ih

rem Landesherr» und als Mitglied des Nieder» 
sächsischen Kreises, gebäre eS das Feuer zu dämpfen; 
sie, die Start, solle allein den Wea Rechtens ein» 

schlagen, und weun sie das nicht wolle, so werde er 

nicht langer still sitzen und zusehrn; MSS. Brs.
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Dagegen wuchs die Gefahr mir jedem Jahr, mit 

jedem Tage, mit jeder Stunde. Die katholische Ligue, 

Spinoia's Anrücken, später die Dänischen Rüstungen, 

das Unglück der Böhmen, die Lage der Stadt Braun

schweig, die Streitigkeiten Hamburgs und Lübecks mit 

dem Herzoge von Braunschweig-Lüneburg über den Gam- 

merdeich, die Siege des Kaisers, oder der ligistischen 

Völker in Böhmen, in den vordern Reickskreiserz, 

Tilly'S Annäherung gegen Niedersachsen, alles dieß ließ 

drohend genug. Die bewaffnete Neutralität des Nie

dersächsischen Kreises, die Tilly nicht ehren wollte noch 

konnte, zog dessen Truppen immer näher, und Bremen,

Vol. rqg. — Den Hansischen Abgeordneten, die zu 

ihm nach Kopenhagen, zu Anfang des Jahrs 1632, 
gesandt wurden, ließ es auf ihre Suppliken die 
härtesten Dinge decretweise znfertigen. Unter dem 

7 Jan. 1622 erklärte er ihnen unter andern, nach
dem er ihnen ihr Betragen vorgeworfen: durch sol, 
che Enormitäten hätten fie alle Privilegien verwirkt, 
wenn sie je dergleichen gehabt hätten; wenn sie aber 
behaupteten, daß sie auch bey ihren Suppliken und 
Wünschen zugleich das Beßre, seiner Unterthanen such

ten; so wisse er selbst dieß am hegten zu beurtheilen, 
er bedürfe keiner fremden Information, seine Unter

thanen keinen Prokurator, und was fie denn gegen 
solche Vorrechte, alö sie begehrten, wieder biethen 
wollten? In wie fern sie sich im Nothfall zu einer 

Verbindung und Defension mit dem Könige verstän
den ? Da doch, wer solche Vortheile gemeßen wolle, 
auch die Last mit tragen müsse; MSS.ßrs. Vol. 344.



Lübeck, Göttingen, Braunschweig und andere Städte, 

klagten über Durchzüge, Einquarkirungen und Verhee

rungen der Stadlfelder und deö Stadtgebiekhs durch 

freundliche und feindliche Völker, welche die einen so 

wohl wie die andern, dem friedlichen Insassen ungefähr 

gleich nachtheilig seyn mußten.3 5

3S Schon auf dem von den sechs näher verbundenen 

Siâdien zu îûnrburg, im Man '6r§, gehaltenem 

Convente, sagt Bremen: die Gefahr, die von der 
katholischen îigue zu besorgen sev, wäre sehr groß, 
sie wolle die protestantischen Stifter deö Niedersäch

sischen Kreises vccnpiren; was es werde« solle, wenn 

Spinola einsalle? Wären die General-Staaten 
nicht, so wäre schon alles langst dahin; MSS. Brf. 

Vol. 340. In einem Schreiben der S>adk Bremen, 
vom 7«Febr. 1624, erklär, sie, wie die katholischen 
Unions-Truppen ihr immer näher rückten, ja gleich, 

sam unter ihrem Geschütz selbst lägen. Trotz der 
Sincerakio des Kaisers für Niedersachsen habe Tilly 
in ihr Sraotgebieth, die Vieh,and, jenseits der Weser 
Truppen gelegt. - Braunschwe.g antwortete darauf, 

d. 17. Febr desselben I.: Wohl sey es schlimm ge
nug, doch wenn <S dabey bliebt und nichiS weiter 

beabsichtigt würde, sey eS noch zu tragen; in ihrem 

Stadtgericht hätte man auch unlängst roosSvloatM 
tinquarnrt, neuerlich 500 dänische Reuter- îilîp 

habe ähnliches Ansuchen an Gditingen angebracht; - 
Geir wolle Hessen! — D>e GammerdrichS Sache und 

dessen Durchstechung durch d,e Kriegsodlker deö Her
zog« Christian vou Braunschweig - Luneburg , im I. 
1020, al« er einige 3-»'« zuvor sich nur eben mit



Wallensteins Erscheinung in diesen Gegenden, Tit» 

ly's Sieg, des Königs von Dänmark Niederlage bey 

jutter, gaben die Stable in des Siegers Gewalt und 

glücklich waren die zu nennen, die noch innerhalb ihrer 

Mauern die Einnahme siegender Völker abwehren, und 

mit Contribution«»!, Einquartirungen in dem zur Stadt 

gehörigen Gebiethe, wenigstens noch ihre innere Frey» 

heit behaupteten. Doch konnte dieß nur den größeren 

Und bedeutendern Gemeinden gelingen, di« minder Mäch

tigen konnten Wall, Mauern und Thor« dem Sieger 

nicht lange weigern, sie mußten mit Aufnahme des un

gezügelten Kriegsoolks manches Bittere geduldig kra« 

gen. 34

den sechs naher comfooubirenbeu Stabten in tint 
Vereinigung eingelassen hatt«, griff die beyben Com
munen Hamburg und Lübeck an ihrem höchsten In

teresse an, und zu einer Zeit, wo solch Verfahren 
doppelt erschrecken mußte. Dies« Sache beS Gam» 
merbeichs füllt einen ganzen Folio-Band btr MSS. 
Brf. Allein es hat unS unnütz geschienen, dabey 

langer zu verweilen, da die Angelegenheit aus 
Rehtmeiers Chronik, und kürzer noch und besser 

aus Herrn Beckers Gesch. der Stadt Lübeck 1L 
340 ff. hinlänglich erkannt werden mag, und der ' 

Streit nur jene beyden Städte anging, auch sogleich 

beendigt wurde.

36 Die Deputieren der Stadt Braunschweig fanden 
auf ihrer Reise nach Lübeck, im Anfang des 

JahrS 1628, zu Lüneburg ein kaiserliches Regiment 

vor; sie berichteten, daß Holstein, Metlenburg und
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Die trübsten Aussichten zeigten sich den Bedrängten. 

Don dem, was sie dulden mußten, gedrückt und aufge-

Pommern voll Kri'eqSvvlk steckten. Der Rath der

selben Stadt schrieb seinen Abgeordneten, unter dem 
22. Febr. 1628, daß Tilly immer mehr Contiibuiion 
und Verpflegung der Truppen von Hildesheim, Han

nover und Braunschweig begehre; daß er buchst un, 
gehalten sey, daß sich viele Crabaien um Helmstadt 

zeigten und säst weit umher (freisten MSS. Bef. , 
Vol. 247. — Auf der Hansischen Tagfahrt, im Febr. 
Marz und Ap'ill, v. d. 3- 1628, zu Lübeck, uro, 

von der Bericht in Vol. 248 steht) klagte Bremen: 

Tilly habe in eineS ihrer Aemter einige Compagnien 
gelegt und drohe mit mehreren; monathlicb müßte 

sie 2000 Thaler Contribution zahlen'; durch Mord
brand und Plünderung sey ih' in ihrem Gebiethe 

«in Schaden von zwey Tonnen Goldes zrigefügi wor
den , vergebens habe sie sich schriftlich an den Kaiser 
verschiedentlich gewandt; Im Frühling, laute das 
Gericht, solle die 20efer gesperrt werben. Nostick 

hatte die Einquartirung in ihre Stadt mit einer an 

Arnim bewilligten Summe, von 100,000 Thalern, 
abgewendet, aber Wallenstein erneuerte die Forde
rung kurz darauf, sie both 150,000 Thaler , Wis

mar hatte an Bedürfnissen der siegreichen Armee einen 
Werth von 500,000 Mk. ?üb. anfgewenoet und mußte 
zuletzt Truppen in ihre Mauern aufnehmen. Der 

Stadt Magdeburg war, im 3- 1625, eine Ciuquar- 

tirung von zwey Negimeutern zugemuthet Worten ; 
bis jetzt hatte sie das Gesuch glücklich abgelehut, 

allein durch Sperrung lyreS Handels, durch Auf.
111. ' E
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schränkt, bildete sich noch eine schrecklichere Zukunft in 

den beklommenen Gemüthern. Sie sahen im Geiste 

bereits die Mönche in die lutherischen Kirchen wieder, 

kehren, das ihnen so verhaßte Reich der römisch katho

lischen Geistlichkeit, die unbeschränkte Herrschaft des 

Kaisers, den Verlust dessen, was ihnen am theuersten

Haltung der Einkünfte von ihren Landgütern u. f. w. 

halte sic einen Schaden von erliche» Tonnen Goldes 
erlitten. Sie hatte fünf Compagnien in ihren Sold 
genommen, ihre Festungswerke ausgebessert, be, 

wachte den Paß der Elbe. Als die Kaiserlichen ihrer 
Vorstädte sich bemächtigen wollten, widersetzte sie 

sich. Dieß machte sie bey dem Kaiser verhaßt, ihre 
Schiffe und Güter wurden angehalken, eö ward von 

ihr eine Contribution und Einnahme kaiserlicher Völ» 

ker begehrt; um dem letzten vorzubauen, bewilligte 
die Gemeinde 100,000 Tbaler, und da diese nicht so- 

gleich geleistet werden konnten, noch 30,000. Wal
lenstein begehrte aber nichts desto weniger Truppen 

in ihre Vorstädte zu legen. Sie erwartete eine kai
serliche Commission, um die in Magdeburg drponir, 
ten Dänischen Güter in Beschlag zu nehmen. — 

Hamburg hatte die begehrte Einquartirung in den 
Dierlanden mit 70,000 Mark Lüb. abgewandt, im 
Amte R'tzcbüttel war die Einquartirung leidlich. 

Lüneburg beklagte die fast siebenjährigen Beschwerden 
ihrer Gemeinde, so daß die Bürger den Zustand nicht 

mehr tragen könnten; sie bätte gehofft, daß endlich 
das Elend ein Ende nehmen würde, als man ihr 
abermahls eine monathliche schwere Contribution auf

gelegt habe.
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war, ihres Glaubens, ihrer Freyheit und Selbstständig« 

keil vor Augen.3 7

47 Als Dryspiele kommen, in btn MSS Brf. Vol. 247, 

mehrere Schreiben der Kriegsobcrstcn, der Generale 

Lilly und Wallenstein, v. b. I. 1628, an Magde

burg , Braunschweig, Hildeêhcim u. a , vor, worin 
sie aufgefordert werden, Contribniionen zu bezahlen, 

u. s. ro. Magdeburg harte Besatzung in den Vor
städten; in das Gebjeih der Stare Braunschweig 
war,» secvö Compagnien Soldaten gelegt. — Don 
dem Zustände der «emü'ber zeugt em Schreiben de» 
Magistrats der Sradt Braunichweig an die Depu- 

tirtrii derselben, Kammann und Hagen, zum Hanse- 
Tag, zu Lübeck, Fehr. 1628, worin es unter andern, 
in einem Postscripte, heißt: „Auch können wir den 

Herren nicht verhalten, baff wir gewiß und glaub
lich berichtet was massen Jüngst einer in vnser Kir
chen zu Brudern, (welche er zu sehen, vudt desswe» 
gen selbige aufzuschlieffen beym opfferman begehrt) 
gewessen vndl sich verlauten lassen; das Chor wäre 

noch in allem Stande unbt kan das übrige bald re- 

pariret werden, und als er gefragt!, warnmb er 

das also sagte, ohngescheuet geantwortet, es heilen 
die Franciscaner die Kirche bei Röm. Kais. Majt. 

ausgebeten und wurden baldt wegen erneuerung de- 
roselben keiscrliche Befehlschreiben erfolgen." - Auch 
vernähmen sie, fügten sie hinzu, von mehreren Or, 
ten her, daß sie blvquirt werden sollten. Die Braun
schweigischen Dcpuiirte zum Hanse Tage, Febr. 1628# 

berichten dagegen ihren Herren: der Syndikus der 
Stadt Götiingen sey zu Lübeck und berichte, daß die

E a



68 — —

Wirklich war auch, seitdem die Hans« bestand, des 

Kaisers Macht niemahls so in diesen Gegenden Nieder« 

Deutschlands erschienen, als eben jetzt. Zwey solche Heer- 

haus,n, die alles gebiethen, alles durchsetzen konnten, 

wie die von Tilly und Wallenstein, hotte man ja nie» 

mahls in diesen Gegenden gesehen, und sie mußten wohl 

von einem ganz andern Nachdruck seyn, als des Kai

sers oder des Reichs Bann und Acht, oder die wir« 

kungslosen Dekrete, die von Zeit zu Zeit erlassen wurden.

Als diese alles gebiethenden Herren den Hanse- 

Städten ihre Schiffe abforderten, um den Feind auch 

zu Wasser, oder auf seinen Inseln zu verfolgen, konnte 

es nichts fruchten, dieses Ansinnen, so wie man in an

dern Zeiten zu thun pflegte, also zu beantworten: die 

Deputirten seyen darauf nicht instruire. Der kaiserliche 

Abgeordnete an die Städte, der Graf von Schwarzen

berg, erklärte zu Lübeck: umsonst seyen diese hundert

tausend Mann nicht in der Nahe. Die Generale for

derten von den einzelnen Störten die Eisüllung ihrer 

Wünsche, und nur das schien noch einiges zu fruchten, 

daß man vorstellte, wie man lieber nur den Sommer 

abwarten sollte, da die Schiffe jetzt, bey winterlicher Zelt, 

auf den Winterlagern in fremden Ländern wären, und 

nickt wiederkehren würden, wenn sic diese Bolhschaft 

erführen, auch wohl von den fremden Nationen an der

Mdnche des PaulinerkkosterS und die Barfüßer ihre 
Klöster zu Göttingen wieder eingenommen hätten.
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Rückkehr verhindert werden möchten. Gewiß aber war 

dieß auch ein sehr einleuchtender Grund, um so mehr, 

. da der König Christian von Dänmark so ernstlich von 

den Städten forderte, dem Kaiser keine Sckiffe zuzu- 

gestehen, und da in diesem Wunsche auch Schweden 

mit ihm einverstanden war. Der Hasen von Rostock, 

Warnemünde, war indeß von den kaiserlichen Völkern 

begeht, dagegen zu See von den Dänen gesperrt; 

Wismar war in jener Handen, Stralsund von ihnen 

belagert, 38

38 Schreiben der Hanse an Tilly, vom rz. Febr. 1628, 

wegen Anforderung der Schiffe, seyen die anwesen, 

den Depuiirle nicht instruirt. — Der kaiserliche Ab

geordnete, Graf von Schwarzenberg, forderte, un, 
ter dem ry, Febr., 1628, von der Stadt Lübeck, zu 
Folge eines Auftrags von Wallenstein für den Kaiser 

Schiffe mit ihrem Zubehör, gegen billige Bezahlung. 
Es melden die Deputirie des Raths zu Braunschweig 

zum Hanse-Tage, unter d. ry. Febr., 1628, das 
harte Schicksal Stralsunds, und daß Rostock wohl 

auch wegen seines vccupirten Hafens capituliren 
werde. Intercession d.er Hanse für Rostock, Marz, 
1628, die Sperrung des Hafens Warnemunde auf

zuheben, MSS.Brs. Vol. 247- In einem Schreiben 
Gustav Adolphs, KdnigS von Schweden, an die 
Stadt Rostock, e classe nostra ad Landsort, 5. May, 
1628, sagt er : die von ihm erbelhene Intercession 

bey dem Kdnigr von Dänmark, zur Aushebung der 
Sperre ihres Hafens, hätte er wohl bewilligen wol

len, und seine Bemühung würde ihm auch schon ge, 
lungen seyn, wenn er nicht gedächte, wie Rostock



In dieser allgemeinen Verwirrung, bei diesem so 

allgemein verbreiteten, muthlosen Hingeben in die Hand

gleich den übrigen Hanse-Städten, verblendet ge
wesen und seine frühern Vorschläge abqelehnt Hane; 
indeß wenn man ihn mir versichere, daß tu ihrem 

Hafen keine Feinde sich einnisten sollten, und daß 
sie im Stande waren, dieß abzuwehren, so werde 

er schon thun, was ihm als Beschützer der Ostsee 
gebühre. - Auf der HansischewTaglatzung im Febr., 
Marz und April!, von d. I. 1628, zu Lübeck (kant 

des Protokolls in den MSS. Brs. Vol. 248.) erliärre 
Dremen: bey ihr sey noch kein Ansuchen um Schiffe 
geschehen. Rostock harre Wallensteins Forderung mit 

der winterlichen Zeit abqelehnt; Stralsund b<wc daS 
Ansuchen auf diesen Convent verschoben; Wismar 
hatte gleiche Entschuldigung mir Rostock vorgkbracht 
und erklärt, daß der König von Dänmark bereilS 
mehrere ihrer Schiffe angebalten harre, daß ihpe 
Schiffe zum Zweck nicht taugren. Von Hamburg 
barre der Gr. v. Schwarzenberg nur begehrt, er hoff e, 

daß der Kaiser bey ihr das, was zur Ausrüstung vo.u 
Schiffen nöthig sey, erhalten werde,' worauf die 
Stadt versetzter sie hoffe, es werde nicht nöthig, 
seyn, da die Churfürsten, besonders Sachsen, sosehr 
«m den Frieden bemüht waren. — Unter d. 12. Dee. 
deS I. 1627, warb der Dänische Abgeordnete, Dr, 
Kratz, bey den Wendischen Städten: Der König, 
sein Herr, sey freylich unterlegen, der Femd aber 

sey am Wasser, wo es breit, er erwarte Hülse von 
seinen Freunden; er sey zum Frieden geneigt, wolle 
die Vermittelung der Städte annehmen. UebrtgenS 
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des Sieges, oder wenigstens bey diesem so ganz ohn- 

nwdtigen und kraftlosen Widerstreben gegen den ge

waltigen Arm, zeichnete sich doch von erster Stunde

höre er, daß die Kaiserlichen sich nach Schiffen um# 

thäten; er rathe ihnen freundschaftlich die Neutral«« 

tat beyzubehalten, sie sollten bedenken eS gelte ihrer 
Libertär und Religion. Würben sie dem Kaiser bey» 

stehen, werde er nebst England. Schweden und den 
V. Niederlanden eine Macht zusammen bringen, daß ' 

es um ihren Handel geschehen sey; MSS. Brf Vol. 
246. — In der Instruction des Kö^gs für den ge» 
nannten Abgeordneten heißt es: die Städte sollen 
dem Kaiser ihre Flotte, Häfen und Proviant versa» 

gen, sich nicht gegen den König erklären zur ewi« 

gen Infamie; MSS. Brf. Vol. 247. — Als die 

Hanse bey dem Grafen von Schwarzenberg für Stral» 

fund intercedirte, antwortete dieser: Stralsund habe 
gleich beym Anrücken der kaiserlichen Völker die » 
Vorstädte abgebrannt, und sich befestigt, den Kaiser
lichen läge alles an dem Hafen, damit dieser nicht 
in der Feinde Gewalt käme, General Arnim, wel« 

cher die Blocade commandire, sey ja selbst Prvte» 
stant und der frömmsten einer; Stralsund sey keine 
Reichsstadt, auch habe der Herzog von Pommern 

Zur Besatzung seine Einwilligung gegeben, sie solle 
es wie Wismar machen, die ja auch von kaiserlichen 
Völkern besetzt sey. — Freylich aber klagten auch 
die, auf der Hansischen Versammlung anwesenden, 
Deputirten der letzten Stadt, über die gewaltigen 
Bedrängnisse, die sie von dieser Einqnanirung zu 
leiden hätten, nicht wenig. MSS. Bis. Vol. 246. '
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dos beharrliche, das finge lind mit Erfolg gekrönte Be. 

nehmen einer Hanse - Stadt, nähmlich Stralsunds, aus, 

und eben hierdurch hat auch unbezweiselt diese einzige 
* Gemeinde einiger Maßen zu der bald erfolgten gänzlich 

veränderten Lage der Dinge mitgeivirkt.

Als Wallenstein Herzog in Meklenburg geworden, 

seine Völker dieß Land und die benachbarten Gegenden 

durchzogen, hatte oud) Pommern sich in die Hönde des 

Siegers g-geben, nur Stralsund weigerte sich; diese 

Stadt aber und ihr Hasen waren zu den Planen zur 

See gegen Dönmark und Schweden gleichwohl von so 

großer Bedeutung. Als das feindliche Kriegsvolk an. 

ruckte, hauen die Stalfunder ihre Vorstädte abgebrannt \ 

•mb rüsteten sich ernstlich zur Wehre. Vergebens 

stimmte der Herzog, ihr Landesherr, für die Uebergabe; 

ununterstüht von der Hanse und von fremden Möchten, 

vom Feinde berannt und belagert, ging sie, im Febr. 

16-8 eine Capitulation ein, worin sie zu Geldzahlung 

und zu manchen andern, harten Puncten sich verbindlich 
machte, jedoä) die Hauptsache, eine kaiserliche Besahung 

auszunehmen, mit Ernst immer gleich eifrig ablehnte."

39 Em? große Menge vou Acnnstücke», die Belagerung 
Siraljunvs betreffend, finden sich jm Vol. 247. der 
MSS. Brf. z. B. Capitulation der Stadt Stralsund 
mit dem Obersten Arnim, v. li.Febr. 1628; dessen 
Quittung über die von der Siadk auf Abschlag er, 
haltenen zoc-oo Thaler, Febr. 1618; Eriracl au» 
bem Auftrag, der dem Stralsund. Leput. aus dem
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Ab-r fr-ylich war Mallenstelnen mit allem nichts 

gedient, wenn er tjid)t Stadt imb Hafen selbst inne 

hatte, wie er denn dieß auch ganz unverhohlen den an 

ihn abgefettigken Depukirten der Hanse verschiedentlich 

erklärte. 40

H. Tag mitgetheilt worden, n. Febr. 1628 ; Con

cept eines Vertrags zwischen der S<adt Stralsund 
und Arnim, im Inn. 1628; Vertrag der Stadt mit 
Arnim und neue Forderungen von Wallenstein an ste, 
im Jul. 1628 ; Zeitung von Stralsund bis z. 20.Jul. 

1628 Vorzüglich die Relation der Stralsundischen 
Depukirten auf der Hans Tagsatzung, im Sept, und 
Oct. des I. 1628, in den M$S. Brf. Vol. 248.

40 Als die Hans. Depukirten, ~TTn / zu Wallenstein 

naw Wren kamen, erzählt das Protocol! unter av\t 
da sie für Stralsund bathen: „Es wer I. F, 

G. ums Geldt nicht zu thun, sie müßten die Stadt 
haben und guarnison darin legen, wenn sie dieselbe 

noch einnehmen würde, were es gutt, wo aber nicht, 
sondern in ihrer Bestialität verharrten, müßte er sie 

mit gewaldt bezwingen ,, Als die Deputirten ant

worteten, daß die Stralsunder bereit wären, dem 
Kaiser ihre Truppen schwören zu lassen, so wie*  die 

Stadt gegen Auswärtige zu vertheidigen, und des 
Kaisers Feinde nicht einzulassen, versetzte Wallenstein: 

Er bliebe dabey, er müsse sein Volk darin haben, so 

war er verwahrt; er hab die Sach an den Obristen 
Arnim remittier, der wer ein guter Mann, auch 
kein Welscher, sondern ein Teutscher, und kein Teut

scher allein, sondern auch ein Märker, und kein 

Katholischer, sondern ein Lutherischer, mit dem die

4
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Allein vergebens ließ er späterhin wiederum die Stabt 

von neuem' beschießen; sie hatte Zeit gewonnen, einige 

Dänische Hulse erhalten, und endlich auch mit dem 

• thätigen und wackern Könige, Gustav Adolph von 

Schweden, eine Allianz geschlossen, der ihr einige Mann

schaft zu ihrer Vertheidigung überließ, und durch diese 

Hülse fremder Mächte, und eine gleiche Zahl ihres ei

genen städtischen Heerhausens, sich behauptet. Auch 

oti die Niederlande hakte sie Bothen adgeschickt, und um 

Geld und Vermittelung geworben. Es schien die Be

hauptung Stralsunds eine allgemeine Angelegenheit der 

Protestanten in Europa zu seyn. Aber eben diese Aus

nahme fremder Völker, und besonders der Schweden, 
erbitterte Wallenstein um so mehr, denn er hatte ost 

erklärt, lieber Dänen als Schweden im Reiche zu wis

sen; alle die, welche es mit den lehtern hielten, hatte 

er für des Kaisers und des Reichs Feinde erklärt, denn 

der König von Dänmark, fügte er hinzu, sey doch «in 

Glied de« Reichs, der König von Schweden nidif.41

Die Hanse ober zeigte sich in dieser wichtigen An- 

gelegenheit unthätig und schwach. Zwar erklärte Stral

sund, daß sie ihre Verbindung mit Deutschland be-

Stralsunder wobl handeln könnten; s. d. Protokoll 
der Hans. Gesandtschaft zu Wie», ir.Apr.-i2.Jua- 

1628 , MSS. Brf. Vol. 24Ü.

41 Iu Folge einer Chiffre in dem angeführten Vol. 
MSS. Brf. u. e. Schreib, des Magistrate zu Stral« 

sund an Lübeck, Vol. 246.
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Häupten wolle; daß sie keineswegs an Schweden sich zu . 

ergeben gedenke; daß, wenn nur die verwandten Bun, 

des reund? ihr hinlänglich Mannschaft schicken würden, 

sie alle fremde, ausländische Truppen entfernen wolle; 

daß sie nichts mehr, als dieß wünsche: allein die Hansi« 

scheu Genossin traueten ihrer Verbindung mit Schwe

den entweder wirklich nicht, oder wandten dieß nur vor, 

um einer rhätigen, offenbaren Hülfe, die sie sonst in 

andern Rücksichten sehr compromittiren konnte, überho

ben zu seyn, und alles, was sie von den Freunden 

nach vielem Bitten erhalten konnte, war ein Vorschuß 

von kläglichen 15,000 Thalern, wohlverstanden zu fünf 

Procent Zinsen, denn eä waren ja Kaufleute, die das 

Geld vorschoffen!
Bey solchen kriechendew Gesinnungen war an nichts 

Edeleres zu denken, nur Bitten und Betteln blieb 

freylich der Hansischen Brüderschaft unverwchrt, und 

an diesem hat sie es auch nicht fehlen lassen. Bey 

Tilly, bey Wallenstein, am kaiserlichen Hofe, bey frem

den Mächten, schriftlich und durch abgefertigte, Hansi

sche Legationen, flehte sie um Herstellung.des Friedens, 

um die Rettung und Befreyung Stralsunds, um Mil

derung der bald von Tilly, bald von Wallenstein zuge- 

mutheten Einquartirungcn und Contribmionen. 42

** Relatio légationis Hanseat, ad imperatorem Ferdi« 
nandum 11. 12. Apr. - 12. Jun. 1628, MSS. Brf. Vol.
346. Dergl. d. Urkundenbuch. — Als die vier Han
sischen Leputirten Wallensteinen zu Wien aufwartetea
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Konnten die Hansen ober wohl mit Grund sich 

schmeicheln etwas fruchtbares auözurichten? Tilly ant«

sagt da» Protokoll: „Als zn J. F. G. wir in das 
Gemach kamen, haben dieselbe« alsbald vier mit 
samt« überzogene flute setzen lassen, darauf wir uns 
niedersetzen müssen.,, Nachdem sie ihre Werbung 

vorgebracht hauen, antwortete er ihnen wegen des 
Friedens mit Danmark, daß, wenn der König darum 
bitte, der Kaiser dazu geneigt, und er für sich Be

fehl habe deßbalb zu tractiren, und werde er gern 
sehen, daß alsdann die Hanse-Städte auch jemanden 
abordneten, der ihre notturft daben wahre. "Er habe 
Mittel den König auch zu Wasser zu verfolgen und 

in eventum die See » commercia auch zu landt zu 
flopffen Er wollte dem König von Polen 50,000 
Mann gegen Schweden zu Hülfe schicken, so solle 
es sich mit Schweden wohl geben. Stande sagten 
I. F. G. r sie wüßten noch ein mittel, dadurch der 

kdnig von Hispanien mit den Niederlanden Friede 
machen könnte, nemdlich daß der König ihnen gebe 
ein privilegium, das sie rnugten znm tenffel fahren; 
et mox poft, als er einem jeden znm Abschied die 
Hand bot, dieß redeten sie als ein Catholischer.,, — 
Der Werbung deS Dänischen Legaten, Dr. Kratz, 
bey den Städten, ist eben gedacht worden; auf dem 
Convent der zehn Städte, zu Lübeck', in den erflen 

Monathen, d. 1.1638, beschlossen sie, daß ihre Ge
sandtschaft an den Kaiser, des Königs Wunsch um 

Frieden auch im Allgemeinen gedenken solle, daß es 
ihnen aber nicht zuflehe, die Mediation zu überneh, 

men; s.Prot. dieses Convents in MSS. Brf. Vol. 248. 
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werkele barsch nach seiner Weise, Wallenstein dage

gen sreunblicher, weil er klüger war, und der Städte 

Neigung, aus so manchen Rücksichten, nicht entbehren 

wollte. Der König von Dänmark suchte Frieden mit 

dem Kaiser, wozu die Städte, als Vermitkeler, mit 

wirken soliten; seinen Wunsch trugen sie zu Wien vor, 

ob sie schon nicht den Muth hotten , al- Mediateurs aus. 

zulrelen. Am kaiserlichen Hose wurden sie mit Canstey» 
Trost abgeiviesen. Der Kaiser reichte zwar jedem ihrer 

Abgeordneten die Hand, in der Antwort aber, die ihnen 

ward, erhielten sie den Bescheid: daß er zum Frieden 
mit dem Könige von Dänmark wohl geneigt sey, ihn 

ober nach solchen Triumphen nicht anbiethen könne; 

daß sie duldsam die Losten eines unvermeidlichen Kriegs 

tragen möchten, wovon ja auch die kaiserlichen Erb- 
jtaaten litten. Braunschweig ward allein besonders be« 

gnnsiigt, da die Stadt zur Eroberung Wvlfenbütkels 

dem General Tilly, zu Folge alter Feindschaft gegen 

das herzoglich, Haus, geholftn hatte; der Kaiser ver. 

sprach an den Herzog von Baiern, als Director der 

Ligue, sich zu wenden, auf daß sie der Einnahme der 

ihr zugemutheten sechs Compagnien srey routbe. 4 3

43 Eine unsägliche Menge von Schreiben, Interceffio» 

neu und Legationen der Hanse an die Generale Tilly 
und Wallenstein, an den Kaiser, an den König von 
Dänmark, an den Herzog von Holstein, an die 
Churfürsten, an alle und jede, die etwas zu sagen 

hatten, kommen in den angeführten Bänden btrMSS. 
Brf. vorzüglich im Vol. 348. vor.
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Unberechenbar war es, wohin die Vortheile des 

Siegers ihn noch führen tvürden. Manches schien nur 

erst noch entworfen, und die Gemüther mußten stets 

ängstlicher und scheuer werden, wenn irgend ein neuer 

Vorschlag von dieser Seite her gemacht ward.

Eben dieß war auch der Fall, ais, in den Jahren 

1627 und 1628, von Spanien und dem Kaiser den Han. 

sen der Antrag, zu einer engern Handelsverbindung mit 

dem ersten Reiche, gemacht ward. Schon am Ende 

des fechszehnken Jahrhunderts hakte hie Spanische Re

gierung etwas ähnliches in Polen und bey Danzig ver

sucht, well ste in ihrer Fehde mit den vereinigten Nieder

landen und England, den Verkehr zwischen diesen und 

den Hanse-Städten ungern genug sah. Das seltsame 

Project, daß Spanien unter andern zugleich einen Ha

fen in der Ostsee haben wollte, um dort eine Flotte zu 

halten, und die wechselßitige Sei iffsahrt der enger zu 

verbindenden Freunde gegen die Feinde Spaniens zu 

schützen, mußte an sich fallen. 44

44 Gralathö Geschichte DanzigS; Th-a. S.zsru.f.

Wichtiger aber allerdings war der Vorschlag, der, 

am Ende des Jahrs 1627, von den Spanischen Ab

geordneten zu Danzig, und um dieselbe Zeit und später

hin zu wiederhohlten Mahlen durch verschiedene kaiserliche 

Gesandten, bey der gestimmten Hanse gemacht ward, 

und durchgesetzt werden sollte, um so mehr, da jetzt 

des Kaisers Waffen in den Gegenden, wo die noch 
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wirklich activen Hansischen Mitglieder lagen, so siegreich 

waren, und da des Kaisers und Spaniens Interesse es 

zu fordern schien, daß der Vorschlag glücklich aus

falle. Das Project, das ganz den Spanischen. Ursprung 

an sich trug, lautete in seinen Haupttheil ’ti aller dinge, 

trotz mancher scheinbaren Zusicherung deS Gegenteils, 

auf den Zweck, daß den vereinigten Niederlanden, so 

wie den Engländern, der Handel gelähmt werden sollte, 

und daß die Hansen gleichsam in den monopolosiischen 
Besitz der Spanisch - Indischen Waren für den Vertrieb 

im Norden gesetzt, dagegen denn aber auch sie gleichsam 

aueschließend sür ihre Guter an Spanien und die Spa

nischen Besitzungen geknüpft werden sollten. Dieß alles 

hoffte man denn, nach Sitte der Zeit, und dem Spa

nischen Handels-System zu Folge, durch eine prlvilcgirte 

Compagnie von Portugiesen, Spaniern, Hanseaten, 

Deutschen überhaupt, und kreugebliebenen Niederländer» 

am leichtesten zu bewirken.

Doch dieser Vorschlag konnte unmöglich bey den 

Hansen Beyfall finden, da, von allem andern abgesehn, 

sie zwar gar gern das Monopol der Spanisch-Indischen 

Güter gehabt, dagegen aber, als wohl erfahrne Kauf

leute, welche der Könige Einmischung in ihren Handel 

nie gekannt, noch je geliebt hatten, eine solche Com

pagnie, die aueschließend an Spanien geknüpft seyn 

sollte, der Freyheit des Verkehrs, die sie wohl zu schätzen 

wußten, zuwider hielten. Sie begehrten deßhalb, zu
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Anfang der Négociation, nur immer die Herstellung ihrer 

alten, in Portugal und Spanien innegehabten Freihei

ten, deren Ausdehnung, und die Abschaffung der jüngst 

in diesem Verkehr oufgekommenen Beschwerden; sie 

begehrten vor allem andern besonders die freye Fahrt 

für sich, als Neutralen.

Da ste indeß aus doö Andringen der kaiserlichen 

Gesandten sich schon näher einlaffen mußten; so ging 

denn avjS allen ihren Aeußerungen ihre Abneig >ng gegen 

diesen Vorschlag schon allein aus diesem Giund^ hin

länglich genug hervor, daß nach der bey ihnen üblichen 

Handeisart, ein jeder sein Glück für sich versuchen könne, 

und unerhört seye, mit einem jusammengeschoffenen F-ndS, 

unter Aussicht und Leitung einer Handels-Direction, 

durch Compagnie • Vorsteher und Compagnie - Schiffe, 

den Verkehr zu betreiben. Woher, fragten sie, soll ein 

solcher Fonds genommen werden? Sie wüßten nicht, 

setzten sie hinzu, wie man solch einen Vorschlag, der 
dem Kaiser selbst prima fronte wunderbar geschienen, 

ihren Bürgern annehmlich machen sollte? Wenn aber 

vollends durch das Project ihr Verkehr mit andern 

Nationen gestört oder ganz aufgehoben werden sollte, 

wie sie je dazu beystimmen könnten?

Aus politischen Gründen, setzten sie noch hinzu, 

sahen sie nicht ein, wie man denn solch einen Vor

schlag den übrigen Machten glaube annehmlich maä)en 

zu können? Ob nicht nothwendig die Nordischen, ihnen
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benachbarten Könige darüber aufgebracht werden müß

ten, und wie, wenn Danmark den Sund sperre, man 
je. hoffen könne, diesen Versuch zu Stande zu bringen?

Wenn die kaiserlichen Abgeordneten nun darauf ant

worteten , daß der Kaiser und Spanien den fremden 
Mächten von dieser Verbindung Anzeige machen wür

den, daß man durch die Mittels die man hätte, durch 

«ine Seemacht, die man schaffen werde, durch Repres- 
salien, wenn andere etwas dawider unternähmen, die 

Fremden schon zwingen werde; so mußte doch dieß den 

Städten um so weniger gefallen, da des Kaisers Ab

sichten jkht auch allmählig unverhohlener an den Tag 

kamen.

Seine Abgeordneten wollten nicht zugeben, daß der 
Spanische Gesandte, Gabriel du Roy, mit den Hansen 

unmittelbar trac tire; jene wollten Herren der Négociation 

bleiben; sie erklärten, und der Kaiser selbst that es ge

gen die an ihn abgesertigte Hansische Deputation: «6 
s'd 3eit, daß die Städte sich mehr an den Kaiser an

schlöffen, daß die Seemacht, die er habe, die er voll

kommener in der Ostsee zu Stande bringen wolle, zu 

ihrem Vortheil, zu Erweiterung ihres Handels abzwecken 

solle, und daß es billig sey, daß sie fremder Adhärenz 

entsagten, dem Kaisep fid) mehr ergäben und von ihm 

und seiner väterlichen Hand die Direction ihres Han

delsverkehrs erhielten.

HI. F
I
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Dieß freylich war deutlich genug gesprochen, allein 

es war auch nur zu deutlich. ES ist aber für ÎVutfdj» 

land, so wie für des Kaisers Ansehn, dessen Erweiterung 

man zum Heil des Reichs in mancher Hinsicht wün

schen mußte, stets eine sehr traurige Erscheinung ge

wesen, daß die kaiserlichen Räthe und Abgeordneten, 

bey jeder günstigen Gelegenheit, so derb ihre Absichten 

oussprachen, und statt die Gemüther, für eine sehr 

wünschenswerthe Sache zu gewinnen, stets nur erbit

terten und oufschreckten.

Die kaiserliche Leitung ihre« Handels konnte den 

Stödten nimmermehr gefallen, ihnen, dir schon jede 

andere Einmischung von jeher In jeder andern Angele

genheit nicht dulden wollten. Wrnn sie nun vollends 

bedachten, zu welcher Zeit ihnen der Antrag gemacht 

ward, zu einer Zeit, wo des katholischen Kaisers Waf

fen siegreich waren, wo ihnen, dem größten Theil nach 

Protestanten, von den Mächten die einzige Hülfe kom

men konnte, von denen man sie gerade durch diesen 

Vorschlag gänzlich abschneiden wollte; so war leicht ab- 

zunehmen, daß der ganze Vorschlag in sich zerfallen 

muffe. Die Insinuation, daß der Kaiser die sogenann

ten Englischen Monopolisten aus Deutschland verdrän

gen wolle, kam viel zu spat, die Zeit, wo man . mit 

ernstlicher UntersiüHung dieses frühern sehnlichsten Wun- 

x sches der Hanse bey ihr so viel hätte wirken können, 

war längst vorbey, so wie die Handelseisersucht gegen 
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die Niedèrlande', welche ihre Uebermacht ruhig genossen. 

Die früheren Kaiser hatten den Moment versäumt, wo 

sie in Vereinigung mit den Hansen gegen die Fremd« 

linge ernst und thätig hätten verfahren, und eben da

durch Hessnung und Vertrauen auf daS kaiserliche An» 

sehen bewirken können. Jetzt waren die Dinge so weit 

gekommen, daß die Hansen gern zu der Uebermacht des 

Handels ihrer Nebenbuhler schwiegen, da sie, umgeben 

von kaiserlichen und katholischen, siegreichen Heerhau

se«, für ihren Klauben, für ihre politische Freyheit und 

Selbstständigkeit, und das mit R-cht, so ängstlich be

sorge waren.

Die ganze schlecht berechnete Unterhandlung, schlecht 

geführt, schlecht beendigt, ward been von benden Sei

ten dahin ausgegeben, daß man sie bis zur Herstellung 

des endlichen Friedens, das hieß so gut, als auf immer, 
ruhen lassen wellte.

Selbst die Abgeoidneten des Kaisers schienen von 

der Unmöglichkeit, der Ausführung überzeugt, und einer 

von ihnen, der Dr. und Reichshofrakh Wenzel, 

äußerte sich gegen die Städte, daß wenn er früher die 

Absichten Spaniens hinlänglich eingesehen hätte, er 

wohl ein ganz ander lautendes Decret, und einen ganz 

andern Auftrag von Seiten des Kaisers hätte ausbrin» 

gen roolkn.4 5

" Es finden sich eine Menge von Schriften, die diese 
Nkgociaiien betreffen, in den MSS.Brf. Vol. »45« 

F- ’ •
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. Ohnehin nahekè sich das Ende des kaiserlichen An» 
sehens Im nördlichen Deutschlande bald mehr. Strai»

Eine oder die andere derselben wird im Urkunden, 

buche folgen Die vorzüglichsten, die in jenem Bande 
sich befinden, sind dirs»: Bericht der beyden Hispa
nischen Agenten, Baron Tawöky und Gabriel 
du Roy, wegen des HispanischenLommekcii über, 

geben zu Danzig, mens. Dec. a. 162?. — Receß der 

sechs Wendischen Städte, denen der Antrag von den 
kaiserl. Gesandten zuerst gemacht ward, eod. a. et 
mens. — Der Wendischen Städte Antwort für die 

kaiserlichen Gesandten, Lübeck, ig. Dec. 1627. — 

Bedenken der Stadt Stettin über diesen Vorschlag, 
». 21. San. 1628. Schriftlich» Special - Erklärung 
der Hanse-Städt« an di« kaiserlichen GtsaNdken, 

den Grafen von Schwartzburg (oder Schwarzenberg) 
und d. Dr. Reichshofrath Wentzel wegen deS Span. 
Commercii, v.28.Febr. 1628t derselben Gesandt,« 
übergebenes Bedenken, wie das Commerz zwischen 
Spaniern und Deutschen zu bessern, ». 26. Mar; 
styl, vet., 1628; Legeset privilégia deS in Spanien 
jüngst (4. Oct. 1624) aufgerichteten Almiramazgo; 

Resolution der Hanse-Stable an di« kaiserl. Ge, 
sandien. Lübeck, 3l. März; Schreibe« der Hanse 
an den Kaiser, ». 2. Apr. 1628; Protokoll der Der, 
Handlungen der Hans. Deputirlrn mit den kaiser, 
lichen Gesandten, Grafen von Schwartzburg und 
dem Reichshofraih Dr. Wentzel, zu Lübeck; Andere 

Proposition der zweyten kaiserl. Gesandtschaft, vom 
8. Wo», 1628; Decret des Kaisers für di« Hanse, 

Städte, Prag, 3. Sun,, 1628. — Bergl. die Pro« 
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fund« secs er und glücklicher Widerstand, der Friede mit 

Danmark, die Eifersucht auch der katholischen Fürsten 

über des Kaisers Verfahren, die Besässe des Chur» 

fürstentaqs zu Regensburg, Wallensteins Abdankung, 

die französischen Intriguen, Gustav Adolphs ruhiges, 

sinnvolles Verfahren, feine jandung/ fein besonnenes 

Vorrücken, seine Siege, find die allbekannten Erschei- 

nungen, welche in wenigen Jahren eine ganz andere 
Gestalt der Dinge herbeysührten.

Aber selbst diese günstigere tage der Angelegenheiten 

der Protestanten in Deutschland hat die Hanse nicht 

wieder aus dem Todesschlafe erwecken können. Mag

deburgs bekanntes Schicksal war wohl das schrecklichste, 

das eine Hanse-Stadt betraf, aber andere litten auch 

bey dem vielfachen Wechsel des Kriegsglücks, bald 

mehr, bald weniger, von Freund und Feind. Sie 

litten einzeln, und trugen, so gut sie konnten, das je

der zugemeffene Theil des Elends. Alle gemeinschaft

liche Wirksamkeit des Bundes war fortan in.dem un-

tocolle der Hanse-Tage im Febr., März u. Aprill » 
d. I 1628, und vom Sept. «.Oktober deSs. JahrS 
z» Lübeck, in den MSS. Brf. VoL 248. — Auch 
sind mehrere, diese Angelegenheit betreffende, Akten
stücke bereits gedruckt, z. B. bey Londorp Acta 
publ. T. 111. 1004 u. s. rv. vergl. Urk. Derz. b. den 

Jahren 1627, 1628.



glückseligsten aller Kriege für Deutschland susprndirt, und 

seit den Westphäljschen Friedensschlüssen konnte er auch 

nicht wieder in altem Glanz hrrvvrgehen, kaum daß 

M Schatten oder ein Wicderschein, durch die Verei- 

nigung einiger wenigen Städte, den Nahmen, nicht 

aber die Sache, biö auf die neuesten Zeiten fort» 

pflanzte.
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Vierzehntes Buch.
Verhältnisse der Hanse zu Dänmark und Nor- 

Wegen, und allmähliger Verlust ihres Ansehens 
und ihres privilegirten Handels daselbst.

Der Hansen Handelsherrschaft, ja ihr Ansehen in 
Europa überhaupt, hing vor allem andern von ihrer 

Herrschast in den Nordischen Reichen ab. Diese aber 

war, obwohl hier und da, vorzüglich in Rußland er» 

schüttert, doch durchaus noch nicht gebrochen worden.

Auch dauerte es noch etwa ein halbes Jahrhundert 

in dieser Periode, bevor recht conséquente Schritte ih

ren Widersachern gelangen. Der Anwachs der Macht 

der Nordischen Könige, die guten Wirkungen der 

Auflösung der Calmarschen Union konnten nicht plötz

lich etfolgen. > '

Dänmark war zu Anfang dieser Periode die größt« 

Macht im Norden; die Union bestand noch. Aber die 

Schwäche dieses Colosses war auch bekannt genug, sie 

war bisher immerhin von den Hansen zum eigenen • 
Vortheile benutzt worden, und sie befolgten auch noch 

mehrere Iahrzehende hindurch, ganz dasselbe altgewohnte 

politische System. Vor allem andern war die stolze 

Lübeck in Verfolgung dieses Systems sehr thätig, an» 

sangs nahmen auch wohl noch einige der Wendischen
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Städte daran Theil, später verloren diese, endlich ver

lor auch Lübeck den Muth. Während der Regierung 

Königs Johann von Dänmark, der ihnen bey seiner 

Thronbesteigung ihre Privilegien /bestätigt hatte, ging 

<6 ganz zu Folge der gewohnten Weise. Die Hansen 

sollten den Schweden, die mit ihm im Streit begrif

fen waren, keine Zufuhr thun, allem Verkehr mit ih

nen entsagen, welches sie., den Umständen nach, bald 

versprachen, bald sich dem Ansinnen mit Gewalt wider- 

setzten, bald ihr Versprechen förmlich wieder zurück 

nahmen, oder ins Geheim nicht hielten. Dann er

folgte, daß die Dänischen Kriegsschiffe die Deutschen 

Kauffahrer ausbrachten, daß die Hanseaten, die in Dä

nischen Landen sich aushielten, ungehalten wurden, wel

chem Beginnen die Deutschen ihrer Seite mit gewohn

ten Repressalien antworteten.

So entstand eine Fehde in den ersten Jahren des 

fechszehnten Jahrhunderts zwischen dem Könige und den 

meisten Wendischen Städten. Ein päpstlicher NunciuS, 

Raymund, der den Ablaß an den Küsten der Ostsee 

verkündigte, brachte mit Mühe, unterstützt von einigen 

geistlichen und weltlichen Herren, einen Vergleich zu 

Stande. Die Zurückgabe der angehaltenen Güter und 

Schiffe, die Bestätigung der Hansischen Handelssrey- 

heiten und eine Enlschädigungs - Summe ward den 

Städten versprochen. Dagegen sie, und vorzüglich lü- 

deck, als die thätigste und mächtigste Gemeinde, gelob

ten, die Schweden zur Ruhe und zum Gehorsam gegen 
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den Unions-König, Johann, zu vermögen,' und die 

Freyheit seiner vvn den Schweden gefangenen Gemah» 

linn, Christina, zu verschaffen. Sten Sture folgte 

auch oder schien zu folgen bereit, denn nur mit Han» 

stscher od>.» iübeckischer Hülse konnte er dem Könige 

Johann die Spitze biethen; aber der letztere zögerte 

bis in das Jahr 1504 mit der Erfüllung der gekhanen 

Zusagen, und statt eines Theils der versprochenen Ent- 

schädigungg. Summe trat er das Schloß Trittau an 

tübcck ah. Die Ruhe ward in Schweden nicht hcrge» 

Pellt, und Johann bewirkt« beym Kaiser Max ein« 

Achtöerklärung gegen die widerspenstigen Schweden, und 

kaiserliche Abmahnungsschreiben an die Hanse » Städte 

die Geächteten zu unterstützen. Aber die Deutschen 

Communen, noch gewohnter Weise, kümmerten sich 

wenig um die kaiserlichen und päpstlichen Befehle. Der 
König wiederhohlte seine Verbothe, daß ste den Schwe» 

den keine Zusuhr thun sollten, er untersagte den Dänen 

ollen Handel mit den Hanse-Städten, und nach lan» 

gem Widerstreben, bey der geringen Eintracht unter 
ihnen, fügten sich die Wendischen Communen aus einer 

Tagfahrt zu Segeberg, im Jahr 1506, diesen Förderern» 

gen. Cie gelobten allem Verkehr mit den Schweden 

zu entsagen, bis daß diese wieder zum Gehorsam ge
bracht sey» würden, ja ste gestanden zu, daß ihr« 

Schisse, welche den Dänen in See begegnen würden, 

von ihnen angehalten werden könnten, um ihre Certi

ficat« eistzufehen, die Schiffe zu vistlirrn, wie denn dieß
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Alles in einem Vertrage zu Nykoping, im Jahr i;o7, 

förmlich beglaubigt ward.1

Doch dieser Vertrag ward kaum eine kurze Zeit 

gehalten, und wenn es auch den Obrigkeiten in den 

Städten Ernst gewesen, welches jedoch ungewiß ist, so 

trieben ihre Bürger dennoch stets einen heimlichen Ver- 

kehr mit Schweden, meist von Reval aus. So ge» 

rieth man zu wechselseitigen Feindseligkeiten, und seit 

dem Jahr 1509 wieder zum förmlichen Krieg. Die 

Lübecker plünderten und brandschatzten die Inseln Gott

land und Bornholm, der König einige Lübeckische Dörfer 

und Schiffe, große, entscheidende Treffen erfolgten nicht.

Vergebens suchte Lübeck die Hülfe deß gestimmten 

Bundes, aber die Zeiten hatten sich geändert, nicht 

einmahl aller Wendischen Städte Theilnahme konnte

x Man vergleiche nur die bekannten, gedruckten Nach
richten s. daß Urk. Verzeichnis. In dem MS. Haft», 
kommt bey dem Receß des JahrS 1506 die weitlâuf- 
tige Verhandlung über den Streit vor, die Unter

handlungen zu Kiel, wo die Städte sich nicht fügen 

wollten u. sw.; aber e- hat unö zu weitläuftig ge
schienen, dieß alle- der Länge nach hier vorzuteagen. 
Wenn wir die handschriftlichen Nachrichten nur eines 
solchen Tageö einiger Maßen vollständig geben woll, 

ten ; so würden viele Bogen nicht zureichen, wir be» 
gnügen uns mit Angabe der Resultate bey Strei
tigkeiten, die immer dieselben find, der Raum ver

sagt jedes andere Verfahren.
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fie erhalten, denn Hamburg, eigenem Vortheile nach« 

jagend, blieb Freund des Königs»

Die Flotte der vereinten Städte, vorzüglich Lübecks 

Armada, plünderte, im Jahr 1510, mehrere Dänische 

Inseln, schlug die Dänen jur See, und nahm mehrere 

Schiffe hinweg. Auch In den folgenden Jahren waren 

die Lübecker thätig und in den Seegefechten meist 

siegreich; allein ihr Handel für die Dänischen Provin- 

-en lag ganz, während Hamburg, Danzig und andere 

Deutsche Seestädte, und was schlimmer, als dieß alles 

war, die Holländer, vom König Johann begünstigt, 

in den Verkehr mit einigen Dänischen Provinzen sich 

immer mehr eindrängten. Im Frieden zu Malmö, den 

23. Apr. 1513, versprachen demnach die im Krieg »er« > 

wickelten Städte, von aller Verbindung mit und von 
aller Zufuhr nach Schweden zu lassen, ja sie versprachen 

ihre Waffen mit den Dänen zu vereinigen, wenn die 

Schweden sich nicht fügen würden, eine Entschädigungs- 

Summe dem Könige zu entrichten, statt deren in der 

Folge das Schloß Trittau, früher ihnen übergeben, 

- wieder abgetreten ward; dagegen ihnen freyer Handel 

und freye Schifffahrt wieder auf Dänmark und Norwe

gen zugestanden wurde, — Kurz nachher starb König 
Johann, den ar. Febr. 1513/ und Lübeck, nebst ihren 

Verwandten, halten halb alle Zusagen vergessen.

Dieselben oder ähnliche Streitigkeiten brachen unter 

der Regierung seines Nachfolgers, Christians des zwey-
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' ken, sogleich aus. (Er, dessen Plaue im Ganzen für 

Danmark wohl erspricslich waren, verrecinete sich nur 

in seinen Kräften, in den Mitteln zu den Zwecken, die 

er sich versetzte. Die Schweden sollten besiegt, die 

Hansen grdemüthigk, die Aristocrate» in Danmark 

gebeugt werden; aber es war zu viel auf einmahl un» 

trrnommen.

Eine Austage auf den Verkauf aller Waren in 

Danmark, sey e6 durch Einheimische oder Fremde, d'aS 

Verboth, daß die Deutschen in mehreren Dänischen 

Gewässern und an mehreren Dänischen Küsten die alt

gewohnten Fischereyen nicht ferner betreiben sollten, daß 

sie !m Dänischen nicht mit ihren Warew herumgehen, 

das Vieh auskaufcn und aus dem lande treiben sollten, 

die Hinwegnohme eines Schisses auf der Rehde von 

Travemünde, das für Schwedische Rechnung mit Was» 

fen, Salz und Tuch geladen war, die Verlegung alles 

Handels aus Danmark nach Kopenhagen, wo allein, 

als dem einzig privilegirten Stapelorte, die Deutschen 

ferner mit Dänen verkehren sollten — eine Maßregel, 

iie den Deutschen Handel sehr drückte, wie unvollkom

men sie auch ousgeführk ward, — die Verlegung end

lich der Zollsiärte von Helsingoer nach Kopenhagen, 

die den Deutschen Schiffern vollends hoch beschwerlich 

ward, später die Erhöhung des Zolls vom Häring: dieß 

Alles nebst so manchen andern Beschwerden, und die 

dennoch ganz fruchtlosen Vorstellungen, die dagegen von

A I



Seiten der Städte gemacht wurden, mußten, wenn 

irgend noch der Stolz der Ahnen ihnen beywvhnte, eine 

Fehde herbeysühren.

Christian versuchte es, Schweden mit den Was« 

sen zu erobern. Die Hansen hatten versprochen, keinen 

Verkehr mit diesem Lande zu haben, eben |o schnell 

aber dieß Versprechen vergesten. Des Königs blutige 

Rache an den Schweden veranlaßte bald die gefahr- 

vollste Insurrection, denn Gustav Enchson, ans dem 

Hause Wasa, war glücklich genug dem ungerechten Ge

fängniß, worin ihn der König hi-lt, nach H'ibfrf ent« 

kommen. Diese Stadt, vorzüglich durch den Einstuß 

des damahls regierenden Burgemcisters, Nicolaus 

Broms, nahm ihn auf, unterstühte ihn, er kam nach 

feinem Vaterlande hinüber, und hiermit war alsdann 
der Krieg unvermeidlich. Gustavs Eiichson eben so 

großes als bekanntes Glück verschaffte denn vornehmlich 

mit Lübeckischer Hülse den Schweden die langgesuchte 

Unabhängigkeit; alle Unternehmungen Christians dage

gen scheiterten. Lübeck, die sich um kaiserliche Abmah

nung auch jchk nicht kümmerte, dann Danzig, Wismar 

und Rostock sielen die Dänischen Inseln an, doch Lübeck 

that so gut als alles. Ihr Bündniß mit Herzog Frie

drich von Holstei",, der Atrial! des Iütländischen Adels, 

ließen Christian bald alles fürchten; er flüchtete aus 

tun Reiche, und Herzog Friedrich erhielt die Däni- 

fche, Gustav die Schwedische Krone, und auch Lübeck



und kl« ihr verwandten Städtt sorgten für ihren 

Vorkhrjl. 2 ,

3 S. die bekannten Schriftsteller. Diese, die frühere« 
und die folgenden Streitigkeiten, bat man nur kurz 
erwähnt, theils weil sie bekannt sind, theils weil 
sie nicht so wokl in die Hansische Geschichte, al» 
vielmehr in die Geschichte der Nordischen Reiche und 
der Stadt Lübeck gehören. Herr Becker in seiner 
Geschichte der Stadt Lübeck, liefert am Ende de« 
ersten und anfangs keS zweyten TbeilS mehrere 
brauchbare, zum Theil nicht sehr bekannte Nachrich
ten , die wir aber aus dem angeführten Grunde

weiter nicht verfolgen wollen.

3 Six findet sich bey Marquard tt. Willebrandt 
von dem Jahr 1524- Dergl. das Urk. Berz Auf dem 
Hanse -Tage zu Lübeck, im Jahr 1525, ward beliebt,

Es war dieß Alles nicht so wohl eine Hansische An». 

geleqenheit, nicht einmahl eine Angelegenheit, an welcher 

alle Wendischen Städte Theil nahmen, aber es war doch 

für alle auf die Nordischen Reiche handelnden Hanseaten 

von dem unschätzbarste» Werthe, daß ihnen durch dieses 

Spiel Lübecks, welche Stadt sich freylich manche beson

dere Vortheile zu erwerben wußte, aber auch von ollen 

allein solche Anstrengungen gemocht hatte, doch nun wie» 

der «in freyer Verkehr und die alten verlorenen Handels

freyheiten in allen Dänischen Besitzungen verschafft wur

den, wie denn der neue König, Friedrich I. von Dän» 

mors, den Städten darüber, sogleich nach seiner Thron- 

besteigung, die förmlichste Urkunde ausfertlgen ließ.3 * s
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Es war alles gewonnen, was man irgend hoffen und 

erwarten konnte, und wenn eS auch Lübeck einigen nicht 

unbedeutenden Aufwand gekostet hatte; so schienen doch 

die übrigen verwandten, seefahrenden Städte zum Mit« 

genuß der erlangten Vortheile, ohne daß die meisten 

von ihnen auch nur den mindesten Aufwand gemacht 

hatten, gelangen zu können. Das Ansehen der Hanse, 

oder besser das Ansehen Lübecks war im Norden erhal« 

ten worden, ein König von Schweden, ein König von 

Danmark war durch sie zur Krone gelangt, und die 

bestehenden Streitigkeit-n zwischen den neuen Königen 

wurden auch zum Theil (im Jahr 1525) durch Lübeck 

und die Wendischen Städte schiedsrichterlich verglichen. 

Dieß alles war ganz der altgewohnten Rolle, der 

Dictatur der Deutschen Municipalitäten im Norden 

angemessen. Die Caimarische Union war nun ganz 
ausgelösek, und wenn von Seiten Lübecks und der übri

gen Städte das alte politische System ferner befolgt 

ward, und befolgt werden konnte; so schien ihre Herr» 

schäft hier noch fest und unerschüttert begründet.

Lübeck einiger Maßen zu entschädigen, da die Stadt 
so bedeutrode Auslagen in dem Kriege gehabt habe, 
und da die erworbenen Privilegien auf sie, ihre 
Verwandte und die, welche »in ehrbarer Rath zu 
Lübeck nahmhaft machen würde, lauteten. Nach 
dem MS. Hafn. Es ist aber wahrscheinlich davon 
nicht- erfolgt.

tu. K
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Die Rüstungen des vertriebenen Königs Christian, 

seine Cobalen in fremden Landen, gegen die Könige 

von Dänmark und Schweden, gegen die Hanse und 

vorzüglich gege» Lübeck, fruchteten wenig und schienen 

die neu creirten Könige vorläufig desto fester an die 

Skàdre knüpfen zu müssen. Als er mit Holländischer 

Hülfe und mit Holländischen Schiffen, im Jahr 1531, 

In Norwegen landete, und das Glück ihn so anlüchelk-, 

daß er Herr des größten Theils dieses Landes ward; 

fo folgte Lübeck sogleich der Einladung Königs Frie, 

drich und sandle Schiffe gegen den Widersacher, denn 

der Vertriebene durfte nicht wieder zur Krone gelangen, 

und die Holländer dursten nicht, durch einen ihnen gün. 

stigen König, die Herrschaft in der Ostsee, im Nordi

schen Handel erhalten. Auch Rostock, Stralsund und 

Danzig sandten zu gleichem Zweck einige Schiffe zu 

Hülfe, und der entsehte König, bald aller Hoffnungen 

beraubt, gerieth durch Mißverständniß und Verrath in 

die schmählichste Gefangenschaft seines Gegners.

Wie wichtig dieß nun für König Friedrich war, 

und wie unbezweiselt Lübeck zu dem glücklichen Ausgang 

dieser Angelegenheit mit gewirkt hatte; so wenig wollte 

er doch in die Forderungen Lübecks willigen, daß den 

Holländern die Fahrt auf der Ostsee ganz untersage 

und der Hande, daselbst auSschlteßend Lübeck und ihren 

Freunden zugestanden würde. Alle Gesandtschaften, 

alle Bitten waren und blieben fruchtlos, und nichts als 

«ine sehr allgemein lauttnde Zusage konnte vom König
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erhalten werden, denn er wollte freylich die Krone be

haupten, aber dagegen nicr.t den Deutschen ein solche# 

Handelsmonopol zugestehen. Seinen Willen, in dieser 

Hinsicht, hatt« er gleich in den ersten Jahren nach , 

seiner Thronbesteigung dadurch gezeigt, daß er die Deut» 

sche Handelscompagnie zu Kopenhagen aufhob, der 

, Dänischen sie einoerleibte, und den Deutschen Faktoren

geboth sich häuslich daselbst niederzulasten. 4

Ein Paar verwegene Demagogen zu Lübeck, Jür

gen Wullenwewer und Marcus Meyer, wagten es noch 

zuletzt durch die kühnsten, abenteuerlichsten Mittel, noch 

König Friedrichs Tode, ihrer Stadt altes Ansehen in 

diesen Gegenden zu behaupten, die Holländer aus dec 

Ostsee zu bannen und die Nordischen Reiche in Uyter» 

thanigkeit zu erhalten. Der Tod des Königs, im-Jahr 

und das daraus aus einige Zeit entstehende 
Zwischenreich, da die katholische und lutherische Partey 

im Lande über den zu wählenden Nachfolger sich nicht 

vereinigen konnten, schienen einen geschickten Zeitpunct 

anzubiethen. Die Reformation, die um diese Zeit in 
Lübeck eindrang, die mit Ungestüm von den Bürgern 

begehrt ward, die Gährungcn, die daraus entstanden, 

durch welche erst Wullenwewer zur Burgemeisterwürde, 

Marcus Meyer zu größerem Ansehen und Einfluß ge

langten , die Begierde, durch irgend ein glänzendes 

Unternehmen sich des Vertrauens derer, die sie dahin

• Dergl. verschiedene hierher gehörige Urkunden bey 
Hnitfeld, von dem Jahr I5zr;s. Urk. Verz.

G a
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erhoben, würdig zu zeigen, trieb sie an do« kühnste zu 

wogen, wozu ohnehin ihre Neigung, ihr Chorvktrr sie 

zu leiten schienen.

Aus Wullenwewers Antrag ward eine Flotte gegen 

die Hollander auögesondk, und die Kleinodien der rcsor- 

mirten Kirchen dazu verwandt, die bestimmt war den 

Niederländern Handel und Schifffahrt auf der Ostsee 

zu verleiden, die aber ihren Zweck wenig erreichte. Wul. 

lenwewer eilte, im Jahr 1533, nach Kopenhagen um 

den Ständen deS Reich« Vorstellungen zu thun, daß 

den Holländern der Sund gesperrt, oder nur einer be

stimmten Zahl ihrer Schiffe und für gewisse Waren 

die Durchfuhr erlaubt werde; aber er erhielt hier, sa 

wie bey Gustav von Schweden gleich abschlägige oder 
«vasive Antworten. §r begnügte sich nun auch nicht 

mit leeren Klagen über Undank, sondern er griff sogleich 

zu den verwegensten Mitteln, die beyden Kronen in 

fremde Hände zu spielen. Suante Sture sollte Gusta

ven stürzen und den Thron besteigen, ober dieser wollte 

nicht in des verwegnen Mannes Plane eingehen, und 

auch der Graf von Hoya machte in Schweden kein 

Glück. Aber in Dänmark ging es glücklicher. Wul- 

ienwewer verband sich ins Geheim mit ein Paar viel 

vermögenden Männern, den Herren der angesehensten 

Städte Dänmorks, den Burgemeistern Ambros Bok- 

bindrr von Kopenhagen, und Georg Kock oder Münker, 

der dieselbe Würde zu Malmö bekleidete, beyde Deut» 

sche von Geburt. Er versprach lübeckische Hülse, und sie
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sagten die Oeffnung der Thore bey der Erscheinung Der

selben zu, beyde Theile ivollken die Verjagung der 

katholisch gesinnten ReichSräthe und Bischöffe, sie hoff

ten freyes lutherisches Religions-Exercitium und Auf

nahme in den Hansischen Bund.
Die Dänischen Reichsräthe schlossen dagegen ein 

Derlheidigungsbündniß mit Gustav von Schweden, den 

2. Febr. 1534, wegen der dunkeln und drohenden Ge

rüchte und Sagen.

Wullenwewer verfolgte seinen Plan, und da e- rath» 

sam schien, zuvor mit den Holländern eine lieberem- 

kunst zu treffen und sie aus dem Spiel zu halten; 

so wurde ein Congreß zwischen den Deputirten von tü- 

deck und den Niederländern zu Hamburg, im Beyseyn 

anderer Hansischen Seestädte, die als Vermittelet er
schienen , gehalten, und obschon Wullenwewer auch hier 

seinen Character keinen Augenblick verläugnet«; so mußte 

doch den Niederländern, durch einen Stillstand auf vier 

Jahre, die freye Fahrt nach der Ostsee zugestanden 

werden.

Um so mehr aber sollte nun alles gegen Dänmark 

gewandt werden, denn fielen die Würfel glücklich, so 

schien mit einem Wurf alles gelungen. Als Herzog 
Christian von Holstein, der lutherisch gesinnt und von 

den Dänischen, katholischen Reichsräthen nicht geliebt 

ward, den Antrag der Krone von Seiten der Revolu

tionäre ausschlug, weil er nur durch freye Wahl den 

Thron besteigen wollte; so wandte sich Wullenwewer 
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on dem Grafen Christoph vdn Oldenburg, dem er bit 

Dänische Krone verhieß, und der Much und Tollkühn

heit genug besaß dos lustige Abenteuer zu versuchen.

Der Krieg fing an, und das erste Glück erklärte 

sich für die Verwegenen über alle Erwartung günstig, 

Dänmark ward mit tübeckischer Hülse durch den Grafen 

Christoph größtentheilö erobert. Allein Herzog Chri

stian von Holstein, nachmahls König von Dänmark, 

belagerte nun Lübeck selbst, ein Frieden zwischen Hol

stein und der Stadt kam zu Stande, des Demagogen 

Ansehen wankte, und das um so mehr, al« Christian 

auch in Dänmark zu siegen anfing, und unter dem 

Nahmen Christian III. die Krone erhielt. Der Eifer 

unter den Lübeckischen Bürgern ließ nach, kaiserliche 
Epetukions-Mandate, und di« Androhung der Acht än

derten das Stadtregiment, Wullenwewer legte feine 

Burgemeisterstelle nieder und verlor später, nebst seinem 

verwegenen Gehülfen, Marcus Meyer, durch des Hen- 

kers Hand das Leben. Im Jahr 1536 ward der Friede 

zwischen Dänmark und der Stadt Lübeck zu Hamburg 

wieder hergestellt.

Das Schicksal, der Ausgang hatten gegen Wullen- 

«ewer und dessen Partey entschieden, der Schmach 

konnte er nun bey dem großen Haufen nicht entgehen. 

Allein wahrhaftig er hatte ganz richtig gesehen, daß 

nur dann noch Lübeck in seiner alten Größe und daß 

noch ferner eine kraftvolle Hanse bestehen könne, wenn 

die Nordischen Reich« niedergehalten und den Hollän- 

/
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dern der freye Verkehr auf der Ostsee verwehrt blieb, 

tzr bediente sich der Mittel, welche Staaten in ihre« 

Verhältnissen zu einander stets gebraucht haben, dahier 

kein Recht, sondern Kraft, Macht und Klugheit ent. 

scheiden. Wäre sein kühn begonnenes Werk gelungen, 

so würde man unerschöpstich in seinem Lobe gewesen 

seyn, und gewiß hätte er dadurch, wenn auch nicht 

auf immer, dennoch aus langer« Zeit hin, Lübecks und 

der Hanse Diktatur im Norden erhalten. Der einzige 

Vorwurf, den man ihm, den man seiner Partey mit 

Recht machen kann, ist der, daß er die Mittel nicht 

hinlänglich berechnet und ein so verwegenes Unterneh. 

men, zu groß für die Kräfte einer einzigen Stadt, so 

wie sie damahls war, unternommen hatte. 2»vdeß wird 

man immer die Kühnheit, die unendliche Thätigkeit 

ond den richtige» Blick des Mannes bewundern müs. 

fen, der «in besseres Schicksal verdiente und ohne Zwei» 

fei auch gesunden hatt«, wenn er nicht in der höchsten 

Gefahr von der Vaterstadt selbst, von den Verbünde

ten sich verlassen gesehen hätte, wenn er die Hanse, 

wie in den besseren Zeiten es der Fall war, zur thä« 

kigen Mithülse hätte vermögen können. Aber er und 

Lübeck schienen von den Hansen wenigstens Dank zu 

verdienen, daß sie den Versuch mit großer Aufopferung 

hatten wagen wollen; statt Dank aber ernteten sie nur 

Vorwürfe als das Schicksal gegen sie entschieden hatte.5
» Die Geschichte ist so bekannt, daß eS nnnbihig ist 

. ste lU belegen. Herr Becker in seiner Geschichte 
der Stadt Lübeck ha, einiges minder Bekannt«.
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Auf bet Versammlung der Hanse »Stabte zu lüne- 

bürg und Lübeck, in dem Jahr 1535, drangen nicht nur 

die Abgeordneten des Herzogs Ernst von Braunschweig 

und des Landgrafen Philipp von Hessen auf den herzu- 

stellenden Frieden, wegen der großen Gefahr des hoch- 

heiligen Lutherthums; sondern die meisten Deputirken 

der anwesenden Städte, vorzüglich die von Cölu soider« 

ten ein Gleiches. Kaum daß Rostock, Stralsund und 

Wismar sich etwas mehr auf Lübecks Seite neigten. 

Es ward den Lübeckern, Nahmens der Hanse, vorgestellt, 

«S sey zu fürchten, daß die Städte ihre innere Freyheit 

verlieren würden, wenn man aus solche Weise alle Mach« 

tige gegen sich empöre; Herzog oder König Christian 

sey ein frommer Herr und auf friedlichem Wege von 

ihm vieles zu erhalten.

Vergebens antworteten die jübeckifchen Deputirken: 

Sie wünschten auch Frieden, aber sie wünschten ihn 

mit Ehre zu schließen. Ihre Stadt habe seit undenk

licher Zeit durch den Beytritt zu der einen oder der 

andern Partey ist Dänmark Könige ein» und abgeseht, 

und es sey ein lobwürdigeS Herkommen, daß kein Kö

nig daselbst ohne Mitwissen und Einwilligung der Stadt 

gewählt werden dürfe, es gelte nicht bloß um ihren ei

genen Nahen, der Hans« Gedeihen und Verfall sey 

damit verflochten; wohl hätten sie eine andere Antwort 

von Seiten der verwandten Freunde erwartet. Alles 

fruchtete nichts, das Geschrey nach Frieden mar so groß, 

die Furcht vor Gefahr so übermäßig, daß es denn
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Friede ward, aber nicht so wie iübeck wünschte, die nur 

dann den Herzog Christian als König anerkennen wollte, 

wenn er ihr, wenn er der Hanse alle Freyheiten be
stätigt haben würde. 6

Als Christian aber nun einmahl auf dem Throne 
fest saß, war weiter nicht zu hoffen, wag dock alle sehn» 

lich wünschten, die Bestätigung der alten Hansischen 

Handelesreyheiten zu erhalten. Nicht leicht verging ein 

Jahr, daß nicht Klagen über die Beeinträchtigung der 

Hansischen Gerechtsame in des Königs Reichen vorge» 

kommen wären. Auch ließen die Genoffen des Bundes 

«S nicht an Vorstellungen bey dem Könige schien. Sie 

begehrten die Confirmation ihrer alten Freybriefe in 

den Ausdrücken, wie alle Vorfahren des Königs sie 
bewilligt; aber Christian half sich, ohne gerade zu dikß 

.-u verweigern, mit der Ausflucht, daß er vor allem andern 
zuerst dis Originale der alten Freyheiten sehen wolle. 

Fast während seiner ganzen Regierung ward darüber 

von den Städten berathschlagt: ob und in wie fern 

man in diese Forderung willigen sollte? Eö sey ein« 
Neuerung, antworteten sie, es sey gefährlich, auch an

dere Potentaten begehrten dieß nicht, er möge nur eben 

roie fr* rt Vorfahr im Reich, Friedrich L, bestäti

gn ' sfP gefährlich, dergleichen unschätzbare Freybriefe

f Zu Folge de« Protocvllö der Tagsatzuog zu Lüneburg 
und Lübeck, die auf Johanoiö an dem ersten Orte 
anfing und nachher an den andern verlegt ward- 
in den MSS. Brs. Vol, 316.
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dem Mette anzutrauen. Wirklich hatten sie aber ine 

Geheim noch viele andere Weigerungsgründe. Theil» 

waren die alten Freybriefe nicht sorgfältig ousbewahrt 

worden, theils fürchteten einige, daß daraus etwas er» 

grübelt werken könne, welches den Städten nachtheilig 

wäre, um so mehr, da sie im Brsih mancher Freyhei

ten waren, die sie durch Geld, Derdienst, Blut, Pro

scription und ruhigen Besih erworben, ob wohl darüber 

kein Buchstabe sich vorfand. 7 Aus diesen Gründen 

wünschten sie eine General - Confirmation, und wünsch» 

ten sie um so mehr, weil, wie Lüneburg «inst sagte, 

di« Freybriefe in so dunkler, alter, verworrener Sprache 

abgefaßt wären, daß daraus unabsehbare Zänkoreyen 

entstehen würden.8

T An Folge de» handschriftlichen Protokolls der Tag- 
satzung, von dem Zahre 1555, MSS. Brf. Vol. 219, 

ward z. B. beliebt, daß an Danzig, Obervssel und 
die Pommerschen Städte geschrieben werden solle, 
damit sie auf nächster Tagefahrl die bey ihnen sich 
«twa vorfindenden Dänischen Privilegien mitbringen 

sollten, und daß sie bey alten Schiffer« und Kauf
leuten deS Herkommens wegen sich erkundigen möch
ten. Die Weigerungsgründe kommen in den hand
schriftlichen Berhandl. auf dem Wendischen Städtetag, 

von dem 1.1548, in dem Archive der Stadt Lüne
burg vor, wo Lüneburg und Rostock sich also äußerte«.

• Auf der Versammlung der Wendischen Städte, zu 

Lübeck, im Jahr 1543/ Quasimodvg. sagt Lüneburg: 
Dewile dath olde und irrige Dudisch nicht allein»
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Als der König, im Jahr 1545, bey den Wendischen 

Städten auf »ine Verbindung antragen ließ, gegen die 

Gefahr, die ihm von den Bewegungen Christians II. 

zu drohen schien, drangen die Städte abermahls auf 

di« Bestätigung ihrer Freyheiten; der Moment schien 

günstig; allein die Gefahr ging vorüber, die Dänischen 

Gesandten beharrten bey der vorläustgen Einsicht der 

Privilegien, und so zerschlug sich auch dießmahl alles 

wieder. 0

Die Unterhandlungen dauerten indeß fruchtlos bi- 

ên die letzten tebensjahre des Königs fort. Im Jahr 

!553 war er zu einer bedingten Bestätigung geneigt; 

da aber die Städte ihren Gesandten oustrugen, die 

uneingeschränkte Confirmation zu fordern, auf den Aus« 
spruch unparteyischer Universitäten sich zu berufen, und 

von der einen Seite den Buchstaben der alten Freybriefe 
zu behaupten, von der andern ober auch zugleich die 

Bestätigung der herkömmlichen ihnen vortheilhaftrn Ge-

konde darnth grothe schwerheit und eyn verwor
ren labyrinthes entstaen ; handschriftliche Nachrich» 
ten ebendaselbst.

* Iu Folge deS handschriftlichen Protokolls drS Wendi» 
scheu Städtetags von dem Jahre 1545 in dem Lüne» 
burglschen Archive. Ebendaselbst in den Berhandl. 
von dem folgenden Jahre kommt das Project der 
Vereinigung zwischen den Städten und dem Könige 
vor, wo ein Artikel die Bestätigung der Privilegien 
betrifft; so viel man aber weiß ist dieß ein bloße- 
Projekt geblieben.
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wohnhüten zu suchen, wenn ihrer auch gar nicht in den 

Urkunden gedacht werde, und zugleich vorzustellen, daß 

man den Beschwerden der Dänen in ihrem Verkehr 

mir den Hanse »Stätten zwar abhelsen werbe, jedoch 

ihnen gar nicht gleiche Freyheiten, wie die Deutschen 

in Danmürk und Norwegen besäßen, zugestehen könne; 

so unterblieb vie Confirmation, und der König starb 

Über den Unterhandlungen, im Jahr 1559, hinweg, ohne 

daß die Wünsche der Hansen völlig waren befriedigt 

worden.10
Unter seinem Nachfolger Friedrich II. waren sie so 

glücklich, alsbald, in dem ersten Jahre seiner Regierung, 

wenigstens einen Theil ihrer Wünsche zu erreichen. De? 

Odenseeische Receß, von dem Jahr 1560, bestätigte den 

Wendischen, und den ihnen verwandten Städten einezz 

Theil ihrer altgewohnten Freyheiten, und wenn schon 

in diesem Vertrage freylich eine gar viel andere Spra, 

che herrschte, als weiland üblich war; wenn sie titlet» 

dings einen Theil der ehemahligen Freyheiten aufgeben 

mußten: so konnten sie doch wahrlich noch von Glück 

sagen, daß sie aus dem Schiffbruche noch so vieles 

retteten. Wahrscheinlich war der König ihnen so ge

neigt, weil er, bey der Besteigung eines wankenden 

Throns, von dieser Seite Sicherheit haben wollte.

Einige Jahre nachher, als der König in ©(reit 

mit Erich von Schweden verwickelt ward, bath er um

10 Z» Folge der Verhandlungen auf dem Hanse-Tage, 
von dem Jahre 1553, in ben MSS.Brs. Vol. 31g.
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den Beistand der Hanse; dock di-fe lehnte «S ab. Aber 

Lübeck, empört, über das undankbare Verfahren der 

Schweden, gegen sie, verband sich mit Dönmark und 

wagte zum letzten Mahle noch eine Fehde gegen einen 

der Nordiscken Könige.
Es war keine Hansische, es war eine bloß Lübeck!- 

fche Angelegenheit, indeß wäre sie glücklich geführt war« 

den, so hätte der Bund die Vortheile getheilt: allein 

sie fiel im Ganzen unglücklich aus.

Die Hansischen Seestädte, die mit Lübeck und Dän- 

mark sich nicht verbunden hatten, klagten bitter über 

die Störung ihres Seehandels durch Dänmaik und tu» 

deck, sie meinten zum Theil, und machten der letztern 

deßhalb Vorwürfe, daß sie auf andern, friedlichen Wr» 

gen Handel und Handelsfreyheiken wohl hätten erhalten 

wollen „ wie wenig dazu auch irgend einige gegründete 
Hoffnung vorhanden nm. 11

Dieser unglückliche Ausgong der Fehde stürzte vol

lends das Ansehen Lübecks und der Übligen Deutschen 

Seestädte Im Norden, und das zwar nicht bloß durch 

Schweden, sondern wirklich auch bey Dänmark selbst.

In dem ersten Jahre, nach dem mit Schweden 

geschlossenen Frieden, zu Stettin, im Jahre 1570, ward 

eine Gesandtschaft, im Nahmen der Hanse, von Lübeck

'1 So klagte Stralsund in einem Schreiben an die 
Quartiers und Wendischen Slâvte, worin die bitter
sten Beschwerden über Lübeck geführt wurden; MSS. 
Brf. Vol.
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nach Dönmark gesandt, um die alten Freyheiten in des 

Königs Reichen zu behaupten, die Abschaffung des 

neu aufgelegktn tastzolls im Sunde, und des stets mehr 

aufkommenden eigenen SeehandelS des Dänischen Ade's 

zu erhalten. Allein so hatten sich die Zeiten geändert, 

daß diese Deputatian weder bey dem Könige, noch bey 

dem alles gellenden Reichshosmeister, Peter Ope, zur 

Audienz gelangen konnte; und so hatten sich die Zeiten 

geändert, daß man den Klagen des ComtolrS zu Ber

gen , über den zunehmenden Handel der Bergener 

Bürger aus die Deutschen Städte, gar nicht abzuhklfen 

wogte, da der Odenseeische Rcceß jenen das Recht 

dazu einräumte.

König Friedrich geboth auch seinen Unterthanen, 

was von Zeit zu Zeit früher schon war versucht worden, 

alle Waren nach Kopenhagen zu bringen, und von 

da olle Bedürsniffe zu hohlen, daß diese Stadt einziger 

Stapelplatz und einziger Handelsort für das ganze 

Reich mit dem Auslande seyn sollte; und wenn es 

zwar gewiß ist, daß dieß Statut so wenig jetzt, als 

früher vollkommen schon gehalten werden konnte: so 

leuchtete doch des Königs Gesinnung daraus nur zu 
deutlich hervor. Auch erklärte er ihnen noch deutlicher, 
im Jahr 157a, daß sie sich mehrere Handclsgerechtsame 

In Dänmork angemaßt hätten, als der Buchstabe der 

alten Privilegien enthielte; er werde dem Dänischen 

Adel den Handel zur See nicht untersagen, auch 

könnten dir Deutschen Handwerker nicht an den Frey»



Heiken der Hansischen Kaufleute in Norwegen Theil ha

ben, doch wolle er das Comtoir daselbst, laut der Zu« 

sagen seiner Vorfahren, in Kraft erhalten.

Hamburg, vermöge der weiland ernstlich behaupte

ten Stapelgerechtigkelt auf der Elbe, hielt um dieselbe 

Zeit, durch ihr am Ausfluß des Stroms liegendes 

Wachschiff, Dänischer Unterthanen Fahrzeug«, mit 

Geereide beladen, an; darauf der König der Stadt 

Schiffe in Dänmark und Norwegen in Belcblag neh

men ließ, und diese genöthigt ward, zur Auslösung, 

100,000 Thaler zu zahlen.
So zeigte es sich denn freylich immer mehr, daß 

das Ansehen der Hanse, in dem Reiche, wo eS ehe

mahls so groß gewesen, sich seinem Ende nahe. Der 
im Jahr 1563 ausgekommcne tastzoll im Sunde schien 

die Deutschen Scadte am meisten zu drücken. Bisher 

war nur ein Schreib - und Tonnengeld, zu Einem Ro

senobel von den Schiffen der Wendischen Städte, er

hoben worden, mit geringer Ausnahme einiger wenigen 

Güter, die etwas mehr erlegen mußten, und mit Aus

nahme von Chicanen, die in sehdevollen Zeiten hier 

wohl entstanden. Die übrigen Hanfe »Städte hatten 

«inen etwas höhern Zoll geben müffen. Allein die 

neue Abgabe war ein Stückzoll, der außer jener allge
meinen Schiffsabgabe gefordert ward. Die Kosten des 

Kriegs gegen Schweden hatten zur Entschuldigung ge

dient, und Lübeck, als mit dem König alliirt, war 

anfangs davon befreyk. Allein seit dem Stettiner Flie» 
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den ward diese einträgliche Abgabe nicht nur beybehal- 

ten, sondern nun auch von Lübeck gefordert, ja zuweilen 

von ihr sogar doppelt begehrt. Aust) suchte der König 

ule Zwietracht unter den Städten, durch Begünstigung 

der einen vor der andern im Zoll zu erhalten, und ver

fuhr überall nach unumschränkter Willkür.

Wie aber war es zu erwarten, daß Danmark 

dauernd und auf immer dem Zoll sreywillig wieder 

entsagen sollte, der, nach einer Angabe, innerhalb eines 

halben Jahrhunderts, etwa 20 Millionen Goldas ein

gebracht hatte? 18 Zur Entsagung aber die Dänen 

mit Gewalt zu zwingen, das stand von dem Bunde 

nicht mehr zu erwarten. Vergebens waren alle noch 

so oft ^ersuchte Deputationen und Vorstellungen".
Den Ohnmächtigen blieb, da man die Waffen nicht 

mehr zu brauchen wagte, nichts übrig, als ihre Klagen

"Zu Folge eines Berichts, den der Lübeckische Syndl, 
cuS, Brakes, auf der Versammlung einiger Städte, 

am 4.May, 1620, zu Lübeck, wegen der Entstebnng 
und der Fortschritte dieses Zolls machte; MSS. 

Brs. Vol. 2j3-
13 Die verschiedenen Gesandtschaften deßhalb werden 

schon in den bekannten, gedruckten Nachrichten er
wähnt. Ein Schreiben der Hanse an den König, 

vom rz. Jul., des JahrS 1579, so wie deS Königs, 

vas Gesuch gänzlich ablehnende, Antwort, vom 22. 
Jul. desselben JahrS, finden fich im dem handschrift
lichen Protokolle der Hans. Dersamml. zu Lübeck, von 

dem Jahre 1579, in den MSS. Brs. Vol. 830.
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bey Kaiser und Reich vor,«bringen, die jedoch eben so 

wenig Helsen konnten. Jedoch eS war der einzige Ver- 

such, der noch übrig blieb, und so erließ denn die 

Hanse, zu diesem Zweck, aus ihrer Versammlung, im 

Jahr 1579, ein Schreiben an den Kaiser, die Chur

fürsten und die Reichsstädte.14
Aus dem Reichstage zu Augsburg, im Jahr 1,82, 

wurden dieselben Klagen von Lübeck, Nahmens der 

Hanse, vorgekragen, und um eine Gesandtschaft von 

wegen des Kaisers und Reich« an den König gebethen. 

Die Reichsstädte fügten auch in ihrem Bedenken hin

zu t daß kein anderes Mittel bliebe, als daß der Kaiser 

verordne, alle Dänische Unterthanen, wegen ihres Han, 

dels im Reich, mit gleich hohen Zöllen und Schahun- 

9e& ju beladen, oder dem Könige,,wegen dessen Deut
schen Landen, die Belehnung so lange zu verweigern, 

bis daß er den Beschwerden abgeholsen Hobe, oder ober 

endlich den Hanse - Städten zu verstatten, an des Kö

nigs Deutschen Provinzen, durch den Spruch des Kam

mergerichts, sich schadlos zu.halten. Und nun erfolgte 

denn wirklich, daß der Kaiser dem verglichenen Reichs

gutachten beytrat, vermöge dessen, aus Kosten der 

Hanse-Städte, jedoch im Nahmen von Kaiser und

14 DaS Schreiben an den Kaiser ist vom 15., an die 

Churfürsten vom 16. und au die Reichsstädte vom 
22. Jul. d. Jahrs 1579, zu Folge de» Handschrift» 
lichen Protokolls dieser Tagfahrt in den MSS. Brf. 

Vol. Sgo-

in. H
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Reich , eine vortreffliche Gesandtschaft abgehen sollte, 

und wenn, wider Verhoffrn, diese nicht «inen erwünsch

ten Erfolg in ihren Unterhandlungen haben sollte, deß

halb weiter aus dem nächsten Deputationö-Toge zu 

berathschlagen seyn werde.
Aber nach der löblichen Sitte des Reichs geschah 

von dem Allen nichts, und der König, der recht gut 

den elenden Zustand des Reichs kennen mochte, ließ zur 

Strafe den Lübeckern nun auf einige Zeit den gedoppel

ten Zoll vom Salz absordcrn.15
Unter Friedrichs Nachfolger, Christian IV., der bis 

ju dem Jahre 1648 regierte, war vollends bald nicht 

mehr an die Bestätigung der alten Freyheiten zu denken.

Zwar zu Anfang seiner Thronbesteigung zeigte er 

stch gegen Lübeck wenigstens in etwas freundlicher. 

Diese Stadt ward, bis zu dem Jahre 1604, von dem 

Lastzoll im Sunde befreyt, und dieß hatte die Folge, 

daß nun jährlich gegen achtzig bis hundert und fünfzig 

Lübeckische Schiffe durch den Sund nach Spanien und 

Italien fegdten.16
Allein theils dauerte dieß nicht lange, theils verwei

gerte der König die Bestätigung der Hansischen Frey-

" S. Herrn Beckers Geschichte der Stadt Lübeck, 

Th.n. E.rir-214, und die daselbst angeführten 

Schriftsteller und Deduclionen, besonders Häber- 

liu s neue D. Rgrschichte, Th. 12. S. 212-318.

!» Folge der oben angeführten handschriftlichen Re- 

laiivn von dem Syndikus Brotes.
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Helten, um welche Lübeck, im Iahki^yF, bath, unter 

dem alten Vorwande, wegen vorläusiqer Einsicht der 

Urkunden; theils aber schien er auch gar keine Hanse, 

als Corporation, weiter anerkennen, vielmehr nur mit 

jeder Hanse-Stadt insbesondere unterhandeln zu roollen.11

Als Lübeck und die bedeutenden Hanse-Städte sich 

Braunschw.'igö annahmen, während der König auf 

Herzogs Heinrich Julius Seite stand, und es sich traf, 

daß in dieser Fehde einige seiner Abgeordneten und Un

terthanen , so wie einige Amunition von der städti chen 

Macht angehalien wurden; so zwang er die Lübecker nicht 

nur zur Entrichtung jenes verhaßten LastzolleS im Snnde, 
sondern drückte sie auch noch durch andere Abgaben ' 

nud hielt ihre Schiffe an. Und was war von diesem 
Könige nicht zu fürchten, der, im Jahr 1610, durch 

(einen Statthalter und Canzler, dem Dr. NördanuS, 

Lübeckischen und Hansischen Abgeordneten, antworten 

ließ: Der König sey erzürnt, daß Dr. Brambach un

längst eine Schrift herauegegeben habe, darin er die 

Hansischen Freyheiten in Dänmark als iura quaeßta 

darstelle, da sie doch bloß Gnadenesachen wären; er 

wolle nicht dulden, daß die Städte Scharfrichter zum 
Häringefang auf Schonen mitnähmen, gleichsam als 

stehe ihnen zu über Leben und Tod daselbst zu erkennen; 

«r könne nicht dulden, wiewohl zu Malmö geschehen, 

daß die Städte in der Kirche ihre eigenen Stühle hät-

" S. Köhler b. d. I.

H 2
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ttn, und diese über den Rathsstuhl sehten; daß sie da
selbst ihre eigenen Leichensteine, Wopen und Fenster 

besäßen, rooburd) sie fid) den Dominât anmaßen woll

ten; er könne nicht zugeben, daß die Deutschen Kauf- ' 

mannsdiener, die sid) unter seine Herrschaft begaben, 

von den Kanzeln in Deutschen Kirchen, als Meineidig« 

dargestellt würden, gleichsam als habe und schuhe er 

meineidige Unterthanen; endlich sey das, was in dem 

Braunschweigischen Kriege unlängst vorgesallen, gegen 

olles Völkerrecht; er könne nicht zugeben, daß, wie zu 

Hamburg geschehen, von ihm in den Bierhäusern vtr- 

kleinerlich geredet werde, und daß man seine Untertha

nen , wie unlängst einem Ditmarsen begegnet, das 

Geld abnähme und sie nackt ausplündere.

In dieser Audienz wollten jene Dänischen Beamten 

gar nicht einmahl der Lübeckischen Abgeordneten Ent

schuldigung anhören: sie sollten schwelgen, so sprachen 

sie zu ihnen, sie waren beauftragt, nicht mir ihnen zu 

disputiren, der König werde fortsahren, die städtisd)en 

Schiffe anzuhalten, bis daß er Genugthuung gefun

den habe.

In einem Privat - Gespräch fanden die Abgeordne

ten zwar Gelegenheit aufs beßte, die ihnen gemachten 

Dorwürfe abzulehnen; allein eö blieb auch von Däni

scher Seite, wegen Rückgabe der Schiffe und der Auf

hebung des Zolls, bey dem einmahl ertheilten Bescheid. 

Ja so weit war es bereits gekommen, daß die Räthe 

des Königs ihrer, wegen eines Ausdrucks, spotteten, 
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der in einem ihrer Schreiben vom Könige gebraucht 

ward, worin sie unglücklicher Weise von besten "grü- 

nendem Gedächtniß,, geredet hatten.

So schmählich waren sie nie behandelt worden, und 

îübeck fühlte auch die Schmach tief genug, ober verge

bens forderte sie die Hülfe der Hanse, vergebens stellte 

sie vor, wie der König in wenigen Tagen 40,000 

Dokhsleute zusammenbringen könne: die übrigen De» 

putirten antworteten, sie wollten zu Hanse berichten.

Während des Dänisch-Schwedischen Kriegs, in den 
fahren 1611 bis 1613, ließ der König den Lübeckern und 

übrigen Hanse-Städten anzeigen, daß sie aller Hand« 

lun9 mit Schweden sich zu enthalten hätten, und der 

^ßzoll im Sunde, so wie die andern von ihnen gefor« 

werten Abgaben, wurden erhöht. Freylich war dieß, 

»nd das Ausbringen der Lübischen.Schiffe, welche sich 

des Schwedische» Handels nicht ganz enthielten, so wie 

bie Unterbrechung ihres Verkehrs mit Dänmark, nichts 

»eues: allein die Art, wie der König geboth, war doch 
neu, denn er befahl, als wären die Hansen seine Un
tergebenen, und der Dänische Admiral, Uhlefeld, der 

vor Travemünde erschien, hätte alle iübeckischen Kauf« 
sahrer verbrannt, wenn nicht glücklicher Weise seine 
Schiff, zu tief gegangen wären; er blockirte den Hasen,

A» Folge des handschriftlichen ProiocollS der Han- 

silchen Tagfahrt, im November d. Jahrs 1610, zu 

Lüneburg; MSS. ßrs. Vol, 250.
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und verließ die Rehde nicht eher, als bis Lübeck ver

sprach, auf Ein Jahr allem Handel mit Schweden zu 

entsagen. Freylich segelten die Lübecker auch nachher 

heimlich nach Schweden, sie wandten sich an den Kaiser 

Matthias, bey dem sie auch mehrere Abmahnungs- 

schreiben auswtrkten, worin er von der ihm und dem 

Reich zustehendeu Herrschaft über die Ostsee sich gor 

breit ver.^khmen ließ. Allein die Danen übten die Ge

walt aus dem Meer bis zum Frieden mit Schweden, 

und kümmerten sich wenig um die prahlenden und doch 

so leeren Worte des Kaisers. 19

Lübeck zuerst, dann verbunden mit den hedeuten- 

deren Gliedern des Bundes, schloß nun das bekannte 

Dündniß mit den General - Staaten ab. Jme wollte 

es noch einmahl mit dem Schwerte versuchen, sie drang 

bey den Niederländern auf Krieg; diese aber, da sie den 

höhern Gesichtspunct der religiösen und politischen Frey

heit ihres Vaterlandes und'Europa's immer festhielten, 

willigten nickt in diesen Wunsch. So ward der Friede 

erhalten, und der König, aufgebracht über jenes Bund« 

niß, verfuhr nun um so harter gegen Lübeck und die 

Hansen, beschränkte den Vrrkehr in Norwegen, wie 

er nie beschränkt gewesen, verdoppelte die Abgaben im 

Sunde, und verboth nahmentlich den Lübeckern allen

*9 Becker II. S. 327-329, wo die hierher gehörigen 
Schriften und Urkunden erwähnt sind. In den MSS. 
Brs. Vol. 23&. findet sich eine vom Könige während 
dieses Kriegs „neu vermehrte,, Zollordnung.
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Handel in seinen Staaten. Und wenn er nun, vor

nehmlich zu Folge des Vorschreibens der General- 

Staaten auch milder sich in der Folge bezeigte, und 

den Zoll im Sunde wieder vereinfachte, den Handel 

verstattete; so blieb er doch in den Grundsätzen uner

schütterlich fest 40

20 Des Königs erhöhte Jollordnung, vom l. May und

!» August 1615, findet sich in den MSS. Bis. Vol.

238» In der öfters erwähnte» handschriftlichen Re»
lation von dem Burgemeister Brotes auf der
Tagfahrt, von dem Jahre 1630, aber heißt es;
Jetzt werde der verdoppelte Sundzoll nicht mehr,

wohl aber der einfache «och begehrt.

31 Diese Forderungen dcS Königs sind von dem 6, April!
1615; MSS. Brf. Vol.338.

Er läugnete die Gültigkeit oller den Hansen in sei

nen Reichen zustehenden Freyheiten, nur etwa eine 

conceflîo precaria sollten sie erholten; er wollte schlecht

weg die Hanse, als Corporation, nicht anerkennen; und 

was er den einzelnen Städten etwa zugestehen werde, 

das sollten sie bey sich seinen Unterthanen gleichfalls be- 

willigen. Ferner sollten sie mit Geschenk und Gaben 

demüthig vor seinem Throne erscheinen, auch erklären, 

was sie in Zukunft, so wohl in Friedens - als KriegS- 

zeiten, für solche Gnade ihm zu entrichten gewillet 

wären. 41

Die Erfüllung solcher Forderungen schien den Han

sen allerdings ein schmählicher Tribut. Könige, Kaiser, 20 * * * * * * * * 
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des Königs Dorfqhren, er selbst, sagten fie, hätten die 

Hanse als Corporation anerkannt und mit ihr, als sol

chen, unterhandelt; er sey verbunden, die Urkunde^ 

seiner Vorfahren zu halten. Aber bey dieser Antwcrt 

verheimlichten sie fid) nicht, wie die Zeiten sich geändert 

hatten, und was für Gefahren mit so kecker Antwort 

verbunden waren; der König aber blieb fest bey (ei

nem Willen. Er verstattete den Bremischen Kaufleu

ten in Norwegen besondere Freyheiten, um die Stadt« 

zu trennen ; er legte Kriegsschiffe in die Elbe, befestigte 
Glückstadt, und ließ den Deputirten Rostocks, die sich 

über eine neue Abgabe beschwerten, antworten: er sey 

Oeconom in seinem Reiche und brauche deßhalb nieman

den Rechenschaft abzulegen. Die Städte verloren selbst 

endlich den Muth, um ihre Privilegien zu bitten; ihre 

Vorstellungen, die sie, im October des Jahrs 162t, 

auf einer Versammlung entwarfen, sollten nicht eher 

obgehen, als bis man In Erfahrung gebracht: ob das 

Gemüth des Königs ihnen geneigter geworben. 23

S* Handschriftliches Gutachten de» Syndikus D o- 

mann, wegen der Streitigkeiten mit Dänmark, in 
ben MSS. Brs, Vol. 238 ; Schreiben der Hanse an 
den König, Lübeck, den tq. September, 1615, eben« 

^selbst. Das Protokoll des Hanse-TagS, von dem 
Jahr 1615, in den MSS. Brs. Vol. 240; Schreiben 

ber Hanse au den König wegen Bestätigung ihrer 

Freyheiten, vom tg.Jan. 1619; MSS.Brs. Vol 238, 

Pevtocoll der zehn mit den General-Staaten ver, 
bundenen Städte von dem Jahr 1619, in den MSS.
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Dieß aber war triebt der Fall, uhb als sie kn dem 

darauf folgenden Jahre, ihre Abgeordneten nach Kopen- 

î>^en abfertigten, nicht, um, wie weiland, stolz die 
Erhaltung ihrer erworbenen Rechte zu fordern, sondern 

in Unterthauigkeit zwey Suppliken zu übergeben; 

so erhielten sie darauf folgende schmähliche, königliche 

Resolution zur Antwort, die sie mit betrübtem Herzen 

vernahmen. Durch ihr Benehmen, so hieß es darin, 
Hütten sie sich oder Privilegien verlustig gemacht; die 

Streitigkeiten der Deutschen Comtoiristen zu Bergen ' 

mit des Königs Unterthanen sollten auf nächstem Reichs- 

faflf zu Norwegen entschieden werden; es sey eine bloße' 
Rechtssache. Wenn sie von Beschwerden redeten, so thue 

bfr König niemanden unrecht, hättens seine Untertha- 

hCn 8"han, f0 roo[|c fr gjfdjt administriren; wenn sie 

^on Privilegien sprächen, gleichsam als gebührten sie 
thuen, so seyen diese seit etlich dreyßig Jahren gänzlich 

Erloschen; feine Vorfahren hätten ihre Nachkommen nicht 
öinden können; von ihm hätten sie, die Hansen, keine 

Destätigung tyrer. Freyheiten ouszuweisen ; die Zeiten 

satten sich geändert, man bedürfe ihrer nicht mehr; an

dere Nationen versorgten Norwegen hinlänglich mit Wa

ren, weshalb sie doch seihst zugeständen, früher ihre 
Privilegien erhalten zu haben; die Niederländer, roeU 

°e Lübecker vordem aug der Ostsee ausschließen 
wollen, brächten Güter die Fülle und in besseren Qua-

IM. Val. 24r. und zu Folge verschiedener handschrift
lichen Nachrichten, in den MSS. Brf. Vol. 243.344.243.
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litâten, als sie, wobey seine Unterthanen, als bey einem 

freyen Verkehr, sich gut befanden; ihre Freyheiten in 

Eng'and, Schweden, den Niederlanden hätten sie ja 

gleichfalls verloren, dort möchten sie zuerst um die Wie

derherstellung derselben werben, da jene Mächte von 

ihnen nicht so schmählich, als er, beleidigt worden. Der 

König verwundere sich, hieß es weiter, wie sie nur um 

Privilegien bitten könnten, die feine Gnade und Milde 

ihnen solle zukommen lassen, da ihr Gewissen ihnen sa
gen müsse, welcher Cabalen und Machinationen sie sich 

gegen ihn schuldig gemacht, die freylich sämmtlich durch 

Gottes Vorsehung gescheitert, durch deren Enormität 

aber alle Privilegien vereitelt wären. Er werfe nicht 

alle Städte in gleiche Vcrdammniß, ihr Haupt sey am 

straffälligsten. Und wenn er denen, die den gebühren» 

den Respect bezeigten, sich gnädig erweisen wolle, 

waö sie denn gegen solche Vortheile zu biethen gedäch» 

ten? Er wolle ihnen gnädig seyn, und ihnen mit sei

nen Unterthanen gleiche Reckte in seinen Reichen zuge» 

stehen, oder wenigstens so viel, daß nur ein kleiner Un

terschied zwischen beyden seyn solle. Er wolle gnädig 

seyn, wir er es gegen Bremen gewesen, wenn sie gelob

ten, den Gewinn im Handel, den sie aus dem Verkehr 

mit seinen Unterthanen zögen, nicht gegen ihn, zur 

Stärkung seiner Feinde, sondern zu seinem und seiner 

Unterthanen Beßten anzuwenden.3 3

23 Zu Folge des handschriftlichen Protokolls der Der, 
sammlung der zehn Städte zu Lübeck, Ende Aprills
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» So hatte noch nie ein König von Dänmark zu ih

nen gesprochen, aber es war der ernftlidifie, der end

liche Bescheid, nur von des Königs Gnade dursten sie 

hoffen, olle ihre so genannt wohlerworbenen Rechte wa

ren verscherzt.

Während des dreykigjährigen Kriegs ward Handel 

und Verkehr durch die bekannten Vorfälle nur zu oft 

unterbrochen. 24 Der König ließ nicht von seiner ein» 

ruahl gewonnenen Ansicht, während dieses unseligen 
Streits, und nach seinem Tode, nach hergestelltem Frie, 

den blieb auch sein Nachfolger, denselben Grundsätzen 

ergeben. An die alte Hansische Handelsherrschost war 

in Dänmark und Norwegen ferner nicht mehr zu denken.

Abgesehen von den kurz vorübergehenden Unterbre
chungen, ward der Handel zwischen Dänmark und den 

Hansen, bis zu dem Jahre 1560, aus die alte Weise 

ge>ührt. Zwar nahm ollmählig durch die Concurrenz 

der Fremden, der Dänen eigene Thätigkeit, die Hansi-

vom Jahr iüar, wo die Suppliken an den König 

vom 4. Januar desselben Jahrs , und d,S Königs 
Resolutionen, vom 7. und io. Jan. desselben JahrS 
sich finden, MSS. Brf. Vol. 244 ; vergleiche das, waS 

oben S. 62. in der Note daraus erwähnt Worten. 
Bey Werdenhagen kommt der Anfang eines Decrets 

des Königs, vom Jahr 1621, vor, vielleicht sind 
die Bescheide von dem Jahre 1622 damit gemeint.

" Vergl. Beylage bey d. I. 1626 n. a. O. BeckerS 
Geschichte von Lübeck, Th. II. passim.
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sche Handelsherrschast in diesen Gegenden in Etwas ab: 

aber im Ganzen blieb alles auf dem alten Fuße; die 

Hansen waren die am meisten Begünstigten vor ollen Na

tionen, selbst vor den Dönilchcn Unterthanen. Auch hot» 

(en so gut als alle Könige, bis auf Friedrich den IL, 

die alten Privilegien endlich, obschon mach mancher Zö

gerung, immer förmlich bestätigen, oder wenigstens das 

Herkömmliche und Uebliche der Hansischen Vorrechte im 

Ganzen zugestehen müssen. 2 5

So kauften und tauschten denn die Hansen die Pro» 

ducke der Dänischen Inseln und Halbinseln, durch die 

Vorrechte bey Abgaben und Zöllen, durch den mehr 

oder weniger begünstigten Aufenthalt ihrer Kaufleute 

dalelbst, theils wohlfeiler, theils leichter als andere 

Völker ein, da sie unmittelbar mit den Producenten 

verkehrten , und führten die Deutschen und West - Euro

päischen Producte den Dänen unter ähnlichen Begünsti» 

gungen zu, so daß sie über die concurrirenden Völker, 

über des Landes Eingeborene, schon deßhalb, dann 

wegen ihres größern Handels-Capitals, ihrer Verbin

dungen in fremden Ländern leicht das Uebergewicht be

haupten konnten.- Sie betrieben eigenmächtig, fast aus- 

schließend, an den Schonischen und an den Dänischen 

Küsten den Häringsfang, und waren die Herren alles

3$ Im Receß, von dem Jahre 1507, MS. Hafn., kommt 
vor, daß König Johann den Hansen Ihre Privilegien 
bestätigt und der Kanzler dafür 7200 Gulden erhal, 
reu habe. '
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Verkehrs in dem blühendsten Theile der Dänischen Pro« 

vinzen, nähmlich auf ©dienen. 26

Di« Klagen der Dänen, daß ihnen in den Hanse
städten kein freyer Verkehr verstattet würde; daß Korn, 

Butter, Fische und ähnliche Waren des ersten Bedürs- 

niffes in solchen Quantitäten von den Deutschen aus 

Dänmark und Norwegen geführt würden, so daß da

selbst Mangel daran entstände: dieß Alles und so man

ches Andere spricht laut genug von ihrem vehauptelen 
Dominât. König Friedrich I. bestätigte, im Jahr 

*524, alle ihre monopolistischen Freyheiten, wie sie buch
stäblich ihnen ertheilt worden, oder herkömmlid) sich ein- 

geführt hakten. Unbedingte Handelssreyheit und 

ungestörter Häringsfischsang gegen eine geringe, oder 

gar keine Abgabe, und privilegirter Gerichtsstand, ward 

den Städten Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, 

Wiömar, Lüneburg und Danzig zugestandkn, und wenn 

den übrigen Hansischen Communen die Freyheit in et

was beschränkt ward; so war dieß auch schon früher der 

Fall gewesen, und die Besuguiß, die jenen sieben 

Städten ertheilt ward, die Communen nahmhaft zu

ae ES ist kein Zweifel über die fernere Betreibung des 
HânngêfangS durch die Hansen, an den Schoni» 

schen und andern Dänischen Küsten; bey den Jahren 
i§>4, 1518,1519 kommt vieles darüber in den MSS. 
Urs. Volaiô. und in den MSS. Luneb. Vol. 111, IV. 
vor. Auch wird dieß aus dem Verlauf der Geschichte 
sich für weit spätere Zeiten bestätigen.
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macken, welche der geringeren Freyheiten genießen soll

ten, war gewiß, aus allbekannten Gründen, reckt em

sig von ihnen gesuckt worden. Den Dänen ward in 

den Deutschen Stätten zwar gleiche Handelösreyheit, 

jedock, nachdem sie erst aus dem Markt zehn Tage 

lang mit ihren Gütern ausgestanden hätten, bewilligt, 

und ohnehin hatten die Deutschen Communen Mittel 

genug, diese Freyheit zu eludiren, und sie haben dieß 

auch sehr gewiß gethan. 27

Dieser unschützbare Freybrief blieb nun auch während 

der Regierung Königs Christian III. die Basis der 

Verhältnisse des Handels zwischen beyden Theilen. Zwar 

wurden diese Verhältnisse durch die bekannten Vorfälle 

bey Besteigung des Throns des letztern unterbrochen, 

auch entstanden, während seiner Regierung, manche 

Klagen, und er war nickt zu bewegen, diese und die 

früheren Freyheiten förmlich zu bestätigen: allein die 

Hansen nannten ihn einen frommen und guten Herrn, 

und die Beschwerden, die sie führten, obschon allerdings 

bedeutend, griffen doch noch nicht die Seele des Gan

zen an.28

87 DaS Privilegium ist mehrere Mahle gedruckt, siehe 
Urk. Derz. Ja Ersparung des Raums hat man eben 

deßhalb, und dann weil ganz der alle bekannte Geist 

darin herrscht, nicht langer dabey verweilen wollen.

»» Die vorzüglichsten allaemeinen Hansischen Beschwer, 
den, während der Regierung Königs Christian 1(1., 
waren folgende: Daß von Seiten des Königs der
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Erst unter Friedrich II. und weit mehr noch unter 
Christian IV. ward die Herrschaft der Deutschen in 

diesen Landen gänzlich gebrochen.

zehnte Pfennig AbzugSgeld von dem Erbzute der 
in Dänmark verstorbenen Hansen gefordert werde, 
sie wünschten, wenn auch das Erbgut derer von ih» 

nen, welche in Dänmark ansässig gewesen, nicht da« 
von zu befreyen stände, daß wenigstens die Kauf« 

mannsgüttr, welche dorthin gesandt worden, und 
deren Eigenthümer oder dessen Diener dort gestorben 
solcher Abgabe nicht unterworfen würde. Sie klag» 

ten ferner, daß man von Dänischer Seite dieHan- 
stschen Freyheiten bloß während der Zeit der freyen 
Märkte zu Falsterbo wolle gelten lassen; daß man 

ihnen die Sellinge deS Sommerhäringö untersagen 

wolle, welches zwar nicht in den Privilegien sich 
rechtlich begründet finde, jedoch bereit- ein altes 
Herkommen sey; daß die Deutschen Fischer von je» 
dem Böthe 16 Wall geben sollten, da doch laut der 
Privilegien jede Schutte oder jedes Both nur Einen 
Schill, grot. zu bezahlen hätte; daß die neun freyen 

Tage zum Verkehr, einigen der minder begünstigten 
Städten zwischen Michaelis und Dionysii zu Fal» 
fierbo, Elbvgen, (Malmö), Uhstede, (Vstad), Lands« 

crona, verkümmert würden. Die Hansische Ver« 
sammlung beschloß ferner: Vorstellungen beym Kö

nige um denen, welche zu Vstad ihr Winterlager 
hielten, den nöthigen Schutz zu gewähren, damit 
die Erhöhung des Zolls oder daö gänzliche Verboth 
der Ausfuhr des Fleisches zurückgenommen werde, 
und im Fall, daß das letzte nicht ohne das erste zn
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Der Vertrag zu Obenfre zwischen den Hansen und 

Friedrich II., von dem Jahre 1560, half einigen ihrer

erlangen stehe, lieber sich zu einer etwas erhöhten 

Abgabe zu verstehen. Die von Stettin und Colberg 

klagten, daß man von den Ihrigen zu Falsterbo 
einen Grundzins begehre, und die Rostocker, daß 
dir Danen auf ihren Fischerlagern sich angebauel 
hätten, welche Bauten, laut der Freybriefe, nieder- 

zureiffen wären. Ferner wollte man vo» dem Kd» 

nige begehren, daß die Deutsche Compagnie zu Ko- 
penhazrn, wie in den übrigen Städten, hergestellt, 

nnd zum Genuß ihrer allen Freyheiten verstattet 
werde; die Abschaffung aller aufgelegten Bieraccise; 
daß das freye Markt zu Aalborg ihnen erhalten 

werde. Auf Gottland solle der erhöhte Zoll auf daS 
Maß zurückgeführt werden, wie König Friedrich!, in 
seinem Freybriefe dieß festgesetzt habe, so wie da

selbst nach altem Herkommen das Cöluische Gewicht 
und die Lübeckische Elle gelten solle; daß denen von 

Wismar die freue Fahrt auf die drey Häfen We- 
dewiek, Large und Schliek, wie vordem zugestan» 
den werde, als woher sie Zimmerholz, Steine 
und andere Waren zu hohlen pflegten; daß den 
Cölnern, welche das Recht gehabt, ihren Wein zoll» 
frey durch den Sund zu schiffen, diese Zollfreyheit 

ihnen so wie denen von Danzig, Deventer, Rostock, 
Reval und andern wieder verstattet würde, welche 
über ähnliche Zollbedrückungen zu Helsingör klag

ten. Zu Folge der handschriftlichen Verhandlungen 

auf dem Hans«»Tage von dem Jahre 1553, in de» 
MSS. Brf. Vol. 318-
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Klagen ab, aber manche ihrer früheren Befugnisse wur- 

den auch beschränkt. Die Zreoh ir des Verkehr» sollte 

den Dänen in den Hanse ' Städten, ohne die früheren 

Einschränkungen, zustehen; »venn die Wendischen Com

munen und Danzig ihre Privilegien noch meist unver- 

kümmert behaupteten, so wurden die übrigen doch trie 

es scheint, mehr beschränkt. Der Zeh» te von dem Erb

gut der in Dänmark ontàflfa gewesenen Deutschen ward 

-»gestanden; auf das Salzen des Sommerhärings ward 

Verzicht geleistet, und in eine höhere Abgabe von dem 

Fang und Einfalzen deö Härings, so wie in die Accste 

von Deutschen Bieren gewilligt, welche letztere jedoch 

nur Ein Mahl entrichtet werden sollte, auch, in so fern 

das Getränk zum eigenen Verbrauch ter Deutschen im 

tande verwandt würde, die Accise »Freyheit zugestan

den. Die Deutsche Compagnie zu Falsterbo sollte ihrer 

> ' Freyheiten sich bedienen, die zu Kopenhagen mit ter
Dänischen daselbst fid) vereinigen, in so fern nähmlich 

die Deutschen dort ansässig wären; Unverheirathete, 

nicht Ansässige sollten daselbst und an andern Orten ihr 

eigenes Versammlungshauö haben können, jedoch der 

Ortsobrigkeit unterworfen seyn, mit der sie wegen der 

etwa zu entrichtenden Abgabe sich zu vertragen hätten. 

Auch der Verkehr auf der Insel Gottland ward etwas 

mehr denn zuvor befdjtànft.

Wegen d,S Sundzoiis endlich zu H-lsinqör ward 

beliebt, daß die sechs Wendischen S'ödte, noch Erle

gung eines Schreib - und Tonnrngelbö von demselben 

ui. I
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befreyt seyn sollten. Jedoch bleibt Wein und Kupfer 

einem Zoll unterworfen. Haben die Schiffe der sechs 

Wendischen Städte un freye Schiffspart, so sollen sie 

Einen Rosenobel entrichten, fahren sie fremdes und 

nicht eigenes Gut, so entrichtet dos Schiff, außer dem 

Tonnen- und Schreibgeld, Zwey, theils für dos Sänff, 

theils fût die Güter. Sind unter diesen, ihnen nicht 

gehörenden Gütern, Waren befindlich, die verzollt wer

den müssen, als Englische, Schottische und andere nicht 

Hansische Artikel, so müssen diese besondere Abgaben 

entrichten. Werden die Güter der sechs Wendischen 

Städte in andern Hansischen Schiffen verführt, so zah

len diese Einen Rosenobel und das S6 iff entrichtet den 

ihm gebührenden Zoll. Durch Certificate und den Eid 

Les Schiffers soll die Beschaffenheit des Schiffs und 

der Ladung ausgemittelt werden. Die übrigen Osier- 

, scheu Hansen, die mit eigenen Schiffen und Gütern 

nach dem Sund kommen, zahlen, außer Schreib- und 

Tonnengeld, Einen Rosenobel, und noch Einen dazu, 

wenn sie anderer Städte Güter geladen haben, auch 

müssen sie Küpser und Wein besonders verzollen. Den 

Deutschen wird, da die,Fahrt durch den Sund ihnen 

etwa beschwerlich ist, verstattet, jedoch unter gleichen 

Bedingungen durch den Belt zu fahren. Die Städte 

geloben, niemanden, der nicht in ihr Recht gehört, den 

Genuß dieser Freyheiten zu verstatten.2 3

38 Die Urkunde ist schon gedruckt bey Marquard, 
s. Urk. Verz., ebendeßhaib hat man sich kurz gefaßt.
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Allerdings ward durch dielen Vertrag manche Frey- 

heit, manches Recht der alten Zeit oufgegeben, und 

wirklich fand die Ratification von Seiten der Städte 

Schwierigkeiten, allein der König wollte und fie muß

ten ichlechtweg ratificiren-29
Glücklich hätten sie sich auch schätzen können, wenn 

sie nur den Buchstaben dieses Vertrags ausrech.' zu Hal« 

ten vermocht hätten. Jedoch so gut ward es ihnen 

nicht Eö kam« bereits zu König Friedrichs 11 Zeit 

häufige Klagen vor, daß von Dänischer Seite jener 

Vertrag nicht gehalten worden sey. Dann war der 

Sundzoll, dann die Accise vom Bier willkürlich erhöht 

worden. Der König antwortete auf die gemachten 

Vorstellungen, er seye nicht gemeint, ihre Privilegien 

zu kränken, jedoch, wie seine Vorfahren auch gethan, 

die Abgaben in Kriegezeiten zu erhöhen befugt. Zu 

einer andern Zeit ward von ihnen geklagt, daß des 

Königs Zöllner auf Falsterbo in Schonen die Deutschen 

aus denjenigen Städten, die keinen eigenen Vogt da» 

selbst hielten, im Fall sie ein Vergehen begingen, straf

ten, wogegen sich der Vogt von Lübeck vergebens ge

fetzt habe; und zu einer andern Zeit befürchtete man, 

daß der König das Deutsche Compagnie • Haus zu

39 Auf dem Hanse-Tage, von dem Jahre l;6r, spra

chen vorzüglich Ranzig und Cöln gegen die Ralifir 
cation, auch machte man, jedoch ohne Erfolg, Vor
stellungen bey dem Könige; Protokoll d. T. M5S. 
ßrs. Vol. 3»o.

2-
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Ustede (Yflad) hinwegnehmen und in ein Kornmagazin 

verwandeln roerbe.3 °

Unter König Christian IV. schwanden endlich all- 

màhlig alle ihre bedeutende Handelsprivilcgien dahin. 

' Er erkannte ja, wie früher erwähnt, keine welker an; 

der dreyßigjährige Krieg, die Thätigkeit der Dänen im 

Activ - Handel, die Concurrenj der Fremden, drückte 

den Hansischen Verkehr in diesen Gegenden immer mehr 

und mehr. Gewohnheit, Lage, Nachbarschaft thaten 

noch einiges, aber dieß war unbedeutend gegen ehe« 

mahlö. Die Welt hatte sich verändert, vergebens wa« 

ren die Bitten der Deutschen Städte, vergebens ihre

40 Zu Folge des handschriftlichen Protokolls der Hanse» 
Tage, von den Jahren 1567 und 1572, in den MSS. 

Brf. Vol. 225. 227. Auf dem Reichstage zu AugS« 
bürg, im Jahr 1582, klagte Lübeck Nahmens der 

Hanse, daß der Lastzoll im Sunde erhöht, daß sie 
von jeder Last Ballast, Einen OrkSthaler, von jede» 

hundert Liboysch (?- Holz, einen halben Thaler, von 
jedem hundert Reussisch Holz, Einen Thaler, eben 
so viel vom Pfunde Speck zahlen müßten. (Hä der» 

lin, B. XII. S. 282). Ferner, daß sie von Einer 
Last Korn, Zehn Thaler; von Einer Last Ther, Einen 
Thaler; und eben so viel von Einem SchiffSpfunde 

Wachs, Wagen'chot, Blauholz und Einem Großhnn- 
derl Flagholz; von Einem Sack Pfeffer, einen hal
ben Thaler und anderthalb Schilling; von Einer Last 

Salz, Einen Thaler, und wenn man damit auf 
Rußland oder Narva führe, vier Thaler zu zahlen 
hätten; Häberlin a, a. £>. ©.393.
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dem Könige und den Seinen gemachten Geschenke. Al

les hatte sich so verändert, daß sie ihn nicht mehr wie 

vordem seine Vorfahren mit dem Titel: königliche 

Würde, sondern mit dem der Majestät begrüßen muß

ten. Don Vorrechten vor seinen Unterthanen war bald 

nicht mehr die Rede, nicht einmahl unter gleichen Lasten 

mit ihnen sollte der Verkehr den Deutschen verstattet 

seyn, mit Fremden sollten sie etwa auf gleichem Fuße 

stehen , vielleicht etwas besser. Der Häringssang scheint 

allmählig minder ergiebig, und wahrscheinlich durch die 

Vernichtung der Privilegien und durch die Concur- 

renz des Niederländischen Härings immer »«bedeuten« 

der geworden zu seyn, und mit Einem Worte ihr pri- 

vilegirter Handel hatte ein Ende.31

In Norwegen ging es ungefähr aus gleiche Weise. 

Zu Anfang dieser Periode zeigte sich noch der Ueber- 

muth der Hansischen Fackore zu Bergen, durch Tu- 

multuiren, Zuschlägen und Mord; sie nahmen mit Ge

walt, im Jahre 1538, die Martins- und Marienkirche 

den Einwohnern hinweg, besehten sie mit Deutschen 

Predigern und verfuhren als unumschränkte Herren. 

Selbst die Deutschen Handwerker zu Bergen wollten 

unter der Stadtobrigkeit oder des Königs Amtmann 
nicht stehen, sondern höchstens nur das Deutsche Com- 

toir als ihre Obrigkeit erkennen. Die Deutschen Kauf«

31 Einige aus den Archiven entlehnte Urkunden, wel« 
che das Gesagte erhärten, werden, wenn der Raum 
eS erlaubt, im vierten Theile folgen.
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teufe, ober bie eigentlichen Comtoir.Jnhaber, verschanz« 

ten sich durch hohe Mauern gegen bie Einwohner der 

Stadt, und legten vor ihrer Kausmannsstube ein Block« 

h°utz an, um jenen die Fahrt nach den Nordlanden 

mit Gewalt zu verwehren.

Alle Könige mußten ihnen zuerst noch ihre Rreg« 

Heiken in Norwegen bestätigen, und geschah tieß nicht, 

so wurden sie dennoch behauptet. Unter Christian II. 

Versuhr Jürgen Hanlen Scriver, fein thätiger Amtmann 

ju Bergen, zwar mit Ernst und Strenge gegen sie, er 

ließ einen Deutschen Bäcker vor der Hansischen Kauf« 

mannöstube aufknüpfen, und untersagt? den Fremdlingen 

ollen Detail Handel: aber Christians Unglück, in rod« 
d)e« dieser fein treuer Diener mit verstechten ward, 

machte, daß dieß Alles dieß etwas Vorübergehendes 
blieb, r - çt'en f6 fruchtlos waren auch im Ganzen 

einige der späteren Versuche dieser Zeit. Zwar kom

men in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts 

die Klagender, daß Fremde, besonders die Holländer, 

ober« und unterhalb Bergen zum Nachtheil des mono« 

polisirenden Comtoirs einen Handel betrieben, Klagen, 

welche die Hanfe selbst bey Carl V., als Herrn der 
Niederlande, onbrachte. Es geschah wohl, daß, bey 

' bcn bekannten Revolutionen, welche der Königswechsel 

in Dänmark veranlaßte, der von den Hansen nicht be«

33 Holbergs Beschreibung von Bergen, I. 182. II.
38.55. und vie Urkunde vom Jahre 1533. bey W i te 
lebrandt 111. 89.
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günstigte König, dl- übrigen fremden Nationen in Nor

wegen zu begünstigen suchte; allein dieß war einmahl 

nicht nur nichts neues, sondern der Hansen Ansehen 

zugleich hier so fest begründet, daß die ihnen etwa un- 

günstigen Befehle kaum zur Ausführung kommen sonn, 

ten. Es klagten die Deutschen, und, wie es schnnt, 

häufiger denn ehemahls, daß die Burger von Beigen 

nach Norden führen und den Hansischen Stapel verdür- 

ben, da bekanntlich die Nordlandesahrcr nach Bergen 

kommen, und dort ihre Fische und andere Waren gegen 

Deutsche Produkte oustauschen mußten. denn allerdings 
erhohlten sich doch die so lang gedrückten und schmäh- 

lich gemißhandelten Bergener Bürger endlich wieder. 

Allein die Hansen harten, wie alles übrige zeigt, nicht 

nur das ganz entschiedene Uebergewtcht, sondern sie wa
ren noch immer die Herren zu Bergen, denn ewiglich 

zu klagen und über die geringsten Kleinigkeiten Hie 

lautesten Beschwerden zu führen, das war ihnen ganz 

eigenthümlich. So klagten sie denn auch darüber, daß 

die Deutschen Handwerker, die sogenannten Schuster, 

nicht unter des Comtoirs Schutz stehen sollten; über 

di« Chitonen, die man ihnen, wegen ihrer erworbenen 

Häuser, jenseits der Brücke, über Strand, machte: al

lein sie behaupteten sich auch in der einen, wie in der 

andern Hinsicht.
Von der andern Seite beschwerten sich die Vorste

her der Niederlage, über die aus den Hanfe Stödten 

ankommenden Kaufleute, welche einen Coutrebande-Handrl
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ob^r« und unterhalb Bergen, mit Umgehung des Zwang« 

fiapels versuchten, und sogenannte verbothene Reisen 

na» den Orkney. Inseln, Farve und Hittland unter
nähmen, auch über den Strand onlegten und mit den 

B'rgern von Bergen unmittelbar verkehrten. Sie 

klagten über schlechte, aus den Deutschen Städten nach 

Norwegen geführte, Güter, über unerfahrne Schiffer, 

über die Ueberschw-mmuug des Comtvirs mit allerhand 

verlaufenem, Deutschen Vo'ke, welches dort heimlich 

einen Handel betreibe; über den Absatz Deutscher Wa

ren in qrcßen Quantitäten an die Normänner, durch 

die aus Deutschland ankommenden, vaterländischen Kauf« 

leute, wodurch der Niederlage der Vortheil des Detail« 

Handels entzogen wurde; über das Verfahren derer, 

welche, ohne dazu berechtigt zu seyn, Güter auf eigene 

Rechnung, bey Befrachtung der Schiffe in den Deut

schen Städten, nach Bergen schickten; über die Deut

schen Factore, welche sich Untreue zu Schuld kommen 

ließen, und aus dem Comtoir in des Königs Recht 

sich begaben, um so den wohlverdienten Strafen zu 

entgehen.

Es beschwerten sich von der entgegengesehten Seite 

die Städte, daß die Vorsteher des Comtoirg die ihnen 

gegebenen Vorschriften nicht strenge genug befolgten, daß 

schlechte Nordische Waren durch sic nach Deutschland 

gesandt würden, daß sie die Hansische höchste Autorität 

nickt achteten, keine specielle Rechnung oblegten, eigen« 

mächtig verführen, auch wohl des Eigennutzes wegen
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Fremde schuhten, und trotz oller Befehle die barbari« 

schen Spiele nicht abschafften. Endlich waren auch die 

Städte unter sich von Zeit zu Zeit im Streit, über die 

von ihren Bürgern nicht geachteten Vorschriften, we

gen des Verkehrs mit Norwegen, der Befrachtung der 

zu zweyen Mahlen im Jahre noch Bergen abzufenden- 

den Handelsflotten, wobey die zu Lübeck bestellten Fracht

herren, eine zu große Gewalt sich anzumaßen schienen, 

so wie über die Rückkehr jener Schiffe, die nicht be- 

lifbtq nach fremden Ländern, sondern in die Häfen der 

Städte, von wo sie waren auögerehdet worden, auch 

jurückkehren sollten 33

33 Ma« vergleiche deßhalb die Urkunden aus diesem 
Zeitraum, bey Willebrandt s. daS beygefügte 
Uik. Verzelchniß; auch kommen viele Nachrichten, 
deren Details mitzutheilen uns unnütz geschienen 
hat, in den bandschriftlichen Quellen vor.

34 Viele» der Arr wird vornehmlich in dem MS. Hafn. 

bey den Jahre« 1525 und 1540 erwähnt.

Jedoch, diese Klagen hatten nie gefehlt, und konn

ten nicht fehlen; allein hiermit war die Disciplin auf 

der Niederlage, die altgewohnte Ordnung, das ganze 
so schlau berechnete System noch nicht über den Hau

sen geworfen, mochten auch die Umstände fordern, daß 

man etwa von der Strenge dieser oder jener alten 

Satzung etwas nachlassen mußte.34

Seit der Mitte des fechszehnten Jahrhunderts aber 

und nachher änderte sich freylich gar manches; die Nie
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derlage ward in ihren Grundfesten angegriffen und über 

ihren Verfall konnte fortan kein Streit mehr seyn.

Christoph Walkendorf, Amtmann, oder Lehnsherr 

zu Bergen, wahrend der letzten Regicrungsjahre Königs 

Christian 111. und der ersten Friedriche 11., versetzte, 

wahrend seiner vierjährigen Statthalterschaft, von dem 

Jahre 1556-1560, der Deutschen Colonie daselbst un

heilbare Wunden.3 5

Die Insolenz der Deutschen AmtSgenoffen war wirk

lich in der letzten Zeit mit jedem Jahrzehend gewach

sen , sie trieben die, bürgerlichen Gewerbe in der Stadt, 

wollten aber dem Könige keine Abgaben zahlen. End

lich legten sie sogar eine Seebrücke und Wage vor 

ihrer Straße an, deren die Stadteinwohner sich nicht 

bedienen sollten. Alles dieß, ohn« Vorfrage bey der 

Stadtobrigkeit, oder dem Lehnsherrn. Jetzt forderte 

sie der letztere zur Rechenschaft. Ihre Freybriefe, wel

che sie vorzeigken, rechtfertigten ihr Verfahren nicht; 

sie versprachen, unter Hand und Siegel, nichts ähnli

ches zu unternehmen, und die von ihnen angelegte Brücke 

und Wage zum freyen Gebrauche zu verstatten.

ss Holberg I. 190. sagt bestimmt, daß C. W. in 
dieser Zeit Lehnsherr von Bergen gewesen. Wenn 
er II. 87. sagt : daß er 1565 unter Friedrich II. dieß 
Amt erhalten habe; so ist dieß wohl ein Druckfeh- 
fehler oder Irrthum für 1556; S. 69. heißt es auch, 

daß Walkendorf in der Qualität als Lehnsherr von 

einer Reife nach Kopenhagen, im Jahr 1558, zurücke 
gekommen sey.
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Den einer kur, darauf erfolgten, neuern Streitig

keit mußten sie geloben: daß sie von ihren Bierbraue- 

reuen und Schenken die gewöhnlichen Abgaben erl'gen, 

und keinen aus dem Stauchte «Bewiesenen in ihrem 

Duartier beherbrgen, niemanden auf offener S'raße 

gewaltthätig überfallen, jedem gute Arbeit l>e>ern, den 

Hafen nicht durch U'-rath verderben, ihre P'orten vor 

den Wächtern der Stadt des Nachts nicht mehr »er« 

schließen, noch ohne vorhergegangenes Urtheil sich wie 

sonst Recht verschaffen wollten. S'e verbrachen eine 

bestimmte hölzerne Drücke auf ihre Kosten stete gut tu 

erhalten, und treu allen diesen Puncten bey Leib- und 

Lebemstrafe, oder dem Verlust ihres Gutes nachzuleben.

Kurz darauf entstand ein neuer Zwist, über das 

durch die Handwerker behauptete Recht aus die St. 

Holwardskirche: als sie ober mit einem falschen Do

cumente dieß zu beweisen suchten; so wurden sie durch 

den Lehnsherrn des Betrugs überführt, die Kirche ihnen 

genommen, und der Much fing an ihnen zu sinken. 

Walkendorf iieß ihnen zu wissen thun daß sie die Stadt 

zu räumen, oder den G-xchen des Reichs sich zu un

terwerfen hätten. Nun wollten sie zum Theil aus der 

Brücke, oder dem Comtoir der Kaufleute sich nieder- 
lassen, aber auch dieß warb ihnen unterlagt, wer fid) nicht 

fügen wollte, mußte nach Deutschland zurückkchren. Die 

aufrührerische Rotte war mit einem Schlage vernichtet.^

36 Holberg 1.126-137, vergl. auch den Odtnsreischen 
>7, Rcceß von dem Jahre 1500.
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Allein, auch gegen das Comtoir der Deutschen Kauf

leute zu Bergen, wagte eben dieser Lehnsherr einige sehr 
entscheidende Schritte, und auch sie gelangen. Er ließ 

alsbald, nach Antretung seines Amts, die Häuser Nie

derreißen, wo der Deutschen Kaufleute feile Dirnen sich 

aufhielten, von wo aus sie unbemerkt ihre Tumulte und 

Mordthaten, deren Thäter nie ausgeliefert wurden, ge

wöhnlich begannen. Die liederlichen Weiber wurden 

in einem andern Theile der Stadt untergebrocht, wel
cher von der Pforte des Schlosses aus stets beobachtet 

werden konnte. Der Lehnsherr verboth überhaupt, jeden 

unerlaubten Umgang der kaufmännischen Mönche mit 

dem frechen Weibsvolke, und obwohl dieß schwerlich zu 
halten fland; so geboth er doch zugleich, daß ihre Con« 

cubinen mit ehrenwerlhen Bürgersfrauen keinen Kirchen

stuhl theilen, keine Gemeinschaft haben sollten.

Die Verweisung oder Demüthigung der Deutschen 

Handwerker raubte dem Comtoir die rüstigsten Dorfech

ter. Als Christoph Walkendorf, tm Jahr 1558, von 

Kopenhagen zurückkehrte, ließ er die Wache der Schlos

ses verstärken und aller Orten grobes Geschütz aus- 

pflanzen. Die Bürger der Stadt, ängstlich ein Ge

fecht mit den Deutschen erwartend, flüchteten heimlich 

ihre besseren Effecten, aber eine mündliche Unterredung, 

zwischen den Comtoristen und dem Statthalter, in der 

Frauenkirche, hieß sogleich alle Furcht schwinden. Unter 

die empörte Menge trat er, nur' von zwey Bedienten 

begleitet: allein dem, der auf dem Schlosse der Wache
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Vorstand, hatte er den Befehl hinterlassen bey einem 

Tumulte sogleich alles Geschütz aus die Gegend spielen 

zu lassen. Die Deutschen wollten aus ihren Freybrie» 

fen die Besugniß erweisen, die Handwerker unter ihrem 

Rechte zu haben; allein weder Walkendors, noch der 

König willigten ein.
Zu den Predigern der beyden Deutschen Gemein» 

den, die weder dem Superintenden von Bergen, noch 

der königlichen Kirchenordnung sich unterwerfen wollten, 

sprach er, wie er zu den Handwerkern gesprochen, und 

f>e fügten sich.

Die Erbitterung von Selten der Deutschen war 

groß, allein wenn sie nun auch haufenweise zu Drey« 

hunderten zuweilen noch erschienen, auch einen oder den 

andern von den Schloßleuten erschlugen; so blieb doch 

Walkendorf unerschütterlich fest bey seinem Systeme, 

und er ließ alles ebenen, was zwischen dem Schlosse und 

der Brücke lag, um jede Gefahr im Auebruche ersticken 

zu können. 37

So klug und so ernstlich verfuhr schon dieser Mann, 

und in dem Odenseeischen Receß, von dem Jahre 1560, 

mußten die Deutschen nun auch bereit- mehrere ihrer 

theuersten Privilegien in Norwegen aufgeben. Der 

wichtigste Punct war, daß sie den Einwohnern von Ber

gen die freye Fahrt und Ausrüstung von Schiffen nord» 

wart- jngestehen mußten, wodurch diese zur unmittelbaren 

Theilnahme an dem Nordischen Fischhandel kamen und

37 Holberg II. 87-94«
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bas Monopol der Hansen zerstört wurde. Zwar hieß 

es in dem Vertrage, daß diese Freyheit den ^Bürgern 

von Bergen nur auf zwölf Jahre, jährlich mit vier und 

zwanzig Schiffen zustehen sollte, und die Hanse-Städte 

hofften fromm auf den Ablauf dieser Frist; allein eö ward 

doch auch in des Königs Willen gestellt, ob er alsdann 

den Bürgern der Stadt mehr oder weniger Schiffe ver

statten wolle; und wer konnte nun noch über diesen 

Willen zweifeln? Die Bergener versprachen keinen 

Fremden an diesem Handel noch Norden Antheil zu 

verstatten, und mit den dadurch erworbenen Gütern 

nicht sogleich nad) fremden Ländern, nahmentlich nicht 

nach Holland zu fahren, vielmehr zuerst noch Bergen 

mit ihrer Ladung zurückzulaufen, und wenn sie daselbst 

keine Käufer fänden, erst dann andere Länder zu besu

chen. Der Verkehr «wischen dem Cnmtoir und ihnen 

sollte durchaus frey seyn, kein Theil sollte zum Verkauf 

der Güter nach vorgeschriebenen Preisen gezwungen wer

den. Fremde Nationen sollten kein Winterlager in 

Bergen halten dürfen, ihnen jedoch frey stehen, mit den 

Deutschen, oder den Bürgern der Stadt zu handeln. 

Der Ankauf von Lebensmitteln, jedoch nur zum eigenen 

Gebrauche, warb den Deutschen frey gegeben; nur an 

den bestimmten Pützen sollten sie aber ihre Güter ver

kaufen , nicht mit Krämerivoren in den Hausern um

hergehen, noch auf der Biücke mit Krämerey oder Hä

ring ausstehen. Die größeren und kleineren Gewichte 

rind Maße sollten durch den Rath und Amtmann zu

I
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Bergen bestimmt, und von Zeit zu Zeit geprüft wer» 

den In wie fern die am Strand ausgeführten Hansi

schen Gebäude ferner geduldet werden sollten, das ward 

aus eine demnächst vorzunehmende, nähere Untersuchung 

ausgeseht, was denn von diesen Gebäuden ohne Scha» 

. den beybehalten werden könne, darüber Dttiprodt der

König sich den Deutschen mild und gnädig zu beweisen, 

vorläufig ober sollte daselbst nicht weiter gebaut werden, 

die Seebäu allein ausgenommen, welche in Bau und 

Besserung zu erhalten rooren/ Alle Deutsche Handwer

ker, die noch zu Bergen wären, oder ferner dahin kom

men würden, sollten gemeinem Stadtrechte und dem 

Könige unterworfen seyn, ja die Deutschen Kaufleute 
selbst, in allen Dingen, die das Comtvir nicht beträ

fen, und in so fern sie nicht durch ihre Privilegien be- „ 

sonders begünstigt wären. Auch sollten, wie es scheint, 

die Deutschen Kausgesellen befugt seyn, zu Bergen, oder 
anders wo, sich bürgerlich niederzulasten, das heißt, des 

Königs Unterthanen zu werden, wenn sie zuvor mit ih

ren Deutschen Principalen oder Handelsgenojsen, der 

bisher geführten Geschäfte wegen, ihre Rechnung abge

schlossen hätten. Kein Deutscher Kaufmann sollte dage
gen einen Diener eines Bürgers von Bergen anneh- 

men, es wäre denn, daß er bereits seit Jahr und Tag 

auS seines bisherigen Herrn Dienst getreten sey. Den 

Deutschen Handwerkern und Kaufleuten sollte zu ihren 

ausstehenden Schulden verhvlsen werden; den Norwe

gern ober gleichfalls der Handel und die freye Ein-
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und Ausfuhr auf den Deutschen Markten *nb  Hafen, 

so wie Ne Schifffahrt ouf M Strömen der Wendischen 

und Hanse. Communen frey stehen. 3 8

Wie vieles ward nicht von Deutlicher Seite durch 

diesen Vertrag auf ein Mahl eingebüßt! Wie viele 

Ausdrücke waren so gefasst, daß ihnen in der Folge 

noch mehr genommen werden konnte! Zwar versuch

ten sie nachher, wenn der Moment günstig schien, dem 

einen oder andern Punct zu widerstreben, aber die Kö

nige hatten die Macht dem Vertrage eine ihnen gün

stige Interpretation zu geben.

So versuchten es die Einwohner des ComtoirS kurz 

nach jenem Vertrage, das Bollwerk vor der Kaufmanns- 
stub, zu Bergen wieder anlegen zu lassen, um den 

Bürgern des Orts die Fahrt nach den Nv'dlanden zu 

verwehren. Allein sie mußten von dem Beginnen als

bald abstehen. Ein anderes Mahl hofften sie, durch 

den den Nordlandsfahrern und den Einwohnern von 

Bergen verweigerten Credit, sie nach ihrem Willen zu 

zwingen, da um bares Geld zu handeln beyden so be

schwerlich, als unmöglich schien; doch auch dieß ward 

durch die Dazwischenkunft des damahligen Lehnsherrn, 

Mads Scheel, vereitelt.3*

Zu einer andern Zeit unternahmen es die Vorste

her der Factorey, nicht bloß vvn den Schiffen, die bey

38 Die Urkunde steht bey Marguard, vergleiche Ur
kunden - Verzeichnis bey v. Jahre, s

39 Holberg, II.
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bet Brücke anlegten, sondern mirf> von denen, die ürt 

n anderen Theilen der Stadt vor Anker gingen, Abgaben

zu fordern, um dem unerlaubten freyen Handel vorzu« 
h bauen; allein oud) dieß ward ihnen untersagt. Die

e Klagen des Comtvirs wurden immer lauter, daß durch

e die freye Schifffahrt der Bürger von Bergen auf die

i» Hanfe-Stadte, der Niederlage ein tödkllcher Stoß bey-

i Zebracht werde; aber es gab hier keine Hülfe, da der

• Ddenfeeifche Receß so ganz entschieden die Befugniß

• bazu den Norwegern zusprach. Statt der in jenem

Vertrage den Bürgern zugestandenen vier und zwanzig 

$ Schiffe, trieben sie wohl mit hundert den ehemahls

• Ihnen verwehrten Verkehr, nördlich und südlich von

• Bergen, Und wenn die Städte diese Freyheit zu be«

i schränken suchten, wenigstens bey der Ankunft der Ein»

. wohner von Bergen in den Deutschen Häfen, bald durch

i diese, bald durch jene Mikkel; so mußte man des klaren

i Sinnes jenes Vertrags wegen, doch vorsichtig seyn und

। den Forderungen der Könige, die so legal begründek

■ waren, sich fügen."

40 Uànde bey Äille bràndt, vom Jahre 1571, ÎIL 
S. rn, ria. Holberg I. 154, 155. Handschrift

liches Protokoll des Hanse-Tagö von den Jahren 

t567, 1572; MSS. Brs. Vol. 225, 227. Auf dem H. 
Tage des Jahrs 1584, MSS. Brf. Vol. 234, stellte 
bet Altermânn des Comtvirs zu Bergen vor, daß 
die Bürger der Sradt Bergen weiland keinen freyen 

Handel gehabt hätten, daß aber seit dem Odenseeir 

scheu Receß er ihnen freylich nicht abgesprochen wer-

"t. ' K

t
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Zwar ließen es die Halfen an manch dienstwil

lig unterthenigk glimpflichem Schreiben an 

die Könige nicht fehlen, aber olle blieben fruchtlos, 

denn es war eine andere Welt geworden. Im Jahre 

1612 mußten sich die Bedienten des Comtoirs auf Be

fehl des Königs mustern lassen, und versprechen, einige 

Schisse zu seinem Dienste bereit zu halten, gleichsam 

als waren sie seine Unterthanen geworden. 41

So mußte man es dulden, daß ein Prediger des 

Comtoirs von dem Bischof« zu Bergen obgesetzt ward, 

weil er unvorsichtig in Rede und That war. Neue, 

bisher unerhörte Zölle und Abgaben wurden von den 

Königen selbst, und von dem Magistrat« zu Bergen, 

von Zeit zu Zeit ihnen abgefordert, ein eigener königli-

den könne. Indessen werde man ihren Handel noch 

immer schwachen können, wenn man nur streng 
darauf halte, daß sie um bares Geld, nicht auf Cre

dit handelten, daß sie ihre Güter nicht in Hansische 
Schiffe laden dürsten, daß allen Hanseaten jede 
Mascvpey mit einem Norweger versagt würde. 

Wenn man aber diesen freyen Verkehr nicht störe; 

so habe das Comtoir ein Ende, da die Norweger die 
Kosten zu dessen Unterhaltung nicht mit trügen, 
welche den Deutschen zurLast falle, sie aber eben 
deßwegen den Verkehr zwischen Deutschland und 

Norwegen mit größerm Vortheile, alö die Hansen, 

betreiben konnten.

41 Handschristl. Protocoll der Hansischen Versammlung 
in dem Jahre 1613, in den MSS. Prf. Vvi.Lzg. 
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cher Zöllner dort angestellt; fruchtlos blieb der Beschluß 

der Hanse, baß das Comtoir lieber sich solle onspsän- 

den lassen, als in diese oder jene neue Abgabe «rilligen. 
Die Widerspenstigen wurden ouögepfändek und mußten 

Zahlen; nachdem dieß ober geschehen war, und so ein 

Beyspiel für die Zukunft ausgestellt worden, ließ König 

Christian IV. sich billiger finden. Sie klagten über die 

Störung ihrer Jurisdiction auf dem Comroir, ferner, 

daß bey ihren ausstehenden Schuldforderungen, die Nor-- 

wegischen Creditoren ihnen vorgezogen würden. Man 
hatte der Factorey ihren Weinkeller eingezogen, und 

ihr das Recht des Weinschanks genommen. Ihr gro« 

des Geschüh, das nun unnöthig geworden war, wurde 

nach Bremen und Hamburg eingeschifft, ein Theil ging 

unterwegs unter, der klägliche Ertrag des übrigen ward 
der verarmten Hansischen Casse zugewiesen. So tief 

waren sie gesunken und so wenig von den alten Vor

rechten gegen einen König, wie Christian IV. war, zu 

behaupten,4 2

Die Concurrenz der übrigen Völker, die immer 

mehr zunahm, riß den Hansen die Handelüherrschaft in 

diesen Gegenden vollends aus den Händen. Dänen,

** Handschrift!. Protokoll des Hanse-Tags von dem I, 

i567> in den MSS. Brf. Vol. 225 ; Protokoll des H. 
Tags vom Jahre 1598, ebendas. Vol. 534 ; vom Jahr 

1604, ebendas. Vol. 236; ». Jahre 1608, ebendas, 
338} im May deS Jahrs 1614 und vom Jun. und 

Jul.rSig, ebendaselbst Vol. 341,

K -
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Schotten, Engländer, Niederländer, Deutsche, die nicht 

zur Hanse gehörten, sogar Franzosen, obschon in sehr 

geringer Zahl, nahmen mehr oder weniger an demVer- 

kehr mit den Norwegern und den dazu gerechneten nörd

lich belegenen Inseln Theil. Vor allem andern die 

Niederländer, die durch die ausgedehnten Märkte, wel

che sie besuchten, durch ihr anwachsendes Handels-Ca

pital in kurzem über alle übrigen, die Hanse selbst 

nicht ausgenommen, ein entschiedenes Uebergewicht ge

wannen. 43

43 Holberg I. 169-172, und alle in der Folge an
geführte handschriftliche Nachuchten.

44 Im Receß des Hanse-Tags, von dem Jahre 1554, 

wird der Schoß angegeben zu 10 Dänischen Witten 
von jedem Warenwerrh zu zz Mk. Lüd. ; MS. Hafn. 
Der Schoß war im Jahr 1591 von jeglicher Last von

Wie schlimm dieß Alles nun war, so hätten die 

Hansen dennoch, durch den Vorzug einer stets, Jahr 

aus Jahr ein fortdauernden Niederlage, deren keine an

dere Nation sich zu erfreuen hatte, obwohl bey verküm

merten Freyheiten, ihr Uebergewicht hier behaupten kön

nen, wenn das große Verderben nicht im Innern des 

Bundes und Deutschlands selbst geherrscht hätte, und 

wenn nicht ein ganz anderer Mechanismus für den 
Handel ausgekommen wäre. Die Hansischen Kauffahrer 

wollten sich dem Schoß, obwohl zuletzt auf ein Drittel 

herabgesetzt 44, dem Handelszwange auf der Factorey
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immer weniger unterwerfen, und, was so gut wie uner

hört bisher war, die Factore begaben sich immer mehr 

über den Strand, in Norwegisches Recht und heirathe- 

ten des Landes Töchter. Die Schiffe aus den Hansi, 

schen Städten fuhren ober- und unterhalb Bergen, trie

ben daselbst einen Verkehr gegen alle bisherige Sta

tute, jo verkauften ihre Schiffe an Norweger,' Diese 

Hansischen Hochverräther waren aber nicht zu bändigen, 

da der mächtige Arm des Königs, oder seines Statt

halters sie fd)ü|te.4 5 Die Statute, wegen der ver

schiedenen Fischarten, besonders des Stockfisches, um 

ihn theils in guter Qualität zu erhalten, theils den Mo- 

nopolien. Handel damit zu behaupten, galten nicht mehr, 

ja es ward von einigen geantwortet, als man auf die 

Erhaltung der alten Vorschriften drang, daß, da alle 

1 Außerhansen bereits zum Beyspiel mit Isländischem Fisch

handelten, die alten Statute nicht mehr gehalten wer-

drey Thalern auf Einen herabgesetzt worden. Urkunde 

bey W i l l e b r a n d t von dem Jahre 1595, u. hand

schriftliches Proivcoll der Tagefahrt, von d. Jahre 

1609, in den MSS. Brf. Vol. 238.

" Wegen ColbergS Widerstreben, Protokoll deS Hanse- 
Tags, v. I. 1584, MSS. Brf. Vol. 234; DanzigS, 

Colbergs, Greifswaldes und Anklams Forderungen 
auf dem Hanse-Tage ». dem I. 1605, ebendaselbst 
Vol. 236. Von dem überstrandischen Handel reden 

auch di« hierher gehörigen gedruckten Urkunden bey 

Willebrandt.
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die staturenwidrige Befrachtung der Schiffe, die nach 

Bergen abgtngen, besonders über die, welche von Rostock, 

Wismar und Stralsund ausliefen; daß unter andern 

fremdes, außerhansifches Gut in diesen Schiffen nach 

Bergen geführt, und dadurch das Comtolr geschwächt 

und der König, wegen Schmälerung seiner Zölle, auf
gebracht würde.47 Eö ward geklagt, daß diese und 

jene Kaufleute, welche aus verschiedenen Hanse-Städten 

nach Norwegen ausliefen, dort keine Stuben oder Kam

mern unterhielten, keine Nachtwachen thun wollten, über 

Strand und an andern Orten hin mit den Bürgern

46 Ueber den Isländischen Fisch, s. Cammans MS. 

von t>. 3.1566 . Statur über den Osterhavevschen 
Fisch, der ungeschrubbet in Kippen soll versandt wer. 

den, und Klagen über die von Deventer, die den gu, 

ten Rutscher ungefchrudbt ausschiffen; s. Urkunde b. 

Willebr. von d. I. 1571. Im Jahre 1619 ward 

noch von der Versammlung der Städte aus an das 
Comtvir geschrieben, nicht zu dickes Holz für di« 
Stockfisch-Tonnen zu nehmen, nm ein betrüglich-grbße- 

res Gewicht zu erhalten, noch den guten Fisch mit 
schlechten Arten zu vermengen. Protokoll dieses 

Hanse »Tags vom Zun. und Jul. MSS. Brs. Vol. 
241 u. s, w. .

*T Urkunde bey Willebrandt, vom Jahre 1595, und 

handschriftliches Protokoll der Tagsatzungen, v. dem 

Jahre 1567 und von andern Jahren, in ben MSS. '■ 

Brs. Vol. 225.
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von Bergen und andern Eingeborenen des Landes und 

Fremden verkehrten, jene mit den nöthigen Gütern ver

sahen, um den Nordlandssahrern, gegen die gewohnter, 

Bcdürinisse ihre Fische und andere ihnen eigene Güter 

abjukausen. 48

48 Besonders kamen aus der Versammlung, von dem 
Jahre 1567, die Klagen über Stralsund vor; siehe 
Protokoll dieser Versammlung in den MSS. Brf. 

Vol. 225.

49 Bremen und Danzig wurden auf dem Hanse-Tage, 
von dem Jahre 1567, dieses beichuldigt; MSS. Brf. 

Vol. 8,5.

Die Erneuerung aller alten Etatute, die Hinzusu- 

gung neuer, konnten aber nichts helfen, da die Bürger 

von Bergen allmählig zum Handel mit den NordlandS» 

fahrern gelangten, und von den Holländern ihre ander
weitigen Bedürfnisse erhielten. Es kamen stets häufi

ger die Klagen vor, daß Hansen in fremden Schiffen 

ihre Güter von und nach Bergen versendeten, gegen 

dir schwer verpönten Statute, woraus so ganz eigent

lich die Herrschaft der Hansen begründet war.49 Kla

gen, daß die Bürger der Städte Rostock, Wismar 

und Stralsund nicht wie sonst auf die Orte, von wo 

fie befrachtet worden, sondern geradezu aus fremde Länder 

führen, wodurch dqs Comtoir und dessen Einkünfte ge

schmälert und der Monopolen »Handel gestört würde;
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Klag-«, daß diese Städte gewisse Beyschiffe den Han. 

delsflotten beygesellten, und unter denselben Nahmen 

einer gewissen Zahl von losten, größere Quantitäten hin- 

und hcrschifften, um somit den Abgaben an daü Com« 

loir mehr zu entgehen,

Es geschah ober endlich gar, daß «in Paar ein. 

zelne, Hansische, widerspenstige Kaufleute, welche das 

Comtoir oder die Hanse zur Bestrafung vorsorderte, 

mit einer Appellation an den König von Dänmark 

drohten. 5q

Es mußte sich treffen, daß die Bürger von Ber« 

gen bey ihrem größern Emporkommen, den Deutschen 
beym Abnehmen ihres Wohlstandes, Vorschüsse tha« 

ten, welche denn dagegen die Häuser oder Kammern 

auf dem Comtoir ihnen verpfändeten, so daß jene zu 

dem Besitz derselben gelangten, wenn diese nicht zah

len konnten. Dieß schien ten Vorstehern des Com- 

toirg nun allerdings der sollest« Verderb zu seyn, und 

auch meist zum Nachtheile der Deutschen Kaufherren, 

die mehrentheiis darauf allein, nicht aber ihre Factors 

und Diener, ein Recht hatten, Da man aber aus 

Furcht vor dem jandesherrn dieß gänzlich zu verbiß

?0 Dieß that unter andern Claus Scharnebeck, ein 
Hamburger, zu Folge des Protokolls des Hanse, 
Tags, vom Jahr 1579; MSS. Brf. Vol.330.



then picht wzgt«; so suchte man es doch zu erschwer 

len, indem mit Einwilligung des königlichen Statt

halters für Deutsche und Norweger bestimmt ward, 

daß keine Verpfändung der Art, durch bloße Hand» 

schrifk, weder von der einen, noch von der andern 

Seite, sondern, daß bloß eine solche, die vor dem 

Comtoir und Stadtgericht geschehen, gültig seyn 

sollte.

Merdlngä ward hierdurch dem großen Uebel noch 

einige Zelt vorgebeugt, allein ein Jahrhundert nach» 

her findet man die Bürger von Bergen allmählig im 

Besitze des größten Theils der Höfe und Kammern 

des Comtoirs, woraus die Deutschen aus dieselbe 

Weise vertrieben wurden, wie sie vordem durch Dor» 

schüffe und Verpfändungen, die Bürger der Stadt da» 

selbst ausgestoßen hakten,

So versank aste Herrlichkeit voriger Zeiten, und 

wenn noch im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhun» 

derte, eine oder die andere Freyheit hier den wenigen 

vereinten Hanse » Städten, oder einzelnen von ihnen 

zugestanden ward; so ging dieß den altverehrten Bund 

nicht mehr an. Ein Schein, ein Schatten, und alt» 

verehrte Nahmen und Worte blieben noch lange hin,

SI 3« Folge des Protokolls der Tagsatzung der Quam 
tier- und Wendischen Städte, vom Jahre 158I, in > 
den MSS. Brf. Vol. 331,



Js4 " “
bis auf die spätesten Zeiten, oder die Sache selbst, 

die so lange, so rühmlich behauptete, hatte längst avs- 

gehört. 58

e» Ueber den Instand deS ComtoirS in der zweyten 
Hälfte des siebenzehnten und im achtzehnten Jahr« 

Hunderte, sich weiter zu verbreiten, hört nicht mehr 
hierher. In den MSS. Brf. Vol. 251. kommen noch 
Beschlüsse, von dem Jahre 1668, in Bezug auf das 
Comtvir vor, die den gänzlichen Verfall hinlänglich 
beurkunden. Holberg liefert, Th. ll Hauptstück 9. 

<5.97 u ff., eine Beschreibung dieses spätern Iustan« 
deS. Auch finden sich die sogenannten Freybriefe, 
von den Jahren 1673, 1707, «747/ von den Königen 
Christian V, Friedrich IV. u. V. bey Wille brand t 

III. S. I80 u. ff.
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Fünfzehntes Buch.
Geschichte der Verhältnisse der Hanse zu 

Schweden und Rußland, während der 

dritten Periode.

Zu Ende des fünfzehnten und anfangs des sechs, 

zehnten Jahrhunderts, war die Handelsherrfchaft der 

Deutschen Srädte in Schweden noth ganz ungestört. 

Die bekannten Unterbrechungen durch die beyden Unions- 

Könige, Johann und Christian II., hoben sie nicht auf, 

und als Gustav I. vollends, durch iübeckische Unter» 

stühung, den Schwedischen Thron bestieg; so war es 

eines seiner ersten Geschäfte, dieser Stadt, ferner Dan- 

zig und den Verwandten beyder, d. i. den seefahrenden, 
Deutschen, Hanseatischen Communen, in so fern Lübeck 

diesen den Mitgenuß der Freyheiten verstatten wollte, 

einen Freybrief im Jahr 152z zu ertheilen, der alles irgend 

Wünschenswcrthe enthielt.
Vermöge dieses wurden sie von der Erlegung jedes 

Zolls und jeder andern Abgabe im ganzen Reiche losge- 
sprvchen, nahmentlich in den vier vorzüglichsten Han- 

dNsstädten, zu Stockholm, Calmar, Söderköping und 

Abo, bey der Aus- und Einfuhr, so wie ihnen volle 

Freyheit des Verkehrs mit allen Eingesessenen des Reichs 

verstattet ward. Den Schweden wurde zwar ein gleiches 

in Lübeck zugestanden, aber der Vortheil, wegen des 
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weit größer» Activ - Handels der Deutschen war offen« 

bar auf Seite der letzteren, und ohnehin wurde die Zu« 

sage von ihnen schlecht genug gehalten. Ferner versprach 

der König, keiner andern Nation Irgend einen unmit

telbaren Verkehr mit den Schweden zu verstatten, we

nigstens keinem Fremden Bürgerrecht in Schweden zu 

ertheilen, so daß Lübeck, Danzig und ihre Freunde das 

volle Monopol also genießen sollten. Ja was noch mehr, 

kein Schwede sollte durch den Sund, oder die Belte 

fahren, folglich oller westliche Verkehr einzig durch die 

Hände der Dêutschen Communen gehen. Minder 

wichtig, jedoch immer noch bedeutend genug/ waren 

die übrigen Puncte, welche unparteyische Rechtshülse, 

besonders wegen ausstehender Forderungen, freye Ab- 

und Zufuhr, die Anlegung von Waren-Magazinen im 

Lande, Abschaffung jedes Abzugs- und Skrandrechts und 

einige andere Gegenstände betrafen, die hier und an an- 

dern Orten bereits früher waren erworben worden. Aber 

eö hieß auch noch ausdrücklich, daß diese Freyheiten 
geändert und gemehrt werden sollten, wie die von Lü« 

deck es begehren würden, wie denn endlich auch alle 

älteren Freyheiten bestätigt wurden; jeder Streit ober 

über die Haltung dieser Zusagen, sollte durch eine Com

mission von vier Reichsräthen aus Schweden, und vier 

Rathmännern der Städte, die zu Lübeck ihre Zusam

menkunft zu halten hätten, entschieden werben.1

1 Am beßken ist die Urkunde bey Marquard abge« 
druckt, vergleiche d. Urs. Verz.
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Diese Puncte, welche nur die vorzüglichsten sind, 

waren, für diese späten Zeiten, wirklich fast unerhört, 

früher aber selbst kaum je buchstäblich und förmlich also 

ertheilt worden. Es war indeß auch vorauszusehen, wie 

denn alsbald erfolgte, baß der König diese unglaublichen 

Versprechungen weiter nicht halten würde, wenn er nur 
erst seinen wankenden Thron etwas mehr befestigt, und 

die Schuldsorderung der Lübecker einiger Maßen abgt« 

tragen haben würde, welche auf 68,631 Mark und ferner 

an barem Vorschuß auf neunrehalb tausend Mark, von 

ihnen angegeben ward. Ein Paar nachher, im 

Jahr 1526, ging der König bereits einen HandrlSver. 

trag mit Holland,Brabant, Seeland, West- und Ost« 

friesland ein, der den Hansen nachtheilig werden mußte; 

er bestimmte die Preise, um welche die in» und aus
ländischen Waren verkauft werden sollten; er verboth 

daS Hausiren der Deutschen Krämer auf dem platten 
Lande und in den Landstädten; beschränkte ihren freyen 

Aufenthalt im Reich; begehrte für die Schwedischen 

Schiffe gleiche Zollsreyheic in den Hansischen Häsen, und 

daß sie die Schwedischen Güter zu höheren Preisen, als 

sie wollten, annehmen sollten.3 Diese Verfügungen,

» S. Flintberg über den Handel der Hanse,Städte 

mit Schweden, Deutsche Uebersetzung in Meusels 
histor. literar. statistisch. Magazin,Th. I. Zürich, l8oz. 
S. Z5. Za Folge der bekannten Schriftsteller, Te« 

grl,Dalin, Celsius, Huitfelv und besonders 
einer Dissertation unter Fants Prâsivio: de pri- 
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welche zum Theil dem Buchstaben jenes Freybriefs gêr 

radezu widersprachen, mißfielen Lübeck. Der König 

trug den Druck mit jedem Jahre mit größerer Unge

duld. Seine Reden auf verschiedenen Reichstagen 

zeugten daovn, ali sein Bestreben ging dahin, sich des

sen zu entledigen. Hatte er nur erst die Schuld abge

tragen, so glaubte er sich nicht weiter gebunden; die 

Gemeinden des Reichs mußten zu diesem Behufe zum 

Theil ihre Glocken abliefern, mit Abgaben sich belasten 

lassen, das Geld war so schwer zu erhalten. Er sprach 

fortan immer kühner zu den Lübeckern. Die Zollfrey- 

heit ward, im Jahr 1529, dahin beschränkt, daß sie 

für Lübeck allein, in den bekannten vier Haupt-Han- 

delsstödten gelten sollte; den übrigen Hansen ober 

ward auch dieß verweigert, und Lübeck willigte ein, bath 

jedoch dieß geheim zu halten. Bey der Einschiffung 

und Niederlage der Güter sollte indeß die alte, vor je

nem Vertrage übliche Weise beobachtet werden.3

Die Mitbewerbung der Niederländer, die von den 

Hansen so verabscheut wurden, trieb Lübeck an, gleiche 

Forderungen jur Ausschließung derselben von allem

tnis Sueciae fub Gustavo L extra SeptentrîoDem 
iiritis foederibus. Auch erwähnt der Reichstags- 
schluß von dem Jahre 1526 der Unterhandlungen 
mit den Niederländern.

3 FliUtberg a. ü. £X nach Tegel t. S. rzr, Cet-> 

si u ö a. m. O. des aten Theils der Geschichte Gur 

stavS l., und d. MSS. Brf.
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Handel bey dem Könige von Schweden zu machen, wie 

sie bey Dànmark gethan; sie sprach von ihrem Ver

dienst um seinen Thron, von rückständigen Forderungen: 

allein weder König noch Reichsrakh wollten in ihr Gesuch 

willigen. Vergebens war und blieb Wullcnwewers Be» 

kreiden in Schweden, vergebens die Vorstellungen bey 

der Stadt Stockholm, daß sie in den Hansischen Bund 

vusgenommen werden sollte, wenn sie ihre Treue gegen 

den König vergäße, die Mißvergnügten des Reichs 

Unkerstühen helfe, um Gustav wieder vom Throne zu 

stürzen, Es verbanden sich die beyden Nordischen Kö

nige vielmehr gegen die stolze Lübeck. Wechselseitig 

wurden die Personen, Schiffe und Güter der verschie

dene» Unterthanen angehalken. Vier Jahre dauerte die 

offene Fehde, Gustav nahm endlich den Lübeckern, ihre 

Zollsreyheit, und unterwarf sie einer Abgabe von fünf 

Procent. Wie konnte er ihnen geneigt seyn, da er ihre 

geheime Hand in einer Verschwörung gegen sein Leben 

(1536) entdeckt hatte? Im Jahre 1537 ward ein Still- 

stand auf fünf Jahre geschloffen; daö Monopol des Han

dels war und blieb eingebüßt. 4

Bey der Anfrage, die Lübeck einige Jahre nachher 

bey den Wendischen Städten machte: ob sie aus ihre

4 Flintberg ». ». O. S- Z8. nach den bekannten 
Schwedischen Schriftstellern und einem Ms. Ce ft 
si u e ». a. O. der Deutschen Uebersetzung, Th. II. 
S. 187- In HanstscheN Nachrichten habe ich über 
dieß Alles nichts Befriedigendes gefunden.

ui. t
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Hülfe zählen könne, wenn sie den König mit den Mas

sen zur Haltung der Privilegien zwingen werde, zeigte 

es sich deutlich, aus der erhaltenen Antwort, wie wenig 

hier zu hoffen sey. Die einen wollten die Privilegien 

zuvor erst einsehen, die andern wissen, in wie fern ihre 

Bürger daran Theil haben würden, da sie eigentlich 

nur aus Lübeck lauteten. Doch Hamburg sagte gerade

zu : der König habe sie in höchsier Noth zugestanden, so 

könne und werde er sie nicht halten. Zwar erwiederte 

Lübeck: sie hätte auch vor dem letzten Freybriefe Zoll- 

sreyheit in Schweden gehabt, der Stillstand laufe zu 

Ende, die Güte sey vergebens versucht, sie müsse wis

sen, worauf sie bey den benachbarten Schwestern rech

nen könne. Allein die Anwesenden wollten kaum im 
äußersten Nothfalle einige Hülse versprechen. Da ver

setzte Lübeck zuletzt: wenn dem also sey, so wolle sie 

zwar für das gemeine Beßre noch sorgen, ihren eigenen 

Vortheil aber auch nicht außer Augen lassen. Allein 

selbst durch diese barsche Erklärung erhielt sie nichts 
weiter, als die Antwort: man wolle erst vernehmen, was 

der König zu thun oder zu lassen gesonnen sey. 5

Vergebens suchten die Deutschen Städte der Ostsee 

in den folgenden Jahren verschiedentlich bey dem Kö

nige, um die Herstellung ihrer alten Freyheiten nach; 

er wollte aber, wie auch andere Könige thaten, nur

9 Iu Folge des handschriftlichen Protocolls eines Wen
dischen Städte-Tags, von dem Jahre 1539, im îü- 
«eburgischen Archive, Vol. IV.
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mit jeder Stadt einzeln unterhandeln und keine ge« 

meinschastliche Freyheiten mehr zugestche,,. Die Kla- 

gen wurden lauter, daß der König die Obermacht zur

sich immer mehr anmaße, und wenn die Städte 

durch Verhinderung der Zufuhr ihn zu zwingen such, 

ten; so ließ er ihre Schiffe, die aus Livland fuhren, 

anhalten und wegnehmen. Ohnehin konnte das alte 

Zwangsmittel von versagter Zufuhr nichts mehr fruch» 

ten, da andere Nationen, besonders Engländer und 

Niederländer, bereit waren, den Mangel zu ersehen; 

da die Schweden selbst durch ihren stets mehr empor- 

kommenden Activhandel, indem sie fleißig noch Westen 

fuhren, die Dedürsniffe sich selbst zu verschaffen bemüht 

waren, und der Zwischenhand der Hansen um so mehr 

entbehren konnten. Die Beharrlichkeit des Königs ver

mehrte die Spaltung unter den Städten. Lübeck meinte 

nun auch, es sey biffer, man möge jede Stakt einzeln 

tractiren lassen. Die meisten übrigen Wendischen Commu

nen hielten hingegen dafür, bevor die Verbundenen sich 

also trennten, fieber die Sache ruhen zu lassen und 

günstigere Zeiten abzuwarten.6

Durch einen Vertrag, von dem Jahre 1546, wur

den indeß Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Rostock und 
Wismar die Zollsreyheit in den vier Haupt-Handels

städten des Reichs wieder zugestanden: allein es dauerte

6 Handschriftliche» Protokoll eine» Wendischen Städte, 

LagS, von dem Jahre 154a, in dem Lüneburgischcn 
Archive, Vol. IV.

t 2 
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diese Begünstigung kaum zwey Jahre; daun entriß 

Gustav, und das auf immer, den Deutschen den Nest 

ihrer altgewohnten, herkömmlichen Freyheilen.7

7 So sagt Herr Flintberg am anges. Orte S.zy, 

zu Folge eines handschriftlichen Briefs K. Gustavs I. 
an G. O. Slenbock, vom 8. Aprill, 1548z und zu Folge 

der bekannten Schwedischen Schriftsteller. Sonder
bar ist indeß, daß auf dem Hanse-Tage zu Lübeck 
auf Trinitatis, im Jahr 1549, auedrücklirtr ver
kommt: man wolle in einem gemeinschaftlichen Schrei

ben um die Bestätigung der Privilegien bey dem Kö

nige anhalten, obschon, in den Jahren 1541 u. 1546, 
vergebens dieserhalb an ihn sey geschickt worden; 
kaut des handschriftlichen Protokolls dieses Hanse- 
Tags in den MSS. ßrf. Vol. 217. Vielleicht ist aber 

hier daö ganze erste Privilegium des Königs ge
meint, dessen Erneuerung freylich auf keinen Fall 

mehr zu erwarten stand.

Während der ganzen Regierung dieses Königs, bis 

zu seinem Tode, im Jahr 1560, wurde man von Deut

scher Seite nicht müde, dann schriftlich, dann mündlich, 

um die Herstellung der verlorenen Freyheiten zu wer

ben. Dann waren die Aussichten trüber, dann heite

rer, dann hoffte man, daß der König wohl geneigt sey, 

einige, wenn schon nicht alle, wieder zu verstatten, oder 

daß er wenigstens einzelnen Städten größer« Freyheiten 

zugestehen werde, doch trug man Bedenken, sich darauf 

einzuloffen, weil der König von Dänmark leicht auf 

gleiche Welse verfahren könne. Zu einer andern Zeit 



schien Gustav besonders nur gegen die Stadt Lübeck 

aufgebkachk; es ward der Handel zwischen beyden Thei

len gänzlich unterbrochen; dann hakle man Hoffnung.

-u Unterhandlungen und trug darauf an, daß sie, laut 

des ersten, von ihm zugestandenen Freybriefs, in Deut- 

schen Landen vorgenommcn würden. Bald daraus aber 

ward man einig nicht mehr aus den Buchstaben der 

alten Freyheiten zu bestehen, sondern auf eine leidliche 

und trögliche Moderation sich einzulassen, und bald ver

suchten es auch wohl noch die von Lübeck, durch di« Ein

mischung in die innern Streitigkeiten des Reichs, den 

König zu zwingen: allein er verblieb bey seinem ein- 

mahl gefaßten Beschluß, es stand nichts von den ver

lorenen, alten, großen Freyheiten je wieder zu erhalten.8

Unter seinem Nachfolger, König Erich XIV., könne 
(en die Hansen gleichfalls die Erreichung ihrer Wünsche 

nicht erlangen. Dir erbliche Begründung des Throns 

। in der regierenden Familie, Gustavs kraftvolles Regl- 

ment, feine Statute um fremde, nicht Hanseatische Kauf

leute im Handel mit Schweden zuzulassen, die Ermun

terungen für seine Unterthanen im Activ-Handel, in

’ Zu Folge der handschriftlichen Protocolle des Hanse- 
Tags, von dem Jahre 1549, in den MSS. Brf. Vol. 
317; Protokoll von dem Hanse-Tage, der I. 1553# 
1557z in btn MSS- Brf. Vol. 218, 219. Bon einem 
fruchtlosen Versuche der Unterhandlung zu Lübeck, 
im Jahre 1553, redet Tegel II. <5.349, 
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b,r ^"kv-Schifffahrt auf der Ost. und selbst auf der 

Wkstse-. sich immer mchr zu versuchen, eine Dkenge an- 

Derer Statute, welche den Schweden im Handel auf. 

heben, die Deutschen niederdrücken sollten, die größere 

Wohlhabenheit im Reiche, die Uneinigkeit der Hansen, 

ließen seinen Nachfolger gar viel anders reden, als 

weiland die Herren von Schweden, zu Lübeck und ihren 

Verbundenen gesprochen hakten.''

Als die Deputirten her Städte Lübeck, Hamburg, 

Dan;ig, Stralsund und Rostock bey der Krönung 

Erichs, im Jahr 1561, erschienen und um die Herstel» 

,un9 der alten Handelsfreyhriten anhielten; so schob er, 

unter dem Vorwande seiner bevorstehenden Reise nach 
England, eine bestimmte Antwort zunächst auf, denn 

seine Macht war nach nicht so befestigt, daß nicht die 

uimmer.uhenden Cabale» Lübecks ihm hätten gefährlich 

werden können. Allein, vermöge seiner späterhin er« 
«heilt,» Erklärung, war an die Wiederherstellung jener 

alten Freyheiten gar nicht mehr zu denken. Er wün. 

sche, so sagte er ihnen später, aufrichtig ihre Freund- 

schast, jene Freyh-iten aber, die seinem Vorfahren in 

Zeit der Noth abgedrungm worden, die den Gesehen 

und dem Aufblühen des Reichs zuwider wären, könne 

er nicht zugestehen, was nicht damit stritte, wolle er 

.; : * I V, 151 x * 5t( / V “VC
’ Slintberg a. a.O. ®.39 unb 40, «ach Dali» 

und SrjermanS Csmmeree - Handel, Theil!. 
€>♦•36. uz. x
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gern bewilligen. Den Handel werbe er zu befördern 

suchen, und den Deutschen Städten Lübeck, Hamburg, 

Danzig «nd Rostock einen von Zoll und Abgaben freyen 
Handel in den Seestädten Stockholm, Colmar, Hbo, 

Söderkvping und Nyköping zugestehen, mit der Be- 

fugniß oste ihre Güter, welche sie doielbst nicht ver

kaufen könnten, frey wieder auszusühren. Gold, Sil

ber, Diamanten, Seidenzeuge und ähnliche Luxuswa

ren sollten sie an die Wohlhabenderen und Angesehene- 

ren des Reicks unmittelbar zu verkaufen befugt seyn. 

Eben dieß aber schien vorauszusehen, daß sie beym 

Verkauf der andern, minder kostbaren Waren von der 

Zwischenhand der Schwedischen Kaufleute abhängig seyn 

sollten. Er untersagte dagegen die freye Ausfuhr aller 

Schwedischen Produkte, die, nach den Gesehen des 

Reichs , ouszuführen verbothen wären. Die Freyhei

ten überhaupt sollten nur als Gnade, nicht als wohler

worbene Rechte gelten. Die Bewilligungen sollten bloß 

den genannten Städten, nicht allen Hansen zu,»e» 

hen; und die alte Weise zu Belegung eines entstan

denen Zwists durch Schiedsrichter sollte ausgehoben fty». 

Dagegen begehrte er für diese Begünstigungen, die nur 
wenig von dem alten Herkömmlichen enthielten, daß sei

nen Unterthanen aus Deutscher Seite gleiche Vortheil 

bewilligt würden x daß die Hansen das Reich in Friedens- 

und Krieggzeiten mit den nöthigen Gütern versehen soll- 

trn; er forderte freye Werbung der Mannschaft in der 

Städte Territorien, um sie gegen alle und j-de zu ge-
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6rau*<n* wo er es fur nöthig halte, und wenn Wer

ber und Geworbene, von Schweden aus, wegen winter« 

kicher Zeir, nicht mit dem Nöthigen versehen jeerben 

fonnfen, daß die Städte ihnen das benöthigte Geld 

vorschießen sollten; er begehrte ein Niederlagöhaus in 

diesen Städeen zum freyen Gebrauche; er forderte, daß 

sie o(l‘'8 Handels mit den Ralfen sich enthalten sollten, 

damit dieser ihr gemeinschaftlicher Feind weder durch 

Krieggvorroth, noch durch geschickte Männer gestärkt 

würde.1 ”

Um solchen Preis die geringen Freyheiten zu erkau- 

ftn, wollten die Städte nicht, und wenn, wie dem Kö- 

nige erklärt ward, sie auf den von Gustav zuerst ver
statteten Alleinhandel Verzicht leisten wollten; so bathen 

sie doch um die Erhaltung der früheren, älteren Frey«' 

Heiken, weßhalb sie einen Entwurf zu einer solchen Ur

kunde übersandten, die ihnen angebothene Allianz aber 

oblehnten. Sie begehrten dem Entwurf zu Folge, völ- 

ktgo Zollfreyhelt, völlig freye Ab- und Zufuhr, unpar« 

teyifche Rechtspflege, Befreyung vom Strandrecht,, vom 
Abzugsgeld-, von vorgefchriebener Taxation ihrer Güter, 

und daß im Fall eines Streits durch vier vom Kö«

10 Willebrandts Hansische Drgebenh. S. 175. nach 
ChytrauS. Vergl. das Manifest der Lübecker bey dem 
nachher ausgebrochenen Kriege und das Handschrift, 
liche Protokoll des Hanse-Tags zu Lübeck, von den 
Jahren I55S undizür, in den MSS. Brf. Vol. 32O.
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«ige, vier von den Städten ernannte Deputirte der 

Zwist gütlich beygeiegt werde.11
Allein alle ihre Iorderungen blieben nicht nur uner- 

füllt, denn auch hier war e6 eine andere Welt gewor

ben, sondern es zeigten sich auch bald noch weit andere 

drohende Gefahren. Der zerrüttete Zustand Livlands, 

die innere Spaltung zwischen dem Erzbischof, den Bi« 

schössen, und dem Meister deö Landes, das Einfällen 

der Russen, die Ergebung Revals bey hoher Noth un

ter Schwedischen Schuh, der Dänen und Polen Plane 

auf Livland, der Ruin der dortigen Hanse-Städte, ihr 

gleichsam gänzlicher Abfall vom Bunde, dieß Alles 

schaffte neue Besorgnlß, Gefahren, politische Verbin

dungen und Aussichten, die noch schlimmer vielleicht, als 

die verweigerte Bestätigung der älteren Freyheiten in 

Schweden waren.

König Erich, im Besth von Reval, ließ Lübeck und 

den Hansen erneuert die Fahrt aus Narwa, welche Stadt 

bereits unter Russische Herrschaft gekommen war, und 

wo jene ihren Verkehr mit Rußland betrieben, unter

sagen. Erich hatte bey der fortschreitenden Macht Ruß

lands Grund genug zu diesen Forderungen, und obschon

” Nach dem Protocol! des Hanse, TagS, von dem I. 
1562, an m. O. besonders nach dem daselbst befind
lichen Schreiben der Hanse-Städte an den König 
von Schweden, Lübeck, vom 7. Jul. 1562, und dem 
diesem beygeleglen, von den Hansen entworfenen 
Formular zur Bestätigung ihrer Freyheiten,
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Lübeck und die Hansen die Besorgniß theilten; so well

ten sie doch auch die Freyheit ihres Verkehrs mit den 

Russen nicht gestört wissen; er war zu wichtig.12

Reval behauptete nun ein altes Skapelrecht, ver

möge dessen man ihr nickt vorbey nach Narwa fahren 

und handeln dürfe; Lübeck und die Hansen klagten, daß 

die Revaler gegen alte Zusagen den Ihrigen in der 

Stadt den freyen Verkehr mit den Russe» untersagt 

halten; daß man erst dann den Handel auf Narwa ge

wählt; daß der Eigennuh der Bürger von Reval an 

allem Uebel Schuld sey; daß Schweden bloß jenen Vor

wand brauche, um den Russischen Handel einzig in sei

ner Hand zu hakten, und ihn ganz zu beherrschen: man 

konnte, man wollte sich nicht verstehen. Nun griff der 

König von Schweden mit Gewalt za, brachte mehrere, 

besonders tübeckische, Kauffahrer auf, die nach Narwa 

segelten, oder von da kamen; die Verhältnisse wurdet 

immer schwieriger und verwickelter, und die stolzen Her. 

ren von Lübeck, die nicht dulden konnten, daß der Kö
nig von Schweden die freye Fahrt auf der Ostsee be- 

schränken, und ihnen Vorschriften deßhalb geben sollte, 

ein Verfahren, das, wie sie sagten, sogleich olle Hansi, 

sche Größe zu Grunde richte, beschlossen, da Dänmark

Ia Ein Schreiben vom König Siegmund August von 
Polen, Pctrikau, vom 9. April! 1563, an Lübeck, 
ermahnt die Stadt und die Hanse, gemeinschaftliche 
Sache mit ihm gegen den König von Schweden zu 
machen; MSS. Brf. Vol. 330.
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gleichfalls mit Schweden unzufrieden war, mit dieser 

Macht sich zu verbinden, und dem Glück der Was»

. sei, noch einmahl, es war zum letzten, die Entscheidung 

anzuvertraucn.

Und was blieb ihnen übrig, da alle Vorstellungen 

bey dem Könige fruchtlos waren? — Auch ohne die 

Mitwirkung der übrigen Hanse-Städte, welche Lübeck 

vergebens anrief, hoffte sie, verbunden mit Dänmark, 

und zum Theil mit Polen, auf einen glücklichen Auegang.

Allein ihr Unstern wollte, daß der sonst so stolzen 

und glücklichen Gemeinde fortan nichts mehr gelingen 

sollte. Ihre, mit der Dänischen vereinigte Flotte, we- 

uig untereinander im Eintracht, leistete bey weitem nicht 

das, was man gehofft hatte; manche Seeschlachten, 
manche Kapereyen fielen vor, aber die Schweden, weit 

entfernt durch diese Abenteuer so gedemüthigt zu wer

den, daß der alte Zustand wiederum sicher hätte begrün

det werden können, waren vielmehr in vielen siegreich, 

und die Fehde schien nur zur Erhöhung und Belebung 

ihres Muths und ihres Selbstgefühls beyzutragen. Ver

gebens bemühten sich die Lübecker auf den damahls ge

haltenen Hansischen und Wendischen Städte • Tagen, 

die verwandten Freunde zur Unterstützung, zur Theil

nahme zu vermögen. Wie eingreifend auch Lübeck sprach, 

so war doch eine Unterstützung an Geld, Mannschaft 

oder Schiffen, nicht zu erhalten, und kaum daß etwa 

nur die Städte, die unter dem Kaiser standen, weil 
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dieser Mandate deßhalb hatte ergehen lassen, des Han. 

dels mit Schweden sich zu enthalten gelobten. Vor» 

würfe erntete Lübeck nur, sie hätte leichtsinnig den Krieg 

angefangen, so hieß es, mit Betteln halte man mehr 

ausrlchtcn können; die Störung der Schifffahrt durch 

die Danen, durch die Lübecker, hatte die übrigen so 

sehr erbittert. Die Hanse-Städte, die unter Polni

scher Herrschaft standen, wollten dagegen die Fahrt aus 

Narwa nicht zugeben, damit die Russen, die Feinde 

ihres Königs, nicht gestärkt würden; Lübeck untersagte 

auch einige Zeit diese Fahrt, wollte aber gleichfalls 

nicht dulden, so lange der Kaiser diesen Handel mit den 

Russen nicht untersage, daß andere Völker Gesetze auf 

der Ostsee gäben, daß fremde, westliche Nationen, Eng. 

«ander, Franzosen, Schotten und andere in diesen Rus. 

fischen Handel sich eindrängken. ' *

Mit dem endlichen Frieden, der zu Stettin, im 

Jahre 1570, zwischen Danmark und Lübeck von der »inen, 

und Schweden von der andern Seite, nach vieler Mühe

" Ueber den achtjährigen Krieg geben die gedruckten 
Nachrichten bereits hinlängliche Auskunft. Das Ganze 
hört mehr in die Geschichte der Nordischen Reiche und 
der Stadt Lübeck, als in die Geschichte der Hanse, für 
die letztere ist eigentlich nur das Resultat wichtig, weß, 
halb wir dafür gehalten uns kurz zu fassen. Uebri- 
genS finden sich eine Menge handschriftlicher Nach
richten über diese Fehde in den Verhandlungen auf 
den Hanse-Tagen in den MSS. Brf. Vol.220-226. 



i?3

zu Staute kam, schienen zwar noch einige Aussichten 

für Lübeck und den Handel der Deutschen Seestädte sich 

zu eröffnen, allein auch diese endigten zuleßk größten 

Theils in trügerischen Hoffnungen.
Dieser Vertrag sprach den Lübeckern die freye Fahrt 

aus Narwa, Reval und Wiburg, und somit den freyen 

Verkehr mit Rußland, jedoch Kriegs «Contrebande aus

genommen, zu, so lange wenigstens, als der Deutsche 

Kaiser, nicht diesen Handel, der Gefahr Livlands wegen, 

überhaupt, allen Deutschen untersagen werde. Wegen 

der verschiedenen älteren Forderungen Lübecks, machte 

sich der König anheischig, ihr fünf und siebenzig tau

send gute Thaler zu zahlen. Es ward^ ihren Bürgern 

verstattet ihre in Schweden ausstehenden Schulden ein

zutreiben / auch die Summen, welche von der königli- 

chen Kammer, während der Fehde, von ihren Schuld

nern erhoben worden, zurückzunehmen. Wegen der von 

Lübeck weiland in Schweden besessenen Handelssreyhei- 

(en ward ein neuer Vergleich getroffen, allein das Mo- 

nopol ihres Handels daselbst, ihre Zollsreyheit waren 

und blieben verscherzt."

14 Der Stettiner Friede ist mehrere Mahle abgedruckt 
s. Ulk. Verz. Die Notel aber, deren darin Erwäh

nung geschieht, durch welche die ferner von Lübeck In 

Schweden zu genießenden Freyheiten bestimmt wur
den, haben wir nirgends gefunden, derJnbalt aber, 
oder der Verlust der alteren Freyheiten erhellet zum 
Theil auS dem Friedens-Jnstrumenre selbst, iheil- 
aus späteren gedruckten und hanvschristl. Derhandl.
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Dieser Friede, der so wenig gewährte, war doch so 

theuer mit einer großen Schuldenlast, mit dem Ruin 

der Finanzen der Stadt Lübeck erkauft, und er ward 

endlich in allen seinen Puncten auch so gut als gar 

nicht gehalten.

König Johann HL, der seinen Bruder Erich des 

Throns entsetzt, und ihn selbst in den letzten Jahren 

jener Fehde bestiegen hotte, schien nur den Frieden ge

wünscht zu haben, um der vielen Feinde des Landes 

vorläufig sich zu entledigen. Er hatte keine bessere Ge, 

sinnungen gegen die Hansen, als seine Vorfahren, er 

sprach als König, als Herr der Ostsee zu ihnen. Gleich 

in dem Jahre noch dem Friedm forderte er, daß die 

Lübecker sich alles Verkehrs mit den Russen enthalten 

sollten. Sie führten eben jenen Vertrag für sich an, 

sie sagten, der Kaiser habe diesen Handel mit unver

dächtigen Waren nicht verbothen, fremde Nationen be

trieben ihn auch. Sie versprachen, wenn diese, wenn 

alle übrigen Städte und Völker dessen sich begeben 

wollten, ein Gleiches zu thun, da sie diesen wichtigen 
Handel nicht geduldig in fremder Hand könnten über

gehen lassrn: allein alle Vorstellungen fruchteten nichts 

und sogleich griffen die Schweden mit der That zu und 

brachten in dem ersten Jahre, nach dem Friedensschlüsse, 

so wie in den folgenden, mehrere Lübeckische Schiffe 

aus, die in diesem Handel beschäftigt waren.

Vergebens erhoben die Lübecker ihre Klagen bey 

Kaiser und Reich, dem Könige von Dànmark, dem
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Niedersächsischen Kreise; sie selbst hakten sich immer 

früher gerettet, dieß war die einzige sichere Hülse und 

diese fehlte ihnen jetzt, sie fehlten sich selbst. Auch ihre 

verwandten Freunde erkannten endlich Zwar, daß Lübeck 

in dem letzten Kriege für alle gefochten habe, sie be. 

zeugten ein mitleidendes Gemüth; aber es kam ihnen 

meist seltsam vor, daß Lübeck einigen Ersatz begehrte, 

andere wollten reseriren, d. h. sie lehnten alles höflichst 

ab. An thätigen Beystand, wenn Lübeck etwa noch 

Einmahl das Glück der Waffen versuchen wollte, war 

gar nicht mehr zu denken. Alle Eintracht war dahin. 

Die Livländischen Communen wollten den Verkehr mit 

Rußland, so viel möglich an sich halten und die übri« 

gen ausschlkeßen, die Polnisch gewordenen Hanse-Etödte, 

wie Danzig und Thorn, begehrten, daß Lübeck dem 

Verkehr mit Rußland entsagen sollte, da ihr Herr im 

Kriege mit Rußland begriffen wäre; Danziger Kaper 
brachten der verschwisterten Stadl Schiffe aus. Königs« 

berg, Stralsund forderten zuweilen ein Gleiches, alles 

löfcte sich immer mehr auf.15

" Au Folge des handschriftlichen Protocollö deS Hanse*  
Tags, von dem Jahr 1572, in den MSS. Brf. Vol. 
227, woselbst die weitlaufiigsten Verhandlungen in 
dieser Hinsicht, auch des Deutschen Kaisers lanzeS 
und fruchtloses Schreiben an den König von Schwe
den, vom 6. Jun. 1572, zur Verstauung der freyen 
Fahrt auf Narwa mit unverdächtigen Waren sich 
sindeu. In dem Protokoll des Hanse »Tags, von
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König Johann von Schweben beharrte bey seinem 

Willen, daß aller Verkehr mit den Russen aufgeho« 

ben seyn sollte, um indeß der Lübecker Einwendungen 

zu begegnen, daß ihr Entsagen auf diesen Verkehr 

nichts helfe, da fremde, westliche Völker denselben über 

die Ostsee und über den neu entdeckten Weg des weißen 

Meeres betrieben; so sandte er an England, Frankreich, 

die Niederlande und Dänmark, um auch diesem Ver- 

kehr ein Ende zu machen, aber, wie leicht vorau-zuse« 

hen war, seine Abgeordneten kehrten unverrichteter 

Sache zurück, und die Lübecker fanden sich um nichts 

gebessert. Nun schlug ihnen der König vor, mit seinen 

Unterthanen sich in eine Handelögemeinschast einzukassen, 

sich mit Pässen von ihm zu versehen, und die sich ein. 

dringenden Engländer von der Ostsee abzuhalten, ,'n 

welchem Fall er denn den Verkehr den Lübeckern und 

den übrigen Deutschen Städten, die daran Theil neh. 

men wollten, zu verstatten gedenke. Aber diese be. 

merkten bald, daß die königlichen Bedienten mit diesen 
Pässen in den Deutschen Städten einen Handel trieben, 

der König somit immer mehr die Herrschaft dieses 

Theils der Ostsee an sich reiße, und durch solche Mittel 

die Deutschen zwingen wolle, die Russischen Güter von 

seinen Unterthanen albin zu kaufen. Im heiligen Ei

fer beschloß nun die Hanse, da die Gesandtschaften nach '

dem Jahr 1579, MSS. Brs. Vol. 230, kommen die 
Forderungen des Königs von Polen und der Städte 
Antwolt vor.
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Schweden zu kostbar und vorauszusehen, baß sie nicht- 

ausrichten würde, recht ausführliche Schreiben 

an den König zu erlassen, und bey Kaiser 

und Reich aus Reichstagen um Vorsprach« 

zu betteln! So tief waren diese stolzen Herren der 

Ostsee gesunken!16

Die Erklärung, welche der König, im Jahr 1580, 

den Lübeckern und ihren Freunden ertheilte, schien nur 

ihrer Ohnmacht zu spotten und im recht innigen Ge

fühle königlicher Majestät ausgesprochen zu seyn. Wenn

16 Zu Folge deS handschriftlichen ProtocollS deS Hanse, 

Tags, zu Lübeck, von dem Jahre 1576, vom 25. 

Jun. bis 27. Aug., in den MSS. Brf Vol. 228. 
Die Verhandlungen bey Kaiser und Reich auf dem 
Reiche,age zu Regensburg, von dem Jahre 1576, 
stehen bey Häberlin B. X. 404-15. B XI. S. 
119; vergleich« auch was «inige Jahre später drß, 
halb bey Kaiser und Reich verhandelt ward, B.Xlk. 

S. 255 ff. Auch Gustav I. halte vergebens bey au» 
dern westlichen Machten, besonders bey Maria Kö» 

niginn von England, geworben, dem Handel über 
Archangel zu entsagen: allein sie antwortete unge
fähr auf dieselbe Weise, wie Lübeck; s. Tegel'- 

Geschichte Gustavö l. Th. 2. @.343. Herr Rüh

rn seiner Geschichte von Schweden (Allgem Welt
historie, Th. 64. S. 160.) führt denselben Schrift
steller an und sagt: die Königinn Elisabeih erwie

derte, freyer Handel höre zu den Vorrechten ihre- 
Volks. Allein Tegel setzt die Unterhandlung in 

das Jahr 1556, wo die Königinn Maria regierte«

HI. M
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pe 0» gänzlich des Ruffischen Handels, wenigstens ouf 
zwey Jahre, enthielten, antwortet« der König, so welle 

er großmüthig ihnen feine Gnade gönnen; die ihnen 
abgenommenen Echtste seyen zwar mit Recht verfallen, 

hoch wolle er nochmahls untersuchen lassen, ob sie auf 

feindlichem Boden genommen, und einen Theil des 

daraus gelöfeten Geldes an arme Wittwen und Waisen, 

aus königlicher Gnade, verabfolgen lassen, und aus an

gestammter Milde ihnen für die confifcirt bleibenden 

Schiffe und für die, im Tractak von Stettin, verspro

chene Summe Anweisungen auf große Forderungen ge

ben lassen, die er in Deutschland auöstehen habe.

Dech von dem Asien geschah nichts, Lübecks und 

ihrer Freunde freye Schifffahrt ward vor wie nach ge

stört; ihre Schuldforderungen blieben unbefriedigt; die 

Zölle in Schweden wurden ihnen stets erhöht, und sie 

erschöpften sich in nutzlosen Vorstellungen bey Kaiser 

und Reich, im Vorschlag von Repressalien, von gänzli. 
cher Aufhebung alles Handels mit Schweden. Diel 

ward auf Reichstagen deßhalb verhandelt, geschrieben, 

beschlossen, nichts aber ousgesührt und nach Reichstag- 

Sitte endigte alles schimpflich und fruchtlos.17

if Siebe z. B. die Verhandlungen deßhalb auf dem 
Reichstage zu Augsburg, von dem Jahre 1582, in 
HZberlinS neuer Deutschen Reichsgesch. Th. 13. 

S. 252-318, und Hoffmann- Sammlung ungc» 
drucktet Nachrichten, Th. I. S.-io ff.
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Endlich schien sich noch, nach hergestelltem Frieden, 

zwischen Schweden und Rußland, im Jahr 1595, zu 

Teusin, eine bessere Aussicht zu zeigen. Die innern 

Streitigkeiten, die in Schweden alsbald, nach König 

Siegmunds Thronbesteigung, im Jahr 1592, zwischen 

ihm und seinem Oheim ausbrachen, die so gefährlich 

dem Reiche zu werden drohten, schienen den Lübeckern 

und den Hansen eine Gelegenheit zu geben, nach alter 

Sitte dieser zu ihrem Ruhen sich zu bedienen.

Allein die Zeiten hotten sich geändert. Der Lübecker 

Einfluß in die innern Angelegenheiten des Reichs hatte 

bey ähnlichen Unruhen feit Gustavs 1. Zeiten immer 

mehr abgenommen, ihre Partey im Lande und ihre ge

heimen Verbindungen waren so gut als ganz dahin. 

Seit Gustavs Zeit fehlte es nicht an Porteyen im 

Reiche, aber es gab keine mehr, die an die Deutschen 

Städte, oder an ihr Haupt, Lübeck, sich verkauft hätte.

So fehlten ihnen denn die Mittel nach alter Weise 

zu verfahren, eö fehlte ihnen die eigene Kraft. Der 
lehte Krieg mit den Schweden hatte die Obermacht der 

lehteren zur See nur zu deutlich beurkundet, und wenn 

ins Geheim der Senat zu Lübeck auch wohl noch die 

Hoffnung hegen mochte, aus den innern Händeln des 
Reichs einigen Vortheil zu ziehen: so ging er doch 

äußerst vorsichtig zu Werke, und griff endlich ganz falsch, 

da er Siegmunden sich geneigt erklärte. Als Herzog 

Carl die Krone erhielt, ein Mann, der nicht leicht

M r
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verzieh, so verschlimmerte sich nur die jage der Städte, 

neue Beschwerden, neue Störungen und Gefahren ent, 

standen für sie. Im Jahr 1598 ließ König Siegmund 

bey dem Rathe zu Lübeck begehren, daß das von dem 

Herzoge Carl dahin gesandte Kupfer, und einige da

selbst sich aushaltende Schweden, mit welchen der Ko- 

nig unzufrieden war, angehalten werden sollten. Der 

Senat willigte in die Forderung, und der Herzog ließ 

t darauf durch seine Kriegsschiffe mehrere tübeckische Kauf« 

fahret ausbringen, die Lübecker aus Schweden verjagen 

und ihre Waren, so wie ihre daselbst ausstehenden 

Schuldsorderungen eintreiben und confiiciren. Er ach

tete nicht die Vorstellung des Niedersächsischen Kreises, 

noch das Abmohnungsschreiben Kaisers Rudolph 11,; 

denn wie wollten ihn beyde zwingen?

Dagegen beschwerte sich König Stegmund durch ei

tlen Gesandten bey der Hansischrn Versammlung, in 
demselben Jahre, daß, besonders aus den Stödten Rostock 

und Stralsund, seinem Feinde Zufuhr geschehe, daß in 

Braunschweig für seinen Widersacher Truppen gewor. 

ben und über Hamburg nach Schweden geführt wer- 

den; er wollte, daß sie sich überhaupt der Schifffahrt 

aus Schweden enthielten. Sie möchten bedenken, sagte 

er, daß wer nicht für ihn wäre, wider ihn siy, daß 

er ihnen, wenn sie mit ihm wären, ihre Privilegien 

bestätigen, ja vermehren wolle. Ein anderes Mahl, 

im Jahre 1604, begehrte er die Erlaubniß, in den
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Städten Kriegsvolk zu werben, Kriegsbedürfnisse bey 

ihnen zu kaufen.

Allein bey der geringen Eintrarbt war nichts ge

deihliches zu erwarten, und wenn auch einige Zeit der 

Senat zu Lübeck vielleicht entschlossen war, bestimmter 

für Siegmund sich zu erklären; so gab er doch gar bald 

diesen Plan auf, als Carl sich nun auf dem Thron be

hauptete. Dieser verfuhr nach seiner heftigen Gemüths

art hart und wild gegen die tübecker, diese suchten, da 
das Glück für ihn entschieden hatte, feine Gnade; sie 

und die übrigen Städte verweigerten Siegmund in ihren 

Weichbildern Truppen zu werben, der strengsten Neu

tralität wollte man sich befleißigen, denn Lübeck berech

nete den durch Carls Schiffe erlittenen Schaden auf 

looooo Thaler, und an eine Entschädigung war nicht 

zu denken, ja auch nur eine vorläufige Ausgleichung, 

um mit einiger Freyheit den Handel zwischen beyden 

Theilen wieder herzustellen, so schwer. 18

18 Beckers Geschichte der Stadt Lübeck II. 352ff. 

Kdhlrr bey Willebrandt bey d. Jahre 1599, 
vornehmlich aber die handschriftlichen Nachrichten in 
dem Protvcolle des Hanse-TagS zu Lübeck, von d. 
Jahre 1598, MSS. Brf. Vol. 334; CammannS 
handschriftliche Nachrichten bey d. Jahre 1604; Pro- 
tvcvll des Hanse-TagS von dem Jahre 1604, woselbst 
der Antrag deS Gesandten des Königs Siegmund, 
Magnus Nolle, den 24. März, vorkommt, MSS. Brf. 

Vol. 341; Prvtocoll des Hanse-TagS aus Cantate 
zu Lübeck, in d. 1.1605 ». 1606, MSS. Brf. Vol. 236.
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König Carl kümmerte sich nicht um die Wünsche 

der Lübecker, um die Vorschreiben die ihrenkivegen an ihn 

gelangten, um die Bitten, um die Vermittelung der be

freundeten Schwesterstädte. Es wurde in ganz Schwe

den, Reval und Deutsch-Narwa von allen durch die Han

sen ein - und ousgesührten Gütern eine Abgabe von 

zehn Procent erhoben, und die demüthigsten Vor siel 

lungen dagegen, von Seiten der Wendischen Städte, 

blieben fruchtlos. Noch im Jahre 160g war die völlige 

Aussöhnung zwischen dem Könige und der Stadt Lübeck 

nicht bewerkstelligt, troh der Bemühungen der Städte 

Bremen, Hamburg und Stralsund, die sich als Ver- 

mitteler gebrauchen ließen. Indeß schienen doch, in 

diesem Jahre, des Königs Gesinnungen etwas milder 

zu werden, und somit beschlossen die Städte aus einer 

ihrer Zusammenkünfte an den König zu schreiben und 

ihn zu bitten: Er möge sich gnädigst erklären, 

wessen Lübeck und die anderen Städte, in Bezug auf 

die zu bewilligenden Freyheiten, sich zu g e k rö st e n hätten. 

So weit war eö mit ihnen gekommen!19

Man weiß nicht, daß ihre Hoffnungen erfüllt wur

den, wohl ober, daß in der kurz darauf entstandenen 

Fehde zwischen Schweden und Dänmark der Handel 

der Städte von neuem auf der Ostsee schmählich gestört 

ward, wie es von jenen Mächten, welche sich die Herr-

” Iu Folge des Protokolls der Versammlung einiger 
Städte, im Aug. und Sept., deS Jahrs 1608, zu 
Lübeck, MSS. Brf. Vol. rzz.
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schast nun daselbst anmaßttn, nicht anders zu «war

ten stand.
Gustav Adolph bezeigte stck wahrend seiner Regie

rung (iLll bis 1632) den Städten freundlicher, wegen 

seiner Verhältnisse zu Dänmark und Polen und der 
bekannten großen Plane, die er in Bezug aus Deutsch

land hegt,. Allein mehr als freundliche Worte, mehr 

als der öfters wiederhbhlte Versuch in nähere Allianz 

zu seinen weitern Planen mit ihnen zu treten, war auch 

gar nicht von ihm zu erwarten, denn als Monopolist- 

rende Kaufleute haßte er sie wohl mehr noch als irgend 

einer seiner Vorfahren, eben weil er bessere Einsichten 

hatte. An die Herstellung der von ihnen weiland inne- 

gehabten Handelsvorrechte war nicht zu denken. Die 

Zeiten waren vorbey, wo man, um solchen Preis, ih

ren Beystand gegen anderweitige Feinde, wäre er auch 

viel wichtiger gewesen, erkauft hätt«.
Es beschlossen die Städte, im Jahr 1614, in ihrer 

Weisheit ein GlückwünschungSfchretben an den König 

zu erlassen und, nach ihren Ausdrucken, einen glimpf

lichen Anwurf um die Bestätigung ihrer alten 

Freyheiten zu thun, und in aller Demuth, um die Ab

schaffung der neulich vom Könige verordneten und ihnen 

aufgeladenen, unerträglichen Kausmannsbeschwerungen 
nachzusuchen. Aber wie glimpflich sie auch bey dem 
einen und wie demüthig sie bey dem andern verfahren 

mochten; so waren sie der Erfüllung ihrer Wünsche nach 

drey Jahren um nichts näher gekommen. Lübeck wie- 



derhohlte, im Nahmen der Hanse, dieselben Bitten, 

und sie blieben gleich fruchtlos.

Die Klagen, welche sie damahls führten, bestanden 

vornehmlich darin: daß die Hänfen nicht von den Schwe» 

difchen Seestädten ans sich ins land begeben dürsten, 

daß sie vielmehr daselbst, und zwar nur während sechs 

Wochen, verbleiben dürften, oder sich zu einer Abgabe 

von zwanzig Thalern, für jede Woche mehr, verstehen 

müßten. Hierdurch wurden sie verhindert, ihre ausste

henden Schulden einzufordern, und gleichwohl, bey ein

fallendem bösen Wetter oder Frost, und der augenschkin- 

iichsten Unmöglichkeit der Rückkehr von der Abgabe 

oder Strafe nicht befreyt. Reiseten sie aber aus dem 

Reich und ließen ihre Güter daselbst; so forderte man 

ein unerträgliches Geld für die Aufbewahrung dersek. 

ben, die noch dazu so schlecht ausfiel, daß sie meist 

verdorben. Bey der Aus - und Einfuhr, klagten sie 

ferner, seyen Zölle und Jmposten so hoch, daß oller 

Handel aufgehoben würde, außerdem müßten Bier-Ac- 

tisen, Abgaben von Wechseln u. f. w. entrichtet werden. 
Ferner, obgleich die Zöllner die Güter, welche sie aus 

Schweden führten, bey der Ladung visitirten; so wür

den sie doch an andern Orten, z. B. zu Wexholm, von 

neuem angehalten, die Fässer aufgeschlagen, die leicht 

verderblichen Waren durch den Aufenthalt verdorben, 

so daß sie nur die Halste werth wären, wenn sie in 

Deutschland ankämen, und überhaupt durch die ver- 

spätere Abfahrt im Herbst den Stürmt» und andern
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Seegesahren onSgeseßt. In tivlond aber vollend?) in 

so fern e6 unter Schwedischer Herrschaft sey, in Rarwa 

und anderen Orten, werde gar kein freyer Händel mehr 

verstattet, alle Güter müßten an königliche Offizier« 

und Bedienten verkauft, und diesen von den Hansen 

wieder abgekauft werden.40
Diese Beschwerden waren allerdings groß genug, 

und das Verfahren des Königs in dieser Hinsicht ganz 

den Kitten, der Mode angemessen, die damahls auskom, 

daß die neu und fester begründete oberste Gewalt noch 

Gutdünken den Handel führte und führen wollte.

Allein vier Jahre nachher sanden sich die Hanse« 

Städte na» um nichts gebessert. Sie sührten dem 

Könige zu Gemüth das, warum sie srüher ihn bereits 

gebethen hätten, warum ihre Bundesgenossen, die General« 

Staaten, sich für sie verwandt, was ihre Gesandten 

ihm vorgestellt, wie er sich auch im Allgemeinen ihnen 

geneigt bezeigt, jedoch weiter davon keine Wirkung ver

spürt worden sey. Sie bathen aber dreist genug, um 

die Bestätigung ihrer alten Freyheiten, ja um ihre Er« 

Weiterung, und bis daß dieses geschehen, um einen ganz« 

lich freyen Handel besonders mit den Russen. 81

-»» Au Folge des Protokolls des Hanse-Tags, zu Lübeck, 
vom 17. bis 37. May, 1614, MSS. Brf. Vol. 341; 
Schreiben der Stadt Lübeck an Gustav Adolph- vom 
8. Jul. 1617, ebendaselbst, Vol. 343.

31 Schreiben der Hanse an den König von Schweden, 
Gustav Adolph, vom 8. Oktober, 1631, in d. MSS. 
Brf. Vol. 34«.
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In der That schienen die Städte, durch ihre Der« 

bindung mit den General - Staaten, ziemlich keck ge» 

worden zu seyn, daß sie solche Dinge fordern und de. 

ren Erfüllung nod) erwarten konnten. Der König 

war weit entfernt, ihnen zu willfahren. Seine, an sie 

zu verschiedenen Zeiten abgefertigte Gesandten erklärten 

deutlich genug, was er suchte. Dann begehrte er, daß 

die Städte sich Polens und aller Verbindung mit 

diesem Lande, mit dem er im Kriege war, enthal. 

ten sollten, daß von Danzig aus nichts gegen ihn un« 

ternommen werde; er forderte, diesen Hasen zu schließen, 

oder ihn gemeinschaftlich mit ihm anzugreifen; er be- 

gehrte eine Verbindung mit ihnen, als die Ausführung 

seiner Plane aus Deutschland reifte, und in dieser Hin- 

sicht sagte er ihnen freundliche Worte, gab ihnen auch 

wohl allgemeine Versprechungen und Hoffnungen für 

ihren Handel: allein weiter auch nichts, und die Städte 

von ihrer Seite suchten nur Handelövorkheile, und woll, 

ten aus das ungewisse Spiel einer Verbindung zum 

Krieg mit dem Könige ihre Existenz nicht wagen."

So geschah es denn, daß Alles in den alten Ver- 

hältniffen blieb. Zwar machte ihnen der König Hoff, 

nung gemeinschaftlich im Bunde mit ihnen dem Handel

3*  Verschiedene Anträge des Königs find bereit» oben 
Buch 13. erwähnt worden. Seines Gesandten Dietz 
Werbung bey den Hansr-Städlrn wegen des Königs 

* von Polen und DauzigS, in den MSS. Brf. Vul. 343.



187

der übrigen Völker besonders aus Rußland zu begegnen: 

allein es erfolgte nichts. Er war bemüht den Handel 

seiner Unterthanen stets mehr zu heben, er verfuhr 

fllö fouverainer Herr in feinem lande, errichtete nach 

Sitte der Zeit eine allgemeine Handels-Compagnie, 

und war weit entfernt, auch nur den kleinsten Titel 

der ehemahligen Ansprüche den Skädten von neuem zu« 

zugestehen. 33

Von nun an war ohne olle Hoffnung ihre Herr« 

schäft in Schweden auf immer dahin. Die Eingebo- 

renen wurden vor allen Fremden begünstigt, die Städte 

nicht besser, als alle andere Nationen behandelt. Die 

Nähe, die altgewohnten Handelsverbindungen zwischen 

beyden Theilen erhielten zwar chne Zweifel immerhin 

einen nicht unbedeutenden Verkehr selbst bis auf unsere 

Tage: allein dieß war nicht mehr der alkhanseatische

»3 In dieser Rücksicht ist z. B. ein Brief höchst inte, 

restant, welchen Gustav Adolph, am ar. Jan. 1625, 
an den Magistrat zu Lübeck erließ. Unmöglich kann 

mau freundlicher, schonender, väterlicher, liebevol» 
ler schreiben, denn auch damahls noch, als freylich 
Lübeck nicht mehr die alte war, lag ihm daran, sie 
durch süße Worte zn gewinnen. Aber in keinem 
Punkte gibt er auch ihren Forderungen nach. ES 
ist so viel Feinheit mit so viel herzlicher Gutmüthig« 
feit in diesem Briefe, wobey jedoch nie die Sou, 
verainetât vergessen wird. Vergleicht Histoire rai

sonnée du commerce de la Russie par Scherer, 

T. IL p. I?6.
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Handel. Der dreyßigiährige Krieg, die Zerrüttungen, 

die für Deutschland damit verbunden waren, die Auflö

sung des Hansischen Bundes zerstörten das alte Anse

hen vollends, und wenn noch der Nahme gehört ward; 

so galt er nur etwa von den bekannten drey Städten, 

unter welchen selbst keine Eintracht war. Trotz des bey

behaltenen Nahmens gab eg keinen Hanseatisch-Schwe

dischen Handel mehr, wenn man anders mit diesem 

Worte die Begriffe der alten Zeit verbindet.

Mit Rußland endlich, an welches weiland der wich, 

tigste Verkehr des gesammten Nordöstlich-Hanseatischen 

Handels geknüpft war, wurden gleichfalls die Verhält

nisse immer schwieriger, und die Deutschen mußten 

auch hier ihre Herrschaft in andere Hände allmählig 

übergehen sehen.

Ihre Niederlage zu Nowgorod war bekanntlich, 

durch den Großfürsten Iwan Wasiljewitsch, zu Grunde 

gerichtet worden, und so lange er aus dem Throne saß, 

schien auch eben keine Hoffnung die alten Verhältnisse 

wieder herzustetlen. Im Jahr 1498 scheint zwar ein 

Versuch durch eine, von Lübeck, Dörpt, Reval, Riga 

und dem Orden in Livland abgefertigte Gesandtschaft 

nach Rußland gemacht worden zu seyn, die aber an 

den Grenzen des Reichs, wegen Unsicherheit, umkehrte; 

auch waren die Forderungen der Russen, wie man auf 

einer, zwischen beyden Theilen nachher zu Narwa ge- 

, haltenen Tagfahrt vernahm, so beschaffen,,daß alle bis

herige Hoffnung scheiterte, Eie begehrten nähmlich 
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schlechtweg die AnSlieferung der Obrigkeit von Reval 

und Riga, welche einigen Russen das teben abgespro- 

chen hatte, sie ließen sich nicht dadurch besänftigen, 

daß man ihnen eine Griechische Kirche in Dörpe und 

Reval verstatten wollte, sie beharrten auf ihrer Forde, 

ri.'ng und erklärten, daß die vier Deutschen Kaufleute, 

die sie als Geisseln von Nowgorod nach Moskau geführt 

hätten, nun auch den Tod leiden sollten. Somit zer

schlugen sich olle weitern Verhandlungen."

94 Wir haben keine andere Gewährsmänner für diese 

Nachricht als Köhler bey Willebrandt S.241 
und Willrbrandts Hansische Begebeub. <0.114, die 
daselbst vorkommenden, in etwas sich widersprechen, 
den Nachrichten, hat man auf die im Text angege
bene Art zu vereinigen gesucht. Wenn unsere Ver- 
mukkungen über eine bey Willebr. vvrkommende 
Urkunde S. 100 gegründet sind ( s. weiter unten), 
zu Folge welcher wir annebmen, daß sie in das I. 
1504 falle, obschon bey W. -1564, welches jedoch 
offenbar falsch ist, angegeben wird; so ist vom Groß

fürsten Iwan Wasiljewilsch aus das Borschreiben d,e 
Kaisers Marimilian l. den Hansen die Errichtung deS 
ComtoirS, am Ende der Regierung jenes Zars, zu- 
gestanden worden, worauf die Urkunde sich bezieht. 
Allein es ist ausgemacht gewiß, daß die Niederlage 
nicht wieder recht erricht« worden ist, wie aus allen 
späteren Verhandlungen deutlich genug erhellet. Daß 
im Jahr 1503 Friede zwischen Liv - und Rußland ist 
geschlossen worden: das sagt z. B. Arndt in der 
Livl. Chronik II. S. 182. Eineö Tractatö vom I. 
1504 wird aber nicht gedacht,
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êobald fein Nachfolger, Wastlej Iwanowitsch, (150;) 

den Thron bestiegen Halle, so lebten die Hoffnungen 

auf, das confifcirte Guk wieder zu erhalten, und die 

Niederlage zu Nowgorod in ihrem alten Glanz herze» 

stellt zu sehen, um so mehr, da die von Dörpt berich

teten, daß der verstorbene Großfürst einen Enkel aus 

der ersten und einen Sohn aus der zweyten Ehe hin

terlassen, und daß durch die Theilung des Reichs, und 

den Streit in der regierenden Familie die Macht ge» 

schwächt, und die Hansen um so eher zu ihren alten 

Vorrechten gelangen würden. Dieß jedoch erfolgte 

nicht. Allein die Wichtigkeit der Aufrichtung des Com» 

toirs und das Betreiben des Handels auf alte Weife, 

durch den Stapel zu Nowgorod, schien den versammelten 

Depucirten, auf dem Hanfe. Tage, von dem Jahre 

1506, um so wichtiger, da die Fahrt über Diburg und 

Stockholm, diese verbothen? Fahrt, und dieser Contre- 

bande-Handel mit den Russen, immer mehr aufkam, 

wodurch die Errichtung des Comtoirs nur um so mehr 

erschwert und den verschwisterten Stödten in Livland 
besonders der größte Abbruch geschah. Selbst die 

Russen wünschten, daß der Verkehr über Livland gehe, 

daß jener untersagt würde. Aber alle Verbothe schie

nen nur wenig zu fruchten, da selbst Hamburg sich 

äußerte, wenn andere fremde Nationen nicht gleichfalls 

von jenem Handel mit den Russen über Wiburg abge

halten werden könnten: so würden alle Strafen nichts 

helfen, ja nur nachtheilig seyn. Es zeigten sich hier 
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die Gebrechen, die allmählig auf offrit Niederlagen 

bcmerft wurden; die alten Einrichtungen und Statute 

zu Behauptung des Monopols wurden wenig geachtet, 

die Fremden drängten sich immer mehr und mehr in 

den bisher ausschlicßend von den Hansen geführten 

Verkehr, und die Kaufleute des Bundes selbst suchten 

mit Uebergehung der vorhandenen Statute ihren eige

nen Dortheil. Es ward zu Folge alten Herkommens 

beliebt, daß olle solche Contrebandiers, Ehre, Gut, ihr 

Hansisches Recht verlieren, in keiner Stadt als Bürger 

ausgenommen werden, und außerdem in Geldstrafe ver

fallen seyn sollten, und dennoch war dem Uebel nicht 

ganz abzuhelsen. Eö wollte die Erneuerung der alten 

Statute nichts fruchten, daß keine Fremde, nohment- 

lich keine Holländer, die Russische Sprache in Livland 

lernen sollten, daß sie mit den Russen in Livland nicht 

unmittelbar handeln, sondern bloß mit ihren Schiffen 

an den Livländischen Küsten erscheinen und der Zwi

schenhand der Hansen sich bedienen sollten, baß kein 

Silber nach Rußland gesuhlt, sondern bloß Tauschhan

del getrieben werden, daß man nicht mit Russen auf 

Borg handeln sollte, und wie die alten Statute weiter 

lauten mochten.
Die Errichtung des Comtoirs war zu Erhaltung der 

alten Handelsherrschaft unumgänglich nöthig, und es 
ward beliebt, daß die Hanse der Gesandtschaft, welche 

der Meister von Livland an den Großfürsten abfertigen 

wollte, einige Deputirte beysügen solle, um die Her- •
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stellung der Niederlage zu erhalten. - $ Allein dieß 

scheint nicht ausgeführt worden zu seyn, und Meister, 

Bischöffe und Slädre von Livland sandten nun allein 

nach Rußland. Sie vertrugen sich mit dem Zar über 

das sichere Geleit für die Unterthanen beyder Theile im 

Verkehr; tie Livländer sollten in Rußland von aller 

Folter b-sreyt seyn, die Russen übet, nahmentlich die 

Nowgoroder und Pleskower, nur einer kleinen Abgabe 

bey der Ausfuhr aus Livland unterworfen werden und 

bey ihrer Ankunft an des Landes Grenzen einen Weg

weiser erhalten. 86

Von der Errichtung des Comtoirs scheint aber gar 

nicht die Rede gewesen zu seyn. Eben dieß einseitige 

Verfahren der Livländer aber fand bey den übrigen 
Hanse-Städten, besonders zu Lübeck, keinen Beyfall, 

welche den Russischen Handel gänzlich nicht allein in 

Livlands Händen wissen wollten, vielmehr die Errich- 

tung der ehemahligen Niederlage und die freye Theil, 

nähme daran von allen noch vorhandenen Hanse. 

Städten, wenn sie irgend könnten und wollten, vorzüg

lich wünschten.

Die Hansen beschlossen, den Römischen Kaiser um 

Dorschreiben und eine Legalion an dcn Großfürsten zu

as Nach dem handschriftlichen Protocvlle des Hanse- 
Tags zu Lübeck, von den I. 1506, 1507 u. 1511, in 
dem MS. Hafn.

* Nach Gadebusch, Müller, Arndt II, 177; 
dieß geschah im Jahre 1509,
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6it(en, allein es geschah wenig oder nichts, wie leicht 

vorauszusehen war. 27 Sie überlegten fernerr ob 

man auf Nowgorod Verzicht leisten und den Han

del in Narwa einleiten sollte? Da man aber viele 

Zölle daselbst entrichten zu müssen befürchtete, Narwa 

nicht in der Hanse war, der Stadt gegenüber die Rufst, 

sche Feste Iwangorod lag, von wo aus leicht ein Ueber, 

fall geschehen und die Güter geplündert werden könn- 

ten, und da man endlich bedachte, daß, wenn man 

einmahl diesen Weg eingeschlagen habe, es vielleicht 

um so schwerer seyn würde, zu den alten Rechten, Dfe 

mall in Nowgorod inne gehabt hatte, wieder zu gelan. 

gen: so tröstete man sich noch immer mit der Hoffnung 

besserer Zeiten. Auch wollte man jenes noch nicht den 

übrigen Livländischen Städten Dörpt, Reval, Riga zu 

leide thun, durch welche der vorzüglichste Verkehr mit 

Rußland ging, obschon die Lübecker über Riga und Re. 

val klagten, daß man ihnen daselbst bald kein Korn 

und Salz zu kaufen verstatten wolle, daß Riga eigen

mächtig einen Psundzoll von den ankommenden Schif

fen erhöbe, und daß beyde sich nicht den gemeinen 

Statuten wegen des Silbers und der Münze unterwer

fen wollten. Die Livländer antworteten abtr, wenn 

ihnen solche Vorwürfe gemacht wurden, trotzig: sie hät

ten ihre Bursprake den Handel betreffend, die wür- 

den sie halten, und den Zoll, bis sie wegen ihrer ge»

>T Köhler bey Willebrandt bey dem Jahre 15rr.

in. N
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habten Auslagen, in allgemeinen Hansischen Angelegen, 

Heiken, entschädigt wären, erheben. 28

So ward das freundschaftliche Verhältniß, das sckon 

in den ältern Zeiten nicht immer das beste gewesen, 
zwischen Lübeck und den ihr näher benachbarten Städten 

der Ostsee mit den Livländischen immer lauer, zu einer 

Zeit, wo nur mit größter Eintracht der Zweck der Be, 

haupkung der alten Handelsherrschast über Rußland er, 

reicht werden konnte.

; Es verwarfen dle Wendischen Städte, auf ihrer 

Versammlung, im Jahr 1514, das Ancrbiechen zu ei

nem Vergleich, welches der Großfürst ihnen durch Re« 

val machen ließ, vermöge dessen den Hansen das con- 

fiscirte Gut wieder gegeben, kein Russe in den Deut

schen Städten, kein Deutscher in Rußland am Leben 

gestraft, vielmehr jeder grobe Verbrecher zur Strafe ' 

seinem vaterländischen Gerichte überlassen werden sollte; 

den Deutschen ward zugestanden, über die Russen nur 

bis zum Belauf von 10 Stück Silbers zu richten, und 

im Fall einer Fehde, zwischen Rußland und den Livlän. 
dern, sollten die übrigen Städte weder dem «inen noch 

dem andern Theile helfen.2»
Nun schlossen die Livländer, nahmentlich Reval mtb ■ 

Dörpt für sich, ohne Einstimmung der übrigen Städte,

31 Nach dem Beschlusse einer Hans. Versammlung, vom 
Jahre 1511, in dem MS. Hafn.

** Protocoll der Versammlung der Wendischen Städte, 
im Jahre 1514, im Lüneburgischen Archive, Vol.ll. 
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einen Vertrag mit den Nowgorod»» und Pleskowem 

dahin ab, daß wechselseitige Zollsreyheit und Sicherheit 

für den Verkehr ausbedungen ward; es leisteten die 

Livländer auf die Einfuhr des Salzes Verzicht; die 

Grenzen auf den Pleskowischen Gewöstern wurden nä

her bestimmt, kein Theil sollte auf des andern Gebieth 

fischen, oder eigenmächtig etwas nehmen, die Deut- 

schen sollten die Russischen Kirchen (in Livland?) re« 

spectlren, das Geraubte sollte wiedergegeben, und der, 

welcher einem Russen den Barl ausrauste, sollte hoch 

bestraft werden.3"

Dieser Vertrag schien den übrigen Städten aus 

einseitigen Nüßen berechnet, ihren Wünschen gar nicht 

zu entsprechen: sie nahmen ihn ihres Theils nicht an. 

Gewaltiger Streit war auf der Versammlung zu Lübeck,

30 In CammannS Ms. heißt es: Dörpt und Re» , 
val hatten mit dem Großfürsten, in dem Jahre 
1517 und 1521, ad partem, einen Frieden ringe» 

gangen, weil aber die Artikel desselben den Privi» 

legiiS zu brsonderm praeiudicio gereichen würden, 
ist er von den sämmlichen Städten nicht angenom» 
wen worden. Dasselbe ungefähr.sagt Köhler bey 

Willebrandt wenigstens bey d. Jahre 1521. Das 
übrige ist nach Arndts Liefland. Chronik Th. ll. 

S. 183. 4., welcher den Vertrag zu dem Jahr 1522 
setzt. Wenn Arndt sagt, daß der Vertrag von 
den Livländern im Nahmen der 73 Hanse - Städte 

sey geschlossen worden; so widersprechen die Hand» 
schriftlichen Nachrichten diesem auf das bestimmteste.

N -

1



im Jahr 1521, eben deßwegen. Den Hof zu Nowgo

rod möchten, so schloß man endlich, die von Dörpt be

sehen, Priester und Knechte daselbst anstellen, und da

bey möge, wer wolle, zu Dörpt oder Narwa mit den 

Rusten handeln. Es begehrten die Lübecker von den 

Livländern, sie sollten, wie weiland es der Fall gewe

sen, nicht durch den Sund gehen, sondern bloß mit 

ihren Schiffen aus die Trave kommen, welche Einschrän- 

kung sich diese keineswegs wollten gefallen lassen. Lübeck 

begehrte, sie möchten sie mit Korn versorgen. Die 

Livländer bathen, die übrigen Städte sollten ihnen ra

then, wie zu verhindern sey, daß die Edelleute des Lan- 

des nicht Handel trieben, worauf man ihnen kurz ant

wortete: in ihrer Städte Rath säßen treffliche Leute, 

sie möchten sich selbst rathen.11 ,

So wurde der Zwiespalt stets größer zwischen bey

den Theilen, und obschon immerhin, theils in Livland, 

, theils durch dieß Land hin, in Rußland, ein Verkehr

31 Iu Folge des Protokolls der Hansischen Versamm, 
lung zu Lübeck, in dem MS. Hafn., woselbst es un
ter andern heißt: Item gewaldige Disputation van 
verleggung des Cunthors tho Nougarden, doch 
entlieh ditt mall entslathen datt wolde einer den 
hoff allda annemen vpe fine plicht leth men ge
schehen , de Dorpeschen mögen hoven knecht vnd 
prefter nha older gewohnheit fetten, de stede 
können dulden dat de wolde mochte thor Narue 
vnd Dorpte kopslagen mitt den Ruffen. 
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mit ben Russin betrieben ward; so war doch die alte 

Weise, die strenge HandelSherrschast durch das Comtoir 

verloren, und die freye Theilnahme daran, durch di« 

übrigen Hanse-Städte, mehr und mehr beschränkt 

worden.
Es ward verschiedentlich in der Folge auf Hansi« 

schen Tagsahungen beschlossen, eine Gesandtschaft an den 

Großfürsten ju senden, das Comtoir zu Nowgorod mit 

oller Macht wieder herzustellen; die Wichtigkeit ward 

allgemein gefühlt, und dennoch geschah nichte endliche», 

was diesen Wünschen entsprochen hätte.3 8

So blieb die Lage der Dinge während der Regie

rung des Großfürsten Wasilej Iwanowitsch, und so auch 

unter dem Zar Iwan Wasiljewiksch, dem Tyrannen. Da» 

Comtoir ward nicht wieder aufgerichtet, die Einigkeit 

zwischen den Städten nicht wieder hergestellt, vielmehr 

immer mehr und mehr gestört. Dann schienen die Liv

ländischen Städte die Wiederbelebung des Comtoirs zu 

wünschen, dann waren sie entschieden dagegen; dann 

war die Frag«: ob auch die Nowgorod«! sich wieder 

fügen und ihre Güter auf die Niederlage bringen wür- ' 

den, da sie den freyen Handel gekostet hätten, und die

sem nunmehr ergeben wären. Ein andres Mahl ward 

beschlossen, daß die Wendischen Städte den Livländern 

eine Vollmacht schicken sollten, um lm Nahmen aller

33 Köhler bey d. Jahre 1525, bey Willebrandt 
®. 247« u. MS. Hafn. auch daö Protokoll des Hanse» 
TagS von dem Jahr« 1525-
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mit dem Zar zu unterhandeln, welches sie wohl um 

so eher thun könnten, da sie vorzüglich an dem Ver

fall des ComtvirS Schuld gewesen.3 3

Da die Livländer sahen, daß man ernstlich zu Er

richtung des ComtolrS Anstalt traf, bezeigten sie sich 

lauer, antworteten nicht auf die Anfrage, in wie fern 

die Errichtung möglich sey. Die Wendischen Städte 

beliebten darauf noch ein Mahl an sie zu schreiben, 

zugleich aber auch an den Zar, den sie im Nahmen 

der 73 Hanse-Städte um die Herstellung der Nieder

lage zu Nowgorod, und der damit verbundenen Privi

legien bathen, da diese dem Russischen Reiche so er« 

fprießlich gewesen, auch den Russischen Nahmen, wie 

sie zierlichst hinzufügten, in fremden Ländern bekannt 

gemacht habe.3 4

Es ist ungewiß, ob dieser Brief abgegangen, aber 

es ist sehr sicher, daß nichts darauf erfolgt ist, was 

ihren Wünschen entsprochen hätte.

33 Zu Folge dcS Protokolls eines Wendischen Städte*  
Tags, vom Jahr 1538, im L'üneburgischen Archive, 
Vol. IIL Daselbst sagte Hamburg unter andern: 
man müsse erst wissen, was überhaupt zu erhalten 
stehe “da de Ingeseten tho Nowgarden nicht a’.tbo 

willich vmme afbrok wyllen obrer seyen handlung.”
3* Handschrift!, Protokoll des Wendischen Stävte-TagS 

im îânebnrgischen Archive, Vol. III., von dem Jahre 

1539, woselbst auch das Concept eines Schreibens 
der Wendischen Städ.e an Iwan Wvtsilum, (Stob 

fürsten in der Muschaw, verkommt.
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Ais die Livländischen Städte somit allen Verkehr, 

den die übrigen Deutschen mit den Russen führen könn« 

ten, an ihr Land gebannet hakten, das Comtoir nicht 

wieder ausgerichtet ward, der Verkehr über Wiburg, 

theils untersagt war , theils durch Schwedens wachsende 

Macht beherrscht ward; so fingen sie nun an, ihrem 

Eigennütze allein nachstrebend, den Grundsatz, seitdem 

Jahre 1540, aufzustellen, daß Gast mit Gast in Livland 

nicht handeln dürft, daß also alle Hanseaten nicht un

mittelbar bey ihnen mit den Russen verkehren, sondern 
daß sie gleich allen anderen Fremden von den Kauf

leuten der Livländischen Städte abhängig seyn und ihrer 

Zwischenhand sich bedienen sollten, wodurch diese dann 

Herren der Preise, Herren des ganzen Verkehrs 

wurden.
Die Livländer beriefen sich auf ihre Burfprake, auf 

ulte Gewohnheit, und ihr seltsames bisheriges Betra- 

gen war nun auch auf einmahl klar und deutlich ge

nug. Allerdings war cs Hansisches, ja man kann la

gen in älteren Zeiten säst allgemeines Handelsrecht in 

Europa, daß Gast mit Gast nicht unmittelbar frey 

verkehren dürfe; aber dieß hakte nie mit aller Strenge 

zwischen Hansen und Hansen gegolten, und offenbar 

hatte in Livland der Verkehr mit Russen den übrigen 
verschwisterten Communen weiland, zum Theil wenig- 

stenS, ganz frey zugesianven. Allein der Verfall des 

Bundes, der jeden feinem eigenen Vortheile nachjagen 

ließ, machte die Livländer gegen alle Vorstellungen der
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übrigen Städte hart und halsstarrig, vielmehr unter

sagten sie den verwandten Freunden allen unmittelbaren 

Verkehr auch mit den Bauern und mit den Bürgern 

in den kleinen Städten Livlands, ferner mit den dahin 

kommenden Holländern und Schweden, sie untersagten 

gänzlich allen Verkehr bey sich dem westlich belegenen 

Drittel der Hanse, wie denn darüber die Klagen von 

Campen, Deventer, Zwoll und Nimwegen laut wur

den: mit einem Worte, sie behandelten die übrigen 

verwandten Städte auf denselben Fuß, wie alle übrige 

Fremde, einige noch harter.35

Vergebens waren alle noch so oft wiederhohlke Vor

stellungen, vergebens der Beweis, daß es anders gewe

sen durch die noch lebendin und in Livland vormahls 

verkehrenden Kaufleute. Die Hansischen Statute, in 

Bezug auf den Borgkauf mit den Russen, wegen cher 

Ausfuhr des Silbers nach Rußland, der Flachswrake und 

wie diese Statute weiter lauteten, achteten die Livländer 

nicht, denn sie suchten nur ihren Vortheil, wollten die 

Russen nur an sich knüpfen und kümmerten sich wenig

3$ Zuerst, so viel uns bewußt, kamen die Klagen über 
den gestörten, freyen Handel in Livland auf dem 
Hanse-Tage, von dem Jahre 1540, vor, nach dem 
Protokoll dieser Tagfahrt in den MSS. Brf. Vol. 216. 
und im MS. Hafn. Ferner gedenkt dieser Störung 
das Protokoll eines Wendisch» Städte-Tags, von 

den Jahren 1542 und 1545, im Lüneburgischen Ar, 
chive. Vol. IV.
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um die Güte der Russischen Waren, da man sie ihnen 

abkausen mußte. Eigenmächtig verbothen sie den übri

gen Städten Zinn, Drath, Messing, Kupsir den Rusi 

sen zuzusühren, und ee hals nicht-, dost die Hanse be

schloß, dieß sey gegen den alten freyen Handel. 30

36 Protokoll des Hanse-TagS, von dem Jahre 1549, 
MSS. Brf. Vol. 317.

Dieß gewaltige, unfreundliche Verfahren trieb die 

übrigen Städte der Ost-, West- und Südsie um so 

mehr zu der Ueberzeugung, daß die Errichtung des 

ComtoirS in Nowgorod doppelt nöthig sey. Die Stadt 

Reval, die einzige von den drey livländischen Städten, 

schien auch, vielleicht auö Eifersucht gegen die übri

gen, dazu geneigt. 2(uf dem Hanse - Tage, von dem 

Jahre 1549, waren die Russischen Pässe für die obzu- 

fertigende Hansische Légation an den Zaren angekom

men, aber sie waren nicht von dem lehkern, sondern 

bloß von dem Bojaren zu Nowgorod unterzeichnet; man 

war ungewiß, ob dieß volle Sicherheit gewähre, indeß 

ward beliebt, es darauf zu wagen und zu sehen, wie 

weit die Gesandtschaft kommen würde. Durch einen 

Psundzoll in Livland sollten die Kosten der Gesandtschaft 

'aufgebracht werden, und Lübeck, Hamburg, Danzig, 

Königsberg mit den drey Livländischen Städten wurden 

zu dieser Gesandtschaft ernannt. Allein wie ernstlich 

dieß auch von den Hansen, die einen Verkehr nach Liv

land und Rußland hatten, gemeint war; sowenig wollten 36
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doch besonders Riga und Dörpt hierin willigen. Sie 

erklärten: die Privilegien, die man ehemahls in Ruß. 

land besessen, würde man doch nicht wieder erholten, 

die Unsicherheit in diesem Lande sey groß, die Zeit deö 

Friedens, zwischen Rußland und den Livländern,-gehe 

zu Ende, ia dem ersten Staate sey keine Ordnung, die 

Großen beraubten die Fremden, und die Russische» 

Kousteute kauften jetzt selbst von den Bauern das Pelz

werk, man werde nicht mehr vermögen, daß die Rus

sen die Waren an die wieder zu errichtende Niederlage ' 

zu Nowgorod brächten; in Rußland regier« jeht ein 

Tyrann, die Deutsche Jugend könne daselbst nichts 

lernen; wenn auch ein Joseph dahin ginge, so müsse 

er doch verderben; eö sey nicht Eigennutz, der sie so 

reden lasse, setzten die von Riga hinzu, sie hätten we» 

nig Handel nach Nowgorod, mehr nach Pleökow und 

Smolensk. Wenn sie gegen den Pfundzoil sprächen, so 

suchten sie das gemeine Beßre, denn bis jetzt seyn sie 
glücklich genug gewesen, den Handel in ihren Städten 

frey von Abgaben dieser Art zu erhalten, da sie aber 

dem Meister und Bischof angehörten, und diese alte 

Privilegien vom Kaiser hätten, welche beyde berechrigten 

Zölle anzulegen; so würden diese alsbald dem Beyspiele 

folgen, welches die Städte ihnen zu geben ;; Mtten.

Die übrigen Communen aber, welche diese Gründe 

wohl zu würdigen wußten, beharrten aus der Gesandt

schaft, obschon Riga und Dörpt sagten, sie würden kei» 
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nen Antheil daran nehmen. Da aber aus solche Weise 

der Pfundzoll in Livland nicht eingesührt ward, die 

westlichen Städte unmittelbar die Kosten der Gesandt- 

schast tragen sollten; so ward von den meisten die 

Sache ad referendum genommen, und, so viel man 

weiß, die Legation auch weiter gar nicht zu Stande 

gebracht. 3 7

Denn ans dem Hanse-Tage, von dem Jahre 1553, 

ward dieselbe Gesandtschaft von neuem beschiessen, und 

da Riga noch immer widerstrebte; so sollte Reval, im 

Nahmen der Livländischen Communen, mit Lübeck, Cöln, 

Hamburg und Königsberg dahin abgehen: wenn aber 

kein Psundzoll in Livland zu erhalten stehe; so sollten 

den einzelnen Stödten, durch eine allgemeine Contribu- 

klon, die Auslagen wieder erstattet werden. Jedoch 

gedachte man auch der so ganz veränderten tage der 
Dinge, wie die fremden, nicht hanseatischen Kaufleute 

in der Folge, selbst wenn die Errichtung des Comtoirs 

gelingen sollte, durch die Preußischen und Livländischen 

Städte zu den Russischen Waren gelangen würden, zur 

immerwährenden Niederhaltung des Comtoirs, «Deß

halb man zuvor von den letzteren eine Erklärung for

derte. 3 8

3T Zu Folge des handschriftlichen Protokolls deSHanse» 
TagS zn Lübeck, von dem Jahre 1549, in 6en MSS. 

Brf. Vol. 247.

3» Protokoll deö Hanfe - Tags zu Lübeck, von d. Jahre 
1553, MSS. Brf. Vol. 218.
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Im folgenden Jahr-, 1554, aber war man in der 

schwierigen Unterhandlung um nichts weiter, und die 

Livländer um nichts nachgiebiger geworden. Lübeck, mit 

den ihr naher befreundeten und benachbarten Städten, 

drang auf die Wiedererrichtung der Niederlage zu New» 

gorod. Riga aber widerstrebte im Nahmen aller Liv

ländischen Städte und fügte den alten Gründen noch 

diese hinzu. Sie, die Livländer, könnten keinen Pfund- 

zoll bey sich zogeben, da so viele fremde Nationen, 

die bey ihnen des Handels wegen erschienen, dadurch 

onfgebracht werden würden. Sie widerriethen eine 

Gesandtschaft nach Rußland, da dort kein Recht gelte. 

Sie sprachen gegen die Errichtung des Comtoirs, da 

die von Smolensk und Pleskow ohnehin ungehindert 

' mit ihren Gütern nach Livland kämen, und da, wenn 

jene Niederlage auch wirklich wieder errichtet würde, 

man dennoch die Russen nicht werde vermögen können, 

dahin Vorzugs- oder ausschließungsweise die Waren zu 

bringen, indem sie über Polen mit den Oberdeutschen, 

nahmentlich den Augsburgern und Nürnbergern, einen 

Handel angeknüpft hätten.

Es kam zu harten Reden zwischen beyden Theilen. 

Die Lübeckische Partey fand in allem, was Riga vor» 

brachte, bösen Willen, um den Alleinhandel mit Ruß. 

land zu behaupten; sie fehle es durch, daß abermahls 

«ine Legation an den Zaren, ein Pfundzoli in Livland, 

und die Ausrichtung des Comtoirs beschloßen ward, 
fügte sich indeß zuleht dahin, daß man noch ein Mahl 
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auf Weihnachten eine Deputation nach Livland versuchen 

sollte, und daß, wenn die Städte daselbst bey sich den 

übrigen Hansen einen freyen Handel mit den Russen 

verstatten wollten, man damit sich begnügen wolle.3 9

Weit entfernt aber,' daß die Livländer von ihrem 

eigenmächtigen Verfahren gelassen hätten, zwangen sie 

vielmehr die übrigen Freunde, wenn sie mir ihren Gü

tern bey ihnen anlangten, diese zu bestimmten, ihnen 

vorgeschriebenen Preisen zu verkaufen. Hamburg klagte, 

daß man den Ihrigen den freyen Salzhandel störe, daß 

sie einen Verlust von tooooo Gulden auf diese Weise 

gemacht hätten. *°  Alle Vorstellungen, welche Die 

Hanse bey den Städten und dem Meister von Livland, 

gegen dieß unerhörte, unbrüderliche Verfahren machten, 

blieben fruchtlos. So unglücklich waren diese Verhält

nisse als der bürgerliche Krieg in Livland ausbrach, als die 

fremden Mächte, und der Russische Tyrann in das Land 

fielen, und war es nun zu verwundern, daß diese schö

nen Besitzungen dem Deutschen Reiche, der Verbindung 

mit den Hansen entrissen, und somit ein harter Schlag 

gegen den Bund, gegen Livland, und gegen das Deut

sche Reich vollsührt ward!

Bey dieser geringen Eintracht unter den verschiede

nen Theilen der Hanse, bey diesem Zwist, zwischen den 
Livländischen und den westlich belegenen Städten, der 

39 Ju Folge deS Protokoll« de« Hanse-TagS, vom Jahre 
1554, ••• den MSS. Brf. Vol. ai8.

40 Protokoll e.Tags derWendischen, der Quartier-Städte 
u. Bremens, zu Lübeck, », d, 3.1555, MSS. Brf.V0l.2j9. 
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immer mehr die Gemüther erbitterte, schien niemand 

besser, als die fremden Rationen, sich befinden zu müs

sen, die nun um so leichter, frey von der Zwischen. 

Hand der westlich belegenen Hanseaten, zu dem B-ssche 

der Russischen Waren gelangen konnten. Die Livländer 

sahen ganz gern fremde Völker an ihren Küsten, mehr 

denn sonst, erscheinen, welche ihre Güter gegen Russi

sche Producte durch die Hand der vaterländischen Kauf

leute vertauschten, somit waren sie weniger abhängig 

von den westlich belegenen Hanse. Städten, und wenn 

sie gleich diesen Undeutschen, den Holländern, die nicht 

im Bunde waren, den Engländern und andern Völ

kern gleiche Bedingungen auslegten und diesen eben so 

wenig den freyen Handel mit den Russen, die ihr Land 

besuchten, verstatteten, als den übrigen Hanseaten; so 

war es doch für jene schon viel gewonnen, daß sie aus 

gleichem Fuße mit diesen behandelt wurden, und unter 

denselben Lasten den Verkehr betreiben konnten.

Allerdings mochten die westlichen Hanseaten durch 

ihre Röhe, ihre alten Handelsverbindungen in Livland, 

durch die Größe ihres Capitals, durch die Kenntnisse 

der Sprache und des Rechts hier immerhin noch größere 

Geschäfte, als die fremden Völker machen: allein der 

Grund zum Ruin war doch gelegt. Ueber Polen 

handelten die Oberdeutschen mit den Russen, und bezo« 

gen die Güter derselben von da, und wenn auch der 

später ousgebrochene, langdauernde Krieg zwischen Po. 

len und Rußland diesen Verkehr störte und unterbrach: 
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so ward er doch nicht ganz aufgehoben. Die Ober

deutschen, besonders die Fugger, und di« übrigen sich 

daselbst bildenden großen Handelshäuser und Gesellschaf

ten waren den Hansen ein hoher Gräuel, jener Capital 

ober so bedeutend, daß sie hier große und immer grö

ßere Geschäfte machten.

Die Schweden, die seit Gustavs Zeiten in eigener 

Thätigkeit des Handels sich immer mehr hoben, dos 

Hansische Hondelsjoch um diese Zeit abwarsen, einen 

activen Handel mit mehreren westlichen Völkern stets 

mehr zu betreiben onfingen, sie, die auch an den Fin- 

ländischen Grenzen zu den Russischen Waren gelangten, 

dienten gleichfalls zum großen Verderben für die Han- 

sisti)« Herrschaft im Russischen Verkehr.

Endjich aber war di« Entdeckung einer Fahrt nach 

dem weißen Meere durch die Engländer, die um diese 
Zeit, im Jahr 1553, gemacht ward, und die Besreyung 

dieser Nation durch den Zar von allem Zolle daselbst, 

mit der Befugntß ihre Niederlagen zu haben, wo sie 

es für gut fänden, ein neuer harter Schlag für die 

westlichen Hansen, für Livland, ja für olle übrige Völ

ker, welche über die Ostsee im Russischen Handel sich ver» 

sucht und aus diese oder jene Weise davon einen Vortheil 

gezogen hatten. Der König von Schweden und die 
Livländer aber waren um so ängstlicher, dieser neuen 

Fahrt wegen, da dadurch nicht bloß ihr Handel litt, 

sondern den Russen auch die Bedürfnisse des Kriegs 

zugeführt wurden, welches nie bisher auf der Ostsee 
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geschehen war, um nicht -inen Fklnd, der alles zu ver

schlingen fcbiett, wenn er Europäische Waffenkunst kennen 

lernte, zum Nachth-lle aller Nachbaren zu stärken.

Der König von Schweden und die Livländer bothen 

auf der gemeinen Hansischen Versammlung, von dem 

Jahre 1556, deßhalb alles wohl zu erwägen, wie die» 

fem höchst gefährlichen Verkehre, wo sogar die Russen 

anfingen auf der See nach England zu fahren, vorge

baut werden könne.

Man beliebte nun an die Könige von England, 

Danmark, Polen, den Römischen Kaiser, den Herzog 

von Preußen sich zu wenden, die Gefahr, die der gan- 

zen Christenheit daraus entstände, vorzustellen, und man 

hoffte durch diesen Grund selbst in England Gehör zu 

finden. Allein die letzte Nation hatte, bey der Ent- 

fernung von Rußland, nichts von da zu fürchten, mochte 

es noch so mächtig, noch so civilisirt werden, und die- 

semnach erfolgte denn auch die Antwort, die man leicht 

erwarten konnte.41

41 Nach dem Auszuge auö dem Hansischen Recesse 
des Hanse-Tags zu Lübeck, in dem Jahre 
1556, in 6tm MS. Hafn. und MSS Brf. Vol. 219. 
In dem erster« heißt eS unter andern: Dat de 
Russen ok mitt obren fcbepen fick in Engellant 
begeuen, vnd allda aller gelegenheit fick erkun
den vnd daruth der gantzen Dudefchen Nation in 
der bantirung graten schaden geuen wurde u. s w. 
Ob dieß wirklich der Fall bereits war, oder bloß 
eine Vorspiegelung der Angst, läßt man dahin
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Alle Nachbaren Rußlands waren, so wie die enfle*  

genèrn Hansen, bisher immer bemüht gewesen, den 

Russen die Zufuhr von Kriegsbedürfnissen abzuschnei- 

den, und ju verhindern, daß Künste, Gewerbe, Kennt

nisse aller Art durch unterrichtete Männer bey diesen 

Barbaren nicht ouskämen. Zar Iwan Wastljewitsch II. 

hakte indeß, im Jahr 1548, sich durch «ine Gesandt- 

schäft an Kaiser Carl V. gewandt, und unter trüglicheN 

Vorspiegelungen, die Griechische mit der Römischen 

Kirche zu vereinigen, um Theologen gebethen, zugleich 

aber auch um Rechtögelehrte und vorzüglich um Künst- 

kr und Handwerker. Dreyhundett solche, von der Ge

sandtschaft geworbene Deutsche kamen mit des Kaisers 

Paffen nach Lübeck, um von da nach Livland und so 

weiter gen Rußland zu ziehen. Reval wandte sich so

gleich an Lübeck, mit der Bitte, diesen Doctoren und 

Handwerkern den Durchzug zu versagen, da dieß zum 
höchsten Verderben der Deutschen Nation gereiche, eS 

auch gegen beschriebenes Recht sey, solchen Leuten den 

Durchzug zu gestatten; und obgleich Lübeck zuerst es 

verwegen sand, so die 'kaiserlichen Paffe gar nicht zu

gestellt seyn. Uns scheint es jedoch unwahrscheinlich, 
daß die nördlichen, rohen Russen bereits sogleich 
Nach der Entdeckung drS Wegs nach der Dwina, 
sich sollten im eigenen Activ-Handel und in eigenes 
Ac»o- Hchifffahrl so versucht haben. - Die 'Sort 
sieUuugen von Seiten Schwedens sind bereits oben 

erwähnt worden»

Ht»
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achten, auch dafür hielt, daß diese Leute den Weg durch 

Preußen und Polen einschlagen würben, wenn man 

Ihnen die Einschiffung in Lübeck versage, vielleicht auch, 

bey den bekannten Streitigkeiten mit den Livländern, 

sich nicht sogleich willfährig bezeigen wollte: so wurden 

doch endlich zu Lübeck diese Leute bewogen wieder in 

ihre Heimath zurück zu gehen, der Russische Gesandte 

selbst auf einige Zeit in Lübeck verhaftet, beym Kaiser 

Carl die nöthigen Vorstellungen gemacht, und das 

ganze weitschichtige Unternehmen des Zars hierdurch 

vereitelt.42
Als der Zar einige Jahre nachher, beym Kaiser Fer« 

dinand I. ein gleiches Ansuchen anbringen ließ, und 

stolz sich äußerte, daß er aus Italien und Frankreich 

Offiziere, Handwerker und Künstler erhalten könne, und 

bloß den Deutschen, welche ein besonders gutes und 

biederes Volk wären, den Vorzug geben wollte; so sand 

er doch um so weniger Eingang am kaiserlichen Hofe, 

da man von der großen Gefahr, die daher den entfern

ten Deutschen Besitzungen drohte, besser bereits un

terrichtet war.

Der Antrag Revals, und Lübecks Verlegenheit kom
men in dem Receß der Wendischen Städte, auf ih, 
»er Versammlung zu Möln, ans vincula Petri, im 
Jahr 1548, in dem Lüneburgischen Archive Vol.IV. 
vor. Die übrigen Nachrichten hat bereits Herr 
Becker in dem 2te»Theile der Geschichte Lübecks 
S. 134 nach Chyträus und Hennings Lieflan, 

bischer Chronik.
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Diese Gefahr zeigte sich denn auch gar bald mit 

allen schrecklichen Folgen, als der Zar den wüeh-nd- 

sien Anfall auf Livland that und alles mit Feuer und 

Schwert verheerte. Ein Unglück das zum Ruin Liv

lands, zum alimahligen Verderben der Hanfe mitwirkte, 

und das dem Hansisch - Russischen Handel eine gänzlich 

verändert« Richtung gab.

In Livland lebte der Meister mit dem Bischöfe von 

Riga im Streit. Polen, Schweden, Dänmark, we

nigstens ein Dänischer Prinz, hatten Plane auf dieß 

land, die auch, bald mit grüsierm, bald geringerm 

Glücke ausgeführt wurden. Die Orvensregierung zer

fiel, die alte Organisation des Landes losere sich auf; 

und dennoch war es, wegen der benachbarten Russen, 

so wichtig für alle übrige Machte des Nordens, diese 

Provinz, die bisher, und noch zu Anfänge des sechs

zehnten Jahrhunderts, durch den tapfern Meiüer Wal- 

ther von Plettenberg, gegen die Fortschritte der Russen, 

als unschätzbare Schuhmauer gedient hakte, wenigstens 

in der Hand eines West-Europäischen Fürsten zu er

halten.

Zar Iwan Wasiljewitsch, der von der schlechten 

Verfassung des Landes, und von der Wichtigkeit dieser 

Besitzung wohl unterrichtet schien, fiel mit Unerhörter 

Grausamkeit, Macht und Glück in diese unglückliche 

Provinz, im Jahre 1557, ein, und da« Jahr darauf 

kam unter andern Dörpt und Narwa in sein« 

Gewalt.

ô a
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Gleich bey dem Ausbruche dieser Fehde, forderte 

der Zar, von den übrigen Hanse-Stödten, sich der 

Fahrt auf Livland zu enthalten; der Meister und die 

Städte der letzten Gegend begehrten, daß man den 

Verkehr mit den Russen, der über Wiburg geführt 

ward, unterlassen sollte. Die Hansen forderten darauf, 

denn die Russen waren zur See nicht gefährlich, daß 

ihnen die Livländer den alten freyen Handel bey sich 

verstatten sollten, dann wollten sie sich als Brüder und 

Freunde betragen; allein dieß war von den «igensinni- 

gen und eigennützigen Menschen nicht zu erhalten. 4 3

3« der That scheint die letzte Ursache des erfolgten 

Unglücks den Livländischen Städten, und ihrem klein« 

lichen Eigennutz ganz vorzüglich beyzumeffen zu seyn. 

Vielleicht waren sie an dem Ausbruche dieses hochge

fährlichen Kriegs nicht ganz unschuldig, und wie dem 

nun auch immer seyn mochte, sie benahmen sich wah

rend des Kriegs gewiß nicht, wie sie hatten thun sollen.

Bey der innern Zerrüttung des Landes, bey dem 

Mangel an einem Meister, auf welchem Plettenbergs 

Geist geruht hätte, ließ sich alles nachmahls eingetre- 

tene Unglück leicht vorausfehen.

Die Livländischen Gemeinden und der Meister des 

Landes, die so schnöde die übrigen Hansen bisher be. 

handelt hatten, begehrten nun wiederhohlt von ihnen,

43 Receß des Hanse-Tags zu Lübeck, von dem Jahre

1557, in dem MS. Hafn.



Hülfe an Geld und Mannschaft in diesem Kampf; sie 
wandten sich an den Kaiser, und Ferdinand I. fordert« 

die Hanse auf, mit aller Macht den Bedrängten bey. 

zustehen; andere benachbarte Fürsten warben ein Glei. 

cheS, denn die Gefahr schien so groß. Der Kaiser um 

tersagte den Hansischen Communen, auf der Livländer 

Ansuchen, den Handel mit den Russen, und Reval 

brachte einige Lübeckische Schiffe auf, die zu diesem 

Zweck auf Wiburg fuhren.
Es war zu jeder Zeit, vollends bey dem damahli. 

gen Zustande des Bundes, wo so manche Theile be

reits abgefallen und geschwächt waren, sehr schwer eine 

thätige Unterstützung zu erhalten, und das Betragen 

der Livländischen Communen hatte man auch gänzlich 

nicht vergeffen, es war im frischesten Andenken. Bey 

den mannigfaltigen Verhandlungen über die zu leistende 
Hülfe zeigte stch dieß alles deutlich genug. Die Hanse 

verwies Meister und Städte an das Reich; die Steuer 

die sie zur Türkenhülfe zu geben habe, wollte sie ihnen 

zwar weit lieber zutheilen: allein dieß achteten jene 

von der andern Seite für einen liederlichen Trost, denn 

die Langsamkeit der Reichsbeschlüffe und der ReichShül. 

sen sey, sagte man, männiglich bekannt.
Verschiedene Hanse-Städte hatten beym Ausbruch 

des Kriegs den Livländern einige Zufuhr von Pulver, 
Geschütz und Kriegögerächschaften verstattet, allein sie 

forderten Gelbhülse oder Hülse an Volk. Wirklich be. 

schloß auch die Hanse einige Mahle eine fünffache



Contribution, aber es mag wenig oder nicktS erfolgt 

, seyn, da so wenig Städte thätig in Geldzahlungen 

waren. Lübeck und einige andere Communen meinten 

es indeß ernstlich genug und sahen die Gefahr gar 
wohl ein: allein sie wollten auch den alten freyen Han» 

del in Livland wieder haben, und hierzu waren selbst 
die Livländischen Städte, in dieser Noth, nicht zu be- 

wegen. Sie'verwarfen die Note, die deßhalb vorge

schlagen ward, suchten Ausflüchte, und sprachen im All

gemeinen, daß sie den übrigen Stödten die Freyheit 

nicht vorenthalten wollten, wozu sie durch Privilegien 
berechtigt seyen. Man erschöpfte sich in wechselseitigen 

Vorwürfen und in Versprechungen von Livländischer 

Seite, wenn di« Gefahr nur einmahl vorüber sey: aber 

verständigen konnte man sich nicht.

Die jübeckische Partey erklärte: die Livländer seyen 

an allem Unglücke Schuld, sie hätten die im Jahr 1554 
beschlossene Gesandtschaft an den Zar aus Eigennutz 

hintertrieben, wenn tiefe zu Stande gekommen wäre, 

so hatte man den Frieden erholten können, denn der 

Zar, der die nöthigen Pässe dazu ertheilt, sey aufge

bracht worden, daß die Gesandtschaft nicht erfolgt fey, 

er habe in seiner Kriegserklärung diesen Grund ange
führt; sie seyen selbst Schuld, daß die Städte nun an

dere Wege zum Russischen Handel versuchten, da sie 

ihnen bey sich die nöthige Freyheit untersagt hatten; 

sie, die westlichen Städte, wären weit entfernt, di« 

Russen durch Zufuhr von Kriegsbedürfnissen stärken zu 



wollen, das Lübeckische Schiff, das Reval aufgebracht, 

habe einigen wenigen Schwefel enthalten, der einem 

Fremden zugehört, und nun erkläre man «g doch für 

verfallen; sie seyen bereit zur thätigen Unterstühung, 

wenn man ihnen die alte Freyheit des Handels in Liv« 

land zuge,Lehen wolle, bereit unter diesen Bedingungen 

allen Handel mit den Russen einzustellen, der Fahrt 

aus Wiburg, auf andere Orte zu entsagen, wenn man 
nur dieß zngestehen wolle, ja nur bewirken könne, daß 

auch andere fremde Nationen diesem Verkehr entsagten, 

daß Engländer, Dänen, Schweden, Polen, Littauer, 

Holländer, Friesen u.s.w. weder über Archangel noch 

Wiburg, noch über andere Orte der Ostsee mit den 

Russen, ja daß die Livländer selbst nicht mit ihnen ver- 
kehrten. Lübeck habe alte Freybriefe, welche sie berech

tige , selbst im Fall eines Kriegs zwischen Russen und 

Livländern, einen freyen Handel mit den ersteren zu 
haben, doch wolle sie und es wollten auch ihre Freunde 

keine Kriegsbedürfnisse ihnen Zufuhren, ja sie wolle dem 

Genuß ihrer Privllegien für jcht gänzlich entsagen, 

wenn die fremden Völker ein Gleiches thun würden»

Dieß Alles wußten die Livländer freylich beschöni

gend zu widerlegen. Die unterbliebene Legation, sog- 

ten sie, sey nur ein Vorwand zum Krieg von Seilen 
des Zars, er habe Tribut von Livland gefordert, spreche 

das Land als seine Provinz an; sie könnten nicht zuge

ben, daß ihre Feinde! gestärkt würden, sie seyen zu 

schwach, allen andern Nationen den Handel mit den
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Mussen zu sperren, man negociire deßhalb mit andern 

Mächten der Ostsee, und hoffe glücklich zu seyn; sie 

könnten die entworfene Note nicht unterzeichnen, wenn 

sie einen unbedingt freyen .Handel dm westlichen Hansen 

bey sich zugestehen sollten, sie würden ober, was man 

rechtsbeständig erhörten könne, ihnen bewilligen.44

So ward viel vergebens hin und wieder mündlich 

und schriftlich verhandelt. Livland ward indeß zerstük» 

kelt und zerrißen. Der Zar besaß einen Theil, Reval 

mit der Gegend unterwarf sich Schweden, der Dänische 

Prinz Magnus hausete in und um Oelel, ein an» 

derer Theil unterwarf sich mittelbar oder unmittelbar 

Polen,

44 Diese langen, unglücklichen und mit so vieler Bit» 

terkeit gefüllten Unterhandlungen sind, außer den ge

druckten Nachrichten, besonders nach dem Protokoll 
des Wendischen und Quartier,-Stödtttags, wobey 

auch Bremen war, von dem Jahre >558 , zu Bre
men gehalten, in bfn MSS. Brf, Vol. ritz; nach dem 
Protokoll des Hanse-TagS auf Jacobi zu Lübeck, 

^yon dem Jahre 1559, ebendaselbst Vol. 220; und 

nach dem Protokoll des Hanse-TagS, von dem I. 

1566, ebendaselbst Vol. 224, und besonders nach der 
daselbst befindlichen Relation des Hansischen Sv»e 
dikuS, Dr,Sudermanns, über diese Streitigkei

ten erzählt. Auch mehrere der folgenden handschrift
lichen Nachrichten, dq bey Gelegenheit der Narwa- 

fahrt stets des frühern Ursprungs dieser und der 
Geschichte jener Livländischen Händel gedacht ward, 
sind benutzt worden.
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Dieser Zustand des Landes machte alle Hoffnung 

der Hanse scheitern, je wieder zu einem freyen Verkehr 

Über Livland mit den Russen zu gelangen. Die Unter« 

werfung RevalS an Schweden, war der Lübeckischen 

Partey vollends ein Gräuel; Schweden war eine See

macht, jedem Verkehr zu Wasser konnte es sich mit 

Glück widersehen. Es ward ein immer dringenderes 

Bedürfniß, unabhängig von den Livländern und Schare- 

den, einen Weg für den Verkehr mit den Russen ans- 

jumltt-ln, und Livland, als ein dem Bunde, den 

Deutschen entfremdetes Land zu betrachten.

Mit vieler Vorsicht und Schonung, ja wirklich erst 

dann, als jede andere Hoffnung verschwunden war, ließen 

sich die Lübecker und ihre Freunde auf die Fahrt nach 

Narwa ein, welche Stakt unter Russische Herrschaft 
gekommen ^var, um hier den Verkehr mit den Russen 

zu betreiben. Was aber konnten sie anders rhun, wenn 

sie diesen ganzen so wichtigen Verkehr nicht in fremde 

Hände allein übergehen lassen wollten?

Die Lübeckische Partey zauderte lange, bevor sie sich 

auf einen, von den drey, noch zum Bunde gezählten, 

livländischen Städten unabhängigen, Verkehr mit den 
Russe« einließ. Als die Livländer bereits die Freyheit 

des Hansischen Handels bey sich beschränkten und die 

Stadt Narwa um die Aufnahme in die Hanse nach

suchte, waren die Wendischen Städte wohl dazu ge

neigt, jedoch ward die Ausnahme verschoben, und sie 
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ist nicht erfolgt, obgleich von hier aus es, nach der 

damahligen Lage, am ersten möglich schien, zu einem 

solchen unabhängigen Handel mit den Rusten zu ge

langen. Es war nachher die Frage: ob man nicht da« 

selbst oder zu Iwangorod eine Niederlage anlegen wollte, 

und man hakte Grund zu glauben, daß der Zar d^ß 

Unternehmen befördern würde.4 5 Nur erst dann, als 

alle Verhandlungen mit den Livländern fruchtlos waren

45 Auf der Versammlung der Wendischen Städte, een 
dem Jahre 1542, (Lüneburg. Archiv Vol. IV.) kam 
bereits der Wunsch der Stadt Narwa vor, in die 
Hanse ausgenommen zu werden, wenn mau sie vom 
Besuchen der Tagsatzungen und der Contribution, 
ihres Unvermögens halber, frey sprechen wollte; 
auch beschlossen dieß die Versammelten, jedoch sub 
ratificatione omnium ciuitatum. Auf der Tagfahrt 
eben dieser Städte, von dem Jahre 1545, kam die 
Frage vor: ob man etwa zu Narwa oder Iwango
rod ein Comtoir errichten wolle, ebendaselbst. Al
lein laut deö Protokolls des Hanse Tagö, von dem 
Jahre 1554, ward auf die Frage: ob man Narwa, 
welche im vorigen Jahre um die Aufnahme in die 
Hanse förmlich «achgesucht habe, aufnehmen wolle 
oder nicht? nichts weiter geantwortet, als daß die 
nach Rußland abzufertigende Gesandtschaft sich na, 
her deshalb erkundigen solle; nach den MSS. Brs. 
Vol. 218. Und oft und immer drangen die Städte 
nur bey den Livländern auf freyen Verkehr, dann 
wollten sie äeden andern Versuch, selbst die Errich, 
tnng deö Comtoirö zu Nowgorod, aufgeben.
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und blieben, als diese Provinz die Beute mehrerer 

Herren unwiederbringlich geworden war, als Narwa 

von den Rusten eingenommen worden, die fremden Sta

tionen auf verschiedenen Wegen in dielen Handel sich 

setzten, nur dann erst singen Lübeck und einige der Wen

dischen Städte, die mit den Russen Geschäfte zu ma. 

cken pflegten, an, einen regelmäßigen Handel auf 

Narwa einzuleiten und daselbst mit den Russen srener 

zu verkehren, als es in Livland möglich war. T^enn 

wirklich, dieß muß man Lübeck rühmlich nachsagen, hing 

die Stadt fest an dem Bunde so lange nur immer es 

möglich war.
So entstand die sogenannte Fahrt aus Narwa, wo 

Lübeck und ihre Freunde mit den Rusten nun unmittelbar 
verkehrten. Es ist unbekannt, in wie fern der Aar 

diesen Handel begünstigte, allein es ist gewiß, daß er 

diesen Verkehr gern sah, und es ist wahrscheinliw, daß 

sich die Hansen hier einiger Maßen der alten Aollsrey- 

heit zu erfreuen hatten, die sie weiland in Nowgorod 

besessen, und die eigentlich das einzige, aber auch das 

unschätzbarste, Privilegium der vorigen Zeiten war.> 

Aus jeden Fall ist es deutlich, wie vielen Werth tüb ck 

aus diesen Verkehr legte, da sie trotz aller Hindernisse, 

trotz so mancher Einbuße, welche sie bey dieser Fatz' t, 

dann durch die Schweden, dann durch die Polni chen 

Freybeuter machte, dennoch so beharrlich dabey biub.46 >

*6 Al- auf dem Hanse »Tage, von dem Jahre i<<4, 
bu Rede von Errichtung de- Rowgvrvdischrn Gern»
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Die Livländer sahen diesen Verkehr höchst ungern, 

und da sie ollmählig und vorzüglich unter Polnische und 

Schwedische Herrschaft kamen, so waren es nun die 

Könige dieser Lander, welche den Handel untersagten, 

unter dem bekannten Vorwande, der auch nicht ganz 

ohne Grund war, daß Rußland, ihr Feind, dadurch 

gestärkt werde. Schweden, im Besih von Reval und 

ollmählig von mehreren Livländischen Orten, mit einer 

' Seemacht versehen, war der gefährlichste Feind; die 

Lübeckischen Schiffe wurden aufgebracht, der Krieg brach 

zwischen Lübeck und Schweden aus, und durch den 

Stettiner Frieden war die freye Fahrt wenig gesichert; 

auch nachher dauerten die Störungen, fort, jedoch ließ 

Lübeck nie von diesem Verkehr, trotz aller Kapereyen der 

Schweben , trotz alles zufälligen Verlusts.

Die Livländischen Städte aber waren über diesen 

von ihnen unabhängigen Handel höchst erbittert, er 

that ihnen Eintrag. Lübeck erklärte, wenn man ihr 

freyen Handel (n Livland zugestehen wolle, oder ver

hindern könne, daß die übrigen westlichen Völker auf 

Narwa führen, so wolle auch sie den Handel aufgeben, 

Kriegs « Contrebande führe sie den Ruffen nicht zu.

toirs war, und man von den daselbst besessenen Frey
heiten und Privilegien sprach, konnte man in den 
alten Recessen nichts eben finden, Sicherheit und 
wenig oder keine Zölle, hieß eS, seyen daselbst das 
beßte gtwesen; handschriftliches Protokoll dieser 

Versammlung a. a. O.
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Das eine wie das andere war gleich unmöglich zu er

hallen. Das Verhältniß zwischen den Livländern und 

den übrigen Hansen ward immer lauer, man ward sich 

fremder, und ohne gänzlich abgeschieden zu werden, 

war dennoch daö Band so gut als ganz ausgelöset, um 

so mehr, da die Livländischen Communen die eigene Re

gierung Mehr und mehr einbüßten und dem Willen 

ihrer neuen Herren, ihren Planen und Zwecken, die 

mit denen der Hansen oft so widersprechend waren, 

theils willig, theils gezwungen folgen mußten.

Dann und wann erschienen noch Deputirle der Liv

ländischen Städte auf den Hanse-Tagen, allein das 

frühere, einträchtige Verhältniß war nicht wieder her- 

zgstellen.
So bath Reval auf der städtischen Versammlung, 

von dem Jahre 1572, um Hülse gegen die Russen, sie 
entschuldigte mit der großen Noth ihre Unterwerfung 

an den König von Schweden, der ihr jedoch ihre 

Privilegien meist gelassen habe, weßhalb sie auch hoffe, 

in Verbindung mit der Hanse zu bleiben. Allein es 

mißfiel schon, daß Reval ihrem neuen Herrn verspro

chen hatte, wie es sich von selbst verstand, kein Bund- 

niß mit seinen Feinden einzugehem Die Deputirten 

der Stadt wurden auf die Stätte der Fremden in der 
Versammlung niedergeseht, sie protestirten, man ließ sie 

dann auf die alt gewohnte Stelle zu, hatte ober nichts 

für sie als christliches Mitleid; von aller Contribution 

wollte man die Stadt frey sprechen, sie möchte der

/
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Freyheiten der Hanse sich bedienen, dagegen aber auch 

ben sich einen freyen Handel den Schivestern verstatten. 

Reval wünschte nur erst die große Gefahr von Russi« 

scher Seite abgewandt, und bath um Dorsprache bey 

Kaiser und Reich, welche eine Gesandtschaft nach Mo« 

seau und Schweden absenden möchten, damit sie, die 

Stadt, wie im Stettiner Frieden versprochen worden, 

an den Kaiser zurückgegeben werde, wenn die gehabten 

Kosten ihrem Könige erstattet würden; sie fragte an: 

ob nicht dazu ein Pfundzoll bey den Städten zu er» 

heben seyn möchte? 47
Die Hansen wünschten allerdings die Stadt Reval, 

so wie Livland überhaupt, wieder in Deutsche Hand zu 

bringen: allein die Sache schien doch so unmöglich, daß 

von ihnen wenig thätige Schritte geschahen. Heimlich 

eine Unterstützung zu geben, einiges Kriegsgesckütz zu 

überlassen, »ine fünffache Contribution zu Gunsten Re« 

Vals zu bewilligen, welche den Deputirtm dieser Ge« 

meinde zum Theil sogleich ausgezahlt wurde, dieß war 

es etwa alles, was man erhalten konnte, denn die Hanse 

und der Kaiser wollten keinen offenbaren Theil an einem 

Kriege nehmen, um nicht Rußland zum Feind zu be

kommen. Der König von Schweden wollte Reval 

an Deutschland nicht ablreten, bevor er nicht die 

Kriegskosten erstattet erhalten, und an dieser Summe

*T Iu Folge deS Protokolls dieses Hanse-TagS, von 
dem Jahre iZ7S, zu Lübeck, in den MSS. Brf. 
Vol. »37.
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fehlte es bey dem Kaiser wie bey den Hansen. Die 

lehtern drangen zwar wiederhohlt bey dem erster» und 

dem Reiche auf «ine Gesandtschaft nach Moscau, diese 

willigten auch darein; allein wie groß die Noth nun 

war, so konnten doch weder das Reich noch die Hansen 

die nöthigen Gelder anschaffen, die Gesandtschaft kam 

nicht zu Stande, und Livland blieb den Feinden Preis 

gegeben. Die Klagen der Hansen über die Livländer, 

über die Störung ihres freyen Verkehrs, über einen 

tastzoll von fünf Procent, den Riga in ihrem Hafen 

angelegt hatte, dauerten fort, die Verhinderung der 

Fahrt auf Narwa, dann durch die Schweden, dann 

durch die Polen dauerte gleichfalls fort, und Fremde 

trieben ihr Spiel in dem Russischen Verkehr. 48

Endlich scheint die Eroberung Narwa's, im Jahr 

i;8r, durch die Schweden, dem Verkehr Lübecks und 

• der mit ihr verbundenen Städte auf Rußland eine an

dere Richtung gegeben zu haben.

Unzufrieden mit den Chicanen, die Schweden den 

Lübeckern und ihren Freunden im Handel mit Rußland 

bisher immer gemacht hatten, und die auch jeht nicht 

nachließen, mußten sie wohl suchen an einem andern 
Orte, als wo sie bisher den Verkehr betrieben Hattens 

ihre Geschäfte zu machen. Ihr Bestreben richtete sich

Au Folge des Protokolls des Hanse-Tags, von dem 
Jahre 1576, zu Lübeck, und von dem Jahre IZ7-, 
ebendaselbst in den MSS. Brf. Vol. -zz. 230, 
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„UN um so mehr, durch jene Eroberung der Schweden 

gedrungen, vornehmlich auf die Wiedererrichtung einer 

förmlichen Niederlage zu Pleskow und Nowgorod nach 

alter Weise. Auch hat Zar Feodor Iwanowitsch den 

hibvdtm und den mit ihnen einigen Stödten, die Be

günstigung vor andern Nationen, in den Jahren 1586 

und 1588 ertheilt, so daß nur der halbe Zoll von ihnen 

gefordert werden sollte, auch ihnen die Hose von Ple

skow und Nowgorod wieder anweisen lasten.

Wie erfreulich dieß nun auch immerhin war, so 

konnte doch bey der ganz veränderten Loge aus so man- 

chen bekannten Gründen, die alte Hondelsherrschasr und 

der alte Flor dieser Niederlagen nicht wieder erreicht 

werden. Auch stnd diese zugestandenen Freyheiten von 

Zeit zu Zeit wieder unterbrochen worden, zuweilen rosé 

e6 schien durch die eigene Schuld der Deutschen. Recht 

aufgeblüht stnd die Comtoire niemahls wieder. Aus 

jeden Fall blieben die Lübecker dadurch immer in großer 

Abhängigkeit von Schweden und Polen, denn, da die 

Rusten von den Küsten der Ostsee verdrängt waren und 

blieben; lo mussten sie nun immer den Hin - und Her» 

weg durch dos Schwedische oder Polnische Livland, oder 

andere Besitzungen dieser Machte Nehmen. Es fehlt« 

auch nicht an Klagen über die Beschwerungen, die man 

von beyden Möchten deßhalb augzustehen hatte. Aber 

eö scheint, daß die Lübecker den Verkehr dennoch be

trieben, und indem sie mit einiger Feinheit, dann durch 

die Polnischen, dann durch die Schwedischen Besitzungen 
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vorzüglich ihren Weg nahmen, dadurch bald die eine, 

bald die andere Macht zum Nachgeben zwangen. Bald 

nähmlich drohten sie den Schweden bloß durch die 

Polnischen Besitzungen, den Polen nur durch die Schwe

dischen ihren Handel mit Rußland zu führen; beyde 

aber wünschten gleichwohl die Nutznießung eines Durch

fuhrzolls allein zu behaupten. In diesim Zustande 

scheint sich denn der Handel iübeckö und vielleicht eini

ger Wendischen Städte mit Rußland, während Feodors 

Regierung, behauptet zu haben. 49

! i. . .
49 Die Wahrheit der gegebenen Vorstellung des 93er*  

kehrS mit Rußland. während dieser Zeit, erhellet auS 
dem Protokolle deö Hanse-TagS, von dem Jahre lZ8a, 
in den MSS. BrC, Vol. 232. Daselbst heißt eS, daß 
nian zwar eine Gesandtschaft nach Rußland für hbchst 
nöthig halte, daß man aber zuvor, durch Schreiben 
au den Aar, sein Heil versuchen wolle. Der Fahrt 

um Norwegen auf Archangel wollte man durch Er, 
richtung einer Residenz zu Nowgorod, Pleskow, Dörpt 

oder anderswo Abbruch zu thun suchen. — In der 
Histoire raisonnée du commerce de la Ruflîe par 
Scherer T. II. S. 167 u. ff. sindet sich f‘rn merkwür
diges Schreiben von Stanislaus Lochnitzky, einem 
Polnischen Beamte», zu Dörpt, an die Lübecker auf 
ihrem Comtvire zu Pleskow, vom 16. 3ul. 1585, und 
die Antwort der letzteren an den erste», vom 28- Jul» 
desselben JahrS. Der erste klagt, daß die Lübecker 
von Pleskow ihren Rückweg nach Deutschland nicht 
über Dörpt nahmen, sondern wohl übet Narwa und

' andere Orte, daß aber des Königs Wille ftx, über 

ui. P
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Ein gewisser Zacharias Meyer, iübeckischer Bür

ger, ward von den Hansen, während FevdorS und

Dörpt allein za gehen, nnb daselbst den Zoll zu ent- 

richirn. Er vroht mit Confiscation und ande-n noch 
höher» Slraferz, wenn jeneS nicht unterlassen würde, 
doch will er, wenn anders es sich begründet fände, 

den Klagen über die Polnischen ^ollbedienien zu 
Dörpt abhelfen. Die Antwort der Lübeckischen oder 
Deutschen Kaufleute lautete dahin: daß sie allerdings 
mit allzuharten Zöllen und Abgaben zu Dorpat ge, 

plaar würden, und daß sie die von ihnen erhandelte» 
! Russischen Güter vor der Ausfuhr zum Verkauf aus- 

bielhen müßten, welches sie mehrere Wochen aufhalte, 
ohne daß gleichwohl ein Bürger von Dörpt ihnen et
was abkaufe, wodurch sie denn einen unermeßlichen 

Verlust machten. Sie könnten aber durch das Schwe

dische und Russische Gebielh ihre Güter fahren, ohne 
auch nur den kleinsten Theil dcS Polnischen zu berüh, 
rtn, sie thäten es nicht, könnten es aber, wenn sie 
wollten. Der Zöllner zu Dörpt behandele sie ärger, 
als Türken, Juden und Russen ; der Krug gehe so 

lange zu Wasser bis er bräche Außerdem habe ihnen 

der Prinz Johann Petrowitsch Schuiökoi zu wisse» 

gethan, daß er, Stanislaus Lochnitzky, von ihm be, 
gehrt habe, dgß keiner von ihnen (den Inhabern de» 
Deutschen ComlvirS zu Plesk°w> weder zu See noch 
zu Land nach Narwa, sondern allein nach Dorpat ge

hen solle ; der Prinz aber glaube, dieß Ansinnen stamme 

von ihnen den Kaufleuten her, welches sie in neue 
Uugelegeuheitrn in Rußland bringen könne. Uebri, 
gens lasse er der Russische Prinz ihm Lochnitzky wissen.
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seines Nachfolgers Regierung', oft in Russischen Ange

legenheiten gebraucht, und es war recht unschätzbar,

daß der König von Polen sich wobl bescheiden werde, 

er habe einem Großfürsten von Rußland in seinem 

Gebiethe nichts zu befehlen, weßhalb er Ihnen gebe, 
lhen habe den Russischen Weg über Narwa zn Wasser 

nnv Land allein einznschlagen. Sollten sse aber wie« 
der Berbeffen von dem einen od'er andern Theile fer
ner geplagt werden; so würden Ke gleich den Hvllän, 

j dern und Engländern den nördlichen Handelswrg auf
Russland ein schlagen, 't- Alles Ist deutlich bis auf die 
Unterschrift: ^ie Defftsch^n und Engländer des 
Deutschen' Eomrvlri Pleskow. Wir vermuthen, 

dass tEUglünder ein Drudkfehler sey; denn eS ist schwer 
zu glauben, daß die Deutschen, selbst in dieser spä

ten Zeit gcmcinschastfsch mit*  den Engländern hier 
«ine Factvrey gebadt halten, fk1, die stch einander so 
sehr haßten. Auch bedurften "ble Engländer solcher 

Niederlage hier um so weniger, da sie über Archangel 
und ihre übrigen Niederlassungen im Norden eine» Ver

kehr mit den Russen betrieben. — Köhler sagt bey 
Willebrandt S. 277, bey dem Jahre 1595, daß 
von der Hanse beliebt ward, den Zacharias Meyer 
an den Großfürsten abzusenden, und daß er sich zu 
Pleskow erkundigen solle: ob die Höfe für die Hansi
schen Kaufleute wieder errichtet worden, und die zu
gesagte Befreynnq von der Hälfte deS Zolls gehalten 

werde; „ob der im rzgüsten Jahre ansgegebenen nach» 
„her aber revidirten Und »ach Beschaffenheit in eine 
„andere Form gesetzten alten Ordnung und Schrage, so 
„vormals ans Nangaltischen Comtoir gehalten-, und

P 2

, /
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daß dieser Monn sich vorfand, der in Rußland öfters 

gewesen, des Tankes und der Sprache kundig war; dieß

1

„den Kaufleuten daselbst zu halten übet» 

„schickt worden, nachgelebt werde, auch wie es um die 
„Verwaltung de» Hvtes und der residireuden Hans- 
„Haltung daselbsten stehe, und falls, daß etwas un- 

„gedührliches dagegen vvrgenommen worden, verspü- 
„ret würde, den Residireuden unsertwegen solches zu 
„untersagen u. s. w „ - Hieraus scheint zu erhellen, 
daß irgend eine Niederlage zu Nowgorod, obschon 

wahrscheinlich, eine sehr unvollkommene gewesen sey. 
Zwar heißt e,6 ebendaselbst nachher r Jach. Meyer soll 
bey dem Großfürsten bitten, daß der Hof binnen Neu- 
garten nach dem ‘Ulten aufgerichtet werde, dieß 
aber ist mit der frühern Nachiicht wohl nicht im Wi, 

derspruch, denn die Hansen suchen hier nut die Wie
derherstellung deH-HofS auf die alte Weise, welche 

freylich da so wphl, als selbst zu Pleskow, damahls 

nicht vorhanden seyn mochte. — In den Aktenstücken 
über die Hansische Gesandtschaft nach Mostau an Zar 
Boris Feodvrvwitsch^ im Aghr 1603, bey Wille- 
brandt, kommen noch verschiedene Notizen vor, die 
eben jene Vorstellung deS frühern Handels, unter Zar 

j. Feodor Iwanowitsch r. bestätigen. Daselbst heißt eS

S. 126, daß die von Boris Feodorowilsch den Ge

sandten ertheilte Antwort ganz zuwider sey der vom 
Kaiser Feodor Iwanowitsch, im Jahr 7094 und 7096, 
d.i. 'SU und 1588, ertheilten Befreyung vom halben 
Ioll Ferner S. 129 sagen die Deputieren dem Canz, 
Ist ves Zar Boris t daß ihnen durch den Jar Feodor 
Iwanowitsch zwey Hhfe zu Nowgorod und Pleskow
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war um so schützbarer, da eine gemeinschaftlich» Ge

sandtschaft von der Hanse und dem Römischen Kaiser,

waren angewiesen worden, um deren Wiedergabe sie 
bitten. — In' der Instruction der Hanse an ihre De- 

putirten nach Rußland, von dem Jabre 1602, heißt 
es ebendaielbst S. 143: daß da durch die Kriege in 
Rußland, und durch die Livländischen Handel die 

Deutschen Höse, welche ehemahls zu Nowgorod und 
Pleskow bestanden, eingegaügen waren, und die Hanse 
verschiedentlich deliberirt habe, wie dem Handel wie
der aufzuheifen sey; so hätten sie sich bereits an die 
Vorfahren, nähmlich Iwan Wasiljewitsch (11.) und 

Feodor Jwanowilich gewandt und von diesen Pässe für 
ihre abzuferligende Gesandten erhalten, mit der Ver
tröstung, daß wenn sie ankvmmen würden, ihnen die 
Höfe zu Nowgorod, Pleskow und an andern Orten 
eingeräumt werden sollten, auch seyen die Höfe da

mahls wirklich reparirt und die Lübecker vom halben 

Zoll befreyt worden. — In einer Vorstellung der 

Deputirten, welche sie nachmahls nicht übergaben, 

S. 151, kommt vor: Und weil wir nun aus dem 
Briefe befinden, den der Kaiser Feodor Iwanowitsch 
an den Rath zu Lübeck, im Jul. 7096, d. i. 1588, 
geschrieben, daß er nicht bloß die genannte Stadt, 
sondern auch die anderen, welche mit ihr einig, begna«. 
bigen wolle u. s. w. — Endlich kommt ganz bestimmt 
in einer Vorstellung der Deputirten, vom t ü. Aprill 

löoz, S. tz8, vor: Weil aber der fromme und hoch
löbliche Kaiser Feodor Iwanowitsch, seliger Gedächt
niß, ihnen den Lübeckern und andern Städten z^yey 

andere Höfe, einen zu Pleskow, und den andern zu
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die man oft beliebte, nie, der Kosten wegen, zu

großen Raugarten, wieder gegeben, und sie, im I. 
7094 (c 586), durch zwey Bojaren dem Jach. Meyer 

- anweisen lassen, auch was zerfallen wiederum bauen 
und bessern zu lassen, vermöge Sr. Majestät Brief 

und Siegel au den Narb zu Lübeck abgegaugen, wel
che in derCanzley aufgefunden werden könnten n. s. w. - 
Io dem Paß vom Jar Feodor Iwanowitsch für die 

von Hansischer Seile abzufemz-nde Deputation, wel
cher an Lübeck gerichtet, und von dem J. 709Ô, d. i. 
1588, ist, und der zugleich gewisse zugesiaudene Frey
heiten enthält, S-163, kommt vor: daß dir Lübecker 

diesen Paß sich erböthen durch Jach. Meyer, der ein 

Dorschreibe» vom Kaiser Rudolph zugleich überbracht 
hatt«, n'ode um freyen Handel zu Nowgorod, Ple- 
skow und Mcscan, und um die Restitution der Häu
ser z» Nowgorod und Pleskow nach dem Allen, und 
um die Annahme des Lübcckischen Gesandlcn angehal

len ward. Der Jar begnadigt die Lübecker und die 
andern Städte, welche mit ihnen auf Einem.Eilande 
belegen und einig sind, nach Nowgorod, Pleskow, 
Moscau und Kolmogvrod zu kommen, um mit den 
Russen zu verkehren, weßhalb er ihnen auch die Höfe 
rinràumt, die sic weiland und so wie sic dieselben zu 1 

Nowgorod und Pleskow vordem besessen baut», er 
verspricht nur die Halste des Zolls, den andere Nglio- 
nen geben, von ihnen z» fordern, ihre adzuserligen- 

den Gesandten gern aufzunehmcn, und ihnen sicher 
Geleit zu ertheilen, auch ihre weitere Welbuug anzukö

ren und ferner darauf zu beschließen. — Man ver, 
gleiche die Nachrichten, welche in denEhromkeu von
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Stand« kam. Alles was man günstiges unter Zar

Köhler und Wil leb ran dt bey den Jahren wah
rend der N-zifrung Zar Feodors »ortommtn. Außer 
diesen wollen wir noch folgende Nachrichten aus hand
schriftlichen Notizen bevfügen. In dem Prolocolle d. 
Hanse-Lags, von d. Jahre 1591, in den MSS. Brf. 
Vol. 233, kommt folgendes vor: Die Städte seyen 

in guter Corresponde»; mil dem Großfürsten, er habe 
wegen einer an ihn abzusertigenden Gesandtschaft und 
Errichtung einer Niederlage sehr gnädig geantwortet. 

Auch habe sich der Deutsche Kaiser zu Abfertigung 
einer Gesandtschaft an den Zar geneigt erklärt, so lange 

aber der unglücklic! ê Krieg im Norden dauere, könne 

man kein sicheres Geleit erhallen, und man müßte 
dir eine wie die andere förmliche Gesandtschaft anf- 

schieben. I» dem Prolocolle des Hanse-Tags, von 
dem Jahre 1598, kommt über die früheren Berhand- 
luiigen mit Rußland, in den MSS. Brf. Vol. 234, 
folgendes vor: Die früher an den Großfürsten (Feo

dor) beschlossene Gesandtschaft sey aus bewegenden Ur
sachen ausgesetzt worden. Zacharias Meyer sey, im 

Jahre 1593, als praenuntius abgefertigt worden, da 
er Rußlands kundig sey, der auch die bereits ange, 
führte Befrevung von der Hälfte dcS Zolls ». f. w. 

mitgebracht habe. Im 1. 1594 habe der Statthalter 
zu Pleskow aber wiederum den ganzen Zoll gefor
dert, indem er behauptet, die Deutschen hätten sich 
manche» Unterschleif zu Schulden kommen lassen. Lü

beck schrieb deßhalb an den Großfürsten, an BoriS 
Feovorowitsch, Statthalter zu Plessow, und an die 
Deutschen daselbst, daß sie, um allen Unierschleis zu
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Feotor erhielt, scheint vorzüglich dem emsigen und ge-

vermeiden, bey der Verzollung der Waren eine ihnen 
vorgeschriebene Eidesformel beobachten sollten. Dar
auf ka n der Römisch - kaiserliche Gesandte Ehren- 
fried von Minkwitz nach Lübeck, und erklärte: daß 
er den Auftrag habe, nach Mosiau zu gehen, um 
Z" Herstellung des Friedens zwilchen Rußland und 
Schweden mit zu wirken, und daß er zugleich beauf

tragt sey, das Interesse des Reichs und der Hanse 

bey dieser Gelegenheit zu wahren. Er begehrte, 
deßhalb Bericht über die Hansischen Freyheiten in 
Rußland, der ihm auch, den 21. £>cfob. des I« 1594, 
mitgetheilt ward. Dieser <rber fiel denen von Re

val in die Hande, welche damit unzufrieden waren 
und ihn widerlegten. Ueber den schnell geschlossenen 
Frieden zwischen Schweden und Rußland, im I. 

1595/ war die Hanse sehr unzufrieden, denn sie 
glaubte daraus abnehmen zu müssen, daß die Schwe- 

k den und die Nevaler sich in den ausschließenden Be
sitz des Russischen Handels setzen wollten. Deßhalb 
ward Zach. Meyer von neuem nach Rußland ge
schickt, (man vergl. die ihm mitgetheilten Instructio
nen bey Köhler S.277 - 79. vom I. 1595) und 
er brachte es wieder dahin, daß der Zoll auf die 
Hälfte herabgesetzt und ein frever Paß für die Han
sische Gesandtschaft nach Rußland ausgewirkt ward. 

Allein Reval und Narwa wollten keinen freyen Han
del, keine freye Fahrt auf der Narowa den Lübeckern 

und andern mit ihnen einigen Städten zngestehen, 
durch die Hände ihrer Bürger sollte der Verkehr 
gehen, ja sie waren härter gegen die Hansen als 
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schickten Betreiben dieses Mannes zug-schrieben wer-

gegen fremde Nationen, nahmentlich gegen Enalan
der und Holländer. Es ifl noch zu bemerken, tast 

obschon nach diesen Nachrichten unter Feodor den 
Hansen die Höfe zu Nowgorod und Pleskyw wieder 

zuerkannr worden, die Hansische Gesandtschaft, im 

I. 1603, den ersten an einen gemeinen Bauer ver- 
miether fanden, s. die bekannten Acten der Gesandt
schaft bey Willebrandt. — Diese zerstreuten, 
mühsam gesammelten Nachrichten, enthalten alles, waS 
über das Handelöverhältniß zwischen Lübeck, ihren 

Freunden und Rußland, wahrend der Regierung deS 

Aars Feodor Iwanowitsch, von uns hat in hand
schriftlichen und gedruckten Nachrichten aufgcfunden 
werden können. Es kommt außer diesen noch eine 
Urkunde bey Willebrandt UL ©. ico vor, über- 

schneben: de Schrage tho Neuwgarten. ©ie hat 
zur Seite das Jahr von 1564. Sie enthalt, nebst 
einer geschichtlichen Einleitung, über den Gang deS 
Russisch-Hansischen Handels, die Ordnung für die 

Hansen zu Nowgorod, wie sie ihre Geschäfte daselbst 

betreiben sollen, ihre gemeinschaftliche Wohnung oder 

Factorey halten u. s. w. Im zweyten Bande der 
Geschichte des Hansischen Bundes ist diese, so wie 
eine frühere handschriftliche Schrage ans der Kopen
hagener Bibliothek von uns benutzt worden, um eine 
Vorstellung von bet Deutsche« Niederlage zu Now
gorod zu geben. Weiter scheint uns nun dieje Ur
kunde auch eben nicht von Gebrauch seyn zu können. 

Denn nach der Angabe von dem Jahre 1564 fällt 
diese Verordnung in die Negierung Iwan Wasilje- 
witsch IL/ wo man den Handel aus Narwa betrieb. 
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den zu müssen; gleichwohl ward er nach Hansischer 

Sitte nicht belohnt, wie er es verdient hatte." ,/

Alles aber, waö geschichtlich vvransgeht, zeigt, daß 

die Jahrszahl falsch ist, und daß statt 15Ü4 wahr
scheinlich gelcsen weiden müsse 1504. Es heißt da
selbst , das Comtoir habe seit 1484 zwanzig Jahre 
darnieder gelegen, welches dann 1504 macht, dieß 

stimmt damit zusammen, daß darin von Iwan Wa- 
siljewitsch die Rede ist, welches der erste dieses Nah
mens war, und der bis zum Jahre 1505 regiert hat. 

Der Römische Kaiser Maximilian, der darin vor
kommt', ist gleichfalls der Erste dieses Nahmens. 

S. 101 muß statt 1514 gelesen werden 1504. ES 

ist auch auS andern Nachrichten bekannt, daß am 
Ende der Negierung Iwans Wastljewitsch Versuche 
zur Herstellung der Nowgorodischen Niederlage ge
macht wordeu sind; diese Schrage aber ist damahls 

wahrscheinlich dnrchgeschen worden in der Hoffnung, 
daß das Comtoir wieder werde errichtet werden, ob, 
schon cS nicht geschehen ist. Di« mangelhaften Jahrs- 
zahlen kommen auf Rechnung der ganz gewöhnlichen 
Unachtsamkeit W i l l e b r a n d t S. Die Urkunde hat 

übrigens als Ordnung für das Comtoir aber immer 

einen Werth, man sieht daraus, wenn sie auch nie 

ausgeführt ward, wie die Einrichtung seyn und der 
Handel geführt werden sollte, in dieser Hinsicht ist 

sie auch früher von unS benutzt worden.

*° Bon des ManneS Abenteuern und seinen Klagen be

richtet Köhler bey dem Jahre 1599. Doch hat er 
sich bey der Hansischen Gesandtschaft, im I- 1603, 

wieder gebrauchen lassen.

1
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Während der Regierung des Zars Boris Feodoro» 

witsch Go'ounov, kam endlich eine förmlidx Hansische 

Gesandtschaft nach Rußland ju Stande, über die man 

so lange delibenrt hatte, welche sich an die des Deut» 

schen Kaisers anschließen sollte und die auöblieb. De» 

putirte von Lübeck und Stralsund, in Begleitung von 

Z. Meyer, der schon an sechzehn Mahl in Rußland 

gewesen, gingen, im Januar des Jahrs 1603, im Nahmen 

der Hanse ob, begleitet von den beßtea Hoffnungen, von 

den heißesten Wünschen, mit stattlichen Gesche: ken ver
sehen, und brachtet in Moscou beym Zar ihre Wer» 

bung an. 51

11 Auch bey so ganz veränderter Lage der Dinge zeigte 
sich noch in manchen Anfälligkeiten, welchen Werth 

man auf den Verkehr mit Rußland, besonders zu 
Lübeck, terre. AIS Zacharias Meyer,, im I. 1599, 
nach Moscou alö PrönuntiuS abgehen sollte, und 

dieß in der Stadt bekannt ward; so konnte er sich 

vor den Leuten nicht retten, die alle in ihn drangen, 

sogleich abzureisen, nach KdH 1er bey d. Jahre. — 

AIS in demselben Jahre ein Russischer Gesandte an 
den Deutschen Kaiser durch Lübeck, Hamburg, Lüne
burg über Braunschweig reisote, ward er von den 

Stödten «iugehohlt, mit seinem ganzen Gefolge frey 
gehalten, und unentgeldlich weiter geschasst; zu Folge 
eines Schreibens der Stadt Lüneburg an ^Braun
schweig, vom letzten Aug-, izyy, in den MSS. Brs. 
Vol. 536. — Es komme so ost in allen Hansischen 
Papieren vsr, daß der Russisch« Handelszweig der 
erste, der wichtigste, das Fundament aller übrigen sey.
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Dieß war die letzte Gesandtschaft, welche Nahmens 

der alten Hanse nach Rußland abgefertigt ward, und t 

diese war in ihrer Werbung für die verbündeten Städte 

nld)f glücklich Der Zar nahm die Geschenke, ließ den 

Abgeordneten einen freundlichen Empfang zukommen: 

allein er wollte durchaus nie von einer Hanse, von ver

bundenen Städten hören, um ihnen Freyheiten zuzuge- 

stehen. Lübeck allein begnadigte er, und alles, was an 

Privilegien erworben ward ging diese Stadt nur, aber 

den Bund nicht weiter an. Es war gewiß nicht der 

Abgeordneten, nickt Lübecks Schuld, daß die Sache so 

oussiel. Während der ganzen Unterhandlung kommt 

keine Spur eines gegründeten Verdachts von Eigennutz 

vor, sondern es scheint vielmehr ein Mangel an geo

graphischen Kenntnissen am Zarischen Hose die Ursache 

davon gewesen zu seyn. Man wußte nähmlich, daß 

einige Städte deö Bundes unter Polnischer Herrschaft 

standen; gegen Polen aber war der Zar mit Recht sehr 

erbittert, und so warf er olle übrige in gleiche Der- 

dammniß und blieb dabey, er kenne die übrigen Städte 

nickt. Vorsichtig aber mußte schon von Seiten der 

Hansischen Abgeordneten zu Werke gegangen werdrtt 

denn bey aller Höflichkeit, die ihnen ward, erhielten sie 

doch zur Antwort, wenn sie einmahl ernstlich auf ihrem 

Willen bestanden: sie seyen unverschämt und sollten be

denken mit wem sie zu thun hätten.

Den Lübeckern ward verstattet, Höfe, Niederlagen 

und Comtoire auf ihre Kosten, nach alter Sitte, zu
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Nswqprgtz, îPfoskom, Iwangorod, Kvlmogorod und vor 

der Stadt ärd'anqH,. jii errichten, und dq-shst so »le 

zu Moscgu freyen Hande! zu betreiben; sie jcilrtn be, 

freyt feyn von allen Zöllen, mit Ausnahme einer Ab. ' 

gäbe beym Wiegen der Güter; ihre Ware-« lollsen we

der einer Visitation, noch einer willkürlichen Prcisbe- 

flimmung unterworfen, vielmehr die Kauflute nur er

kunden seyn, den Zöllnern ein glaubhaftes Verzeichniß 

ihrer Güter einzureichen. 50

Wie unschätzbar diese Freyheiten nun waren, so gin

gen sie doch nur allein Lübeck an, für die übrigen Städte' 

aber war nichts gewonnen, so wie denn auch ein gemeinsa

mer, privilegirker, Hansischer Handel auf Rußland von der 

Zeit an gänzlich nicht mehr bestanden hat. Vielmehr 

trug dieser Freybrief nur dazu bey die Kalke, die schon 

groß genug war, zwischen den Gliedern des Bundes 

zu vermehren. Auf der Rückreise aus Rußland trenn

ten. |id) die Gesandten von Stralsund unwillig von den

59 Die weiiläuftigste Nachricht von dieser Gesandtschaft 
mit allen Actenstückeu findet sich bey W j l l e b r a n d k 
III. von S. 121 an; das Privilegium sieht apch bey 
Marquard, Lünig und Scherer, vergleiche 
d. Urf. Berz. Die sämmtlichen Abdrücke sind man
gelhaft, einer kann aus dem andern etwas verbes
sert werden. Die Verordnung Lübecks für ihre Kauf
leute in Rußland, oder die sogenannte erneuerte 
Schrage, findet sich ebenfalls bey Marquard, 
Lünig und Scherer.



2Z8

Lübeckern. Jene sagten diesen: sie hofften nicht, baß 

die Stadt Lübeck eigennützig nur allein, mit Ausschluß 

aller übrigen, dieser Freyheiten sich bedienen würde; 

worauf diese erwiederten: sie wollten zu Hause treu

lichst berichten.

Auf den nächstfolgenden Hansischen Versammlungen 

entstand eben hierüber viel Streit. Auf der Tagsahung, 

von dem Jahre 1604, ward beschlossen, daß da keine 

Stadt von der andern sich trennen und besondere Pri

vilegien auf den fremden Factoreyen haben dürfe — wel

ches jedoch nie ganz genau der Fall gewesen; — so 

solle Lübeck vorläufig, und im Nahmen aller übrigen, 

dir Häuser in Rußland ankaufen und besitzen, aber auch 

so lange die Kosten dieses Ankaufs, so wie die der 

Gesandtschaft allein tragen, bis man die Einwilligung 

der Freyheiten auf alle erhalten haben werde, weßhalh, 

an den Zar im Nahmen aller geschrieben werden sollte.§3

Allein es ist keine Spur, daß die Wünsche der Han, 

fett erfüllt wurden, und bey den bekannten Dmltrischen 

Unruhen ist es selbst sehr unwahrscheinlich, daß auch 

nur Lübeck zu einem, einiger Maßen dauernden Genuß

53 Werdeuhagen erwähnt der Streitigkeiten P, IV. cap. 9, 
p. 51. Vollständiger sind sie ui dem Prvtocolle des 
Hanse-Tags zu Lübeck, von dem Jahre 1604, in 
den MSS. Brf. Vol. 236, in dem Proiocvlle des Hanse, 
TagS, von dem I. 1606, ebendaselbst. ES beliebte 
damahls die Hanse ein Gratulationsschreiben an den 
neuen Großfürsten, und einen Pränuntium abzusenden, 
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jener privilegirten Höfe gelangt sey. Jedoch scheint die 

letztere Stadt, bis um die Mitte des siebenzehnten ' 

Jahrhunderts, einige Privilegien etwa im Zolle in Ruß

land behauptet zu haben. 54

Endlich ober waren auch selbst noch größere Frey

heiten in Rußland, als man je gehabt hakte, nun bald 

von geringem Werthe, da man immerhin durch das 

Schwedische Territorium hindurch mußte, um auf eine 

leichte Weise zu den Rusten zu gelangen, und do die 

Schweden die Deutschen Städte, nahmentlich die Lü

becker, mit so unerhörten Zöllen belegten, wenn sie 

nach Rußland und von da zurückzogen. Der Weg 

aber durch die Polnischen Besitzungen, wo es ohnehin 

eben nicht besser seyn mochte, hatte andere Beschwer

den, und endlich der Weg über Archangel war für die 

Communen der Ostsee so weit, so abgelegen.

Es mißfiel den Deutschen Stödten, daß in den 

Verträgen > zwischen Schweden und Rußland, von

84 Herr Decker In seiner Geschichte Lübecks, Th.2. 

S. 443, zu Folge eines Mspks, erwähnt, daß im 

Jahre 1652 ein gewisser Hugo Schockmann, Bürger 
und Kaufmann zu Lübeck. nach Rußland abgeord» 

net ward, um wegen der Handels - Privilegien der 
Stadt daselbst Vorstellungen beym Zar zu machen, 
bey welchem über den Mißbrauch der Münze und 
ber Zollfreyhriten viele Klagen cingelaufen wa
ren. Er wirkte nur daö au», daß die Lübecker glei, 
che Freyheiten mit den Schweden genießen sollten, 

wie sie diesen würden bewilligt werden.
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den Jahren i;y; unb 1609, der Verkehr mit den Russen 

allein über Reval und Wiburg gehen sollte, weiches 

selbst dem kurz zuvor den Lübeckern wenigstens zuge

standenen Privilégia zuwider schien. Dann klagten die 

Deutschen, daß ihnen von den Schweden zu Reval unb 

Narwa io Peocent, bey aller Ein- und Ausfuhr, ob» 

gefordert würden, und olle von den Wendischen Städten 

deßhalb gemachte Vorstellungen würben nur mit Ver» 

achtung erwiedert. Die Schwedischen Zöllner schienen 

noch die ankommenden Fremdlinge mehr zu mißhandeln, 

als es der Wille der Könige war, da sie bald die Schiffe 

anhielten, die Passe verweigerten, Vorschüsse für die 

Krone begehrten, unb wenn die Kaufleute sich widerseh. 

ten, ihnen ihre Güter wegnahmen und sich bezahlt 
machten. So mußte denn cher Verkehr von allen Na

tionen über die Ostsee mit den Russen immer mehr ab

nehmen, dagegen die Zare durch Herabsehung des Zolls 

die Aus - und Einfuhr über das weiße Meer erleich. 

kerten. 5 5

Dann und wann, wie etwa nach dem Friede» zu 
Stolbawa, im Jahr 1617, zwischen Rußland und Schwe

ben , schien, nach langer Störung durch die innern 

Unruhen Rußlands und die Kriege mit den Nachbaren, 

eine neue Aussicht sich zu eröffnen, und es wandten

55 Scherer T.Î. p. 192-194; die Klagen Über die 
Schwedischen Zölle kommen unter andern in dem 
Protocolle deö Hanse Tags, vom Jahre 1608, in 
dm MSS. Brf. Vol. 238, vor.
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fié auch wohl die wenigen, noch vereinten Städte schrift- 

lid) an den Zar Michael Feoborowiksch, und erhielten 

von ihren Bundesgenossen, den Gemral-Staoten, Vor» 

schreiben an ihn: allein recht gedeihen konnte der Han

del nie wieder, denn die Schweben ließen nid)t ab die

sen Verkehr zu brücken. 56

Gustav Adolph sah allerdings die Wichtigkeit des 

Russl'chen Handels, trotz aller seiner kriegerischen Un

ternehmungen, recht wohl ein, und war hoch unjusrie- 

den, daß der Verkehr über Archangel stets mehr auf

kam. Scine Verträge mit Rußland gingen dahin, 

daß der Verkehr über die Ostsee wieder mehr ausblü-

56 Auf einer Versammlung der Wendischen und einiger 
anderen Slädte zu Lübeck, im 91et>. des Jabrs 1017, 
kommt vor: daß da feit zehn bi» zwölf Jabren, wäh
rend der Ungewißheit der Reaierungin Rußland, und 
deö Kriegs zwischen diesem Reiche und Schweden der 
Handel mit den Russen darnieder gelegen, nun aber 
Friede geschloffen worden, und die Hafen und Städte, 
worin die Hansen bisher ihre Privilegien gebabr, 
theil« in Schwedische, theils in andere Hände gekom
men; so wollie man nun Versuche wachen, den Ver
kehr wiederum herzustellen; nach dem Protokolle die
ser Tagsatzung in den MSS. Brf Vol. 240. Im Jahr 
i6ts ward beliebt : die General - Staaten um Vor
schreiben an den Zar zu ersuchen; im folgenden Jahr« 
erhielt man ein solche- wirklich, und es ward deßhalb 

‘ beschlossen, dieß Schreiben an den Zar, begleitet von
einem Briefe, im Rahmen der Hanse, abzusenden; 
Protokoll der Versamml. dieser Jahre in den MSS. 
Brf. Vol. 238. 241. Es beschlossen dir zu Lübeck im 
Febr., März und Aprill versammelten Städte, im I. 
1628, wegen der Beschwerden im Rnssuchen Hantel, 
ein Schreiben an den Zar Michael Frodvrowtlsch ab- 
gehra j» lassen.

111. &
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hen sollte, benn die Einkünfte, die bey der Durchfuhr 

durch seine Besitzungen erhoben wurden, mußten um 

so größer seyn, je blühender dieser Verkehr war, und 

ohne Zweifel wollte er auch, daß seine Unterthanen vor» 

zugsweise vor allen ankeren zu dem Besitze dieser so 

gesuchten Russischen Güter gelangen sollten, weil auch 

sie dadurch gewinnen mußten. Allein Gustav Adolph 

wollte auch ganz entschieden, und man weiß kaum 

warum er dieß so ernstlich beabsichtigte, daß der Ver» 

kehr allein über Reval gehen sollte. Die Lübecker ober, 

die in Nowgorod eine Art Niederlage behauptet zu ha

ben schienen, zogen den Weg über Narwa vor 5- dieß 

ward ihnen vom Könige streng untersagt, und ihnen 

gebothen über Reval zu gehen, olle Vorstellungen da» 

gegen blieben fruchtlos; der König setzte den Lübeckern 

mit den schmeichelhaftesten Worten aus einander, wie 

und warum sie nur über Reval handeln möchten, wel» 

ches die alt bekannte, der Hanfe verwandte Stapel« 

stakt kes östlichen Theils der Ostsee sey, die so bequem 

gelegen wäre Er stellte ihnen vor, wie nur ihr eige

nes Wohl ihm am Herzen liege, und wie er mit ihnen 

ein gleich großes Interesse habe, den Handel über Ar

changel, durch die thätige Wiederherstellung desselben 

über die Ostsee zu unterdrücken.

Allein Gustav Adolph, so wie seine Nachfolger, und 

die ihnen gehörenden Livländischen Städte, wollten die

sen Verkehr beherrschen, Zölle nach Gutdünken von 
der Durchfuhr erheben, und diese ewigen Störungen 
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ließen diesen Verkehr immerhin kränkeln, und den ent« 

fernten über Archangel immer mehr und mehr gedeihen. 

Erschienen einige zn Reval. wie z B. die Hamburger; 

so wurden sie so geplackt, daß sie erklärten, nicht wie

der kommen zn wollen, und wahrscheinlich war diesen, 

an der Nordsee belegen, die Fahrt über Archangel, wo 

man weniger Zölle zu entrichten hatte, auch minder be- 

schwerlich, als den übrigen Communen. Den jübek- 

kern war, im Jahre 1648, von Schweden versprochen 

worden, dass znan zu Narwa und Reval von ollen Rus

sischen Produkten nur zwey vom tausend erheben wolle: 

allein es ward das doppelte, das dreyfache begehrt. So 

beherrschte Schweden hier den Ruff,scheu Verkehr, bis 

zu der Zeit, da Carls des Zwölften Unbesonnenheiten 

und Peters des Grossen Unternehmungen hier einen an

dern Handel begründeten. 57
Schon lange war der alte Hansische Handel nach 

Rußland verlchwunden, denn dass verschiedene Hanse- 

Städte noch hieher einen Verkehr betrieben, da doch 

olle gemeinschaftliche Freyheiten aufgehört hatten, das 

war nnr Sache der einzelnen Städte, aber nicht mehr 

eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Don der Zeit an, 

da man keine gemeinschaftliche Freyheiten mehr erhalten 

und behaupten konnte, hört die Geschichte des alt Han«

•7 Vergl. S ch erer commerce de la Riiflie, T. î. S. 
194 - 199 und Gustav Aoolpds Briet, der höchst 
merkwürdig ist, und an Form und Erkalt von der 
Klugheit des Königs einen so laur redenden Beweis 
gibt, ebendaselbst, T. 11. <0.176-182.

Q a
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fischen Verkehrs auf. Eben damahls aber zerfiel auch 

die Hanfe immer mehr in sich; der drevßigjahrig, Krieg, 

so manche bekannte Erscheinungen drückten alle Reste 

der ehemahligen Grüße nieder. Was die Genossen heS 

alten Bundes noch etwa hier behaupteten, das ging, 

hier, wie aller Orken, aus den Kräften der Einzelnen 

hervor; die Nähe, die tage, die Kenntnisse, das be

deutendere Handelscapitel, gaben dieser oder jener Stadt 

in diesem nordöstlichen Verkehr immer noch einiges Ge- 

wicht. Bis auf diese Stunde ist Lübecks Verkehr mit 

Rußland bedeutend genug. Aber an die alte ousschlie. 

ßende Herrschaft war schon lange, schon seit dem sechs» 

zehnten Jahrhunderte nicht mehr zu denken. Und so 

war es auch nicht möglich, das Ansehen und die Han- . 

delsherrschaft im Westen von Europa zu behaupten, da 

eben diese auf die Beherrschung im Norden und Nord- 

osten gegründet gewesen mar.

Was die Vorfahren so klug, so fest zusammen gehal

ten hatten, zerstückle und ward großen Theils die Beute 

fremder Völker. Mit den Veränderungen in Livland und 

Preußen war auch der bedeutende Verkehr, mit den hin

ter ihnen, südlich belegenen Völkern, mehr oder weni

ger gestört worden. Die Preußischen und Livländischen 

Stätte, von der Zeit an, als si, fremde, Polnische oder 

Schwedische Herrschaft etwa anerkannten, mußten einem 

andern, als dem Deutsch-Hansischen, Interesse folgen.
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Sechszehntes Buch.
Verhältniß der Hanse zu den Niederlanden, 

während dieser Periode.

Schon zu Ende der vorigen Periode, als im Nord

osten, mit Ausnahme des Unglücks, welches das Com- 

toir in Rußland betroffen hakte, die Handelsherrschast 

der Hansen noch fest begründet war, hatten sich im 

Westen, und besonders in den Niederlanden, manche 

Begebenheiten zugetragen, weiche der Hansischen Han- 

delsmacht in diesen Gegenden unheilbare Wunden schku- 

gen. Diese Gebrechen, weit entfernt durch die Folge der 

Zeit gemildert zu werden, nahmen nur immer mehr 

und mehr zu. Die so ganz veränderte Handelswelt, 

die hier auskam, wollte dem altgewohnten Mechanis

mus des Hansischen Verkehrs nicht mehr zusagen; die 

Völker des Westens machten sich freyer von der alles 

beherrschenden Zwischenhand der Hansen, und sie könn, 

ten es um so mehr, als jene auch die bisher geübte 

Herrschaft im Nordosten immer mehr einbüßten, und 

Niederländer und Engländer einen stets größern Activ. 

Handel in den östlichen Theilen der Nord- und in der 

Ostsee betrieben.1

x MS mehrerem bereits Angeführten ist dieß alles 
«ehl bekannt. So heißt es unter tausend andern
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Vergebens wurden in der ersten Hälfte des sechs- 

zehnten Jahrhunderts noch einige Verträge und Lehden 

zwischen den Wendischen Srädten und den Holländern, 

Seeländ,rn und Westsriescn versucht, um die ehemahls

Beyspielen in dem Receß de- Jahrs 1507, MS. Hafn. : 
Dat dat Cuntbor tho Brügge also geswackett wert, 

ja gar tho grunde geitt iss die vornembste orsake, 
dat de Hollander und andere frembde Na'ien je 
lenger je mehr bauen olde gewonheit so stark in 

de neringe in den steden gestadet werden, derç- 
haluen vorlathen all de olden articulen den re- 
cesien inuorliuet wegen der butenhenfischen vor- 

ramet by boger peene tho boldene sonderlich vth 
dem Recefle 1426, 1447 also ludende etc. Nahm, 
lid) den Holländern in Livland keinen freyen Han« 

del zu gestalten, ihnen die Russische Sprach, nicht 

zu lehren, in den Hanse-Slädlen für Fremde keine 
Schiffe zu bauen noch sie ihnen zu verkaufen, keinen 

Fremden mit den Hansischen Freyheiten zu verthei, ' 
digen, keinen solchen als Diener anzunehmen, kei

nem Fremden zum Oldermann oder KaufmannSraihe 
auf dem Comtoire zuzulassen, keine Fremde auf Han
sische Schiffe zu nehmen, mit keinem von ihnen 

Mascvpey zu Haden, keinem Hausen zu »erstatten, 

daß er sich fremder Factore bediene, noch Außer- 
Hause» im Commissions - Handel behülflid) zu seyn, 
oder sie in den Hanse-Städten als Bürger aufzu- 

uehmen, und, Venthe-Waren ausgenommen, alle au, 
dem westlich gesandten Güler zum Stapel nach 
Brügge, oder wo der Stapel sonst in den Nieder

landen sey, zu senden.
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behauptete Herrschaft in der Ostsee ferner an sich zu 

halten, vergebens wurden die allen Statute erneuert, 

welche jede Maöcopey mit diesen so verhaßten Neben

buhlern untersagte; es ward bald darauf unmöglich ir

gend etwas der Art gegen sie, oder gegen die Engländer 

und gegen andere Völker, Oberdeutsche, Lombarden, 

Brabanter und Flanderer, geltend zu machen, um so 

mehr, da das Comtoir in Rußland nie wieder recht ge

deihen wollte, und später die Niederlage zu Bergen, 

und die größeren Freyheiten in Schweden und Dän« 

mark verscherzt wurden. «

3 In dem küneburgischen Archiv, Vol. L, wird der 
Vertrag von dem Jahre 1503 erwähnt, zwischen 

bett Wendischen Städten und den Landen Holland, 
Seeland und Westfriesland, zu Endigung der Fehde 
zwischen bevden Theilen. Bey dieser Gelegenheit 
wird des Stillstandes zu Kopenhagen, von dem I. 
1441, (s. Th. II.) zwischen beyden Theilen erwähnt 

und hinzugefügt, daß dieser verschiedentlich erneuert 
worden sey, unter andern zu Münster, am rr. Sept, 

des Jahr- 1479, auf vier und zwanzig Jahre; da 
aber dieser nun im May des JahrS 1504 ablaufe, 
so ward er durch den Vertrag von drin Jahre 1503 
bis zu Michaeli» 1504 verlängert, um einen Der, 
such, zur endlichen Beylegung aller Streitigkeiten, 
zwischen beyden Theilen, auf Begehren dcS Erzher

zog- Philipp, zu machen. Jener Vertrag von dem 
Jahre 1503 ist unterzeichnet von Seiten der Hansen 
am h. Elisabeths-Tage de- Jahrö 1503 durch die 

’:71 Deputieren der Städte, die Altttleute und den Sekretär
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Durch diese Erscheinungen büßten die Hansen die 

Uebermaidt oder das Monopol der Zufuhr der nordöst

lichen Producte nad) dem Westen ein ; jene Niederlagen 

und die damit verbundenen oder sonst erworbenen größe

ren Freyheiten ober, hatten sie eben in ihrer Herrschaft

deS ComtoirS zu Brügge; und von Seiten der Lande, 
den 17. October, des Jahrs 1503 im Nahmen deS 
Erzherzogs von dem Grafen Engelbrecht von Nassau 
als Statihaltergeneral. — Aus einer Verhandlung 
zu Kopenhagen, von dem 27. Jul. des JabrS 151g, 

im Lüneburgjschen Archive, Vol. II., erhellet, daß 
man daselbst vergebliche Versuche zu Beylegung je, 
tier Streitigkeiten zwischen den Wendischen «Städten 

und verschiedenen Provinzen des Niederlande» ver, 
suchte; man beschloß endlich, daß Lübeck und Am

sterdam die verschiedenen Stimmen ihrer Parteyen 

sammeln, und vor dem lü. Oktober zusammen brin
gen sollten, und daß alsdann, auf Pfingsten, eine 

neue Zusammenkunft bender Theile zu Bremen ge
halten werden sollte. Es ist bekannt und oben er
wähnt, wie zu Marcus Meyers und WullenwewerS 

Zeilen vergebens Vergleichs- und Febdeversuche mit 

und gegen die Niederländer gemacht wurden. — 
Allein schon weit früher, in dem Jahre 1506 , alS 
aus dem Hanse-Tage die alten Gesetze zur Unter, 
»rückung der Ausbreitung deS Handels der Fremden, 

besonders der Holländer, zur Sprache kamen, sag
ten mehrere, unter andern Cöln und Hamburg: die 
Statute zu erneuern hülfe allein nicht, man müsse 

sie auch halten, denn eö habe die executie ber her 
entftan und wolde ock fürder entstan; MS. Hafo.
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* ganz vornehmlich unterstützt. Es war eine ganz rich. 

tige Behauptung, daß, ohne solche Factoreyen, ohne 

den Bann und Zwang der Eingebornen des Landes, 

der Fremden und der Hansen an sie, an die sogenannte 

Haltung des Stapels, die bisherige Herrschaft nicht be. 

hauptet werden könne. Sichet war es, daß ohne die 

Niederlagen und die Freyheiten im Nordosten, die des 

Westens, und umgekehrt die letzteren nicht ohne die 

ersteren zu erhalten standen, denn wechselseitig unter» 

stützten und hielten sie sich ausrecht und mußten es thun.

Der alte Mechanismus war durch die Zerstörung 

und den Verfall der Comtoire zu Grunde gerichtet; 

keine Statute, keine Strafen, kein noch so ernstlicher 

Wille konnte Hansen und Nicht-Hansen ferner zwingen, 

ihn beyzubehalten; die neu auskommende Welt drückte 

die Geburt drr früheren Zeiten unvermeidlich todt. Ja 

es ist seltsam, daß man nur hoffen konnte, durch das 

Ausleben alter Formen und Gebräuche wieder zu der 
vorigen Handelsherrschast zu gelangen, wenn eö nicht 

eine gewöhnliche Täuschung der Menschen wäre, sich zu 

schmeicheln, daß durch die Wiederherstellung jener, un
ter denen man glücklich war, das verschwundene Wohl

seyn wieder zu erwerben stehe, ohne jedoch den ver
schwundenen Geist, der in den alten Formen lebte, 

wieder aufwecken zu können.

In Pen Niederlanden hatte sich zuerst die geringe 

Achtung des alten Handels-Mechanismus, schon zu
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Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, gezeigt, und ein 

freyer Handel war btreitd entschieden oufgekommen. 

Das Unglück, das die Stadt Brügge betraf, trug dazu 

vorzüglich bey; die Wohlhabenheit anderer einzelnen 

Städte und Individuen in den Niederlanden, die g.ößere 

Ordnung, der bessere Credit hakten hier einer ganz 

veränderten Art des Handels, frey vom alten Sta» 

pelzwange, Eingang verschafft, und die Hansen selbst 

hatten großen Theils sich dieser ergeben.3

3 Alle Hansische Acten sind voll der Beweise für diese 

Behauptung, selbst die gedruckten Nachrichten bey 
Willebrandt zeugen bereits davon. Anfeiner 
Versammlung der Sächsischen und Wendischen Städte, 
von dem Jahr« 1501, am Margarethen-Abend, er
klärten die ersten den letzteren, daß sie ihre Tücher 

nicht mehr auf den Stapel zu Brügge bringen woll
ten, da andere Han en und Außerhansen sich auch 
nicht mehr daran hielten. Die Wendischen Städte 

riethen davon ab, damit die Niederlage erhalten 
werde, die nur eben erst wieder einiger Maßen her- 

gestellt worden, die so theuer eiworben wäre, und 
erst neuerlich so viel gekostet habe, um eine günstige 
Entscheidung vom Hofe zu Flandern zu erhalten; sie 
riethen um so mehr dazu, da man den Brüggern 
noch lüooo Gulden schuldig sey. Die übrigen großen 
Städte, Cöln, Danzig, Münster, die Städte von 

Preußen und Livland hielten auch noch den Stapel 

und setzten dem Allgemeinen ihr Privat-Jnlereffe 
nach. Zu Folge des Protokolls Im Lüneburgischen 

Archive, Vol. I. — Im I. 1507 un6 1511 erklärte
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So zerstreuete sich die Residenz, und nicht bloß die 

freyen Jahrmärkte anderer Niederländischen Städte wur

den häufiger besucht, sondern der ganze westliche Welt

handel vertheilte sich in andere Gegenden der Nieder» 

lande und zog sich vorzüglich nach Antwerpen und 

Amsterdam.

Vergebens waren die Versuche der Hansischen Ver

sammlungen, die Niederlage zu Brügge ausrecht zu * 

erholten, vergebens die Versprechungen, die sie deßhalb 

jener Stadt gaben, um sie durch die Verlegung ihrer 
Fart, ey nicht zu beleidigen, die Flandrischen Freyhei

ten nicht zu verscherzen, und nicht an eine Geld

summe gemahnt zu werden, welche die Stadt Brügge 

an sie zu fordern hatte. Was war zu thun? Das 

Tief des Zwyns war freylich nicht ganz unfahrbar, 

doch den gr-ßern Schiffen immer unzugänglicher ge

worden. Aber weis schlimmer als dieß war es unbe- 

zweiselt, daß die übrigen Völker immerhin mehr von 

Brügge sich gleichfalls wegzogen, nach andern Nie- 

derländischen Orken mit ihren Gütern kamen, und die

Danzlg, eS sey unmöglich, alle Gâter wie vordem 
auf deu Stapel nach Brügge zu bringen; Köhler 

bey Willebrandt S. 244. — Im Jahr 1507 «» 
1517 wollten die von Campen ostwärts der Maas 
keinen Schoß zahlen, und wiederhohlren diese Er
klärung zugleich mit der von Bremen im I. I521 ; 

Köhler S. 245. und MS. Hefo. bey den angeführ

ten Jahren.



Hansen allein nicht den allgemeinen Stapelplah des 

Westens aufrecht erhalten konnten. So versank und 

verkümmerte ihre Residenz zu Brügge immer mehr, 

und nie vielfach auch auf Hanse-Tagen decrekirt ward, 

daß diese Factorcy ausrecht erhalten werden sollte, und 
wie vielfach die alten Statute von ncucm bekräftigt 

wurden, welche zu ihrer Ausrechthàng dienten; so 

war es dennoch unmöglich, dieß mit Glück zu behaup

ten, es war unmöglich den alten Statuten Folge zu 

verschaffen.

Es ward zwar oft und vielfach gebothen, daß die 

Hansen den Stapel zu Brügge halten und besuchen, 

daß sie ihre Güter dahin bringen, den Vorstehern der 

Niederlage den Schoß entrichten, daß sie aller fremden 

Factoro sich entschlagen, alle Handels- und Schiffsge

meinschaft mit Außerhansen ausgeben sollten, daß man 

den fremden Völkern die Gelongung zu den nordöstli

chen Waren nach Möglichkeit untersagen und verhin. 

dern wolle: aber nichts wollte mehr fruchten, keines 

van diesen Statuten ward ernstlich gehalten, keines kam, 

so wie man «S wünschen mußte, zur wirklichen Lus- " 

sührung.4 An Klagen der Vorsteher des Comtoirs

* So beschloß z. B. die Hanse, im Z. 1517, nach 
Köhler, ©. 245 / daß die Niederlage zu Brügge 

-bleibe» solle, da man den Anrwerpern noch nicht 
trauen dürfe, und daß, wer zu Antwerpen mit Eng
lischen Tüchern handele, davon eben so gut Schoß 
zahlen solle, als wenn er zu Brügge resivire. — Nach 



zu Brügge, an Bitten um Hülfe fyat es nicht gefehlt, 

und wenn durch Statute, Legationen und Visitationen

dem MS. Hafn. ward auf dem Hanse-Tag,, t>m d. 

Jahre 1512, die Frage weitläuftig verhandelt: ob 
das Comtoir zu Brügge bleiben oder nach Antwer, 
pen verleg« werden sollte? Es ward bemerkt, daß 

man die herrlichen Flandrischen Privilegien alSdana 
einbüßen würde, da sie alle mit der Clause! verse
hen wären: so lange der Kaufmann in Flandern seine 

Residenz hielte. Ferner, daß man zu Antwerpen 
im Tuchhandel durch dir Hochdeutsche», besonder» 
die Fugger und die sogenannte große Gesellschaft zu 
viel leiden werde, daß die Antwerper zu leichtfertig 
in ihren Zusagen wären, und daß die zugestandenen 

Freybriien durch die Stadt, ohne die Bestätigung von 
dem Landesherr», nichts fruchten würden — Auch 
auf der Hanse-Versammlung, von dem Jahre 1518, 
ward deliberirt, ob das Comkoir zu Brügge bleiben 
sollte, und nach der Meinung einiger ward zum Theil 

beschlossen, das Comioir nach Antwerpen zu verle« 

gen; s. daS Protokoll dieser Tagsatzuug in ben MSS. 
ßrs. Vol. 216. nnb MS. Hafn. Die Deputieren deS 
Comroirs klagten, sie hätten vergebens gehofft, daß 
den Gebrechen desselben abgeholfen würbe, daß ein
zelne Städte, nahmentlich Braunschweig, den Sta

pel nicht hielten. Die Abhülfe einiger Beschwerden 
fruchte nichts, es müsse die Niederlage gänzlich re- 

generirt werden. Die Hauptfragen waren: ob da- 
Cvmtoir zu Brügge'bleiben sollte oder nicht, ob der 
Iwyn noch zu befahren sey, ob die Stapelgüter wir, 

der von Brügge ausgeführt werden dürften, und wie 
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die von der Hanse beliebt wurden, dem verfallenen We

sen hätte aufgeholsen werden können; so würden gewiß

lange der Kaufmann mit leinen Gütern zu Brügge 

Markt halten solle? Lübeck sagte: Wenn einige 
Waren so beschaffen waren, daß sie die Kesten der 
Verführung derselben zum Stapel nicht auSbalten 

könnten; so müsse man darin eine Milderung ma
chen. Cöln war für die Fahrt durch den Iwyn, da 

aber gewisse Güter die Kosten des Aus - und Um, 
schiffens beym Stapel schwerlich würden ertragen 
können; so erklärte sie sich für eine Moderation. An» 

dere merkten an, daß wen» man eine Zeit bestim
men wolle, während welcher die Hansischen Kaufleute 
auf dem Comtoir ihre Waren zu Brügge feil biethen 

sollten, dieß zum Schaden der Hansen und zum Dor, 
theile der Außerbansen gereichen werde, da mehrere 

der letzteren zu Lübeck und in anderen Osterschen 
Städten die Stapelwaren sich selbst kauften. Die 

Sachsen begehrten, daß im Einzelnen bestimmt werde, 
was Staprlgüter wären, und daß die Seestädte da» , 
für zu sorgen hätten, wie den Außerhansen der Han» 
del bey ihnen, und jede Theilnahme an ihrer Schiff
fahrt vermehrt würde. Riga erklärte, daß die Ihri

gen unmöglich mit ihrer Asche, Tber und Pech nach 
dem Iwyn segeln konnten; ein Gleiches'behauptete 

man von den Schiffen mit Getreide beladen.— Nach 
vielem Hin- und Herreden sollten die alten Receffe 

mit Strenge aufrecht erhalten werden; nahmentlich 
sollte den Fremden und vorzüglich den Holländern 

der Verkehr in den Städten nach Möglicvkeir be» 
schränkt, und sie sollten vom Livländisch »Russischen
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elle Hoffnungen erfüllt worden seyn: allein dieß war 

unmöglich.

Handel besonder- abgebalten werden; Mn Hansisch,- 
Fahrzeug sollte an einen fremden verkauft aus fei« 
Nem Öanfneben Weift für Ausländer Schiffe gebaut, 

kein HansiicheS Gut auf fremde Schiffe geladen wer» 
den. Jedes Hansische Schiff, im Offen beladen, 
das westwäris nicht nach einer im Bunde befindlî» 
chen S'adt, sondern erwa nach England oder Schott» 
land fahrt und das keine Beruh,-Ware geladen habe, 
sollte den Stapel zu Brügge besuchen. Was vor, 
Mahls Siaprtware gewesen, sollte eS auch bleiben, 
und Lübeck hitli dafür, es sey gut den Ankauf die
ser Waren den Ausserhansen in den Sräoren zu un» 
»rrfagen. Die Sächsischen Communen erklärten, daß 

sie einige Güter, alS Kupfer, Kupreiroth, Wolle 
und Aiegenfelle nickt auf den S apel nach Brügge 
bringen kdnrrten, da diese Waren theils die Seefahrt 
nickt aushalten kdnrrten, theils die Hochdeutschen, 
besonders die Fugger, damit handelten, und kiese 
ihnen den Handel verderben würden, wenn sie zum 

Stapel gezwungen seyn sollten. Lübeck ward bierü» 

ber sehr aufgebracht, sie allein, äußerte» dessen De- 

pntirre, könnte das Comroir nicht aufrecht halten, 
wenn es zu Grunde gehe, möge man die Schande 

bedenken, die über die Hanse kommen werde. Eben 
diese Siadt und Cöln waren dafür, daß das Com» 
toir von Brügge nicht hinweg verlegt werden tolle. 
Magdeburg sagte: Vie Schwierigkeiten, di« Nieder» 
läge zu Brügge aufrecht zu erhalten, beständen ad» 

* sonderlich darin, daß daS Iwvn untief und zu ge»
fährltch j« befahre» sey, daß die Märkte zu Bergen
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Es würd« von mehreren Stabten, vorzüglich ken 

W«ndi!à, im Jahre 1530 ein Stboßbrief beliebt, 

worin bestimmt ward, was für Abgaben an die Rest- 

, Lenz bezahlt werden sollten, weil man vor allem andern 

einen Fonds haben mußte: allein das Alle» fruchtete 

nichts. So niese bedeutende Theile der Hanfe, wie 

z. B die Sächsischen Städte, Braunschweig an ihrer 

Eritze, ferner die Preußischen mit Danzig waren, trotz 

aber Verhandlungen nicht zu vermögen, den neuen 

Echoßbrief zu besiegeln. Die Sachsen wollten nicht 

eher eine solche Abgabe bewilligen, als bis das Comtvir

und Antwerpen so sehr wären verlängert worden, 

daß der gemeine Kaufmann zu Brügge nicht gern 

bleiben wolle, und daß mehrere Städte gewisse Gü- 
ter nicht zum Stapel bringen wollten Danzig sagte: 

Durch bas Verlegen des Connoirs werde man die 
schönen Flandrischen Privilegien einbüßen, die Hoch
deutschen würden in den Besitz der Flämischen Tücher 
kommen, man möge also lieber das Comtvir zu 
Brügge aufrecht erhalte», wenn gleich derZwyn nicht 
mit großen Schiffen zu befahren sey Indeß ward 

endlich dennoch eine Hansische Deputation beliebt, 

die mit der Stadt Antwerpen tniedren sollte. - In 
den Jabren 1520, 1521, >525 ward bald ein Ver
trag mit Brügge geschlossen, daß das Comtvir dort 

bleiben solle, alle alten Statute in der Rücksicht er

neuert, bald mit den Antwerpern negociirt, bald mit 
dieien wieder abgebrochen, weil sie unirenndlich sich 
bezeigten; verg' Kohler beyden angelührlenIah, 

rett, und zu Folge des MS. Hafn.
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wieder aufgenchtet f<P/ wollten Wolle, Vitriol, Kupfer 

unk fiupferroud), kann und wann auch noch ankere 

Waren, nicht zum Stapel dringen; sie w»lltei> Theil 

am Kausmannsrakhe den Herstellung des Comroirs ha

ben und zu der Abnahme der Rechnung zugezoqen wer

den. Es mis siel ihnen, daß sie auch östlich der Maas 

zum Sdwß verpflichtet seyn, und daß sie nur Hansi

schen Faktoren ihre Güter nach den Nieterlanden zu- 

senden sollten. Die Danziger und Preußen wollten ihr« 

vorzüglichsten Güter, als Korn, Getreide, Waqensedoß, 

Ther, Asche, Klaphol; und dann und wann noch ankere 

Güter, von der Verbindlichkeit sie zum Stapel zu 

bringen, ausgenommen wiflen. Sie wollten, eben s» 

wenig als die Sachsen, der Gesellschaft mit Außerhon- 

sen und dem ©rbroud'e fremder Factore entsagen. Cöln 

wollte ihre alte Averstonal Summe von 100 Gulden, 

jährlich stakt des Schosses, nicht aber kiese Abgabe 

selbst vom Werthe ihrer eingeführken Güter, wie die 

übrigen Städte doch thun sollten, zahlen: und so konnte 

man sich schlechterdings nicht mehr, über die Funda

mente, woraus jede Hansische Faclorey beruhen mußte, 

verständigen. Der neue Schoßbrief ward in den Jah

ren 1535 und 1540 aus Hanse » Tagen beliebt und darü

ber verhandelt, aber erst mehrere Jahre nachher, konnte 
man sich allmahlig darüber vereinbaren, als die Rest- 

denz noä) Antwerpen kam, oder wenigstens die Hoff- 

nung ouflebte, daselbst «in neues Ccmtoir dauernd zu 

begründen.
R -
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Unter den vielfachen Verhandlungen, welche auf 

Hanse-Tagen, über den Zustand der Niederländischen 

Residenz, vorkommen, den tausendfältigen Acten, Be- 

ftblüffen und Schreiben geben die Klagen der Vorste

her des Comtoirs zu Brügge, welche sie bey Lübeck 

und auf den Hansischen Versammlungen, in den Jah

ren 1535 und 1519, über den kläglichen Zustand des 

Ganzen vorbrachten, die beßte Auskunft.$

* Die Schoßbrlefe von den Jahren 1530,1535, r 540, 

sind in den MSS. Brs. Vol. 216. befindlich; eine un
endliche Menge Verhandlungen darüber, wie und 

warum fie nicht in Kraft kamen, finden sich ebenda» 
selbst und in den Protokollen der Hanse - Tage dir» 
ser Jahr», in den folgenden Bänden der MSS. Brs. 

Auf einer Versammlung der Wenbi'chen und Sächsi« 
scheu Skädre, von dem Jahre 1542, im Febr (Lü» 

neburg. Archiv Vol. IV.) war«» di« letzt,rn zur Der, 
fie,;elung deS Schoßbrirfs und zur Zahlung der Tare 
für die abzuferrigende Legation nicht ZU bringen, sie 
wollten, das Eomroir solle zuvor hergestellt werden, 
und hatten bald dies, bald jene Einwendung. ES 
stellten die Wendischen Städte den Sächsischen, wenn 

sie den Schoßdrief versiegeln wollten folgend,n Re» 
vers aus: daß Woll», Vitriol und Kupfer nicht zum 
Stapel gezwungen seyn sollten, daß man ihn,n Ein 
Jahr bewilligen wolle, um sich von den Anßerhan» 
fischen Faktoren loS zu machen, daß ihre Kaufleute 
Theil an dem Dorsteheramte der Niederlage Haden, 

und daß diese aus ihrem Mittel Erwählten bev Ab
nahme der Rechnung zugegen seyn, und daß die
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In dem ersten Aussätze berichteten sie, daß der 

Rath, d. i. die Vorsteher der Factor,y zu Brügge, jetzt

Ihrigen auf des ComtoirS Kosten, so wie alle an» 

6er,, in, Fall des Bedruck«, vertheidigt werden soll, 
ten. — Allein die Confirmation des Echoßbriefs er» 
folgte noch gar nicht alsbald darauf; MSS. Brf. 

Vol. 216. — Nach vielfachem Streite kam man in 

den Jahren 1530, i$35 und 1540 überein, daß nur 

Stapelgüker westlich der MaaS Schoß zahlen sollten; 
wie schwer »S aber hielt, dieß durchzusrtzen, ist auS 
den Debatten der Wendi>ch«n Städte klar, di« sich 
kaum vereinigen konnten, gleichwohl der Erhaltung 

der Niederlage noch am geneigtesten waren. Lübeck 

, war immer für die strengste Meinung und wollte, 
daß auch Benthe-Waren Schoß geben sollten, um 
so mehr, da nicht so viele Siapelgürer wie vordem, 
als Küpser, Flachs, Werk, Talg nach dem Weste« 
geführt würden. Di« übrigen Städte aber, beson. 

ders Hamburg, wollten von ihren Benthe-Waren 
keinen Schoß zahlen, die letztere rechnete vorzüglich 

Bier unter diesen Artikel; nach dem Prvtocolle de« 
Wendischen Städte-LagS, zu Lübeck, im September 

des JahrS 1538, im Lüneburgischen Archive Vol HI. 

Auf d,r Versammlung eben dieses Theils der Hans« 

von dem Jahre 1539, (ebendaselbst) ging e« in dem, 
selben Ton fort, Lübeck konnte ihre strengere Mei
nung nicht durchsetzen. AlS Lüneburg fragt, : was 
Denihe-War« sey, ward geantwortet, daß z» Folg« 

des Beschlusses, von dem Jahre ta7o- dazu gehör*  
ten : Bier, Wein, Häring, Korn, Pech, Ther und 

Wagenschoß.
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so <"d)n)ûd) wären, baß nur noch sechs Personen daran 

Theil hätten, von denen noch dazu zwey bald obqe« 

hen würden. Die daselbst bisher rtfibirenten Kaufleute 

Verließen meist Brügge und ließen sich ostwärts nieder. 

Unter ihnen war ein voller Aufstand gegen die Vorste

her entstanden, und die Insurgenten hatten erklärt: sie 
würden trotz der dem Comkvire zugefertigren Hansischen 

Beschlüste keinen Schoß weiter zahlen, da ihre Privile» 

gien und Freyheiten zu Grunde gegangen wäre- ; ihre 

Freunde in den Hanse»Städten hätten sie auch ermahnt, 

kemen Schoß weiter zu geben, bis daß die von der 

Hanse beliebte Deputation in den Niederland-n, zur 

Wiederaufrichtung des Comtoirs, erschiene. Vergebend 

hätten gegen solches Verfahren die Olkerleutk und der 

Kaufmannsroth alle mögliche Vo-stellungen, Ermah

nungen und Drohungen ergehen lasten; ihnen fehle alle 

Macht, ihre Autorität aufrecht zu erhalten, es fehle 

ihnen an Geld; es sey die ganze Niederlage in der 

Vollesten Empörung, jeder Kaufgeselle thue, wag er 
wolle, das Regiment stehe still, olle Statute, alle Be» 
schküste der Hanse härten keine Kraft niehr. Niemand 

zahle einen Stüver, und die Kousgelellen ließen sich 

verlauten, daß die von der Hanse beschloßene und ihnen 

mitgetheilte Schokordnung von den Vorstehern des Com« 

toirs erfunden und untergeschoben sey. Die Factore, 

welche die Güter aus den Hanse Städten empfingen, 

seyen gleich den Kaufgesellen gesinnt, des Comtoirs 

Vorsteher wogten es nicht, sie um Schoß anzufprechen.



Daher bitten sie aufs wehmüthigste die Hansische Ver» 

sammlung möge alsbald eine Reputation, zur Herstes« 

lung mindestens einiger Ordnung, in die Niederlande 

senden; oder man möge sie ihres Amts entledigen, 

denn ohne Geld, ohne Gewalt seyen sie unvermögnd 

der gänzlichen Zerrüttung vorznbauen. 6 Sie über« 

schickten die Nahmen der rebellischen Kausteute, Factore 

und Empfänger Hansischer Stapelgüter, unabhängig 

von der Niederlage, die theils keinen Schoß zahlen, 

theils sonst die Statute des Comtoirs nicht befolgen

Wollten. 7
J,i dem Jahre 15^9 erklärten die Vorsteher der 

Niederlage an Lübeck: sie sey so herabg'kommen, daß 

statt der ehemahligen sechs Olderleute und achtzehn 

Rakhmänner, jeht nur drey der ersten und neun der 
letzten vorhanden seyen, deren Zahl sich immerhin noch 

mehr vermindere; aller Gehorsam, alle Ordnung, alles 
Regiment habe ein Ende. Das Uebel komme daher, 

daß die alten Receffe nicht mehr gehalten würden, daß 

die Hanse-Städte selbst, unter einander muins, die 

gemeinsamen Beschlüsse nickt mehr achteten, und daß 

dieser Geist des Ungehorsams sich den aus dem Com-

« Dieß hatten sie schon früher begehrt, z.B. im Jahre 

1517, nach Köhler bey W'llebranvt, S.-45, 
und im Jahre 1530 nach Cammmanns Mspt.

7 Die Klagen der Vorsteher des Comtoirs zu Btügge 

an Lübeck gesandt, von dem Jahre >535. ken 8. No

vember, finden sich in den MSS. Brf. Vol. 216 nr. 10.
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toirf Resibkrenben mltthelle. Hieraus entstehe Derach. 

hinq bey dem Prinzen und der Oiniqhu der wieder» 

lande, also baß den Deutschen ihre Privilegien qesct mä- 

Irrt, und die Zölle ihnen eihöhc würd-n. 8 Dieser 

Ungehorsam, die Verweigerung den Stt>'ß zu zahlen, 

die Ansiedelungen an fremden und das Verlegen der 

Geschäfte noch andern Orten, z. B. nach Antwerpen, 

seyen die Ursachen des gänzlichen Verfalls. Den Schoß-

• Mehrere Klagen über Kränkung der Freyheiten font*  

men hier und da im Verlaus der ersten Hälfte de» 
sechszehnten Jahrhunderts vor. J. B. im I. 1514 
ward über die Bedrückungen und Auflagen bey dem 
Verkauf und der Einfuhr de» Osterschen Biers in 
Brügge geklagt, und Lübeck erließ deßhalb, im Nah*  

men der Wentiichen Städte, ein Schreiben an die 

dre» großen Flandrischen Städte, laut des Protocoll» 
der Versammlung der Wendischen Städte, zu Lübeck, 
im Aprill, deS Jahrs 1514, im Lüneburgischen Ar» 
chive, Vol. U. — Auf dem Hanse Tage, von dem 
Iahte 1518, kamen die Klagen über die Iollrrhö*  
hung in Holland, Brabant und Seeland vor. Lü» 
Heck bemerkte, daß di, Siäbt, daselbst ohne die Ein

willigung deS Prinzen keine Macht härten, darin er» 

was zu ändern, und Edln sagte — denn es war 
freylich eine schlimme Zeit — daß Repressalien von 
Seiten der Hanse'Stätte dir Zölle nur noch wehr 

in die Höhe treiben, und wenn dieß einmahl gesche*  
hen wäre, fle nicht wieder herabgesetzt werden wür*  

den; Protokoll dieser Vrrsammlung, in den MSS. 

Brf. Vol. äi6.



— — 26$

bries, welchen H*  Wendischen Städte versiegelt hätten, 

wollten die Kaufleute aus andern Städten nicht b sol» 

gen, indem sie sagten: jene seyen ihre Herren nickt. 

Seit dem Jahre 1530 habe dog Ccmtoir bis auf dies« 

Stunde keinen Pfennig Sckoß mehr erhoben. Die 

Sckoßordnung, von dem Jahre 1535, härten Cäln und 

Braunschweig und die ihnen zugehörigen Städte nickt 

besiegelt, und somit sey sie nuh. und kraftlos geblieben. 

Die nachher beschlossene Gesandtschaft, aus den vor» 

nchmsten Städten, zu Wiederherliellung der Ordnung, 

sey unterblieben, und da sie die Vorsteher, di, von der 

Hans, gefaßten Beschlüsse, im Jahr 1535, bekannt ge» 

macl t, keinen besiegelten Sckosbrief aber hätten vor« 

zeigen können; so sey ein voller Aufruhr entstanden. Sie 

bäthen deßhalb, daß jtde Stadt die au» ihr gebär» 

tigen Ungehorsamen strafe, da ihnen die Mittel dazu 

fehlten Die tasten und Ausgaben der Niederlage wä

ren indeß beträchtlich genug. Die Erhaltung der Bee» 

dienten; die Bezahlung der Grundrente; die Ausbesse» 

rung der der Niederlage gehörenden und nun leerste» 

htnben Häuser; mehrere jährliche Geschenke, ou» alten 

Zelten üblick, die an den Burgundischen Hof und sonst 

gemackt werden müßten, die um so nöthiger wären, 

damit nicht alle Freyheiten zu Grunde gingen, indem 

die Zölle ohnehin immer drückender und sämmtlich ver» 

packtet würden; die vielen Ausgaben, die wegen der 
Siegst,iumphe und anderer öffentlichen Züge ersordett 

tvülden f und wobey die Niederlage dennoch paradiren
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müsste: dieß Alles koste und nichts sey vorhanden. Der 

Deutsche Kaufmann zu Brüqq« bestände jetzt noch aus 

vier Personen, welche — obschon unmöglich — zu ast 

diesen Auslagen Rach schaffen sollten. Längst würden 

sie die Vorsteher oud) alles ausgegeben haben, wenn 

sie nicht, aus ihr flehentliches Bitten, von den beyden 

Städten, Hamburg und Lübeck, einen Vorschuß, von 

vierhundert Gulden, erhallen hätten: diese Summe hat» 

ten sie zu Ausbesserung der verfallenden Gebäude der 

Niederlage verwandt, welche die Statt Brügge habe 

elnztehcn wollen, wenn man sie nicht in baulichem We» 

sen erhalte. — Die Hansischen Waren, sonst nur von 

und an Hansen zum weitern Verkauf nach den Nieder

landen gesandt, würden jetzt den Außerhansischen Facto- 

ren committirt, und durch solche Fremdlinge aus den 

Bundeöstädten verschrieben, besonders geschehe dieß zu 

Antwerpen und Amsterdam. Da ferner die auf dem 

^Lomtoir Residirenden wenige, oder keine Geschäfte höc- 

ten; so würde es verlassen, und die Comtoiristen begä

ben sich nach Amsterdam und Antwerpen, verheirateten 

sich daselbst, würden Bürger, setzten aber ihre ollen 

Verbindungen mit den Hanse-Städten fort, unabhän- 

gig von der Hanse und dem Comtek, sie verkehrten 

mit ihnen und übernähmen Speditiong- und Commis

sions-Geschäfte für sie. Die Einwohner in den Hanse- 

Städten träten in Compagnie und hätten Schiffe-Part 

Mit Ausserhansen; den Fremdlingen werde gegen alte 

Ordnungen, Zutritt und Handel in den Communen des
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Bundes zu sehr erleichtert; durch Fremde würden da» 

selbst die Skapelqüter zum Theil anqekausr; die Hoch

deutschen thäten dem Hansischen Verkehr gleichfalls Scha- 

den, und auf Märkten sowohl, als auch ausser densel

ben, kaufe jeht jedermann und verkaufe zu jeder Zeit; 

die Niederländischen Tücher würden nicht mehr auf den 

Stapel gebracht, sondern zum Theil srey vrrkauft; und 

Schiffer und Arbeiter wollten nicht mehr um den alten 

lohn die Dienste leisten. — Sie trugen deßhalb darauf 

an, daß man unter andern höhere Zölle auf die Außer

hansen in den Hanse-Stödten legen solle, daß man 

dagegen bemüht seyn möge, die noch vorhandenen Pri

vilegien in den Niederlanden, davon mehrere dem gänz

lichen Erlöschen nahe wären, aufrecht zu erhalten, und 

zu überlegen, ob, da sich der Haupthandel nach Am

sterdam und Antwerpen versehe, das Comtoir daselbst 

oder an welchem Orte sonst eg ouszurichten seyn möge; 

daß man die alten Freybriefe, die man auf diese Ge

genden habe, und davon die Copien bey dem Comtoir, 

die Originale zu Lübeck und in andern Städten wären, 

austuchen, renoviren lasse und sie wieder ins leben zu- 

rück'ühre, daß man eine Deputation aus der Mitte der 

Städte ihnen zum Trost und zur Hülfe nach den Nie- 

bestanden senden möge. 9

Ebendaselbst, Nr. ir. u. 12. Auch findet sich dort 
ein schreiben Lübecks an die Stadl Cawpru, vom 
Jahre 1539, worin von jener begehrt wird, daß sie 

die alten Freybriefe für den Hansischen Handel bt-
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Bey dieser sag« der Dinge schien nichts übrig zu 

bleiben, als entweder den Handel nach und mit den 

Niederländern ganz frey zu geben, und jeder ölten Ge

wohnheit, nach welcher er bisher war betrieben worden, 

zu entsagen: oder aber, da sich der Verkehr vorzüglich 

nach Antwerpen und Amsterdam zog, daselbst einen 

Versuch zu einer privilegirten Residenz zu wagen.

Don dem Derfast von Brügge an, war eine Par

tey unter den Hansen der Meinung ergeben, daß man 

zu Antwerpen dieß versuchen solle, ob man schon wegen 

der Treue in der Zusage weniger den Antwerpern, als 

den Flanderern vertraute. Gegen Amsterdam sprach 

aber der alte, nie getilgte Groll der Wendischen Städte, 

da diese Stadt, verbunden mit den übrigen Hollän- 

dem, so thätig in eigener Seefahrt nach der Ostsee 
war, und in so mancher Fehde gegen die Wendischen 

Communen mit gefochten hatte. Seit dem Anfang« 

des sechszehnten Jahrhunderts, besonders feit dem Jahr« 

1516, wurde, theils mündlich, theils schriftlich, mit dem 

Rath und den Schöppen zu Antwerpen, über die Be

gründung einer solchen Niederlage oft und vielfach ver

handelt.

sich aufsuchen mdchte, die bev den Unruben zu Brügge 
dahin wären gebracht worden, um auf dem nächsten 
Hanse-Tage weiter darüber zu verhandeln. In 

eben dem Vol. 216 der MSS Bri*  kommt vor, daß 
im I. 1498 die Privilegien deS Brüggischen 6cm« 
rvirS nebst andern Arten nach Campen wären g«, 

sandr worden.



Als ober die Neigung der Hansen kund ward» 

Brügge aufzugeben und an einem andern Orte eine 

Residenz zu versuchen; so machten die Vorsteher jener 

Stabt Vorstellungen dagegen: man fürchtete auch, daß 

man die Flandrischen Privilegien alsdann einbusien, und 

eine Summe, welche Brügge vorgeschossen hatte, zu« 

rückzahlen müsse. Gan, bestimmt ward nun zugleich den 

Flanberern die Versicherung zu verschiedenen Mahlen 

gegeben, daß dieß nicht der Fall seyn solle, auch sürm- 

lich, auf den Hanse-Tagen,-während der bereits ange« 
sangenen Unterhandlungen mit Antwerpen, noch be- 

schlossen, die Niederlage solle in Brügge verbleiben.10

Indeß bemühren sich ebenfalls andere Städte, um die 

Residenz der Hansen in ihren Mauern zu haben; Mid-

*o Köhler, S. 247, sagt unter andern, be« d. Jahre 
1530t Es begehrten die von Brügge zu wissen: ob 
die Hanse den, im Jahre 1520, mit ihnen errichte» 
îen Vertrag vollziehen wolle, und die Niederlage 
bey ihnen bleiben werde oder nicht, im letzten Falle 

aber forderten sie die Erstattung des erlittenen Scha« 
denS und die Wiederdezahlung deS.vorgeschvssenen 

Geldes. Man entschuldigte sich, daß der Vertrag 
für jetzt nicht ganz vollzogen werden könnte. — Noch 
im Jahre 1535 beschloß die Hanse, baS Comtoir 
solle zu Brügge bleiben, ernannte eine Deputation 
zur Visitation desselben, gab einen neuen Schoß« 
brief, und bestätigte alle alte Statute, die aus bef 
Niederlage sonst üblich gewesen; laut deS handschrift
lichen Protokoll» de» Hanse - Tag» von diesem Jahre, 

in den MSS. Brf. Vol, »16.



ayo — —

telburq, Haarlem, mehrere andere, und vor allen übri

gen der Herr der Statt Bergen op Zoom, bathen 

darum und versprachen die Bewilligung der schönsten 

Freyheiten. 11

11 Im Jahre 1518 war eine Hansisch, Legation von 
Lübeck, Cdln. Hamburg und Braunschweig zu Ant
werpen, und ncgociirle mit der Stadt, Hier er
schienen mehrere Niederländische Städte, nahment

lich Haarlem und Middelburg, mit dem oben ange
führten Gesuche, nach den MSS. Brf. Vol. 21Ü. — 
Der Herr von Bergen both oft seine Stadt zur Re
sidenz an, und daS Anerbiethen ward immer höflich 

abgelrhnt; z. B. im Jahre 15 o nach CammannS 

Mlpt. auch im Jahre 1535 nach Köhler, S. 248, 
und dem Protvcolle des Hanse Tagö, von diesem 

Jahre, in den MSS. Brf« V0L316.

Gleichwohl behielt Antwerpen vor allen anderen 

Städten den Vorzug, da sich so entschieden der Handel 

der wesiltchen Welt dahin zog, da die abtrünnigen Hol

lander, da besonders Amsterdam von den Hansen so 

wenig geliebt wurden, und da endlich auch noch, bevor 

man wieder die sörmliche Residenz errichtet, und mit 

der Stadt Antwerpen abgeschlossen hatte, die Hansischen 

Kaufleute und Faetvre sich von selbst vorzugsweise da

selbst aufzuhalten anfingen.
Nach Hansischer Weife dauerte es lange genug, 

bevor man mit den Antwe'pern zum Schlüße kam, 

nahe an ein halbes Jahrhundert wahrten die Unter

handlungen , während man sich immer mehr von dem
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Bedüxfnîk ter Errichtung einer Residenz daselbst über, 

zeugte, und vom Rach und den Schöppen der Stadt 

die vorläufigen Bedingungen und Autogen erwarb, um 

die Niederlage daselbst zu errichten.12

la Don den vielfachen Verhandlungen wollen wir einige 

auS den benutzten Archiven ansukren- Der Abschluß 

von dem Jahre 1545, Zwischen der Hanse und der 
Sradk Antwerpen, ist vielfältig gedruckt, aber eS 
hat eine unsägliche Mühe und viel Unterhandelns 
bedurft, bevor dieser zu Stande kam. - Es heißt 
in dieser sogenannten Composition von dem angeführ« 

ten Jahre, daß seit dem Jahre 1516 Verhandlungen 
wüten gepflogen worden z im Jahre 1518 war, wie 
bereits erwähnt, eine Hansische Deputation in Ant
werpen und unterhandelte. In den MSS. Bri. Vol. 
216. Nr. 3. kommen vor: Articuli vp de Refiden- 
tien to Antwerpen v. a. 1537 t° Antwerpen vnd 

29 avergeven vnd darup gehandelt. — Verbaei 
van der vergadderinge in der Stad to Antwerpen 

1527 twifchen den gedeputerden van derzelven 

Stadt vnd den gedeputerden von der gemenen 
Hanse, van der Residente u. s. w. — Articuli die 
in der communicatien ende mindelyke vergadde- 
ringen seyn verfproken tuffchen de gedeputerden 
der 6 Wendeschen Städte und den Olderluden und 

Secretairs dudefcher Nation oft Hanze, vnd an 
der andern fide tuffchen den gedeputerden der 

Stadt Antwerpen. Nebst mehreren andern von dem 
Jahre 1527. - Vertrag der Deputirttu von Lübeck, 

Cöln und Hamburg, mit der Stadt Antweipfn, von 

Lein Jahre 1541/ «vrin die Stadt »«spricht, alles
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Durch den Vertrag der Hanse mit der Stadt Ant» 

tverpen, von dem Jahre 154$, schien die lange hin strei» 

tige ^ragt endlich entschieden, daß die Niederlage in 

dieser Stakt errichtet werden sollte Die meisten Deut» 

schen Kaufleute hatten sich hierher begeben, und die 

ehemahligen Vorsteher der Niederlage zu Brügge schei» 

nen, einige Zeit nachher, ihnen dahin gefolgt zu seyn, 

obschon es noch viele Jahre dauerte, bevor alle strei

tige Puncte mit Antwerpen abgeschlossen, die nöthigen 

Privilegien erworben wurden, und ein neues Residenz» 

Haus, statt der alten, zu engen, in Antwerpen bereits 

vorhandenen Hansischen Häuser, unter dem Nahmen 

Motion und Hamburg bekannt, errichtet, Schoß und

bey de» Kaiser» Majestät, Carl V., al» Herrn der 

Niederlande anzuwrnden, damit er den Hansen, die 
zur Residenz von ihnen beaebrten Privilegien bewil» 

lige. — Schreiben im Nahmen der Städte Lübeck, 
Hamburg, Rostock, Wismar, Lüneburg, Magde
burg, Braunschweig, Goslar, HildeSheim, Göttin» 
gen.Eimbeck und Hannover an Burgemeister, Schöp» 
pen und Rath der Stadt Antwerpen, vom A. tzgr, 
worin jene für die gute Gesinnung banken und die 

letzteren ermahnen in ihren Bewerbungen beym Kai» 
ser und der Niederländischen Regierung fleißig fort» 
znfabren, um den Hansen die nöthigen Privilegien, 

zu Begründung der Residenz zu verschaffen. — Der 

Stadl Antwerpen Antwort darauf, nebst Copie der 
Supplik, die sie dem Ka'ser, zu Folge de» Wuo» 
scheö der Hani« - Städte, übegedea. Sämmtlich in 

den MSS. Urs. Vol. 316.
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Comtoirs-Ordnung zu Stande gebracht ward; Elnrich- 

tungen, worauf zehn, zwanzig und mehrere Jahre 

htnginq-n.13
Vor allem andern schien es nöthig, um zu dem 

endlichen Zweck zu gelangen, daß ein Fonds ousg«. 

mitleit würde, um die nöthigen Kosten zu bestrei

ten, und nach langem Debattircn, nach den verschie

denartigste» Vorschlägen, bey dem wenigen Ernste, den ’ 

mehrere Theile der Hansen zeigten, ward ein neuer

*3 Der Vertrag mit der Stadt Antwerpen, von dem 
Jahre 1545, steht bey Marquard und Lünig, 
vergl. Urk. Verz. Wir werden später davon reden, 

da im Jahre 1563 «int endliche UebrreinkunN getroffen 

wurde, jene aber darin verschmolzen und zum Theil 
dadmch geändert ward. — Allmählig har man sich 

von Brügge nach Antwerpen begeben, und die weni
gen Vorsteher mögen denn auch nach und nach dahin 
gefolgt seyn. Ein bestimmtes Jahr laßt sich nicht 
angeben. Cammmann in seinem Mspk. sagt dieß 

auch, und fügt hinzu: im Jahre 1549 komme zuerst 

ein Schreiben deö ComtoirS zu Antwerpen an die 
Hanse vor. Er sagt ferner, daß m demselben Jahre die 
von Brügge von der Hanse begehrt halten, den Star 
pel wieder in ihre Stadt zu verlegen, worauf ihnen 
geantwortet worden: man werde die alten Bündnisse 
nicht vergessen. Bey einem Einzüge Königs Philipp U- 

in dem Jayre 1549, zu Antwerpen, kommen, bey dem 
Streit zwischen kaufmännischen Corpvrationen Vase bst, 

wegen ihres Rangs beym Empfange, auch die Han

sen vor; Köhler, S.azl.
S

HL
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Schoßbrief, im Jahr« 1554, Mle'ot, der denn auch all- 

mählig, obschon mit den oft berührten Widersprüchen 

von Braunschweig und den Sächsischen Städten, von 

Danzig und den Preußen, und von der Stadt Cöln, 

angenommen ward, also daß endlich wieder, seit dem 

Jahre 1557, ein Schoß vom Niederländisch - Hanseati

schen Verkehr erhoben ward, und diese Verordnung, 

im Jahr 1562, bekräftigt werden konnte. Nach dem 

langwierigsten Streite schien denn endlich diese Hülss- 

quelle eröffnet und den nöthigen Verrath zu gewähren, 

nach einem Streite unter den Städten, der ost alle 

Eintracht zu zerstören, und die Ruinen des Bundes 

völlig zu sprengen drohte.
Diese Abgabe sollte von allen Hansischen Gütern, 

ohne Unterschied, westlich der Maas, mit Ausnahme der 

Denthe-Ware, nähmlich des Weins, Korns, Biers 

und Härings entrichtet werden, unter Androhung man- 

nigfaltiger Strafen und zuletzt bey dem Verluste der 

Hansischen Freyheit. Gleich hoch verpönt ward alle 

Handels- und Schiffsgemeinschast mit dcn Außerhan

sen, niemand aus den dem Bunde verwandten Städten 

sollte einem solchen unmittelbar Güter znsenden, jene 

Denthe-Ware abgerechnet, noch von ihm Waren unmit

telbar, um sie aus dessin Rechnung zu verhandeln, empfan- 

gen, vielmehr sollte aller Verkehr mit Fremden durch 

die Hand der Residierenden aus dem Comtoire gehen.14

14 Der Schoßbrief, von dem Jahre 1554 und confirmirt 

im Jahre 1562, findet sich in mehreren von uns
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Um dieselbe Zeit ward nun auch vom Könige Phi

lipp die Bestätigung der älteren, im vierzehnten und 

fünfzehnten Jahrhunderte, von den Herzogen Johann 

und Anton von Brabant, den Deutschen und Hansen 

ertheilten Privilegien wieder erhalten, worin die nöthigen

benutzten Archiven, er soll in dem Urkundenbucke ab- 
gedruckt werden. — Die unendlichen Streitigkeiten 

darüber aber finden sich in den Protocollen der Hanse- 
Tage, von dem Jahre 1549/ MSS. Brf. Vol. 317, 

von den Jahren 1553 und 1554/ Vol. 218; in dem 
Protokolle der Versammlung der Wendischen und 6"ar. 
tier-Städte, von dem Jahre 1555, und des Hanse- 

TagS, von dem Jahre 1556, MSS. Brf Vol. 219; 

ferner in den Acren deS Hanse - TagS, von d/v Jabrea 
1559 ». 1562, Vol. 220 u. s. w. ES ist unmöglich, 
diese Streitigkeiten zu erzählen in all ibrem Detail, 
da dazu mehrere Bände erfordert würden. UvS hat 
es geschienen, daß sie um so eher kurz nur berührt zu 
werden brauchten, da eS die alten Skreitigkeiten sind, 

die immer wiedeckehren, verwd.q« deren die Sachsen 

und Danzig von den meisten, durch sie nach den Nie
derlanden geführten Güter« keinkn Schoß geben woll

ten, Cdln aber nichts weiter, a!S die bekannten 00 
Gulden jährlich »in für immer zahlen wollte. Riga 

und die Livländischen Städte wollten Talg, Wachs 
und andere Waren vom Stapel ausgenommen wissen, 
auch zeigte sich Hamburg von Zeit zu Zeit schwierig. 
Aus den in dicsen handschriftlichen Nachrichten befind

lichen Rechnungen des ConnoilS ergibt sich, daß, im 

Jahre 1557, zuerst wieder regelmäßig Schoß «»ho

ben ward.
S -
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Puncte zur Begründung einer freyen Factorey, nähmlich 

die alten geringen Zollabgaben, die Errichtung einer 

Residenz, das Recht die Landsleute durch ihre Vorste

her zu Befolgung der Vorschriften anzuhalten, bewilligt 

wurden.1 s

Es erfolgte endlich der Vertrag der Hanse mit der 

Stadt Antwerpen, von dem -2. October, 156z, worin 

die Stadt, außer jenen Freyheiten, die nur der Landes« 

Herr geben und bewilligen konnte, das, was in ihrer 

Macht stand,, zur Errichtung und Begründung einer 

freyen Hansischen Factcrey zugestand. Sie bewilligte 

nähmlich den Hansen den anjeht leer stehenden Platz, 

in der Neustadt, zwischen zweyen Canälen gelegen, um

" Diese Privilegien vom Herzog Johann und Anton 

sind in dieser Geschichte des Hansischen Bundes, 
Th. I. S. 2àü u. ff. und Th. ll. S. 557. erwähnt 

worden; eS hat unS unnütz geschienen, hier einen 
Auszug zu geben, da Philipp li. nichiS hinzusügte, 
sondern jene alten Freybriefe bloß bestätigte., Wann 
diese Confirmation erfolgt siv, ist zweifelhaft. Mar
qua rd in dem bey ihm befindlichen Abdrucke sagt, 
den 15« Jan. 1567, und wie es weiter daselbst heißt, 

in unserer Regierung von Spanien und Sicilien dem 
siebenten und von Neapel im neunten. Hier sinh 
offenbar mehrere Irrthümer. In der folgenden Ur
kunde, welche die Stadt Antwerpen 1563 gab, (in 

ben MSS. Brs Vol.222.) heißt eö ausdrücklich: daß 
diese Confirmation den 15. Jan. 1561 erfolgt sey. 

Auch sagt dieß wirklich bereits Köhler bey Wil« 
leb ranvt, S.azy.
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daselbst ein neues Residenz «Haus zu errichten, wozu 

die Hansen 60,000, die Stadt Antwerpen aber 30,000 

Carlsgulden in sechs gleichen Terminen zu geben ver« 

sprachen. Die erstem sollten das Haus eigenthümlich 

so wie ihr voriges, am alten Kornmarkte, besitzen, ein 

öffentlicher, freyer Platz bey dieser Wohnung, zum Wan« 

dern, Contrahiren und Negociiren (eine Börse) ward 

ihnen bewilligt, so wie die Accise - Freyheit von allen 

Lebensmitteln, die von den Residierenden, in ihrer W°h' 

nung, verzehrt würden. Zum Wiegen ihrer eingesühr- 

ten Güter versprach man ihnen eine eigene Wage und 

die anderen dazu nöthigen Instrumente, zur Ersparung 

der Kosten des Transports der schweren Güter zur 

öffentlichen Wage aber, sollte der Stadt-Wagemeister 

in ihrem Residenz-Haus das Wiegen vornehmen, alle 

endlich von den Hansen in der Stadt, oder in dem 

Lande gekauften Güter aber, sollten aus der gemeinen 
Wage gewogen werden. Das eingesührte Ostersche 

Bier, welches nicht von den Hansen verkauft ward, 

bleibt der jetzt üblichen höhern Abgabe unterworfen, und 

kann diese nicht auf den geringen Satz, wie in Herzog 

Antons Privilegium bestimmt war, herabgebracht werden. 
Der Rath der Stadt Antwerpen besreyt daö eingesührte 
Hansische Getreide und Mehl von der üblichen Abgabe 

(Cvngiegrld) beym Verkauf oder der Wiederausfuhr, 

welche letztere den Hansen durchaus frey seyn soll. Die 

Stadt verspricht, daß ihnen Kornspeicher zu geringen 

Preisen überlassen werden sollen; Arbeiter, Lichter und



Piloten kn Seeland will man ihnen zu geringem Lohn, 
so aurd Antwerpksche Schiffe und Schiffer, wenn sie sich 

derselben bedienen wollen, zu verschaffen suchen. Eiti 

geräumiges fi'ii oder Werst soll errichtet werden; und 

man will sich bemühen den Beschwerden über den Korn- 

löffel, (eine Mbqobe, die im Nahmen des Landesherr» 

vom elngeführttn*  oder auvgesührten Korn erhoben ge

worden zu seyn scheint), so wie denen über die Braban» 

tischen und Seeländsschen Zölle noch Möglichkeit abzu

helfen, auch die Abgabe vom Wein zu mindern suche», 

weßhalb die Stadt Antwerpen bey dem Lande-Herrn sich 

zu verwenden verspricht.
Dagegen gelobten die Hansen ihre Residenz zu 

werpen zu halten. es sey denn, daß Pest oder Krieg 

sie von ka virtrieben, in welchem Falle sie nachher bey 

der Wieder'kehr dieselben Freyheiten genießen sollten. Sie 

versprachen den Antverpern in ihren Communen dt^alte 

Zveyheit des Verkehrs ohne die Abgaben zu mehren, 

so wie biffé von einzelnen oder mehreren Hanst-Städteu 

anderen Gliedern des Bundes zugestanden würden f ! sie 

sagten ihnen enlstich eine prompte Rechtspflege ! zu.

Zu Folge dieser Vertrags mord denn, den 5. May, 

1564, von den Burgkmeistern der Stadt Antwerpen der 

Grundstein zu der neuen R sidenz gelegt, und etwa vier

16 Hieser Vertrag steht in den MSS. Brs. V0I. 22S, 
eö ist aber zu bedauern, dast er so fehlerhaft, oft 
ganz unverständlich geschrieben ist / jene angeführten 
Puncte sind indeß darin deutlich genug enthalten.
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Jahre nachher Übergaben sie das Haus zum Eigenthum ' 

den Olderleuten und gemeinen Kaufleuten der Deutschen 

Hanse zu Antwerpen, als den Repräsentanten des Deut, 

schen Städtebundes,17
Endlich schien alles erreicht, und nun ward noch zu 

Erhaltung der guten Ordnung und Polizey der Resi. 

denz die neue Comtvlr. Ordnung vom Syndikus Su

dermann entworfen, und von der Hanse auf ihrer Der. 

sammlung, im Jahre 1572, bestätigt und publiât. 

Durch diese Ordnung ward genau bestimmt, wer als 

Hansisch anzusehen , und zu dem Genuß der erworbenen 

Freyheiten zugclassen werden sollte, wie der Oldermann 

und dessen Beysitzer, der Kausmannsrath und die übri. 

gen Bediente der Residenz zu erwählen seyen, was 
für Recht« und Pflichten sie üben und ihnen obliegen soll- 

ten. Es ward bestimmt, daß von allen in den 91ie» 

derlanden Residierenden und von den Reisenden der 
Schoß, nach der frühern Verordnung, nähmlich zu 

i Groten Vlämisch vom Pfunde, bezahlt werden sollte, 

wodurch denn sowohl, als aus dec Miethe der Woh

nungen, Keller und Packhäuser, der neuen Residenz ein 

hinlängliches Einkommen verschafft, und davon jährlich 

der Stadl Lübeck Rechnung abgelegt werden sollte. Es

IT In Folge eines Schreibens von dem Syndic«» Su« 

drrmann, Antwerpen, vom rs-Jun., 1564z 
den Rath der Stadt Braunschweig a. a. O. und der 
Urkunde der Uebertragung, vom Jahr 1568, itt den 

MSS. vrt. Vol. 226.
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ward verordne,, daß die Residierenden und Reisenden . ‘ 

gemeinschaftlich in dem neuen Hause wohnen, essen, 

und in guter klösterlicher Zucht gehalten werden sollten. 
Alle die alten Statute, daß kein Hanl« Güter an 

Außerhansen senden, mit keinem Fremden Handels- oder 
Schiffsgemeinschast haben sollte, und andere oft er- 

wähnte wurden von iieuem bekräftigt. Jeder Streit 

unter den Hansen sollte durch niemanden anders, als 

durch die Comtoirs-Vorsteher, und durch die Appella- 

klon an Lübeck und die Hanse entschieden, nie aber 

«in fremder Richter in solche Streitigkeiten gemischt 

werden *8

Wenn nun durch Errichtung eines prächtigen Ge

bäudes, durch die Erneuerung mannigfaltiger Statute, 

wie sie früher üblich waren, die ober jetzt besser als je 

zuvor geordnet und gesammelt wurden, die alte Han

delsherrschaft der Hansen härte behauptet werden kön- 

«en; so schien freylich nichts mehrzu wünschen übrig. 

Allein es zeigten sich schon, wahrend dieser letzten zehn 

Jahre, von dem Jahre 156a bis 157a, wo die ganze 

Linrichlung mit so vielem Eifer betrieben ward, daß

18 Die Ordnung de- ComroirS ist an mehreren Orten, 
bey M arg nard und îünig, vergl. Beyl., be
reits, grdruckt, schon deßwegen, um den Raum zu 
sparen, und dann, weil das Ganze kaum ein Paar 
Jahre in Kraft geblieben, har man hier nur mit 
wenig Worten dieser erwähnt und verweiset auf jene, 
jedem zugängliche Bücher.
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diese Hoffnungen wohl immer unerfüllt bleiben würden. 

Die Art, wie so manche Hanse-Städte bey den Der- 

Handlungen in dieser Zeit sich äußerten, die ganz verän

derte Handelswelt, und endlich manche, äußere Unglücks, 

fälle vollends mußten nothwendig alle jene Hoffnungen x 

scheitern machen.
Lübeck hat mit dem allerbeharrlichsten Ernste dies« 

ganze Einrichtung betrieben, und der Hansische Snndi- 

cus, Sudermann, hat wahrhaftig mit bewunderungs- 

würdiger Thätigkeit und einem höchst seltenen Eiter bi« 

neue Residenz, trotz aller sich mehrenden «schwierig- 

selten endlich zu Stande gebracht, und die dazu erfor

derlichen Statute verfaßt. Allein es ist kaum begreif

lich, wie jene Stadt, und wie dieser verdiente und 

wackere Mann nicht, während des mühsamen Geschäüö, 

sich von der Unmöglichkeit überzeugten, auf diese Weis« 

den erwünschten Zweck zu erreichen.
Ein Blick auf die Verhandlungen der Städte, wäh«, 

rend der Zeit, wird bereits deutlich darthun, wie wenig 

gegründete Hoffnungen man hegen durste. Di« Stadt 

Lübeck war bereit, die auf ihren Antheil sollenden Gel

der zur Errichtung der Residenz herzuschießen, her erste 

und zweyte Zahlungs-Termin ward durch des ComtoirS 

gesammelten Dorrath, und Lübecks Vorschuß, zu Folge 

der Uebereinkunft mit der Stadt Antwerpen, berichtigt- 

aber mit den folgenden war es schon viel schwerer, 

Danzig widerstrebte dem Ganzen, sie legte Protestatio« 

nen ein, erklärte er sey übereilt jener Vertrag mit der
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Stade Antwerpen abgeschlossen worden: sie, zuweilen 

auch Brannsckweig, Hamburg und andere Städte, 

wollten von dem Beyträge nichts wissen, und wenn 

auch die letzteren endlich mühsam gewonnen wurden; so 

blieb die erstere doch, mit den nordöstlichen Städten, 

immerhin ganz widerspenstig. Danzig wollte nichts von 

einem stets zu erhebenden Schoß wissen, sie beschwerte 

sich, daß das neue Haus schlecht, und zu weit von der 

Börse abgelegen sey; sie klagte, im Jahr 1566, über 

die gehinderte Wiederausfuhr ihres Getreides, über den 

sogenannten Kornlöffel, baß man fruchtlos Kosten auf» 

wende; daß die Stadt Antwerpen theils ihre Verfpre« 

chungen nicht halten wolle, theils nicht könne, da sie 

zu sehr von dem Landesherrn abhängig sey; daß die 

alten Brabäntischen Privilegien wenig hülfen; daß man 

in den Seeländischen Zöllen keine Milderung erhalten, 

welches mehr werth seyn würde, als alle andere Frey

heiten; daß das stattlich errichtete Gebäude mit seinen 

Glocken und Thürmen, einem Pallafl« ähnlicher, als einer 

Residenz, den Gebrechen nicht abhelfen könne, und daß 

die bewilligten Summen zu dessen Bau nicht zureich- 

feit ; daß man den Antorfern eine Handelsfreyhelt in den 

Hanse-Stadten zugestanden habe, die höchst verderb; 

lich sey; daß eine schreckliche Sclaverey durch das je

nen gegebene Versprechen entstanden feye, die Güter 

nirgends anders in den Niederlanden, als in ihre Stadt 

zu bringen; daß man bedenken möge, wie weiland 

schon, als noch das Comloir zu Nowgorod und der Han- 
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bel in Llvland geblüht hätten, ber Stapel in ben Nie

derlanden s» on nitbr mehr hätte halten wollen, wie 

man jetzt bey dem Verluste der Herrschaft über den 

Russischen Handel so trügerischen Hoffnung-n noch an. 
hängen könne? Lübeck habe gut, sagte Danzig ferner, 

einen Beytrag geben, da sie noch eine bedeutende 

Summe aus den Comtoiren besitze, worüber sie kein- 

Rechenschaft abgelegt habe; Cöln gleichfalls, da sie zum 

Schoß jährlich nur 100 Gulden zahle, wahtknd die 

Danziger das dreyßigfache entrichten müßten; diese Un» 

gleichheit sey unerträglich, die Gleichheit die Mütter 

aller Einigkeit. Sie forderten, daß lnan vor allem an

dern bessere Privilegien von dem Herrn der Nieder« 

lande sich zu verschaffen suche, wovon man zwar viel 

prahle, wirklich aber nichts besitze, denn bedeutende 

Befreyungen von Zöllen und Abgaben, müßten das 

Fundament ausmachen. König Philipp, sagten sie 

endlich, habe nur in so fern die alten Freyheiten von 

den Herzogen Johann und Anton consirmirt, als sie 

wirklich von den Städten vormahls wären gebraucht 

worden; dieß sey so gut, als keine Bestätigung. Die 

Stadt Antwerpen habe ihre ehemahligen Freyheiten ver- 

lortn, sie könne vom Könige, wegen ihrer Ohnmacht, 

das nicht auöwirken, was sie dock versprochen habe, 

nähmlich ungestört« Ein. und Ausfuhr, Besrryung von 

Zöllen oder deren Verminderung.19

i9 A» Folge der Verhandlungen auf den Hanse-Taam 
von den Jahren 1563-1573, und der in der Zeit
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Freylich sucht« di« andere Partey, besonders Lübeck, 

und vor allen andern der Syndikus Sudermann, dies« ' 

Beschwerden zu widerlegen, denn die Errichtung und 

Erhaltung des Comtoirs war ganz eigentlich das Lieb« 

lingekind dieses wackern Mannes; allein es war wahr» 

lich zum Theil so viel wahres in den Einwendungen 

Danzigs. daß man unmöglich olles gründlich widerlegen 

konnte, und oft mit Vorspiegelungen von Hoffnung«, 

die Mißvergnügte^ hinzuhalsen suchen mußte.

Es ward ihnen unter anderen geantwortet:- daß der 

Krömer wegen, die ihren Verkehr in der Mitte der 

Stadt Antwerpen betrieben, keine andere Residenz zu 

wählen sey, wenn ihnen gleich das neue Hansische HauS 

etwas zu abgelegen scheinen möchte; daß durch die g«.

zwischen den Städten geführte« Correspondent, die 
sich in dem Branntchw. Archive finden. Vorzüglich 
«ine Menge von Briesen von und an Danzig, von 
dem Jahre 1563 und 1564, worin diese Stadt gegen 
den Vertrag mit Antwerpen protestirte, ihre Gründe 
onsührte, und worauf die Antwort erfolgte; MSS. 
Brs, Vol. rar. 22$. Ferner vor allem andern die 
Aeußerungen der Danziger im errichteten Ausschuß 
zur endlichen Bestimmung der Niederländischen An
gelegenheiten, auf dem Hanse,Tag«, von dem Jahre 
1566, zu Lübeck, a. a. O. Vol. 224. Ein Schrei
ben der Stadt Danzig an Lübeck, vom r.Jul. rzüz, 
ebendas. Vol. 226.
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m,infame Wohnung, durch die Besreyung von der 

Accise, durch die Ersparung an hqcrfoflen, weit mehr 

in der neuen, als In der allen Behausung erspart würde; 

daß endlich den Antwerpen, keine bedeutend größer«

' Freyheiten in den Hanse » Städten zugestanden worden 

wären, als sie weiland gehabt hätten. Das Aufblühen 

des Englischen Comtoirs werde das Niederländische, 

beyde sich wechselseitig unterstützen. Er habe, schrieb 

der Syndikus, im Jahre 1564, mehr Hoffnung zu Er- 

leichterung in den Zöllen und so gegründete Hoffnung, 

018 er der Feder nicht anvertrauen dürfe; die untersagt« 

Wiederausfuhr des Hansischen Getreides rühre nicht 

von der Stadt Antwerpen, sondern von der Landesre

gierung, wegen eingetretener Theuerung, her, durch 

Vorstellungen hoffe man dieser Beschwerde entledigt zu 

werden, und Amsterdam und Antwerpen hatten sich 

erbothen, dieß Gesuch bey Hof zu unterstützen; auch 

ward später die freye Wiederausfuhr wirklich bewilligt. 

Es werde das neue Gebäude höchstens, einiger wesent- 

lichen Verbkfferungen wegen, noch 14000 Gulden über 

den ersten Anschlag kosten, und aych dazu wollte di« 

Stadt Antwerpen contribuiren; man habe den Antor» 

fern eigentlich nichts neues in den Hanse-Städten zu» 

gestanden, der Skapelzwang sey um nichts härter, o!S 

weiland zu Brügge; man wolle die einen wie die an
deren Beschwerden durch ein neues Uebereinkommen mit 

den Antwerpern hinwegzuraumen suchen. Es sey übri

gens die Störung der Fahrt auf der Narwa später ein
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getreten, als jener Vertrag mit der Stadt Antwerpen 

wäre abgescbloffen worden. 2 °

In der That wirkte nach vielen Jahren alles dieß 

so viel, daß Danzig sich auf der Hansischen Versamm

lung, von dem Jahre 1572, etwas freundlicher bezeugte, 

auch wirklich dos Comtoir bevollmächtigte, auf ihren 

Nahm-n eine Anleihe von 6000 Gulden zum Peßten 

der Factorey zu machen: allein diese Geneigtheit dauerte 

nicht lange, und so manche andere Ursachen zerstörten 

vollends olles.21

Eöln, wie sehr die Stadt auch im Ganzen für die 

Errichtung der Residenz war, wollte doch dem Ge

brauche der fremden Factore nicht entsagen, und blieb 

mit der unglaublichsten Halsstarrigkeit bey Verweige

rung des Schosses. Vergebens sollte die Hanse ent

scheiden , .olle Deductionen und Versuche waren frucht

los, die so lang streitige Schoßsoche ging an das Kam- 

mergericht, ward von da mit Einwilligung beyder Theile 

zurückgenommen, und ein gütlicher Vergleich, jedoch

30 Die handschriftlichen Hansischen Acten der zehen 
Jahre, beionders die schriftlichen und mündliche« 
Relationen des Syndikus, auf den in diese Zeit 
fallenden Hanse-Tagen und feine Correspvndenz.' 
Vorzüglich aber dessen Bericht auf dem Hanse Tage, 
von dem Jahre 1566, laut deS Protokolls dieses 
Tags, in den MSS. Brf. Vol. 224.

31 Protokoll deS Hanse-TagS, von dem Jahre 157g, 
MSS. Brf. Vol. 227.
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vergebens, versucht: als aber endlich Coln, wenigstens 

auf einige Jahre, Schoß, gleich den übrigen Städten, 

erlegen wollte; so war das Comtoir bereits (o tief ge« 

funken, daß ihm damahls nicht mehr auf dies« Weise 

Zu Helsen stand."

Da die Städte zum Theil so säumig in Bezahlung 

ihres Beytrags zu Errichtung des neuen Hauses waren; 

so konnte es nicht anders gehen, als daß die neue An

lage mit Schulden anfing und daß eben daraus so man

che Bedrängnisse entstanden, daß für die geringe Dauer 

ter Factorey alles zu fürchten war. Bereits, im Jahre

Die Verhandlungen über die Schoßsache der Cölner 

füllt in den MSS. Brf. ein Paar Folianten, die hier 
und da vorkommenden Nachrichten zusammengerech
net: allein eS ist immer dieselbe Sache, deren bei» 
reiiö Th. ll. ®. 548 Erwähnung geschehen ist. Auf 
dem Hanse-Tage, von dem Jahre 1566, ward in 
dieser Angelegenheit ei» Eompromiß auf die Hanse- 

Städte beliebt (Protokoll dieser Tagfahrt, MSS. Brf. 
Vol. 224.) Da man vergebens sich zu vereinigen 
suchte, so ging die Sache anS Kammergericht, eben

das. Vol. 227. — Cdln wollte, sich der Butenhan
sischen Factore nicht en,schlagen, Hanse Tag 1572, 
MSS. Brf. Vol. 227. AIS eS viel zu spät war, er- 
bolh sich bieft Stadt, auf dem Hanse-Tage,, von 
dem Jahre 1584, zur Zahlung dcS Schosses, gleich 
den übrige» Städten, auf sechs Jahre, jedoch unter 
Verwahrung ihrer Privilegien, Vol. 232; damahls 

tocUu aber so gut als niemand mehr überall zu der 
Abgabe einwilligen.
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1567, hatte der Svndlcus Sudermann mit dem Older- 

mann und Kaufmannsrakh zu Antwerpen, von einigen 

Düngern daselbst, mehrere tausend Gulden ausgenom

men zu sechs bis neun Procent, um die Schande abzu- 

wälzen, daß die Hanse ihr Wort nickt halte, während 

doch der Rath von Antwerpen seine Termine aufs 

pünktlichste inne hielt. So war die Schuldenlast des 

Comtoirs im Jahre 1572 bereits auf 13756 Pfund Vt, 

oder auf 82536 Carlsgulden angelaufen, welche theils 

von den Hanse-Städten, theils ober auch ven Fremd

lingen in den Niederlanden angeliehen worden war, von 

denen zu befürchten stand, daß sie zugrrifen und von 

dem Verkauf des alten und neuen Hansischen. Hauses 

sich bezahlt machen würden. Solcher Schmach zu enk- 

PhtN ward nun beschlossen, daß das Comtoii zu Loudon 

aus seinem Vorrarhe das zu Antwerpen unte, stützen 

sollte, und daß die Städte eine bestimmte Summe 

darlehnsweise vorschießen möchten. Aber trotz dieser 

Beschlüsse belief sich die Schuld, im Jahre 1576, auf 

14374 Ps. Vl., und zwey Jahre nachher war die Resi

denz den Hanse-Stödten und Hansischen Genossen über

haupt iS34° Pf- Dl. und außerdem den Fremden 13000 

Thaler schuldig/ niemahls aber konnte das Comkoir 

auch in der Folge dieser stiner drückenden Lost quitt und 

los werden. 23

•’ S. die bereits oft angeführten Protocolle der Han» 

fischen Versammlungen in den MSS. BrC, von dem 
Jahre 1573 und 1576. ES kommen in den verschte-
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Schlimmer aber noch als diese Schulden, die am 

Ende, da sie großen Theils von Hansen enelihen wa« 

ren, wenn nur der Handel reche ausgeblüht «nd der 

Schoß richtig bezahlt worden wäre, wohl noch hätten 

getilgt werden können, schlimmer war es, daß alle die 

Statute, die als Fundamente einer Hansischen Residenz 

angesehen werden mußten, so wenig gehalten wurden, 

und daß die bekannte, ganz veränderte jage und der ' 
durchaus von der alten Zeit verschiedene Mechanismus 

des Handels es so gut als unmöglich machten, daß 

jene Statute fest gehalten werden konnten.

Die Verhandlungen dieser Zeit, die so oft nöthig 

befundene Wiederhohlung jener Statute, und die unge- 

scheute und unverhohlene Wiedersehlichkeit mancher 

Städte und Individuen zeigten ja deutlich genug, daß 

man vergebens mit dem todten Buchstaben der Gesetze 
„ und mit allen dus ihre Haltung gesetzten Strafen gegen 

den weit mächtigern Geist der Zeit kämpfe.

Die Residirenden zu Antwerpen sollten, dieß waren 

bekanntlich die vornehmsten Statute, auf der neuen 

Wohnung sich aufhalten, gemeinschaftlich leben, essen, 

Und die Hanse »Städte dieser und keiner Außerhanst» 

scheu Fackvre sich zu ihren Geschäften bedienen, und

denen Acten mehrere Rechnungsablage« des Com- 
toirs vor, cd hat uns unnütz geschienen, daS De, 
tail derselben mitzuiheilen, wenn indeß der Raum 
es erlaubt, so soll in dem Urkundenbnche des Bey« 
spiels wegen eine oder die andere abgedruckt werden, 

in. T
* 
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aller Mascopey mit Fremden entsagen.' Nur auf eine 

kurze Zeit ward zu Gunsten derer, die, während der 

Unterhandlungen zu Errichtung der neuen Behausung, 

sich häuslich in Antwerpen niedergelassen und dort ge- 

hesrathet hakten, und für gewisse Personen, deren man 

nicht wohl entbehren konnte, eine Ausnahme gemacht. 

Die vormahlige Wohnung am alten Kornmarkte sollte 

vermiethet und ollmählig alle in den Niederlanden re- 

sidirende und verkehrende Hansen in dem neuen Ge

bäude versammelt werden, um sie somit besser mit den 

Privilegien zu vertheidigen und die Aufrechthaltung der 

Statute bewirken zu können. Ohne Residirende, ohne 

die Abschaffung des Gebrauchs der Außerhansischen, 

Factore könne, so sagten alle Comtoirö Vorsteher und 

der Hansische Syndikus, keine Residenz bestehen. 24

So gegründet dieß war, so wenig fand dieß doch 

allgemeinen Beyfall. Cöln wollte der Mascopey mit 

Fremden zwar entsagen, nicht aber auf den Gebrauch 

fremder Factore Verzicht thun; Danzig und andere wi

derstrebten gleichfalls, und wenn so bedeutende Städte 

sich nicht fügten, waö war von der Erneuerung der 

Statute, von den Strafen zu erwarten, oder von dem 

Beschluß binnen eines halben Jahrs aller Mascopey 

mit Fremden und allem Gebrauche Außerhansischcr 
4

Die Hansischen Acten dieser Zeit' sind voll von der ' 
Erneuerung dieser Statute, nahmentlich das Proto
koll des Hanse-TagS, von dem Jahre 1566.
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Faetore zu entsagen? So widerstrebte Cöln der ge. 

zwungenen Residenz für ihre Kaufleute, die nach den 

Niederlanden kämen; es müsse jedem frey stehen, sagte 

sie: manche hätten in Antwerpen eigene Häuser oder 

Verwandte, wo sie wohlfeiler, als auf der Residenj 

wohnen könnten, und es sey übereilt mit der Stadt 

Antwerpen dahin abgeschlossen worden, daß nur die, 

welche der neuen Wohnung sich bedienten, von Accise 

und Jmpost frey seyn sollten.2 5

Der Syndikus brachte für die gemeinsame und ge

zwungene Residenz die bekannten Gründe vor. Bey 

der Zerstreuung der Hansen in Stadt und Land, sagte 

er, könnten die Privilegien nicht behauptet werden, 

jeder zahle an Zoll, was man fordere, weßhalb es 

denn gekommen, daß in den Niederlanden diese Ab

gabe drey bis fünf Mahl höher, denn ehemahls, sey, 

statt daß in England, wo man die gemeinsame Resi

denz gehalten und behauptet habe, sie auf dem alten Fuße 

dreyhundcrt Jahre hindurch wäre erhalten worden r wenn 

nun auch in den Niederlanden der alte geringe Zoll» 

nicht ganz zu erhalteii stehe; so habe man doch zu 

einer Moderation die gegründeteste Hoffnung. Die 

Abschaffung aller Mascopey mit Fremden und des Ge

brauchs Außerhansischer Factore, könne bey der Zer- 

sireuung gleichfalls nicht verhülhet werden. Fremde

Diese Aeußerungen kommen besonder- auf dem H. 
Tage, von dem Jahre 1573, laut des Prvtvcollö 

am a. 9., vor,

r.
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würden in die Gemeinschaft der Hansischen Freyheiten 

gezogen, und zwar nicht bloß Antwerper, sondern auch 

andere, als Holsteiner, Ditmorsen, Danen, also daß 

die Obrigkeit der Niederlande^dadurch unzufrieden würde, 

weil sie an ihren Zolleinkünften einbüße und die Han

sen gleichfalls verlören. Des Bundes Glieder schickten 

ihre Kinder und junge Gesellen an Bürger von Ant

werpen, wodurch eben diese zur Factorey mit und für 

die Hansen, und zur Kenntniß der Hansischen Hand- 

lung, zum allgemeinen Nachtheile, gelangten. Andere 

Verwandte des Bundes ließen sich dort häuslich nie

der und trieben Unterschleif. Allen diesen Gräueln 

könne nur durch strenge Behauptung der Residenz und 

der daran geknüpften Statute abgeholsen werden. — 

Aber wie heiser auch der Syndikus sich sprach, so pro» 

testirten Cöln und Danzig, und beyde wollten sich erst 

dann fügen, wenn man Privilegien erhalten hätte, die 

etwas bedeuteten.20

So war es endlich traurig zu sehen, wie Hansische 

Privatpersonen zu Antwerpen, die an einander Forde

rungen hatten, statt an die Vorsteher deö Comtoirs sich 

zu wenden, ihre Rechtsstreite, seitdem Jahre 1572, so

gar bey Antwerpischen Gerichten anhängig machten, 

und an den Brabantischen Rath appellirten. Als aber 

einst der Oldermann, in einer solchen Angelegenheit, .

36 Vorzüglich z» Folge der Relation des Hansische» 

Syndikus, auf dem Hanse-Tage, von dem Jahre 

1572, am a. O.
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zur Vertheidigung der hochheiligen Hansischen Juris

diction, den Vorschriften gemäß, verfahren wollte; so 

ward er von Mathern Schoss, einem Cölner, 

Fäusten geschlagen. Der Rath von Bradant nahm 

sich des Widerspenstigen an, und untersagte dem Older- 

mann und Kaufmannörathe zu Antwerpen bey 1000 

Carlsgulden Strafe, ja bey Verlust aller Freyheiten, 

irgend etwas gegen diesen Hansischen Hochverrakher zu 

unternehmen. In andern Streitigkeiten geschah das

selbe. Vermöge der Ordnung der Vorsteher der Rest- 

denz, sollten die in Antwerpen hauSgesessenen Hansen, 

in der neuen Wohnung einen Factor halten, Kammer 

• und Packhäuser miethen, eine Abgabe an das Comtolr 

zahlen und alsdann mit den Hansischen Freyheiten ge- 

schüht werden: mehrere ließen sich dieß gefallen, aber 

jener Mathern Schaff widerstrebte üud) hier, gab meh

reren Hansen bey sich Wohnung, appellirte an den Hof 

von Brabant, und viele andere folgten diesem, alle bis

herige Hansische Ordnung störenden Beyspiele; die Er- 

Neuerung der alten Statute und Strafen wollte nichts 

.fruchten. 27
Endlich aber kamen andere Unglücksfäüe von außen 

dazu, die vollends das Gedeihen der Niederländischen

37 Die Geschichte wird ebendaselbst in dem Protoccll 
des Hanse. TagS, von dem Jahre 1572, weitläuf, 

tig erzählt, und ähnliche Klagen und die Beschlüsse 

dagegen kommen auf dem Hans«»Tage, von dem 

Jahre 1576, MSS. Brf. Vol. 228, vor.
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Anlage zerstörten. Die Streitigkeiten König Philipps 

mit Elisabeth von England veranlaßten bereits Verbothe 

und Beschränkungen des Verkehrs, zwischen beyden 

Theilen, im Jahre 1564, die auch einen mehr oder 

weniger nachtheiligen Einfluß auf die in beyden Ländern 

verkehrenden Hansen hatten. 28

Doch das schlimmste war, der Ausbruch der be

kannten, religiösen und politischen Unruhen, welche in 

den Niederlanden, zu Philipps tt. Zeit, gerade da so 

gefährlich ausbrachen, als man mit Errichtung einer 

neuen Hansischen Residenz daselbst beschäftigt war. Ei- 

. tilge Zeit vertröstete der Hansische Syndikus zwar die 

Städte mit der Hoffnung, daß die Unruhen in den 

Niederlanden etwas vorübergehendes waren, vergebens 

bemerkte Lübeck, daß, laut der Hansischen Geschichte, 

in solchen Zeiten gerade die größten und schönsten Pri» 

vilegien wären erworben worden; endlich mußten jedoch 

beyde eingestehen, daß jene Insurrection immer bedenk» 

licher werde.

38 So z.B. findet sich eine gedruckte Verordnung deS Kö
nigs Philipp II. von dem I. 1564, in den MSS. Brf. 
Vol. 222. unter folgender Aufschrift: Placaet ende 
Mandement der Conikl. Majestät betörende fekere 
copmanfchoppen, stoffen ende materialen, die 
men vit defe Nederlanden int coninckryik van 
Engbelant niet en mach voeren, als oock mede 
thyene men vit voors. coninckryik van Enghelant 
niet en mach brenghen in de landen van her- 
waerts - over. te Antwerpen, 1564. btpW. Silvius.
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Bald hatt« man von beyden Theilen, von der Spa- 

nisch-Niederländischen Regierung und von den Jäger,- 

ten gleich viel zu leiden. Die eine wie die andere Partey 

störte den Handel, keine wollte den Hansen einen Per» 

kehr mit den Gegnern zugestehen. Der Prinz von 

Oranten begehrte schon im Jahre sie sollten alles 

Handels mit dem Feinde sich enthalten. Die See ward 

unsicher. Den 4. November 1576 ward die Stadt Ant- 

werpen von den Spanischen Soldaten überfallen und 

geplündert, das Hansische Haus entging ihrer Wuth 

Nicht, die Hansischen Papiere, Privilegien und Güter 

wurden in Beschlag genommen, eine Ranzton von 20000 
Carlsgulden ward begehrt, und zugleich behauptet, die 

Hansen hielten eS mit den Rebellen; der Handel war 

gestört, die freye Ausfuhr unterbrochen. In Holland 

und Seeland, so hieß cs weiter, auf der Hansischen 

Versammlung von dem Jahre 1576, begehrte man Li« 

cenz-Gelder, und der König von Spanien und der 

Prinz von Oranien forderten und nähmen nod) Gut

dünken von den nach den Niederlanden kommenden 

Hansen zehn, zwanzig, dreyßig und vierzig Procent 

Zoll. Den Unglücklichen und Ohnmächtigen hlieb nichts 

als «ine Legation nach den Niederlanden zu bewilligen, 

durch Schreiben bey dem Spanischen Gubernator zn 
Antwerpen, Roda, bey Dom Juan von Oestreich, den Ge

neral-Staaten, um Hülse zu bitten, und um ein Vor

wort bey Kaiser und Reick, dem Westfälischen und 

Niedrrsächfischen Kreise, der Reichsstädtischen Versamm-
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lung zu Eßlingen, endlich bey Georg Frunbsberg, 

der ein Fähnlein in Antwerpen commandirte, nachzusu« 

chen. Aber was war davon zu erwarten? 29

Die Hansische Gesandtschaft war noch glücklich ge. 

nug, von dem Spanischen General-Gouverneur der 

Niederlande, den 15. April! 1579, so viel zu erhalten, 

daß die Hansen, zur Entschädigung für den bey der 

Plünderung erlittenen Perlust, gänzlich von den Zöllen 

in Brabant und Holland auf zwanzig Jahre, und von 

denen in Seeland, wahrend derselben Zeit, zur Hälfte, 

befreyt seyn sollten, so bald nähmlich die neue Ver

pachtung derselben onsangm würde; den General-Mit

teln aber, die der Krieg veranlaßte, hieß es ferner, 

müßten sie sich unterwerfen; in Civil-Streitigkeiten 

unter sich sollten bloß die 'Vorsteher des Comtoirö über 
die Hansen im Niederlande Richter seyn; die freye Wie« 

derauöfuhr ihrer Güter sollte ihnen zustehen, und wenn 

die Noth das Gegentheil fordere, so sollte ihnen der cur

rente Preis dafür werden. Dieß alles war, unter den 

gegebenen Umständen, wirklich noch sehr viel erhalten, 

was aber davon wirklich ousgesührt werden möchte, 

das hing freylich von den Umständen ob, jedoch diese 

wurden nicht günstiger, daher denn so gut als nichts 

von all dem Zugesagten wirklich in Erfüllung ging.»°

39 Die trostlosen Nachrichten kommen vor in dem 
Protokoll des Hanse-Tags, von dem Jahre 1576,. 
MSS. Brf. Vol. 228 und dem Protokoll der Versamm» 
lung, von dem Jahre 1577, ebendaselbst, Vol.229.

10 Ebendaselbst, vom Jahre 1579, Vol. 230.
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So lauteten denn die Beschwerden der Mitglieder 

des Comtoirs, in den Jahren 1581 und 1582, welche 

sie an Lübeck gelangen ließen, dahin: daß sie vielfach 

zun die Anstellung eines OldermannS gebethen, und 

daß sie darauf an Daniel Glaser sich selbst einen er

wählt hätten, der aber länger diesem Geschäfte nicht 

vorstehen wolle noch könne. Sie bedürften nothwendig 

Geld, die Schulden zu tilgen, allein sie erhielten keines. 

Die Städte hätten zwar nicht nur den alten Schoß in 

dieser Absicht, sondern auch einen neuen oder verwehr

ten, den man Haussteuer nenne, bewilligt, welche von 

den Hansen, die in Antwerpen hausgeseffene Leute wä

ren, entrichtet werden sollte. Allein die Einkünfte des 

alten Schosses müßten großen Theils an die Gläubiger 

bezahlt werden, welche die Summe zur Ronzionirung 

von der Spanischen Plünderung vorgeschoffen hätten; 

die Hausgesessenen zahlten so gut als nichts, denn sie 

sagten : sie genössen nicht die Accise « und andere Frey

heiten; die Reisenden oder Krämer gäben gleichfalls 

nichts, denn sie erwiederten: die Cölner gäben ja auch 

nichts; die Hamburger schöben die ■ Schuld auf die Lü

becker, diese auf andere. Das Comtoir habe keine zwin- 

, gende Macht, es bewahre Schoßbries, Pergament und 
Wachs, womit man aber niemanden bezahlen könne. 

Einige gutwillige Leute hätten, gleichsam aus Mitleid, 

noch zuweilen Schoß bezahlt. Die Cölner und andere 

Städte, ja selbst deren Burgemeister und Rothmanner, 

die aus den Hansischen Versammlungen zugegen gewe- 
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sen imb Me entgegengesehten Statute hätten erneueren 

und beschließen helfen, schickten ihre Güter an fremde 

Factore, also, daß der Residenj Kammern, Kellerund 

Packhäuser zum Theil leer ständen. Wenn man keine 

Aenderung treffe, so könne auch das Comtoir nicht ge

rettet werden. Von der neulich beliebten Haussteuer 

sey bald Rechnung abgelegt, denn es sey kein Pfennig 

eingekommen; sie könnten den alten Schoß nicht ein» 

treiben, viel geschweige diese neue Steuer, die an und 

für sich unerträglich, von mehreren Städten bloß ad 

referendum angenommen und nicht publicirt worden 

sey. Eine Abgabe von Wechseln zu erheben, sey vollends 

unmöglich; der alte Schoß sey noch am beßten, jedoch 

muffe darüber mit Ernst gehalten und die Ungleichheit, 

die durch der Cölner Widersetzlichkeit veranlaßt werde, 

gehoben werden. Indeß fordere man doch von ihnen, , 

den Vorstehern, daß sie bey so weniger Einnahme, jähr

lich 650 Gulden Assise», sür entliehene Gelder, bezah

len, und die Schulden tilgen sollten, welche Hans Prä

tor auf das alte Haus am Kornmarkt zu fordern habe. 

Dieser, weiland Oldermann des Comtoirs, der durch 

Betrug, da er gleichsam alle Aemter in sich vereinigt 

habe, das Comtoir hintergangen und seinen Vortheil 

gesucht, werde zwar jeht gerichtlich vor dem Hofe von 

Brabant verfolgt: allein das Ende dieses Streits sey 

so bald nicht abzusehen. Da endlich die Licente und 

Seelandischen Zölle immer gesteigert würden, so riechen 

sie zu Repressalien in den Deutschen Städten. Für
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Reisende und Krämer sey die neue Residenz allerdings 

zu weit abgelegen, daher sie ihre Wohnung bey den 

Bürgern der- Stadt nähmen, wodurch unter den Deut' 

schen die Kundschaft und Freundschaft verloren gehe, 

weßhalb sie, die Vorsteher, noch für das Beßte hielten, 

daß man einem der Hansischen Hauegeseffen zu Antwer
pen das alte Ostersche Haus am Kommarkte einräumen 

möge, dieses accisefrey zu machen suche, um daselbst 

die Krämer und Reisenden zu beherbergen. Sie hakten 

einen Secretär angenommen, aus drey Jahre, mit wel- 

chem, da er der Sachen kundig, sie aus Lebenszeit ab» 

schließen wollten, wenn es den Herren von Lübeck also 

gefiele und das Comtoir ferner bestehen 

würde. Man sollte ihnen melden, wie sie sich bey 

der Veränderung in der Regierung und der Ankunft 

des Herzogs von Alengon zu verhalten hakten, und 

vor allem andern solle man sie unterstützen, weil sie 

sonst das Comtoir verlassen müßten.31

Lübeck antwortete auf diese Klagen mit Hoffnungen, 

mit Trost, aber es ergab sich auch aus der Antwort 

deutlich genug, daß sie, die so thätig srührrhin war, 

lauer geworden sey. Sie versprach ihre Bürger vor- 
zusordern und sie zur Zahlung des Schosses zu ermah

nen, „damit endlich «in Anfang gemacht 

werde.,. So vertröstete sie auch das Comtoir we« 

gen Abschaffung der fremden Factore und wegen der

31 Schreiben des ComtvirS an Lübeck, vom 26. Oct. 
158I/ und 29. May 1582, in tonMSS.Brs. Vol.231.
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andern Gebrechen. Was aber die vorgeschlogenen Re«

, pressalien betraf, um die Niederländer zur Verringerung 

der von ihnen eigenmächtig erhöhten Zölle zu vermö

gen; so erklärte sich die Stadt entschieden dagegen,» 

weil unter andern die Niederländer andere Bey, 

weze alsdann suchen und der Städte Häfen 

leer bleiben würden. Nichts ober beurkundete so 

sehr, als eben dieß, den Ruin der Hansischen Handels» 

Herrschaft. Ehemahls verfuhr man mit dem Verboth 

alles Verkehrs mit den Ländern, mit welchen man un, 

zufrieden war, um die kleinste Kränkung in den Pri

vilegien durch Fremde zu rächen, jetzt wogte man nicht 

einmahl diese Repressalien, da man den Handel ganz zu 

verlieren befürchtete, indem er unabhängig von den 

Hansen betrieben werden konnte. "

Die Berichte von dem Comtoir wurden meist im

mer trauriger. Die Schulden, schrieb Glaser das Jahr 

darauf, seyen so groß, daß er keine Hülfe mehr sehe, 

und die Schuldbriefe zum Theil von der Art, daß in 

Zeit von vier und zwanzig Stunden, die Vorsteher ar« 

retirt, Haus n"d Gut verkauft werden könnten. Diese 

Noth veranlaßte bey einigen Stödten, daß dem Com

toir eine milde Beysteuer ward; selbst Cöln wollte nun 

auf einige Jahre Schoß bewilligen, aber Danzig. be- 

merkte, Cöln sey durch ihre heillose Widersetzlichkeit 

an allem Unglücke Schuld, und komme nun mit ihrem

" Schreiben Lübecks an Glaser, vom 38- Jul. 1582, 
MSS. Brf. Vol. 33l.
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Anerbiethen zu spat. Denn wolle man nun wieder die 

Abgabe einführen, so heiße das vollends^«» geringen 

Rest der Handlung den Fremden zujagen; Niederländer 

und Engländer seyen bereits fast im alleinigen Besitz; 

die Abgaben in Holland und Seeland machten es den 

Hansen, ja fast allen Fremden unmöglich, daselbst wei- 

ter zu verkehren, mehrere ihrer Bürger wollten den 

Hansischen Freyheiten gänzlich entsagen."

Indeß beliebten die Städte, der Schoß solle erho

ben werden, weil man sonst gar keine Hülfe wisse; in 

verschiedenen Orten, besonders den nördlichen Nieder

landen, sollten deßhalb Erheber bestellt werden, als z. 

B. zu Enkhuizen, Dortrecht, Amsterdam u. s. w, aber 

im Jahr 1591 erfuhr man, daß gar kein Schoß erho- 

ben, oder bezahlt worden, und daß dieß alles unausge

führte Beschlüsse geblieben wären.

Somit schien bald alles vollends zu Grunde zu 

gehen. Die Staaten von Holland und die Stadt Am- 

sterdam antworteten oft gar nicht,, wenn man über die 

neuen Zölle sich beschwerte. Prätor rabalirte und hetzte 

die Gläubiger der Factorey zu Antwerpen, daß sie ihre 

Bezahlung forderten; an Geld fehlte es; der Older-

33 Schreiben Lübecks an Braunschweig, vom 12. Dec. 

1582; Bericht von Glaser über des Comloirs Be
schaffenheit an Braunschweig, vom q. Febr. 1583, 

unb Braunschweigs Antwort in den MSS. Brf. Vol. 
231. Protokoll des Hanse-Tagö, von dem Jahre 
1584 ; in den MSS. Brf. Vol. 232.
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mann war mit der Bütteley bedroht, oder gar wirklich 

dahin abgeführt worden.

Bey solchem Zustande beschloß die Hanse endlich in 

ihrer Weisheit, Cöln möge bloß einen Hausmeister 

und Secrerar für das Comtoir bestellen, und Bremen 

und Lübeck in schwierigen Fällen befragen.34

Unter dieser Aufsicht gedieh aber das Comtoir roeb 

ter auch nicht, und unter keines Menschen Aufsicht 

konnte es gedeihen; dann zeigten sich zwar einige Hoff

nungen, dann gab die Spanisch-Niederländische Re

gierung, dann gaben die General - Staaten der Re

publik einige Versprechungen zur Unterstützung, zur 

Herstellung alter Freyheiten, dann hatte man einige 

Hoffnung, ein neues Comtoir zu Fehr ober Middelburg 

zu errichten: aber es blieb zuletzt immer bey schönen 

Worten und trügerischen Hoffnungen. Man mißtraute 

der Aufsicht, die man Cöln über das Antwerpische Com

toir übertragen hatte. Eine Hansische Deputation, die, 

in den ersten Jahren des siebenzehnten Jahrhunderts, 

nach England abgefertigt ward, wurde beauftragt, we

gen des Zustandes in den Niederlanden sich auch zu 

erkundigen, und die Nachrichten, die man von ihr er- 

hielt, lauteten traurig genug. Das große neue Ge

bäude zu Antwerpen war verschuldet, das kleine alte 

verwüstet, die Meubeln veruntreut, die Rechnungen 

deö Hausmeisters und der Unterbedienten falsch und

34 Das angeführte Protokoll, und das v, Jahre 1591, 
Vol. 533.
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betrügerisch, wie denn beym allgemeinen Verfall jeder 

nur an sich dachte. In der stattlichen Residenz, rod» 

land dem Aufenthalte eines glänzenden Harchels, ward 

Korn ousgedrofchen.3 5
Eine Gesandtschaft der Hansen, die in dem Jahre 

1606 vorzüglich nach Spanien obgesertigt wurde, warb 

verschiedenes über die Beschwerden bey dem Erzherzog 

Albert in den Niederlanden, erhielt einen fast spötti- 

schen Bescheid, und überzeugte sich mit eigenen Au

gen von dem schlechten Zustande deö Anlwerpischen 

Comtoirö.3 6
Durch den Waffenstillstand zwischen der Republik 

der vereinigten Niederlande und den Spaniern, im I. 

1509, schien ein Sonnenblick wieder sich zu zeigen, 

und alsbald wollte man auch um Herstellung der Pri

vilegien werben, Visitationen vornehmen, keines der 

vorhandenen Osterschen Häuser in den Niederlanden 

veräußern und den Schoß wieder einsühren; aber so*  

gleich geriethen auch Cöln und Danzig über diesen 

Schoß in Streit. Dann sollte zu einer andern Zeit 

das kleine Ostersche Haus verkauft, das große ausge-

35 Iu Folge deö Protokolls der Hansischen Versamwl.
von den Jahren 1598, 1604, 1605, 1606, 1608; in t 

den MSS. Brf. VoL 234. 236.
36 Memoriae Hamburgens, per Fabricium, s. I. 182, 

woselbst in der Lebensbeschreibung G.Doglers, Hams 
burgischen Burgemeisterö, damahls Mitglieds dieser

' Gesandtschaft, Nachricht davon gegeben wird.
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bessert werden, aber der Hausmeister Mittendorf mel

det«: der Rath von Antwerpen habe sich verlauten lassen- 

es stehe den Hansen nicht zu, einseitig zu dem Verkauf 

dieser Häuser zu schreiten. Nun ward Bremen bestellt, 

da Cöln sich immer mehr von der Hanse abzusondern 

schien, um die. Direction der Niederländischen Angele

genheiten zu übernehmen und zu versuchen: ob man 

nicht einen Miethemann für das große Haus zu Ant- 

werpen finden und das kleine verkaufen könne — aber 

nichts gelang. Spanische Soldaten wurden in das er

stere, im Jahre 1624,. wieder einquartiert, und lagen 

zwanzig bis dreyßig Jahre darin, es ward dadurch so 

zu Grunde gerichtet, daß von den hundert und siebenzig 

Kammern keine mehr bewohnbar war, daß man auf 

dem Boden nicht ohne Lebensgefahr gehen konnte, und 

daß der Regen vom Dach bis in den Keller drang, 

alles wüste und leer stand, da die Spanier, was nur 

immer möglich war, herausgenommen und verkauft 

hatten. 37

3T Zu Folge des Protokolls der Hansischen Versamm» 

lunfl, von dem Jahre 1609, MSS. Brf. Vol. 238 ; 
von dem I. 1614, Vol. 240; von den Jahren 1615, 

1617, ebendaselbst; Schreiben Tobias Mittendorfs, 
Hausmeisters zu Antwerpen, an den Lübeckischen 

Burgemeistex BrokeS, vom 9. Nov. 1618, in den 
MSS. Brf. Vol. 245 ; Protokoll des Hanse-TagS, 
von dem Jahre 1619, im Monathe Jun. und Jul. 

in den MSS. Brf. Vol. 241 ; Receß der zehn naher 
mit einander verbundenen Städte, von dem 1,1622,

y
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Um die Schande abzuwälzen, daß dieß Gebäude ganz 

in Trümmer zerfalle, wollte tübeck einige Unterstützung 

geben, und gab oiicb wirklich etw 'S, um das Haus eini
ger Maßen ins Trockene zu bringen : allein von den we
nigen noch übrigen verwandten Städten, Hamburg, Bre

men und Braunschweig war nichts zu erhalten, denn diese 
warfen zum Th-il Lübeck vor, sie habe noch nicht Rich

tigkeit mit ihrer Rechnung gemacht. Woher aber |oUU 

man auch die Kosten des Anschlags von mehr benn 20,000 
Gulden jur Reporakur^hernrhmen? Das wenige, was 
Lübeck vorgeschossen harte, reichte nicht hin, die übrigen 
wollten nicht thätig helfen, über die wechselseitigen Kor- 

drrungen konnte man nicht eine werden, und so «chien man 
das Gebäude seinem Schicksale überlassen zu müssen. 3 8

ebendas. Vol. 244. Au Folge deê schrifri. Berichts deS 
Hausmeisters auf der Versammlung einiger Städte, v. ' 
3. 1624, war das grosse Haus zu Antwerpen von bett 
Spanischen Soldaten besetzt; die Znfaminn in den Nir» 
verlanden versicherte, durch eine Not», unter dem 26» 
Jul. desselben Jahrs, die Erledigung, aber sie erfolgte 
nicht, denn die zehn näher verbundenen Städte erließest 
»ine Supplik an dir Znfantinn zu diesem Zweck, im Febr. 
1628 (MSS. Brf. Vol. 245. 248 > und der Bericht von 
Sebastian Äoltane an Lübeck, vvm ir.Feklr. 1647, fafl» 
deutlich genug, die Spanischen Soldaten hätten aobiözo 
3ahrr darin gelegen und alles verwüstet; ebendV,ol.24y.

" Schreiben Lübecks an Braunschweig, vom »6. August 
1656, MSS. Brf. Vol. 249. Dergedorsischer Recest, 
vom May, t66o, ebenöas. Vol. 251. Schreiben Lü, 
becks an Braunschweig, vom Febr. 1665, ebendaselbst 
Vol. 250. Ein Aufsatz, vom Jahr 1669, ebendaselbst

tu. z U
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Das Hansische Haus zu Brügge sprach ein gewisser 
Robbiion, als sein Eigenthum, an, und behauptete, daß 
der lehre Hausmeister es ihm, beauftragt von den Städten, 
abgetreten habe: diese iäugneten es.3 9

Die Hanse selbst hatte sich aufq-löiet und sängst mar 
oster gemeinschaftliche, nach gewissen Statuten betriebene 
H mstsche Handel aus die Nieterlonde zu Ende. Seit der 
Plünderung Antwerpens war dieß bereits der Fall, die 
Ordnung wurde zerstört und nie wieder hergestestr. Was 
für einen Verkehr auch die einzelnen Glieder hierher be
treiben mochten, so hing er von der Kraft jeder einzel- 
nen Stadt, von ihrer tage, ihrem Local-Verhältnisse ab, 
er beruhte nicht mehr aus gemeinschaftlichen Freyheiten, 
und an die ehemahlige Handeleherrschast war schon längst 
nicht mehr zu denken.

Die nördlichen Niederländer, die Mitglieder des 
neuen, mit aller jugendlichen Kratt ausblühenden Frey- 
staate, bemächtigten sich des Verkehrs immer mehr; ihre 
Verbindung mit den Hanse-Städten, in den ersten Jahr- 
zehenden des siebenzehnten Jahrhunderts, hat den Deut
schen durchaus keine Vortheile im Handel auf die Nie- 
verlande vor andern befreundeten Nationen verschafft, und 
sie, diese handelskundigen Republikaner, waren auch weit 
entfernt irgend etwas her Mrt zu bewilligen, da sie selbst 
nach asten Seiten hin den eigenen Activ - Handel zu be
treiben aufs eifrigste bemüht waren.

Vol. 2<r. Ueberschlag dessen, was zur Reparatur deS 
Hansischen HauseS zu Antorf erfordert wird, und waS 
bereits von Lübeck auögelegt worein, daS letzte betrug 
«45» Fl.

39 Iu Folge deS Protokolls der Versammlung, von dem 
Jahre LdüS, MSS. tirs. Vol. 251.
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Siebenzehntes Buch.

Verhältniß der Hanfe zu England, während 

dieser Periode.

Mit England hoben sich die alten Handelsverhält» 

Nisse der Hansen glücklicher und dauernder gehalten, als 

mit den Niederlanden, doch war es leicht vorouszusehen, 

daß benm allgemeinen Zertrümmern ihrer Freyheiten, 

die, welche sie auf jenem Eilande besaßen, dem Unter

gänge gleichfalls nicht würden entgehen können.

Bis um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts 

wurden hier die Privilegien der Genossenschaft erholten, 
ihr Verkehr auf die alte Weise betrieben, ihre Facto- 

reyen daselbst blühten und gediehen, trvh mancher Stö

rungen, die freylich zu keiner Zeit fehlten und fehlen 

konnten, da di' Bestrebungen der Engländer noch eige

nem Activ'Handel immer größer wurden, und da sie 

vorzüglich deßhalb die Begünstigungen der Hansen, schon 

aus alten Z'iken, mit neidischem Auge ansahen.

T'vh der Bestätigung der alteren Freybriefe, durch 

Heinrich V1J. und VIII., brachen manche Streitigkeiten 

zwischen beyden Theilen aus, manche Dergleichsversuche 

wurden gemacht, jene wurden beygelegt, und der un.

i
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terbrockene Genuß der alten Privilegien ward wieder 

hergestellt. 1

Zwar die alten nie zu hebenden Beschwerden und 

Klagen der Engländer dauerten, während der ersten 

Hälfte de« sechszehnten Jahrhundert«, nickt nur fort, 

sondern sie wurden auch immer lauter. Von Zeit zu 

Zeit ward den Hansen gegen den Buchstaben der alten

1 Heinrich VH. bestätigte bereit« zu Ende der vorigen 

Periode (s. Th. !l.) die alten Hansischen Freyheiten; 
Anderson erwähnt eine Parlaments-Acre, von oem 

I. 1504, die dasselbe aussagt. In den Papieren 
des Archivs der Stadt Lüneburg, Vol. I., wird eines 
Briefs König- Heinrich VII., an die Wendischen, zu 
Lübeck versammelten, Städte gedacht, welcher die 
Verlängerung des Termins, zur Beylegung der ,nt« 

standen,n Streiligkeiren, bis zum Jul. 1504 hinaus« 
rückt, worauf die Parlaments > Acie erfolgt zu seyn 
scheint. Nach dem MS. Hafn. ward auf der Ver
sammlung der Städte, im Jakr 1506, ein Brief deS 
Königs an Lübeck, von dem Jahre 1504, verlesen, 
vermöge dessen er den Städten mehrere Gnade noch 
bewies als sie begehrt hatten. Köhler S. 244 b. 
d.J. 1510 sagt, daß in diesem Jahre Heinrich VIII. 

ihnen ihre Freyheiten bestätigt habe, und bey Mar« 

quard sinder sich in den Beylagen, L. D. S. 183, 

die Bestätigung der Hansischen Freyheiten in Eng

land, von dem K. Heinrich VIII., unter dem ao.Febr, 

im ersten Jahre seiner Regierung, welche Bestäti« 
flung in der Confirmation K. Eduard VL, von dem 
Jahre 1547, befindlich ist.
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Freyheiten untersagt, Englische Güter in fremde Länder 

zu führen, nahmepklich Englische Tücher auf den Nie

derländischen Markt zu bringen, da die Englischen Ad- 

venturirrcr dieß selbst und quoschlteßend thun wollten.

Dann klagten die Engländer, daß ihnen in dm 

Deutschen Städten das Recht verweigert, oder verzögert 

werde, und daß ihren Fischern in Island von den Han

sen übel mitgtsplelt worden; die letzteren beschlossen 

darauf, daß diesen Beschwerden abgeholsen werden sollte. 

Dann klagten die Engländer, daß ihre Fahrt in der 

Öilfte, zur Zeit KönigöEhristian U.von Dänmark, gestört 

worden sey, und da er die Schuld davon den Hansen 

beymaß; so erbitterte dieß die ersteren gegen die letzteren 

also, daß man vergebens, zu Brügge, im Jahre 1530, 

die Streitigkeiten beyzulegm versuchte. *

Darauf untersagte ihnen der König, Heinrich VIII., 

tie ungeschorenen Tücher aus England auszuführen, und 

als die Hansen sich auf ihre alten Freyheiten beriefen, 

erhilten sie die Antwort: Der König sey Herr in sei

nem Laude und könne nad) Gutdünken Verordnungen

-» Vergl. Köhler bey Willebrandt, bey den Jah

ren 1511 und 1520, MS. Hafn. bey d- I 1511 und 
eine Urkunde bey Willebrandt und Rymers 
s. Beyl., worin König Heinrich VIII. von England 
Bevollmächtigte ernennt, um mit den Hansen zu 

Brügge zu unterhandeln und die entstandenen Strei

tigkeiten beyzulegen.
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machen. Asie Vorstellungen der Hansischen Residenz 

gii london waren einige Zeit lang ganz fruchtlos. Spa» 

terhin mögen indeß die Streitigkeiten ausgeglichen wor

den seyn, auch beschlossen die Städte, da der König 

wohl bey den von ihren Kausteuten zu erlegenden Co» 

pumen von Zeit zu Zeit betrogen werde, daß jeder 

diese genau entrichten, oder zur Strafe das doppelte 

dem Könige und der Hanse bezahlen sollte. 3

3 S. Köhler bey d. Jahren rzrl und 1530, und 
CammannS Ms. bey 6cn fahren 1521,1522,1530. 
Wolf in seiner summarischen Ertzellung, bey Hä- 
berlin, in dessen anslect. med. aevi p. 176, sagt; 
zu Zeiten der Könige Heinrich VII, VIII. seyen zwi» 
scheu beyden Theilen Streitigkeiten entstanden, und 
deßhalb In den Jahren 1491, 1497,1499, 1520 und 
T521 verschiedene Tagfahrten gehalten worden.

* CammannS Ms. bey d. Jahre 1535«

Eö beschwerten sich die Deutschen in England Resi» 

direnden, daß wenn irgend ein Engländer durch Einen, 

ihrer Factorey Verwandten, sey beleidigt worden, die 

ganze Residenz dafür haften und entgelten sollte.4

Ein anderes Mahl klagten die Engländer über ei» 

nige Beschränkung ihres Verkehrs in den Deutschen 

Städten, nahmentlich zu Danzig, dann, daß die Stral» 

sunder ein Englisches Schiff ausgebracht hätten und alle 

Hansen ohne Unterschied sollten nun dafür büßen. Die 

Freyheiten wurden beschränkt, und das Comtoir mußte 

eine bedeutende Summe zur Strafe an den König 
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zahlen.s In den Streitigkeiten zwischen Fran; I. von 

Frankreich und Heinrich VIil. von England suchten die 

Hansen, da beyde um Hülse bey ihnen warben, nach 

gewohnter Sitte, der Neutralität sich zu befleißigen.

Wie manche Klagen indeß von der einen, oder der 

andern Seite, über die Störung der guten Verhält» 

Nisse, über die Kränkung der Freyheiten auch enlstatt, 

Ven; so waren doch die vorzüglichsten derselben, deren 

die Deutschen in England sich zu erfreuen hatten, der 

alte geringe Zoll nähmlich bey der Aus- und Einfuhr 

nicht gekränkt worden, wenigstens ward die gesetzliche Kraft' 

dieser Privilegien nie bezweifelt, sondern sie wurden nur 

zur Strafe, oder der Repressalien wegen, einige Zeit 

etwa unterbrochen, eben so schnell aber auch immer 

wieder hergestcllt. Ja Eduard VI. selbst bestätigte noch 

olle Hansische Freyheiten in England, gleich seinen Vor-

s Receß der Wendischen Städte, von dem Jahre,558, 
jm Lüneburgischen Archive, Vol. III. Kd hier S. 
249, Die Streitigkeiten über das weggenommene 
Englische Schiff, durch die Stralsunder, werden am 
weitläustigsien erwähnt in dem MS. Hafn. bey dem 
Jahre 152 t. Die Hanse beschloß, daß Stralsund 
dem Comivir wieder bezahlen solle, was es an den 
König zur Strafe habe entrichten müssen, und daß 
dir Städte eine stattliche Legation nach England, zu 
Behauptung ihrer Privilegien, an den König senden 
sollten, welcher die von Stralsund eineu gelehrte« 
Mann, zur Vertheidigung ihzer Sache, beyfüge« 
möchten.

f
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fahren, unfci-Nnqf, im ersten Jahre seiner Thronbestei- 

g nq, 1547.6 Es mor Sitte, und das zeugt von der 

Hansen Etnstust und Herrschaft in England, daß die 

Könige in ihren Verträgen mit Frankreich die Hansen 

mit einzuschließen pflegten. 7

6 Ueber die Anträge der Könige von Frankreich und 
England bey den Städten, im Jahre 1545, zur 
Hülfe gegen den andern Theil findet sich eine Nach« 
richt in dem Receß 6er Wendischen Städte, von d. 
Jahre 1545, im îüneburgischen Archive, Vol.IV.~ 
Die Bestätigung der Privilegien durch Eduard steht 
bey Marquard, s. Beyl.

1 Anderson beym Jahre 1518.

Bedeutender als jene Störungen und wechselseitigen 

Belchwerden, in der ersten Halste des sechzehnten Jahr- 

Hundertsschienen die Klagen zu feen, die über manche 

Unordnungen auf der Hansischen Ni'derlage zu London 

geführt wurden, da sie so oft in dieser Zeit bereits Vor

kommen. Diese Unordnungen bezogen sich vorzüglich 

aus die unter den daselbst Resikirenden eingeriffenen 

Verschwendungen in Kleidern, Essen und Trinken, aus 

das übermäßige Spielen mit Karten, Würfeln, das 

Dobbeln, und die Ausschweifungen mit Weibern. Die 

Hanse erließ deßhalb mehrere Statute, oft und viel 

wiederhohlt, daß der Speisemeister des Comtoirs aus 

die Zehrung eines Einzelnen nicht mehr denn vier Schil, 

linge oder acht und vierzig Bremer Grote gut thun 

sollte, die Osterwoche und Fastnacht ausgenommen. Es 
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ward gebothen, daß die Residirenden (idi nicht als 

Edelleute kleiden, daß in der Kleidung zwischen Kauf

leuten und Knechten ein Unterschied erhalten werden 

solle, um so mehr da solche Pracht in Kleidern mit 

Mardern und Zobeln, frommer teure Kinder abhalke, 

des großen AuswandS wegen, das Eomtoir fortan zu 

besuchen; daß keiner liederliche Weiber aus die Nieder

lage bringen und bey sich schlasen lassen, oder mit ^ih

nen irgend einen Umgang pflegen solle, da eben hier

aus so viel Zwist mit den Engländern entstände; daß 

keiner der Residirenden aus seiner Kammer speisen, son

dern den gemeinsamen Tisch mit halten, keiner beson

dere Gastgkbothe geben, zur rechten Zeit zu Bette gehcn 

sollte, und wie die Einschärfung der Beobachtung der 

alten klösterlichen Zucht weiter lauten mochte. Ver

schiedentlich wurden Commissionen und Visitationen von 
der Hanse in dieser Hinsicht beliebt, die mit aller Au

torität versehen waren, um diesen Unordnungen vorzu- 

bauen. Die alten ComtoirgescHe wurden gebessert, von 

Zelt zu Zeit den Residirenden vorgelesen und dem Ol« 

dermann ousgegeben, über deren Beobachtung streng zu 

halten. Jedoch ist dir Reform, wie es scheint, nie ganz 

gelungen, und der Aufwand und die Verschwendung 

sind hier größer, die Zucht und Ordnung weniger streng, 

als aus den andern Niederlagen, besonders zu Bergen, 

gewesen. Ein Oldermann hatte selbst Bankerott, und 

wie eS scheint, nicht ganz unverschuldet, gemacht, und 

ob «r schon des Handels kundig, wollte man ihn den
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noch nicht, wenigstens nicht ohne dos Gutachten des 

(£omteir8 jum Handel daieibst zulasten,1 des Statuts 

roeqm , weiches den Bankerottirern den Genuß aller 

Hansischen Freyheiten untersagte 8

Es ward sehr streng verbothen, bey gleicher Straf» 

und unter der Bedrohung, in keiner Hanse - Stadt, als 

Bürger ausgenommen zu werden, daß olle in England 

anwesende Deutsche deö sogenannten Borgekaufs mit 

den Engländern sich enthalten, d. h. daß sie keine Gür 

ter von ihnen aus Credit nehmen sollten, da dieß so 

häufig von Einzelnen der Verschwendung Ergebenen ge# 

schah, die übbonn, wenn sie nicht zahlen konnten, nach 

Deutschland flüchteten, die Engländer betrogen und den 

bessern Theil der zurückgebliebenen Landsleute in manche

8 CammannS Ms. bey dem Jahre 1506, Am weit, 

lauftigsten finden fich die Statute, zur Erhaltung 
der guten Ordnung auf dem Comtoir, in dem Be, 

schluß der Versammlung von dem I. 1506, in dem 
MS, Hafn. Es erhellet deutlich daraus, daß die 
Hause deßhalb so sehr gegen Spiel, Ausschweifung 
u. s. w. war, weil die Verschwendung hie Gesellen 

zur Veruntreuung der Güter ihrer Herren verführte, 
die sogenannten Meister aber zum Bankerott verlei» 

Ute. Man soll spielen dürfen um eene collatie 
wyns edder beer und nicht höher; und man soll 

sich der frowkens enthalten, weil daraus vele he- 

meliken dates vnde verfolgens entstünden, woran- 
des Königs Offiziere Gelegenheit nähmen, das Eom, 
toir zu verfolgen.
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Unannehmlichkeiten stürzten. Da endlich minderjäh

rige und solche teure, die der Englischen Sprache und 

des Englischen Tuchkauss nicht hinlänglich kundig wa- 

teh, zur Residenz auf das Comtoir geschickt wurden, 

wodurch manche Gebrechen und mancher Schaden ent

stand: so ward mehrere Mahle beschlossen, daß nur 

Volljährige und nur die, welche ein oder wenigsten« 

ein halbes Jahr die Sprache gelernt hätten, zum Han

del auf dem Comtoir zugelaffen werden sollten. 10 

Dagegen aber kommen die Klagen über Gebräuche und 

Neuerungen, welche den alten Mechanismus des Han, 

dels auf den Niederlagen zu Grunde richteten. ihn in 

Außerhansische Hände spielt?» hier, in dieser Zeit, noch 

selten, seltener als an andern Orken vor. Einige der 

Art werden indeß erwähnt.

So ward es ernstlich untersagt, daß kein Hanse, bey 

Verlust aller Privilegien, einen andern vor einem Eng

lischen Gerichte belangen solle; daß die Gesellen auf

8 Zn dem angeführten Receß, von den Jahren i$<*  
und 1511, im MS. Hafn., heißt es: daß kein Deut» 
scher Englische Tücher anSwärtS schicken solle, es 
sey denn, daß er einen gleichen Werth deponire. 
So viel wenigstens scheint der dunkle AuSoruck in 

dem MS. sagen zu wollen.
16 MS. Hafn. und Cammanns Mpt. bey dem I. 

I53»> und Receß von dem Jabre in den MSS. 
Prf. Vol. ai». Receß von dem Jahre 1549# in dem 
MS. Hafn.
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dem Comtoir nicht einen Nebenhanbel mit Englischen 

Tüchern auf eigene Rechnung, ohne Wissen ihrer Her« 

ren, betreiben sollten; aber kaum Ein Mahl kommt das 

Statut vor, daß die in England Residirenden keine dort 

erkauften Güter an Außcrhansen diesseits des Meers 

senden sollten, und daß, wer dem Comtoir den Schoß 

veruntreue, in den Städten dazu, nach der Rückkehr, 

anzuhalten sey. Diese Beschwerden, die einzigen der 

Art, die in dieser Zelt etwa erwähnt werden, und vor« 

züglich das, daß fr so selten vorkommen, zeigen, daß 

die Fundamente der Niederlage, noch gänzlich nicht so 

erschüttert waren, als dieß zu derselben Zeit bey der 

Niederländischen Factorey bereits der Fall war."

Das Comtoir in London blühte, trotz dieser vorüber« 
gehenden Störungen und Unordnungen, bis auf^duards 

VI. Zeiten. Wenn auch die Hansischen Freyheiten dann 

und wann angegriffen wurden, — eine Sache, die zu 

keiner Zeit fehlte — ; so wurden dies« Beschwerden doch 

auch abgeschafft, der Kanzler des Reichs den Deutschen 

zum Prvtector angewiesen 12, ihre Freyheiten ausdrück

lich bestätigt, der alte geringe Zoll bey der Ein- und 

Ausfuhr behauptet, und ihnen nicht bloß die Waren, 

die in den Städten producirt wurden, sondern auch alle

11 MS. Hafn. bey d. Jahren 1511, 1525. Köhler 

bey dem Jahre 1530. T. 247. und CammannS 
Mspt. bey diesem Jahre. Receß deö Hanse-TagS, 

von dem Jahre 1535 in den MSS. Brf. Vol. ai6.
13 Cammann am angeführten Qrre,
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übrige aus fremden Ländern abflammend, u»'k-r diesen 

geringen Übgaben eibzuführen verstattet, und die Aus- 

fuhr Englischer Güter unter gleich geringen Lasten nicht 

bloß noch den Hanse« Städten, sondern aller Or„n hin, 

nur nicht na» de- Reichs notorischen Feinden, zuqe- 

standen. Dagegen aber ward den Engländern keines

wegs ein gl-ich freyer, ungestört-r, oder im Zoll p >vi- 

leairker Verkehr in den Skadtm bewilligt, es ward 

vielmehr die Herrschaft des Handels von den Devtici en 

behauptet, fiemder Factore sich nicht bedient, die Han. 

delsgesellschasten und Schiffsgemeinschaft mit Eng än

dern vermieden und die gemeinsame Residenz im Flor 

erhalten, der Schoß entrichtet, woraus denn, so wie 

aus dem Ertrag der vermielheten Kammern und Weh- 

nungen auf der Niederlage, die Ausgabe bestritten und 

stets ein guter Vorrath gewonnen wurde. Wenigstens 

findet man alle die Klagen noch gar nicht, oder doch 

tn sehr geringem Moßi, welche in den Niederlanden, 

und selbst tn Bergen, bereits in dieser Zeit vorkommen."

13 Bxy Rymer wird ein Vertrag zwischen König 
Heinrich VH. von England und der Sladt Riga, 
vom Jahre 1498, erwähnt, der zum Theil den obi
gen Behauptungen zu widersprechen scheint. ES beißt 
Larin: beyden Theilen steht ein freyer wechselteili- 
ger Verkehr zu, die Engländer, welche nach Riga 
handeln, sind frey von allem und jedem Zell. Die 
von Riga zahlen von ihren Schiffen und Gütern in 
England die alren geringen Zölle aller Hanseaten; 
von allen Gütern aber, die sie von andern Völkern
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Allein seit der Regierung Eduards VI. änderte sich 

freylich gar manches; er nahm ihnen, im Jahre 155s,

»inführen, geben sie den höhern Zoll, den alle übrige 

Fremde in England zu entrichten schuldig sind, und 
die Rigaer und der Meister von Livlano entsagen der 

von den Engländern ihnen in frühern Zeilen bewil, 
ligten Geldsumme. Jener Punct von gänzlicher 
Zollfreyheit der Engländer, und der Gleichstellung 

der Rigaer bey der Einfuhr fremder Güier nach 
England mit allen übrigen Fremden, war offenbar 

ein Eingriff in das Fundament der Englisch, Han

seatischen Freyheiten. Allein rS ist ungewiß, in wie 
fern dieß gedauert, ungewiß, was unter der gänz
lichen Befreyung der Engländer vom Zoll zu Riga 

zu verstehen sey. ES ist sehr gewiß aber, daß die 
Hansen den Engländern durchaus nicht solche Frey

heiten zugestanden, wie sie in England hakten, und 

wenn eS von den Rigaern geschehen ist, so Ist dieß 
zuverlässig etwas sehr partielles und wahrscheinlich 
auch nur etwas temporäres gewesen. Die großen 

/Streitigkeiten über diese Puncte fangen erst später 

an. Die Livländer aber haben niemanden, selbst 
meisten Theils den übrigen Hansen nicht einen ganz 
freyen Verkehr bey sich zugestanden, wie hätten sie 
dieß den Engländern bewilligen solle»? — Daß daS 

Comtvir in London wohlhabend war, ergibt sich aus 
den vorhandenen Rechnungen in den MSS. Brf. und 

dem Vorschuß (s. oben) der von hieraus der Nieder, 
ländischen Factvrey gewacht ward. — Die Hansen 

wollten fürwahr, trotz des bekannten Utrecht« Ver

trags, den Engländern keineswegs solch« Rechte in 
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olle ihre Freyheiten und sehte sie auf gleichen Fuß mit 

allen übrigen Fremden.

Schon im Jahr 1549 begehrte er von den Hansel, 

daß sie seinen Feinden, nahmentlich den Schotten, keine 

Zufuhr leisten sollten, und obschon die Städte bemerk» 

ten, daß sie laut alter Gewohnheit wohl dazu berechtigt 

wären, wenn sie nur der Zufuhr der Kriegsbedürfnisse 

sich enthielten; so ward dennoch beliebt, dem Könige 

zu willfahren. Engländer waren in die Elbe elngelau» 

fen und hatten Matrosen hinweggeführt, um sie ich 

Kriege gegen Frankreich zu brauchen, und Hamburg, 
fliJ .'«*.!  . t . ' »i, 4*»*"  ; ’Üo<. ÎU V*l  fr* 5

ihren Städten, -»gestehen, welche sie. in England 

besaßen. So z. B. heißt eS in demReceß, von h, 
Jahre 1535, ini MS. Hafn.: die Städte sollen streng 

darauf halten, daß den Engländern und Schotten 
kein Aufenthalt des WtmerS in den Deutschen Com
munen verstattet werde, wie dieß voit den Scholten 

denn auch bereits bey Köhler, S. 24-, bey dem 

Jahre 15,07 und bey mehreren andern Jahren, vor» 
kommt, damit nähmlich diese nicht in einem eigene«« 

Auiv- Handel mit den Städten sich festsetzen soll
ten, während sie, die Hansen, in England, Jahr 

aus Jahr ein, ihre privilegirte Residenz hatten. — 
UebrigenS siehe wegen der im Tert erwähnten Frey« 
heilen theils daS, was in den ersten Banden dieser 
Geschichie vorkommt, theils 91 ic. Wolffö summa
rische Ertzellung in HäberlinS analect. med. aevi 

' S. 173 -175, theils die weiter unten erwähnte hand

schriftliche Nachricht über den Zustand veS ComtoirS 
zu London vom Hansischen Syndikus Sudermann.

ni. T
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M dle Haqfen überall, war, besorgt, deßhalb in Weik, 

laustigkeiten mit Frankreich zu gerathen. " Da jedoch 

.à geschah, was Köni^g Ehuprd, in Bezug aus die 

Schotten, nur irgend begehren konnte; so hielt man 

stch von seiner Seite ggnz sicher, als er unerwartet für 

fein« Unterthanen einew gleich freyen Handel in den 

Hanse. Stgdten, so wie diese ihn in England genössen, 

begehrte. Er klagte besonders über die Beschränkung 

Zres Verkehrs der Engländer zu Danzig. Er beschwerte 

jpch, daß die in England residirenden Deutschen viele« 

Fremden den Genuß, ihrer Froheiten verstatteten, und 

daß durch den Vortheil des geringen Zolls, der diesen 

zu Theil würde, seine Einkünfte Bitten. Wie entschieden 

nun auch dagegen die Statute der Hanse lauüten, so 
^st es doch gewiß, daß von Einzelnen, jetzt so gut als 

vormahls, und wie es scheint, jetzt mehr, denn weiland 

hiese übertret-« wurden, oder».daß, wenigstens jetzt die 

Aufmerksamkeit des. Königs, oder feines geheiniin Ra. 

thee mehr darauf gerichtet ward. Die Gier nicht bloß 

durch Hansisches Capital den privllegirten Handel in 

England zu betreiben, fondern.auch fremde Gelder darin 

anzulegen und diesen erweiterten Handel der Freyheiten 

gleichfalls theilhaftig zu machen, ja wohl gar mit Eng. 

ländern sich zu affociiren und diese an dem geringen 

Zoll Theil nehmen zu lassen, dafür aber sich Antheil 
XV- - - r. ; . . ' . .1! L,r-r. v ■ -» . : -i,

âöhl e r bey dem Jahre 1549, S. 250.1. C a m- 

ni a « n s Mspt. und Protocoü Les Hanse - Tags, von 
dem Jahre 1549, in den MSS. brf. Vol. 219. 



323
am Gewinst zu bedingen, kam immer mehr auf. Doch 

mag es auch seyn, daß dieser Vorwurf von Hansischer 

und Englischer Seite in einem andern Sinne genomntm 

wurde. Denn wie wenig auch die Städte es billigten, 

daß fremdes, Außerhansisches Eigenthum contrebands- 

weise von Deutschen nach England geführt, und dem 

privilegirten geringen Zoll nur unterworfen würde; so 

wollten sie doch gar nicht von dieser Befreyung die von 

den Ihrigen eingesührten, zwar in fremdem Lande pro» 

bückten, jedoch ihr Eigenthum gewordenen Güter, 

davon ausgenommen wissen.' Der König aber, so rote 

sein« Unterthanen, waren ohne Zweifel eben so wenig 

mit jenem als diesem zufrieden, obwohl das erstere durch 

die älteren Freybriefe den Hansen zustand.

Wenn der König nun hierüber unzufrieden war, so 

waren es die Englischen Kaufleute, besonders die Ad» 

venturierer, und die Kaufleute von London nicht minder. 

Diese klagten vorzüglich darüber, daß die Hansen, durch 

jene Zollfreyheiten begünstigt, im Besih des ganzen 

Handels wären, da sie in Zöllen und sonst weit mehr, 

als die Engländer selbst, privilegirt wären. Sie fpra» 

chen auch deutlicher als der König, denn sie beschwerten 

sich, daß die Hansen nicht bloß die Güter, welche in 

ihren Städten producirt würden, sondern auch die Gü

ter fremder Nationen auf ihren Schiffen unter jenen 

geringen Zöllen einführten, und die Englischen Güter 

nicht bloß nach den Deutschen Häsen, sondern auch 

nach andern Ländern, besonders Englisches Tuch, nach

X -
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den Niederlanden führten, so daß die Engländer in ihrem 

Verkehr mit dem Auslande gestört würden, da sie bey 

der Ausfuhr höhere Abgaben als jene zu entrichten hat» 

ten. Sie klagten ferner, daß die Hansen nahmentlich 

deßhalb, im Jahre 155t, vier und vierzig tausend 

Englische Tücher auSgesührt hätten, während die Eng- 

tänder, als minder Prioilegirte, nur 1100 hatten aus

schiffen können; daß die Hansen durch ihre Verbindung 

in England die Preise der Ein » und Ausfuhr noch Be

lieben bestimmten, die Englischen Markte beherrschten 

und alle Kaufleute des Königreichs aus dem Felde 

schlügen.
Diese Klagen waren freylich nichts Neues; allein 

fle wurden immer lauter und dringender, da der Eng

länder eigener Handel immer mehr sich hob, der König 

die verminderten Gefälle immer unwilliger trug. Somit 

wurden denn durch einen Beschluß des geheimen Ra

thes den Hansen alle ihre Privilegien genommen, denn 

sie seyen, hieß es, keine anerkannte Corporation, ihre 

Freyheiten bezögen sich nicht auf Individuen oder be- 

stimmte Städte, weßhalb sie denn immer mehrere nach 

Gutdünken zu dem Genuß derselben zulirßen, zum Nach, 

theile der königlichen Zolleinkünfte und dem gänzlichen 

Verderb des Reichs. Es ward behauptet, daß sie 

ehemahls nur ihre heimischen Güter nach England und 

die Englischen allein nach ihrer Heimarh verschifft hat. 

ten, jeht aber das Gegentheil zum Verderb der Unter

thanen des Königs thäten. Eine Behauptung, die 
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jedoch offenbar grundlos war. Vermöge des Utrechter 

Vertrags seyen den Engländern gleiche Freyheiten in 

Preußen und den Hanse - Städten zugesichert worden, 

welche Zusage ihnen aber besonders zu Danzig nicht 

gehalten werde.

Darauf wurden die Hansen bey der Ein - und Aus

fuhr wie die übrigen Fremden mit einer hohem Abgabe 

belegt, einer Abgabe, die sogleich die Aus - und Einfuhr 

1 in die Hände der Engländer spielte. Und vergebens 

waren alle Vorstellungen und Legationen an den König.' $

Um indeß diesen Beschwerden der Engländer, so 

wie verschiedenen Unordnungen und manchem statuten- 

wldrlgen Verfahren aus der Niederlage zu London zu 

begegnen, ward von den Hansen, nächst Erneuerung der 

alten Verordnungen, vorzüglich folgendes näher bestimmt.

Die Zahl der Städte, welche der Hansischen Frey

heiten sich zu bedienen hätten, sollte genau angegeben 

werden, damit von den Vorstehern des Comtoirs nur 

diese und ihre Bürger, nicht aber andere mit den Frey

heiten vertheidigt würden, wie wenig man auch geneigt

" Außer den eben angeführten handschriftlichen Nach

richten und dem Protocolle deS Hanse-Tags, von 
dem Jahre 1553, in den MSS. Brf. Vol. 218, ist 

die Erzählung nach Anderson Vol. 2. ed. in 4. bey 
dem Jahre 1552, ©.90.91. Er folgt vorzüglich 
Wheeler's tr. of commerce. Lond. 1610. vrrgl. 
auch Wolff in HtiberlinSaoal.med.aevi6.176.

t
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war, dem Könige ein Verzeichniß derselben zu überge- 

ben. Eö ward verbothen, daß die jungen Kaufleute,' 

die mit geringem Capital in den Handel sich einlassen 

und eben deßhalb mit Fremden Mascopey machen, die. 

ser bey schwerer Strafe entsagen sollten; daß kein Hanse 

von England Tücher nach den Niederlanden unverschoßk, 

oder an Außerhansen sende; daß jeder, der große Ge. 

schüft« mache, durch einen Eid sich reinigen solle, daß 

er sein eigenes, Hansisches und kein fremdes Capital 

onlege; daß kein Schiffer sich unterstehen solle, in Eng, 

land, auf dem Tuchmarkte, zu Blackwellhall, oder in 

den Scheerhüusern zu kaufen; daß kein Hansischer Schif
fer sich von Engländern auf Frankreich, oder nach an» 

dern fremden Hafen hin befrachten lasse, damit der Kö

nig nicht an seinen Zöllen leide, daß deßhalb die Schif

fer mit den nöthigen Certificaten sich versehen; daß die 

Vorsteher des Comtoirs nicht die der Factorey gehört- 

gen Gelder zum eigenen Handel verwenden; daß sie 

nicht den Schoß aus eigener Willkür vermindern sollten, 

und daß endlich die Stadt Stralsund ihre Schuld dem 
Eomtoire abtragen solle.14 ,

Zu so manchem man sich nun auch verstand, und 

so entschieden man sich mit Mäßigung der Freyheiten 

bedienen wollte, so wenig ward doch ihre gänzliche Wie

derherstellung zu des Königs Lebzeiten erlangt. Und

" Protocoll des Hanse-TagS zu Lübeck, von dem I. 
1549, MSS. ßrf. Vol. 217. und dem MS. Hafn. 
bey drn Jahren 1549, 1553.
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wirklich mußten auch olle diese Beschlüsse dem Könige 

und den Engländern unzulänglich scheinen, denn die Han

sen wollten damit nur dem Mißbrauche ihrer ihnen zu- 

gestandenen Freyheiten vorbauen, von dem kleinsten 

^itel ihrer alten Privilegien selbst aber gänzlich nicht 

lassen.
So geschah es denn, daß die Hansen erst unter 

Eduards Nachsolgerinu, Maria, die in allem ihm ent

gegen war, wieder sogleich, im ersten Jahre ihrer Thron- 

besteigung, zu dem Genuß der alten Freyheiten gelang

ten, das dagegen lautende Statut von dem vorigen 

Könige, Eduard, ward zurückgenommen. Und wenn es 

nun auch in dem darüber ausgefertigten Diplome hieß, 

daß die Freyheiten nicht zum Nachtheile der Krone \ 

mißbraucht werden dürsten; so sollten doch die Unschul

digen nicht für di« Uebertreter hasten. Wenn aber be

stimmt den Engländern die alten Freyheiten in den 
Hanse-Städten, besonders in Preußen, vorbehalten 

wurden; so war auch dieß weiter nichts Neues, son- 

dern alles ward in der lehten Hinsicht eben so unbe- 

stimmt gelassen, wie zuvor. "

*t Receß der Legaten der Hansen und der königlichen 
Comwiffarien in England, London (lateinisch ) *4» 
Oct. 1553; und Copia mandati reginae Mariae, 
apud Weftmonaft. 17. Dec. anno regni mei primo; 
MSS. Brf. Vol. 2lS. Eine Acte des Parlaments, 
vom 24. Oct. 1553, befreyt die Hansen von der 
tonnage und poundage ; s. weiter «Men.
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Dagegen wurde den Hansen noch ganz ausdrücklich 

die Ein- und Ausfuhr aller einheimischen, yöterländi- 

schen und fremden Güter unter dem geringen alten Zoll, 

und die freye Ausfuhr der ungefärbten Englischen Tü

cher nach England und Antwerpen bewilligt. Durch 

«inen Befehl der Königinn erhielten sie, unter dem 

großen Siegel, die Befreyung von Tonnage und poun- 

dage, so daß sie nur z Pfennige nicht 15 vom Pfunde 

zu zahlen hotten; das Parlament wollte indeß nicht 

einwilligen. Am aller schwersten hielt cs, die freye Aus

fuhr der ungeschorenen und uobereiteten Tücher zu er

halten, um so mehr, da nach einem alten Statute ih- 

nen die Ausfuhr eines solchen Tuchs, das über 4 Pfund 

wenh war, untersagt seyn sollte, der Preis aber aller 

Tücber im Verlauf der Zeit über jene vier Pfund ge

stiegen war, so daß sie deren Ausfuhr ganz hätten un

terlassen müssen, da doch von deren weitern Bereitung 

in Niederdeutschland sonst viel Nahrung entstand. End

lich ward bewilligt, daß die Ausfuhr solcher rohen 

Tücher unter dem Werthe von sechs Pfunden auf drey 

Jahre ihnen verstattet seyn, nach deren Verlaus aber 

von neuem bey der Königinn nachgesucht werden sollte. 

Sie erhielten ferner, daß die Strafe für die statuten- 

widrig ausgefallenen und verkauften Tücher bloß den 

Verkäufer oder Verfertiger nicht den Käufer treffen 

solle. Und da ein alter Streit gegen das Comtolr, in 

Sachen Adrian Röselers und Lorenz Frenzels, durch 

Balduin Smidt wieder rege gemacht, und der Older- 
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mann der Factorey und seine Gehülfen vor das Gericht 

der Exchequer cilirt wurden; so bewirkten sie bey der 

Königinn, daß die Sache gänzlich niedergeschlagen und 

jenem Smidt, bey Strafe von 4000 Pfunden, gebothen 

ward, sie nickt weiter zu verfolgen. Vergebens aber 
bemühten sie sich, von dem Gerichtssprengel der Erche. 

quer, mit dem sie unzufrieden waren, ganz besreyk zu 

werden, und ihren alten Richter, den Groß - Kanzler, 
wieder zu erhalten. Durch einen Spruch des qefoei» 

men Raths war, wegen des Streits zwischen dem Ma

jor nebst den Bürgern der Stadt London und den Han» 

sen, nach vielem Wortwechsel, die Sache so entschieden, 

daß die letztem den freyen Einkauf der Tücher, aus 

dem Markte zu Blakwellhall, haben, daß der Major 

keine eigenmächtige Abgabe von ihren Gütern, ihren 

Fischen and ihrem Salz nehmen sollte. Auch von den 

Ehicanen der Londoner Bürger beym Packen der Gü

ter, wo die Hansen ihre eigenen Packer und Lichter 

gebrauchten, wurden sie durch einen Spruch des gehei

men Raths befreyt, und die Beschwerde über die Visi

tatoren, welche die Schiffe aufhielten) durch einen Spruch 

des Groß - Kanzlers hinweggeräumt.18 So gelangten

18 Bericht dessen, was die Hansische Legation in Eng, 
land, im Jahre 1553, auSgerichter, MSS. Brf. Vol. 
3i8. Vergleiche überhaupt über die Wiederherstellung 
der Freyheiten durch die Königinn Maria, das, was 
hey Anderson, bey dem Jahre 1553, T.II. p.97. 
nach Wheeler erzählt wird. Ueber dir verstattete
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fie denn, freylich nach vieler Anstrengung, zum Genuß 

ihrer alten Freyheiten wieder, und es ist kaum elnzuje- 

hen, wie die Königinn und ihr geheimer Rach, dem 

Interesse ihrer Nation so ganz zuwider, dieß alles zu4 

gestehen konnten. Das Parlament hatte zum Theil 

nicht einwilligen wollen, der Major, die Stadt London 

waren höchst aufgebracht. Es ist nicht unwahrschein- 

»ich, daß die Neigung ganz anders zu handeln, als der 

Vorfahre gethan, etwas, mehr vielleicht Bestechungen, 

welche die Hansen anwandten, gewiß aber die Unter- 

stühung des kaiserlichen Gesandten, Hanö von Werden 

oder Werdem, und des Polnischen Legaten, mltwirkten. 

Auch benutzte die Hansische Gesandtschaft die Umstände 

klug genug, sie schob di« Schuld der Suspension ihrer 

Freyheiten auf die schlechte Gesinnung des Herzogen von 

Northumberland, welchem die Königinn nicht wenig auf» 

gesessen war, und der mit dem Leben, wegen seiner Ca« 

balen gegen sie, hatte büßen müssen.

Nun erfolgte auch, im Jahre 1554, von Seiten der 

Hanse eine neue Ordnung für das Comtoir zu London.

Ausfuhr der rohen Tücher, wenn sie den Werth von 
sechs Pfunden nicht überstiegen, steht di« Urkunde 

bey Rymer und Willebrandt, vergl. Beyl, bey 
dem Jahre 1554/ auch befindet sich bey Rymer 
«ine andere Urkunde von demselben Jahre, s. Beyl, 

worin die Königinn die Hanse von der tonnage und 
poundage befreyt, zu Folg« einer Acte des Parla» 

meurs vom 34. Oct. des Jahrs 1553«
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Sie schärfte die alten Statute zur Haltung der guten 

Ordnung, der klösterlichen Zucht auf der Foctorey ein, 

verboth, wie von Alters her es Sitte war, alle Han

dels- und Schiffsgemeinschoft mit Außerhansen, schrieb 

die Art vor, wie aus den Residierenden zu London die 

Vorsteher des Comtoirs, der Oldermann mit den bey- 

. den Beysitzern und den übrigen neun Rathmännern, 

erwählt werden, wie sie ihre Jurisdiction üben sollten, 

daß niemand sich zu neuen in England zu entrichtenden 

Abgaben verstehen sollte, und wie die alten Ordnungen 

weiter lauten mochten. Allein eS zeichnete sich diese 

Verfassung dadurch vorzüglich aus, daß so genau be

stimmt ward, wer eigentlich zu den Hansischen Freyhei

ten in England zugelaffen werden sollte, da eben dar

aus, daß so viele Fremde 1>aran Theil nahmen, die 

häufigen Beschwerden der Englischen Regierung, und 

daS mannigfaltige Ungemach für die Hansen vorzüglich 

entstanden war. So wurden die 66 Städte nahment

lich aufgeführt, welche zur Hanse damahls allein ge- 

zählt werden sollten, nur aber ein ehelich geborener 

Bürger in einer solchen Stadt sollte der Freyheiten in 

England genießen, ein Fremdling aber, der Bürgerrecht 

daselbst erwerbe, sollte für seine Person aus immer da- 

von ausgeschlossen, und nur erst seine, in der Hanse- 

Stadt geborenen, ehelichen Söhne dazu berechtigt seyn. 

Auch sollten nicht unerfahrene junge Leute den Handel 

treiben, ein zweyjähriger Aufenthalt in England und 

auf dem Comtoir sollte der Regel nach vorauSgehrn, um 
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theils die Sprache, theils bey einem Meister den Handel, 

die Kenntniß der Tücher, und des landes Recht und 

Gelegenheit erlernt zu haben. Alle ledige Gesellen ober, 

die in den den Hanse-Stödten untergebenen Ortschaf- 

ten, oder inLandon, worin jene liegen, geboren sinh, 

sollten nicht eher auf dem Comtoir zvgelassen werden, 

als bis sie in einer der sechs und sechSjig Städte 

Bürgerrecht erworben hätten, auch nachdem sie Bür

gen gestellt, daß, wenn sie das Comtoir verlosten wür

den , sie in einer Hanfe ■ Stadt sich ankoufen und 

eine Bürgerstochter heirathen wollten. Auch die Schif

fer, die in London ankommen, sollen gleichfalls Bürgen 

stellen, daß sie der Hanfe verwandt seyen. Durch Zeug

nisse von den Obrigkeiten der Städte ouögefertigt, durch 

Fragen, die der Oldermann an die Ankommenden zu 

richten habe, und durch Eid, sollten diese verschiedenen 

Puncte auögemittelt werden.19

19 Die ComtoirS - Ordnung ist bereits verschiedentlich 
gedruckt, s. das Urs. Verzeichnis, bey dem Jahre 
1554- Sie ist in sechs Abschnitte getheilt. i)Vvm 
Bezirk der Hanse, mit Benennung der Städte, und 
mit welchem Unterschiede die, welche nur in dem 
Kreis der Hanse, nicht in einer wirklichen Bundes, 

stadt geboren, der Privilegien sich zu erfreuen ha- «. 
den sollen. 2) Don der Qualification der Personen, 
die zu dem Gebrauch der Privilegien zugelaffen 

werden sollen. 3) Wie aus diesen qualificirte» Per, 
sonen die Vorsteher deS ComtoirS, der Oldermann, 

die beyden Beysitzer und der Kaufmannsrath zu er-
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In der That war die Wiederherstellung der verlo

renen Freyheiten «in unschätzbarer Vortheil für die Han« 

sen, und alles mußte aufgewandt werden, um wenig

stens nicht, durch eigene Schuld, sie alsbald wieder zu 

verscherzen; auch benuhten sie dieselben sogleich mit 

großer Thätigkeit. Nach einer authentischen Nachricht, 

die über die Wichtigkeit dieser Freyheiten die beßke Aus*  

kunft gibt, wurden von den Hansen, vom Januar bis 

November, des Jahrs 1554, etwa 36000 Tücher aus 

England geführt, wovon zwey Drittel weiß und unge» 

färbt, ein Drittel aber gefärbt seyn mochten. Zu Folge 

ihrer alten Zsllsreyheiten von drey Pfennigen Sterling

wählen sey. 4) Die ökonomischen Statute zu Auf, 

rechrhalkung der guten Ordnung in dem Hause und 
den Hallen. 5) Die Polizey « Ordnung für Kauf
mann, Schiffer und junge Gesellen. 6) Don der Zu, 
risdiction und dem RechiSzwange des Oldermanns.— 
Es har uns indeß unndthig geschienen, länger dabey 
zu verweilen, da eines Theils diese Urkunde in Bü

chern, die jedem zugänglich sind, gefunden wird, 

und da der Raum hier zu sparen war, andern Theils 
weil die ganze Ordnung durch die eintretenden Un
glücksfälle kaum ein Paar Jahre in voller Kraft 

blieb, endlich weil die ganze Einrichtung nur besser 
geordnet hier erscheint, daS Wesen und der Geist 
derselben selbst aber in frühern Zeiten bereits vor, 
Handen war. Auch ist im zweyten Theile, bey der 
Beschreibung deS ComkvirS und zur Erläuterung der 

vorhandenen fragmentarischen Nachrichten aus jenen 
früheren Zeiten diese spätere Urkunde benutzt worden. 
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hatten sie einen Vortheil über die Fremden von 8850 

Pfund Sterling, da diese nähmlich von jedem weißen 

Tuche einen Ausfuhrzoll von 5 ß. 9 pf., und von jedem 

gefärbten yß. zps. zu entrichten hatten. Außerdem ließen 

die Hansen ihre Tücher durch ihre eigenen Packer etnpak- 

ken, und waren zu einer geringern Abgabe an die Zöllner 

für ihre Bemühung, zu einem geringern Kranengelde, 

als die übrigen Fremden, verbunden; rechnete man fer

ner , daß beym Verluste der Hansischen Freyheilen die 

Tücher zu Antwerpen von den Engländern gekauft wer

den mußten, und daß alsdann jedes Tuch wenigstens 

5 ß, oder auch wohl Ein Pfund St. theurer zu stehen 
kam; ferner, daß die Hansen durch das Färben der 

54000 weißen Tücher auf das Stück etwa Ein Pfund 

St., beym endlichen Verkauf aber etwa fünf Pfund Dl. 

auf das Stück gewönnen; so konnte man den Vortheil 

bey der Ausfuhr, den die Hansen vor den übrigen Döl» 

kern hatten, in dieser Zelt auf 51185 Pf. St. rechnen. 

Schwer schien es zu bestimmen, weiche Vorzüge sie 

vor den Fremden bey der Einfuhr hatten. Ein Theil 

ber Englischen Güter ward durch bar eingeführtes Geld 

oder Wechsel gekauft, und dieß war ganz zollfrey, 

wenn man aber auch annahm, daß die Englischen Wa- 

ren mit Deutschen Gütern gekauft wären: so würde, 

da die Hansen nur 3 Pfennige vom Pfunde an den 

König, und eben so viel als Schoß an das Comtoir, 

die Fremden aber 15 Pfennige an den König vom Pf. 

zahlten, noch «in Vortheil für die Deutschen von 6750
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Pf. Sterling, bey ber Einfuhr bes genannten Jahrs, 

sich ergeben. Wenn man nun ferner ayschlug, daß 

die übrigen Völker in England nicht an jeden frey ver. 

kaufen durften, daß dieß ober den Hansen erlaubt war, 

ferner daß-sie;eigentlich weniger als drey Pfennige vom 

Pfunde bey der Einfuhr zahlten, indem der Werth der 

eingeführken Güter vor ein Paar hundert Jahren fest, 

geseht worden, welcher feit der Zeit gleichwohl sehr ge- 

stiegen wenn man ferner bedachte, dah der,Zoll i*  

einem gewissen Verhältnisse »onjangegebenen Maßen als 

Packen, Fässer, Ballen, Lasten entrichtet ward, welche 

gleichfalls größer als fönst wareq; fernerdaß sie von den 

eingeführken Gütern , aus Frankreich weniger zahlten; 

daß sie frey waren von einer Menge Abgaben, welchen 

die übrigen Fremden gleichwohl unterworfen. wurden, 

ÄS Kirchspiels-Abgaben zu Erhaltung der Kirche und der 

Geistlichen, Wachtgeld, Beytrag zur Reinigung der 

Straßen in London, Auflagen, welche der Major daselbst 

erhob, Abgaben vom Gelde und den Wechseln, Stadt

zoll, dem Kopfgelde, wenn ein Ausländerdas Land »er. 
ließ, von dem Aufgebörh zur Jury oder einer dafür 

zu erlegenden Geldstrafe, und daß keine Ausländer, die 

Deutschen ausgenommen, ihrer eigenen Schisse sich be- 

dienen dursten, nebst manchen andern Vorzügen: so 

schien es sehr mäßig angeschlagen, alle diese Vortheile 

vor den übrigen Fremden, in dem Verlaufe der ange

gebenen zehn bis eilf Monathe, auf 61,954 Pf. St oder 

385,896 Carlögulden zu rechnen. Dabey denn immer 
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noch der Vortheil, welchen die Hanse-Städte aus die- 

sen, durch jenen Englischen Handel so sehr vermehrten 

Verkehr in ihrem Innern zogen, nicht in Anschlag ge

bracht war. 80

Es war indeß, bey der bekannten Gesinnung der 

Adventurierer, der Englischen Kaufleute überhaupt, und 

der der Stadt London insbesondere, und bey ihrem Be

streben ihren Activ - Handel immer weiter zu treiben, 

leicht vorauszusehen, daß der ruhige Genuß so großer 

Freyheiten den Hansen nicht lange zustehen würde. Oft 

bestürmten der Major und Rath der Sktlbt London die 

Königinn und ihren geheimen Roth; die Hansen wur

den vorgefordert, vertheidigten sich und erhielten wirk

lich eben so oft die erneuerte Zusicherung, daß die Kö

niginn geneigt sey, sie bey ihren Privilegien zLi schützen.

Allein am 2Z, März, im Jahre 15;;, wurde der 

Oldermann und Kaufmannörath der Deutschen zu London 

vor den geheimen Rath der Königinn gefordert, und

30 Ein vortrrffliche^«Aufsatz vom Hansischen SyndicuS 

Sudermann, wovon das Angeführte ein Auszug, der 
aber in seinem Detail von großer Wichtigkeit ist, 
und recht anschaulich nicht nur die Vortheile zeigt, 

welche die Hansen in ihrem Verkehr mit den Englän

dern hatten; sondern der auch dazu dienen kann, un
gefähr zu erklären, wie sie überhaupt in anderen 

Xandern einen privilegirtrn Handel betrieben, findet 
sich in den MSS. Brf. V0I.218 und soll ganz seiner 

Wichtigkeit wegen, in dem Urkundenbuche, abgr- 

druckt werden.
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es wurden ihnen die Beschwerden des Majors und de- 
Raths der Stadt London mitgetheilt, worin diese sag« 

ten: daß durch den geringen Zoll der Hansen die kö

niglichen Einkünfte litten, daß sie die Englischen Güter 

nur in eigenen, nicht in Englischen Schiffen verführ« 

ten, dagegen nicht duldeten, daß Hansische Güter in 

anderen, als Hansischen Schiffen, verführt würden, wo

durch die vaterländische Schifffahrt leide; daß die Tuch- 
bereiter die Statute zu Verfertigung guter Tücher nicht 

hielten, weil, wenn die Englischen Kaufleute auch nur 

die guten kaufen wollten, die schlechteren dennoch bey 

den Hansen einen steten Absah fänden, wie denn die 

Tuchmacher auch den Markt von Blackwellhall verließen 

und in den Häusern, dem Stahlhofe gegenüber, ihre 
Tücher verkauften; ferner daß die Hansen den Handel 

der Engländer zu Antwerpen verdürben, da sie daselbst 

unverhelrathet wären, Einer für eine große Zahl die 

Factor-Geschäfte übernähme; daß sie geringeren Abga

ben, während ihres Aufenthalts zu Antwerpen und bey 

der Ausfuhr der Güter von dort, unterworfen wären, 

als die Engländer; daß die Deutschen das immerwäh

rende Steigen der Preise der Osierschen und Englischen 
Waren veranlaßten, indeß während ter Suspension ih

rer Freyheiten, die Englischen Kaufleute Gold und Sil

ber genug eingesührt hätten, welches jeht von den Han

sen wieder ausgeführt würde, da sie, vermöge alter 

Freybriefe, dazu und zum Probiren und Dalviren der 

Englischen Münzen berechtigt wären; daß die Englän-

iii. P 
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der aller Orten durch die Oesterlinge vertrieben würden, 

zu Bergen in Norwegen, in Livland und an andern Or

ten ; daß da sie ehemahls in mehreren Deutschen Orten, 

als zu Hamburg, Danzig und Lübeck, Häuser, gleich 

den Deutschen zu London, gehabt, ihr Handel daselbst 

jetzt so mit Abgaben sey belegt worden, daß sie nicht 

nur ihre Hauser, sondern den ganzen Handel daselbst 

hätten aufgeben muffen; daß die Deutschen sich in den 

Besitz des Verkehrs zwischen England und dem Nie

derlande gesetzt, die Engländer aber wegen ihres Ver

kehrs mit den Hochdeutschen aus Eine Stadt beschränkt 

hatten, ja vollends nun eine Niederlage Englischer Gü

ter zu Hamburg für die Hochdeutschen errichtet hätten, 

welche diesen weit bequemer, als Antwerpen sey, so daß 

di« Oberdeutschen die Niederlande nicht mehr besuchten, 

vielmehr die Englischen Tücher, welche weiß und unbe» 

reitet nach Hamburg gebracht, daselbst gefärbt und wei

ter bereitet würden, von da über Leipzig bezögen.

Auf diese halb wahren, halb falschen Vorstellungen 

erklärte der geheime Rath den Hansen, daß da sie so 

«ine Menge Güter fremder Völker nach England bräch

ten, dadurch aber den Englischen Handel zu Grunde 
richteten, und so viele weiße Tücher, dem jüngsten Ab

schiede zuwider, oussührten und zwar nicht bloß nach 

Antwerpen, sondern auch nach andern Orten, und in 

Hamburg nahmentlich die Niederlage, zum Verkehr 

mit den Hochdeutschen, errichtet hätten; so gebiethe er 

ihnen, gar keine Tücher aus England nach den Nieder-
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landen zu schiffen, nach andern Orten aber nur Ein 

Viertel ungefärbte und Drey Viertel gefärbte Tücher 

auöjusühren, und gegen Drey Viertel Waren eigener 

Producte ihrer Städte, nur Ein Viertel solcher aus 

fremden Ländern, unter ihrem alten geringen Zoll, ein

zuführen , bey Uebertretung dieses Befehls aber in dem 

einen wie in dem andern Fall, hätten sie zu erwarten, 

daß sie fortan gleichen Abgaben mit den anderen Frem

den unterworfen würden.

Nun riefen Oldermann und Kaufmannsrath um Hülfe 

bey der Hanfe, um Abfertigung einer Legation, da bey 

dieser Suspension ihrer Freyheiten Engländer, Hochdeut

sche und Fläminger sich des Verkehrs nur zu sehr be

mächtigten. 21

31 Zu Folge eine- Schreibens des OldermannS und Kauf

mannsraths zu London an den Rath zu Lübeck, vom 

io. Apr. 1555, nebst Beylagen A. und B., wovon 
die erste die Klagen der Stadt London über die Hanse, 

und die andere den Beschluß des geheimen Raths 
enthalt; MSS. Brf. Vol. 219. Die Beschwerden der 
Engländer kommen auch bereits bey Kdhler, bey 
dem Jahre 1554. S. 253» 4-z vor. Wolff in 
HâberlinS analect. med. aevi S. 177 sagt: daß 
bereits im December des Jahrs 1554. vom Engli
schen geheimen Rathe gegen die Hanse» sey verfah

ren worden.

In den nächst folgenden Jahren wurden deßhalb 

von den Städten mehrere Versammlungen gehalten, Le. 
gationen nach England abgefertigt und manche Beschlüsse 31 

Y 2
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gefaßt: allein «S war durchaus unthunlich, di« alten 

Freyheiten wieder zu erhalten.

Um, zur Bestreitung der Kosten der Gesandtschaf, 

(en, der üblichen Bestechungen u. s. w. das Nöthige an. 

zuschasftn, ward beliebt, den Hansischen Schoß in Eng. 

land von dem Warenwerkh eines Pfundes, von zwey auf 

drey und von den Wechseln von einem auf zwey Pfen

nige Sterling zu erhöhen. Man wollte schlechtweg auf 

die Herstellung aller Freyheiten bestehen, sich durchaus 

nicht dem Spruch der Richter unterwerfen, sondern bloß 

auf Unterhandlungen sich einlassen; jedoch was man 

sonst nie gewollt, auch dann auf Unterhandlungen sich 

einlassen, wenn diese in England, und nicht in Deut- 

schen Landen, vorgenommen werden sollten. Es ward 

beliebt, den Hansischen Schiffen, die von Spanien und 

Frankreich met) England zu fahren pflegten, ins Ge

heim anzudeuten, daß sie keine Französische und Spa

nische Güter vorläufig dahin führen möchten, und daß 

die Certificats der Schiffer über die Ladung genauer aus

gestellt würden.

Es erhellet deutlich genug au« den handschriftlichen 

und mündlichen Verhandlungen der Hansen, in jener 

Zeit, baß sie nur allzu ost fremdes Eigenthum mit 

ihren Privilegien vertheidigten, und dadurch die könig- 

lichen Einkünfte schmälerten, auch die Englischen Kauf

leute immer mehr gegen sich ousbrachten. Besonders 

ward es den Danzigern vorgeworfen, daß fast keines 

ihrer Schiffe nach England käme, an dessen Ladung 
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nicht, ganz gegen olle Statute, Holländer, Schweden 

ober Engländer Antheil hätten "

Die Hansische Deputation an die Königinn, im 

Jahre 1555 oder 1556, richtete so gut als nicht» aus, «nd 

es ward bloß beliebt, eine neue légation obzusertiqen, 

und ein altes verzweifeltes, jetzt um so gewagteres Mit» 

tel anzuwenden, nähmlich allen Handel mit England zu 

verbiethen. Jeder Hansische Schiffer sollte schwören, 

daß er England meiden, und im Zoll eines Unwetter» 

er dazu genöthigt werde, dennoch daselbst nichts verkau« 

fen, sondern sich alsbald davon machen wolle; jeder Schiffer 

sollte dagegen, wenn er in einen Hansischen Hafen zu» 

rückkomme, mit Certisicaten versehen seyn, wo er seine 

Waren gelöscht habe; olle Fremdlinge aber, die in den

*’ Die Belege finden fick in dem Protokoll de» Tag» 
der Wendischen und Quartier-StZdte, vom Jul. de» 

Jahrs 1555, und In dem de» Hanse-Tag», vom 

Oct. i5$6, und in den daselbst vorkommenden Be

richten des SecretairS des Comtoirs und des Hansi
schen Syndici Sudermanns, der. al» Legat mit dem 
DvctvrPlbnnies in London gewesen war. Die Nach
richten, die sich darüber bey Köhler, beyd.J. -555, 
1556, © 255-257, finden, und die zum Theil ver
wirrt und dunkel sind, können nach obigem berich
tigt werden, so wie dieß auch wegen der Folge der 
Fall ist. Bergl. auch Wolff a. a.O. @.178 u.ff. 
woselbst sich einige, von dem Angeführten zum Theil 
abweichende Nachrichten finden; man hat geglaubt, 
sich an die Acten vorzüglich halten zu müsscn.
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Deutschen Städten einkauften, sollten Bürgschaft stellen, 

daß sie nichts davon nach England führen wollten, und 

alle Englische in Deutschen Häfen ankommende Schiffe 

sollten mit ihrer Ladung wieder absegeln müssen,°»

Allein weder dieses Verboth noch das Schreiben an 

die Königinn, noch die Hansische abermahls an sie ab« 

gefertigte Legation, noch endlich dos klug genug von 

ihnen ausgewirkte Vorschreiben von ihrem Gemahl, 

Philipp von Spanien, konnten die beabsichtigte Wir« 

kung haben. Maria verblieb bey ihrem Entschluß, 

sie starb darüber hin, und die Hansen gelangten zum 

Genusse ihrer Privilegien nicht wieder. ° 4

Man erfuhr zugleich, wie dieß denn leicht vorauszu« 
sehen war, daß jenes Verboth olles Verkehrs mit Eng

land, theils nicht länger gehakten werden könne, theils 

von mehreren Städten und Theilen der Brüderschaft nie 

geholten worden sey, daß, wenn es länger bestehen 

sollte, die Fremden in den alleinigen Besitz des Der«

*3 Die Ordnung, deren sich von allen gemeinen Hanse 
Sted gesandten Deputirte besondere geuolmechtigte 
Sred als Lübeck, Colln, Braunschweig, Bremen, 
Hamburg und Danzigk endlich in eventum gegen die 
Engellischen zu gebrauchen vergleichet und vertragen 

2Z. Sept. 1557, binnen Lübeck; MSS. Brf. Vol.219.

34 Das Schreiben der Hanse an die Königinn, von d. 
Jahre 1557, auf dem Hanse, Tage desselben Jahrs 
beliebt, steht in den MSS. Brf. Vol.219. und die 
übrigen Acten dieser und der nächst folgenden Jahre; 
ebendaselbst.

j
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kehrs mit England sich fthen würden^ Allerdings mußte 

dies« Maßregel, die ehemahls, als die Hansen die ver. 

schiedenen Zweige deö nordöstlichen Handels in ihre 

Hände gebannt hotten, sehr zweckmäßig befunden ward, 

ftht beym Verlust dieser Herrschaft nur nachtheiiig wir, 

ken. Auch gestand Lübeck dieß selbst ein, meinte ober, 

jenes Verboth zurückzunehmen, heiße die Hans« mit 

unaustilgbarer Schande übergießen. Indeß ward auf 

einer Hansischen Versammlung, von dem Jahre 1558, 

bereits beschlossen, in den Niederlanden den Verkehr 

zwischen Engländern und Hansen wieder frey zu geben, 

doch sollte der unmittelbare, von den Hansen nach Eng

land und von den Engländern nach den Hanse • Städten 

betriebene noch untersagt bleiben. Aber auch dieß ward 

wenig gehalten.85
Sobald als Elisabeth den Thron bestieg, wandten 

sich die Städte schriftlich, und durch Legationen, mit 

kaiserlichen Dorschreibcn versehen, zu Wiederherstellung 

der alten Freyheiten an sie.
Wie vertrauensvoll sie ober waren, und wie freund

lich auch die erste Audienz, im Moy, des Jahrs 1560, 

bey der Königinn aussiel, welche ihren Deputirten er
klärte, daß, was aufgehoben würde, nicht aufgehoben 

sey: so konnte doch schlechterdings nicht das erholten 

werden, was sie so ernstlich suchten, die Wiederherstel-

as Au Folge des Protokolls einer Versammlung der Wen

dische« und Quartier-Städte und Bremens, im Oct. 
des 1.1558, zu Bremen, in den MSS. Brf. Vol.319. 
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fang der alten Privilegien. Die von der Königinn er» 

nannten Commiffarien erklärten geradezu, daß dieß nicht 

geschehen werde, jene Freyheiten gälten bloß den in 

London reßdirenden Deutschen; und als die Hansischen 

Legaten darauf erwiederten, daß sie sich alsdann gar nicht 

weiter einlaffen könnten, und nun «ine etwas mildere 

Aeußerung ersöffe : so blieben doch die Englischen Com» 

miflare in der Hauptsache gleich hartnäckig. Die Kö

niginn wollte die erhöhten Zölle nicht herabsehen, die 

Hansen mußten das Derzeichntß derer, die zu ihrer Ge

nossenschaft gehörten, übergeben, und sie thaten eö wirk

lich, obichon ungern und cum proteftatione de latif- 

fima interpretatione. Der endliche Beschluß der 

Königinn aber, der ihnen am 5. August auf ihrer Gil» 

dehalle eröffnet ward, befriedigte sie in keiner Hinsicht. 

Sie wandten sich an den in England anwesenden kai- 

serlichen Gesandten, den Grafen Helsenstein, der auch 

die beßten Gesinnungen seines Herrn In dieser Sache 

bezeugte: jedoch eine Hülse von Seiten des Kaisers war 

allzu weitschichtig.26

36 3« Folge der Relation des Hansischen Syndic«» 
Sudermann, die er auf dem Hanse »Tage, von dem 
Jahre 1561, macht«, in den MSS. BrC. Vol.220, 
wegen seiner Gesandtschaft» - Reisen nach England, 
besonder» im Jahre 1560.

Es schrieben nun die Städte verschiedentlich in den 

nächstfolgenden Jahren an die Königinn, ihre Antwort 

aber lautete stets dahin, daß sie durchaus nicht die alten 36
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Freyheiten bestätigen werde noch könne, daß ste ober 

ihnen nur halb so viel Zoll bey der Aus- und Einfuhr, 

als den übrigen, am meisten begünstigten, fremden Na

tionen absordern wolle, daß sie im Zoll ihren eigenen 

Unterthanen gleich gesetzt werden sollten, und daß sie 

wohl bedenken möchten, wie ste dadurch, wenn ste der 

veränderten Zeiten und des veränderten Tauschwerthes 

des Geldes und der Waren eingedenk wären, wirklich 

eine größere Freyheit erhielten, als alle ihre alten Pri- 

vilegien ausmachten, daß übrigens zu Beylegung der 
Streitigkeiten, zwischen ihnen und der Bürgerschaft der 

Stadt London, Commissare ernannt werden sollten, um 

diese zu schlichten."

Die Hansen wollten sich aber ungern von diesen Be

hauptungen überzeugen, und ungern sich vor bestellten 

Commlssarten, als ihren Richtern, in ihrem Streik mit 

dem Major von London stellen, da, wie sie sagten, die 

Königinn hierzu nicht befugt sey, vielmehr alsdann in 

ihrer eigenen Sache spreche; sie wollten vielmehr andere 

Könige und Fürsten als Schiedsrichter anerkennen, oder 

aber dem Spruche der Universitäten sich unterwerfen, 

von welchem allen aber die Königinn nichts hören wollte.

Elisabeth beschränkte die Ausfuhr der weißen, un
gefärbten Tücher, selbst unter den erhöhten Zöllen, aus

21 Antwort der Königinn an die Hanse, vom 7. Zul.
1561, MSS. Brf. Vol. 320; und vom zö.März, izüq, 
ebendas. Vol. 221.
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fünftausend Stück, und was gefährlicher, als dieß Alles 

war, sie forderte für ihre Unterthanen gleich freyen Ein

und Verkauf in den Hanfe - Städten, zu Folge des 

Utrechter Vertrags, mit der Drohung, daß, wenn sie 

dieß nicht zugestehen würden, sie im Zoll durchaus den 

übrigen Fremden gleich gesetzt werden sollten. Und da 

das Comtoir zu so enormen Bewilligungen keine Be- 

sugniß zu haben vorgab: so ward von dem königlichen 

geheimen Rathe ihm erklärt, daß bis auf Michaelis, des 

Jahrs 1564, eine Gesandtschaft von den Hansen sich in 

England einfinden und erklären solle, ob sie die Vor- 

schlage der Königinn annehmen wollten oder nicht. 

Darauf bathen die Vorsteher des Comtoirs bey den 

Hanfe-Städten, daß sie diesen Forderungen nachkom

men möchten, weil sonst zu befürchten sey, daß die 

Königinn die Ausfuhr aller Tücher ihnen untersage, und 

sie den Fremden im Zolle völlig gleich sehen würde. 

Wirklich war auch die Ausfuhr der Tücher auf einige 

Zeit verbothen worden, als die Stadt Cöln einen Zoll 

von Einem Thaler auf jedes Englische, bey ihr einge

führte Tuch gelegt hatte.2 8

Da alles so ganz und gar nichts fruchtete, so blieb 
ihnen freylich nichts übrig, als an den Kaiser sich zu

” Schreiben des OloermannS und Kaufmannsraths zu 
London an die Hanse-Städte, vom iz. August, izöq, 

in den MSS. Brf. Vol.223. und der Königinn Schrei
ben an die Hanse, Westmünster, vom 26. März, 

1564, ebendas. Vol. 220.
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wenden. Diesem stellten ste unter andern vor, wie sie 

jährlich etwa 40000 Tücher vordem aus England aus- 

zuführen gepflegt, wovon sie 2500 Pfund an Abgaben 

bezahlt, jeht aber 28000 Pfund davon zu zahlen gezwun- 

gen würden, und wenn sie vollends, wie olle übrige 

Fremde, behandelt werden sollten, das Doppelte würden 

entrichten müssen; daß auf diese Weise di« Engländer 

allein ihre Tücher mir in der Fremde verkaufen könnten 

und somit das Monopol erhalten würden, wie denn nun * 

wirklich Englische Tücher, die vordem auf der Frank

furter Messe zu drey bis fünf und zwanzig Gulden ge
kauft worden, jeht mit drey bis fünf und dreyßig be

zahlt werden müßten. Sie stellten vor, daß ihre Hau- 

' fer und Niederlagen in England, zu London, Boston 

und Lynn in Gefahr waren; daß ihre stattliche Arma

tur zur See leide. Die einzige Hülfe sey, daß den 

Engländern aller Verkehr mir dem Reiche und der 

Verkauf aller Englischen Güter in Deutschland unter

sagt werde.
t

Es ist nicht deutlich, wie die Hansen von solchem 

Beginnen viel Vortheil erwarten konnten; allein es ist 

merkwürdig, daß sie ihren Gesandten austrugen, im 

Fall der Kaiser, die Kur- und Fürsten etwa die Eng

lischen Tücher auf immer verbiethen wollten, um die 

Verarbeitung der Deutschen Wolle im Vaterland« mehr 

empor zu bringen, sich bestimmt dagegen zu erklären, 

weil der Handel dadurch allzu sehr leiden würd«, und 
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der Verkehr mit England gleichwohl so ungemein vor- 

theilhaft sey.as

Doch so schnell ging es ohnehin in Reichssocden 

nicht- alles, was zunächst erworben zu seyn scheint, wa, 

ren neue Dorschrriben des Kaisers an die Königinn, die 

durch die Vorsteher ihrer Factorey zu London überreicht 

wurden. Allein die königlichen geheimen Räthe, be

sonders aber Cecil, — „der mit vast unsauberer 

gefilzter Schmitzrede die Erbaren Städte 

angetjippt" antworteten: daß ste dem Kaiser die 

Sachen falsch vorgestellt, und ihnen wohl bekannt seyn 

werde, wie sie ihre alten Freyheiten mißbraucht und 

verwirkt hätten; daß es bey der früheren Erklärung, 

wessen sie sich zu erfreuen haben sollten, sein unabwend

bares Bewenden habe. Wirklich, so sehten die Vorste

her der Factorey in ihrem Briefe an Lübeck hinzu, wirk

lich glaubten sie, daß die Dorschreiben aller Potentaten 

der gesammten Christenheit bey dieser Königinn 

nichts fruchten würden.3 °
In der That, was war noch zu hoffen von einer 

Königinn wie diese, die so Vieles, mit so Wenigem, ge

gen so viel Mächtigere durchgeseht hatte? Sollte sie

a* Instruction an die Römisch » kaiserliche Majestät und 
andere Chur » und Fürsten auf dem Hanse-Tag«', 

von dem Jahre 1562, beschlossen, MSS. Brf, Volaso,

30 Schreiben des OldermanuS und KaufmannSrathS des 
CvmtoirS zu London an Lübeck, vom ss.Febr. tzüg, 

MSS. Brf. Vol. 836.
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nicht die Schwäche der Hanse, des gejammten Deut« 

schen Reichs, des Kaisers, Europens Lage, den ganz 

veränderten Handel kennen? War es zu erwarten, daß 
sie den Hansen alte Freybriefe halten sollte, die wirklich, 

durch Mißbrauch, längst verwirkt und in sich bey einer 

gänzlich veränderten Loge so ungerecht waren, daß sie 

ganz eigentlich zum Verderben der Engländer lauteten? 

In der That verfuhr die Königinn mit aller, unter sol

chen Umständen nur zu erwartenden Schonung, sie wollte 

nur die Deutschen ihren eigenen Unterthanen gleich 

sehen, sie ober noch immer höchst bedeutend, vor allen 

andern Völkern, begünstigen; sie begehrte nur gleiche 

Freiheiten für ihre Unterthanen in den Hanse-Städten, 

eine Forderung, die, trotz des bekannten Artikels in dem 

Utrechter Vertrage, rechtlich wohl begründet, aber nie 

eben erfüllt worden war.

Die Unordnung, die um diese Zeit auf dem Com- 

toir zu London einriß, mehr noch die geringe Eintracht 

der Städte unter einander, in diesen Streitigkeiten mit 

der Königinn, erleichterten ihr den Sieg.

Auf dem Comtoir zu London, wo damahls Peter 

Eiffler Vorsteher oder Oldermann war, wurden viele 

Klagen, besonders von den Englandsfahrern zu Lübeck 

und Hamburg, über besten schlechte Administration ge

führt: daß er eigenmächtig, ohne den Kaufmannsrath 

ju befragen, verfahre, des Comtoirs Gelder zu seinem 

Ruhen verwende, und die von der Königinn von Eng- 

land verstattete, und auf 500p Tücher herabgesetzte, jähr. 
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liche Ausfuhr parteyisch unter die Hansen vertheile. Zwar 

vertheidigte er sich in einem Schreiben, das nachCöln 

von ihm geschickt ward, läugnete die Wahrheit der an« 

geführten Beschuldigungen und versicherte, durch den 

Aufwand eigenen Geldes, die Niederlage, vier Jahre 

hindurch, von dem gänzlichen Verderben gerettet zu 

haben, daß allein die Gier der Lübecker und Hamburger, 

welche jährlich gern 20000 îücher aussühren wollten, 

durch die von der Königinn aus 5000 herabgesetzt« Han» 

fische Ausfuhr überhaupt nicht befriedigt werden könnte. 

Er drang vielmehr auf Satisfaction.31

Allein von der andern Seite erhoben sich nur weit 

größere Beschwerden gegen ihn, daß er nähmlich sel

tener, als sonst Sitte gewesen, Oldermann und Kauf

mannsrath des Mittwochs zusammen berufen habe, um 

Recht zu sprechen; daß sich beyde überall weniger denn 

sonst versammelten, und keine Protocolle über die Ver

handlungen geführt hätten. Peter Eiffler habe, hieß 

«S ferner, seit fünf Jahren keine Rechnung abgelegt, 

ob er schon behaupte, dieß geschehe jährlich im Ja

nuar; er habe des Comtoirs Gelder, über 200V Pfund, 

zu Wechselgeschäften gebraucht, während der Gehalt 

des Geldes in England sey verringert worden, so daß 

das Comtoir, auch bey dessen Wiedererstattung, ein

büßen müsse. Wegen der parteyischen Verrheilung der 

auözuführenden Tücher sey vordem Sitte gewesen, daß

31 Nach dem MS. Brs. Vol. 2». von den I,ähren 
1563. 1564.
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man alle, zu London refidirende Deutsche befragt habe, 

für wen sie handelten, wie viel Geld, Güter und be- 

reitS gekaufte Tücher sie hätten, über welches alles jeder 

bey seinem Eide dem Oldermann ein Verzeichniß über» 

geben, welcher alsdann, zu Folge dieser Verzeichnisse 

und Angaben, 1» wie der zur Ausfuhr verstatteten Tü

cher eine mögliche gute Proportion bewirkt habe, so daß 

jeder zufrieden gewesen; dagegen Peter Etffler nach ei

genem Gutdünken dem, der bereits die Tücher gekauft 

gehabt, die Ausfuhr verstattet und auf andere, welche 

ste noch kaufen und auöfchiffen wollten, keine Rücksicht 

genommen habe. Ferner ward behauptet, wenn zu 

Zelten der Königinn Maria gute Bedingungen wären 

erhalten worden, so sey dieß der Hanse, nicht sein Der» 

dienst, daß aber ein Dorrath in der Casse sey, komme 

daher, weil man den Schoß ordentlich bezahlt habe. 

Dagegen er, Eiffler, im Jahre 1563, vom Comwir 

verreiset wäre und die Rechnung, die Administration 

der Casse und das Regiment etlichen jungen Gesellen 

übertragen habe, wodurch denn vieler Nachtheil entstan

den sey.32

Um indeß diesen treulosen Bedienten nicht zu ei bit

tern, ward ihm aufgegeben, binnen vier Monathen Rech

nung abzulegen, auch sollte ein anderer, statt seiner

3» Schreiben des OldermannS und gemeinen Kaufmanns 

der Englandöfahrer zn Hamburg an den Sena« da
selbst, vom ar. Aug. 1564; MSS. Brf. Vol. 323.
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bestellt, oder mehrere Vorsteher gewählt werden." Im 

Jahre 1566 ward er seiner Stelle entsetzt, verweigerte 

lange die Ablage der Rechnung, erschien endlich auf 

der Hansischen Versammlung zu Lübeck in diesem Jahre 
mit trotzigen Worten, übergab die Rechnung und ein 

Empfehlungsschreiben der Königinn Elisabeth und ihres 

Schatzmeisters, mit denen er es, gegen Eid und Pflicht, 

gehalten zu haben schien. Seine Rechnung enthielt die 

Ausgabe, nicht die Einnahme, und da er die letztere 

endlich auch lieferte, so wurden beyde gleichwohl so man

gelhaft befunden, daß ihm aufgegeben ward, eine ge- 

nauere Rechnung zu übergeben.34

Aber hierüber vergingen Jahr und Tag und die 

Rechnung scheint nie völlig befriedigend ausgefallen, und 

vielleicht nie ganz liquidirt worden zu seyn.3 * Indeß

” Protokoll des Quartier- und Wendischen Städte-TagS 

zu Lübeck, im Jahre 1564; MSS. ßrf. Vol. rsz.
34 Protokoll des Hanse,Tags, vom Jahre 1566; eben, 

daselbst, Vol. 224.
31 Aus dem Protokolle deS Hanse, TagS, von dem I. 

1567. (MSS. Brf. Vol. 225.) erhellet, daß Eiffler dem 
erhaltenen Austrage noch nicht nachgetommen war. 
AuS einem Schreiben deS Londonschen ComtoirS an 
Lübeck, vom 20. Sept. 1567. (MSS. Brf. Vol. 225.) 

ergibt sich, daß er lange die Rechnung hingehalten, 
daß sie endlich zwar dem Comtoir eingehändigt ward, 

welche» sie nach Lübeck schickte, daß sie aber nicht 

klar befunden ward. Es erhellet auâ dem Protokolle 
de» Hanse«TagS, von dem Jahre 1572, (MSS. Brf.
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such nach der Absehung Peter Eifflers schienen die Be» 

schwerden, über die schlechte Ordnung und Verwaltung 

desComkoirs, nicht aufzuhören. Wie ernstlich es auch 

dem neuen Oldermann ausgegeben ward, jährlich die. 

Rechnung gegen Johannis nach Lübeck zu schicken, so 

wenig ward doch diesem Statute nachgelebt, oder viel» 

Mehr nur zum Scheine nachgelebt. In den Zeiten eines 

gänzlichen Verfalls denkt jeder zunächst an sich, so auch 

damahls die Comtoire. Dagegen suchten die Hansen 

dey ihrer Geldverlegenheit mehr denn je, wo irgend auf 

den Niederlagen ein Verrath war, eine Anweisung dar« 

auf zu geben, um anderen versinkenden Factoreyen auf

zuhelfen, und, da die Städte säumig in Zahlung ihrer 

Conkributionen waren, die Kosten der etwa vorzuneh.

Vol. 227.), daß Eiffler'S Rechnung damahls noch 
nicht liquidirt war. Aus dieser mag einiges im Aus, 
zuge hier stehen. P. Eiffler hatte von den Jahren 1560- 
1566 auf dem Cvmrvir eingenommen: 2925 Pfund 

Sterl. ii ß. 7Pf. ES scheint aber dieß nicht die 
ganze Einnahme des ComtoirS gewesen zu seyn. Der 

Schoß, der ihm durch die Schvßmeister, in dem I. 
1560, überliefert ward, betrug,' zwischen acht dis 
neunhundert Pfund St>> Unter den Ausgaben kommt 
unter andern vor: Reujahrsgrschenk an den Hof, 24 
Pfund St. lz ß. 4 Pf. Dann mehrereS, welches 
das Evmtoir nicht konnte passiren lassen, als fürGe« 
vatterstehen, was P. Eiffler in seiner Krankbeit ver, 
braucht u. s. w. DeS Hansischen SyndicuS Suder» 

mannS Sold, den er aus diesem Evmtoir zog, schien 
sich jährlich auf rzo Pfund Flämisch zu belaufen.

hl Z



3f4
wenden Gesandtschaften durch gleiche Anweisungen zu 

bestreiten. Allein Vie Comtoire, die noch einen Vorrath 

hatten, wollten aus Nothfälle denselben zur Befriedi

gung eigener Bedürfnisse ansbewahren, und überhaupt 

ungern den Hansischen Versammlungen den genauen Zu 

stand ihrer Finanzen eben deßhalb veroffenbaren.3 6
V e
So entschuldigten sich j. B. die Vorsteher der Nie

derlage zu London', im Jahr 1567, bey Lübeck, daß sie 

picht alsbald die von ihnen begehrten 1335 Carlöguldcn 

an Sudermann — wahrscheinlich zu Unterstützung des 

Niederländischen Comloirö, oder zur Französischen Ge- 

sandlschast — bezahlt hätten. . Nicht aus Ungehorsam 

sey es geschehen, sondern weil in diesen schweren Zeiten 

nur mit Mühe ein Vorrakh errungen werde, die jähr

lichen Ausgaben des Comtoirs aber auf goo Pfund St. 

stiegen, der jährliche Aufwand zu Unterhaltung der der 

Factorey behörigen Häuser zu London, Lynn und Boston, 

bedeutend wäre, die gleichwohl, wenn sie nicht in bau

lichem Wesen erhalten würden, dem königlichen Fisco 

anheim ficken. Der Schoß sey so bedeutend, daß ihn 

niemand endlich in solcher Höhe tragen könne. Sie wa

ren zwar bereit die Rechnung jährlich nach Lübeck zu 

übersenden, jedoch sey dieß ehemahls auch eben nicht

36 Auf dem Hanse-Tage, von dem Jahre 1566, ward 

dem Comtvir aufgeaeben, jährlich seiNe Rechnung um 

Johannis nach ltüdeck zu senven; Protokoll dieses 

Tags, in den M5i>. brf. Vvl. 224.
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üblich gewesen, damit bey der Uebersendung sie nicht 

ihren Feinden, durch Zufall, in die Hände falle, und 

dadurch die Könige veranlaßt würden, wenn sie eine ge- 

wisse Einsicht in ihren Verkehr bekamen, ihnen ihre 

Privilegien vollends zu nehmen; sie wollten zwar die 

begehrte Summe dieß Mahl an Sudermann bezahlen, 

bäthen aber in Zukunft mit solchen Abgaben, in diesen 

Zeiten der Noth und der Trübsale, vrrschont zu roerben.37

So wahr dieß Alles zum Theil seyn mochte, so deut

lich leuchtete doch auch daraus die Absicht des ComtoirS 

hervor, von der Hanse sich mehr und mehr unabhängig 

zu erhalten. Die Rechbungen der folgenden Jahre wa

ren mangelhaft, nicht speciell genug, gaben über Ein

nahme und Ausgabe nicht volle befriedigende Auskunft. 

Mehrere Städte hatten Forderungen an das Comkeir 

wegen gemachter Geldvorschüsse, und das Comtoir hin

wieder andere an einzelne Städte. Es kamen auf den 

Hanse-Tagen die Behauptungen ganz unverhohlen vor, 

die Vorsteher gingen schändlich mit dem vorhandenen 

Dorrakh um, und verwendeten ihn zu ihrem Privat» 

Vortheile. Die wechselseitigen Forderungen des ComtoirS 

an die Städte, dieser an jenes, sollten vorläusig nieder

geschlagen werden oder unliquidirk bleiben, und vor al

lem andern sollte die Fackorey zu London der zu Ant- 

werpen einen Vorschuß von aooo Pfund geben; aber

»7 Schreiben des ComtoirS zu London an Lübeck, vom 

zo.Sept., 1567; MSS. Drf. Vol. 226.

3 -
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jene zu London entschuldigte sich mit ihrem Unvermögen, 

und man mußte ihr nachgtzben und auf bessere Zeit die 

Sache verschieben. Pet. (siffler war noch im Jahre 

1576 mit 517 Pfund St. im Rückstand, sein Nachfolger 

im Regiment, Zimmermann, war gleichfalls dem Com- 

toir verschuldet. Es wurden viele Klagen auf der Fac« 

torey wegen Unterschleiss mit Außerhansischem Gute 

geführt, um so mehr, da den Angesessenen und Verhei. 

ratheten zu Antwerpen die Comtoir-Freyheit dasekbss 

auf einige Zelt zugesianden worden, und diese ein ©lei« 

cheö auf der Niederlage zu London forderten, welches 

auch die Hanse ihnen nicht ganz abschlagen konnte. Es 

bath das Comtoir, um die Verminderung des Schos

ses, der im Jahre 1555 um drey Pfennige von den 

Waren und um einen Pfennig von Wechseln war erhöht 

worden: allein die Hanfe willigte nicht ein.3 8

38 Auf dem Hanse-Tage, von dem Jahre 1572, über
brachte der Sekretär des Loudonschen Comtoirs die 
summarische Rechnung von den Jahren 1559- 
1571 ; die Einnahme belief sich auf 19,823 Pfund 
Srerl., die Ausgabe auf 15977 Pfund St., Rest: 
3846 Pfund St.; laut des Protokolls des H.Tags, 
von dem Jahre 1572, zu Lübeck, in den MSS. Brf. 
Vol. 227, wo auch die Belege zu dem, was im Terte 
sonst angeführt worden, gefunden werden. Die übri
gen angeführten Nachrichten sind nach dem Proto
kolle deö Hanse, Tags, von dem Jahre 1576, MSS. 
Brf. Vol. 228. und dem der Versammlung der Wen
dischen Städte, Bremen- und Braunschweigs, zu
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Z« so mannigfaltigen Gebrechen des Comtoirs ge

sellte sich nun die Zwietracht der Stabte, die durch ihre 

Privat - Rücksichten, bey der beharrlichen Weigerung 

der Königinn, die alten Freyheiten zu erneuern, immer 

mehr zunahm,

Es war zwar der entschiedene Wille der Hansen, 

durch Beharrlichkeit, durch Chikanen des gestörten Activ- 

Handels der Engländer nach Deutschland, die Königinn 

ju mildern Bedingungen zu vermögen; ober der ganze

Lübeck, im Jahre 1577, ebendas. V0I.22Y. erzählt.— 
In eben diesem Bande findet sich die von dem Com« 
toir nach Lübeck eingeschickte Rechnung, vom 7. Jan.. 

1576, bis zum ly.Jan. 1577. Wenn es der Raum 
, erlaubt, so wird sie im Urkundeubuche abgedruckt 

werden. Einige der vorzüglichste» Puncte sind diese. 
Am Anfänge des Jahrs 1575 ward den Schoßmei
stern an Schuldverschreibungen und barem Gelde zu- 
gestellt: 8327 Pfund 4 ß. z Pf. Die Schoßmeistrr 

hatten vom 7.Jan. 1576 bis 2. Jan. 1577 an Schoß, 

Brüchen, Renten und anderen Gefallen bar einge

nommen: 1648 Pfund 2; ß. — Die Ausgaben wer«, 
den ziemlich genau angegeben, Reparation des Hau
ses und der Geröthschaftrn, Sold des Oldermanns, 
der Schreiber, Kosten der Legationen ». s. w. Der 
Syndicus Sudermann erhielt das Jahr 100 Pfund. 
Dabey ist bemerkt an Daler übergewechselt 121 Pfund 

6ß. 3 Pf. Es werden die Schuldforderungen, wel
che das Comtoir an einzelne Städte hatte, und die
ser an das Comtoir angeführt. An barem Gelde vor, 
räthig 464 Pfund 14 ß. I Pf.
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Zustand des Deutschen Reichs machte die Befolgung 

beharrlicher Repressalien so gut als unthunstch. Als die 

Hansen den Englischen Abventurieren die freye, privi- 

legirte Ausnahme, und den freyen, privilegirten Handel । 

bey sich versagten; so wandten sich jene nach Emden, 

wo man sie gern und freudig ousnahm. Die Streitig» 

keiten nähmlich, in welche Elisabeth mit Spanien, we

gen gewisser Handels-Statute, verwickelt ward, machten, 

daß die Adventurierer die Niederlande meiden mußten, 

nun aber ward eg für sie ein um so dringenderes Be- 

dürfniß, einen Ploh zu suchen, wo man die Englischen 

Güter hinschassen, und von wo sie vertrieben werden 

konnten. Emden war dazu wohl belegen, diese Stadt 

war nicht in der Hanse, den Statuten des Bundes, 

welche die Englische Activ»Handlung beschränkten, nicht 

unterworfen, zugleich ober mit einem Hafen wohl ver

sehen. 39
Hierher verseht« sich denn auch alsbald ein sehr 

lebhafter Verkehr; allein die Stadt Hamburg, deren 

Bürger im Englischen Tuchhandel sehr bedeutende Ge

schäfte machten, sah eö ungern, daß dadurch dieser €r»

” Daß Emden früher höchst wahrscheinlich im'Bunde 

war, ist zu seiner Zeit angeführt worden, daß sie eS 
aber in diesen späteren Zeiten nicht war, ist selbst 
aus gedruckten Nachrichten bekannt genug. Der Ab
zug der Engländer aus den Niederlanden nach Em
den hat in dem Jah>e 1563 oder 1564 Statt gefun

den ; MSS. Brf. Vol. -24.
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werbszweig in andere Hände überging' und wünschte 

endlich, wenn es nicht anders seyn könnte, die Adventrr- 

titrer lieber in ihren eigenen Ringmauern auszuneh, 

men, und ihnen den freyen Verkehr zu verstatten, ein 

Haus ihnen einzuräumen, Befreyungen und Privilegien 

ihnen zuzugestehen, da ihre Bürger doch durch die Auf« 

nähme und den Antheil an dem Zwischenhandel ge

winnen konnten, im andern Fall aber diesen Gewinnst 

Emden überlassen mußten.
In der That sind alle Aeußerungen der Hambur

gischen Deputirten aus den Hanse-Tagen viel besonne« 

ner, einsichtsvoller und verständiger, als die der übri- 

gen. Sie bemerkten, wie die Welt sich geändert, wie 

die Kraft der Städte ob- der Könige zuqenommen, 

wie durch Troh gegen eine Regentinn, wie Elijabeth 

sey, nichts auszurichten stehe, wie man sich vorlausig 

fügen müsse, um nicht alles zu verscherzen.
So geschah es denn, daß Hamburg die Adventu« 

rittet bereitwillig, gegen einen geringen Zoll, avsnahm, 

und, mit Ausnahme einiger Güter, ihnen freye Aus- 

und Einfuhr, eine privilegirte Residenz nebst einem 

Vorsteher derselben aus ih>sr Mitte, eine Court und 

einen Courtmeister, zugestand,, und im Jahre 1567 deß

halb einen förmlichen Vertrag auf zehn Jahre mit 

ihnen errichtete.40

*° Wann die Adventurierer sich zuerst in Hamburg nie
dergelassen, ist aus gedruckten und hanvschiiftlichen 
Nachrichten ungewiß. Wahrscheinlich kamen sie um 

' 1 i
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Dieß einseitige Verfahren mar ein Verrath an der 

Hansischen Majestät, und mußte alle Hoffnungen, je 

zu den alten Privilegien in England wieder zu gelangen, 

mit einem Schlage freylich vernichten. Aber der Ham« 

burgische Senar kannte gewiß recht gut den Verfall 

des Bundes, feine Ohnmacht und fein fruchtloses Etre- 

ben, jene Freyheiten wieder zu erhallen, und somit war 

es verständig und vortheilhaft für Hamburgs Bürger, 

diesen Vertrag einjugehen; aber eben dadurch ward nun 

auch die Spaltung unter den Gliedern des Bundes 

noch viel größer denn zuvor.

Auf der Hansischen Versammlung, im Jahre 157a, 

zu lübeck, wurden Hamburg bittere Vorwürfe gemacht; 

allein ihre Deputirten antworteten keck und verwegen; 
da alles fruchtlos gewesen, um die allen Freyheiten

das Jahr 1566. Alsdann ward das Jahr darauf 
jener Vertrag geschloffen Die Existenz dieses ist 
aus gedruckten und handschriftlichen Nachrichten be, 
fannt. Er wird angeführt in dem später zwischen 
beyden Theilen geschlossenem Vertrage, von dem I. 
i6iï? siehe Marquard Beyl. Lit. D. S- ryg. 
Es ist in den handschriftlichen Nachrichten häufig von 

‘ diesem Traktate die Rede, allein ihn selbst hat man 
nirgends anfgefunden, eS ist ungewiß, in wie fern 
er gleichlautend mit oder abweichend von dem spä
tern war. Aber das allgemein daranS im Texte An, 
geführte, kommt in allen Hansischen Verhandlungen 
der Zeit vor. Anderson so wohl, alS andere Ecris 
deuten, find hier indeß in manche Irrthümer verfallen.
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wieder zu erhalten, und sie gesehen, wie die Engländer 

sich nach Emden begeben, dort mit Fremden und Han« 

seaten freyen Verkehr betrieben Hätten; so habe der 

Rath ihrer Stadt für gut gehalten, jenen Vertrag mlt, 

ihnen einzugthen, und dieß um so mehr, da die Eng

länder, vermöge des Utrechter Vertrags, ein Recht hat

ten, einen gleich freyen Handel in den Städten, so wie 

; / diese in England zu begehren, um so mehr da jene

ohnehin aller Orten sich jetzt eindrängten, selbst in den 

unmittelbaren Verkehr mit den Russen. Durch ihren 

mit den Adventurierern eingegangenen Vertrag hätten 

sie der Hanse auch den Vortheil geschafft, daß die Er

laubniß der von ihnen aus England ouszusührenden, 

weißen, unbereitetcn Tücher sey erweitert worden; durch 

ihren Vertrag hatten sie die Westsee von Englischen 

Freybeutern bcsreyt. Wenn die Hanse daraus bestände, 

chaß Hamburg diesen zurücknehmen solle, so möge man 

wohl bedenken, was dieß für Folgen haben würde, sie 

würden, wie wohl ungern, in diesem Falle vom gemei« 

nen Rathschlage sich absondern.

Auch schien die Königinn bereits auf alles gefaßt zn 

seyn und mit aller Kraft jedem Schlage begegnen zu 

wollen, wie sie denn, im Jahre 157a, mit Carl IX. 

von Frankreich, einen Vertrag einging, daß, im Fall 

dem Handel ihrer Unterthanen 'in den Niederlanden, 

Deutschland, Preußen oder Schweden, Eintrag gesche- 

hen würde, sie einander wechselseitig sich vertreten, und 

die Waren der Kausieuke jener Länder, wo ihnen Unrecht
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'geschehen, in bàn Reichen, bis zur erhaltenen ®<« 

nugthuung, confisciren wollten 41
Nach jener Erklärung der Stadt Hamburg blieb 

der von ihr mit den Engländern abgeschlossene Vertrag 

in Kraft, Als aber nach Verlauf der zehn Jahre, 

auf welche er lautete, über dessen Erneuerung die Frage 

entstand; so ward diese von der Hanse der Stadt Ham» 

bürg aufs ernsilichste untersagt, und aufs bestimmteste 

auch zu Folge der Erklärung des Kaisers Maximilian II. 

‘ beschlossen, daß keine Stadt einen Vertrag mit den Eng« 

ländern, ohne Vorwissen und Einwilligen der anderen, 

wenigstens der,Wendischen, oder der benachbarten Städte, 

eingehen sollte. 4 2
Elisabeth warb indeß nach Ablauf jener zehn Jahre 

bey dem Rath zu Hamburg schriftlich und durch einen 

Legaten, im Jahre 1577, »im die Erneuerung und Ver-

41 Vorzüglich das Prvlocoll des Hanse-Tags, von d.
Jahre 1572, in den MSS. BrC. VoL 227; wegen 
des Traktats mit Carl IX., s. Anderson II, 138.

*» Protocol! des Haole-TagS, vom Jahre 1576, MSS. 
BrC. VoL228. Köhler, bey dem Jahre 1576, hat 
die Nachricht, daß Kaiser Mar dasselbe gebothen 
und gerathen habe. Die übrigen bey Köhler da. 
selbst befindlichen, hierher gehörigen Nachrichten, sind 
sehr schlecht und unverständlich abgedruckt, und falsch; 
man hat sich bemüht, aus anderen und besseren Quel
len sie hier zu berichtigen. Die falschen und offen
bar verdruckten Nachrichten sind in andere Schrift

steller, z. B. Häberlin u. s.w., übergegangen.
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längerung der freuen Residenz ihrer Kaufleute daselbst: 

ober der Senat antwortete, wegen des Decrets der 

Hanfe, vermöge er dieß nicbt, doch gestattete er ihnen 

noch Ein Gnadenjahr, um vor dem Abzüge ihre ausste- 

henden Schulden einzutreiben,
Bittere und harte Worte fielen von beyden Seiten, 

auf der Versammlung einiger der angeseheneren Städte, 

im Jahre 1578. Daß alle Unterhandlungen mit der Kö

niginn so schlecht obgelaufen, ward dem Abkreten Ham

burgs Schuld gegeben, die Deputirten dieser Stadt 

aber hofften noch gütlich die Sache beyznlegen, fügten 

sich jenem Beschluß, fragten aber an: ob, wenn von 

der Königinn die der Englischen Court zu Homburg 

vorgelegten Puncte angenommen würden, diese alsdann 

in Hamburg bleiben dürfe? Daraus die anderen ver- 

schten, da die Engländer jeht in einer jage wären, 

daß sie so gut als gar keinen andern Handel, als über 

Deutschland hätten, man bey der Königinn auf die nn- 

bedingte Bestätigung der alten Freyheiten bestehen 

wolle. Nun drangen die Hamburger darauf, daß ihnen 

mindestens verstattet würde, die Engländer, bis zur 

endlichen Erklärung der Königinn, und bis zum näch

sten Hanfe-Tage bey sich zu behalten: allein auch darin 

wollten die übrigen nicht willigen, jedoch, wenn den 

Hansen ein durchaus freyer Handel und Wandel in 

England verstattet würde (dos hieß, ein Handel auf den 

Fuß der ehemahligen Privilegien), so sollte auch den Eng

ländern in allen Hanse-Städten der Verkehr srey stehen, 
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das hieß gleichfalls auf dem alküblichen Fuß, nähmlich 

ohne auch nur so, wie die Hansen selbst, bey der Aus- 
unb Einfuhr begünstigt zu seyn. Um indeß die H-» 

burqer zu beruhigen, welche fürchteten, daß, bey Ver

treibung der Adventurierer aus ihrer Mitte diese an ei

nem andern Deutschen Orte sich niederloffen, und dieser 

alle die Vortheile daraus ziehen würde, die sie bisher 

genossen r so ward ihnen versprochen, daß nirgends sonst 

eine Englische Residenz auf Hansischem Boden geduldet 

werden sollt/.4 3
Freylich schmeichelte man sich auf solche Weise, die 

Königinn zu günstigeren Gesinnungen zu führen: allein 

man schmeichelte sich hier zu viel. Wahrhaft hatte 

Elisabeth in diesem Falle eine gerechte Sache, wenn 
je, zu vertheidigen; es hakten sich allmäh'ig ihre Kauf

leute so ausgenommen, daß sie mit eigenem Capitale 

den Handel betreiben, hier und dahin ihre Marktplähe 

im Auslande verlegen konnten, wo jnan, der daraus 

entspringenden Nahrung wegen, sie gern ausnahm. Die 

Königinn in voller Eintracht mit ihrem Volke, mit ihren 

Kaufleuten, in Eintracht mit ihrem vortrefflichen Mi

nister Cecil, in Eintracht mit sich selbst, wohl bekannt 

mit der Uneinigkeit, dem Verfall der Städte, dem gan

zen unseligen Zustande des Deutschen Reichs, gewohnt 

ganz andern Mächten, und ganz anderen Stürmen, mit

41 Protokoll der Versammlung der Wendischen Städte, 

Bremens und Braunschweigs, zu Lübeck, vom l- Sun. 

1578 ; MSS. Brf, Vol. 339.
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Glück zu begegnen: wie konnten sich nur die Städte 

schmeicheln, daß sie In diesem Kampfe siegen würden? 

Sie schienen gar nicht begreifen zu wollen, welcher 

Geist in dieser Königinn lebe, nicht den ganz verän« 

derten Zustand von Europa einsihen zu, wollen, sondern 

redeten immer mit der blindesten Halsstarrigkeit von 

ihren alten Freyheiten, als wohlerworbenen Rechten, 

worüber vor einem bürgerlichen Richter entschieden wer

den sollte.

Indeß um gerecht zu seyn, so hatte sich auch in den 

der Ausweisung der Engländer aus Hamburg zuvorge« 

henden vierzehn Jahren, die Kraft Elisabeths noch nicht 

so der Welt gezeigt, als nachher der Fall war. Ihr 

Zwist mit Philipp von Spanien, sein Verhältniß zum 

kaiserlichen Hofe, die Anträge, die er den Hansen ma

chen ließ, gaben immer noch einige Hoffnung; die be

kannte Lethargie des Deutsch - Oestreichjschen Haufts 

schien durch das Familien «Interesse hinwegfallen zu 

müssen; Philipp von Spanien aber, wie katholisch er 

auch gesinnt war, und wie ernst von der andern Seite 

der größte Theil der Deutschen Städte an dem Luther- 

thume hing, schien doch der Hansen Angelegenheit, um 

die königliche Jungfrau zu demüthigen, zu der seinigen 

machen zu müssen. Freylich wichen die Hansen den ver

wegenen und seltsamen Anträgen, die der König ihnen 

machen ließ, ans; sie wollten nicht in seine Gewalt sich 

begeben, sie suchten nur Freyheiten des Handels im ka

tholischen Niederlande, in Spanien und Portugal für
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sich zu gewinnen. Im Jahre 1564 hatten sie sogar von 

ihm begehrt, daß er bey Elisabeth für sie eine Vor

bitte einlegen und suchet solle, ob und in wie fern sie 

ihre alten Privilegien in England wieder erholten könn- 

ten. -Aber wenn auch seine Vorbitte bey Marien viel 

wirken konnte und wirklich wirkte, was war von seinen 

Unterhandlungen bey Elisabeth zu hoffen?»-»

Selbst während der Zeit, als die Engländer in 

Hamburg ihre Residenz hielten, konnten gleichwohl von 

den Hansen keine besseren Bedingungen erhalten wer

den, als die, welche ihnen die Königinn, gleich nach 

ihrer Thronbesteigung, im Jahre 1560, zugestonden hatte. 

Ja nicht einmahl diese wurden ihnen ernst, redlich und 

treu gehalten. So erklärte das Comtoir, im Jahre 

1576, auf der Versammlung der Städte, daß man mit 

Mühe die Licenz, oder die Erlaubniß des Jahrs fünf 

oder sieben, höchstens acht lausend Stück unbereirete, 

weiße Tücher auSzusühren, von der Königinn, oder ih« 

rem geheimen Rathe erhalten könnte; es würden die 

Residirenden zu London, zu Folge eines Parlaments- 

Statuts, von dem Jahre 1567, angeholten Ein Zehn, 

tel dieser Tücker in England bereiten und durch die dor
tigen Tuchbereiter verderben zu lassen. Die Königinn, 

hieß es ferner, habe die Ausfuhr der Caninchenfelle ei

nem ihrer Höflinge, als Monopol, übergeben, mit rod«

*4 Proiocoll der Versammlung der Quartier- und Wen
dischen Städte zu Lübeck, vom Jahre 1564? MSS* 

Brf. Vol. -ZZ.
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d)#m man sich wegen einer Abgabe an ihn zu verglek» 

djen habe, bevor die Ausfuhr erlaubt werde, obschon 

man alle übrige Costumen davon zu zahlen bereit sey, 

weßhalb denn die in London sich aufhaltenden Deut» 

schen, um sich nichts zu vergeben, bereits ins sechste Jahr 

die Ausfuhr dieses Artikels aufgegeben hätten. Schlim» 

mcr ober sey es noch, daß die Deutschen nunmehr nicht, 

wie im Jahre 1560 gleichwohl ihnen zugesagl worden 

sey, gleichen Zoll bey der Auö» und Einfuhr und gleiche 

Freyheiten mit den Londoner Bürgern genießen, sondern 

den übrigen Engländern gleich gesielit werden sollten, 

welche einem Hähern Zolle unterworfen wären. Es wür» 

Len die Deutschen bey der tonnage und poundage hä» 

her, als die Londoner, belastet, es würde ihnen eine 

Abgabe, butlerage genannt, abqefordert, schwere Auf

lagen wären auf die von ihnen eingeführten Spanischen 

Weine gelegt worden. Es würde ihnen ferner die Frey

heit abqesprochen, fremder Länder Güter, aus Hansi, 

schen Schiffen, nach England, und Englische anderen 

Nationen zuzusühren, die letzteren sollten von ihnen nur 

nach Deutschland und Deutsche Producke durch sie nur 

nach England gebracht werden. Der Major zu London, 

ihr ewig thätigster Feind, aber störe sie im freyen Ein» 

kauf der Tücher auf dem Markte zu Blakwellhall, be» 

gehre nach alten P^ötensionen, z. B. den aasten Wagen 

Salz von ihnen, und mehre täglich «eine Forderungen.4 5

45 Protokoll des Hanse, Tags, vom Jahre 1576; MSS.
Brf. Vol. 228.
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Bey fokfitr jage der Dinge schienen die Hansen 

selbst einige Zeit den Much zu verlieren, fernerhin auf 

die Herstellung der alten Privilegien zu dringen; es ward 

den R sidirenden oufgegeben der Licenz der Ausfuhr sich 

zu bedienen, und nur mit aller Kraft sich den wilden 

Ansprüchen des Majors zu widersetzen.4d

Vielleicht hätten die Hansen in ihren Unterhandln«- 

gen damahls mehr Glück gehabt, wenn sie dem Ansuchen 

der Königinn, um einen baren Vorschuß an Geld, Hüt

ten willfahren können: ober freylich konnte niemand et

was dieser Art von den Städten erwarten, wer irgend 

mit ihrem Finanzzustande vertraut war.47
Elisabeths Lage, die eben damahls nicht die gün

stigste schien, und der Bericht, den Georg Lisemann, 

des Comtoirs Tecretür, auf dem Hanse-Tage deßhalb 

obstatkete, brachten die Hansen zur Verfolgung des frü

her von ihnen tingeschlagenen Wegs zurück. Er sagte, 

die Königinn stehr jetzt mit allen übrige Nationen so, 

daß den Engländern so gut als gar kein anderer Handel, 

als der mit den Hansen übrig bleibe, eben deßhalb solle 

man diesen einzigen Zeitpunct benutzen, und auf die 

Bestätigung der alten Freyheiten dringen. Das bis

herige Verfahren sey zu lau und zu schwach. Bediene 

man sich ferner der sogenannten Licenz der Ausfuhr der 

Tücher, so habe man nie ein sicheres Fundament; da

durch werde immer mehr die Meinung verbreitet, daß

j Ebendaselbst.
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die Ausfuhr eine bloße Gnadensache sey, daß die Köni

ginn darüber allein zu entscheiden habe, weßhalb denn 

die Londoner Kaufleute fletS trotziger würden. Man 

müsse die Engländer, wenn sie mit ihren Schiffen in ' 

Hansischen Häfen einliefen, höflich empfangen, aber 

vom Kauf und Verkauf abhalten.4 8

Dieß alles bestärkte den Theil der Hansen, beson

ders Lübeck, der durch Strenge und Trotz die Königinn 

zu zwingen hoffte, in den derben Maßregeln fortZtssah« 

ren. Aber Elisabeth und ihr Freund Cecil verstanden 

es, Trotz mir Trotz zu erwiedern, und damit zugleich 

so viel Klugheit zu verbinden, als die Hansen in der 

ganzen Unterhandlung niemahls zeigten. Immer kam 

ihnen ein Schlag unerwartet, auf den sie nicht gefaßt 

waren; Elisabeth schien alles vorhergeschen zu haben 

und auf jeden Fall die dienlichsten Maßregeln bereit zu 

halten.
Da zu Folge des Hansischen Decrets, von dem Jahre 

1576, die Engländer bald nachher Hamburg verlassen 

sollten; so näherte sich der königliche geheime Rath den 

Residirenden zu London, um durch schönere Aussichten, 

die er ihnen zeigte, jenen Schlag abzuwenden. Er stellte 

ihnen vor, wie man sie jüngst bey der Ausfuhr, bis zu

48 Bericht des Secretàrs auf der Versammlung der 

Wendischen Städte, Braunschweigs und Bremens, 
vom l-Jun. des JahrS 1578; MSS. Brf. Vol.229. 
Auch Köhler, bey demselben Jahre, erwähnt die

ses Berichts.

ui. Aa 
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dem Belaufe von 12000 weißen Tüchern, begünstigt habe, 

daß ihre übrigen Klagen unbedeutend, und ihre alten 

Freyheiten, unter Eduard VL, bereits verwirkt worden 

tvärtn.49 Allein trotz dieser süßen Worte wurden die 

Engländer aus Hamburg vertrieben, und bewunderns» 

werch ist es mit wie viel Mäßigung Elisabeth diese Be

leidigung ausnahm. Als der Courtmeister von Ham» 

bürg mit seinen Klagen nach London kam, ward dem 

Deutschen Oldermonn und Kausmannöralhe des Com» 

tolrs durch den geheimen Noth eröffnet, daß auf gleiche 

Weise gegen sie verfahren werden würde, daß die Licenz 

der Ausfuhr der weißen Tücher sogleich suspendirt seyn 

solle, die, wie die Räthe klüglich hinzusehten, wohl 

«her wäre vermehrt worden, wenn jenes lästige Decret 

von der Hanse nicht erfolgt wäre."

Aber kurz darauf, im August des Jahrs 1578, ward 

ihnen wieder die Ausfuhr einiger Tücher verstattet, um . 

sie zur Rücknahme des beschwerlichen Beschlusses zu 

vermögen, und in der That scheinen die Minister die 

Vorsteher des ComkoirS endlich so gewonnen zu haben, 

daß diese an Lübeck schrieben, wenn man sich freundlicher 

gegen die Engländer in Hamburg benähme; so habe 

man olle Hoffnung, daß die Königinn einen freyen Han» 

del den Deutschen auch gestatten werde, man möge

♦» Schreiben des ComtoirS an Lübeck, vom 11. Jul. 

1578 ; MSS. ßrf. Vol.229,
so Ebendesselben Schreiben an dieselbe Stadt, vom 

iS.Jul. 1578; MSS. Brf. Vol.229.
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nur zu Folge des Utrechter Vertrags den Engländern 

auch einen freyen Verkehr in Deutschland zugestehen. 

Allein Lübeck hielt streng bey der Ausschaffung der Eng

länder aus Hamburg, und hielt jenes Vorspiegeln für 

leere Hoffnungen, und gewiß hatte Lübeck hierin auch 

ganz recht.51

Aus dem Briefwechsel zwischen den Hansen und der 

Königinn, in den Jahren 1578 und 1579, geht deutlich 

genug hervor, wie beharrlich und fest beyde Theile auf 

ihrem Sinn bestanden. Die Königinn drang auf die 

Wiederherstellung der Englischen Court zu Hamburg, 

aus Freyheit des Verkehrs für die Ihrigen in allen 

Hanse« Städten, laut des Utrechter Vertrags, und nur 

dann versprach sie ihnen die Rechte und Freyheiten der 

Engländer in ihrem Reiche zuzugesteheU*;  die älteren 

Privilegien aber, wodurch die Hansen, mehr denn ihre 

eigenen Unterthanen, begünstigt wären, seyen unter 

Eduard VI. bereits verwirkt, von der Königinn Maria 

ausgehoben worden, nimmermehr werde sie diese wie

der verstatten. Die Hansen dagegen wollten von kei

nem Verkehr der Engländer in Deutschen Landen etwas 

wiffen, bevor sie nicht in den Besih ihrer nralten, 

theuer erworbenen Frerheiten wieder wären verseht wor

den; selbst aber in diesem Falle wollten sie ihnen keine

91 Schreiben des Comtoirs an Lübeck, t>cm iü. Nov.

1578 ; MSS. Brs. Vol. 329. und Protokoll der Ver
sammlung der Wendischen Städte, Braunschweigs und 

Bremens, vom i.Jun, 1578, ebendaselbst.

Aa a



372

solche Freyheiten bewilligen, als sie vermittelst ihrer Court 

zu Hamburg besessen hatten, obschon der Buchstabe des 

Utrechter Vertrags sie dazu zu berechtigen schien.

So konnte man sich denn nicht verstehen; die Eng. 

lönder mußten Hamburg räumen. Als alles fruchtlos 

blieb, so ward den Vorstehern des Comtoirs das De» 

tret des Englischen geheimen Rathe, vom 9, December, 

des Jahrs 1578/ mitgeheilt, vermöge dessen ihnen an- 

gedeutet wurde, daß, wenn die Englische Residenz, bin

nen einem Vierteljahre, zu Hamburg nicht wieder her- 

gestellt und den Adventurierern nicht der freye Handel in 

ollen Hanse-Städten verstattet würde, sie ihr Vorrecht 

als Engländer behandelt zu werden, verlieren, und ol

len andern Fremden im Zoll gleich gesetzt werden soll- 

ten. Doch war die jangmuth der Königinn wirklich so 

groß, daß ihnen später, unter dem 7. April!, des Jahrs 

1579, noch ein längerer Termin zugestanden ward, da 

die Königinn den Verlauf des Hanfe-Tags von diesem 

Sommer, und in wie fern dadurch ihre Forderungen 

etwa erfüllt werden möchten, zuvor abzuwarten gedachte. 

Indeß wurde der Handel auf Hamburg, wo die Adven- 

turierer so sehr beleidigt worden waren, durch die Kö- 

niginn beschränkt, und von den Hansen eine Caution 

gefordert, welche dazu dienen sollt,, damit, im Fall 

eines ungünsiigen Beschlusses von der Hansischen Der- 

sammlung, davon die höheren Zollabgaben nachbezahlt 

werden könnten, für alle Güter, welche sie während der
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Zeit aus • und eingeführk haben möchten: auch ward 

dem Major von London, ihrem Todfeinde, die Freyheit 

ertheilt, im Wege Rechtens gegen sie weiter zu ver- 

fahren.

Aber freylich war von Hansischer Seit« weiter an 

kein Nachgeben zu denken. Nächst Lübeck war beson

ders der thätige, und in der Versammlung viel vermö

gende, Hansische Syndikus Sudermann für die Strenge. 

Der Secretär des Comtoirs zu London erklärte, und 

das nicht ohne Grund, wenn dis Engländer gleiche 

Freyheiten in den Hanse-Slädren mit den Eingebor- 

nen haben sollten; so wäre es besser, sie ganz zu Bür

gern auf,»nehmen, weil sie alsdann wenigstens auch 

gleiche Abgaben aus den Einnahmen zu tragen haben 

würden.

Als nun die Hanfe hartnäckig auf ihrer Weigerung 

bestand, so erfolgte von Englischer Seite die Zurücknahme 

der Licenz der Ausfuhr der weißen Tücher, und die Deut- 

schen wurden im Zoll den Fremden gleich gestellt, der 

Major procedirte gegen sie. In der That aber war 

das Verfahren der Königinn noch mäßig genug und es 

scheint zu zeigen , daß man die Hansen, wegen der durch 

sie einzusührenden Schiffsmaterialien und Krtegsammu- 

nitivn, besonders wegen des. Pulvers, noch nicht ganz 

entbehren konnte, denn sonst würde man sie gewiß schon 

damahls, wie auch späterhin geschahe, gänzlich aus dem 

Reiche verwiesen haben. Aber Elisabeth zeigte in allen 

Negotiationen sietS so viel Besonnenheit, sie ließ sich 
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so wenig von Leidenschaft hinreißen, vergaß nie ihre 

Würde, verlor nie den letzten Zweck aus den Augen, 

und that erst dann immer den letzten Schlag, wenn sie 

gewiß war, daß er am sichersten und schwersten treffen 
würbe. 58

” Die verschiedenen Schreiben, zwischen der Hanse und 

der Königinn gewechselt, beweisen das oben Ange» 
führte; die Hansischen sind besonders weitläuftig, 

aber es ist gänzlich nichts weiter daraus zu lerne», 
sie finden fich in den Braunschweigischen Mff. nebst 

anderen Urkunden, deren einige, wenn der Raum 

«s verstattet, im Urkundenbuche abqedruckt werden 
sollen. Die vorzüglichsten sind: r) Schreiben der 
Wendischen Srädre an die Königinn, vom 9. Jun. 

1578 ; 2) Antwort der Königinn, vom 15 £)ct. 157g ; 
3) Schreiben der Stadt Lübeck an die Königinn, vom 

17. Febr. 1579; 4) Schreiben der Hanse aus ihrer 

Versammlung an die Königinn, vom 8.Jul. 1579; 

5) Antwort von der Königinn, Greenwich, 8. Sept. 
1579; 6) Schreiben der Städte Lübeck, Bremen und 
Hamburg an die Königinn, Hamburg, 29. Dec. 1579, 
sämmtlich in den MSS. Brs. Vol. 230. — Decret 

des königlichen geheimen Raths gegen die Deutschen 
zu London, vom 7. Apr. 1579, mit Bezug auf das 
Decret, vom 9 Decemb. 157g, Deutsch, MSS. Brs. 
Vol. 229. Es ist dieß das Decret, dessen Ander» 
son erwähnt, es wird im Urkundenbuche folgen, -r 

Die Königinn sagt in einer ihrer Antworten, da 

die Hansen immer dieselben Argumente vorbrachten: 
es sey unnütz, den Stein des Sisyphus immer fort» 

zuwälzen. — UebrigenS beruht die im Text gege-
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Zu Folge eines Beschlusses der Hanfe vom Jahre 

1579, welcher zum Theil einen ältern, von dem Jahre 

1557, erneuerte, der mit großem Geheimniß betrieben 

ward, wurden, in dem Falk, daß die Königinn nicht 

nochgeben würde, Lübeck, Hamburg und Bremen zum 

stehenden Ausschuß sür die Englischen Angelegenheiten, 

verordnet. In allen Stödten sollte, zu Folge dieses 

Beschlusses, von den mit ihren Schiffen und Gütern 

ankommenden, oder daselbst sich befindenden Englän« 

dern, eine Abgabe, die der erhöhten, von den Hansen 

in England begehrten gleich wäre, abgesorderl werden, 

weil man gutmüthig glaubte, dieß werde Elisabeth ver»

bene Erzählung auf jenen Urkunden, und auf einem 

Bedenken deS Hansischen Syndikus, wie man sich 

gegen England zu benehmen habe, von dem Jahre 

1578 ober 1579, und dem Protokolle des Hanse» 
TagS von dem letzten Jahre, in den MSS. Brf. Vos. 
229. 230. Es ist deS Syndikus juristische Verblen» 

duvg auS jenem sehr einleuchtend. Sein Hauptar« 

gument ist, die Hansen hätten bey Eingehung deS 

Urrechter Vertrags 210,000 Pfund Sterl. an Kriegs

kosten fast ganz schwinden lasse«, und damit ihr« 
Privilegien gekauft, und waS man gekauft, das höre 
einem von Gott und Rechtswegen u. f. w. Vergl. 
Anderson T. II. an mehreren Orten, besonders 
S. 131,32,34. Manche JahrSzahlen bey ihm sind 

falsch. Daß Schiffömaterialien und KriegSammuni» 
tion zum Theil von den Hansen erhalten wurden 
kommt daselbst vor. Jedes fremde Hansische Schiff 
soll 4 bowftavcs mitbringen u. s. w.
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mögen, die hohen Abgaben herabzusehen, unb weil man 

hoffte, damit einen Geldvorrath zu erhalten, um davon 

die anderweitigen jegationen und Ausgaben zu bestrei» 

ten. Es sollten die in den Städten sich beffndenden 

Engländer, mit ihren Gütern für die höheren Abgaben 

und den Druck, den die Deutschen in England zu dul« 

den hätten, haften, ihre Güter sollten zum Theil mit 

.Arrest belegt werden. Dieß Verfahren, von dem man 

sich viel versprach, nannte man Caution oder Gegen» 

Caution. Man wollte sich ferner an Kaiser und Reich 

wenden und die ganze Angelegenheit zu einer gemeinen 

Reichssache machen, auch mit Spanien deßhalb troctiren, 

dessen Feindschaft gegen England wohl bekannt war.5 3

Diese Mittel, die freylich die einzigen seyn mochten, 

die übrig blieben, beurkundeten indeß die Ohnmacht der 

Hansen aufs vollkommenste; wie viel anders waren sie 

ehemahls verfahren, und wie wenig war etwas frucht-

*3 Diese Nachrichten kommen bereits bey Köhler 

und Anderson bey diesen Jahren vor, obschon 
unvollkommen und mit Fehlern. Wir sind den Hand, 
schriftliche» Nachrichten gefolgt, vorzüglich folgen, 

den: Dem Protokolle des Hanse-Tags zu Lübeck, 
Trinitatis, 1579> MSS. Brf. Vol. 330, und einem 

Schreiben Lübecks an Braunschweig, vom id. Oct. 

und i2. Dee. 1579 z welchem letztem die geheime 
Instruction beygcfügt ist, nebst der Ordnung, wor, 

über sich die Städte, im Jahre 1557, verglichen 

hatten, ebendaselbst.
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bares von diesen zu hoffen! Der Ausschuß jener drey 

Städte, die sich freylich nahe benachbart, und in dieser 

Hinsicht wohl gewählt waren, um, nach Erforderniß 

der Umstände, einen schnellen Entschluß zu fassen, war 

in sich wenig übereinstimmend. Bremen war in dieser 

Sache lau gesinnt, da sie keinen bedeutenden Handel 

nach England hatte; Hamburg, die am meisten von 

allen dahin handelte, war entschieden, gegen alle strenge 

Maßregeln, denn zu Hamburg kannte man die Köni

ginn, ihre Mittel, den elenden Zustand der Hanse und 

des Reichs; Lübeck war entschieden für die strengen 

Maßregeln, so auch der Hansische Syndikus, als Jurist, 

er gewann auch Cöln für diese Maßregeln, da er aus 

dieser Stadt gebürtig war; Danzig war eine Zeit lang 

im Ganzen mit Lübeck einverstanden, so auch Braun

schweig , und die Vorsteher des Comtoirs, besonders der 
Oldermann Zimmermann, so lange als si, hofften, daß 

die Städte durch Eintracht und Strenge etwas würden 

auörichten können."

Indeß änderte sich gar bald vieles in den Gesin« 

nungen aller dieser. Die sogenannten Cautionen rour« 

den von den Stakten zum Theil unvollkommen und 

schlecht ausgesührt und verfehlten ihren Zweck; und bey

14 Mehrere Schreiben und Aufsatze in dem angeführten

Vol. 330. vom Comkoir, vom Syndikus der Hanse 
u s- ». besonders des letztrrn Bedenken, wie man 
sich gegen England zu benehmen habe, vom 1.1579.
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Kaiser und Reich ging alles nach gewohnter Sitte, 

langsam und fd?l?dif.8 5

Es wandten sich die Städte an den Kaiser und die 

Kurfürsten, auf deren Versammlung, am 8- Jan. i;8o, 

zu Prag, wo sie die Adventurierer als scheusliche Mo

nopolisten darstellten, ihre Vertreibung begehrten, und 
den Kurfürsten, die viele Englische Tücher brauchten, 

vorflellten, daß die Engländer ein Pack Tuch, das man 

ehemahls zu 40-50 Pfund gekauft habe, jetzt um 100 

Pfund verkauften. Der Abgeordnete der Städte, Ca- 

ltxt Schein, jübecklfcher Syndikus, erhielt denn auch 
zu Prag vom Kaiser ein Schreiben an die Grasen Ed

zard und Johann von Ostfrleeland, zu Vertreibung der 

Englischen Adventurierer, die er bey sich ausgenommen 
hatte. Lübeck wandte sich an die Reichsstädte aus ihrer 

Versammlung zu Ulm, welche ein Verschreiben für die 

Hansen an die Kurfürsten, auf deren bevorstehenden Zu
sammenkunft zu Nürnberg, erließen; der Hansische Syn- 

dicus Sudermann hatte zu Cöln bey den Spanischen 

Gesandten negociirt und von ihnen das Versprechen er
halten , daß sie die Hansische Angelegenheit ernstlich auf 

dem Kurfürstentag« unterstützen wollten. Dabey wurden 

noch schriftliche Unterhandlungen mit der Königinn fort

gesetzt, die aber in nichts nachgab. Kaiser Rudolph II.,

” ES erhellet dieß au- den angeführten Acten, beson
ders aus mehreren Schreiben drS CvmtvirS, welche 
weiter unten erwähnt werden.
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König Stephan von Polen erließen Schreiben zu Gun, 

stcn der Hanse an die Königinn, aber aus ihrer Ant

wort erhellte deutlich genug, daß von ihr durch diese 

Mittel nichts zu gewinnen stehe. Ein neues Edict vom 

Kaiser an den Grafen von Ostfriesland, wie streng eö 

auch lautete, schien wenig zu fruchten; der Graf remon- 

strirte, wandte sich an die Königinn, welche alsbald 

ihre Gesandten nach Dänmark, Polen, Preußen und 

an den Kaiser abfertigte. Da der Lübeckische und Han, 

sische Syndikus beym Kaiser ober auf die Vertreibung 

der Engländer drang, weil sie Monopolisten waren, 

und diesen der Aufenthalt im Reiche, nach den Reichs» 

Constitutionen, untersagt sey; so entstand die Frage: ob 

sie denn wirklich Monopolisten wären? wrßhalb der Stadt 

Frankfurt aufgegeben ward, darüber «in Gutachten aus

zustellen, welches günstig für die Hansen ouösiel, wah
rend die Stadt Lübeck dem Kaiser deßhalb einen so weit- 

löuftigen Bericht überreicht hatte, daß die kaiserlichen 

Räthe ihn nicht lesen wollten, bevor er nicht ins Kurze 

gezogen sey. 5 6

" Außer den bekannten gedruckten Nachrichten bey 
Köhler und Anderson bey dieseo Jahren, und 

Hab er! ins N. T. Reichsgesch. Th. n. xj. xz. wo 
zugleich manches aus handschriftlichen ReichSrags- 
Acten verkommt, welches man hier, da das Buch 
jedem zugänglich ist, nicht weitläufrig hat wieder- 
hohlen wollen. Vorzüglich aber nach vielen, mehrere 
Bänd« füllenden, handschriftlichen Nachrichten im 

Braunschw. Archive, besonder» Vol. »31, wo sol»
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Die Königinn hielt die Hansen hin, suspendirke, zu

weilen aus einige Monathe die höheren den Hansen auf« 

erlegten Abgaben, unter der Bedingung des freyen Han

dels und der Ausnahme ihrer Unterthanen in den Hanse- 

E todten, und der Zurücknahme der von diesen den Eng

ländern ausgelegten 7x Proc.; sie schien sich bald in Unter

handlungen einlasien zu wollen, bald nicht und sandte ihre 

Abgeordneten nach Deutschland an Kaiser und Fürsten.

gende Urkunden, die bedeutenderen und, soviel uns 

bewußt, noch nie gedruckt sind: Kaiser RudolphS 
Schreiben an Elisabeth, Prag, 20. Febr. 1581 ; 
Ebenderselbe an die Grafen Edzard und Johann von 
Ostsriesland, Prag, sr. Febr. 1581 ; Beschluß deS 

Englischen geheimen Raths auf die Bitte des Hanr 

fischen Altermanns um Abschaffung beschwerlicher 
Decrete, Richmond, 8. Oct. 158c; Antwort der Kö

niginn an den Kaiser, Westmünster, 1581; Beschluß 
des Englischen geheimen Raths vom letzten Jan. 158» 

stylo Apglico, d. i. 1583. Ferner sind benutzt: 
Schreiben Lübecks an die Kurfürsten, um auf ihrer 
Versammlung zu Prag sich der Sache anzunehmen, 

vom ü. Dec. 1579; Instruction für Calirt Schein 
auf den Tag zu Prag, welcher ein Schreiben Lübecks 

an Braunschweig, vom 8. Jan. 1580, beyliegt rc.

*T Nach de» bereits angeführten handschriftlichen auch 

spateren gedruckte« Nachrichten. Es scheinen in diese 
Zeit ein Paar Entwürfe zu einer/ Ausgleichung der 

Streitigkeiten zwischen der Königinn und den Han
se» zu gehören, die aber weiter nicht zu Stande ge

kommen ist; sie finden sich In Häberlin anal.
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Nach langem Unterhandeln, nach vielen schriftlichen 

und mündlichen Dortragen des Englischen Gesandten 

Gliping, der Hanse« und Reichsstädte, der Kurfürsten, 

Fürsten und Stände, kam denn auf dem Reichstage 

zu Augsburg, im Jahre 1582, ein Schluß zu Stande, 

daß man zwar noch mit der Königinn unterhandeln, die 

Adventurierer aber in Deutschland nicht weiter dulden 

wolle. Dieß war ein rechter Schluß noch Reichstags

weise, womit man etwas zu haben schien und wirklich 

nichts hatte. Dem Unbefangenen konnte es schwerlich 

einen Augenblick zweiftlhast seyn, wenn man auch nur 

die Verhandlungen auf diesem Reichstage ansah, wes 

am Ende von beyden Theilen siegreich aus dem Streite 

scheiden würde, und wenn man vollends näher von dem 

Innern der Hanse, dem wechselseitigen Widerstreben 

ihrer Theile, dem Zustande des Comtoirs, dem Ver

fahren der einzelnen Städte, der Deutschen und anderen 

Fürsten unterrichtet war; so konnte man keinen Augen

blick zweifeln, daß die Königinn nicht zukeht siegen würde.

Ohne bey den unseligen, langweiligen Unterhand

lungen, die beym Kaiser und auf dem Reichstage geführt 

wurden, zu verweilen, ist es billig, einen Blick ick den 

Zustand des Innern der Hanfe um diese Zeit zu thun 5 8

med. aevi p. 204,209. Das erste dieser Actenstücke 
scheint nach einer darin vorkommenden Stelle in 
das Jahr 1580 zu gehören; beyde sind line die et 
consule,

48 S> Haberlln a. a. O auch verschiedene bereits ge, 
druckte Uikunden, als das Decret des Kaisers für



Z8r — —
Aks die Englische Residenz, um das Jahr 1579, zu 

Hamburg aufgehoben ward, fand sie eine freudige Auf- 

nähme zu Emden in Ostsriesland. Diese Sradk hatte 

kurz zuvor um die Reception in den Bund geworben, 

man sah wie wichtig es sey, so die ganze Küste, von 

Frankreich bis Rußland, den Engländern zu sperren, 

aber man zauderte mit Einwilligung in jenes Gesuch, 

und die Vertreibung der Engländer aus Hamburg ließ 

die Emdener die Verfolgung desselben vorläufig auch 

ganz aufgeben. Als die Adventurierer, zu Folge kai

serlicher Befehle, Emden räumen mußten, so hatten sie 

bereits an andern Orten sich eine Ansiedelung zu ver

schaffen gewußt. In Elbing, einer Hanse - Stadt, fan

den sie Ausnahme und dieß/flörte wieder die Ausführung 

mancher Hansischen Beschlüsse; auch in Livland schienen 

sie sich niederlassen zu wollen; in Nürnberg hatten sie 

um eine Residenz geworben, und der Rath war nicht 

abgeneigt, gegen eine Abgabe von zwey Proccnt, sie zu 

verstatten. Wohin man sah do waren Englische Ge

sandte, in Polen, den Nordischen Reichen, in Deutsch

land. Deutsche Fürsten standen im Solde der Königinn 

und waren bereit sie zu unterstützen. Den Advenlurierern

den Englischen Gesandten, vom Sept. 1582, das 

Schreiben der Königinn an den Kaiser, vom May 

1583/ und dessen Antwort vom 7.Jun., vergleiche 
das Berzeichviß der gedruckten Urkunden, bey diesem 
Jahre. Protokoll deö Hanse-Tags zu Lüneburg; 

MSS. Brf. Vol. 231 u, a.
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fehlte es nichk an Gelb, nicht an Spionen, sie bestachen, 

wo es nöthig schien, dagegen die Hansen oft die dringend» 

sien Gesandtschaften, z. B. die an den König von Polen, 

aus Mangel an einem hiniänglichen Geldvorrathe, nicht 

absertigen konnten. Was aber half es, daß die Ange

legenheit nun eine Reichssache geworden war, da alles 

um so langsamer nur und um so schlechter gehen 

mußte? 59

59 Daß die Engländer in Nürnberg um eine Residenz 

angehalten haben, kommt in einem Schreiben Lübecks 

an Braunschweig, vom td. Oct. 1579, bereilS vor, 
MSS. Brs. Vol, 230. Daß Emden in die Hanse auf« 

genommen seyn wollte, ist auch aus den gedruckten 
Nachrichten, z. B. bey Köhler, bekannt. Die 

Wichtigkeit dieser Stadt, die man wohl einsah, leuch« 
ter auS einem „Einfältigen DiskurS und Gutachten, 

vom Jahre 1579", MSS. Brs. ebendaselbst, hervor. 
Aus der Instruction der Hanse für den Syndikus 

Calirt Schein, auf dem Kurfürsten-Tage zu Prag, 

vom Jahre 1579, ergibt sich, daß die Engländer, 

in demselben Jahre, wenn nicht schon im Jahre 1579, 
sich in Emden niedergelassen haben, ebendaselbst. 

In Elbing eine Court zu errichten, ward ihnen an
fangs durch den König von Polen, auf Betrieb der 

Danziger, noch untersagt; Schreiben Lübecks an 

Braunschweig, vom 28. Apr. 1580, ebendas. Nego« 
ciationen, welche die Königinn deßhalb mit dem Kö
nige von Polen pflegte, kommen öfters vor, unter 
andern «ine Urkunde in den MSS. Brs. Vol. 213, ein 
Brief von dem Könige Stephan von Polen an Eli« 
sabelh, vom 22, März tZ8l, — ES ist übrigens sehr
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Das Mittel gegen die Engländer, die sogenannte 

Gingen-Caution, die Abnahme eines hohen Zolls zu 7^ 

Procent von allen Engliîchen Gütern, schien anfangs 

noch ganz gut von Statten zu gehen, da dieß Mittel 

von den Hansen allein abhing. Danzig, ja jelbst Cöln, 

von welcher Stadt man gar wenig glaubte hoffen zu 

dürfen, fügten sich; in Lübeck ward mit großem Eifer 

verfahren; aber bey andern Seestädten fand man bald 

mehr Kaltsinn, so daß Lübeck erklärte: wenn es nicht 

alten Ruhm und Ehre beträfe, so würde sie die Hanse 

ganz aufgeben.60

Niemand traute den Hamburgern. Auf einer Ver

sammlung zu Lüneburg, im Jahre 1580, da man ernst

lich in sie drang, mit Ja oder Nein zu antworten, ob 

sie wieder mit den Engländern sich in besondere Verträge 

einlaffen wollten, verlosen die Hamburgischen Deputir- 

ten einen Befehl ihres Senats, und verließen sogleich 

die Versammlung, um nach ihrer Vaterstadt zurückzu- 
kehren. Auf eben dieser Tagsahrt erklärte bereits der

schwer anzugeben, wann die Adventurierer bestimmt 
an diesem oder jenem Orte, zu Emden, Hamburg, 
Elbing, Stade, sich niedergelassen haben, da dieß 

allmahlig und zuerst immer gleichsam verstohlen ge, 
schah. Daher auch so verschiedene Jahre darüber 

in den gedruckten, auch selbst wohl in den hand
schriftlichen Nachrichten und Acten der Hanse Vor

kommen.
60 Schreiben Lübecks au Braunschweig, vom -8. Apr. 

und 13. Aug. 1580, MSS. Brs. Vol. 230.
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Lübeckische Burgemeister, die sogenannte Gegen-Caurion 

habe nichts gefruchtet, sie sey zu gelinde, zu ungleich, 

von einigen Städten gar nicht ausgeübt worden. Hier 

berichteten die Danziger, sie hätten die Englischen Güter 

anhalten lassen, allein andere Städte ihres Quartiers 

verführen anders; treulos betrügen sich Thorn und El

bing, die letzte Stadt practicire gemeinschaftlich mit den 

Engländern manches am Polnischen Hofe. Die Preußt» 

schen Städte sagten, daß sie ohne ihren Herzog nicht 

folgen könnten, dieser wolle an die Königinn schreiben; 

der Stadt Danzig mußte man die Caution vorläufig 

erlaßen, damit sie nicht allen Handel an Elbing verlöre. 

Nichts wollte gedeihen; die beliebten Gesandtschaften an 

den Kaiser, den König von Polen und den Herzogen 

von Preußen, konnten aus Mangel an Geld zum Theil 

nicht zu Stande kommen.61
Die beyden Städte Hamburg und lübeck sagten sich 

die bittersten Dinge; was aber war bey solchem Zu

stand« im Innern noch zu erwarten? So erklärte Ham

burg: eö thue ihr leid, daß das Comtoir in so betrübtem 

Zustande sey, daß eö zum Verkauf seines Silbergerä- 

thes habe schreiten müssen; allein man hätte nicht zu so 

strengen Mitteln gegen die Königinn greifen sollen, wenn 

man nicht zugleich die Gewißheit gehabt habe, sie auch 
halten zu können, man hätte lieber den Engländern die 

Residenz in Hamburg verstatten, lieber eine Legation

“ Protokoll dieser Versammlung; MS S. Brf. Vol. 331.

111. ' Bb 
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an die Königinn senden, und ihre milde Aeußerung, 

vom Jahre 1579, benutzen sollen. „Zudem« so hatt 

«S jetzo mit den Königreichen Engellandt roi« mit an

dern Kunigreichen mehr viel! eine andere gestalt also 

eß vor zwey oder dreyhundertt Joren gehabt hat." 
Di« Schreiben, so fuhren die Abgeordneten dieser Stadt 

fort, an den Kaiser, an dir Königinn, an den Grafen 

von Ostsrieöland würden nicht viel fruchten, Elisabeth 

werde ihre trefflichen Oraleres nach Deutschland schicken, 

die Hanse verunglimpsen; dem Kaiser sey es ohnehin 

kein rechter Ernst. Werde der Stahlhos einmahl ver

lassen, nähmen ihn die Adventurierrr in Besitz, so wür

den ihn die Hansen nie wieder erhalten. Zu seiner Zeit 

Hätten diese so das Monopol, als eben nun gehabt, da ' 

den Deutschen der Ankauf der Tücher in England, und 

deren Verschiffung nach Deutschland untersagt sey. Jetzt 

trete ein, was sie, die Homburger, oft gesagt und ge- 

schrieben: ihre und anderer Hansischen Städte Bürger 

säßen nahrungslos, während die Adventurierer durch 

Umwege die Hanse-Städte umgingen und ihre Tücher 

vertrieben. Es sey unmöglich, ohne gänzlichen Ruin 

auf diese Weise länger sortzusahren. Aus ihrer Stadt- 

Casse könnten sie dem Comtoir kein« Vorschüsse thun, 

sie hätten dergleichen schon bis zum Belauf von 22,000 

Mark gemacht. Auf der letzten Tagsotzung zu Lüne

burg, im Jahre 1580, hätten ihrer Stadt Gesandte pro- 

teflirt und die Versammlung verlassen, dagegen hab« 

Lübeck gleichfalls prorestirt, welches ihnen seltsam dünke.
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sie reprotestlrten hiermit, die strengen Maßregeln hätten 

sie nie gebilligt, stets dagegen gerochen. 6»

Hierauf antwortete Lübeck: «nie sie bloß den gemein

schaftlichen Beschlüssen gemäß verfahren sey, wie seit 

zwey und zwanzig Jahren fruchtlos mit der Königinn 

unterhandelt werde, daß Hamburg an allem Unglücke 

schuld wäre, indem sie sich zuerst abgesondert, einseitig 

den Engländern eine privilegirte Residenz zugestanden 

habe, und daß, wenn darüber auf gemeinschaftlichen 

Tagsahrten hätte Rach gepflogen werden sollen, die 

Hamburgischen Deputirten sich stets dahin erklärt hätten, 

Befehl zu haben, aufzustehen und die Sitzung zu »er« 

lassen: nur Hamburg und Hamburg allein sey alles Un« 

glücks Urheber.63

Kaum daß unter solchen Umständen Lübeck noch eini

gen Much behielt, aber ihren tiefen Gram, ihren bit» 

tern Unwillen drückte sie so üuö. „Zu beclagen ist es 

aber blllichen, daß es nunmehr leider dahin gerathen 

vnnd wir für äugen sehn müssen, daß zu vnser aller 

schimpft spott vnd endtlichem vntergangk die fürnembsten 

Glieder sich von vnß gleich reissen, waß wir bauwen 

sie niederwerffen und eine solche lrennung vnter vnS 

vnd den Cunthoren machen, daß dieselbigen zu ewigen 

Seiften mitt keinem Radt nicht wieder zusammenzu«

63 Schreiben Hamburgs an Lübeck, vvm 5. May, I58r; 
/ MSS. Brf. V0I.231.
*’ Schreiben Lübeck- an Hamburg, vom 19. May, 

1581 > MSS. Brf. Vol. 331«
Bb a
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bringen noch zu repariren sein werden, welches allein« 

aus dem schedtlichen eigennuh als einem quelle alles 

vnqlücks vnd Verderbs der regimenten vnd fodetdt her- 

fliessen thut." <4

Auf den Versammlungen der Städte in dieser Zeit 

zeigte sich auch ganz unverhohlen, wie schwer es seyn 

müsse, hier einigen Tross zu finden. Ohne Geld, hieß 

«S, sey nichts auszurichten, nach der jehlgen Welt Lauf 

müsse man bey Hofe durch Verehrungen und Praktiken 

sich Hülfe schaffen; die Gedienten des Comtoirs wollten 

aus Mangel an Bezahlung abdanken; was man anfan

gen folle, wenn ein Hansisches Schiff oder gar eine 

Flotte von den Engländern angehalten würde? Wirklich 

schienen die Abgeordneten zu ahnen, daß von da her 

der schwerste Schlag erfolgen würde. Die Engländer, 

hieß «g ferner, hätten sich in Elbingen ang,siedelt, es 

sey zu fürchten, daß der König von Polen für seine 

Städte mit der Königinn abschließe, daß diese den 

Preußen Privilegien zugestehe, daß die Adventurierer 

sich auch in Livland ansiedeln würden, da dieß Land zum 

Theil an Polen gekommen. Es sey die höchste Ein

tracht und der größte Ernst nöthig. Ohne Strafen sey 

nichts auezurichten; gänzlichen Ausschluß von allem Ver- 

kehr und Verweigerung der Ausnahme in bi, Gilden 

für die Abtrünnigen schlug Lübeck vor, aber eö war 

unmöglich, dieß auszusühren.

" Schreiben Lübecks an Braunschweig, vom lS.May, 
1581; ebendas.
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Um Geld zu erhalten, ward denn eine zehnfache 

Contribution beliebt, allein die meisten Städte zahlten 

nicht, das ganze Sächsische Quartier blieb im Rückstand, 

die Communen daselbst sagten, sie gebrauchten das Com- 

toir nicht um einen Heller. Man wollte eine stattliche 

Gesandtschaft aus den vier Quartier-Städten und dem 

Hansischen Syndikus bestehend, an den König von Po- 

len abserligen; allein außer Danzig, die jeht noch am 

meisten dabey interessict war, wollte keine der übrigen 

einen Theil der Kosten übernehmen. Man begnügte 

sich an Elbing zu schreiben und fruchtlos zu drohen, und 

den Schreiber des tondonschen Comtoirs nach Danzig 

und Warschau abzusertigen, der nichts ouörichten konnte, 

vielmehr berichtete, daß der König sehr ungehalten sey, 

weil die zugesagte, oder angekündigte Gesandtschaft nicht 

erschiene. Dagegen vernahm man, daß die Königinn 

mit dem Könige von Polen, wegen Aufnahme der Ad- 

venturierer, 'unterhandle, daß die wechselseitigen Ge

sandten hin - und hergingen, daß zum Reichstage zu 

Warschau der Englische Legat eingeladen worden, daß 

die Gefahr unendlich sey — und die Hansen konnten zu 

keinem Pfennig Rath schaffen.

Bey jeder Frage zeigte sich die Erbitterung der Ge

müther, und die verschiedene Ansicht der Dinge. Ham
burg wollte von keiner Legation nach Polen etwas wiffen, 

nach England solle man senden, wie auch der Kaiser 

gerathen habe, und noch einmahl eine friedliche Unter

handlung versuchen. Dieß schien den andern Städten
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zum Theil verklelnerlich. Indeß kam die Legation nach 

England, im Jahre 1585, zu Stande; versehen mit 
kaiserlichen Vorschreiben, wurde sie dem Anscheine nach 

gut empfangen, nach einem halbjährigen Aufenthalte 

aber, mit dem trostlosen Bescheide entlassen: daß, wenn 

man nicht die gegen die Adventurierer erlassenen De« 
trete zurücknähme, und die Residenz in Hamburg ver

statte, die Königinn bey ihren Decreten beharren müsse. 
Die Legation noch Polen scheint gar nicht zu Stande 

gekommen zu seyn, obschon Danzig erklärte, daß sie für 

nichts stehe, wenn es nicht geschähe; daß Preußen und 
Livland der Hanse entsagen würden, daß sie bisher alles 

aufgeopfert habe, und ihrer Unschuld wegen prvtestjre, 

wenn alles zu Grunde gehe. Die Abtrünnigen zu El
bing wurden auf den Hanfe - Tag, von dem Jahre 1584, 

eitirt, erschienen nicht, wie zu erwarten stand, und so 

geschah auch fürder nichts weiter gegen sie. 6 s

" Eine Menge Acten, in den MSS. Brf. Vol.331 und 

2zr, liefern die Belege zn dem Angeführten, auch 
findet sich mehreres in den gedruckten Nachrichten 
bey Köhler, bey den Jahren von 1531- 85. Die 
vorzüglichsten jener handschriftlichen Notizen sind ent« 

halten, in dem Ausschreiben Lübecks zu einer Der« 

sammlung der Quartier- und Wendischen Städte, auf 

den iü. Oct. 1581, und dem Protokolle dieser Ber« 
samml. MSS. Brf. Vol. 231. Da kam unter andern 

ein Antrag zur Union und Vermittelung mit Eng« 
land, von dem Herzoge von Anjou Alençon vor (f. 

zugleich Köhler), den die Hanse aber wenig ach-
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So trostlos stand alles, um aber den ganz unseliqen 

Zustand recht zu überschauen, wird billig noch, aus dem 

Schreiben der Porstehrr des Londonschen Comtoirö, in 

dieser Zeit, einiges zu erwähnen seyn, da diese, in Eng. 

land anwesend, über das Benehmen der Königinn, die 

Hoffnungen der Engländer, und den eigenen gänzlichen 

Verfall der Facrorey die beßte Auskunft geben konnten.

So klagten sie denn, daß bey den Hansen nicht der 

Eifer gesunden würde, den man bey den Engländern 

wahrnähme, deren Bestreben auf Preußen gerichtet sey, 

wo sie den König von Polen mit Danzig zu entzrveyen 
suchten, alte, auf Preußen lautende und vermoderte Prl» 

vilegien aussuchten, um sie geltend zu machen. Aller 

Orten seyen ihre Spione verbreitet» sie kennten die Zivie« 

tracht, die zwischen den Städten herrsche , griffen durch 

Druckschriften di« Hansen an, cobalirten bey Kaiser 

und Fürsten. Der Königinn Gesandten seyen nach 

Deutschland, vorzüglich an den Pfalzgrasen, den Kur« 

fürsten von Sachsen und den Landgrafen von Hessen ab« 

gegangen, die Engländer scheuten keine Geschenke, keine

Ute, und von dem auch wirklich gar nichts zu er» 
warten stand. Schreiben Lübecks an Braunschweig, 
vom ri.Apr. 1582 ; Schreiben des CowtvirS zuîon*  
don an Lübeck, vom Sept. 1582; an Braunschweig, 
vom 2t. Jan. und i). Jul. 1583; an Lübeck, vom. 
18. Marz 1583. Schreiben Danzigs an Lübeck, ». 
12. Nov. 1582, und eine Menge anderer Brieft 
Acten der Jahre 1584, 1585 u. si w.
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Bestechungen. Dem Grafen von Ostfriesland hätten 

sie eine goldene Stuße, etlich hundert Engellotten und 

dessen Gemahl schöne goldene Ketten verehrt; sie wür

den beym Könige von Polen, dem Herzoge von Preußen 

gleiche Wege einschlogen, und sie verständen es, „durch 

södenne hüpfche lustige und schöne Verehrungen di, Au- 

gen und gemütt der Herren zu belustigen. Es sey nö

thig , daß die Hans« bey hoch und wohlgedachtrn Herren 

es sich auch etwas kosten lasse, sonst möchten sie vast 

kalten gemüttö gegen sie werden." 66

3m folgenden Jahre (1581) klagten sie über Mangel 

an Geld, einen Theil des Sàrgeràths, welches dem 

Comtoir zustehe, hätten sie einschmelzen lassen, und 

wenn man sie nicht in kurzem mit 300 Pfund St. un
terstützte, so müßten sie die Residenz verlassen und das 

Comtoir ausgeben. Indeß dauerten die gehässigen De- 

trete der Königinn fort. Am Preußischen Quartiere 

sey am meisten gelegen, und dieß halte von den Hansi, 

schen Beschlüssen gor nichts. Die den Engländern In 

den Städten abgesorderte Abgabe von 7$ Procent sey 

zu gering, die Deutschen in England müßten an alten 

und neuen Abgaben is| Procent zahlen. Die letzteren, 

welche Waren nach England brächten, wollten an das 

Comtoir keinen Schoß mehr zahlen, um so mehr, da 

sie erführen, daß sie nicht durch die den Engländern in

66 Schreiben des ConitoirS an Lübeck, vom 33. Jul. 
und 6. Aug. 1580; MSS. Brf,
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fc#n Städten obgenomntfneh, höheren Abgaben entschä

digt werden sollten. — Zum Trost ober erhielten die 

Vorsteher der Factorey von Lübeck aus die Ermahnung, 

beharrlich bey der Residenz auszuhalten, einen andern 

Trost konnte man ihnen nicht geben.01

Um so lauter aber wurden ihre Klagen: daß Lübeck 

ihre Bitten um Unterstützung den anderen Städten mit*  

8'kheilt habe, sey zwar gut, allein bey so langsamem 

Verfahren gehe das Comtoir zu Grunde, die Ausgaben 

blieben indeß vor wie nach, die Factorey löse sich auf, 

der Handel stehe still, die Kausteute verließen das Com

toir, die Kammern stünden leer, das Haus werde bau

fällig , das noch übrige Silbergeschirr werde auch bald 

verthan seyn. Jährlich müssten sie an die Stadt Lon

don hundert Pfund Sterl. Renten für ihre Häuser zah
len , und gewönnen aus der Miethe nicht vierzig; Kauf

leute und Schiffer wollten ihnen nicht mehr gehorchen, 

da sie der Privilegien sich ferner nickt zu erfreuen hätten. 

Die Königinn verachte das Beginnen der Städte; aus 

ihrer Antwort an den Kaiser gehe deutlich genug her

vor, daß durch Schreiben bey ihr nichts auszurichten 

sey. Von steten Gesandten bey ihr, bey dem Kaiser, 

dem Könige von Polen, dem Herzoge von Preußen sey 

allein noch etwas zu hoffen; halte doch der Graf von 

Ostfriesland seinen immerwährenden Gesandten beym

•T Schreiben deö Oldermann» zu kondvn an Lübeck, v. 
LZ.Febr. 1581; MSS. Brf. Vol. 331.
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Kaiser. Aber freylich könne dieß Alles nicht ohne Geld» 

verrath bewerkstelligt werden. Nun aber wären meh. 
rere Theile der Hanse, wie die Ljvländiichen und Nie- 

derländischen Städte selbst der Hülfe bedürftig, wie man 

denn dem Comtoir helfen könne oder wolle? Dagegen 

befänden sich die Adventurierer in höchster Prosperität, 

es fehle ihnen nie an Geld, um die auswärtigen Mächte 
zu gewinnen. Wie schimpflich es sey, daß eine solche 

Gesellschaft die Hanse niederdrücke, während sonst ein 

Paar Hanse-Städte, das ganze Königreich England 

„unter dem Daumen" gehalten hätten! Jetzt, so habe 

sich alles geändert, suchten auswärtige Mächte die freund

liche Neigung der Königinn. Die Engländer wünsch
ten nichts mehr, als daß die elenden Disputationen im
mer fort also dauerten, um in der Zeit die Hansen aus 

allem Handel zu verdrängen. Alle sogenannte extreme 

media seyen bey der Uneinigkeit der Städte nur mit 

Nachtheilen verbunden, in solcher tage hätte man lieber 

den Engländern die Residenz in Hamburg verstatten 

und mit der Königinn gütlich überetnzukommen versu
chen sollen. Sie, die Vorsteher des Comtoirs, bettel- 
ten seit zwey Jahren um eine Unterstützung, erhielten 

nichts, und müßten sich gewärtigen, daß, zu ewiger 

Schande, zu ewigem Schimpf und Spott, der Major 

von London ihr Haus oder einen Theil desselben ihnen 

hinwegnähme, weil sie die Rente nicht bezahlen könn

ten. Die Engländer hätten das lebendige Bewußtseyn, 
daß sie es länger, als die Hansen auözuhalten vermöch-
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(en, sie trieben ihren Handel fort, er nähme täglich zu, 

die Hansen hakten den ihrigen verloren; jene jparten 

keine Arbeit, kein Geld, keine Gesandten.^

Nun erhielt das Comtoir endlich zwar einige Ak« 

mosen von etlichen treu und mildiglich gesinnten Städten, 

so daß das Ganze noch nicht aufgcgeben ward, ober ge» 

Holsen konnte ihm nicht werden. Man deliberirte be

reits, ob man die Hinteren Gebäude der R-sidenz, die 

man in den besseren Zeiten des Comtoirs den Engli« 

ftben Tuchbereiteren abgemiethet hatte, jetzt vermiethen 

oder ganz abgeben solle. 60

Bey dem gänzlichen Verfalle im Innern des Bun« 

des, bey seiner Ohnmacht blieb nichts übrig, vollends 

da auch die letzte Gesandtschaft (1585) nach England, 

nach langer Anstrengung zu Stande gebracht, fruchtlos 

abgelaufen war, als in dem Schnechengange der Reichs

tags « Verhandlungen ferner fortzufohren. Auf dem 

Reichs-Députations-Tage zu Worms, im Jahre i;g6, 

ward von Lübeck und den mit ihr einverstandenen Städten 

auf die ernstlichere Befolgung des Reichstogsschluffes 

von dem Jahre 1582, und das öffentliche Verboth der 

Ausnahme der Engländer gedrungen, aber es war hier 

bey Kaiser und Reich der Ernst so wenig, als bey meh

reren einzelnen Fürsten, ja selbst bey einigen Hanse«

68 Schreiben deS ComtoirS an Lübeck, vom i.SuLisSr, 
9- März 1582, 18. März 1583 ? MSS. ßrf. Vol. 
231. SZ2.

•*  Akten von dem 1.1584, in den MSS. Brf. Vol.233.

- ? •
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Städten zu finden. Nock immer waren diese Fremd« 

linge zu Emden und zu Elbingen, und mehr oder we» 

niger öffentlich oder geheim sanden sie selbst in anderen 

Städten des Bundes Ausnahme. In Hamburg sogar 

hatte man sie hinwieder provisorisch zugelaffen, denn 

diese Stadt wollte, bey dem wenigen Ernst, den die 

Hansen zeigten, diese Quelle der Nahrung nicht andern 

zufließen sehen, auch hoffte sie vielleicht hiermit einige 

mildere Maßregeln bey der Königinn zu bewirken. In» 

deß der übrigen verwandten Städte wegen musste Ham

burg auch auf der Wiederherstellung der Privilegien in 

England bestehen, und da dieß nicht erhalten werden 

konnte; so verließen die Engländer, nicht ganz im Frie

den, die Stadt, im August, 1587«70
Für den Verkehr war den Adventurieren aber die 

Elbe weit gelegener als die Ems, die Nogath, oder 

der frische Haf. Als sie Hamburg verließen, so wurden 

sie mit offenen Armen in Stade ausgenommen. Der 

Magistrat dieses Orts, einer Hanse«Stadt, die aber 

wenig von Bedeutung, und im Wohlstände tief gefun

den war, bewilligte den Fremdlingen alles, was sie ir» 

gend wünschen konnten. So erhielten sie eine freye Re» 

sidenz, wurden einem geringeren Zolle, als sie zu Ham

burg hatten geben müssen, unterworfen; ein pdoilegir» 

(er Gerichtsstand ward ihnen zugestanden, so daß der

To Mehrere gedruckte Urkunden, die das Angeführte er» 
läutern, siehe in der Beylage. Bergl. auch Köh
ler bey d. I. u. f. w.
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Courtmeister die unter den Engländern entstandenen 

Streitigkeiten allein entscheiden sollte, Criminalsälle aus

genommen ; es ward ihnen ferner ein freyes Residenz» 

Haus, oder eine Court, eine Dürfe, eine Kirche und 

«ig-ner freyer Gottesdienst, nebst einigen andern Puncten 

bewilligt: mit einem Worte, sie erhielten, was weiland 

die Hansen in andern Ländern sich zu verschaffen gewußt 

hakten, wenn auch nicht ganz mit so übermäßigen Be

günstigungen.

Dieß war ein sehr harter Schlag für Hamburg. 

Sie wünschte die Residenz der Engländer bey sich zu 

haben, und hatte ungern genug den Beschlüffen der 

Ha'nse und des Kaiser» zu gefallen deren Ausnahme, 

nur unter der Bedingung verweigert, daß den Hansen 

ihre Privilegien in England wieder, wo nicht ganz, 

doch zum Theil, eingeräumt würden, und daß die Eng

länder in keiner andern Bundes - Stadt eine Ausnahme 

finden sollten. Daß nun die letztem an den Ufern der 

Elbe selbst, und noch dazu weiter den Strom hinab, 

von einer dem Bunde verwandten Stadt ausgenommen 

werden, und daß ihnen dadurch olle die Vortheile ent

zogen werden sollten, welche sie weiland von der Eng. 

lischen Residenz In ihren Mauern gehabt, das konnten 

sie unmöglich geduldig ertragen.

Der Senat von Hamburg schickte eine Deputation 

nach Stade, die dem Rathe daselbst Vorstellungen bar- 

über machen mußte. Es hatten, so erklärte jene, die 
Engländer Hamburg verlassen, weil man von Seiten 
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des Senats auf den Privilegien der Hanfe in England 

bestanden habe, zu Folge des Beschlusses der Städte 

und des Reichs; alle Unterhandlungen hätten übrigens 

immer dahin gelautet, daß, wenn die Adventurierer sich 

irgendwo in Deutschland nlrderlaffen sollten, sie ihre 

Residenz in Hamburg zu nehmen hätten, weßhalb diese 

Stadt darauf ein wohlerworbenes Recht besitze. Sie 

könnte und würde es nicht zugeben, daß in Stade eine 

solche Niederlassung, zu ihrem Nachtheile, zu Derkum- 

merung ihres Gewerbes, ihrer Zölle, ihrer Einkünfte 

Statt fände; ihr feye nicht unbewußt, was heimlich 

für Machinationen in England gegen sie betrieben wür» 

den. Stade sey so gut, als sie selbst, den Beschlüssen 

der Hanse und des Reichs unterworfen. Im Fall sie 

aber nicht den Contract wieder auflüsen wolle, so müß

ten sie, die Hamburger, wenn alles fruchtlos befunden 

würde, mit Gewalt sich Recht schaffen. Sie stellten 

vor, welcher Gefahr sich Stade aussetzke, da Spanien 

mit dem Kaiser, dem Reiche und der Hanse einverstan- 

den sey, daß die Engländer nicht in Deutschland begün» 

stigt würden; welche Armada der König von Spanien 

jetzt eben ausrüste, dergleichen man noch niemahls gese. 

hen; wie der Herzog von Parma aus den Niederlanden 

urplötzlich erscheinen könne: es möchte deßhalb die Stadt 

wohl bedenken, was sie thäte; sie hätte nicht also rasch 

verfahren, vielmehr ein Körnlein Salz bey dem Geschäfte 

anwenden sollen.



399

Dagegen antworteten die von Stade: Ihnen sey 

unbewußt, was die Hanse und das Reick beschlossen, 

auch was die erste für Freyheiten in England gehabt, 

von denen sie nichts genossen hätten, wohl aber Bey« 

steuern dazu geben müssen; sie seyen ehrliche Leute, hüt, 

len stets ihr Wort gehalten und würden den Contra« 

nicht wieder aufheben: mit dergleichen Zumuthen bitten 

sie verschont zu bleiben. Es seye nur Brotneid, was 

aus den Hamburgern rede, sie ihres Theils untersagten 

nicht den Engländern nach Hamburg, wie auch noch 

jüngst geschehen, zu fahren und von da Güter auszu. 

führen; sie seyen geschützt gegen Gewalt, womit ihnen 

Hamburg drohe, durch dem Landfrieden, durch besonder« 

kaiserliche Privilegien; zu Recht seyen sie vor dem Kam» 

mergerickte erböthig; sie würden nicht muthwillig das 

Stück Brot, das ein guter Gott ihren verarmten Bür

gern zuweise, damit sie sich des Hungers erwehrten, 

ausschlagen, und müßten, was Spanien und den Her

zogen von Parma betreffe, sich auf Gott und ihre gute 

Sache verlassen.

Vergebens antworteten die Hamburger, daß dieß 

Ausflüchte seyen; sie konnten nichts weiter erhalten, und 

die Englische Residenz blieb zu Stade; die Stadt blühte 

schöner auf, die leeren Häuser und Packräume fanden 

Mietheleute, und die Bürger des Orts lebten, trotz 

der Chikanen der Hamburger, mit den Engländeln in 

schönster Eintracht. 7 *

71 Die hierher gehbrigen Urkunden deS JahrS 1587 sind 
in der Beylage angeführt, vergleiche auch (Praye'nS)
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Dits» Absoll aber einer verwandten Stadt, war 

der Hanse und den Hamburgern ein doppelter Gräuel. 

In Elbing, in Emden, in Stade ansässig, schienen sie 

im Stande, alle gegen sie ergriffenen Maßregeln frucht

los zu machen. Allein viel schlimmere Unfälle standen 

den Unglücklichen noch bevor.12

Die Störung des Verkehrs zwischen den Hansen 

und England, die besseren Verhältnisse mit Spanien, 

das Bedürfniss dieses Landes noch Getreide, Schiffs

und Kriegsmaterialien, Philipps Streit mit der Köni

ginn, gaben dem Hansischen Handel auf Portugal und 

Spanien ein größeres Leben. Aber Elisabeth sah dieß 

ungern, sie warnte die Städte; ois contrebande Gut 

werde sie es anhalten lassen, wenn man sich nicht füge, 
ihren Feind dürsten sie nicht unkerflühen: aber die Han- 

.sen behaupteten, das Recht dazu siehe ihnen unbezwei- 

felt zu, sie fuhren fort diesen vortheilhasten Verkehr zu 

betreiben. Allein seitdem die Spanische Armada so 
schmählich 'geendigt hatte, und Elisabeths Seemacht 

stets zunahm und die Meere beherrschte; so wurde am 

Ausfluß des Tajo, im Jahre 1589, zo. Jun., eine Flotte

AlreS und Neues aus den Herzogthümern Bremen 

und Verden, B. 3. Nr. 10. S. 301 ; B. 5, 103.

73 Daß die Engländer auch ihre Verbindungen zu El

bingen und Emden beyzubehalten suchten, davon 

zeugen mehrere Urkunden bey Römer, vergl. Bey
lage. Allerdings war ihnen aber Stad« auf der Elbe 

am wichtigsten.
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von etwa sechszig Hansischen Schiffen, mit Getreide 

und Kriegsmunition beladen, von den Engländern ange- 

halten und alle Vorstellungen, dieß Gut wieder zu erhal

ten, waren und blieben fruchtlos. Schon früher hatten 

einzelne Glieder der Hanfe wohl einiges gelitten, aber 

ein so harter Skblag drückte sie vollends nieder, und 

dieser kam ihnen fast ganz unerwartet. 73

Der König von Spanien ermunterte die Städte 

zum Ernst, zur Verbindung mit ihm; aber sie wollten 

auch nicht von dem Verkehr mit seinen Niederländischen 

Insurgenten lassen. Elisabeth vertheidigte den gethanen 

Schritt in einer Druckschrift; die Hansen antworteten, 

oder wollten antworten, ohne eben einen recht gesii)ickten 

Mann zu finden, der die argen Schmähungen der Kö- 

uiginn hätte widerlegen können Auf ihren Versamm

lungen ward beliebt, an den Kaiser sich zu wenden, 

um zu hören, ob er endlich Ernst brauchen und das 

Edict zur Vertreibung der Engländer anwenden wolle. 

Um geschärfte Mandate gegen Stade sollte er angeru

fen, ein Gleiches beym Könige von Polen gegen Elbing 

gebethen werden. Lübeck machte auf den Hansischen

73 <25. Camden re« Angl, régnante Elizabetha. Lond.
1717. p. .604. Er sagt ibidem hätten die Engländer 
die Hansischen Schiffe genommen, und kurz zuvor 
v»ar von oftiis Tagi die Rede. Bei gl. andere gee 
druckte Hansische Nachrichten, z. B. Köhler beyd. 
Jahre 1589, Äbeotnbl!ltr< Annal.Ferd.T.HL, 
Häberlin, r.iz, -40.

in. Ce
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Versammlungen die Vorschläge, den Engländern den 

Ankauf des Getreides in Deutschland zu verbiethen, alle 
Englische Tücher in den Städten zu untersagen, aber 

die übrigen stimmten nicht ein, und bezeigten sich lau. 
Dem Englischen Gesandten in Dänmark, Christoph 

Parkins, der, seiner und seiner Königinn Sache gewiß, 

«in drohend schimpflich Schreiben an die Hansen erlas

sen hatte, antworteten sie keck, stolz und langweilig, 

denn Worte waren es ja allein, die sie hatten. Sie sam
melten Verzeichnisse ihres, durch die Englischen Flotten, 

im Jahre 1589, und späterhin erlittenen Verlustes, ba- 

then bey dem Kaiser und andern um Dorschreiben an 

die Königinn, und gelegentlich wurden ihre Bitten durch 

den Kaiser und den König von Polen oud) wohl er
wähnt: aber mit so vielem schönen Eifer verfuhr nie

mand als Elisabeth.

Dem Kaiser schien es noch immer wenig Ernst; 

viele Deutsche Fürsten waren im Dienst und Sold der 

Königinn; Elbing, Stabe, Emden freueten sich des 
Aufenthalts der Engländer in ihrer Mitte, trotz der 

Mandate, welche der Kaiser, und der König von Po

len, auf Andringen Danzigs, bey hohen Strafen er- 

lassen hatten; aber jene Städte wußten ganz wohl diese 

Mandate zu umgehen. Während der Zeit waren die 
Königinn und ihr Gesandte, Parkins, an den Nordi
schen Höfen, bey Polen, bey den Deutschen Fürsten, 

thätig genug, und durch der letzteren Unterstützung ward 
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di« gänzlich« Vertreibung der Engländer wenigstens für 

jetzt noch verhindert. 74

Aus des Kaisers Schreiben, aus den Verhandlun

gen des Englischen Gesandten am kaiserlichen Hoslager 

erhellet deutlich genug, wie lau jener gesinnt war, wie 

viel andere Dinge ihn beschäftigten. Es bathen dl« 

Reichs- und Hanse-Städte, auf dem Reichstage von 

dem Jahre >;y4, zu Regensburg, um endlichen Ernst 

gegen die Aovenkurierer; auch ward das Statut, vom 

Jahre i;8r, zu ihrer Vertreibung erneuert, jedoeb eben 

so wenig ausgeführt. Es erhielten die Hansen Vor

schreiben vom Kaiser an die Königinn, sie versuchten 

nochmahls zu unterhandeln, und Elisabeth, die wohl 

wußte, wie weit ihre Unterthanen im Activ-Handel 

indeß fortgeschritten waren, und in welch elendem Zu

stande die Städte und das Reich sich befanden, ant- , 

wartete selbst auf dos kaiserliche Dorschreiben „fast 

scharpsf und abschlegig" und ließ die Hansischen 

Beschwerden beym Kaiser durch ihren Gesandten, Chri-

’* S. die gedruckten Nachrichten bey Köhler, besons 

derS bey den Jahren 1589, 1590, 1591 z 1594- 
Dann find benutzt die handschriftlichen Protokolle drS , 
Hanse-Tags und der Versammlung von Hamburg, 

Lübeck und Lüneburg, von dem Jahre 1591, und an
dere in den MSS. Brf. Vol. 233. Auch GralatbS Ge

schichte von Danzig, II. 377; vorzüglich aber meh
rere Urkunden bey Rymer von den Jahren 159t/ 
159»; s- Deyl.

Cc 3
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sioph Parkins, mit den bekannten Gründen widerlegen. 

So dauerte i «s noch einige Jchre, bevor endlich der 

Schritt geschah, der vor fünfzehn, zwanzig oder dreyßig 

Jahren wohl etwas hätte fruchten können, nun aber, 

wie gewöhnlich, mit Schimpf und Schande für Kaiser 

Reich und Städte entigte.7 5

Im Jahre 1597, den 1. August, ward zu Prag 

von Kaiser Rudolph II. das Mandat zur Vertreibung 

oller Engländer, binnen drey Monathen, aus Deutschen 

Landen publiclrt. Es lautete, nach Art kaiserlicher De» 

crete, stolz und grob gegen die Königinn. Mit allen 

hohen Strafen sollte gegen die, welche ferner auf Deut

schem Boden die verhaßten Adventurierer hegen würden, 

verfahren werden; aber es beurkundete denn auch vor 
Welt und Nachwelt, indem es die Geschichte der Strei

tigkeiten, zwischen England und den Städten, besonders 

seit den letzten fünfzehn Jahren enthielt, die Ohnmacht 

und das ganz verächtliche Betragen von Deutscher Seite, 

ohne daß die Concipienten die Schmach, die eben daraus 

hervorging, auch nur zu ahnden schienen.7 6

15 Vergleiche besonders des Kaisers Schreiben an Eli» 
sabech, von dem Jahre 159z, und Part in 0 Un» 
terhandlungen am kaiserlichen Hofe, von dem Jahre 
159«, bey Rymer; siehe U,künden - Verzeichnis 
Ferner Camden a. a. O. S. 704. HZderlin' 
XVIII. 666. Bericht von dem, was seit i59I j« 
Englischen Sachen vorgefallen, auf dem Hanse, 
Tage, vom Jahre 1598; MSS. Brf. Vol.234.

,76 DaS Edict findet sich in Mosers Kreisabschieden 
III, bey Haberlin XX, 606. in weitläufrigem

I Auszüge, und vollständig in den MSS. Brf. Vol.334,
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Den Städten, welche es ernstlich mit der Vertrei

bung der Adventurierer meinten, ward nach fünfzehn

jährigem Sollicitiren ihre Bitte gewährt, sie vertrieben 

auch sogleich die Engländer und ließen das Edict an 

ihren Rathhäusern anschlagen. Mehrere Fürsten, Her» 

ren und Städte, die bey dem Kaiser um Abschaffung 

oder Milderung tes Decrets bathen, erhielten eine ab« 

, schlägige Antwort; dieß bewirkten die Hansen, vorzüg

lich Lübeck, welche lehtcre Stadt ihre Freude darüber 

auf der Versammlung der Hansen, von dem Jahre 1598, 

bezeugte, auf welcher denn noch ein Hansisches Neben- 

siatut zur kräftigen Handhabung deö kaiserlichen Man

dats gegeben ward.

Allein während dieser Versammlung selbst, liefen 

bereits Englische Schiffe aus der Elbe ein, man wollte 

das Ausladen verhindern, aber die Engländer behaup

teten , ihre Schiffe wären auf Rechnung der Jtalianer 

geladen. Einige Städte darüber entrüstet, hielten auch 

wirklich zum Theil diese Güter an, aber deßhalb ent

stand bereits viel Geschrey; manches mußte man aus- 

laden lassen, weil es bereits vor dem Mandate bestellt 

und bezahlt worden war. Andere Städte, z. B. Braun

schweig, antworteten nach alter Sitte, wie sie gern 

streng gegen die Engländer verfahren wollten, wenn die 

übrigen, besonders die an der See gelegenen Commu

nen, auf gleiche Weise verfahren wollten. Manche 

kräftig« Maßregel ward ad referendum von andern 
genommen. Dieser war es wirklich Ernst, jener nicht, 
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olle aber hofften, baß Elisabeth eben durch dieses Man« 

bat, zu Unterhandlungen und zum Nachgeben, durch 

die Vollziehung desselben werde bewogen werden. Eine 

Spanische Gesandtschaft ermunterte die Städte, zum 

Ernst gegen England, zur Verbindung mit Spanien, 

versprach Unterstüßunq selbst durch die Waffen, begehrte 

jedoch auch Entsagung alles Verkehrs mit den infurgfr. 

ten Niederländern, bey Z.ifagung aller möglichen Vor, 

theile; allein die Hansen gaben nichts als eine aufschie

bende Erklärung, und ein Versprechen obenhin die Neu« 

tralität zu halten. Ein Mandat von den Städten, ge

gen den Vorkauf, den Absah gestreckter Tücher u. s. w., 

welches vorzüglich gegen die Engländer gerichtet war, 

ward erlassen; die Wolle sollte nicht aus Deutschland 
geführt, in den Stödten die feinen Tuch - Manufakturen 

mehr empor gebracht werden.

Allein bey dem allen war nicht zu hoffen, daß selbst 

nur von Seiten der Stabte mit Eintracht dieß Mandat 

einige Zeit aufrecht erhalten werden würde, es war nicht 

zu hoffen, daß Elisabeth zum Nachgeben durch solche 

Menschen je würde vermocht werben.7 7

11 Utkunde bey Rymer; f. Beylage. Schreiben der 
Sradr Emden, AvolphS von Holstein, Otto'S von 
Braunschweig an Elisabeth, von dem Jahre 1597, 
und vorzüglich das Protocoll des Hanse-Tags, vom 
Jahre 1598, in den MSS. Brs. Vol. 334. Creven« 
tialien für den Grasen Barlaimvnt von Laloi, den

• Obersten Georg Westendorff und Johann Neukirchen,
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Die Königinn verfuhr ganz anders, obwohl schon 

am Ende ihres schönen Lebens, dennoch mit so viel 

Kraft und Klugheit, daß bald durchaus nichts vorthell- 

haftes für die Städte mehr zu erwarten stand. Elisabeths 
Gesandte und Schreiben gingen an den Kaiser und die 

ihr verwandten Deutschen Fürsten ab, welch» das De» 

errt, als ein von der Hanfe erschlichenes, darstellten. 

Da aber die Adventurkerer gleichwohl Stade und das 

Deutsche Reich zu melden genöthigt wurden; so warben 
mehrere Niederländische Städte um ihre Ausnahme, 

und sie gaben Middelburg den Vorzug, um den ersten 

Sturm vorübergehen zu lassen, contrebandöweise den 
Absah ihrer Güter in Deutschland zu behaupten, und 

wenn der Sturm nachließ, sogleich wieder an die User 

der Ems oder der Elbe zurückzukehren.7 8

vom Könige von Spanien nach Dänmark bestimmt, 
und mit Aufträgen an die Hans« »ersehe». Dee 
Gesandten Werbung und Lübecks Antwort darauf, 
vom 25. May 1597, in den MSS. Brf. Vol. 234« 

Kaiserliches Edier für Stade, daß rS bey dem Pö
nal-Mandat sein Bewenden habe, Prag, az.Febr. 

1598# ebendaselbst. Mandat Lübecks gegen Dor
kauf, vom Jahre 1598, s. Beyl, und Braunschweigs 

Edict in den MSS. Brf. a. a. O.
’• g. mehrere Urkunden bey Rymer, der Stadt Grö

ningen Schreiben an die Königinn, vom Jahr« 1597 
u. s. w. ; vergl. daö Urkunden « Verzeichnis. Dass 

sie nach Middelburg gegangen bezeug«» einhellig alle 
handschriftlich« und gedruckt«Nachrichten, z. B. Hä*  

herlin XX, 603 ff.
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Dm Hansen, die in London ihre Residenz hielten, 

ward angezeigt, daß sie gleichfalls aus England ge» 

wiesen werden sollten, und nach manchem Aufschub, 

den sie «bathen und erhielten, weil die Königinn 

schon durch die Drohung die Städte und das Reich 

zu anderen Gesinnungen zu vermögen hoffte, wurden 

sie, den 4. August, von dem Major von London 

und den Sheriffs, welche zehn Tage zuvor bereits von 

dem Stahlhofe, im Nahmen der Königinn, Besitz ge

nommen Patten, aus ihren Hausern gänzlich vertrieben. 
Als sie nicht gutwillig dieselben räumen wollten, so 

drohte ihnen der Major mit den Constables: „hi,rauff, 

so meldete dae Comroir an Lübeck, feinte wir enttlichenn 

weiU es Immer anders nicht sein mügen mit betrübniß 
unsers gemüttS der Olderman voran 4inb wir andern 

hernacher zur Pforte hinouß gegangen vnd ist die Pforte 

nach vns zuqeschloffen worden haben auch die Nacht 

nicht darenn wohnen mögen. Gott erbarm <6!" ?»

Verwiesen aus dem Reiche aber wurden sie nicht, 

wie es anfangs drohend hieß, nur aller Handel ward

” Der Königinn Decret gegen di, in England residi, 
rende» Hansen, vom iz.Jan ,zy8; Aufschub der 
Ausführung des Mandat-, vom aq Febr. desselben 
Jahr» bi» zu Ende Mörz; Beschluß de» Englischen 
geheimen Raths vom Stahlhofe Besitz zu nrkmen, 
vom 25. Jul. drsselb. JahrS; Schreiben de» Older» 
mannS und ComtoirS zu London an Lübeck, vom 
25. Jul. und iz. Aug. 1598# sämmtl. in den kl88. 
Brs. Vol. 234,
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ihnen untersagt, sie schienen halb gefangen in England 

hasten zu sollen für olles, was den Engländern in Deutsch» 

land Nachtheiliges b gegnen würde. Höchst ernstlich 

war von der Königinn nur das gemeint, daß sie die äl

tern, von den Hansen besessenen Frevheiten nie, wohl 

aber einige Privilegien im Zoll vor andern Nationen 

ihnen zugestehen, freyen Handel aber in Deutschland für 

die Engländer und freye Residenz, gleichfalls unter ge» 

ringen Abgaben, bewilligt haben wollte.««

Ein von dem Könige von Polen an Elisabeth abge» 

fertigtet Gesandte, Paul Djialin, der wegen der den 

Polnischen Unterthanen und den Hansen von den Engli» 

scheu Flotten genommenen Güter und wegen der ver» 

kümmerten Hansischen Privilegien, zu derb, zu verwe» 

gen sprach, ward von der Königinn schnöbe abgewiesen 

und ihm der Mangel an Weltkenntniß und dem, wo- 

schicklich sey, vorgeworfen; er erhielt von dem geheimen 

Rache die bekannte Antwort, welche immer von Elisa

beth, in allen diesen Angelegenheiten, ertheilt ward. Eine 

Hamburgische Legation konnte im Jahre 1599 bey der

10 Die Antworten, welche die Königinn oder ihre Ge« 

sandten ertheilten, sind immer dieselben, eS hat un» 
vütz gefchieven, sie stets zu wiederhohlen, vergleiche 

wegen der Antwort, die sie den Polen ertheilen ließ, 
■Äh hl er bey dem Jahre 1597. Was von den Eng» 
lischen Deputirten zu Bremen dem kaiserlichen Ab» 

geordneten, Baron Minkwitz, und den Städten ge» 
antwortet ward, findet fich ebendas, bey dem 1.1601.
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Königinn eben so wenig etwas ausrichten, und dennoch 

glaubten die Hansen, daß der Zeitpunct eben jeht gün

stiger wäre, da in dem geheimen Rache ihr vorzüglichster 

Feind gestorben und ein Theil der Engländer unzufrieden 

mit den AdventUrierern sey, welche wirklich ein gewisses 

Monopol hatten, wodurch Bauern, Bürger und Adel 

litten. Mehrere angesehene Engländer hatten den Be

dienten des Comtoirs gesagt, Elisabeth meine es so 

schlimm nicht, ste möchten um die Wiedereinsetzung in den 

Stahlhof nur anhalten; die Königinn werde nachgeben, 

threr Ehre wegen könne sie den ersten Schritt nicht thun. 

Allerdings lag ihr vorzüglich nur daran, den gewaltsa

men Zustand aufzuheben und ihren Unterthanen den Ab

satz in Deutschland zu verschaffen; aber wahrhaftig waren 

auch dieß Alles leere oder falsch verstandene Vorspiege- 

lungen, denn die Bedienten deö Comtoirs glaubten, daß 

Elisabeth nun zum gänzlichen Nachgeben geneigt und 

zwar in den Puncten geneigt wäre, welche die Hansen 

so sehnlich wünschten, nähmlich zur Herstellung ihrer 

alten Privilegien. •1

et Wegen der Gesandtschaft au- Polen, s. auch Gra« 
lath a. a.O. und Camden I,c. p.746. Es be
richteten die Polen und Danziger auf einer Ver
sammlung der Städte, daß sie nicht- au-gerichtet 
hätten; sieh« Köhler bey dem Jahre 1598. Eli
sabeth sandte, nach Camden 1.c. p> 749 , Georg 
Carew an den König von Polen, im Jahre 1597, 
ab, der ihr Betrage» rechtfertigen und den Polni
schen und Preußischen Städten, um sie zu gewin«
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Die Königinn verboth ihren Unterthanen, im Jahre 

1599, die Ausfuhr nach der Elbe und Weser, aber dieß 

war schwerlich ernstlich gemeint, sie wollte nur so oder an« 
ders zu einer befreyten Residenz für die ihrigen in Deutsch

land gelangen. Es war sehr gutmüthig, wenn die Bedien» 
ten des Comtoirs glaubten, daß man durch Eintracht 

und Beharrlichkeit die Königinn schon zum Nachgeben

«en und von den übrigen Hansen zu trennen, freye 

Schifffahrt auf Spanien, besonders mit Getreide 

anborh, jedoch alle Kriegsammunition aosbenommen, 
und der ihnen Hoffnung machen mußte, zu dem Ge

nuß der alten Privilegien zu gelangen, indeß sollten 

sie diese als Gnade und nicht als Recht annebmen. 
In Elbing legte er, im Jahr 159g, einige Streitig
keiten bey, die zwischen den Bürgern der Stadt 
und den häufig daselbst sich aufkaltenden Englän
dern ausgebrochrn waren. Die Hambürqischen Ge
sandten waren den 14. May, des Jahrs izyy, in 

England angekommen, wurden aber nicht zur 'Au

dienz bey der Königinn gelassen. Der geheime Rath 
vernahm sie, ließ sie zwey Stunden lang warten 
und sie erhielten endlich eine schimpflich« Antwort 
schriftlich; nach einem Schreiben der Borsteher dr- 
Comtoirs an Lübeck, vom 28. Jul. 1599., in den 

RISS. Brs. Vol.236. Selben»- in seinem Mare 
claufo lib.2. cap. 20. erwähnt eine Deputation der 
Hamburger an die Königinn, welch« um freye 
Schifffahrt nach Portugal und Spanien für sich 
und die Hansen gebethen hab«, welche- die vom I. 
1599 gewesen zu seyn scheint»
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«erde zwingen können. Niemand aber konnte weiter 

eine solche Hoffnung hegen, der irgend eine zu der Zeit 

gehaltene Versammlung der Städte betrachtete.

Klagen kamen genug vor, daß die Glieder des 

Bundes zum Theil selbst nicht ernstlich das Mandat zu 

erequiren suchten, daß mit Ablegung des Nahmens der 

Adventurierer die Engländer wieder in Emden, im I. 

1599# kurz nachher in Stade ongekommen und freudig 

ausgenommen worden waren, daß kein Beschluß des 

Kaisers, kein Decret der Hanse treu und ernstlich ge- 

hakten werde. Nun wandten sich die Städte an den kai

serlichen Hof, bathen um Erklärung des Mandats, daß 

nähmlich unter den Adventurierern alle Engländer zu 

verstehen seyen, aber es stand nichts zu erhalten. Indeß 

wurde abermahls mit England unterhandelt, Englische 

Gesandte kamen nach Bremen, zum Theil in Däni

schen, zum Theil in Hansischen Angelegenheiten. Der 

Kaiser sandte dahin seine Commiffäre, besonders den 

Baron Minkwih; die Städte wollten ernstlich die Sache 

betreiben, und doch mußte jeder aus dem Anfänge der 

Unterhandlungen sogleich sehen, daß die Königinn in 

nichts wesentlichem nachgeben würde, als plötzlich die 

Nachricht von ihrem Tode einlief. Nun wollten die 

Hansen um so weniger weiter sich einlaffen, da sie ost 

das, was ein verstorbener König beharrlich verweigert 

hatte, von dem Nachfolger alsbald erhielten. Die Un

terhandlungen wurden abgebrochen, die Hansen sandten 

ihre Abgeordneten nach England an den König Jakob;
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allein im Jahre 1506 kamen sie mit der Nachricht zu. 

rück, alles sey verloren und auch bey diesem Könige 
alles gänzlich fruchtlos. 81

I . . '

•*  S. die gedruckten Nachrichten bey Köhler, bey den 

Jabren IZYS - 1605. Mehrere Urkunden vorzüglich 

den Rymer, in diesen Jahren; siehe das Urkuoden. 
Verzeichniß bey den Jahren 1599, 1601, 1602,1603. 
Anderson bey eben diesen Jahren. Wheeler, der 
Advocat derAdvenkurierer, sagt, bey dem 3. i6or, daß 
die Hanlen zu Grunde gerichtet waren, und ihre «in. 

Zige Hülfe noch der Spanische Handel seve; diesen 
müßten die Engländer ihnen nehmen. Bon den zwey 
und siebenzig weiland mächtigen Städten, sey nur der 

Nahme noch übrig.— Aus den handschiif,lichen Nach. 

Hchten wollen wir noch einiges anmerken. Im Jahre 
1599 hatten die Engländer sechs Schiffe mit Tüchern 
«ach Emden gesandt, sie behaupteten, keine Adven, 
turierer zu seyn; unergründlich, schrieb das Comroir 
an Lübeck,'am 28. Jul. 1599, (MS. Brs. Vol. 206.) 

seyen sie in ihren Praktiken. Ebendaselbst kommt vor, 

wie ParkinS mit ihnen, den Vorstehern deS Comtoirö, 
privatim unterhandelte, um sie zu vermögen, im Nah. 
men der Hans, zu suppliciren, welches sie aber nicht 

wollten, in der Hoffnung, daß wenn die Städte nur 

streng aushielten, alles doch gut gehen würde. Der 
Königinn Verboth, daß die Engländer nicht nach der 
Elbe und Weser handeln sollten, ist vom n. Jul. 1599, 
in den MSS. Brs. Vol. 236. — In einem Schreiben 
der Vorsteher des Comtoirs an Lübeck, vom Anfänge 
des JahrS 1599, ebendaselbst, melden sie die Unzu» 

frirdenheit der Englischen Bauern, Bürger und deS
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Gar zutrauungsvoll schienen sie indeß von diesem 

Könige eine Erhörung ihrer Bitten erivarket zu haben,

Adels über die Adventurierer; «S würden seit derUn- 

terhandlung des Handel- mit Deutschland kaum halb 
so viele Tücher, al- vordem, auSgeschifft. Am Tage, 
da die Deutschen auS dem Stahlhof« vertrieben wor
den, sey ihr Hauptfeind, Burglei, Groß Thesau

rier, gestorben. Der Kanzler, der Oberrichter und 
Bewahrer deS Siegel- sagten: dieAdventurierer seyen 
Monopolisten, und nähmen sie eS dem Kaiser nicht 
üdel, daß er sie verbanne. Nur einer der geheimeu 

Rälhe sey ihr Freund. Die Adventorierer behaupte
ten dagegen, daß sie in ihrem Handel durch die Eng
lischen Jnterlvper- gestbrt würden, und bathen bey 
der Königinn um Aufrechthaltung ihre- Monopol-. 
Die Jnterlvper aber sagten: sie und die Fremden 
zahlten doppelten Zoll, und beständen doch; wenn 

man ihnen ihr Gewerbe untersage, so würden die 

Adventurierer vollends Monopolisten. Auch verstat
tete die Königinn einem Jnterlvper Jackson, unter 

dem alten, geringen weiland zu erlegenden Zoll die 
Erlaubniß, Tücher auszuführen. — In einem Schrei
ben, vom Dec deS Jahr- 1602, an Hilde-Heim sagt 
Lübeck: mit den Engländern sey eö nun dahin gekom

men, daß im Februar zu Bremen, im Jahre 1603, 

gütliche Unterhandlungen eröffnet werden sollten, weß» 

halb dir Städte im vorigen August eine zwölffache 
Contribution beliebt hätten;MSS. Brf. Vol 235. Eben

daselbst kommen bis Verhandlungen von Minkwitz zu 

Hamburg und Stade vor. Zu Stade forderte er 

vom Rathe «in Verzeichniß der Engländer und Eng- 
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um so schmerzlicher aber empfanden sie nun die spöttische 

und höhnische Abiveisung ihres Gesuchs. Somit blieb

lischen Güter daselbst und machte seinen Auftrag, sie 

zu arretiren, bekannt. Die Stader aber antworteten, 
wie sie dem kaiserlichen Edicie, von dem Jahre 15-7, 
gefolgt, und drey Jahre nachher auch keinen Englän- 
der ausgenommen hätten; da sie aber gehört, dag 
man ihnen zu Augspurg, Frankfurt, Ulm, Nürnberg, 

Hamburg und an anderen Orten im Reich den Aufent
halt verstattet, so hätten sie «in Gleiches gethan, bä

then deßhalb mit den extremis einzuhalten und güt
liche Handlung mit den Engländern zu versuchen, al» 
wozu sie geneigt wären. Die Engländer hielten kein» 

Court, übten kein Monopol, sie, die von Stade, hätten kein 

Monitorium dagegen erhalten, auch habe die Köni
ginn ihre Gegen - Mandate aufgehoben. 
Minkwitz ließ sich dies« Vorstellung gefallen, doch sollten 
die kaiserl. Décrété in Kraft bleiben, wenn die Königinn 
nicht die Deutschen wieder in den Besitz deS StahlhosS 

setze, ihnen den Genuß ihrer Privilegien verstatte, und 

binnen vier Monathen ihre Unterhändler nach Deutsch

land schicken würde. Die Stader wollten dazu allen 
Fleiß anwenden. Achim rr. Febr. 1603.— Schrei
ben der Hanse an König Jacob I. und an da- Par

lament, worin sie um ihre Privilegien bittet; MSS. 
Brf. Vol. 241. In dem Protokolle einer städtische» 

Versammlung, von dem Jahre 1604, zu Lübeck; eben
daselbst Vol. 236. kommt vorzüglich folgende- vor r 
Auf den Antrag deS Comtvirs zu London ward ein 
abermahlige-, weitläuftigereS Schreiben an den Kö, 
nig Jacobi, und das Parlament, zu Wiedererlangung 



ihnen denn nichts übrig, als das, was sie bisher frucht» 

los genug gesucht hakten. Sie ermangelten nicht, dem

der Privilegien beschloßen. Eö geschieht der zu Bre, 
men mit den Engländern eröffneten Unterhandlungen 

Erwähnung, und wie dieß durch die Hansen nachdem 
Tode der Königinn sogleich abgebrochen wurde; fer
ner wird erwähnt, daß sie promotoriales beym Kai

ser suchten, eine Gesandlschaft nach England beliebten, 
welche Lübeck, Cöln, Bremen, Hamburg, Danzig 

und Stralsund anfqeiragen ward, zu welcher man be
sonders den Dr. Kreffting aus Bremen und Do- 
mann aus Stralsund, als der Sachen kundig, sich 

erbath. Die Gesandtschaft sollte ausgedehnte Voll

macht haben, einen neuen Oldermann und Secretär, 
wen» es nöthig sey, zu wählm, und zu beschließen, 
in wie fern die Schriften und daö noch übrige Sil

berwerk des Comroirs nach Deutschland zu schaffen 

seyn möchten oder nicht, und ob man den Englischen 

Tuchmachern und ankeren Leuten daselbst ferner eine 

Pension bewilligen wolle Die Vorschläge, daß die 
Wolle auS den Städten nicht auSgeführt werben solle, 
»m die Manufakturen mehr empor zu bringen, fer
ner alle Ein-, AuS- und Durchfuhr Englischer Tü
cher durch die Hanse- Städte zu untersagen, und 
deßhalb auch an dieReichsstädte zu schreiben, wurden 
zum Theil ad referendum genommen. Stade und 

Elbing, wie man früher kheilweise beliebt hatte, soll

ten nicht von der Hanse ausgestoßen, sondern die 
âmicabîliâ noch versucht werden. — AuS dem Protv- 

cvlle einer Versammlung der Städte, vom I. 1605, 
(MSS. Brf. Vol. SZS.) erhellet, daß die Gesandtschaft
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Kaiser deßhalb zu berichten, sie wollten an das Publi. 

rum durch Druckschriften appelliren, an das Parlament 

sich wenden, worin sie einige Freunde zu haben vermein

ten, beym Kaiser um die Haltung der Reichs-Poltzey- 

gesehe, wegen des Ausfuhrverbothes der Wolle anhak. 

ken, ein Geseh, das nie ernstlich gegeben, nie gehalten 

ward, noch werden konnte: sie wollten die feinen Tuch- 

Manufacturen in den Städten empor bringen, und 

freueten sich, daß man es bereits an einigen Orten da- 

hin gebracht habe, daß man eine Elle Tuch zu dritte- 

halb bis drey Thalern habe zu Stande bringen können; 

ober die geschloffenen Aemter standen dem Aufkommen 

solcher Manufakturen gar sehr im Wege, und eine kraft- 

volle Ordnung, wie sie Lübeck erließ, mochten die an

dern nicht. Mit Elbing und Stade wollte man nego- 

riiren, dann wieder, die fiskalische Klage aufschieben, 

dann beym Kammergerichte und dem Reichstage sollici- 

klren, den Kaiser an sein Pönal-Mandat mahnen, die 

kaiserlichen Räthe bestechen, mit dem Englischen Ge

sandten in Spanien, wohin die Hansen einen Agenten 

sandten, kractiren. Man sieht aber deutlich genug die 

Ohnmacht und Verzweiflung aus dem ollen hervor 

leuchten, wie sie unruhig und ungewiß, dann nach die-

durchaus nicht- ausgerlchtet, daß ihr spöttisch und 
höhnisch geantwortet worden, und über die halben 
Maßregeln, die nun noch zu ergreifen standen, ward 
gar lang und breit verhandelt.

ui, Dd
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ftm, dann nach jenem griffen, im Innern schon über

zeugt, daß nichts wà Helsen roetbr. 8 3

Indeß waren die Adventurierer ungestört zu Stade 

angrsikdelt, ja sie hatten beym Kaiser die förmliche

83 Protokoll der Hansischen Versammlungen, von de« 
Jahre« 1605, 1606, 1608, 1609, in 6fn MSS. Brf. 
Vol. 236, 537, 238. Es kommt in den Anen die» 
ser und der folgenden Jahre häusig vor, daß dir 

Deutsche Wolle nicht nach England geführt werden 
sollte, wie sonst häusig geschehen; dagegen ward, 

vergl- Anderson a. a.O., Englische Wolle immer 
noch von Zeit zu Zeit, durch die Hansen nach de« 

Niederlanden, auch wohl nach Deutschland geführt; 
auch nach handschriftlichen Nachrichten. Ec- scheint, daß 
man gröbere Deutsche Wolle mit Vortheil „ach Eng
land, und feinere von da selbst nach Deutschland mit 

Vortheil führen konnte. Auf jeden Fall ist klar, wie 

schlecht es damahls mit der Bereitung feiner Tücher 
i» Deutschland stand. Aus den Reichstag« Ver

handlungen des sechzehnten Jahrhunderts ist ein« 
leuchtend, daß, der verschiedenen Lage der einzel
nen Theile des Reichs wegen, das allgemeine Ver
both der Ausfuhr der Wolle nicht gehalten werde« 
konnte, daß die Städte anfangs dagegen waren, 

und daß ilwr geänderte Meinung keine rechte Aus
führung fand. — Daß die geschloffenen Aemter sehr 

im Wege standen, und daß Lübeck dagegen eine 

Ordnung erließ, die von den übrigen nur ad refe

rendum genommen ward, kommt in dem Protokolle 
à Versammlung, vom Jahre 1619, vor; MSS. 

Brf. Vol. g,;!.
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Erlaubniß dazu sich zu verschaffen gewußt. König Ja» 

cob konnte sogar an den ohnmächtigen Kaiser Rudolph 

schreiben, und ihn bitten den Contract zwischen der Stade 

Stade und den Adventurierern zu consirmiren, voraus- 

sehend, daß er seines so hoch lautenden frühern EdietS 

nicht mehr gedenken werde. Jacob hielt eS nicht ein

mahl für rathfam in die Bitte der Stadt Stabe zu 

willigen, worin sie auf die immerwährende Residenz der 

Engländer bey sich antrug, da, wie er klüglich genug 

fagte, er feine Unterthanen nicht zwingen könne noch 

wolle einen andern Ort zu wählen, wenn es ihnen ge

rathener scheinen möchte, 84

84 Iw Protocolle der Hansischen Versammlung, vom 

Jahre 1608, a. a. £>., kommt vor, daß Stade ein 
widerliches Decffet beym Kaiser ausgewirkt habe, 

daß Gransin, Hansischer Agent beym kaiserlichen 

Hose, Vorstellung dagegen machen, den kaiserlichen 

Fiscal eines bessern belehren, und den kaiserliche» 
Räthen von der Städte thätigen Erkenntlichkeit et
was unter den Fuß geben solle. Die Briefe von 
dem Kdnige Jacob an Stade, Nov. 1608, und an 
den Kaiser Rudolph, wahrscheinlich von demselben 
Jahre, stehen in den MSS. Brs. Vol. 338.

Dd a

In der That sand sich dieser Ort auch gor bald, 

denn die Hamburger, eifersüchtig aus Stabe, und wohl 

bekannt mit dem «lenden Zustande der Hanse und der 

Reichs, schloffen, im Jahre i6n, mit den Engländern 

über eine, in ihrer Stadt zu haltende Residenz, ver

ständig ab, nach den Umständen noch vorsichtig und vor-
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theilhast genug. Sie gingen den Vertrag auf unbe^ 

stimmte Zeit, gleichsam auf immer ein, erneuerten und 

erweiterten ihn im Jahre i6ig. Auf die Vorwürfe der 

Hansen mußten sie gefaßt seyn, auch wurden sie ihnen 

in reichem Maße zugetheilt, blieben aber die Antwort 

nicht schuldig. Der Kaiser hatte ihnen da,u ein Induit, 

jedoch keine Confirmation bewilligt. Nicht einmahl 

das wollten die Hamburger übernehmen, in England zu 

werben, daß nähmlich den Hansen daselbst die Gleich, 

stellung mit den Eingeborenen des Londes im Zoll be- 

willigt würde, eine Sache, welche die Bundeefreunde 

unter Elisabeth immer stolz verworfen hotten, und jeht 

allmöhlig nur allzusehr zu wünschen schienen. Auch 

dieser Dorkheil, den sie früher so leicht hatten behaupten 

können, war und blieb für sie verloren; Hamburg rühmte 

sich nur noch durch ihren Vertrag, den Hansen den 

Stahlhos in England wieder verschafft zu haben. Je. 

doch war dieser Hof, so wie die übrigen Gebäude, ohne 

die von nun an auf immer verscherzten Privilegien, we

nig mehr werth.

Unter keiner der folgenden Regierungen konnten we. 

der die alten Privilegien, noch die Gleichstellung im Zoll 

mit den Eingeborenen erhalten werden. Der dreyßig, 

jährige Krieg brach aus, der Bund löste sich immer 

mehr auf, und der Althonseatifche, privilegirte Handel 

mit England hatte für imtyer ein Ende,

85 Die bereits angeführten Protocolle, so wie die der 
folgenden Jahre, z. B. von 1612, 1615 u. s. w..
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Gleich beym Ausbruche des Streits, zu Zelten der 

Königinn Eufabeth, konnte jeder, der mit dem innern 

Zustande der Hanke, Deutschlands und Englands be» 

sannt war, nur dieß und kein anderes Ende erwarten. 

Die Uneinigkeit unter den Gliedern des Bundes, end» 

lick der schlecht, Zustand des Comtoirs zu London selbst, 

die Treulosigkeit seiner Vorsteher, ihre Unfähigkeit, ihr 

Eigennuh mußten das Unglück, statt es zu mildern oder 

aufzuhalten, nur noch beschleunigen und vermehren. Es 

ist billig davon noch einiges zu erwähnen.

Schon während der Regierung der Königinn Elisa» 

beth ward auf Cölns Vorschlag, um das Jahr 1591, 

Thor Lohe, oder Thor Lahn, zum Adermann des Com

toirs , mit loo Pfunh Gehalt und freyer Wohnung, be

stellt. Es fehlte sehr, seit Zimmermanns Abgänge, im 

Jahre xs88, an geschickten Männern zu diesem Amte. 
Ein gewisser Hintmann. hatte seit der Zeit gleichsam ei» 

genmäcktig hem Ganzen vorgestanhen, und er dlrigirte 

auch, seit Thor Lahns Ernennung, im Grunde ferner 

fort; dieser war nur zum Schein da, die Engländer 

nannten ihn eine Aldermanns-Pupp,; Hintmann aber, 

im Streit mit anderen auf dem Comtoir Residirenden,

in b«iMSS. yrs. Vol. 338, 240.; vrrgl. auch die ge» 
druckten Nachrichten bey Köhler bey denselben I., 
Hâberlin u. a. Der Vertrag von den Jahren 
1611 u. 1618, zwischen Hamburg und den daselbst 
residirenden Engländern, ist bereit- verschiedentlich 
gedruckt, vrrgl. Beylage b. d. I.
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schien eg entschieden mit der Königinn und mit den Eng

ländern zu halten. Einige Hintere Häuser (Achterkam- 

mern), beym Stahlhof, an der Kirche, die Themse 

hinab belegen, hatten die Deutschen auf verschiedene 

Jahre sich zu verschaffen gewußt. Hintmänn hatte, wäh

rend seiner Direction, sie an Englische Tuchmacher ver- 

miethet, und diese ließen sich ungescheut verlauten, daß 

die Deutschen sie bald ganz einbüßen würden. Eine 

von dem Stahlhose abgesonderte Straße, weiland von 

Deutschen bewohnt, war nun von Englischen Handwer

kern beseht, und der Major der Stadt übte daselbst be

reits die Jurisdiction. Ja schon damahls hatte Hint» 

mann, innerhalb der Pforten des Stahlhofs, die beßten 
Warenhäuser an Engländer vermiethet, und den Hansen 

wurde der Raum, unter nichtigem Vorwande, abgeschlagen. 

So parteyisch aber verfuhren der Oldermann und Hink» 

mann, daß sie den Engländern verstatteten mit falscher 

Wage zu wiegen, während der Deutschen Güter durch 

königliche Bediente genau und streng gewogen wurden. 

Der tord Major, so klagten die Residirrnden, werde 

bald im Innern der Pforte regieren und einen Pferde

stall daraus machen; Thor Lahn und Hintmann gingen 

nicht an Hof, nicht auf die Börse, si, verträten die 

Deutschen nicht, sie baueten und rissen ein nach Wohl» 

gefallen, legten keine Rechnung ab, und wie die Klagen 

weiter lauteten. Diese ungeschickten und treulosen Be» 

dienten wurden von der Hanse abgeseht, Hermann tan» 

german, als Oldermann, und Heinrich Damßdorff zum
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Secretär bestellt. Aber jene hatten zur Verachtung der 

Hanse |o beygetragen, daß niemand ihr Ansehen wieder 

herzustcllen vermochte, vollends als die Streitigkeiten 

mit der Königinn und deren Décrété sie nun aus dem 

Hose vertrieben. 86
Die Einkünfte nahmen indeß stets ab. Die Vor« 

steher des Comtoirs erhielten olmoftnweise von den 

Städten kaum etwa die Halste ihres Gehalts; so von 

ihnen verlosten, bothen sir bey König Jacob wieder um 

die Zulassung zu ihrem Stahlhofê, und versprachen tb 

genmächtig ein« Residenz fût die Engländer in Deutsch« 

land. Zwar nahmen die Hanse-Städte dieß sehr übel 

aus, jedoch gelangten di« in England Residirenden eben 

dadurch wieder zum Besitz ihrer Höfe daselbst, obschon 

ohne die vormahls daran geknüpften Privilegien.87

Die Finanznoth, der abnehmende Handel und die 

abnehmenden Einkünfte machten, daß di« Städte den 

Beschluß faßten, die Häuser zu Boston und Lynn zu 

verkaufen, aber sie fanden kein annehmliches Geboth. 

Dee Comtoirs nod) übriges Silberwerk ward nod) Lü. 

deck gebracht, so wie dessen Schriften, Freybriefe und

8» Protokoll der Versammlungen, von d. Jahre rzyr, 
. in den MSS. Brs. Vol. 233.
» Nach dem Protokoll der Vrrsammlnng von dem 3. 

1606. Indeß behaupteten die Hamburger später, daß 
den Deutschen der Stahlhof, wegen ihres mit den 
Engländern eingegangenen ContractS, wäre ringe« 
räumt worden.

I
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tret) Siegel. Das Silber ward elngefchmolzen, um dle 

Vorsteher, die man noch, in Hoffnung besserer Zeiten, 

bevbehielk, daraus zu unterstützen. Ein bloßer Jnspec.

1 tor' Nahm-ns Holdschoe, ward endlich bestellt, ihm wurde 

ein kleiner Geholt ousgeworfen, und aufgegeben einen 

Theil der Häuser zu verkaufen, die andern zu vermie« 

then und daraus die Reparatur-Kosten des übrigen 

Theils zu bestreiten, s s

Ueber diesen Verweser der Niederlage aber entstan. 

den alsbald Klagen. Mit seiner Rechnung war man 

unzufrieden; alles zerstel; Weiber wohnten auf dem 

Scahlhofe, Als Holdschoe starb, so ward tangermann 

an sein« Stelle erwählt, diesem folgten andere. Eini» 

geö ward durch Dermiethen der Häuser an Engländer 
und Deutsche, selbst noch in spätern Zeiten, gewonnen. 

Don dem althanseakischen Handel, den Freyheiten, die 

daran geknüpft gewesen, war aber bald gar nicht ein. 

mahl mehr die Rede. 89

Während der Regierung Königs Jacob und dessen 

nächsten Nachfolgers waren die Dorschreiben der verei*  

nigten Niederlande, als damahligen Bundesgenossen der

" Protocoll der Hansischen Versammlungen von den 
Jahren 1606, 1609, 1619, 1615 a. a. O. Proto« 
coll der Versamml. von dem Jahre 1614.

” So kommt in Lübecks allgemeiner Hansischen Rech« 

uung, von dem Jahre 1668, noch vor; Empfangen 
vom Stahlhoff zu London im 3.1630; 4,00 Thaler 
und 1000 uhl. im I. 1656.
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Hanse, alles, was zur Hülfe noch übrig blieb: allein 

etwas recht ersprießliches war doch auch davon nicht zu 

erwarten; an die Gewinnung der alten Vorrechte war 

gar nicht mehr zu denken. Bey der Republik England 

suchten bi« noch übrigen verbundenen Städte, und es 

waren ihrer damahls nur noch sehr wenige, etwa zwey 
bis drey, durch ihren Gesandten Leo von Aihema einige 

Begünstigungen; aber sie wurden, wie es scheint, höflich 

abgewiesen. Cromwell bewilligte ihnen, daß si- in den 

zwischen England und Frankreich geschloffenen Frieden 

mit eingeschloffen würden, «ine Sache, die gar unschul

dig war, die sie In so späten Zeiten bey mehreren Mäch. 

ten suchten und leicht erhielten, die auch früher üblich 

gewesen und wobey weiter von alten Freyheiten auch 

nicht einmahl mehr die Rede war. Wenn Carl II. 

ober einzelnen Städten, Hamburg, Bremen, Lübeck und 

Danzig auf einige Zeit die Befreyung von der Navi

gations-Acte zugestand; so war dieß zwar ein recht 

großer Vortheil, wenn er nur dauernd hätte behauptet 

werden können: allein es war schon keine alte und kraft- 

volle Hanse mehr, es waren nur noch einzeln« Städte 

übrig, welche dieser Freyheit theilhaftig wurden, nur 

auf diese und die neue Hanse beziehen sich diese Frey- 

heiten. Mit Elisabeths Absterben hat die Althanseatisch. 

Englische Geschichte bereits ein Ende. 90

90 ®* e Verbindung der Hansen mit den vereinigten Nie*  
verlanden s. oben. Wegen der Urkunden, die auf 
die Verhältnisse zwischen England und den noch übn,
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Als die Hansen so ganz ihren befreyten Verkehr mit 

England einbüßten, wollte man ihnen auch ihre Häuser 

daselbst, besonders den Stahlhof nehmen und. ihn dem 

Fjscuö zusprechen. Die Engländer glaubten jährlich aus 

dessen Miethe 11000 Pfund gewinnen zu können; die 

Rechte darauf, sagten sie, seyen längst verwirkt, um so 

mehr, da keine Hansen mehr nach England kamen. 

Zu Zeiten der Republik schien die Gefahr groß genug, 

indeß behaupteten sie sich in dem Besih.91

Aber während des allgemeinen Brandes zu London, 

im Jahre 1666, brannte auch der Stahlhof nieder, und 

da die alte Hanfe damahls bereits so gut als ganz aufge

löst war, so war es auch schwer genug aus der Asche 

ein neues Gebäude hervorgehen zu lassen, und doch war 

dieß um so nothwendiger, da der König und die Stadt 

London den Uebelstand eines leeren, wüsten Platzes nicht 

dulden wollten, weßhalb der Befehl erfolgte, daß, wenn 

nicht in einer bestimmten Frist die Gebäude wieder auf- 

geführt würden, der Platz verfallen seyn sollte.

Aber es war unendlich schwer von den noch übrigen, 

wenigen, mit einander verbundenen Städten die nöthi

gen wenigen Hanse - Städten, zn Zeiten der Repu» 
blik, Cromwells und Carls II. sich beziehen; s. die 
gedruckten Urkunden in der Beylage bey den Jahren 
1652, 1654, 1656, 1661, 1662, 1663/ 1664, 1665. 

91 Boeclers Déduction zu Gunsten der Hanse, vom 
Jahre 1559; f- Beyl, bey dems. I. Man lernt übri, 
gens nicht viel daraus, es sind die alten Argumente 
ziemlich platt und plump vorgetragen.
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gen Beyträge zu erhalten. Der damahlige Verweser 

des Stahlhoss, Jacobsen, schrieb, bath und flehte bey 

Lübeck; diese Stadt trug die Noth den übrigen vor, 

schriftlich und auf den letztem schwachen Versammlungen, 

von den Jahren 1668 und 1669 mündlich, ohne daß man 

eine entscheidende Hülfe erhalten konnte. Jacobftn-bokh, 

daß nur der vordere Theil der ehemahligen Hansischen 

Häuser, nach der Straße oder der Themse hin wieder 

ausgebauet werden sollte, um die Engländer zu beruhi

gen: allein da niemand contribuiren wollte, so schlug 

er vor, daß man den Bau durch Engländer auf ihre 

Kosten betreiben lasten möge, welche denn den Vorschuß 

obwohnen sollten. Indeß konnten die Städte diesen keine 

Gewißheit wegen Entschädigung geben, wenn sie etwa 

herauSgeworsen würden. So mißglückte auch dieser Vor

schlag sogleich; doch fanden sich späterhin einige, da man, 
durch eine Erklärung des Königs, vom Jahre 1068, im 

Besitz geschützt ward. Mancher Aufschub deö Besitz« 

eingreifeng des leeren Platzes durch den Fiscus, ward 

beym Könige und dem Parlamente ausgewirkt. Lübeck 

drang von neuem auf die Contribution der Städte, nie

mand sollte gezwungen werden, und jeder, zu Folge sei

nes Beytrags, die Dividende von der Miethe erhalten; 

aber es war so gut als nichts gemeinschaftliches mehr 

zu Stande zu bringen, wie kläglich auch Lübeck über die 

Schmach that „solch ein Monument alt er Größe" 

zu verlassen. Der Verweser drohte alles auszugeben, da 

er manche Vorschüsse gemocht hatte.
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Don allem Antheil aber die alten, vordem zum 

Bunde gehörenden Städte auszuschließen, wagte man 

auch nicht, wiewohl sie nicht beytragen konnten oder woll

ten. Homburg erborh sich endlich einen Theil des Hofs 

wieder aufzubauen, ein anderer sollte von den übrigen 

Städten, auf. gemeinftdastliche Kosten errichtet werden. 

Nichts endliches konnte auf diesem letzten Hanse »Tage, 

vom Jahre 1669, zu Stande kommen. Was später 

geschah war das Werk der neuen Verbindung der drey 

oder vier Städte, die nach der Zertrümmerung des 

Ganzen noch einiger Maßen zusammen hielten.'"

** Die Nachrichten wegen der letzten Verhandlungen, 
über die Erhaltung des Stahlhofs, finden sich in p. 
MSS. Brs. Vol. 250,251. in folgenden Acten: Schrei« 
den Lübecks an Braunschweig, vom 9 Sept., u. 
Nov. 1667; Jacobsens an Lübeck, vom 28. Oct. des
selben JahrS; Schreiben Lübecks an Braunschweig, v. 
eg Febr. 1668; Protokoll der Bersamml. der Städte 
Lübeck, Hamburg, Braunschweig und Bremen, zu Lüa 
deck im Jul. 1668 ; Schreiben Lübecks an Braunschw., 
vom rz. Sept. 1668, 28.Jan. 1669; Bremens und 
Hamburgs an Braunschweig, vom 26. u. 27. Aprill 
1669; Protokoll der Versammlung vom Jahre 1669; 
Jacobsens Schreiben aus London an diese Bersamm, 
lung, vom -8. May, 1669.
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Achtzehntes Buch.
Verhältniß der Hanse zu Frankreich, Portugal, 

Spanien und Italien, während der 

dritten Periode.

Der Verkehr der Hansen mit Frankreich scheint zu 

Anfang dieser Periode noch immer unvollkommen gewe

sen zu seyn; wenige Nachrichten sind darüber vorhanden; 

der ganze damahlige Zustand läßt nichts anders erwarten. 
Frankreich hotte im Kunststeiß noch wenige Fortschritte 

gemacht; Wein und Salz mochten etwa die Haupkpro- 

ducke seyn, die man daselbst eintouschen konnte. Indeß 

wurden von alten Zeiterr her, besonders die nördlichen 

Küsten, von den Hansen besucht, vornehmlich Rochelle; 

auch wurden die Güter, welche der Zwischenhandel den 

Hansen gewährte, von ihnen zum Theil wohl hierher 

geführt, wenn nicht der Niederländische, allgemeine 

Markt, wo Deutsche und Franzosen gemeinschaftlich 

hinkamen, bereits zu dem wechselseitigen Tausche zu- 

reich te.
Die Streitigkeiten zwischen Frankreich und England, 

die ewigen Fehden zwischen benden Theilen, hatten die 

Fahrt der Hansen auf Frankreich oft gestört, viele Kla

gen und Verträge waren darüber entstanden; dieß Uebel 

schien indeß seht etwas nachzulaffen. Als Flandern immer 
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mehr aufhSrte der allgemeine West »Europäische Markt 

zu seyn, so mag auch der directe Verkehr zwischen Frank» 

reich und den Hansen immer mehr zugenommen haben. 

Aus jeden Fall ober scheint eß, daß die Oberdeut» 
schen Städte, besonders nach Lion hin, einen weit gros» 

fern Verkehr mit Frankreich hakten, als die Hanseaten; 

denn jene haben wenigstens weit mehrere Freybriefe 
und Privilegien von den Königen von Frankreich, als 

diese, aus jenen Zeiten vufzuwetsen.1
Die Nachrichten sind zu Anfang dieser Periode noch 

sehr sparsam. In den ersten Jahren des sechszehnten 

Jahrhunderts kommt die Klage vor, daß Französische 

Seeräuber sich bis noch der Ostsee gewagt und dort ein 
Lübeckisches Schiff aufgebracht hätten, weßhalb eine De» 

putation an König Franz I. gesandt ward oder abge» 
fandt werden sollte. 2

: In den Streitigkeiten dieses Königs mit Carl V. 

wurden den Hansen von jenem Anträge zur Freundschast

x Die Privilegien für die Deutschen Kaufleute in den 
Privilèges des Suisses und bey Lünig, vergleiche 
Devlage, a»S dem sechSzehnten Jahrhunderte gehen 
offenbar nur die Oberdeutschen Städte an. Die Han, 

, sen reden nie von diesen Privilegien. In allen Han, 
sischen Acren werden bloß die wenigen erwähnt, wel
che bk Hansen wirklich in frühern Zeiten erhalten 
halten, deren in den beyden ersten Theilen dieses Werks 
ist gedacht worden, und die von Zeit zu Zeit in die» 
ser Periode bestätigt wurden.

3 Köhler, bey dem Jahre 1519.
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und engsten Verbindung gemacht, Anträge nicht nur 

zur Bestätigung der ölten Freyheiten, sondern auch zu 

ihrer Vermehrung, wie er denn bey allen Deutschen 

Fürsten und Ständen, während seiner Fehde mit dem 

Kaiser dergleichen Verbindungen suchte. AIS der kö

nigliche Antrag aus dem Hanse-Tage, von dem Jahre 

1535, vorkam, entging es auch den Städten gar nicht, 

daß Frau; I. ohne Zweifel verborgene Absichten dabey 

habe, und daß man, wegen seiner Verhältnisse mit 

dem Kaiser, bey einer an ihn obzuordnenden Gesandt- 

schast mk Vorsicht zu Werke gehen müsse: so nähmlich 

äusserten sich Braunschweig, Cöln und andere bestimmt 

darüber. Die letzte Stadt war der Meinung, man 

solle nur den Antrag benutzen, um einige in Frankreich 

ronfiscirte Tücher wieder zu erhalten, und den Secretär 

des Comroirs in Brügge vernehmen, in wie fern er 

etwa in Bezug auf den Französischen Handel von seinen 

Obern beaustragk sey. Aus Bremens Antrag wurden 

die alten Französischen Privilegien, vom König Philipp, 

aus dem dreyzehnten Jahrhunderte verlesen. 3 Danzig 

war für die Verfolgung des Antrags, für die Abferti

gung einer Gesandtschaft nach Frankreich. Andere wa

ten lauer und furchtsamer, sie wollten der Majorität 

beytreten. Hamburg meinte man müsse erst wissen, was 

der König weiter beabsichtige, und den Secretär von

3 Drrgl. wegen dieser Privilegien, was in den beyden 
vorhergehenden Theilen dieser Hansischen Geschichte 

erwähnt worden ist.
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Brügge verhören, warum man der bisherigen Franzö

sischen Privilegien sich nicht mehr bediene. Lübeck hatt« 

keinen unmittelbaren Verkehr mit Frankreich, auch die 

übrigen Städte gleichfalls nicht, oder wenigstens einen 

unbedeutenden. Die noch bey dem Bunde haltenden 

Niederländischen Communen, nahmentlich Campen schie

nen am meisten dabey interessirt. Die «ehre Stadt 

äußerte sich dahin, daß sie vor fünfzig Jahren die Fran

zösischen Privilegien habe confirmiren lassen, daß sie die 

Originale verwahre, die Copien aber damahls noch Lü- 

deck geschickt, nachher auch noch Ein Mahl die Constr- 

motion der Freyheiten ausgewirkt habe; daß etwa vor 

siebenzehn bis achtzehn Jahren nach Frankreich gesandt 

worden wäre, wegen des Nachtheils, welcher von Fran- 

zösisäier Seite den Städten zugefügt worden; daß die 

den Hansen zustehenden Freyheiten beym Pariser Parla- 

ment verwahrt würden, daß sie ober allmöhlig außer 

Uebung gekommen, da man ihre Renovation versäumt 

habe, gleichwohl in Frankreich Sitte sey, daß mit dem 

Tode eines Königs alle von ihm ertheilten Freyheiten 

auch stürben. Der Handel nach Frankreich betreffe vor- 

züglich den Salzkauf; man möge eilen diesen Antrag 

zu benuhen. Der Secretär der Niederländischen Facto, 

rey erzählte von alten, zu Brügge in Copie vorhan- 

denen, Französischen Freybriefen. Lübeck war der Mei

nung, daß man eine Gesandtschaft an den König ab- 

fertigen sollte; allein dieß schien der Verhältnisse wegen, 

worin der Kaiser zum Könige stand, wenig Beyfall zu 
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finden. Man begnügte fich daher durch das Comtoir 

zu Brügge, den Antrag weiter verfolgen zu lassen, in» 

dem, wenn auch weiter nichts erhalten würde, als die 

Sicherheit in Französische Hasen einzulausen und sreyen 

Handel daselbst zu betreiben, dieß auch schon wichtig 

genug sey. 4
Diesem zu Folge ward denn baö Jahr darauf (1536) 

eine Confirmation der frühern Freyheiten von Fran; Js. 

erworben. Aber diese gewährte weiter nichts, als was 

früher bereits von anderen Königen war verstattet wor

den: Schuh nähmlich gegen die durch Franzosen ver

anlaßten Störungen des Verkehrs zu Wasser und fand 

und in den Höfen des Reichs, worüber Klagen entstan» 

den waren. Es bestätigte der König die alten von fei» 

nen Vorfahren ihnen ertheilten Freyheiten; er bewilligte 

freye Ein- und Ausfuhr aller nicht verbothenen Güter, 

bey Bezahlung der früher gewöhnlichen, geringen Abga

ben, freyen Verkehr mit seinen Unterthanen zu Wasser 

und zu Land. Dieß aber ist es auch alles, was man 

daraus ersöhrt; über den Gang und Umfang dieses 

Verkehrs ist weiter gar nichts daraus obzunehmen. Eben 

so wenig mehr erhellet aus dem Freybriefe von Hein

rich IL, den die Hansen sechszehn Jahre nachher erhiel

ten, und der genau in denselben allgemeinen Ausdrücken, 

wie der frühere, abgefaßt ist.1

4 Nach dem Protokolle deS Hanse-Tags, von d. 1.1535, 
in den MSS. Brf. V0I.216, u. dem MS. Hafn. b. d. I,

» Vergl. die Beylage, bey den Jahre» 1536,1553.
Ee a
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Indeß scheint der Hansische directe Verkehr mit 

Frankreich, wie es ohnehin aus dem bessern Gedeihen 

jenes Landes, und dem Dersalle des Niederländischen, p 

allgemeinen Markts, sich von selbst ergeben mußte, in 

dieser Zeit immer mehr und mehr zugenommen zu ha

ben. Oêsierg kam der Antrag vor. da zugleich von Zelt 

zu Zeit Hansische Schiffe von Franzosen und den mit 

ihnen meist gleichmäßig handelnden Schotten aufgebracht 

würden, für immer einen Hansischen Advocate», Pro- 

curatcr oder Gesandten in Frankreich tu halten, auch 

wohl eine besondere städtische Gesandtschaft an die Kö

nige von Frankreich abzusenden, da diese zu Folge der 

verschiedenen politischen Conjuncturen bald mehr bald 

weniger den Hansen sich näherten, und ihnen freund

liche Anträge, größere und schönere Hoffnungen machen 

ließen. Allein nicht nur Jahrzchende, sondern ein hal

bes Jahrhundert hindurch, ist über diese Vorschläge viel 

und mannigfaltig veihandelt worden, ohne daß jedoch 

je diese Plane und Hoffnungen ganz scheinen erfüllt und 

ausgeführt worden zu seyn. Theils lag die Schuld an 

der Langsamkeit, womit alle Hansische Beschlüsse zu 

Stande kamen, an den schlechten Finanzen, weiche die 

schönsten Gelegenheiten so oft verscherzen liessen, theils 

an dem immer mehr einbrechenden Verfall des Bundes, 

theils an den Unruhen, die in Frankreich ausbrachen, 

an den Kriegen, die über Europa kamen, und endlich 

an den schwankenden Gesinnungen des Französischen 

Hofes selbst.
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So ward bereits, im Jahre 1549, beschlossen, daß 

ein solcher Advocat, oder nach neuerm Ausdruck, ein 

Consul in Frankreich gehalten werden, und daß die 

Niederlage zu tondon ihm den Geholt auszahlen sollte; 

aber die letztere mag sich dessen geweigert haben, und 

selbst die kleinste Ausgabe war damahls bereits so 

schwer auszumitteln, also daß acht oder zehn Jahre ver» 

gingen, bis man sich endlich dahin zu vereinbaren schien, 

daß von den Hansischen Schiffen, die nach Frankreich 

führen, eine Abgabe zur Bestreitung des Soldes, für 

jenen anzuflellenden Bedienten, erhoben werden sollte, 

ohne jedoch das erwünschte Werk wirklich zu Stande 

zu dringen. 6

Indeß wurden die Aufträge von Seiten Frankreichs 

zu Anfang der Regierung Carls IX. und während der 

Regentschaft seiner Mutter, immer mehr erneuert, und 

eg wurden den Hansen Hoffnungen zu größern Frey

heiten gemacht. Es waren ihre Streitigkeiten mit der 

Königinn Elisabeth von England nicht unbekannt, und 

man hoffte von Französischer Seite dieser durch ein en» 

gereS Anschließen an die Hansen wehe zu thun, ihr, die 

von Catharina von Medicis so gehaßt war.

So kommt denn auf dem Hanse-Tage, von dem 

Jahre 1562, vor, daß man von Französischer Seite den 

' Bundessreunden ein« Niederlage, oder ein Comtoir an

6 Zu Folge des Protokolls deS Hanse TagS, von den 

Jahren 1549 nnd 1559, in hn MSS. Brf Vol. 2'7, 
220. und in hm MS. Hafn. hey hn 3,1549, 1557.
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einem gelegenen Orte, verstatten wolle, und die Privile« b

gie" zu vermehren geneigt sey. Lübeck, damahls immer £

fur das Aufblühen der in den Niederlanden wieder zu f

errichtenden Faetorey zu Antwerpen aufs eifrigste be» t

sorgt, unter andern, weil ihre Bürger unmittelbar nach a

Frankreich, der Entfernung wegen, wenig handelten, 1

war zwar gegen diese Begründung einer neuen Nieder» fi

läge in Frankreich, indem sie fürchtete, daß diese der (

Niederländischen schädlich seyn würde, und daß beyde d

aufrecht zu erhalten, um so schwerer seyn müsse, da, ii

wenn Krieg zwischen Spanien, den Niederlanden und «

Frankreich ausbreche, man dennoch genöthigt seyn werde, 6

eme von beyden aufzugeben. Lübeck setzte ferner hinzu; 9

jetzt sey man von Französischer Seite zwar bereit, die 

Kosten zur Errichtung einer solchen Faetorey zu tragen, o

und andere günstig genug lautende Versprechungen zu t

geben; wenn man aber einmahl sich dort werde nieder» f

gelassen haben, so würde ganz anders verfahren werden. I

Veberall sey bey den jetzigen Unruhen, eine Gesandtschaft 

nach Frankreich obzusertigen, gefährlich, die Sache zu i

lange aber auszufchieben bedenklich, und wie man sich t

auch immer benehmen möge, den Antrag ganz abzuleh« f

nen ober anzunehmen mit gleicher Gefahr verbunden, $

weßhalb man wohl am beßten thäte, sich im Allgemeinen «

nur aus die Confirmation der alten Privilegien zu be» Î
schranken. (

Indeß hielten andere dafür, daß es nichts ganz (

unerhörtes sey, «ine Residenz in Frankreich zu haben, i 
\
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da man vordem bereits auf einige Jahre eine solche zu 

Bordeaux gehabt habe, als man ernst mit Brügge zer- 

so Um sm, daß der gemeine Kaufmann damahls gute 

Geschäfte bereits daselbst durch Tücker, Wein und 

andere Artikel gemacht habe, und daß gar wohl zu 

Antwerpen und Frankreich Comtoire zu gleicher Zeit be

stehen könnten, die, mit einander in Corresponde«,;, den» 

Ganzen höchst zuträglich seyn würden, vollends, wenn 

das Comtoir zu London eingehen sollte, und wenn man 

in Frankreich die in England verscherzten Privilegien 

wieder erhalten könne: da in dem ersten Lande ja auch 

bereits zum Theil gute Wolle gesunden und auch einige 

gute Tücher daselbst gemacht würden.

Wirklich ward denn auch dem am Dänischen Hofe 

aecredirirten, Französischen Gesandten, Carl Danzay, 

der den Antrag gemacht, und das Ganze betrieben hatte, 

freundlich geantwortet, vorläufig eine Gesandtschaft be
liebt und die ihr mitzugebende Instruction beschlossen.

Di« letztere gibt einige Auskunft über den Handel, 

über die Hoffnungen und Wünsche der Hansen; sie lau- x 

tete in ihren Hauptpuncten also. Die Gesandtschaft 

solle die Confirmation der alten Freyheiten zunächst be

gehren, die Gesinnung der Königinn Mutter, in Bezug 

auf die Errichtung eines EoMtoirS in Frankreich, näher 

ju erforschen bemüht seyn, und im Allgemeinen die 

Geneigtheit der Hanse dazu, wenn es anders mit ihren 

anderweitigen Geschäften bestehen könne, erklären, sich 

zugleich aber bey den Comtoiren zu Antwerpen und 
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tondon wegen ber besonderen Forderungen, dle deßhalb 

zu machen seyn möchten, naher erkundigen. Dor ollem 

andern solle alsdann die freye Ab » und Einfuhr, als 

aller Comkoire Fundament, gesucht werden, ferner Min. 

derung der Zölle, wenigstens Gleichstellung der Hansen 

mit den Eingeborenen Frankreichs in dieser Hinsicht, 

Besreyung von allen im lande üblichen Abgaben für die 

Residenten auf der Factorey, die Erlaubniß für den Ol» 

dermann undKausmannerath die Jurisdiction über ihre 

Untergebenen zu üben, das Recht für olle sich frey zu 

versammeln und Statute unter sich zu machen; endlich 

wollte man sich bemühen, eine schnelle und minder kost« :

. spi"ige Rechtspflege, durch den Ausspruch des Königs, 

in allen Streitigkeiten mit des Landes Einwohnern, Frey, 

heit der Religionsübung und freye Wohl der Orte, wo 

die Residenz zu halten seyn möchte, zu erhalten. Zu. 

gleich wurden die Legaten beauftragt, um eine Dermin, 

derung des Solzpreises, der durch die Pachtung in der 

letzten Zeit so hoch getrieben worden sey, zu werben, 

und sich wegen einer in Frankreich für die Hansen an. 

zustellenden tauglichen Person, als Consul, näher zu er» 

kundigen.7

Allein es dauerte viele Jahre, bevor die Legation 

wirklich zu Stande kam, denn es fehlte an Geld, und 

an dem Vertrauen der einzelnen Städte, die nöthigen

’ Zu Folge des Protocolls des Hanfe-Tags, von dem 
Jahre 1563, zu Lübeck, in den MSS. Brf. Vol.230f
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Vorschüsse deßhalb zu machen, well, wenn diese ein

mahl gemacht waren, eS so gut als unmöglich blieb, sie 

je von der Corporation wieder zu erhalten. Auf ver

schiedenen Hansischen Versammlungen wurden die Lega

ten bereits ernannt; Danzay dr-ng auf ihre Abferti

gung, und drohte mit des Königs Ungnade, wenn man 

seinen trefflichen Antrag so schnöde abweisen wolle. Es 

klagten die Städte, die vornehmlich aus Frankreich han. 

dellen, verschiedentlich über die Nachlässigkeit und Faul

heit in allen Deliberaklonen, daß noch immer kein Ad- 

vocat oder Consul in Frankreich angestellt worden sey, 

der sie bey den öfteren Kränkungen an Schiff und Gut, 

die sie zu leiden hätten, schützen und ihnen zu Recht 

verhelfen könne. Es ward daraus, im Jahre 1568, der 

frühere Beschluß, wie die Kosten zur Erhaltung eines 

Consuls ausjubringen seyn möchten, verbessert, und ge

nau bestimmt, was von den Schiffen, die nach Frank

reich handelten, bezahlt, und wie und wo diese Abgabe 

erhoben und verwandt werden sollte; so daß jeder, der 

mit dem Hansischen Unwesen der Zeit nicht vertraut 

war, leicht glauben mußte, daß nun die Sache gewiß 

ousgesührt werden würde: allein, so viel man weiß, ist 

dieß alles nie zur Ausführung gekommen, und alle- 

noch so ernstlich lautende bloßes Project geblieben. 8

8 Iu Folge der Protocvlle von den Versammlungen und 
den übrigen Hansischen Acten, in den Jahren 1564, 
1566, 1567, 1568, in den MSS. Brf. Vol. 220, 234, 
-35, 336, Die Verordnung von dem Jahre 1568,



442 . , — —

Indeß war doch die Gesandtschaft nach Frankreich 

endlich wirklich so weit gediehen, daß die dazu Der- 

ordneten, der Hanfische SyndicuS Sudermann und der 

D-pukirte der Stadt Danzig, Cl-ophas May, bis nach 

Antwerpen bereits gM»mmen waren, wo sie des Com- 

toirs Sachen sich annchmen und dann noch Frankreich 

ziehen sollten. Danzig schien sich vorzüglich für die 

bessere Einrichtung des Handels auf Frankreich zu inte, 

reffiren, selbst mehr als für das Niederländische Com. 

toir. Zu Antwerpen aber empfingen die Legaten ein 

Schreiben des Königs, Carl IX., worin er ihnen riech, 

der bekannten bürgerlichen Unruhen wegen, ihre Reife 

nach feinem Hoflager nicht weiter fortzusehen. Somit 

ward von Französi'cher Seite die Ausführung dessen qe> 

hindert, was zuvor durch die gewohnte Hansische In

dolenz so lange geruht hatte. Nun aber waren in den 

folgenden Jahrzehenden, da dieß einmahl mißlungen, 

olle erneuerte Anträge von Danzay vergebens, denn es 

war ja schon einmahl die Hälfte des Wegs, und das 

zwar vergebens gemacht worden, die Kosten aber eines 

so großen Unternehmens waren wahrhaftig nicht zum 

zweyten Mahle aufzubringen. Es kamen die gewaltk« 

gen ligistilchen Unruhen in Frankreich hinzu, und so en. 

digten olle früheren, weitgreifenden Projekte von selbst.9

wie die Schiffe zu der Erkaltung deö Consuls u.f.w. 
beytragen sollten, wird, wenn es der Raum erlaubt, 
in dem Urkundenkuche folgen.

’ Zu Folge der Derhaudlungen der Städte auf ihren 
Versammlungen in de« Zähren 1568, 1572, 1576,
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Erst unser Heinrich IV., nach hergestellter Ordnung, 

kam, um das Jahr 1604, eine Hansische Gesandtschaft, 

die zugleich nod) den Niederlanden und England braus« 

tragt war, bey diesem beßten der Könige an, und er« 

hielt von ihm die Confirmation der früheren Privilegien, 

im Ganzen mit denselben Worten und von gleichlauten

dem Inhalte, wie sie von Franz I. und Heinrich II. 

waren erhalten worden, eben so allgemeinen Schutz zu

sagend, ohne daß man irgend etwas genaues darüber 

erführe, worin eigentlich die alten Freyheitenworauf 

sid) bezogen wird, bestanden hatten, oder wie und wo

mit der Handel vorzüglich wäre geführt worden. Das 

einzige Neue in dieser Urkunde besieht darin, daß ihnen 

die unterbliebene Bestätigung ihrer Freyheiten, während 

der Regierung der letzten Könige, nicht ongerechnet, 

und sie deßhalb in dem Genuß derselben nicht gestört 

werden sollten.10

1578,1579, in den MSS. Brf. Vol. 226-230. DaS 

Schreiben König Carls IX. soll, wenn es der Raum 

erlaubt, im Urkundenbuche folgen.
10 Das Privilegium Heinrichs IV. ist an verschiedenen 

Orten bereits abgedruckl, vergl. Beyl, bey dem 3. 
1604. In diesem Privilegio kommt noch vor, daß 
die Hansen kurz zuvor eine Gesandtschaft an den 

König abgefertigt gehabt halten, von dieser hat man 
aber in den Hansischen Acten weiter kein« Nachricht 
gefunden. Daß indeß die, im Jahr« 1606, Vorzug, 

sich "ach Spanien bestimmte angesehene und kost
bare Legation auch auf der Reise dahin, den 39.
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Diese alten Privilegien, deren immer in den fpä(e« 
rAt Consirmotionen gedockt wird, mockten überall wenig, 
selbst den Städten bekannt seyn, es war aber Hansische 
Sirte davon immer zu reden, und sie sich bestätigen zu 
lasten, um wenigstens alsdann daraus gegen eine etwa 
eintretende Erhöhung der üblichen Zölle ober einen 
neuen Druck anderer Art gründlich zu argumentiren. 
Einige Zollfreyhkiten mögen sie besessen haben, obschon 
keine solche, wie in den Nordtlchen Landern, oder in 
England; es mag dadurch bewirkt worden seyn, daß die 
Erhöhung der Zölle nicht in dem Maße Statt sand, 
als bey manchen andern fremden Nationen, und dieß 
war allerdings schon viel werth; es mag endlich dadurch 
erhalten worden seyn, daß ihre Sckiffe und Güter nicht 
zu oft von Französischen Seefahrern oder von Franzö. 
fischen Obrigkeiten beraubt und bekümmert wurden, und

I

Jan 1607, bey dem Könige Heinrich IV. im Lou, 
vre zur Audienz zugelassen ward, die freundlichste 
Aufnahme fand, und am 2. Februar eine Ant
wort an jbre Kommittenten und den erbetbenen Be
fehl an die Bedienten des Königs in den Französi
schen Höfen erhielt, um den Privilegien gemäß ge
gen die Hausen zu verfahren, dieß erhellet aus 
Fabricii memor. Hamburg. S. 185, woselbst in dem 
Leben des Hamburgischen Burgemeisters, H. Voglers, 
der ein Mitglied dieser Gesandtschaft war, eine Re
lation ihrer Verhandlungen sich befindet. Jedoch 
von neuen oder erweiterten Freyheiten ist weiter gar 
nicht die Rede.



auck» dieß war nichk unbedeutend, obschon die Klagen 
darüber, besonders von Seiten Hamburgs, zur Zelt der 
Regierung Ludwigs XllL, wohl von neuem vorkom
men. Offenbar aber wußte man so eigentlich selbst nicht, 
wie die alten Privilegien, von denen man immer sprach, 
lauteten, denn es ward beschlossen, daß Stavern und 
Campen diese alten Französischen Freybriefe, die sie bey 
sich verwahrten, Herausgeber, sollten, wozu ober bf(en
tiers die letztere Stadt, wenn sie übrigens dergleichen 
wirklich hakte, wenig geneigt schien, da, nach ihrer Be
hauptung, sie für deren Bestätigung weiland bedeutende 
Summen auggelegt nichts ober aus der gemeinen Casse 
dagegen wieder erhalten habe. Man wandte sich nun 
auch an den Secretär des Königs von Frankreich und 
ersuchte ihn diese alten Freybriefe bekannt zu machen, 
es ist aber nichts erfolgt, und in den Freyheiten, die 
ihnen Ludwig XIV. zugestand, ist auch weiter von kei
nen früheren, als denen von Ludwig XL, die Rede.11

So scheint sich denn, so viel als die allgemeinen Un
ruhen erlaubten, die Sache bis auf Ludwig XlV. er
halten zu hoben. Was dieser König aber den Hansen, 
im Jahre 1655, bewilligte, das geht wirklich den alten

11 Iu Folge der zum Theil bereits angeführten hand
schriftlichen Nachrichten, und zu Folge dessen, waS 
aus der Versammlung, von den Jahren 1604 und 
1608, in t>en MSS. Brf. Vol. 241, 238, muer an
dern verkommt. Vergl. auch Köhler bey Wil» 
ltbrandt/ bey dem Jahr« 1028, S. 293.
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Bund nicht mehr an, sondern die drey von neuem ver

bundenen Städte, lübeck, Bremen und Hamburg, denn 

der aite Bund war so gut als ganz bereits aufgelös't 

und höchstens, daß etwa Danzig von den erworbenen 

Freyheiten noch einigen Gebrauch machen konnte. 12

13 Die Traktate zwischen Ludwig XIV. und der Hanse, 

von dem Jahre 1655, find bekannt und mehrfach flt, 
druckt, siehe die Beyl, bey vems. Jahre, fi, gehören 

aber weiter nicht hierher. Daß Ludwig XIII. einen 
Abgeordneten, Mr. de la Picardiere, an die»im Jahre 
1625 zu Bergedorf versammelte» Deputirten der en-

7 ger verbundenen Hanse-Städte gesandt habe, er
hellet ans Werdenhagen, vergl. Beyl. b. d. Jahre. 

Allein dir Werbung, die er machte, bezog sich ein
zig auf die zu bewirkende Theilnahme der Hansen, 
während des dreyßigjährigen Kriegs, an dem Un, 

ternehmen, welches Christian von Danmark gegen 
den Kaiser vorhatte, eS betrifft jener Antrag gar 

nicht den Handel.

I" Portugal genossen die Hansen, zu Anfang die- 

ser Periode, durch die Gnade Emanuels des Großen, 

mehrere und ansehnliche Freyheiten. Es ist wahrschein

lich, daß diese zunächst nur den Oberdeutschen gegeben 

wurden, die, wie es scheint, zuerst wenigstens einen aus

gedehnteren Handel daselbst, als die Hansen, besaßen: 

allein die letzteren erhielten denn auch, nachdem sie Ab

geordnete an den König gesandt hatten, im Jahre 1517, 
die förmliche Erklärung: daß alle den Deutschen über

haupt, das heißt, ohne Zweifel wohl den Oberdeutschen 13
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Reichsstädten ertheilten Freyheiten in Portuqal, auch 

ihnen gelten, und daß sie deren so lange sich zu er- 

freuen haben sollten, bis der König sie ihnen aufkündi- 

gen würde, erst aber Ein Jahr nach der Kündigung 

sollten sie wirklich außer Kraft seyn. Zugleich besreyte 

der König noch besonders die Osterlinge von allem Ein« 

fuhr. Zoll, wegen des von ihnen nach Lissabon ge

brachten Schiffbauholzes. 13

13 Diese bevden den Hanse-Stödten ertheilten Frey

briefe sind von Cassel zuerst bekannt gemacht wer« 

den, vergleiche Beyl, bey dem Jahre 1517. Wir 
baden diese Privilegien der Deutschen in Portugal, 
so wie sie jener Autor in seinen beyden Program

men. von den Jahren 1771 und 1776, hat abdrucken 
lassen, und wie sie auch in den MSS. Brs. Vol 245. 
Stunden werden, als Hansische Freyheiten hier auf, 
geführr, laut der im I 1517 gegebenen Verord

nung des Königs Emanuel, auch verfährt das an, 
geführte Mspt. auf dieselbe Weise. Der Feyheiten 

aber, welche die Oberdeutschen in Frankreich be, 
faßen, die Lünlg fälschlich als Hansische anführt, 

und die auch in den privilèges des Suisses und bey 

«nbern vorkommen, wird dagegen in haudschrjftli, 
(feen Hansischen Acte» nie gedacht, und das mir 
Recht, weil sie nur die Oberdeutschen betrafen. 

Jene, von dem Könige Emanuel von Portugal, den 
Deutschen überall ertheilten Freyheiten gingen aber 

gleichfalls gewiß zuerst nur aus die Oberdeutschen 

und Reichsstädte, wie theils daraus erhellet, daß 
dir Hansen erst später darum nachsuchen, daß sie
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Die ansehnlichen Frühesten aber, die von diesem 

Könige den Deutschen überall ertheilt, und zu de

ren Mitgenuß die Hansen verstattet wurden, lauteten 

vorzüglich dahin. Es ward ihnen der freye Handel in

in dieser Beziehung auch für Deutsche gehalten wer

den möchten, theils a«S dem Anfänge deS Privi- 
legii von dem Jahre izoz, worin eS bestimmt heißt, 
daß auf Bine Simon SeyeS, der im Nahmen An

ton Weisers und Conrad FilenS und ihrer Com, 
pagnie sich an den König gewandt habe, dieser Frey, 

brief ertheilt werde. Die Oberdeutschen und Han

sen handelten aber damahls gar nicht gemeinschaft, 
lich mit einanter, vielmehr war die Eifersucht der 
letzter» über die große Compagnie der erster« eben 

Btn diese Zeit am regsten. AIS aber der König bin 
Deutschen im Allgemeinen jene Privilegien ertheilt 

hatte; so wußten besonders die Herren von Lübeck, 

die davon unterrichtet worden, es leicht durch eine 

Besendung dahin zu bringen, daß man sie und ihre 
Freunde auch zum Genuß dieser Freyheiten zulicß. 
Dennoch schmolzen beyde Theile, wie aus spätern 
Nachrichten erhellet, keineswegs in Eins zusammen. 

Nach unserem Dafürhalten widerspricht eS auch die, 
ser Vorstellung nicht, wenn es in dem Privilégia 
von dem Jahre 1503 heißt, daß SeyeS dieß nicht 
bloß für die Compagnie, sondern für «üe Deutsche 

begehre und erhalten habe, da unter diesen Deut» 
scheu, wie auS den spätern Nachrichten sich zu er

geben schein», nur die übrigen Oberdeutschen im Ge, 

gensatz der Augsburgischen Compagnie verstanden 

werden.
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Portugal bewilligt, freye Einfuhr von Gold and Silber 

und freye Wiederausfuhr desselben, wenn sie es im 

Lande nickt vertauschen oder anlegen könnten, selbst dann, 

wenn sie es in Portugiesische Münz« hätten umprägen 

lassen. Sie sollten von allem durch sie eingeführten Mes. 

sing, Kupfer, Zinnober, Quecksilber, von Mosten, Peck, 

Ther, Kugeln und Pelzwerk nicht mehr denn 10 Pro« 

Cent Zoll 1 *,  von allen übrigen Gütern aber die tm 

Lande gewöhnlichen Abgaben entrichten. Es soll ihnen 

erlaubt seyn alle ihre Waren, die sie nicht in Portugal 

verkaufen können, frey nach andern Landern auszuführen; 

sie sollen keinen Abgaben bey dem Einkauf und der 

Ausfuhr der Güter unterworfen seyn, die aus Indien 

oder den neuen Inseln kommen, das eine wie das an. 

dere soll ihnen frey zustehen, jedoch mit Ausnahme des 

Einkaufs der Waren von den Schiffen, die eben da

mahls in Lissabon lagen und noch Indien bestimmt wa

ren, oder von da zurückkämen. Die Schiffe, welche sie 

in Portugal bauen lassen, sollen sie frey gebrauchen und 

aller Orten damit hinfahren dürfen, ausbesckieden je» 

doch die neuentdeckren Lander. Wenn sie in Lissabon,

*4 Diese Waren sind von den Oberdeutschen zunächst ein« 
geführt worden, denn daS Privilegium lavier auf 
die AugSburgische Compagnie. Wie weit die Han
sen nachmahls von diesen und den folgenden Frey
heiten Gebrauch gemacht haben, ist ungewiß; vom 
Schiffbauholz waren die letzteren durch ein besonderes 
Privilegium Abgaben frey.

ui. 3f -
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außerhalb oder innerhalb der Mauern, sich Häuser bauen, 

so sollen sie sur sich und ihre Waren darin ganz unbe

schwert jeyn; sie sollen ferner von aller Landes -Contri» 

vution befreyt bleiben, und wenn zwischen Portugal und 

den Herren der Lander, wo die Städte liegen, Unfrieden 

entstände, so sollen sie darunter nicht leiden, ihre Güter 

nicht ongehalten, sondern ihnen ein Termin von Einem 

Jahr und Tag zur Räumung des Landes, im Fall dieß 

nothwendig erachtet würde, verstattet werden. Sie sol

len ihre eigenen Mäkler haben, und sich ihrer bedienen, 

jedoch mit Zuziehung der Portugiesen, die dieß Geschäft 

sonst treiben. Vor allen andern sollen sie von des 

Königs Zöllnern im Zollhaus- schnell abgeserkigt werden, 

und eben so sollen des Königs Münzmeister, wenn 

ihnen die Deutschen Sllber zum Münzen bringen, sie 

vor allen anderen schnell bedienen. — Diese Freyheiten 

aber sollen fünfzehn Jahre dauern, und nicht bloß für 

die Augsburgische Compagnie, sondern für alle Deutsche, 

die mit einem Handrlö» Capitale von 10000 Ducaten 

handeln, gültig seyn. Von den Waren, welche sie von 

den in Lissabon jeht bereit liegenden Flotten, die nach 
Indien bestimmt sind,, oder von da in zwey Jahren 

zurückkommen, kaufen, soll die Compagnie fünf Procent 

Accise, die andern in Lissabon befindlichen Deutschen ober 

zehn Procen, für die nächsten zwey Jahre bezahlen.15

Ferner erhielten sie alle einen privilegirten Ge

richtsstand, und wurden bloß dem Oberrichter unterge-

Privilegium von dem Jahre 1503, s. Beyl. b. d. A.
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i, ben.16 Es ertheilte ihnen ber König am 30. Aug. des

’ Jahrs 1509, auf fünfzehn Jahre folgende neue Frey»

!- Heiken. Es soll ihnen die Anzeige von den dazu bestell»

d ten Portugiesischen Beamten gemacht werden, wenn

i Schiffe mit Gütern für sie in dem Hafen zu Lissabon

r ankommen, damit sie bey der Ausladung zugegen seyn

i können; wenn sie aber nicht kommen, noch in ihrem

j Nahmen jemanden senden, gleichwohl in der Stadt

? sind, so sollen die Portugiesen die Waren auszuladen 

, berechtigt seyn. Die Accise oder den Zehnten sollen sie
! entrichten, wenn die Waren in das Zollhaus gebracht,

i von den wollenen Tüchern aber dann, wenn sie verkauft 

, werden. Ist die Abgabe indeß einmahl entrichtet, so

1 steht ihnen der Handel damit, wohin sie wollen, frey;

eben so können sie alle Güter, die sie kaufen, in jeden 

fremden oder Portugiesischen Schiffen weiter führen, 
ausbenommen Zucker. Keiner von des Königs Ofsicia» 

len oder Zvllpächtern soll dffs Recht haben, in ihren 

Häusern Visitationen, wegen angeblich unverzollter Gü

ter, vorzunehmen, als allein auf Befehl des königlichen 

Ober »Rentmeisters, wenn dieser von beglaubigten Leu- 

ten vernommen, daß sie heimlich dergleichen in ihren 

Häusern hätten, in welchem Fall jener mit den Zoll» 

' Pächtern einen Notar in ihre Wohnungen schicken soll. 

Auch sollen sie keinen Zoll von den Gütern geben, die 

sie zu ihrer eigenen und ihres Hauses Nothdurft ge

brauchen, selbst nicht von dem seinen Tuche, das sie 

14 Privilegium von den 3.1504,1508, s. Beyl, b, d. I.

Fs -

/
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zu ihrer Kleidung, oder dem groben Zeuge, welches sie 

zu ihren Pocken und Säcken gebroud cn, jedoch sollen 

sie mir ihrem Eide geloben, daß sie diese Artikel nur 

dazu verwenden und nicht verkaufen wollen. Auch mö

gen sie kaufen und verkaufen, zu welchem Preise He 

wollen oder können, jedoch den Pfeffer ausbelchieden, 

der seinen bestimmten Preis hak; und wenn an den Gü» 

kern, welche sie verkaufen, ein Fehl gefunden würde, so 

sollen die Käufer binnen drey Tagen gehalten seyn, das 

gekaufte Gut ihnen wieder zurückzugeben, oder sich mit 

ihnen über eine Verminderung des Kaufpreises zu ver

tragen; auch soll es ihnen frey stehen, die von ihnen 

eingekauften Specereyen in ihre Hauser zu bringen, und 

pe einschiffen zu losten, wann sie es für gut finden. 

Jeder Contract, zwischen ihnen und dem Indischen Hause 

geschloffen, soll sogleich durch einen Notar in ein Buch 

verzeichnet werden, ober weiter nicht gültig seyn. Ihr 

eingeführtes Gold und Silber soll auf dem Zollhaus« 

insgeheim verzollt werden, alsdann ober der Verkehr 

damit ihnen frey stehen. Sie sollen aller Freyheiten 

der Portugiesen sich zu erfreuen haben, jedoch mit Aus

nahme des Handels nach den neuentdeckten Landern. 

Auch sollen sie zu ihrem eigenen Gebrauche in ihren 

Häusern Gewicht und Wage haben, jedoch nickt um 

darnach zu verkaufen. Zur Beschleunigung der Rechts- 

flreire soll der Schulze zu Lissabon ihr Richter seyn, in 

allen bürgerlichen und peinigen Sachen, die in oder 

um Lissabon, in einem Bezirk von sechs Meilen, vor



fallen, fît seyen Kläger ober Beklagte, jedoch bk privi» 

legieren Personen, gegen die sie klagen, ouebenommen; 

der Schulze fod sprechen ohne Appellation bis zu der 

Summe von zehn tausend Reis, und beym Rechts, 

streite über höhere Summen soll die Appellation an den 

Rath der bürgerlichen Sachen gehen, wo der Guder» 

nator mir Zuziehung einiger Rechtsgelehrten die Sache 

endlich entscheiden soll ; alles in möglichster Kürze, also 

daß auch von de- Schulzen erstem Spruch in wichtigen 

Angelegenheiten von dessen interlocutorischen Urtheilen nicht 

soll appellirt werden können. Kein Iustlzbediencer, aus- 

benommen den Schulzen, soll dos Recht haben,,in ihr« 

Hàà zu gehen, er sey denn von jenem übgefertigt, 

«der es verfolge ein Diener der Justiz die Uebelthätev 

aus der That. In jeder Compagnie der Deutschen sol« 

len die Kaufleute, Ihre Factore und Diener bis zu sechs 

Mann, Waffen tragen dürfen zu jeder Zeit, jedoch nichts 
ungebührliches damit Anfängen, auch sollen die Spa. 

nier, die in ihrem Dienste sind, diese Freyheit nicht 

genießen. Wenn einer von den Deutschen stirbt, und 

kein anderer Factor mir dem Verstorbenen weiter dessen 

Angelegenheiten betreiben Hols; so soll der Schulze, mit 

Zuziehung zweyer anderen Deutschen Factore und einem 

Notar, des Verstorbenen Verlassenschast aufnehmen, Und 
sie alsdann den beyden Landsleuten überantworten, die 

sie aufbewohren sollen, bis die Erben ober deren Be

vollmächtigte sich einfinden werden. Sie sollen das 

Recht haben, auf Zeltern und Mauleseln zu reiten, und
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im Lande auf ihren Reisen gegen Geld, Herberge und 

Unterhalt empfangen. Die Freyheit, daß sie nur den 

fünften Pfennig als Zoll geben, wird anheben, wenn 

der Termin der jehigen Verpachtung der Zölle zu Ende 

geht, und es soll dieß Alles, so wie die frühern Privi

legien , auf fünfzehn Jahre gelten.17

Es verstattete derselbe König das Jahr nachher al

len Deutschen in Lissabon wohnenden Kaufleuten olle 
die Freyheiten, die den Bürgern von Lissabon zustande»." 

Kurz darauf bestätigte und erläuterte der König die 

frühern Privilegien ihnen zu Gunsten, da über ihre In

terpretation und Ausübung Streit entstanden war; jedoch 

ward hinzugefügt, daß alle diejenigen Deutschen, welche 

die Auslagen zu Erhaltung der Privilegien nicht hätten 

mittrogen wollen, sie auch nicht mit genießen sollten.1’

In der That waren dieß sehr bedeutende Begünsti

gungen. Wirklich aber wurden sie auch den Hanseaten 

von Emanuels Nachfolger, Johann III., im Jahre 1528, 

noch von neuem bestätigt, und er besreyte sie, nebst 

ollen Fremden, vier Jahre zuvor, von der den Port»-

XT Privilegium von dem Jahre 1509, s. Beyl.
" ------ — — — 1510, -------
” Privilégia — — — 1517, ebendas. Eini

ges in diesen Urkunden ist dunkel und offenbar schlecht 
übersetzt, allein die Uebersetzung oder Copie, welche 
in den MSS. Brs. verkommt, ist um nichts besser, 
oder fehlerfreyer als die, welche Cassel hat abdruk» 
ken lassen.
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giesen ertheilten Kleiderordnung. 20 Jedoch kommen 

oucb unter der Regierung dieses Königs Klagen über 

Beeinträchtigung dieser Freybriefe vor. Auf der Han

sischen Versammlung, im Jahre 1535, hieß es, daß im 

vergangenen Jahre die Hansen, besonders die jübeckt- 

scheu. Hamburgischen, Bremischen und Danziger Schiffe 

vielen Druck in Portugal hätten erdulden muffen, und 

es ward nach langem Berathschlagen ein Schreiben an 
den König zur Haltung der Privilegien beliebt. Aber 

seltsam genug wußte man auf der Hansischen Versamm

lung selbst nicht, wie die Privilegien eigentlich lameten, 
noch wo sie befindlich wären. Bey Campen, Danzig 

und an anderen Orten hotte man sie vergebens gesiicht, 

der Secretar des Comtoirs zu Brügge, Oluff Rodders- 

ward deßhalb vernommen; allein er wußte auch nichts 

anzugeben; endlich ließ die Stadt Bremen «in solches 

Privilegium verlesen. Diese Stadt war sehr thätig in 
der ganzen Angelegenheit, und schien bey dem Handel 

aus Portugal besonders intercssirt zn seyn. Auch sollte 

dem Niederländischen Comtoir, wie vordem Sitte ge« 

wesen, ausgegrben werden, die Sache weiter zu verfol

gen; der Brief an den König ward am Schluß dev 

Versammlung aufgesetzt und verlesen."

30 Vergl. di« Privilegien in den Beyl, bey den Jahren 
1528 und 1515, besser 1524.

’x Zu Folge des Protokolls dieses Hanse, TagS, to den 
MSS. Brf. Vol. »16. und MS. Hafn. b. d. I.
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Während ber Regierung des König« Sebastian, bis 

zum Uebergonge Portugals unter Spanische H'rrschaft, 

fehlen alle weitere Nachrichten,.kn wie fern die Hansen 

ihre früher erworbenen Privilegien behauptet und durch 

den Verkehr daselbst sich ihrer bedient haben. Seitdem 

Portugal ober an Spanien kam, findet sich einiges wie» 

der ausgezeichnet, wag sowohl auf den Portugiesisch, 

als Spanisch. Hansischen De,kehr sich bezieht, während 

des letzter» in den frühern Zeiten dieser Periode kaum 

anders gedacht wird, als daß zuweilen einige Hansische 
Schiffe, die von und nach Spanien fahren, vorkommen.

Als Philipp II. von Spanien sich Portugals bemach, 

tigt hatte, waren die Hansen, wie immer bey solchen 

Veränderungen, höchst thätig, um den glücklichen Mo

ment der Freude über die Eroberung zu benutzen. So 

worben sie denn alsbald bey ihm um die Bestätigung 

ihrer alten Freyheiten in Portugal, da manche Hambur. 

gische und kubeektsche Schiffer über deren Beeintröchti» 

gung klagten. Auch war damahls ein Hansischer Con» 
ful in Portugal angestellt, dem befohlen ward ihre Bitte 

gehörigen Orts zu übergeben. Da man ober immer 

so schlecht die früher erhaltenen Privilegien aufbewahrt 

hatte und kannte, und viel mehr an das Uebliche und 

Herkömmliche, das meist auch weit mehr werth war, 

als der Buchstabe, sich zu holten pflegte; so ward dem 

Consul oufgegeben, die Privilegien oder wenigstens ihren 

Inhalt herbey zu schaffen, jene, wie man vernahm.
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wurden In einer Cupelle zu Lissabon oufbewahrt; es con« 

tribuirten die Hansen wirklich damahls zu dem darin 

gehabenen Gottesdienste eben aus diesem Grunde. 22

So wenig ober waren die Bürger aus den Stödten 

des Bundes, die sich in Lissabon aushielten, um diese 

Zeit mit den Oberdeutschen daselbst in Eins verschmol« 

zen, daß sie vielmehr große Beschwerden ein Paar Jahre 

darauf bey König Philipp 11. von Spanien und dem 

Herzoge von Parma in den Niederlanden vorbrachten, 

wie nähmlich ein Augsburger, mit Nahmen Hans 

Kleinart, in die Stelle ihres bisherigen Hansischen Con« 

suls, Friedrich Pawlsen, sich gedrängt habe, der von 

ihren Privilegien nichts wisse, und dessen Entfernung 

sterben so emsig, als die Herstellung ihrer alten Frey» 

Heiken suchten. 2 3 ,
Auch bestätigte König Philipp II. den Deutschen 

und allen übrigen fremden Kaufleuten, im Jahre i$89# 

wegen ihres guten Benehmens bey dem Ueberfall der 

Engländer zu Lissabon, ihre Freyheiten, und so mögen 

denn auch die Hansen die ihrigen hiermit ronfirmirt er« 

halten haben. 24 Doch ist ungewiß, in wie fern sie

Au Folge des Protokolls einer Versammlung der 
Wendischen und Quartier « Städte zu Lübeck, vom 
Jahre l$8i, MSS. Brf. Vol. 2zi.

*• Nach dem Protokolle der Hansischen Versammlung, 
vom Jahre 1584, in den MSS. Brf. Vol. 232.

»♦ Die Urkunde bey Cassel s. Beyl, bey dem I. 1589. 
In der That kommt in später» Hansischen Nach»
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sich darin zu erhalten wußten oder nicht. Nur das 

weiß man zuverlWg, daß Philipp II. während seiner 

Regierung, und daß Philipp 111. wenigstens zu Anfang 

der seinigen, nach den damahligen politischen Verhalt« 

nisten dem Verkehr der Hansen mit Portugal und Spar 

nten geneigt seyn mußten.

Die Niederländer, die vor der Insurrection am 

thätigsten in dem Verkehr mit Spanien und Portugal 

gewesen waren, die durch ihren zunehmenden Wohlstand, 

ihr größeres Handels-Capital, ihre Lage, dazu mehr 

als die Hansen geschickt waren, durften und konnten 

fortan öffentlich zu diesem Verkehr nicht zugelassen wer

den, eben weil sie Rebellen waren. Die Engländer, 

die an Umfang ihres Handels, an Handels-Capital 

gleichfalls bedeutend zugenommen hatten, und allmählig 

«in Uebergewicht über die Hansen behaupteten, konnten 

gleichfalls nicht wohl ausgenommen werben, da sie mehr 

oder weniger im offenen oder geheimen Kriege mit Spa

nien begriffen waren. Gleichwohl bedurften die Könige 

des lehtern Landes die Zufuhr mancher Güter, Vorzug- 

lich der Schiffsbedürfnisse aus dem Norden, auch im 

Fall der Noth die Hülfe fremder Schiffe und Matrosen. 

Es bedurften Spanien und Portugal einer Zwischen- 

Hand um die Waren beyder Indien selbst an ihre Feinde 

abzufthen, sie suchten ein Markt für ihre Güter, so

richten auch vor, daß man diese allgemeine Jusichr. 
, ruvg des Königs für eine besondere Bestätigung der

Hansischen Freyheiten hielt'.
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ausgedehnt als möglich, wenn sie auch unmittelbar ihre 

Feinde im Handel nicht zulaffen konnten. Indeß war 

und blieb dieser Verkehr für die Hansen mit manchen 

Beschwerden verbunden.
Eine Flott,, die sie mit Getreide, Kriegs« und 

Schiffsbedürsniffen für Spanien oder Portugal abgesandt 

hatten, ward durch Englische Schiffe, während der 
Regierung der Königinn Elisabeth, bekanntlich ousge« 

bracht und als gute Beute von ihr erklärt. Die verri« 

nlgten Niederlande übten zwar keine so große Gewalt

that gegen die Hansen, da sie es ganz wohl wußten, 
daß ihnen jene als Zwischenhändler selbst sehr mihlich 

wären, und daß viele Niederländer, in Hansischem Nah

men und auf Hansischen Schiffen, einen Verkehr nach 

Spanien und Portugal betrieben: allein es konnte ihnen 

doch auch nicht gleichgültig seyn, daß die Hansen ihren 
Feinden, sey es nach dem den Spaniern treu gebliebe

nen Theile der Niederlande, sey es noch Portugal und 

Spanien selbst, Getreide, Kriegs« und Schiffömote« 

rialien führten, da sie dieß alles selbst am liebsten al

lein gehabt und ihren Feinden entzogen hätten. So 

geschah es denn, daß die vereinigten Niederlande den 
Hansen bald dieß bald jenes Hinderniß in den Weg 

legten. Von der andern Seite aber trug es sich »», 
denn diese Klagen wurden immer erneuert, daß die 

Hansischen Schiffe, die noch Portugal und Spanien 

kamen, von den Königen angehalten, zum Kriegsdienst 

ausgerüstet, dazu gezwungen, nach fremden Welktheilen 
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gesandt, im Kriege gebraucht und ost so lange behalten 

wurden, bis sie ganz unbrauchbar geworden waren.

Daben fanden sich die Hansen in einem ganz eige

nen Gedränge zwischen der Begierde zu gewinnen, und 

ihrem Gewissen oder Ihren religiösen Gesinnungen. Alle 

oder gewiß bey weitem die meisten, seefahrenden Hanse» 

Städte waren protestantisch, sie waren wirklich dieß 

von ganzem Herzen, und wenn entschieden «ine Partey 

ergriffen werden mußte; so waren sie auch in dieser Hin

sicht entschieden gegen Svanien. Aber unglücklicher 

Weise hatten die protestantischen Mächte, «S hatten die 

Königinn von England, die Könige von Dänmark und 

Sch t eben ihnen ihre Privilegien genommen, ihre Han- 

delsherrschzst beschrankt, also daß sie der Neigung ihres 

Herzens nicht freudig folgen konnten. Am meisten 

neigten sie sich zwar zu den vereinigten Niederlanden 

hin, deren Verfassung der ihrigen am nächsten kam, 

woselbst immerhin noch einige Städte, aus alten Zei, 

1 ren, mit ihnen in Bundesfreundschaft standen. Jedoch 

mußten die Hansen auch in diesen Gegenden von ticen» 

ren, von der Störung ihres freyen Verkehrs manches 

leiden, und dann so waren auch die Niederländer halbe, 

nähmlich reformirte Keher, die Hansen meist Lutheraner.

Bey diesem Zustande der öffentlichen Angelegenhei- 

ren, und bey diesen geheimen Gesinnungen, mußte es 

freylich den Hansen am wünschenSwerthesten scheinen, 

daß zwar die protestantische Partey in Europa das 



Uebergewicht behalte, daß ihnen ober auch bey dem 

Kampfe der großem Mächte, die Neutralität für ihren 

Handel zugestanden werde. — Die Erfüllung dieses 

Wunsches aber, mußte bey ihrer Ohnmacht für sie um 

so erfreulicher seyn, da sie für ihren Wohlstand bey einer 

verstatteten, neutralen, freyen Fahrt so viel gewinnen, 

bey der wirklichen Theilnahme am Streite aber doch 

keinen Ausschlag geben konnten.

Dieß jedoch war eben so schwer zu erhalten, da die 

mächtigen Dorfechter der beyden gegen einander strei

tenden Parteyen solche freye Fahrt ihnen zuzugestehen 

wenig geneigt, vielmehr aufs eifrigste wechselsweise be» 

müht waren, sie von der einen Seite auf die andere 

gänzlich hinüber zu ziehen, um, wie gering auch ihre 

Hülse seyn mochte, dem Feinde durch die entzogene 

Zufuhr, eine Wunde beyzubringen.

So lauteten denn die Anträge von Spanischer Seite, 

zu Ende der Regierung Philipps II. und zu Anfang 

der von Philipp HL, sehr bestimmt auf diesen Zweck, 

Eine stattlich, aus den Spanischen Niederlanden, von 

dem Erzherzoge Albrecht, in seinem Nahmen und im 

Nahmen des Königs von Spanien,, nach Dänmark und 

an die Hannen bestimmte Gesandtschaft, die auö dem 

Grafen Barlaimont von laloi, dem Obersten Georg 

von Westendorff und Herrn Johann Neukirch bestand. 

Machte, im Jahre 1597, bey là deck den Antrag dahin: 

daß di« freundlich« Gesinnung des Königs, die er ihn«» 



461 — —
früher bezeugt habe, stets dieselbe sey; daß er durch 

seinen Gesandten am kaiserlichen Hofe stets darauf habe 

antrogen lassen, die Städte in ihren Streitigkeiten mit 
England zu unterstützen, und ihnen zu ihren verlorenen 

Fseyheiten wieder zu verhelfen; daß er geneigt sey ih

nen die herrlichsten Freyheiten in Portugal und Spa

nien zu verstatten; und daß er ihnen zu Gunsten den 

schweren Zoll von dreyßig Procenten, der jüngst in 
Spanien aufgelegt worden, abnehmen wolle. Allein er 

müsse beklagen, so hieß es ferner, daß er nicht gleiche 

Gesinnung bey den Städten gesunden habe, welche sei

nen rebellischen Niederländern nicht nur Freyheit des 

Handels verstatteten, sondern auch in Compagnie mit 
ihnen ständen, obwohl diese in wahre Seeräuber auSar» 

teten, und in dem schändlichen Geschäfte von der Kö
niginn von England, ganz gegen ihre Würde unterstützt 

würden. Demnach begehre er ernstlich den Niederlän

dischen Rebellen allen Handel mit den Hanse-Städten, 

wenigstens auf einige Zeit, abzuschneiden, und ihnen 
keine östlichen Waren, besonders kein Getreide, welches 

sie nicht entbehren könnten, zuzuführen. Sollte jedoch 
den Städten dieß allzu beschwerlich scheinen; so möge 

doch eine wirkliche Neutralität von ihnen beobachtet wer

den , wenigstens müßten die unter Spanischer Herrschaft 
gebliebenen Niederländischen Provinzen auf gleiche Weise 

von ihnen unterstützt werden, weßhalb man die Hansen 

durch öffentliche Patente in diesem Verkehr von allen 
Abgaben befreyen, und gegen alle Gefahr sichern werde.
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Es erboth sich der König von Spanien ferner die Städte 

gegen England in feinen Schuh zu nehmen, sie mit 

Sckiffen, Munition, Geld und Mannschaft, zu Be

kämpfung des gemeinschaftlichen Feindes, nach oller er

heischenden Nothdurst zu versehen, und Commifföre in 

die Städte zu senden, welche die Güter, die von da nach 

Spanien und Portugal gesandt würden, bezeichnen soll

ten , damit auf diese Weise ihr Handel dahin frey bleibe, 

die Rebellen der Niederlande aber davon ausgeschlossen 

würden; wenn sie anders nicht andere zu gleichem Zweck 

dienliche Mittel vorzuschlagen wüßten.aî
Es war leicht einzusehen, wie denn auch geschahe, 

daß zunächst Lübeck eine evasive Antwort auf solchen 

Antrag gab, und aus die Versammlung der Hanse sich 

berief, ihre Angelegenheiten beym Kaiser gegen die Eng

länder empfahl, zur Neutralität sich erboth, aber auch 

die Gesandtschaft ersuchte, daß der König von Spanien

” Als der Svndicus Sudermann, im Jahre lZ85, in 
den Niederlanden war, so wurden ihm bereits An
träge der Art gemacht, wie aus seinem Schreiben 
an Lübeck, vom 5. Man, desselben JahrS, zu Cöln 
datirr, erhellet; in den MSS. Brf. Vol. 232. Der 
förmliche Antrag durch die Spanisch » Niederländi
sche Gesandtschaft zu Lübeck, im Jahre 1597, ist 
nach den MSS. Brf. Vol. 234. Dergl. Köhler 
bey den Jahren 1597 und 159z. Dieser indeß ver
mische bey diesen Jabren das, was damahls und 
später vorgefallen. Die Hansische Gesandtschaft nach 
Spanien ist erst im Jahre 1606 abgegangen.
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feinen Seeleuten gleiche Neutralität zu beobachten be

fehlen möge 16

Das Jahr darauf erschien denn der Doktor Conrad 

Hecke, beauftragt von dem Könige von Spanien und 

dem Erzherzoge Albrecht von Oestreich, Gubernator der 

Niederlande, mit gleicher Werbung, und ward den 19. 

Junius, in voller Versammlung, zur Audienz gelassen. 

Mit vielen schönen Worten drang er auf die Berath» 

schlagung des frühern Antrags, er versprach, im Nah» 

men seines Herrn, daß ihre Freyheiten in den Besthun- 

gen des Königs nicht nur erhalten, sondern auch noch 

vermehrt, besonders aber, daß ihnen in Sevilla eine 

besreyte Foctorey verstattet werden sollte, jedoch» forderte 

er auch eben so kategorisch, daß die Rebellen in den Nie

derlanden von aller direkten oder indirekten Theilnahme 
an dem Handel mit des Königs Unterthanen ausge

schlossen blieben, und daß man deßhalb genau anzeiqen 

folk, wer wirklich natural Oesterlingisch sey. Die Neu- 

tralität scheine gleichsam nur zu Gunsten der Rebellen 

zu gellen. Die Hansen möchten nur Ernst zeigen und 

die treugebliebenen Provinzen der Niederlande mit ihren 

Schiffen und Gütern besuchen, um ihre daselbst ihnen 

justehende F-eyheiten zu behaupten; aber es sey unum

gänglich nöthig, daß ernstlich auf die genaue Ausftrti» 

gung der Paffe und Certistcationen für Güter, Schiff« 

und Mannschaft gesehen würde, und dieß sey um so

•® Lübecks Antwort auf den Antrag ist vom »5. Ma-, 
1597/ in den MSS. ßrf. Vol. 334,

1
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nothwendiger, da mehrere rebellische Niederländer, um 

der Hansischen Freyheiten sich bedienen zu können, in 

den Städten de« Bunde« sich niedergelassen hätten. Der 

König sey bereit wegen der in Spanien angehaltenen 
Hansischen Schiffe, volle Satisfaction zu geben, Er 

erbiethe sich, wie denn damit in diesem Jahre bereits 

«in Anfang sey gemacht worden, den Hansen und ihnen 

allein nur die Erlaubniß zuzug,flehen nach Brasilien, 

Guinea, und anderen abgelegenen ländern und Inseln 

zu fahren, jedoch unter der Bedingung, daß sie von da 

wieder aus Lissabon zurückliefen, damit er, wie von Al« 

terö her die Einrichtung sey, daselbst seinen Zoll erhe

ben kön^p; et fordere, daß die, welche dagegen fehlten, 

gestraft würden. Er begehre denn aber auch das Recht 
in ihren Häsen Kriegövolk zu werben, und für seine 
Flotten und seiner Unterthanen Schiffe die Befugniß 
gegen Ungewitter und wegen der rebellischen Seeräuber 

Schuh daselbst zu suchen, wogegen seine Kriegsschiffe 

ihnen hinwieder alle Hülfe leisten sollten. Ganz beson

ders aber begehre er, daß ihre beyden Hauptströme, die 

Elbe und Weser, so geschäht würden, daß die Rebellen 

daselbst nicht Spanische Schiffe fernerhin nehmen könn« 

ten. Zu allen diesen Zwecken aber möchte es heilsam 

seyn, wenn die Städte eine ligue mit ihm, dem Kö

nige, eingingen. 07
Im Nahmen des Erzherzog« Albrecht, von dem 

der Abgeordnete besonder« beauftragt war, um den fai- 

87 Iu Folge der angeführte» MSS. Brf. Vol.

in.
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scheu und betrüglichen Pässen und Certlstcationen vorzu

bauen, forderte er noch besonders: Da viele aus den 

rebellischen Niederlanden, besonders aus Amsterdam sich 

scheinbar, als Bürger, in den Hanse-Städten nieder« 

gelassen hätten, sich daselbst mit Pässen versähen, die 

Freyheit der Neutralen ansprächen und an den Spani

schen Küsten frey handelten; so werde rathsam sevn, kei

nen ouszunehmen, vernicht zuvor vom Könige begna

digt worden, wobey denn zugleich angezeigt werden 

müsse, in welcher Stadt er sich niederzulassen gedenke. 

Es sey der König bereit den Hansen den freyen Handel 

auf alle feine Europäische Besitzungen zuzugestehen, jedoch 

unter der Bedingung, daß sie die Fahrt aus Vie Lander 

der Rebellen, besonders auf Holland und Seeland einstell

ten , da diese ihnen den freyen Handel auf die Spani

schen Besitzungen nicht zugestehen wollten. Der König 

wollte indeß wenn die Redellen, England und Frank

reich ihnen die freye Fahrt auf die Lander der Spa« 

nischen Krone bewilligten, ein Gleiches auf seiner Feinde 

Länder verstatten, weßhalb sie bey diesen mit Güte oder - 

Gewalt dieß zu bewirken suchen sollten. Jedoch »er« 

stehe es sich von selbst, daß dieser den Neutralen auf 

Feindes Land zugestandene Verkehr einzig in Bezug auf 

solche Waren nachgelassen würde, die in Kriegszeiten 

überall verstattet wären. 28

38 Mandat deS Erzherzogs Albrecht, welches der Doctor 
Hecke den Hansen mitlheilte, vom 9. Slpr, 159g, 
in den MSS. Brf. Vol. 234,
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il» V Manches war in diesen Anträgen den Städten ganz 

•n erfreulich zu vernehmen, und gern hätten sie auch dieß

ch benutzt; allein manches mochten und konnten sie auch

r- nicht bewilligen. Daher sie denn antworteten, wie es

ie leicht zu erwarten stand: daß sie für des Königs gute

i- Neigung dankten, daß sie gern feine treuen Lande be-

>i- fahren wollten, wenn nur nicht so große G-fahr damit

o- verbunden wäre, und daß sie die übrigen Anträge theils

en ad referendum nehmen wollten, theils, besonders in

!e. Bezug auf die Sperrung ihrer Höfen für die Nieder-

iel länder, behaupteten, dieß könne nur von Kaiser und

ch Reich beschlossen werden, indem sie sehr wohl wußten,

er wie wenig alsdann dieß je geschehen werde. Indeß

ll- war man bereit, die angefangenen Unterhandlungen mit

\b dem Docker, nach seiner Rückkehr, weiter fortzusetzen,

ig da sein Antrag doch so manches wahrhaft Wünschens-
if. werthe enthielt, weßhalb, um ihn in guter Laune zu er«

a. ' halten, sie auch in der Herberge ihn frey hielten, und 

de ihm einen goldenen Luwill verehrten.

er Die Versammlung war so zahlreich, wie sie selten 

!r- um diese Zeit zu seyn pflegte, die Deputirten von 

uf zwölf, meist der angesehensten Städte waren anwesend, 

uf Aber mehrere, und besonders Lübeck und Hamburg, klag

en ken auch, daß ihre Kaufleute und Schiffer, trotz 6er 
feyerlichsten Zusicherungen, seit dem Jahre i$83, in 

Spanien und Portugal vieles zu dulden hatten, obwohl 

8 der König immer und stets von neuem darauf gedrun- 

gen habe, daß di« Städte feine Lande besuchen möchten.

Gz a
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Besonders seyen die Hansischen Schiffe öfters angehal- 
ten, zu des Königs Armada gezwungen worden; wenn 

sie aber Schaden gelitten hätten, so sey ihnen dieses 

nicht nur nicht ersetzt, sondern nicht einmahl ein Sold 
oder Dienstgeld bewilligt worden. 29

Indeß kam einige Jahre nachher die sichere Both- 

schäft an, daß König Philipp 111 in allen seinen Landen 
einen Zoll von 30 Procent bey der Aus- und Einfuhr 

aufgelegt, auch verschiedene Waren aus den Hanse- 
Städten einzusühren gänzlich untersagt Hobe: da aber 

bey solchem Druck der Handel nicht weiter mit Vortheil 

geführt werden konnte, jedoch nach sicheren Nachrichten 

dieß Statut in den Niederlanden und auf den Antrag 
der Spanisch » Burgundischen Regierung Statt gefunden 

hatte; so beschloß man daselbst Vorstellungen zu machen, 

und im Fall, daß sie glücklich ausfallen sollten, eine Ge

sandtschaft nach Spanien zu senden, einen Agenten am 

Spanischen Hose, einen Consul zu Lissabon und einen 

andern zu Sevilla zu bestellen, die Kosten aber zu dem 
aflen durch eine Abgabe von den Schiffen und Gütern 

der nach Spanien und Portugal handelnden Hansen zu 

erheben.30
Auch scheint es, daß die schwere Abgabe ihnen zu 

Gunsten gemildert oder zurückgenommen ward. Jedoch 

kehrten immer neue Beschwerden wieder, und die ganze

89 Protokoll deS Hanse -TagS a. a. O.
30 Protokoll der Dersamml. von dem Jahre 1604, in 

den MSS. Urs. Vul.341,
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jage, die Verhältnisse Spaniens, der Niederlande und 

der Hansen ließen nichts anders erwarten.
Auf der Hansischen Versammlung, im Jahre 1606, 

berichtete Kampserbeck, der als Hansischer Consul zu 

ttstabon In Vorschlag gekommen war, einstimmig mit 

andern, daß daselbst bey Trommrlschlag sey bekannt ge» 

macht worden, wenn die Hansen nicht besser sür die 

Certification der Güter sorgten, sie nicht nur sür die 

Zukunft der Abgabe von dreyßig Procenl wieder unter« 

werfen, sondern auch für die vergangene Zeit den Be- 

trag nachbezahlen sollten. Darauf denn die Städte die 

früher gefaßten Beschlüsse der Abfertigung einer Lega- 

kion nach Spanien, der Anstellung der Consuien, und 

der Einführung einer Abgabe von allen nach den Spa» 

Nischen Besitzungen zu führenden Gütern, zu Bestreitung 

der deßhalb erforderlichen Kosten, erneuerten. Man 

wollt« zugleich die Oberdeutschen Reichsstädte, mit denen 

man jetzt, beym Verfall des Ganzen, weit einträchtiger 

als zuvor handelte, auffordern, dieß auch genehm zu 

halten und gemeinschaftliche Sache mit den Hansen zu 

machen 31
In der That kam denn auch die Gesandtschaft nach 

Spanien, ganz gegen alle Hansische Langsamkeit, bereits 

in diesem Jahre zu Stande, welches sür ihre Wichtig

keit laut genug spricht; es reis'ten die Abgeordneten, 

bestehend au- dem Hansischen Syndikus, Dr. Domann,

3*  Protokoll der Dersamml von dem Jahre 1606, in 
den MSS. Brf» Vol. 336.
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den Rathsherren Heinrich Broker von Lübeck, 'Hierony

mus Vogeler von Hamburg, und Arnholdt von Holten 

von Danzig, den i2. Nov. 1606, von Lübeck und Ham

burg ob, und kamen mit denselben Wagen und Pfer

den, den 2. Apriü des Jahrs 1607, zu Madrid an, 

worauf fie einige Wochen nachher bey dem Könige zur 

Audienz gelassen wurden.

Alles, was zur guten Aufnahme, zu freyer, statt

licher, splendider Bewirthung aehörte, fanden sie dort 

in reich-m Maße vor. Der König, die Königinn, sein 

alles vermögender Minister, der Herzog von Lerma, ga

ben viele schöne Worte, und die Grandes, denen sie 

ihre Aufwartung machten, folgten, wie es sich von selbst 

verstand, jenen erlauchten Beyspielen. Nur der bey 

dem Herzoge von Lerma alles vermögende Don Roderigo 

de Calderona legte seine finstere Weise nicht ganz ab; 

jedoch schien er ihren Wünschen nicht durchaus abgeneigt.

Allein es war schon ein übeleS Zeichen, als, kurz 

nach ihrer Audienz, des Königs geheimer Secretär, 

Andreas de Prado, von ihnen begehrte, daß sie dem 

Könige einige, zu Lissabon angekommene, Hansische 

Schiffe zu seinen Diensten, auf zwey Monathe, über

lassen möchten. Zwar willigten sie ein, um nicht gleich 

zu Anfang des Königs Unwillen auf sich zu laden, wie 

entschieden sie auch gerade, um die Abstellung solcher 

Forderungen zu werben, beauftragt waren. Indeß traf 

es sich glücklicher Weise, daß die Schiffe bereits abge- 

reiset waren, bevor man von der Einwilligung Gebrauch 
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müssen konnte; späterhin aber wurde» einige angchal- 

ten, und zum Dienst des Königs wirklich gebraucht.
Dem Staatörathe überantworteten sie ihre Aufträge, 

ihre Bitten und Beichwerden. Aber wie sehr sie auch 

auf die Beschleunigung des Geschäfts drangen, so wur

den sie dennoch bis in den achten Monath zu Madrid 

ausgehalten. Bald waren die von ihnen eingegebenen 

Schriften zu weitläuftig, und sie mußten ins Kurze ge

zogen werden, dann ward bezweifelt, daß die Gsandten 

mit hinlänglichen Vollmachten versehen wären: und wie 

die Chikanen weiter lauten mochten. Wahrscheinlich 

aber zögerte man Spanischer SeitS mit der endlichen 

Entscheidung, weil zugleich über einen Waffenstillstand 

mit den insurgirten Niederländern verhandelt ward, her, 
wenn er vollkommen gelang, die Nothwendigkeit sehr 

verminderte, die Hansen zu begünstigen, und das Ganze 

and rS einzuleiken fordern mußte. Dann aber wollte 
auch die Spanische Regierung, wenn sie den Hansen- 

Freyheiten bewilligte, daß gleiche ober ähnliche von ihnen 

den Spaniern in den Städten zugestanden werden soll

ten. Es ward ihnen deßhalb eine Schrift vom StaatS- 

rathe übergeben, worin denn unter andern gefordert 

ward, daß den in den Hanse - Städten sich aushalken- 
den Unterthanen des Königs verstattet werden sollte, in 
ihren Häusern Gottesdienst zu halten und die M'sse 

zu hören; Forderungen, welche die Gesandten nicht be

willigen konnten und deßhaih sich mit dem Mangel an 

gehöriger Instruction entschuldigten.



Wenig «(railles) war es ferner, daß ein lübeckistber 
Schiffer, Johann Bolin, der einem dieser Gesandten 

ongehörte, und nach Venedig bestimmt war, von der 
Inquisition zu Sevilla mit Schiff und Gut angehalten 

ward, weil man ein Paar Deutsche, protestantische Bü
cher bey ihm gefunden hatte; erst nach vielen Vorstellun

gen konnte seine Freyheit erhalten werden. Verschie

dentlich waren die Hansischen Deputirten unter sich 

uneins über die zu verhandelnden Gegenstände; einer 

von ihnen verfiel in schwere Krankheit. Als sie endlich 

nach halbjährigem Aufenthalte, in fünf verschiedenen 
Diplomen, den Willen des Königs vernahmen, wie er

staunt waren sie da nicht, als darin so gar wenig von 

dem, was sie gebethen hatten, enthalten, und alles 
mit so vielen Clause!» versehen war, daß die ganze 
Mühe, die Zeit, die Kosten, die sich auf ein Paar 

Tonnen Goldes beliefen, so wenig belohnt schienen!3 8

" Vergleiche den Auszug des Protokolls der Hansischen 
Gesandtschaft «ach Spanien bey Werdenhage«, von 
dem Jahre 1607, s. Beyl bey diesem Jahre. Es 
ist von dem ganzen weitläuftigen, schlechte« Werke 
eins der brßten Aktenstücke und wohl übereinstim» 
wend mit dem, was in den MSS. Brs. Vol. 245. 
vorkommt; vergleiche auch die bereit- oben erwähn, 
ten Memor. Hamburg., von Fabriciu-, T. I. 
9.180. und Wilken- Nachricht über diese Ge
sandtschaft von Aiegra; Hamburg, 1774. 4. so wie 
die Urkunden selbst, die in mehreren Sammlungen 
bereit- (f. das Derz. der Urkunden in der Beylage)
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Es wurden ihnen in den verschiedenen Diplomen die 

alten, vorzüglich unter König Emanuel erworbenen

abgedruckt wordrn. ES heißt bestimm« bey Wer» 
denhagen, FabriciuS und Willens, so wie 
in den MSS. Brf, daß bit Legalen fünf Diplome 
erhielten, und eS finden fich auch fünf Diplome in 
den gedruckten Sammlungen, vergl. Beyl, bey dem 
Jahre 1607, obschon fie fälschlich ebendaselbst, theils 
zu den Jahren 1647, 1648 und 1650 gezählt wer» 
den. Jedoch ist folgendes zu bemerken. Zwey von 
jenen fünf Diplomen, die fich auf Castilien bezo
gen, waren ganz gleichlautend; das eine Eremplar 
war von dem Secretär drS Königs unterzeichnet, 
daS andere sollte von den Hansen ratificirt znrückge« 
sandt werden. Folglich bleiben nur vier Diplome 
übrig. Es finden sich aber in den gedruckten Samm» 
lungen, f. Beyl, bey dem Jahre 1607, wirklich fünf. 
Dieß verhält sich si>. Die eine dieser Urkunden (bey 
Abreu Phil. IV. p. VI. 6z. Marquard Beyl. 
98. Lünig P. sp. Cont. Xb. II. Fortsetzung »8z. 
Schmauß I. 601. Dumont T. VL I. 412.) ist 
nichts weiter als »in Project, welches der Hansische 
Syndikus Domann, der Mitglied dieser Gesandt» 
schäft war, aufgesetzt und dem SraatSrathe überge
ben haue, welches Project in mehreren Puncten 
geändert, nicht angenommen und von dem Könige 
in einer andern Form, mit anders lautenden Arti
keln, den Deputirten zurückgegebea ward, unter dem 
7.N0V. bey Abreu Pb. III. P. I. Z8Z- BiS dahin 
ist alles klar, die Beweise der Richtigkeit dieser Dar» 
fitllung deS durch die spätern Scribenten so höchst
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Freyheiten in Portugal für dieß Reich nicht nur er
neuert, sondern auch nod) vermehrt, und großen Theils 
auf die Königreiche Castilien und auf Andalusien insbe
sondere ausgedehnt. Zugleich forderten die veränderten 
Verhältnisse, besonders die Lage Spaniens zu den verei
nigten Niederlanden, manche Bestimmungen und Aen
derungen der früher zugestandenen Freyheiten.

So ward ihnen denn in den Königreichen Castilien 
das Recht zugestanden, Kaufhäuser zu haben, die von 
aller Etnquartirung und andern Lasten frey seyn sollten, 
ferner Consulen in den Seehäfen zu halten, welche der 
König bestätigen wolle, die, zu Folge dieser Traktate

Verworrenen liefen in den Urkunden selbst, wenn 
man fie aufmerksam liest und mit einander ver
gleicht Aber merkwürdig ist es, daß in den Jahre» 
1547 und 1548 bey den erhaltenen Bestätigungen 
der alten Freyheiten auch jene- Project des Syndi
kus in den Beylagen, als ein den Hansen, im I. 
1607, ertheiltes Privilegium vorkommt, obwohl eS 
in manchen Puncten ber Transaction vom 7. Nov. 
Widerspricht. Dieß vermag man nur so zu erklären, 
daß man in der spätern Zeit alles bestätigte, waS 
sich vo» alten Urkunden vorfand, wie dieß denn 
Hansische Sitte war dergleichen zu suchen; dieß aber 
von Spanischer Seite unbeschadet um so eher ge
schehen konnte, da in diesen beyden Transaktione» 
vom Ausschluß der Niederländer im Spanischen Han
del vorzüglich vie^Rede war, welcher Punct durch 
den nun geschlossenen Frieden zwischen den Nieder« 
landen und Spanien von selbst wegfiel.
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und ein« von ihm ' gebilligten Instruction, ihr Amt 

verwalten sollten. Es ward ihnen frey gestellt, einen 

Agenten an des Königs Hof zu halten; von allen öf

fentlichen Diensten, Vormundschaften und ähnlichen 

Lasten, es ftye denn, daß sie selbst einwilligen wülben, 

wurden sie bcsreyt. Sie sollen weder zu Wasser noch 

Land zum Kriegsdienste gezwungen, durch Prioatper» 

fönen keiner persönlichen Haft unterworfen werden, nur 

der vom Könige ihnen verordnete Richter soll dazu die 

Befugniß haben; ihre Schiffe und Güter sollen weder 

mit Arrest beschlagen, noch unter dem Namen von Re

pressalien verkümmert werden, auch die Unschuldigen 

nicht sür die Schuldigen haften. In ihren Wohnungen 

sollten sie frey von Einquartirung bleiben, und die Be» 

fuqniß haben auf gesattelten und gezäumten Maulthieren, 

Zeltern und andern Pferden zu reiten und der Fuhrwerke 

zum eigenen Gebrauche, so wie ihrer Agenten und Factor« 

sich zu bedienen, vorausgeseht, daß dieß freye Leute wären, 

welchen der Aufenthalt im Reiche verstattet worden, 

auch soll ihnen für ihr Geld, Herberge und Unterhalt 

nicht verweigert werden. Ihnen wird freyer Handel zu» 

gesagt; einen Zoll von ihrer eingesührten Silbermünze 

sollen sie nicht entrichten, auch ihnen die Freyheit zu» 

stehen, nicht nur ihre eingesührten Gold- und Silber» 

münzen wieder auszusühren, sondern auch dasjenige Gold, 

welches sie gegen ihr eingebrachtes Silber in den Kö» 

nigreichen eingetauschr haben möchten. Im Fall eines 

Kriegs, oder, anderer ähnlichen Unfälle soll es ihnen 

i
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frey stehen, binnen Jahr und Tag, mit ihren Gütern 

das Reich zu verlosten, wenn den Unterthanen des Kö

nigs in den Städten ein Gleiches bewilligt wird. Sie 

haben die Erlaubniß, fidi der geschworenen Mäkler zu 

bedienen. Wenn die Verwalter, Schatzmeister und 

Richter der verbothenen aus- und eingehenden Waren 

Verdacht haben, daß die Hansen in ihren Häusern der

gleichen Güter aufbewahren, so soll doch nur der Rich

ter selbst, oder ein von ihm abqeordneter Officiant oder 

Notar zur Visitation ihrer Wohnungen befugt seyn, 

und dies» soll nur in Gegenwart des Hansischen Richters 

oder dessen Bedienten, zur Vermeidung alles Unze- 

bührs, Statt finden. Es steht ihnen frey, olle Schif

fer aller Nationen, die in den Königreichen handeln 

dürsen, zu befrachten; ferner in ihren Häusern Woge 

und Gewicht zu haben, doch soll niemand gezwungen 

werden, darnach die Güter anzunehmen, wenn er es 

vorzieht, sie aus öffentlicher Woge wiegen zu lassen. Ihr 

ihnen verordneter Richter soll in bürgerlichen, wie in 

peinlichen Fällen zu Sevilla, und sechs Meilen im Um

fange der Stadt sprechen, und bey seinem Spruche, 

wenn die streitige Summe nicht 10000 Marovedis über, 

steigt, die Sache ihr Bewenden haben, betrifft sie aber 

einen Streit von höherm Werthe oder privilegirte Per

sonen; so soll er zwey Rechtsgelehrte sich beygesellen 

und mit ihnen das Endurtheil sprechen. Nur von einer 

streitigen Sache, die 100 Ducaten an Werth übersteigt, 

soll die Appellation an den Rath zu Sevilla frey stehen; 
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dock soll der ihnen verordnete Rlckter sowohl die von 

ihm gefällten Urtheile, als auck die des Raths, allein 

zur Execution bringen, so wie er denn in allen bürger- 

ticken und peinlichen Fällen allein über sie zuerst zu 

sprechen hat, ausbeschieden das, was die königlichen 

Gefälle betrifft. Schnelle Rechtspflege wird ihnen außer- 

dem zugesichert. Keiner von des Königs Dienern soll 

ohne Befehl und rechtmäßige Ursache in ihre Häuser 

gehen. Wenn aber einer von ihnen verstirbt, so sollen 

der Richter, nebst dem Hansischen Consul und zwey Al- 

terleuten in das SterbehauS sich begeben, den Rachlaß 

inventiren und ihn dem General-Depositär oder dem 

Consul übergeben, damit er den wirklichen Erben zu- 

komme. Sie behalten sreyen Zutritt zum Zollhaus; 

jeder der ihre Privilegien kränkt, soll bis zur Summe 

von fünfzig Ducaten in Strafe genommen werden kön

nen. Es soll ihnen frey stehen, in allen Häfen und 

aus allen Strömen, wo es bisher vergönnt gewesen, 

ihren Verkehr mit ollen und jeglichen Gütern zu be

treiben , wenn sie nur nicht aus den Vereinigten Rie

derlanden oder andern verbothenen Orten kommen. Un*  

entgeldlick sollen die Oificianten die Visitation der Han

sischen Sckiffe vornehmen, und wenn jene oder die 

Zvllpäckter einig« Wächter darauf sehen wollen; so soll 

dieß auf ihre eigene oder des Königs Kosten geschehen. 

Die Zollbedienten sollen, um die durch sie einzutreibende 

Abgabe zu erheben, die Güter nicht höher schätzen als 

nach ihrem wirkllchen Werthe, auch nicht befugt seyn, 
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einen Theil derselben nach dem also gesehcen Preis auf 

Abschlag des Zolls, ihnen hinwegzunehmen; mit den 

Ein Mahl verzollten Waren aber soll ihnen gänzlich 

freyer Handel zustehen, ohne baß sie zum Verkauf an 

irgend jemanden gezwungen werden können. Sollte je

mand von ihnen in des Königs Reichen Schiffbruch lei

den, so soll das gerettete Gut den Eigenthümern oder 

deren Erben verbleiben. Welche Hanse-Städte aber 

ihren Beytrag zu den Kosten verweigern würden, die 

durch die Erwerbung dieser Freyheiten veranlaßt wer- 

den, die sollen auch von deren Genuß ausgeschlossen 

bleiben, bis sie den ihnen zukommenden Beytrag ent

richtet haben werden. Sollte endlich Streik über die Er. ' 

klärnng dieser Privilegien entstehen, so soll diese immer 

zu Gunsten der Städte gegeben werden.

Diese Begünstigungen in den Königreichen Castilien, 

wurden ihnen nun auch noch besonders für Andalusien 

und dann für Portugal nicht nur zugestanden, sondern 

sie wurden auch in Bezug auf diese beyde Provinzen 

theils noch erweitert, theils gemehrt. So ward ihnen 

nicht bloß die Wiederausfuhr ihres «ingeführten Goldes 

und Silbers, sondern auch dessen, was sie dafür und 

für den Verkauf ihres Getreides und ihrer Kriegsmunl« 

tion an goldenen und silbernen Münzen erworben ha

ben würden, zugestanden. Wenn der bürgerliche oder 

peinliche Rechtsstreit von der Art ist, daß Bürgschaft 

angenommen werden kann, so soll, wenn diese geleistet 
wirb, keine gefängliche Haft gegen sie Sratt finden. In
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den Portugiesischen Privilegien heißt eS ferner, in Berug 

auf die Rechtspflege, daß wenn die streitenden Tbelle 

beyde Hansisch sind, die Berufung an die Deutsche 

Hanse frey stehen soll, betrifft der Streit aber einen 

Hanseaten und fremden, so soll die Appellation an das 

Gericht zu Sevilla (?) gehen; gedeiht der Streit an 

Liesen Rach, so soll der Präsident zwey, höchstens vier 

Rechtsgelehrte als Commiffäre bestellen, welche die 

Sache endlich in lehker Instanz entscheiden sollen. In 

beyden aber den Plivilegien für Portugal sowohl, als 

für Andalusien wird noch erwähnt, daß nur, im Fall 

eines Verdachts der Aufbewahrung verdächtiger Waren, 

eine Visitation ihrer Häuser Statt finden solle, und dieß 

zwar einzig in Gegenwart eines Notars und nicht ohne 

den ihnen zugetheilten Conservador ihrer Freyheiten 

oder ihren Richter um die Einivilligung befragt zu ha- 

ben, eö sey denn, daß ein Verbrecher auf frischer That 

verfolgt würd,. Für Andalusien wird besonders zuge

sagt , daß die Schiffe nicht durch Soldaten visitirt wer« 

den sollen; zollsreye Waren sollen sie aber weiter vor- 

zuzeigen nicht gehalten seyn. Für beyde Provinzen, 

Portugal und Andalusien, ward ihnen zugesichert, daß 

keine, aus Hansische Rechnung angekommene Güter aus 

den Schiffen geladen werden sollen, e» sey denn den 
' Schiffern und Eigenthümern, wenn sie an demselben

Orte sich befinden, drey Stunden zuvor, davon Anzeige 

geschehen. Die ausgeladenen Güter aber, sollen sie 

berechtigt seyn, Jahr und Tag in des Königs Zollhaus
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ju deponiren, und wenn, aus Mangel an Raum, sie 

von da hinweg gebracht werden müssen j so sollen sie in 

ein benachbartes Haus niedergelegt werden können, da« ** 

wohl verwahrt und mit zwey Schlössern zu versehen ist, 
zu deren einem der Eigenthümer, zum andern der öf- 11
fentliche Beamte den Schlüssel haben soll. Den Eigen- f<

thümern aber steht frey, ihre Güter daselbst zu besehen, 8 

wenn sie wollen; vor Ablauf Eines Jahrs sollen sie zu f‘ 
, Erlegung des Zolls nicht angehalten werden können, **

«ollen sie aber denselben entrichten: so sollende vor an- 01

dern, obwohl diese sich früher eingestellt, in ihrem Ge- 
schäfte befördert werden. Alles durch sie eingesührte bl 

Gold, Silber und Getreide, alle iebensmiktel, alles ,f 

Schiffbauholz, die Masten und Rahen, alle Kriegsmu- hl 
nition und zur Schifffahrt gehörige Güter, Segel, Se- ol 

geltuch, Taue, Hanf und Werk sind zollfrey. Auch fol- 01

len alle die, welche zu Sevilla oder an andern Orten **

onkommen und sich daselbst niederlaffen, von allen ihren 
Eßwaren und Getränken, Kleidern, Knechten, Kisten $ 

und Decken, worin sie ihre Güter aufbewahren, obgabe- $

frey seyn. Alle übrige von ihnen eingesührte Waren $
sollen zu einem Zoll von acht Procent, und außerdem b 

zu einem AdmiralitätS - Zoll von fünf Procent einzig 
und allein verbunden seyn. Sie sollen die Befugniß $ 

haben, frey den Preis ihrer Güter zu bestimmen, und 

sie so theuer oder wohlfeil zu verkaufen, als es ihnen 

zuträglich ist. Haben sie aber Ein Mahl den Zoll ent» 6 

richtet, so soll ihnen der Handel mit den Gütern durch 
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die Reiche des König» ganz frey stehen und keine neue 
Abgabe weiter abgefordert werden. Sollten die Wa

ken, die man ihnen abgekauft hat, nicht gut befunden 

werden; so soll innerhalb drey Tagen die Réclamation 
«ingebracht und eine neue Uebereinkunst deßhalb getrof- 

fen werden; dasselbe soll bey den durch die Hansen ein» 

gekauften Gütern Statt finden. Wenn sie goldene oder 
silberne Münzen wollen im lande prägen lassen, so sol

len sie vor allen andern gefördert werden. In und 

außerhalb der Stadt Sevilla können sie Hauser und 
laden bauen und anlegen, welche von allen Beschwer» 
den als Einquarkirung und andern tasten frey seyn sol

len. Alle durch sie ausgesührte Güter sind, mit Aus» 

Nahme von fünf Procent an Admiralität» » Zoll, gänzlich 

abgabenfrey, die Specereyrn aber, die aus Andalusien 

auögeführt werden, sollen auch dieser Abgabe nicht un» < 
terworsen seyn. Diese letztem Güter, welche sie ringe» 
kaust haben, können sie, so lange sie wollen, bis zur 

Einschiffung derselben, in ihren Häusern ausbewahren. 

Ihr nicht in Waren angelegtes Geld können sie durch 
Wechsel übermachen. Sollte der König Hansische Schiffe 

bedürfen, so soll zuvor der Chef von der königlichen 
Flotte oder dessen Stellvertreter dieß dem Hansischen 

Consul anzeigen, und des Schiffer» Einwilligung ge- 

sucht, das Schiff aber nach seiner Grüße und siinen 
tasten taxire, darnach der Sold bezahlt und im Fall e» 
Verunglückte, der Werth erstattet werden. Auch sollen 

die Schiffer nicht bi» zu irgendwo eintretender winter-

ui. Hh
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licken Zeit aufgehalten werben; sollte indeß des Königs $ 

Dienst dieß fordern so soll ihnen Winterlager verstattet 6 

und für die Zeit, wo sie still liegen und die Möglichkeit tt 
einer Abfahrt nach ihrem Datei-lande abwarten müssen, & 

die nöthige Entschädigung gegeben werden. Endlich soll n 

ihnen vergönnt seyn, in Sevilla ein Kaufhaus zu «rrlch- 

ten, wozu ihnen ein bequemer Ort nickt nur angewie- *

ftn werden soll, sondern zu dessen Baukosten auch der *

König behülflich zu seyn verspricht: sollten sie aber zu ' 

dessen Einrichtung neuer Privilegien benöthigt seyn; so *

sollen ihnen diese, wenn die Sache irgend thunlich, 1

gleichfalls nicht versagt werden. 2

Außer diesem allen finden sich noch, nebst der Wie- ( 

derhvhlung mehrerer der vorigen Artikel folgende Puncte 1 

in dem allgemeinen Handels » Traktate zwischen den • 

Hansen und dem Könige Philipp Hf. yon Spanien, ’ 

der sich aus alle Theile seiner Lander bezieht. Niemand ' 

soll berechtigt seyn, ohne des Eigenkhümers Einwilll« 

gung irgend einige Güter, unter was immer für Vor

wand es seyn möge, hinwegz,«nehmen. Sollte ober der 
König dergleichen bedüisen, so sollen dessen Offiziere 

diese nicht sogleich in Belcklag nehmen, sondern zuvor 

deßhalb ein Contract abgeschlossen, und ihr Werth be- 

zahlt werden. Die Hansen sollen frey seyn von den, 

seit einiger Zeit ihnen abgenommenen Zoll von dreyßig 

Procent, so wie sie denn überall zu keiner Abgabe, außer 

den früher in den ertheilten Privilegien erwähnten, ver

bunden seyn sollen. Auch soll denen, welche die dreyßig
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Procent Zoll erlegt haben, wenn die Summe noch nicht 

dem Fiscs überantwortet ist, ihnen wieder zurückgegeben 

werden, und wenn sie deßhalb Bürgschaft ausgestellt 

haben, so sollen sie davon besreyt seyn. Nach Confir

mation der vorstehenden Privilegien sollen die Hanse- 

Städte durch öffentliche Edicte verbiethen, daß niemand 

von ihnen in des Königs Besihungen, oder in die dem 

Erzherzog Albrecht und dessen Gemahlinn zubehörigen 

Theile des Niederlandes Holländische oder Seeländische 

Schiffe und Güter elnführe. Alle Waren, welche von 

den Hansen in die Reiche des Königs oder in die treuen 

Niederlande geführt werden, sollen in den Deutschen 

Städten von obrigkeitlichen Personen verzeichnet und 

mit deren Siegel versehen werden, vor welchen die 

Kaufleute eidlich anzuloben haben, daß die Güter we- 

der direct noch indirect einem Holländer oder Seelän

der angehören: sind ober die in des Königs Landen 
kommenden Schiffe nicht mit solchen Lateinischen Ver

zeichnissen versehen, so sollen die Waren der Confiscation 

unterworfen seyn. Auch sollen alle Holländer und See- 

länder, die auf Hansischen Schiffen etwa gefunden wür- 

den, verhaftet werden können. Um jedoch das Nach« 

machen der städtischen Siegel zu verhürhen, wird man 

ein geheimes Kennzeichen, worüber man früher überein- 

gekommen, gebrauchen. Auch sollen außer jenen Maß- 

regeln, um jeden Unterschleis zu vermeiden, die Eigen- 

thümer der Güter in den Städten gehalten fern, den 
Hansischen Consulen eine Spécification der übersandten
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Güter zuzuschicken, und diese sollen einen Eid oblegen, | 

daß sie, bey Strafe der Meineidigen und bey Verlust <

ihres Amtes, keinen Unt#rfd)kif dulden wollen. Auch '

machten sich die Städte anheischig, daß keiner ihrer I 
Einwohner oder Unterthanen, aus des Königs Reichen, 1 

oder den treu gebliebenen Niederlanden, irgend einige I 

Güter nach Holland, Seeland oder den vereinten Provin- I 

-en und nach andern verbothenen 0rttn führen solle Eben < 

deßhalb sollten die Hansen, nach Betrachtung ihrer Schiffe \ 

in Spanien, bey der OrtSobrigkeit sich verbindlich machen, \

die dreyßig Procent noch zu bezahlen, im Falle si, noch !

Holland oder Seeland fahren würden; sie sollten verspre- I 

eben, binnen zwölf Monathen, wenn sie auf die Hafen der l 

Hanse. Städte Zurückläufen, oder binnen sichszehn Mo- 1

«athen, wenn sie zuvor nach der Straße von Gibraltar t
segeln würden, einen Attest von da, wo sie ihre Güter c

ausgeladen haben, der Obrigkeit des Spanischen Hofens z

einzusenden, wo sie die tabunq eingenommen haben, und t

«ft alsdann soll die eingegangene Verpflichtung aufgeho» i

6en seyn. Auch soll nach der Confirmation dieser Pri» f

vilegien, von den Hanse. Stödten allen ihren Bürgern S

unb Unterthanen, bey Strafe der Consi cation untersagt f

werden, keine Güter aus des Königs Reichen oder den <

katholischen Niederlanden noch Holland, Seeland oder r

den Vereinigten Niederlanden zu führen; die Halst, des "

Werths des confiscirten Gurs aber soll dem Hansi,chen <

Fl'co, die andere Höbt, aber dem Angeber zufallen, je- 1

doch also, daß zuvor die Abgabe von dreyßig Procent | ’s 

- t
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n, für den König von btr ganzen Mass« erhoben werde,

st Wer aber «in falsches Zeugniß ausstellt, der soll sein
ch Amt verlieren und als Falsarius verfolgt werden. Je»

er doch soll, wenn jemand bey der Ein » oder Ausfuhr

n, dieser U'berrinkunft zuwider handelte, dieser allein und

je kein Unschuldiger dafür büßen. Auch wollen der König,
i» der Erzherzog und die Erzherzoginn im Riederlonde
n gemeinschaftlich mit den Städten «nd einzeln sich bemü»

fe hrn, daß den Hänfen durch die Niederländer nicht die

i, frene Fahrt aus des Königs Reiche und die katholischen
h Niederlande gestört werde, und sollten sie die Neutra»

6» litât der Hanse nicht achten wollen, so will man sich

T der Mittel, über bk man sich vereinbart hat, bedienen.

>» Uebrigens soll den Hansen ausschließend vergönnt seon,

if die Deutschen und aus den benachbarten Nordischen Rei»

r chen kommenden Güter, allein nach des Königs landen
S zu führen, bis daß die übrigen Nordischen Mächte sich
d mit ihn» eben so, als in diesem Vertrag« die Hansen,

• und früher England und Frankreich gethan, vereinbart

i» haben, oder bis ein Stillstand oder Friede zwischen dm
il Vereinigten Niederländern und dem König« abgeschlof-

t f«ti seyn wird; mit Ausnahme jedoch der Hochdeutschen

i Güter, welche auch den Franzosen und Engländern be»

r keits einzusühren zugestanden worden. Nur aber die
$ wirklichen Hanse-Städte sollen sich dieser Privilegien zu
i erfreuen haben; weßhalb denn bk Deputaten vor ihrer
- Abreise ein Verzeichniß der in ihrem Bunde gehörig«»

t Sc. dt einzurrichen haben. Diejenigen Communen aber,

bk sich mit der Königs Feinden, den Vereinigten Nk« 



486 — —

verlanden, verbunden, wiewohl sie zuvor Glieder der 

Hanse gewesen, nahmentlich Campen, Deventer, Zwoll 

undolle, die in diesem Falle sind, sollen der genannten 

Freyheiten sich nicht zu erfreuen haben. Ferner soll die 

Stadt Stade und alle diejenigen Städte, welche sich von 

der Hanse abgesondert haben, oder aus dem Bunde ge

stoßen worden, diese Freyheiten nicht genießen, bis daß 

die einen und andern von der Hanse und dem Könige 

zu dem Genuß derselben verstattet werden. Da aber 

die Hansischen Depulirten begehrt haben, daß die Stabte 

Augsburg, Nürnberg, Straßburg und Ulm, so wie die 

übrigen Oberdeutschen zum Mitgenuß dieser Freyheiten 

zugelassen werden möchten, da sie bisher gewöhnlich ihie 

Güter auf Hansischen Schiffen nach des Königs Rei

chen gesandt: so willigt der letztere ein, daß den Hansen 

es frey stehen solle, sie daran Theil nehmen zu lassen, 
jedoch unter denselben Bedingungen. Sollte auch die 

Hanse im Ganzen, oder sollten einzelne Glieder dersel- 

ben rechtswidrig bedrückt werden; so verspricht der Kö

nig, wenn er darum angesprochen worden, seinen Rath 

und seine Hülfe. Beyde Theile geloben diese Punct« 

treu zu halten, und sollen von Seiten der Städte diese 

Verträge auf ihrer nächsten Zusammenkunft von den 

sechs Wendischen Städten und von Danzig, mit Einwil

ligung der gesammlen Hanse, besiegelt und ratificirt, 

darauf aber öffentlich kund gemacht und deren Haltung 

onbefohlen werden.3 3

” Vergleiche das Urkunden - Brrzelchniß in der Bey
lage bey dem Jahre 1607. — Nie. Wilken- hat
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Wie viel Wünschenswertes nun auch in diesen 
Freyheiten vorkam, so wenig wollten doch die Hansi» 

in dem angeführten Werke de« richtigen Unterschied 
zwischen ven verschiedenen Privilegien bereit- bemerkt 
und sie mit einander verglichen. Doch ist folgende- 
zu merken WaS die Andalusischen Privilegien de» 
trifft, so heißt es zu Anfang, daß der Kö'ig di« 
den Hansen zugestandenen Frevbeire» in Portugal 
auch also auf Andalusien und nachmahls auf die 
andern Königreich, von Castilien ausaevehnt habe; 
dann aber ist doch i» dem ersten Privilegio alleia 
von den Königreichen Castilien nur die Rede, sodaß 
wir mir WilkenS das erste Aktenstück als vorzüglich 
auf all« Casttlische künde» sich beziehend, da- an» 
dere, welches größere Freyheiten enihält, als vor
züglich auf Andalusien und nahmentlich auf Sevilla 
sich beziehend, angesehen haben. Ferner ist Wil
kens in einen J'tthnm verfallen, indem er unter 
die Rubrik des allgemeinen, zwischen bevdeu Theilen, 
geschloffenen Handels - Traktats das Project, wel» 
cheS der Syndicu» Domann übergeben hatt«, zieht, 
welches auch als vom König bewilligt in den größe
ren Sammlungen aufgesührt, und von Philippin, 
beym Münstersche» FnedenSchlnffe mit bestätigt wer» 
den ist Allein Philippin. nahm diesen Borschla
des Syndikus nicht ganz an, sondern bewilligte im 
Mgemriven Freyheiten, die in einigen Puncten be
deutend adweichen. Man hat wie billig hier nur 
da» Document Philipp» Ul , welches sich allein bey 
Abreu y Bertodano in ceflenColeccion de los trat«, 
dos de paz reynado del 5. Rey D. Pbelipe III. Parte I, 
p. 383. findet, zum Grund« gelegt. Daher di« Der, 
schiedinheiten zwischen dem im Tert Erwähnten, und 
dem, was gegen daö Ende m Wilkens Schrift verkommt. 
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fdjen Legaten durch ihre Unterschrift sich zur Ratification 

verbindlich machen, sondern fie versprachen bloß diese 

Urkunde ihren Commlttenten, zu diesem Zweck, inner« 

halb sechs Monathen, zu überbringen.34 In der That 

war wegen des Ersatzes des Schadens, der früher in 

mancher Hinsicht von den Hansen erlitten worden war, 

wegen der Bezahlung der Schulden, die Philipp 11. bey 

den Hansen gemacht hatte, nichts ober so gut als nichts 

erhalten worden, man müßte denn die Privilegien selbst, 

als etwas der Art ansehen. Die Befreyung der Han« 
fischen Schiffe vom Zwange zu des Königs Dienst war 

gleichsalls nicht, die Freyheit des Handels aber endlich, 

nur unter manchen schweren Bedingungen und Clauseln, 

erhalten worden. Noch dazu schien man zuletzt sehr sau« 

mig in der Ausführung dessen zu seyn, was von Spa
nischer Seite zugestanden worden war, wie denn der 

Syndikus dieß auf einer Reise in die Spanischen und 

Portugiesischen Seehäfen aufs gewisseste vernahm, und 

nach vielen Bitten und Vorstellungen die Execution erst 

erwirkte.
Auf dem Hanse-Tage, vom Jahr« i6c>8, entstand 

viel Streit. Es mißfiel, daß man keine hinlänglich« 

Entschädigung für den «rlittenen Schaden erhalten, daß 

der König die Hansischen Schiffe zu seinem Gebrauche 

sollte benutzen können, und dieß letztere fand man um 

so drückender, da alsbald Klagen genug einliefen, daß

14 S. die Unterschrift der Deputieren, vergl. Beylage 
bey dem Jahre 1607.
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seine hinlängliche Entschädigung für die Benutzung die» 

fer Fahrzeuge zu erhalten stehe. Unzufrieden, wie man 

war, wollte man bereits dem Könige das Gesuch, sei» 

nen treugebliebenen Niederländern gleiche Freyheiten in 

den Hanse »Städten zu bewilligen, wie die letzteren in 

des Königs Reiche erhalten hatten, abschlagen, und 

um die Abschaffung des neu auferlegten Consolado Tel» 

des und des neuen Soizzolls anhalten. Auch sollten die 

Obrigkeiten in den Städten sich bey ihren Schiffern 

fleißig erkundigen, ob sie von der Inquisition verfolgt 

würden, ob sie ihres Glaubens, ihrer Bücher wegen zu 

leiden hatten, und ob sie nicht zur Perlâugmmg ihrer 

Religion gezwungen würden, in welchem Falle man da» 

für hielt, das Ewige nicht um des Zeitlichen zu ver» 

scherzen. 3 5 ,

Wie viel oder wie wenig von jenen Puncten auf 

beyden Seiten wirklich in Erfüllung gegangen, das ist 

schwer zu sagen, denn in der That sand schon die Rati» 

fieation so viel Schwierigkeiten bey den Hansen, daß sie 

wirklich gar nicht völlig zu Stande gekommen ist; hier» 

mit war denn aber auch die förmliche, von Seiten des 

Königs zu leistende, nicht zu erhalten. Sehr gewiß ist 

es, daß die Hansen die Puncte, vermöge welcher die 
Niederländischen Güter ihrem Zwischenhandel mehr oder 

weniger entzogen werden sollten, gar nicht treu befolg» 

len und eben so wenig die deßhalb beliebten Clauseln;

•• Nach dem handschriftlichen Protocolle deS Hanse, 
Lags, von dem Jahre 1608, MSS. Brf. Vol. zzg. 
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dagegen ward von Spanischer Seite der gewaltsame 
Zwang gegen Hansische Schiffe zum Kriegsdienste eben« 
falls nicht ganz abgeschafft, auch manche andere neue 
Beschwerden gesellten sich hinzu 36

Indeß da der König, im I»hre 1609, auch mit den 
vereinigten Niederlanden einen Waffenstillstand einging, 
so fielen schon damit mehrere der den Hansen am unan
genehmsten fallenden Puncte, wegen der Certificationen

36 Dieß erhellet au- den Noten, womit «ine spätere 
Hand die letzte Transaction in den MSS. Bis. Vol. »45. 
begleite« hat. Auch aus manchen Klagen, die auf 
den späteren Hanse - Tagen Vorkommen. Auf der 
Hansischen Versammlung, vom Jahre 1608, ward 
beliebt, um Dikation beym Könige nachzusuchen, da 
mehrere die Sache ad référendum genommen, und 
die Ratisication binnen sechs Monathen nicht zu 
Stande kommen könne; siehe Acten a a. O. An
deren schien der Punct von der Spanischen Assistenz 
gefährlich, wegen der übrigen protestantischen Mächte; 
Schreiben der Braunschweigischen Depukirten zu der 
Hansischen Versammlung, vom Jahre tüo8, an 
ihren Rath, MSS. Brs. Vol. 238. Im folgende« 
Jahre ward beliebt an den König zu schreiben, ob 
er überall noch wolle, daß die Verträge von den 
Städten besiegelt würden, da er einen Stillstand 
mit den General-Staaten eingegangen sey, der die 
Ausschließung der Niederländer und ihrer Güter von 
selbst aufzuheben scheine, übrigens wären sie zur 
Ratification geneigt. Jedoch waren mehrere Städte 
dieß wirklich gänzlich nicht; MSS. Brs. Vol. 238.
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und des Ausschlusses alles Zwischenhandels von und auf 

die vereinigten Niederlande und Spanien, auch wohl 

der häufige Zwang Hansischer Schiffe zum Kriegsdienste, 

von selbst hinweg, und es mag ihr Handel, in sofern 

die thätigern Niederländer ihnen nun in diesem Ver- 

kehr nicht den Rang obliesen, mit Spanien, Portugal 

und dem katholischen Niederlande immerhin seit der Zeit 

mehr zugenommen haben. Auch wegen der Verfolgun

gen durch die Inquisition gingen keine neuere Klagen 

ein, und im Ganzen mögen denn jene Vertrage dem 

Handel und der Art, wie er geführt ward, für die näch

sten Jahre zur Richtschnur gedient hoben, obwohl sie 

von keiner Seite förmlich ratificirt worden sind.

Hans Kampferbeck ward als Consul zu Lissabon be

reits von den Hansischen Gesandten, in Gegenwart ei

nes Spanischen Officiers, beeidigt und angestellt, auch 

von der Hanse bestätigt worden, mit einem jährlichen 

Gehalte von tausend Ducaten. Dieß und die Ausla

gen für die kostbare Gesandtschaft, die projectirte An- 

fiellung eines Agenten am Spanischen Hofe, eines 

Consuls zu Sevilla forderten eine Abgabe, die von Gut 

und Schiff erhoben werden sollte, welche man die Spa

nische Collecte nannte. Alles Hansische Gut, selbst 

wenn es in fremden Schiffen verführt wurde, sollte 

dazu beytragen, auch alles fremde Gut, wenn «s in 

Hansischen Schiffen verfahren würde, so wie olle dieje

nigen , wenn sie auch nicht von Hansischen Häfen gerade 

zu aus Spanien oder Portugal führen, sollten der Ab«
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gab- unterworfen seyn, bey Strafe vom Consul benun. 

dirr und zur Zahlung der dreyßig Procent angehalten 

zu werden. Man war zum Theil für die Erhöhung 

und Verdoppelung dieser C llecte, aber besonder« Ham« 

bürg war und blieb dawider Nach Hansischer Sitte 

war e« so schwer, welche Weise man auch immer ein« 

schlug, da« nöthige Geld zu erheben , und so geschah e« 

denn, daß man bey dem Widerstreben mehrerer zur 

Verdoppelung der Spanischen Collecte-richt wußte, wo. 

her die nöthigen Summen zur Anstellung de« Agenten 

am Spanischen Hofe und des Consuls in Sevilla zu 

nehm'n seyn möchten, man wußte zu den unentbehrli. 

chen Geschenken an den König, die Königinn und die 

Großen von Spanien keinen Rath zu schaffen, und kein 

Mittel um den drey Städten, welche die groß, Ausgabe 

wegen der Legation vorgelchoff-n hatten, zu befriedigen. 

Da aber die Glieder des Bundes zum Theil nicht ernst, 

li» genug in der B-ytreibung dieser Steuer waren, da 

die Einkünfte davon so gering augfielen; so mußten auch 

mehrere der heilsamen Project« unterbleiben. Weber 

die nothwendige Anstellung eines Legaten am Spanischen 
Hofe, noch die eines Consuls zu Sevilla kam zu Stande, 

und selbst die Ratification konnte vom Könige, zum 

Theil weil man die nöthigen Geschenke fcheuete, nicht 

erhallen werden, wie gewiß man auch wußte, daß er 

über solche Zögerung höchst unzufrieden war. Nicht« 

stand zu erhalten, al« von Zeit zu Zeit einig« Schrei, 

ben über verschiedene Beschwerden an den König zst 
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kl lasten, denn diese kosteten nicht- und fruchteten 

nichts.31
Die Handlung der Hansen auf Spanien und di« 

dazu gehörigen jänder, wahrscheinlich weil die vereinig

ten Niederlande thätiger nun seyn konnten, nahm ab,

” Au Folg« der Protokolle der Versammlung einiger 

Städte, von den Jahren 1608, 1609, 1612; MSS. 
Brf. SS heißt daselbst bey dem Jahr» 1612, daß 
der Ertrag lldr Collecte zunächst zum Sold für den 

Consul Kampferbeck zu îiffiabon angewandt worden 
sey, und daß der geringe Ueberschuß kaum zurciche, 

den drey Stadien für die wegen-der Gesandtschaft 
gehabten Auelagen die Zinsen für da« darauf vera 
wandte Capital auSzuzahlen. Lübeck erklärte, fit 

habe 7 üb r den ersten Anschlag oder Fuß der Col» 
lecien erhoben, wenn aber die übrigen Siädte nicht 

auf gleiche Weise »erfahren wollten, so gedenke fie 
dieß wiederum an der Summe abzuziehen. Einige 
folgten nun dem Beyspiele, andere nicht. Bremen 
erklärt,, bey ihr sey nichts gefallen, und Al,-Stet« 

tin und Greifswald, ließen nichtS von sich hören. 
Rechr nach Hansischer Weise, erklärte Danzig, im 

Jahre i6îf, MSS. Brf. Vol 248, wenn ander,Srädre 
di« Designation wegen der erbobenen Sp Collcten 
ad calLm «inschickten; so wolle st, et auch thun, sonst 
nicht. Es kommt ebendattldst vor, daß ein gewisser 
Oewald zu Madrid beym König« um Antwort auf 
der Hans, Schreiben ivllicitiren sollte. Im 1.1619 

ist auch «in Schreiben an den König zur Confirma» 
tivn der Privilegien «klassen wvtdrv, MSS. Brf. 

Vol. -4t.
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die Spanische Collecte ward schlecht und immer schiech» 

ter entrichtet, also daß der Consul zu Lissabon, Hans 

Kompserbeck, seinen Sold nicht wohl mehr erhalten 

konnte. Tausend Ducaten jährlich waren ihm verspro» 

chen, mit sechshundert sollte er sich ferner begnügen. 

Viele Klagen, und, wie es scheint, gerechte Klagen 

kamen über ihn vor. Er war zu oft von Lissabon abwe

send, lebte mehr am Hose zu Madrid, schien in Spani

schem Interesse zu seyn, der Kaufleute bey ihren Klagen 

sich wenig anzunehmen, er war oft betrunken, und einst 

ins Gefängniß geworfen worden. Wirklich ward beliebt, 

ihn abzusehen und als seinen Nachfolger, Peter Körner, 

aus Hamburg, zu bestellen. Allein Hans Kampfer- 

beck hatte Freunde am Spanischen Hofe, er wußte sich 

vom Könige und dem Erzherzoge Albrecht Verschrei- 

ben zu verschaffen, und statt seinen Abschied zu nehmen, 

begehrte er nun vielmehr eine Summe von mehreren 

tausend Ducaten, die ihm die Städte noch schuldig seyn 

sollten. Nach vieler Jahre fruchtlosem Verhandeln, 

mußte er wirklich als Consul beybehalten werden, fein 

ernannter Successor ober forderte nun den ihm zugesag- 

ten Sold und drohte mit gerichtlicher Klage. So elend 

war damahls bereits alles, und so verfiel alles!38

” Die lange skandalöse Geschichte kommt in den Han
sischen Mss. von den Jahren 1612-1623 vor. In 
dem Jahre 1612 ward jene Herabsetzung des 
haliS an Kampferbeck aus 600 Ducaien, den Duca
ten zu 10 Realen oder drittehalb Mark, beliebt, un#
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Indeß starb Philipp III. Der Krieg zwischen Spa- 

tuen und den Niederlanden brach wieder aus, der dreyßig« 

jährige gesellte sich hinzu, die Beschwerde«) häuften sich, 

das Ganze ward um so verworrener und schwieriger. 

Die neutrale freye Fahrt, welche die Hansen so emsig 

suchten, konnte von ihnen nicht erhalten, nickt behauptet 

werden. Auck mockte die Verbindung welche sie, wäh« 

»end des Stillstandes zwischen Spanien und den verei« 

nigten Niederlanden, mit den lehtern eingcgangen wa« 

ren, ste wahrhaftig nickt empfehlen.
Bereits im Jahre 1621 meldete Kampferberk, daß 

da König Philipp III. gestorben und der Waffenstillstand

I

ter andern au» dem Grunde „wegen de» jetzi*  
gen Verfall» de» Handel»." Auf der Der« 

sammt im Jahre 1614, MSS. Brf. Vol. 241., ht*  

men die Klagen über ibn vorzüglich vor, und die 
Ernennung Körner». In dem Vol.245. stehen von 
den Jahren 1614- 1617 mehrere Schreiben von dem 
Erzherzoge Albrecht, dem Könige Philipp HL zn 

Gunsten Kampferbcck», und der Haufen Antwort. 

Wie erschraken die letzrercn aber, al» er, im Jahre 
1618, 5000 Ducaren Rückstände forderte, MSS. 

Brf. Vol. 241. Er mochte den ganz elenden Zustand 
recht gut kennen, und wohl wissen, wie man die 
Städte schrecken und dadurch sich in seiner Stelle 
behaupten könne. Körners Schreiben an Lübeck, 
worin er mit gerichtlicher Klage droht, weil man 
ihn angestellr, nun aber wieder Kampferbeck behalte, 
und worin er zugleich seinen Sold fordert, ist vom 
7. Febr. 1623, in den MSS. Brf. Vol. 245. '
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mit den Niederlanden zu Ende sey; so wären bereits 

viele neue Bedrückungen sür den Handel entstanden; 

man habe die Hansen nöthigen wollen, ihre Güter in 

Spanischen Landen zu verkaufen, und das daraus gelö. 

fett Gelb zu deponiern. Auf jeden Fall fey es jetzt von 

neuem nöthig, sich mit Passen und Certificationen, wie 

«S weiland in den Jahren ibog und 1609 Sitte gewesen, 

zu versehen.3 * Dann entstanden andere Klagen. Die 

Schiffe, welche die Hansen, während des Stillstandes 

mit den Niederlanden, daselbst gekauft hatten und da» 

mit nach Spanien und Portugal gefahren waren, wur

den dort mit Arrest belegt. 40 Dann beschwerte man 

sich über die geforderten Kautionen sür den Fall, daß 

man die Spanisch » Portugiesischen Güter etwa nach 

Feindes Land führe, ferner klagte man über die gestörte 

Wiederausfuhr der von den Hansen in des Königs Rei

chen eingesührten Waren, daß man nahmentlich, wenn 

man sie nicht mit Vortheil daselbst verkaufen könne, ge

zwungen werbe, sie zu einer geringen Taxe, die willkür

lich gesetzt würde, zu verkaufen, rin Verfahren, das zu

19 Schreiben deS Consuls Kampferbeck au die Hanse, 
Lissabon, 22. May, 1621; MSS. BH". Vol. 244.

40 Rach der Relation der Braunschweigischen Gesandten 
von der Hansischen Versammlung, im Jahre 1624, 
MSS. Brf. Vol. 245. ES ward auf dieser beliebt, 
deßhalb an König Philipp IV. und den alles vor» 
wdgenven Olivarez zu schreiben, und Kampferbeck 
sollte um die Antwort sollicitiren.
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Folge eines besehe-, die Praqmatica genannt, auf, 

kam. Es scheint, daß man dadurch den Verkehr ganz 

in die Hände Spanischer Factore zu zwingen, beabsich

tigte, und es entstand bereits die Frage: ob man unter 

solchen Umständen und bey solchem Druck ferner nach 

Portugal und Spanien handeln könne? Es klagten die 

Hansen ferner, über neue Zolibedrückungen, über das 

Anhalten ihrer Schiffe, deren auf Ein Mahl vierzig in 

Beschlag genommen wurden, über die Forderung bey 

der Einfuhr Bürgschaft zu stellen, daß sie, binnen Iah, 

ree Frist, einen gleichen Warenwerth wieder aussühren 

wollten. Vollends entsehlich aber war es, was Gabriel 

du Roy, der Spanische Abgeordnete, ihnen im Nah, 

Men des Königs erklärte, daß nähmlich keine Hansische 

Schiffe mehr in seines Herrn Besitzungen zugelaffen 

werden sollten, ohne beschworene Rollen, C rtisicationen 

und Zeichen, und daß zu diesem Zweck Spanische Com« 

miffäre in den Hansischen Höfen angestellk werden soll

ten, welche den Schiffern und Kaufleuten Schreiben mit- 

zugrben hätten, wenn man sich aber diesen Vorschriften 

nid t füge, so sollten Schiff und Gut, weiche damit 

Nicht versehen wären, verfallen seyn **

Freylich gob es ein Mittel, wodurch auf Ein Mahl 

allen diesen Beschwerden abgeholfen werden konnte, ein 

Mittel, das von Spanischer Seite ihnen selbst aufs

•*  Dies« Nachrichten kommen in den Derbandlungen 
der Hansischen Drrsammlunaen, von dem Jahre 1628, 
in den MSS. Btf. V0I.24S, »48, vor.

in. 2i
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freygebigste angetragen ward, nähmlich bi# bekannte Ein

richtung der ausschließenden Handels. Compagnie zwi

schen den Hansen und des Königs Unterthanen unter fei

net und des Kaisers Leitung, die um diese Zeit in Vor

schlag gebracht würbe. Allein dieß Mittel schien 
den Hansen so gefährlich, und viel gefährlicher noch, al« 

die Uebel, über welche sie klagten, und bie st, so gern 

abgeschafft gesehen hätten, daß sie eben deßhalb e« 

durchaus nicht annehmen wollten, trotz aller Ueberredun- 

gen, trotz alles Drohens.

Dagegen konnten sie denn aber auch feevlich nicht 

erhalten, was sie alle gleichwohl so sehnlich wünschten, 
die Abschaffung nähmlich der Beschwerden, worüber sie 

in Spanien und Portugal klagten, die Erleichterung in 
den Certificationen, die Beobachtung der alten Zusagen, 
von dem Jahre 1607, und wie sie sich ausdrücktm, die 

freye Fahrt und den freyen Handel nach dem Völker

rechte, worunter sie nicht nur verstanden, daß ihre neu
trale Flagge das Gut frey machen, sondern daß auch 
ihr Gut in Feindes Schiff feey feyn sollte. Aber solche 

Forderungen , ohne eine Leistung dagegen zu erhalten, 
standen den Spaniern wenig an. Die Dauer, bie 

Wildheit des dreyßigjährigen Kriegs ließen alle Hoff

nungen endlich verschwinden, einen besseren Zustand 
heibeyjusühren; es fehlen endlich alle weitern Nachrich

ten über diesen Verkehr und er mag auch wohl von selbst 

meist elngegangen sevn, wenn nicht einzelne etwa auf

43 Siche oben drepzehnltö Buch.
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gut Glück hin, noch bann und wann sich an die Spa. 

Nischen Küsten gewogt haben.
Bey den Westphölilchen Friedensschlüssen erschienen 

aber Hansische Deputirken, und erwarben zu Münster, 

im Jahre 1647, die Bestätigung der Freyheiten, von 

dem Jahre 1607, und alles das, was etwa zu Gunsten 

der Handlung und Schiffsahrt in dem zu erwartenden 
Frieden zwilchrn Spanien und den vereinigten Nieder« 

landen von jenem dielen würde zugestanden werden. 
Sie erwarben später, wie es allmählig bey ihnen Sitte 
ward, sich bey den Fried,nslchlüffen größerer Seemächte 

mit anzuschließen, daß in Bezug auf Schiffahrt und 

Handel ihnen alles das zugestanden wurde, was von 
den Spaniern den Franzosen im Pyrenäischrn Frieden 

War bewilligt »otben.4 3
Allein die alte Hanse hatte auch während des un

glücklichen , dreyßigjährigen Kriegs bereits so gut als ihr 
Ende gesunden, und was späterhin erworben ward, da« 

galt nur noch den drey bekannten Stödten, und etwa 

der Stadt Danzig, nicht weil die übrigen ausgeschlossen 

gewesen wären, sondern weil sie von selbst sich abgeson

dert und ihre innere Freyheit verloren hatten, so daß 

fernerhin das, was der Hans, im Allgemeinen hier oder 
da zugesagt wurde, von ihnen, den Ohnmächtigen, nicht 

Mehr benutzt werden konnte»
Daß mit Italien, im seebSjehnten und dem folgen, 

den Jahrhundert«, ein Verkehr von den Hansen, durch

43 S, Beylage bey den3«hrea 1647,1648,1650,1660.
Jt-
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die Straße von Gibraltar hin, betrieben worden sey, ist 
in dieser Periode gar keinem Zweifel mehr unterworfen. 
Es ist gewiß, daß ste Getreide dahin geführt haben, 
und wahrscheinlich auch andere Waren, die der Norden 
anbvkh, so wie sie denn manche Italiänische Güter, auch 
wohl zu Anfang Indische, daher gehöhlt haben mögen. 
Als der allgemeine, westliche Markt in Flandern vernichtet 

. ward, so wurde das Bedürfniß immer größer, roeher 
auch nach dem Mitkelmeer hm, sich zu versuchen. Un- 
bezweifelt hoben sie einen Verkehr mit Venedig, Genua, 
Florenz und dem Kirchenstaate unterhalten. Allem et« 
was näheres über dielen Verkehr ist auch weiter gar 
nicht bekannt, und Freyheiten sind schwerlich je dort 
von ihnen erworben worden.44

44 Sn den Spanischen Privilegien, von dem I. 1607, 
wird (s. öden) ausdrücklich der Fahrt der Hansen durch 
die Tirasse von Gibraltar erwähnt. D'e dawable in 
Madrid anwesenden, Hansischen Deputieren besuchten 
die dorr befindlichen Gesandten von Florenz, Venedig 
Genua und empfahlen bey ihnen ihre Städte; fit wur. 
den freundlich ausgenommen, und eS erhellrt deutlich 
genug, daß jeve einen Werth auf den Derkebr mit der 
Hanse legten; siehe die oft angeführte Relation die- 
ser Gesandlschafk bey Werdenhagen, Beylage bev d. 
Jahre 1607. ES findet sich bey diesem Schriftsteller 
?. V in. ein Aufsatz, daß Italien von den Hansen 
fleißig besucht worden, dass unter andern der Kirchen
staat mit Getreide in theuern Jahren von ihnen ver. 
sehen worden fey. Auch andere melden, daß sie im 
sechszebntkn Jahrhunderte nach Italien gefahren ; meh. 
rereEnglische Urkunden, z. B. bey Häberlin anal, 
tned. aevi p. 205, 2o6, 211. reden aufs aller bestimm
teste davon. Endlich kommt dasselbe sonst noch in 
andern Nachrichten vor. Von Privilegien aber, die 
sie daleldst erworben, und von dem Gange d,S Han, 
delS haben wir nirgends etwas auffinoen kdnnrn.
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Der drittem Periode siebenter Abschnitt;

Von der freyen und sichern Fahrt der Hansen 

auf dem Meere in Friedens- und Kriegszeiten, 

den Verbindvngs- und Umlaufs-Mitteln, den 

Statuten zu Erhaltung des Credits und 

der Handelsherrschaft, und dem

Verfall derselben, während 

dieser Periode.





Neunzehntes Buch.
Bestreben, die Freyheit der Meere aufrecht zu 

ert alten/ gute Verbrndungö » uvd Umlaufs- 
mutel, den Credit und die Handelsherrschaft 

zu behaupten, so wie von dem Verfall der 

leyrern/ während dieser Periode.

Dle alten Statute, in Bezug aus den Tran-port 
der Güter zur See, wurden, so viel «S die Umstände 

erlaubten, ausrecht erholten, auch diesen zu Folge ver- 

mehrt und geändert: manche verfielen, und manche 

ließen sich, wegen des ganz umgewandelten öffentlichen 

Zustande», nicht mehr behaupten.
Die große, sonst so allgemeine Plage der Seeräu» 

berey scheint allmählig weit mehr abgenommen zu ha- 
ben, wenn gleich dann und wann noch Klagen darüber 

verkommen, und einige Rüstungen gegen die Störer 

des SeesriedenS unternommen werden mußten. In dem 

Hansischen Seerechte und der Schiffsordnung hieß «s 

noch bestimmt genug, daß die Schiffe der Statt, 'n 
Admiralschasten fahren, daß die großen Fahrzeuge einige 
geharnischte Männer mit sich führen sollten, und daß 

das Schiffsvolk willig zur Vertheidigung gegen Frey, 

beuter sich zu bezeigen habe, wie ihm denn, wenn er 
sein« Pflicht nicht thue, mit schweren Straffn gedroht 
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ward, hingegen allen denen, die in solchen Gefechten 

durst' tapfern Widerstand zur Erwerbung ihres Brot- 

untüchtig, oder verstümmelt worden, Heilung der Wun» 

den und Versorgung auf tebenszeik zugesagt ward. 

Dieß alles viqf freylich, daß das Uebel nicht ganz geho» 

den war, paß es firb von Zeit zu Zeit zeigte; allein 

«ine solche Erscheinung, wie die der Vitalianer im fünfe 

-chnten I hrhunderte war, kommt doch weiter gar nicht 

vor; überall sind die Klagen über einzelne Seeräuber 

unbezwetselt weit seltener, dann ober wurden auch jrht, 

so gut als vormahls, unter dieser Benennung zugleich 

legale Kaper mit verstanden. *

• WaS im Hansischen Serrechte und in der Scbiffsord, 
nung deßhalb vorkommt, darüber siehe die Urkunde 
selbst, welche verschiedentlich bereit- gedruckt ist. Die 
Freybeuter, deren daselbst Erwähnung geschieht, find 
»ohl, wenn gleich nicht durchaus, doch großen 
Theils mit Marktdriesen versehene Kaper. Die Han« 
sen dehnten überall oft, wie auS dem früheren be« 
sannt ist, dm Begriff von Seeräuber sehr weit aus. — 
Bey Köhler h iße eS bey dem Jahre 1584; zu 
Lübeck wurden Rüstungen gegen die Seeräuber be« 
schloffen. — Auf der Versammlung der Wendischen 
Stävte, »on den Jahren 1538 und 1539# zu Lübeck 
(MSS. aus dem Lüneburgiichen Archiv Vol. UI.) klagt« 
Rostock über einen Goßiich Remlyngkarden, der mit 
einigen westwärrigen Seefahrern zerfallen, daß er 
mir Wissen des Landeeherrn ausGolnitz und Rib« 
btmtz Schulten und Jagden auSrüste. womit er auch 
ihre Schiffe ausvungen könne und werde; da ihr
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Es ist û6et an sich begreiflich, daß die große Plag« 

der Seeräuber früherer Zeilen, bey dem größer» Zu« 

nehmen bewaffneter Seemächte, wie sie in dieser Zeit 

in Europa auskamen, von selbst mehr und mehr obneh. 

men mußte, da alle Mächte dabey interess,rt waren, 

daß dergleichen loses Volk nicht aufkomme, und da sie 

die zweckdienlichen Mittel besaßen, um sie zu verfolgen 

und zu bekämpfen, da endlich die, welche das gefährliche 

Handwerk wogten, sicher seyn konnten, wenn sie dem 

einen entgingen in die Hände des andern tu fallen, und 

ihrem wohlverdienten toose nicht zu entgehen. Dagegen 

aber entstanden immer mehr Kaper, gleichsam legst« 

Seeräuber einer neuen Art, die nachtheilig genug wa»

aber als Mekkenburgischen Sadt die Hände mehr ge« 
bunden wären, so begehrte sie, daß Lübeck flch ins 
Miitel schlüge, welche Siadt denn auch an den Her
zog von Metlenburg schrieb, um dem Goßlich die 
Seeräuberey zu untersagen. W'Swar hakte eine» 
seiner Schiffe, welches er in ihrem Haken ausbes» 
fern ließ, an sich gekauft und ihn so vertrieben. 
Allein er hatte Wege gefunden, heimlich Lebensmit
tel und Aminunitlon zu Lübeck einzukaufen. Lübeck 
war dafür ein Placat anzuschlagen, daß alle die an 
den Plack,r,yen Theil nähmen, an ihrem freve« 
Höchsten gestraft werden sollten; Hamburg tagte, 
man solle mit dem Herzoge handeln und Schiffe 

. ,6 kreuzen lassen; Rostock, eS müsse dem Herzog, und
Statthalter gedroher werden; Lübeck war sür die 
Anschlagung jene» Mandats u. s. w.



ren, und die man nicht so, wie vordem die Piraten, 
behandeln konnte.

Ein noch weit größeres Uebel aber für den Hansi, 

schen Handel zu See kam mit der Uebermacht anderer 

Mächte aus. Die größere Zahl der Kriegsschiff,, wel« 

che allmahlig England, Spanien, die vereinigten Nie

derlande, selbst Dönmork und Schweben hielten und 

bald allein nur, verglichen mit den Stadt,n, halt,n 

konnten, machte, daß die Hansrn ihre Herrschaft auf 

dem Meere, die nur durch Waffen erkämpft war und 

behauptet werden konnte, «inbüßten. Dieß veranlaßte 

ferner, daß jene fremden Machte, auf ihre Gewalt 

sich verlassend, wenn sie im Krieg mit einer andern 

Macht verwickelt wurden, nun gar nicht die frey, neu
trale Flagge der Hansen so anerkenn,« wollten, wie 

diese es wünschten. Einige Zeit strebte man zwar noch 

von Seiten der Städte, besonders that dieß Lübeck, In 

der Ostsee, dagegen; allein der Kampf war zu ungleich, 

ste mußten In diesem Beginnen endlich doch unterliegen, 

und die Klagen nahmen stets mehr zu, daß ihre freye, 
neutrale Flagge wenig oder gar nicht geachtet werde: 

man konnte und wollte darüber sich nicht verstehen. 

Noch vereinbaren.

, Die Geschickt« der Handeksverhältnisse der Hansrn 

mit andern Völkern in dieser Periode ist voll von Kla

gen dieser Art. Ein gemeinschaftliches Gesetz in dieser 
Hinsicht, das für die Schwachen gegolten hätte, gab 

es damahls so wenig denn jetzt, und um gerecht zu 
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ftyn, et konn<« fein#« geben. Weiland wukt-n die 

Hansen wohl der einzigen Hülse sikh zu b^ienen, die 

(n solchen Verhältnissen fruchten kann, nähmlich mit 

der Macht dazwischen zu schlagen; aber dieß wollte nun 

immer weniger gelingen, und wenn es dann und wann 
noch, in der ersten Hälfte dieser Periode, besonders ge- 
gen einige Nordische Mächte versucht ward; so konnte 

man doch am Ende diese Hülse nicht mehr anwenden, 

weil man zu ohnmächtig geworden war. Dann hiep es 
aber, bey Gelegenheit, als solche Klagen aus den Han. 

fischen Versammlungen vorkamen, daß mon si» wohl 
erinnere, wie man vordem in solchen Fällen Nepreffa- 

tien gebraucht, Gewalt mit Gewalt abgetrieben habe, 

nun ober, wegen Unbeschaffenhelt der Zeit, davon fei*  

nen Gebrauch machen könne, sondern dulden, bitten und 

fiehen müsse.
Selbst über die Grundsätze schien man noch weniger 

damahls einverstanden zu seyn, als man es jetzt ist, 

und es ist bekannt genug, wie wenig dieß selbst in un. 

fern Tagen Statt findet.
Die Hansen, als Neutrale, begehrten Frevheit für 

, ihr Gut, selbst für dos, was auf feindlichen Sch'ffen 
gesunden würde, Freyheit für ihre neutrale Flagge auf 

die Länder der kriegführenden Theile zu handeln, ihnen 
Hansische und fremde Güter zuzuführen, so wie alle und 

jede Waren aus den im Krieg verwickelten Ländern zu
hohlen und nach allen Orten hin zu verführen, Höch, 

siens etwa, daß Pe versprachen der Zufuhr von Knegs- 
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ammunition auf die an der Fehde theilnehmenden Lander 

sich zu enthalten und den Handel derselben unter Han, 

sischem Nahmen nicht zu betreiben; obschon das eine 

wie das andere von den elnzelnen Kaufleuten wenig 

gehalten ward, wenn auch dl, Hanse und die städtischen 

Obrigkeiten dieß etwa untersagten.

Dies« liberaleren Grundsätze aber befolgten die Han« 

fen, und nahmentlich Lübeck, selbst durchaus nicht, wenn 

sie in einen Krieg verwickelt wurden, so lange sie noch 

in Fehden der Art sich einließen, wie denn nahmentlich 

Lübeck in ihren Händeln mir den nordischen Mächten, 

in der ersten und zweyten Hälfte des sechszehnten Jahr, 

hunderts, gar viel strengere Maximen, selbst gegen die 

verbundenen Schwesterstädte, ausstellke und zur Aus*  

Übung brachte. *

Die fremden Möchte, nach ihrer Lage, ihrer Con- 

venienz verschieden, stellten bald strengere, bald minder 

strenge Maximen auf. Was Contrebande Gut sey, das 

ward von verschiedenen verschieden gedeutet- Elisabeth 

von England nahm den Hansen Getreideschiffe, nach 

Portugal bestimmt, worauf sich auch einige Kriegsamm«, 

nition befand und eonfiscirte beydes. In den Händeln 

zwischen Schweden und Dänmark, zwischen Spanien 

und den Niederländern, wollten die kriegführenden Theile 

gar keine freye Fahrt, selbst nicht mit den unschuldig

sten Gütern, den neutralen Hansen auf die feindlichen

* Vergleiche da-, was in den früheren Büchern In 
dieser Hinsicht erwähnt worden.
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Hâfen zugesteben; andere verbothen überall/ daß die 

Hansen aus ihren Reichen in das land, mit dem sie in 

Krieg verwickelt waren, irgend einige« Gut führen, noch 

von va einführen sollten, von welcher Art auch immer 
diele Güter seyn möchten. Auch wurden die Hansischen 

Häsen wohl dann und wann, besonders von den Nordi» 

schen Möchten, gesperrt und blokirt. Der Kaiser, in 

seinem Streite mit dem Könige von Dönmork, wäh

rend der ersten Jahre des dreyßigjährigen Kriegs, be

gehrte wohl, daß man diesem seinem Feinde kein Ge

treide überlassen sollte. Es war damahls so gut als jetzt 

bekannt, wie unter dem Dorgeben einer neutralen Fahrt 

die Feinde in ihren Kriegsunternehmungen durch die 

Neutralen gestärkt würden, und wie unter dem Schein 

eines eigenen, neutralen Handels der Verkehr des krieg
führenden Theils gefördert werde. Man wußte es da
mahls so gut als jetzt, daß die einjelnen, neutralen 

Kaufleute und Schiffe das eine, wie das andere, thaten, 

selbst wenn ihre Obrigkeit gar nicht connivirte; man 

wußte es recht gut, wie schwer es sey auszumitteln, in 

wie fern die Neutralen wirklich ihnen behöriges Gut 

führten, oder bloß den Nahmen dazu hergöben, eigent
lich aber den Handel der gedrückten, im Krieg mit be

griffenen Völker betrieben. Mittel, die man dagegen 
ergriff, Pässe, Certisicate, einzelne Vertrage halfen 

wenig. Aber gewiß war es, daß nun die Hansen, als 

die schwächer« Theile oft und viel leiden mußten, doch 

auch oft und viel ihrem Vortheile nachjagten, unbeküm« 
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merk, ob etwa die Zusagen, die Verträge so oder an» 

vers lauteten.
In Bezug auf das Strandrecht ließen sich die Han

sen frühere Privilegien bestätigen, auch in spätern Zei» 

(en selbst sogar wohl noch neue deßhalb geben. Doch 

schienen ollmählig liberale Gesinnungen darüber Herr« 
scheid zu werden; der Fi<cuS machte eben keine Mn*  

spräche mehr, und ein Berglohn zahlten die Hansen 

gern. 1
Es kommen auch in dieser Zeit Bemühungen unter 

den Städten und bey Fremden vor, zur Errichtung von 

B 'ken und anderen Zeichen, um den Schiffern als test« 

stern zu dienen, die vorhandenen zu erhalten und zu 
bessern, wie sich dieß denn von selbst verstand und auch 

früher bereits üblich war.*
So wurden auch verschiedentlich die alten Statute 

ihres Schiffer« und Seerechts aus den früheren Zeiten 

erweitert und erneuert. Besonders wurden sie in den 
Jahren 1530,157a, 1591,1614 in bessere Ordnung gebracht

3 S- z. D. die Spanischen Privilegien vom Jahre 1607, 
auch das Dänische Seerecht u. f. w.

* In dem MS. Hafn. bey dem Jahre 1518, kommt 
vor: Riga klagte, daß ein Tburm, der den Schis» 
fern zum Zeichen in Curland gedient habe, nieder« 
gerissen worden sev. Der Bischof werde die Wieder
herstellung erlauben, und die Städte möchten dazu 
hevtragen Diese meinten aber, es sey gerathener, 
Baken anfzustellen. Nebst »telen andern Beyspielen. 
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und einige davon zur Nachachtung publiclrt. Aber es 

hielt schwer, sich wegen der verschiedenen Localitöt durch- 
aus zu verständigen, und über die Annahme der endlich 

späterhin publicirten Ordnung ist viele Jahre hindurch 

verhandelt, dellberirt und gestritten worden. Der Grund 

derselben war indeß schon im fünfzehnten Jahrhundert« 

vorhanden, aber die einzelnen Statute wuiden nun 

vollkommner und bester geordnet, den Zeiten mehr an

gepaßt. Diese Verordnung handelt bekanntlich In fünf

zehn Titeln, von der Erbauung der Schiffe, den Ver

hältnissen zwischen den Rehdern oder Schiffefreun'en 

und den Schiffern, von der lehtern Amt und der Schiffs

mannschaft, dem Ausrehden der Sckiffe, der Bodme- 

rey und Haverey, der Admiralschaft, von Schiffbruch, 

Seefund, Seeschaden und dessen Vertheilung dem Aus

laden, der Rechnung der Schiffer, den Freykonnen für 
die Mannschaft, ihrer Belohnung und der Execution 

der Ordnung.5

5 Auf der Versammlung vom Jahre 1518, zu Folge 
de- Protokolls in den MSS. Brf. Vol.216, werden 
die meisten Puncte, die das Seerecht und dieSchiffS- 
vrdnung betreffen, wie sie im zweyten Theile die
ser Geschichte gegeben worden, auS den alte« Rcces« 
sen wiederhohlt und bestätigt. Einige sind auch in 
andern Jahren, ,. B. 1507/15«, 1518,1521,152$/ 
nach dem MS. Hafn. bestätigt worden. I« dem letz
ten Jahre ward beliebt, de« muthwilligen Boots
leuten ferner zur Strafe nicht mebr die Ohren ab- 
zuschneidrn, weil sie dadurch nur erbitterter würden.



Die Gesetze wurden zum Theil vollkommener, wäh

rend der Bund selbst sich immer mehr auslöseke, und

sondern sie mit Gefängniß bey Wasser und Brot ju 
strafen. Eammann in seinemMspt. sagt: e» seyen 
drey ausfübrliche Verordnungen, nähmlich von den 
J-bren 1550, 1572 und 1591, vorhanden. Daß im 
I. 1530 eine förmlich abgefaßte Ordnung der Art 
gegeben worden, ist un» au» andern handschriftli, 
chen und gedruckten Nachrichten nicht bekannt. E» 
ist zu vermut Ken, daß die einzelnen früher üblichen 
Artikel damaKlS, so wie e» auch früher schon Sitte 
war, bestätigt worden sind. Ein förmlicher Ent
wurf zu einer solchen Ordnung aber, von dem I. 
1572, auf dem damahligen Hanse - Tage zu Lübeck 
beschlossen, ist un» anö den MSS. Brs. Vol. 227. 
bekannt, und wenn der Raum eö erlaubt, so soll 
die Urkunde im vierte« Bande folgen. Die Ver
ordnung vom Jahre 1591 findet sich auch bereit» 
bev Werdenhagen und in Engelbrecht» corp. 
jur. mut. T. 1. 116. Die vom Jahre 1614 findet 
sich bereit» oft gedruckt, vergl. Beylage, bey d. I. 
1590 1614. Etn verbindendes Gesetz über die f» 
genannte späte Segellatioa zu geben, wie e» früher 
üblich war, scheint man allmählig aufgegeben zu 
Haden, der verschiedenen Lokalität wegen. In den 
Jahren 1525 und 1554 ward nach dem MS. Hafn. 
und den MSS. Brs. Vol. 218 noch beliebt, daß ,» 
bev den alten Statuten deßhalb sein Bewenden Ka» 
ben solle. In dem Protokolle de» Hanse-Tag», vo« 
dem Jahre 1535, heißt es indeß: daß man sich dar, 
über nicht habe verständigen können, MSS. Brs. ' 



— — $î?

die alt Hanseatischen Gewohnheiten in bessere Form ge- 

bracht, nur noch für wenig Städte gelten sonnt-n.

Gelehrtere Kenntnisse waren mehr und mehr bey 

den Hansen aufgekommen, der Rechte kundige Personen

Vol. 216. Auf der Versammlung der Wendischen 

Städte, im Jahre 1538. klagte Reva', daß man so 
spät nach Michaelis mit Frachtschiffen segele, und 

Hamburg und die ädrigen erklärten, daß sie dieß 

den ihrigen gleichfalls unterlagen wollten; jedoch 

bleibe die westliche Fahrt auöbcnommen; MSS. d,S 
îünedurgischen Archivs, Vol. III. In den Ordnun, 

gen von den Jahren 1572, I59b löt» kommt rotte 

t(r „ich,- von der späten Segellaiion vor, und wahr
scheinlich hat man allmählig die Gefahr, sie zu wa

gen, dem eigenen Ermessen der Schiffer, Reboer und 
Kaufleute übe,lassen. — Die Einführung undPnbli, 

ration der spätern Schiffovrvnunq und deS See« 
rechtê har viele Streitigkeiten veranlaßt. Auf der 
Versammlung, vom Jahre 1608, heißt cö (MSS.Brs. 
Vol. rz8.),die Städte möchten sich über di« im Jahre 

1591 beliebte Verordnung bis Weihnachten erklären, 

damit sie pnblicirk werden könne. Allein im Jahre 

1612 machten Lübeck, Hamburg und Danzig darüber 
ihre Monita und die Publication ward verschoben, 
wie rbendaselbst vorkommt. Bey dem Jahre 1613 
heißt eS noch, daß die Publication aus beweglichen 
Gründen verschoben bleibe, ebendaselbst und Vol. 250. 
ES bat unS unnöthig geschienen, die bekannte Ver

ordnung von dem Jadre 1614 hier im AuSzuge ,u 
liefern, da sie so oft bereits gedruckt und in jedem 

leicht zugänglichen Büchern gefunden wird, hier aber 

der Raum zu sparen ist.
in. Kk
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hatten mehr Einfluß gewonnen, obwohl das Glück, der 

Geist der Väter, die alte Kraft von dem Bunde ge» 

wichen waren. Man hakte immer das Bedürfniß ge

fühlt, eine gelehrte Bildungsanstalt zu haben, und zu 

Rostock war ganz eigentlich, obwohl auch in Greifs- 

walde eine Universität sich befand, die hohe Schule, wo 

Hansische Geschäftsmänner ihren Unterricht erhielten. 

Schon seit einem Jahrhunderte begründet, war sie zu 

Anfang des sechöz.hnttN, durch Pest und andere Un», 

glückssalle so herobgekommen, daß es der Stadt, in 

deren Mitte sie sich befand, und die ihre Psiege vor» 

züglich besorgt hatte, unmöglich fiel, sie allein wieder 

herzustellen; gleichwohl schien es wünschenswerth, daß 

sie wieder aufkomme, obwohl Wittenberg blühte und 

höchsten Ruhms genoß, weil es an letztem Orte zu 

theuer zu leben war. So ward denn viel, besonders 

auf den Tagfahrten der Wendischen Städte, wegen 

eines Zuschusses verhandelt, um die hohe Schule zu 

Rostock wieder empor zu bringen, und wie schwer es 

auch war, irgend einen Geldbeytrag zu erhalten; so 

hielt man die Sache gleickwohl für so wichtig, dass, die 

enger verbundenen Wendischen Städte die Besoldung 

einiger Lehrer übernahmen, daß man sich an einige west

licher und nordöstlicher belegens Hanse »Städte wandte, 

und, wie es scheint, auch nicht ganz fruchtlos zu diesem 

Zweck bey ihnen warb.6

6 Nach den Protokollen der Wendischen Städtetage, 
von den Jahren 1514, 1538, 1539, in den MSS. La- 
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Bey dem Transport der Güter zu lande hatten die 

Hansen auch in dieser Periode noch gar sehr, und, wie 

es scheint, weit mehr als zur See, mit den Straßen» 

räubern, besonders in Deutschland, zu kämpfen. Der 

Landfrieden war zwar hier publient, die Reichegerichte 

waren errichtet worden, und die Organisation der Kreis» 

gemalt ließ eine bessere Execution der Gesche Hessen: 

allein die Gewohnheit der fahrenden Ritter, Herren und 

Knappen, Abenteuer zu suchen und zu bessehen, war so 

tief eingewurzelt, daN man unmöglich Hessen konnte, 

dieß Uebel alsbald abgeschofft zu sehen. Jene Gesetz« 

und Richter allein und jene unvollkommenen Executoren 

konnten diesem Uebel — so wie einmahl der ganze Zu

stand Deutschlands war — nicht obhessen, sondern nur 

• eine allmählig auskommende andere Sitte und Lebens

art schien dieß bewirken zu können. Denn nicht leicht 

war in irgend einem Europäischen Lande eine solche 

Verachtung der allgemeinen öffentlichen Gesetze, und 

eine so trotzige Befolgung des Privat-Willens so recht 

National-Sitte, als hier. Daher denn die seltsame 

Er'cheinung, die schwerlich in irgend einem der besser 

vrganiiirten Europäischen Staaten Statt fand, daß in 

Deutschland nicht nur ein halbes Jahrhundert nach der 
Publication des Landfriedens Fehdschaften und Aden» 

teuer fahrender Ritter, wie man das Gezchäft mit einem 

ediern Nahmen dann benannte, ober wie die Städte 

neburg. Vol. HI. auch bey dem Jahre 1540, K ö h, 
1er hey Willebranvt'unv Cammannö Mspt, 

Kk 2
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mis einem derbern Ausdrucke zu sagen pflegten, Stras, 

fentûub und Mord, ganz durchweg gang und gebe wa» 

ren ; sondern selbst in der zweyten Hälfte des sechszehn» 
ten Jahrhunderts, ja im siebenzehnten mar diese Sitte, 

diese so ttes eingewurzelte Sitte no*  nicht ganz ver« 

schwunden. Daher kamen denn häufig genug Klagen 

auf den Versammlungen der Städte vor über diese 

Räuber, und einiger Maßen waren mehrere jetzt nur 

übeler daran als zuvor, da die Kräfte bey mehreren 

abgenommen hatten, die Selbsthülfe schwieriger war, 

und da bey dir strengern Behauptung der Territorial» 

Hoheit der benachbarten Herren, die Verfolgung der 

Räuber auf fremden Territorien ihre eigene Schwierig» 
keit hatte.

Selbst für Lübeck und einige andere Städte, die aus 

alten Zeiten von den Kaisern zu solcher Verfolgung pri» 

vileqirt waren, hielt es schwer, von diesem Privilégia 
Gebrauch zu machen; man mußte größere Fehden be» 

fürchten, auch erstarb ollmählig der kriegerische Muth 
und die tust an solchen Abenteuern in den Städten Die 
anderen Communen, zur Verfolgung der fahrenden Rit» 

ter in fremden Territorien von den Kaisern nicht privi» 

legirt, durften um so weniger etwas der A't nun wa» 

gen, obwohl sie vordem, ohne dazu von höherer Hand 

beiugk zu sevn, vertrauend ihrer eigenen Kraft, ihrem 

Glück und ihrem kriegerischen Geiste dergleichen gewagt 

hatten. 7

1 ES ist eben nicht nöthig, aus der ersten Hälfte de- 
ftchSzehnten Jahrhundert- Beyspiele anzufàhrrn, da
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Jkht blieb nicbt viel mehr übrig, als an die Für. 
flen und Herren zu schreiben, beym Kommergerickt- zu 

jede Skadtgescbichle noch dergleichen liefert. Zn an. 
derer Beziehung merkwürdig mag indeß folgende- 
seyn. Auf der Versammlung der Weiblichen Städte 
(MSS. Luneburg. Vol» HL) vom Zahr« IS38 klagte 
Lüneburg, daß einige der Ihrigen von Lübeck kom
mend, zwischen Milin und der Elbe ansgrplündert 
morden wären. <£» ward beliebt der Ränder Lah
men, näbmlich Meister- Johann Rvtzeherch und Se
bastian- Erßam in olle S'ädte z« senden, auch bey 
dem Herzoge ,« Sachsen um die V'tberberstellung 
de- geraubten Gm- anzubalrey. 3« dem Protokolle 
der Wendischen Städter Versammlung, vom 3.1543, 
(ebendas. Vol. IV ) kommt folgende» vor; W»" i» 
Meklenburg und Pommeru der Straßenraub über
hand nimmt, so sollen die Städte die Straßen bes
ser bewache«. An die Fürsten von Braunschweig, 
Meklenburg und Sachsen ward deßhalb geschrieben. 
Man wollte sich an» Kammergericht wenden und um 
ein Fiscal - Mandat nachsvchrn, oder sich bemühen, 
die alten Privilegien erneuert zu erhalten, vermöge 
welcher einige Städte da» Recht hatten, auf frem
den Territorien die Räuber zu verfolge«. Wismar 
bemerkte, sie habe oft genug Vorstellungen bey ih
rem Herzoge gemacht, und vorgestellt, wie er und 
sie durch die überhand nehmenden Räuber um ihre 
Ehre kämen. Lüneburg bemerkt«, daß da» von Nürn
berg au-gewirkt« Fiskal - Mandat gegen den Landgra. 
fen von Hesse« gut« Dienste zu Vertreibung der 
Räuber geleistet hab«. — Vergleiche was eben, 
Buch 13. S. 18 - 80, vorkommt.
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klagen, Poenal» Mandate auszuwkrken, welches allés 

alsdann nur «was frud)tete, wenn es wirklich dem Ter

ritorial Herrn ein Ernst war, daß dieser Unfug auf

höre An Gesandtschaften, an Briefen und Vorstellun

gen ließen es die Hansen freylich nicht fehlen; auch 

schlugen sie selbst noch, bis in die Mitte deg sechszehn, 

ten Jahrhunderts, zu, reo sie irgend konnten. Aber 

dem Uebel war nicht ganz obzuhelfen. Die Hansische 

Deputation an Kaiser Carl V., die, im Jahre 1549, 

»ach dem Niederlande obging, trug ihm unter andern 

auch diese Beschwerden vor, und erhielt zur Antwort: 

Er habe gehofft, durch die Erneuerung des tandsriedenS 

dem Uebel abz»helfen, da dieß nichts gefruchtet Hobe: so 

möchten sie andere Mittel vorschlagen. Sie begehrten 

dann ein Poenal. Mandat an die Fürsten, in deren tan« 

den Straßenräuber wären, und sprachen davon, ob der 

Kaiier nicht die Privilégia, welche einige Städte hätten, 

die Räuber in fremden Territorien zu verfolgen, auf 

alle Stabte ausdehnen roofie? 8

Aber freylich war, um etwas dieser Art zu erhalten, 

die geschickte Zeit bereits längst dahin, wie dieses denn 

jübeck richtig bemerkte und hinzufügte, daß sie ehemahls 

dergleichen Privilegien, wie sie selbst besitze, für alle 

Hanse-Städte, oder wenigstens für die Wendischen, 

habe erwerben wollen, indem »iniq-n anderen, nahment

lich den Städten Rostock, Hamburg, Stralsund und

8 MSS. Hanf, des Lüneburg. Archivs, Vol. IV., woselbst 
die Nachricht von dieser Legation weitläustig vorkommt.
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Lüneburg, ähnliche, jedoch nicht weit genug sich er« 

streckende Befugnisse Zuständen. So hotte es denn mit 

den Vorstellungen bey den benachbarten Fürsten, in 

deren Ländern am meisten jene lose Gesellen sich aushiel» 

ten, besonders bey den Herren von Meklenburg, Pom

mern, Sacksen-touenburg und Braunschweig-Lüneburg, 

vorzüglich sein Bewenden. Wechselseitig versprach man 

sich einander beyzustehen, wenn etwa bey Verfolgung 

der Räuber ein Unschuldiger ergriffen werden sollte, und 

andere Weitlaustigkeiten eben daraus entsprangen. Sv 

kam eö auch wenigstens in Vorschlag, stets einen Agen- 

ten beym Kammerzerichle dieser Angelegenheiten wegen 

zu halten. 9
So also sah eä über ein halbes Jahrhundert nach 

der Publication des Landfriedens mit der Sicherheit der 

Straßen in Deutschen Landen aus! Wie sehr diese 

aber bey größeren Fehden, bey wirklichen Kriegen in 

Deutschland gestört werden mußte, wie in dem Reli

gions- oder in dem dreyßigjährigen Kriege, das versteht 

sich von selbst. Indeß ward auch noch zu Anfang des 

siebenzehnten Jahrhunderts ein üblicher Knappe, Cuno 

von Hoffman, wegen Beraubung von Fuhrleuten auf 

offener Landstraße, zu Lübeck, mit dem Schwerte ge
richtet. Dieß scheint das letzte Beyspiel, und es fallt 

in «ine Zeit als die Hanfe sich schon bereits so gut als 

ganz ausgelöfet hatte.10
» Protokoll der Hans. Vrrsamml. zu Lübeck, vom Jahre 

1549, in den MSS. Brs. VoL 217.
10 Becker- Geschichte der Stadt Lübeck, Th.U. 4U«

1
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^ûnfHtoe tandstraßen kannte man auch in dieser 

P->rwde nach nicht; auf alte Weise ward verfahren. Die 

Atmemden mußten die gewöhnlichen Wege ausbessrrn; 

bey den Landesherren machten die Städte Darstellun

gen. wenn sie säumig darin waren, mehr Aufmerksam

keit daraus zu wenden.
Künstliche Wasserstraßen sind von einzelnen Cem« 

munen. nicht von der Hanse, zu Anfang dieser Periode 

noch angelegt, oder doch vervollkommnet worden. Allein 

gegen das Ende derselben sind auch mehrere bereits 

wieder verfallen, verschlemmt, versandet, wie denn al

les um diese Zeit verfiel. Ueberall aber ist keine 
Spur der Anwendung der bereits e> fundenen, und hier 

und da in Uebung gekommenen Sckiss schleußen mit 

zwey Fangthüren, deren große Wirkung sich bereits an 

andern Orten erprobt hotte; der alten Canal-Fahrt 

mir Stauschleußen blieb man ergeben, und auch diese 

unvollkommene Fahrt konnte hier und da nicht einmahl 

mehr aufrecht erhalten werden.
Die natürlichen, inneren Wasserstraßen, Ströme, 

Seen und Flüsse wurden eben so gut wie vordem be- 

nuht, wenn nur nickt immer neue Zölle allzusehr jeden 

Verkehr niedergedrückt hatten.
Die Posten, welcke in dieser Periode allmählig ein» 

geführt wurden, sckeinen keine so bedeutende Verände

rungen alsbald hervorgebracht zu haben, als man er
warten sollte. So lange der Handel der Hansen nach 

alter Weise und nach altem Mechanismus geführt wurde, 



waren sie wirklich weniger nöthig. Ihre Factoreven 

machten diese wichtige Erfindung mehr entbehrlich; außer» 

dem aber hatte man zugleich rin leidlich eingerichtetes 

Bothenwesen in mehreren Städten, welches den Man« 

gel der Posten weniger fühlen ließ. Als aber die ganze 
Art de« Verkehrs sich änderte, da freylich wurden die 

Posten immer wichtiger, aber da war auch die alte 

Hanfe schon so gut als gänzlich aufgelös't.

Das Geld hatte nicht nur bit alten Gebrechen, son» 

dem viele andere gesellten sich noch hinzu. Ueber einen 
allgemeinen Münzfuß sich zu verständigen ward immer 

weniger möglich, selbst die wenigen Wendischen Städte 

hielten bald deßhalb nicht mehr so, wie vordem, zu

sammen. Das größte Uebel aber war, daß seht, bey 

einem so ganz veränderten politischen Zustande, die 

Fürsten immer mehr münzten, und theil« schlechtere 
klein, Münzen, oder auch geringhaltigere Thaler in Um

lauf brachten, die guten städtischen Münzen aber zum 

Theil dadurch an sich zogen und umschmolzen. Alle 

Valvationen und Verbothe scheinen dagegen nichts ge« 

fruchtet zu haben. Mehrere der angesehensten Städte 

hörten deßhalb schon, zu Anfang des sechszehnten Jahr
hunderts, von Zeit zu Zeit auf zu münzen. Nun ober 

fahen sie sich alsbald mit einer Menge schlechten und 
auswärtigen, fürstlichen Geldes überschwemmt, versuch

ten deffen Herabsetzung, münzten selbst wieder und san

den sich bald obermahls in der ersten Verlegenheit. 

Dann war er auch zuweilen, seitdem die Fürsten so 
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viel mächtiger geworden waren, gefährlich oder wenig« 

stens oft nickt rathsam, ihre Märzen zu verbiethen; 

die Städte, die von ihren Landesherren abhängiger wa

ren, dursten um so weniger zu diesem Mikkel ihre Zu- 

sluckt nehmen. Ferner, da die Hansischen Communen 

ollmöhlig immer weniger das ganze Geldwesen beherrsch, 

ten; so ward nun auch das ehemahlige Verhältniß 

ganz umgekehrt; die Städte mußten mehr oder weniger 

den Münzen der Fürsten folgen, da diese vordem sich 

nach jenen hatten richten müssen.

Diel Streitens war, um die Mitte des fechszehn- 

ken Jahrhunderts, wie die fürstlichen Thaler zu den Lü. 

blicken Sckillingen, welche außer Lübeck noch zu Ham. 

bürg, Lüneburg und Wismar geschlagen wurden, sich 

verhalten sollten. Es ward um diese Zeit geklagt, daß 

bas Silber allzu theuer fen, daß eö auf Rußland zu 

viel geführt werde, daß die Obersäcksischen Städte, vor

nehmlich Magdeburg und Leipzig, ehemahls, jetzt aber 

nickt mehr, viele tausend Mark ungemünzten Silbers, 

welches sie in den Bergwerken gekauft, noch den Deut« 

scheu Seestädten, besonders nach Hamburg, geführt 

hätten, um dafür die Fisckwaren und Güter, die über 

die See kamen, so wohl aus dem Norden als aus dem 

Westen, zu kaufen, da sie mit den andern, ihnen ei- 

genen Produkten und Gütern, als Kupfer, Zinn, Sal

peter, Vitriol, und zuweilen Weitzen und Gerste ihren 

Ankauf gllein nicht hörten bestreiten können. Die Münze 

jener Sächsischen Städte und ihrer Fürsten sey vordem 



s2Z

in den vorzüglichsten Wendischen Communen, zu Folge 
ihres wirklichen GehaltS, also herabgesetzt worden, daß 
sie dieser sich nicht mehr hätten bedienen können, meß« 
halb sie denn die ungemünzten edeln Metalle hätten 
bringen muffen. Die Wendischen und Seestädte seyen 
aber in der Folge nachlässiger geworden, die Obersächsi- 
schen Thaler hätten mehr Cours und einen höhern Werth 
bey ihnen erhalten, und erschienen daselbst immer mehr 
statt des ungemünzten Silbers. Die Fürsten fänden 
dabey ihren Vortheil und ließen das rohe Metall nicht 
aus ihren Bergwerken verabfolgen. Die Thaler gewön
nen durch ganz Deutschland mehr Umlauf; in den See
städten wäre selbst, wegen des Handels nach jiv- und 
Rußland, viel Nachfrage nach ihnen, und so könnte 
man üiid) ihre Herabsetzung aus ihren innern Gehalt 
nickt wohl behaupten. So geschah es denn, daß auch 
die Städte ihren Münzfuß zu verschlechtern anstnqen. 
Man vertrug sich mit den benachbarten Fürsten, versprach 
sich wechselswcise manches und hielt niches und konnt« 
nichts halten. Der Kaiser allein, hieß es endlich, fctme 
helfen und dieser konnte es bekanntlich auch nicht.1 x

11 Klagen im Allgemeinen kommen bereits im I. 1514 
vor. Die beßten Notizen finden sich in den Ver
handlungen der Wendischen Städte, auf ihren Lag
satzungen, tn den Jahren 1538-1549/ in Mn MSS. 
Lüneburg. Vot. III. IV. Das im Tert Angeführte 
ist darin hinlänglich erwiesen. In ein größere«, 
völlig befriedigendes Detail, wie interesiant es auch 
wäre, einzugehen, hat man deßwegen ausgegeven.



Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts wurden 

die Klagen über die Münzverwirrungen erneuert, aber 

die Stä ke erkannten auch immerhin mehr ihr Unver

mögen hier allein zu helfen. Aeiger als Pest und Seu

chen. hieß es, sey dieß Uebel; dos Kippen und Wippen, 

Has Xusführen und Einschmelzen der guten Münzen 

nahm immer mehr Ueberhand; ober niemand war im 

Stande zu Helsen, und auch die wenigen, weiland mehr 

mit einander verbundenen, vier Wendischen Städte, hiel

ten in dieser Hinsicht nicht mehr zusammen.

Die scheußlichen Verwirrungen der Münze durch 

ganz Deutschland, während de- dreyßigjährtgen Krieg-, 

sind bekannt genug.

Eben dies,- Uebel führte Hamburg zur Errichtung 

einer Giro - und Depositenbank. Dieß Institut, da

ss herrliche Früchte getrogen hat, ging indeß gar nickt 

von der Hanie aus, sondern di, Stodt brachte e- ledig, 

lick für sich und durch eigene Einsicht allein zu Stande. 

Eben so verhielt e- sich mit den Wechselordnungen und 

Affecuranz. Gesehen, welche nun im siebenzehnten Jahr» 

hunderte, von einzelnen Hans,.Städten, gegeben wur. 

den. Im Nahmen der allgemeinen Hans, konnte um 

so weniger etwas der Art zu Stande kommen, da sie

weil, obwohl ein großer Schwall von Nachrichten 
in den benutzten Msf. »orbandrn ist, diese jedoch 
nicht ohne Lücken sind, so daß wir eine voll,, treue 
mW umfassende Darstellung durchaus nicht haben ge# 
den t-auen.
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ihrer Auflösung immer mehr entgegen eilte. Nur über 

ein gemeinschaftliches See« oder Schissfahrtsreckt, wie 

bereits bemerkt, hatte man sich, obwohl nicht ohne große 

Schwierigkeiten, vereinbaren können, und auch diesem 
folgten andere Seerechte der einzelnen Städte, wodurch 

die allgemeinen Vorschriften mehr dem jedesmahligen 

locale angepaßt wurden.12

Auch mit Maß und Gewicht blieb es bey der alten 

Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit, und kaum daß 

man sich noch, zu Anfang dieser Periode, über das ®e*  
wicht einiger seltenern und theuern Waren, und über 

das, was man unter gewissen Maßen von Gütern ver» 

stehen wolle, vereinbaren konnte, besonders bey solchen 

Gütern, die etwa gemeinschaftlich nach England geführt 

wurden.11

" Zu Folge der Protokolle der Hansischen Versamm« 
lungen, von den Jahren 1608, lS>8, 1619, 1620, 
1621, 1624, in den MSS. Brf. Vol. 238, 241, 245, 
248 ; auch andern längst bekannten, gedruckten Rach, 
richten.

13 Im Jahre 1507, nach CawwannS Mspt., ward 
beschlossen: Ein Korb Feigen soll 150 Pfund bey 
Straf« enthalten, Ein «ord Rosinen aber hundert 
Pfund, waS daran fehlt soll man kürzen am Kauf« 
gelve. Kein Unzen Gold soll verkauft werden, alS 
nach dem Gewicht, jede Unze bey Strafe der Con, 
fiscaiivn, soll zwey Loth Eiln. Gewicht enthalten. 
Dasselbe Statut ward iro Jahre tzt8, nach dem 
Protokolle dieses Hanse-Tags, in den MSS. Brf.
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Alle alte Statute zu Erhaltung der Herrschaft, des 

Handels - Monopols, zur Behauptung der Comtolre, 

zum Ausschluß oller Fremden vom Genuß der damit 

verbundenen Freyheiten, und von der Handels » und 

ScdisssqemeinÄ oft mit den Hanseaten wurden, wie die 

frühere Geschichte zeugt, oft genug erneuert; es fehlte 

nicdt an der Einfchärsunq dieser und anderer, auf solch 

Monopol hinlautenden Vorschriften: allein es ist auch 

oft genug bereits bemerkt worden, wie sie zuleht sämmt

lich nicht mehr gehalten werden konnten, und wie eben 

damit die Hansische Größe verschwand. Endlich gab 

m«r es auch auf, diese Statute weiter zu erneuern, da 

man sie doch nicht mehr aufrecht halten konnte, vol

lends da, als, was bisher von einzelnen geschehen war, 

nun gar durch ganze Städte geschah, wie denn z B. 

die Contracte der Hamburger mit den Engländern und 

den Niederländern so durchaus ganz gegen das alt Her

kömmliche lauteten.14

Vol 216., wiederhoblt, doch mit dem Unterschiede, 
daß die Unze Gold 3 £otb, die Unze Silber 2 Loth 
enthalten sollte Bey dem Jahre 1554 bemerkt 

Ca m m a nn, daß bestimmt worden sey, wie schwer 
di» Flachsfässer, Pechtonnen, Wollfäcke und andere 
mit Gütern versehene Gefäße seyn sollten, die nach 

England geführt würden.
14 Die Statut«, welche sich auf die Behauptung des 

Handels-Monopols bezogen, sind in den frühern 
Perioden, auch in der Geschichte dieser letzten Zeit,/ 

. bey de» einzeln Zweigen des Handels augesührt
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Der Haß gegen die Hochdeutschen, besonders gegen 

die große Gesellschaft (der Fugger), war zu Anfang 

worden. EiOqe allgemeine sind »och zu bemerken. 

Aus dem fünfzehnten Jahrhunderte wurden mehrere 
dieser Vorschriften auf der Versammlung der Han
sen, im Jahre 15'8, nach dem Receß dieses JahrS, 
in den MSS. Brf. Vol. 216. und dem MS. Hafn. 

erneuert. Zugleich wurden die, von dem Jahre 1507, 
wieverhohlt und sie lauteten also: Keiner soll mit 

der Gerechtigkeit der Hanle vertheidigt werden, alS 
ein wirklicher Hanseat, bey hohen Strafen, eben deß
halb sollen die angesehenern Städte Zeugnisse darü

ber, ob jemand zum Bunde gehöre oder nicht, auS- 

stellen; kein Hanse soll einen Fremden zum Diener 

annehmen, kein Außerhanse zum Bürgerrecht in ei

ner Hanfe-Stadt gelangen, kein Fremder alö Ol- 

dermann oder als Mitglied des KaufmannSraths der 
Comtoire angenommen werden; keiner mit einem 
Fremden nur Handels- oder Schiffegemein cdask ha
ben, zuerst bey Geldstrafen, zum Dritten Mahle bey 

Verlust der Hanse; biS auf Michaelis soll jeder auS 

solcher unerlaubten Compagnie ausrreten, und wenn 

jemand von dieser Zeit an von neuem eine solche 
eingeht, so soll alles Gut zum Beßten der Hanse, 

der Stadt, wo er wohnt, und des Angebers con- 
fiscirt werden. Unter Bürgern und deren Kindern 

in den Hanse-Stödten werden indeß auch die an
dern Einwohner und deren Abkömmlinge verstanden, 
jedoch unbeschadet der besondern, an jedem Orte üb

lichen Statute. Der Ausdruck, kein anderes als 
Hansisches Gut soll an Burenhansen gesandt, oder 
von ihnen empfangen werden, heißt so viel, als 
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diese» Periode sehr groß, es ward ihnen' befohlen ihre 

Güter aus den Hanse-Städten hinwegzuschaffen: allein 

jedes Verfahren dieser Art mußte sich jetzt allmàhlig am 
meisten an den Hansen selbst rächen, da so viele pti« 

vileqirte Märkte bereits ihnen nicht mehr zugänglich 
waren, und durch dergleichen Statute so manche andere 

Zweige des Handels ihnen zugleich genommen wurden. 

Auch ist späterhin jenes Verboth zurück genommen wor- 

den, ja in der zweyten Halste dieses Zeitraums näherten

ihnen zum Beßren; keiner soll sein Gut andern cvm- 
mmiren a>s einem Hansen, auSbenomwen Denthe- 
Ware, Wein, Bier und Häring; keiner soll mit 
Gütern verkehren, alS solchen die Hansiich sind; hae 
den Fremde Bürgerrecht in den Hanse - Städten ge
wonnen , so sollen sie auch in Bezug auf die Hanse 
gleicher Gerechtigkeit sich zu erfreuen haben. Stral
sund aber bemerkte, sie nehme überall keine Fremde 
auf. Niemand soll endlich verbotbene Reisen ma, 
chen. — Diesem Geiste gemäß ward auch noch, im 
Jahre 1579, ein strenges Hansisches Edict gegen 
alle Handels- und SchiffSgemrinschaft mit Außer, 
hansen und gegen daS Committiren der Güter a» 
fremde Fartore erlassen (MSS. Brf. Vol. ago), wie 
dieß alles denn auch bereits oben bey der Geschichte 
des Handels mit Snaland und den Niederlanden 
vorkommt. Ueberall muß man auf daS f> über Dor« 
kommende auch deßhalb verweisen, weil die ver, 
schiedenen Zeiten hier auch mannigfaltigen Wechsel, 
wiewohl oft nur in minder bedeutenden Puncten, 
herbetzsührtrn.
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sich nicht nur beyde Theile wieder, sondern ble Eintracht 

schien auch größer als je zu werden.1 *

Während das große Monopol, auf welchem dir 
Hansische Herrschaft bisher beruhte, nach und nach auf» 

gegeben werben mußte; so bestrebten sich die einzelne» 
Communen, ihre ihnen besonders zustehendkn Mond» 

Pole immer fester zu ziehe», wenn anders nicht die Füt» 

Pen, ihre Landesherren, und dieß war kaum der Fast, 
dazwischen traten. Die Hanse »Städte unter sich be» 

schränkten de» Verkehr, und die Freyheiten desselben, 

die sie sich vordem einander wechirlswelse zUgrstànde» 
hatten, immer mehr, Und leicht war dieß vvrauezuse- 

hen, da das Band, welches sie wechselseitig aneinander 

knüpfte, nun immer loser angezogtn ward. Stets klein

licher, ängstlicher, beschränkter schien der Zunft- Und 

MonopvlienzwüNg nur zu werde», weil kurzsichtig genug, 
beym allgemeinen Verfall, jeder dadurch sich noch i» 

ttwas zu Helsen gedachte. Die Seestädte wollten blé 
Landstädte immer mehr van sich abhängig machen; diê 

größeren Communen, die an den Mündungen der Ströme 
lagen, wollten den oberhalb liegenden weiter keine solche

** Reteß vom Jahre tZll, in dem MS. Hafn. Daß 
im siebenzehnten Jahrhunderte mehr Eintracht zwir 
scheu beyden Theilen war, erhellet auch aus den irt 
Spanien, im Jahre I607, erworbenen Freybeirett, 
siehe das vorhergehende Buch; Und àuè den Vers 
Handlungen zu nàderèr Bundesvereinigung, siehe bkr 
sonders das folgende Buch,

Ith tl
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Freyheiten des Verkehrs, wie vordem, bey sieb gestalten. 

Klagen der Art von Magdeburg, und anderen, an der 

obern Eibe gelegenen Städten, über Hamburg, so wie 

Mindens und anderer an dem obern Theil der Weser 

belesenen Communen über Bremen, sind fortan ganz 

gewöhnlich und hörten nie auf. Freylich fehlten Be
schwerden der Art auch nicht in früheren Zeiten, allein 

das Ansehen der Bundeegewalt und der bessere Geist, 

wußten meist die Ursache des Streits Hinwegzuräumen. 

Jehl aber wurde die Sache an die Reichsgerichte und 

in deren ewig langweiligen Gang gespielt; von ihnen 

war wenig Hülse gegen diese Uebel, und noch weniger 
gegen das immer mehr um sich greifende Verfahren der 

Fürsten, welche Zölle und andere Störungen des Der«, 

kehrs nach Gutdünken einführten, zu erwarten.16

" Um einige Beyspiele anzufübren, so klagte Rostock 
über Lübeck, wegen Errichtung eines neuen Zolls, 
im Jahre 1514, MS Luneb. II.; Minden über Brr« 
wen, wegen Verhinderung der Schifffahrt und deS 
behaupteten Niederlagerechts, in den Jahren 1517 
und 1521, siehe Köhler bey Willebrandt; im 
Jahre 1518 klagten di» Oberrheinischen Städte über 
Hamburg, wegen Hänngszvll leichtfertiges HäringS« 
packen, Fracht und Ungeld zu Hamburg; fernerdaß 
der gemeine Kaufmann daselbst mit neuen Zöllen be« 
schwer» werde, daß daS Sächsische Getreide, welches 
man dahin führe, zu einer geringen Tare verkauft 
werden müsse, daß fie Ruderzvll daselbst zahlen müße 
ten «. s. w., welche Beschwerden der Magdeburgie
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Nur eine oder die andere der größer», handeittei» 

benden Communen, haben sich etwas früher oder später

sche Syndikus schriftlich überreichte, nach dem Pro» 
tocolle dcS Hanse-Tags von diesem Jabre, in de« 

MSS. Brf. Im Jahre 157» ward beschlossen, daK 
Hamburg, Lübeck und Lüneburg, wegen erhöhten 

Schleusengeldes mit Herzog Franz von Sachsen» 

Lauenburg unterhandeln sollten; dem Herzoge von 
Meklenburg aber ward dar -Ansuchen, um ein neues 
Geleits- ober Wegegeld abgeschlagen; der Stadt Stet
tin , die sich an den Kaiser, wegen Errichtung eine- 
neuen Zolles, gewandt hatte, weil sie großen Was» 

t ser schaden erlitten hatte, ward gerathen, dieß ®e«
such nicht weiter zu verfolgen, nach dem Protocolle 
dieses Hanse - TagS, in den MSS. Brf. Vol. „7. 

Ebendas. Vol aAo. im Protokoll des Hanse-TaqS, 
vom Jabre 1579, kommen Magdeburgs Klagen über 
Hamburg vor, daß fie gezwungen weide, die Hälfte 
des von ihr dorthin geführten Getreides daselbst auf» 
zuschütten, und nur die andere Hälfte frey auözu» 

führen ihr verstattet werde, so wie häufig an ander» 

Orten sonst noch ähnliche Beschwerden erwähnt wer» 
den. Auf dem Hanse-Tage, von dem Jabre 1581, 
klagten Bremen und Hamburg über ei» zu Lüoeck er
richtetes neues Pfahlgeld, MSS. Brf. Vol. azr. Auf 
dem Hanse-Tage, von dem Jahre 16u, liefen die 

Klagen ein, daß der Kurfürst von Brandenburg ei

nen neuen Zoll auf der Elbe angelegt habe, es ward 
ein glimpflich Schreiben deßhalb an ihn beliebt. Im 
Jahre 1613 wcllre der Herzog von Lüneburg eine» 
Zoll auf der Elbe an legen, Lübeck kam dagegen, im

H a
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liberalere Ansichten, in Bezug aus die Freyheit des 

Verkchrs, wenigstens in Bezug auf den Großhandel

Nahmen der Hanse, beym Kaiser Matthias ein j zwi

schen Hamburg und Magdeburg waren bereits da« 
mahls siebenzthn Zölle und dann in Magdeburg und 

Hamburg an jedem Orte einer, folglich neunzehn; 
der Lastzoll vorn Haring betrug ans einer Fahrt von 
dreyßig Meilen drey Imperialen für die Last, und 
für Butter, Fett, Honig u. dgl. das Doppelte; nach 

Werden Hagen P. 4. cap. 9. Gegen die neuen, 
vom Kurfürsten von Sachsen, Johann Georg, beson

ders auf der Leipziger Messe erhöhten Zölle wurde 

durch die vereinigten UnterbanvlungeN der Reichs- 
und der Hanse-Städtt, im Jahre 1618, einige Mil

derung erhalten, nach den Verhandlungen auf dem 
Hanse-Tage, von den Jahren 1617- 1619, in den 

MSS. Brf. VoL 240, 241, $48; der Vergleich findet 

sich bey Dumont und Lünig. Bremen klagte,im 

Jahre 1619, daß der Graf von Oldenburg mit Er
richtung eines neuen Zolls umgehe, sie bath und 
erhielt ein Vorschreiben in gemeinschaftlichem Nah
men dagegen; Protokoll des Hanse Tags von die
sen Jahren; MSS. Brf. VoL 241. Trotz der vielen 

Elbzölle erhielten gleichwohl die Herzoge von Mek- 

lenburg das Recht einen neuen Zoll auf diesem Strome 

anzulegen, oder vielmehr den bereits vorhandenen zu 
erhöhen, aber die Vorstellungen der Hanse bey den 

Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, alö Mit- 
Jnteressenlen, und bey dem Kaiser bewirkten, daß 

eS bey den alttn Abgaben blieb; nach Werdenha« 
gen am a. O. und den MSS. Brf. VoL 245. I»
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zu tigert gemacht, und vorzüglich scheint darunter Ham« 

bürg genannt werden zu muffen, die bey dem Dersin» 

ken der Hansischen Gröhe meist zu viel höher« Gesichts

punkten sich erhob. Wenn sie zwar streng auf ihr 

Stapelrecht hielt, auf die ausschliesiende Verschiffung 

aller, nach ihr von den obern Elbgegenden geführten 

Güter durch ihre Bürger, wenn sie den Zunftgeist bey 

ihren Krämern, Aemtern und Zünften gar nicht zu bon» 

dizen vermochte; so ist doch bey ihr für den Großhan»

demselben Jabre benachrichtigt« Ebln die Stadt Braun
schweig, alö mit intereffrrten Theil, daß die Erhör 

hung der Zölle im Jülich- uyd Bergischen nicht nur 

auf dem Rhein, sondern auch zu Land stelS zunehme, 
und daß tausendfältige andere Plackereyeu auf dem 

Strome und sonst noch hinzu kämen; nach einem 
Schreiben CölnS an Braunschweig vom z« u 5 Jun, 
des angeführten Jahrs in den MSS. Urs. Vol. 345. 
Aber auch über die Städte ward wohl von andern 

geklagt. So beschwerten sich Ritter- und Landschaft 

von Meklenburg, im Jahre 1633, daß «S ihnen seit 

Mcnschengedenken frey gestanden habe, ihre Bedürf
nisse ohne Zoll sich aus Lübeck zu hohlen, nun soll
ten sie auch den dmelbst neu »rnchteten Psundzoll 
zahlen, da Lübeck gleichwohl alsbald so gewaltig, alS 
über einen Eingriff in ihre Privilegien schreye, wenn . 
sie auch nur eine Kleinigkeit in Meklenburg zahlen 
solle; Ritter- und Landschaft bathen bey den Her» 
zogen Adolph Friedrich und HanS Albrecht um Vor« 
schreiben, welche sie auch erhielten; etrgl. Ungna

den amoenitt. St.-. <5. - 670.



bel immer eine größere Freyheit aufgekommen, alle ihre 

bekannten Institute reden dafür.

Mit d-m Verfall des Ganzen mußten die Puncte, 

worauf die Hansische Navigation- • Acte beruhte, von 

selbst fallen, und man mochte auch um so weniger darauf 

halten daß das 'Verfahren Hansischer Güter an Hansi« 

sche Schiffe gebannt blieb, da die Städte ihr ehemah« 

liges Monopol des Zwischenhandels immer mehr ein

büßten, und endlich auch keine Kriegsschiffe mehr hiel

ten, welche, um sie hinlänglich mit Mannschaft zu ver« 
sehen, eben jenen Zwang und Bann vorzüglich forder

ten. Auch der bedeutende Schiffbau nahm von nun an 

immer mehr und mehr ab.17

IT Protokoll de- Hanse-Tag-, von dem Jahre 159g, 
MSS. Brs. 334. Vergl. auch Köhler bey W i l- 
lebrandt bey dem Jahre 1596. Daß der Schiff
bau durch Fremde in den Hanse » Städten weiland 
streng verbothen war, und eben so da- Verkaufe« 
Hansischer Schiffe an solche, die nicht zu dem Bunde 
gehörten, ist bekannt, dieß Verboth ward auch in 
dieser Periode mehrere Mahle erneuert; indeß ward 
auch bereits, nach dem MS. Hafn., bey dem Jahre 
1518, auf der damahligen Tagsatzung bemerkt, daß 
die Lage der einzelnen Städte sehr verschieden sey, 
weßhalb jede nach ihrer Gelegenheit zu »erfahre« 
habe. Bey dem Jahre 1530, nach Cammann» 
Ms., kommt vor, daß man nicht zu viel Schiffe 
bauen solle, weil darau- manche Ungelegenheit ent
stehe. Im Jahre 1572, als siber die Annahme des 

entworfenen Seerecht- debalkirt ward, sand man de»
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Ueber Schauämter oder Wraker finden sich tn 
dieser Periode noch manche, allgemeine Statute, nach, 
mahlö auch mehrere von einzelnen Stödten; allein die 
Klagen über schlechte Waren, gute, mit schlechten ver
mengte Fische und dnhtre kommen auch genug vor. 
Ueber das Zerren und Recken der Tücher ward viel ver, 
handelt, und man wollte ,s streng untersagen, hatte es 
auch wirklich untersagt; aber Hamburg willigte nicht 
ein, da ihre Depukirle erklärten: in Dönmark sey Nach«

Punct hart, daß niemand einen Schiffbau unterneh, 
men solle, bevor er nicht alle seine SchiffSsreunde 
zusammen habe, indem dadurch den Bürgern der Hanse» 
Städte, welche nicht an der See lägen, alle Mög, 
lichkeit eines Antheils daran genommen würde, wie 
doch vor Alters Sitte gewesen ; indeß bemerkte« an, 
dere, wenn dieß »erstattet würde, so möchte e- mit 
den Cerktficakivnrn Schwierigkeit bey den Zöllen ge, 
den, da nicht alle Städte gleiche Zollfreybeiten hLt« 
len. Auch kamen die Klagen über die vermehrte 
Schifffahrt durch Fürsten, Herren und Junker vor, 
und es ward proponir» jeden Schiffer mit Frau und 
Kind auS den Städten zu jagen, der in solche Dienste 
trete. Stralsund und Stettin erklärten, dieß geschähe 
auch längst bey ihnen, nur gegen ihreà Landes für, 
sten könnten sie nicht also verfahren. - Die Klagen 
über die Errichtung neuer Häsen werden auch sonst 
erwähnt. Daß indeß wehr und mehr Hansische Gü« 
ter auch aus ftemden Schiffen verfährt wurden, ist 
auö den früher angeführten Dänischen und Spant» 
scheu Privilegien einleuchtend genug.



frnqf nach solchen gestreckten Tüchern, die auch zu gerin, 

geren Preisen verkauft würden, Cäln klagte, über die 
V"rsälschung gefärbter Seide, da man Eisengehalt zur 

Farbe nähme und so aus einem Pfund Seide ihrer zwey 

mach?; auf ihren Antrag ward es verbothen-"

Gegen wucherliche Contracte und hie Ueberfehung 

-es Gutes, heißt es sehr im Allgemeinen, man wolle 

gebührlich Maß dagegen nehmen. Ob sie es wohl 

gewußt haben, Hoß gegen Wucher und ähnliche Gebre, 

chen durch Statute und Strafen eben nichts Gedeihst, 

ches auszurlchken fty?

Gegen den Vorkauf des Korns wurden die kaifrrli« 
chen Edicte eingeschärfk, und obwohl bey einer entfle« 
henden Theuerung es untersagt ward Korn nach fremden 

janvern auszusühren; so scheint dennoch Homburg auch 

hier mit Recht widerstrebt zu haben, und überall scheint 

das Bemühen der Städte nur dahin vorzüglich gegan« 

gen zu seyn, Hoß der Kornhondel des sie umgebenden' 
platten Landes in ihre Hände vorzüglich gebannt bliebe, 

um fick wechselseitig zu versorgen und den veberfluß 
Weiter zu verführen, 1 *

” Protokoll deS Hanse-Tag-, von dem Jahre 1549, 
MSS. Brf,

” Auf einer Tagsatzung der Wendischen Städte, ward 
(MS, Luaebur^. Vol. IV.) ein Edick über den Korn« 
Lays ausgesetzt, aber auf Hamburg- Begehren dar 
Wettere aus die nächste Versammlung verschoben.
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Zu Erhaltung deê Credits sind theils die früheren 

Statute, «v-iche gegen treulose Diener oder Knechte

à»'
In einer Zusammenkunft derselben Städte, im Ort, 
desselben Jahrs, ebendaselbst, komme folgendes vor. 
Lübeck klagte über die Kornthcuerung; weiland habe, 
sagten ihre Deputinen, bey der größten Theuerung, 
der Scheffel Brotkorns ach« Schilling gegolten; die 
Ausfuhr müsse um so mehr verbothen werden, da 
man das Korn selbst in der Erde verpachte; (47a 
sty auch Vie Ausfuhr des Korns, ausbenvwmen nach 
den sechs Städten, verbothen morden. " Man habe 
vordem ein Gesetz gehabt, daß niemand aus Demern 
Und Oldenburg Korn hohlen solle, daß die Einwoh
ner es vielmehr nach Lübeck bringen müßten, jetzt 
aber führten es fremde Schiffer, auch Hamburger, 
Von da in fremde Gegenden. Hie Hamburger De- 
putirten erklärten, nicht davon unterrichtet zu seyn, 
sie wollten es indeß hindern. Rostock: man.müsse 
ihren Lanh-Sherrn bitten, die Ausfuhr nirgends an
ders alS nach den Städten zu erlauben, und von 
diesen nur nach andern Städten zu verstatten. Den«, 
hindere man die Durchfuhr durch den Sund/so gin« 
gen die Kornschiffe durch die Belte, Stralsuoh: Sie 
hätten Mandate angeschlagen, bey ihrem Landeshrrru 
debethei« wegen der Monopolisten Nachsuchung zu 
thun, den Schiffern müsse verbothen werden, keine 
neue Häfen zu machen, eben deßhalb müsse der 
Loytze wegen an Stettin geschrieben werden. Wis- 
mar klagte gleichfalls über die neuen Häfen, man 
schiffe Korn von Pöle aus. Darauf ward beschlos
sen, Mandate gegen Kornausfuhr anzoschlagen, auch 
deßhalb an Bremen und Stettin zu schreiben. Im 
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lauteten, erneuert oder geschärft worben, theils sind sie 

auch, weil, wie es scheint- das Uebel stets weiter um 

sich griff, in Bezug auf die Bankerottirer unter den 

Kaufleuten immer mehr geschärft worden. Riga er

klärte schon früh, bey ihr sey Sitte, daß der, welcher 

mehr borge, als er bezahlen könne, gleich einem Diebe 

gehangen werdet" Im Jahre 1549 ward beschlossen,

Jahre 1598, Protoc. des Hanse-Tags, von diesem 
Jahre, MSS. Brf. Vol. 334, kommt noch ein Man
dat gegen Dorkauf des Korn» den Reichsconstitu« 
livncn gemäß vor. Boa demselben Jahre findet fich 
denn, zu Folge der allgemeinen Beschlüsse, eine Ver
ordnung der Stadt Braunschweig ( MSS. Brf. Vol. 
LZ« ), worin das Monopol und der Vorkauf bey 
Strafe der Confiscation des Guts und anderer will«' 
kürltcher Ahndung, besonders durch fremde Nationen, 
als Holländer, Engländer und Jtaliäner untersagt 
wird. Diese, heißt es daselbst, kauften besonders 
Früchte, Schaft und Wolle in großen Quantitäten 
und zu den höchsten Preisen auf, führten sie durch 
ungewöhnliche Häfen aus, woraus denn Theuerung 
entstehe. Da aber die Fremden einiger Städte Bür
ger wir Geld »ersähen, diese für jene das Geschäft 
betrieben und ihnen als Factvre dienten: so sollten sie 
vorgefordert werden und durch einen Eid fich reini
gen. Zugleich wird das Strecken der guten Engli
schen Tücher, und das Färben der Seide mit Far
ten, die da» Gewicht vermehren, unter gleich hohen 
Strafen untersagt.

80 Bey dem Jahre 1540 nach Köhler bey Wille- 
brandt und nach CammannS Ms.
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all- unfmie Diener und Gesellen nach Umstanden mit 

Verweisung, Gefängniß unb teibesstrafen zu belegen, 

und das um so mehr, da diese Menschen, wenn man sie 

ausstoße, sich an Fürsten und Butenhansen hingen und 

erst alsdann rechten Schaden thäten.21
Zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts ward von 

dem damahligen Syndikus, Calixt Schein, eine Der- 

ordnung gegen die Bankerottirer entworfen, da die äl

tern einzelnen Statute, von den Jahren 1442,1447,1470, 

1507 und 1549 unzulänglich befunden wurden, und auf 

das unverschuldete Falliren darin nicht hinlänglich Rück

sicht genommen worden war. Sie lautete den damah

ligen Kenntnissen und der Ansicht von Zurechnung ganz 

anqem'ssen, allein es war so schwer hier eine allgemeine 
Verordnung zu Stande zu bringen, da die Städte, 

selbst die wenigen, damahls noch enger vereinten, so 
manche besondere Statute in dieser Hinsicht hatten. 

Also verzögerte sich die Annahme, bis in das Jahr i6ao, 

und diese endlich angenommene und publieirte Verord

nung lautete, wohl aus diesen Gründen, weit weniger 
genau, dock wurden die Hauptpunkte der frühern bey- 

behalten. Gegen den Schuldner soll gefängliche Hast 

erkannt werden, oder er soll ans andere Weise, wie es 
an jedem Orte üblich ist, verfolgt werden; kann er nicht 

zahlen, so soll er in jeder andern Hanse - Stadt, wohin 

er gewichen, zur Haft auf Klage und Beweis, ohne 

; 11 Protokoll des Hanst-Tags, von dems. Jahre in den 
MSS. Brf.



s 40 — —

viele RechtSfiqnren, gerächt werden; auch soll, wo kein 

Klager vorhanden, ex officio von den städtischen Obrig

keiten, wenn ein Kaufmann flüchtig wird, bevm Ban

kerott verfahren werden. Im Fall aber die Masse zur 

Befriedigung der Gläubiger nicht zureicht, so soll nach 

vorhergehender guten Erkundigung der Fallit, wenn kein 

unverschuldeter Zusafl sondern unordentliches Leben die 

Ursache des BankerottS ist, mit der Schandglocke be- 

läutet, nachher für infam gehalten, und in keiner ehr» 

lichen Gesellschaft noch Hans,-Stadt weiter geduldet 

werden. Ei gibt sich aber, daß der Bankeroltirer vom 

ersten Anfänge an dolos verfahren ist, so soll er außer

dem an den Pranger kommen, auch als Dieb nach Be

finden sonst an Leib und Leben gestraft werden. ”
Ueber die innere Einrichtung der Gewerbe, der Zünfte 

her Aemter kommt kein allgemeines Statut vor. Wie 

wett sich ihre Befugnisse, ihre Monopole etwa erstrecken 

sollten, dieß ward nach Sitte der Zeit jeder Stadtobrig

keit überlassen, in den Amtsrotten, die sie vom Magi

strate erhalten hatten, näher bestimmt, nimmermehr 

hätte ein allgemein durchgreifendes Statut hier Statt 

finden können. Allein gegen den Aufruhr, der durch 

hie Gesellen oder Amtöknechte in den Städten wohl

” Die Verordnung, von dem Jahre 1620, ist mehrere 
Mahle gedruckt, s. das Verzeichnis der gedruckten 
Urkunden. Der Entwurf vom Jahre t;yl findet sich 
in den MSS. Bii. und soll, wenn der Raum eS er
laubt, im vierten Theile abgedruckt werden.
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veranlaßt wurde, gegen ihr Uebertketen zu den Feinden 

der Communen, gegen das Arbeiten derselben auf dem 

Platten Lande, gegen das eigenmächtige Verfahren der 

Aemter in Errichtung von Neben. Statuten, find ver- 

fchiedene allgemeine Vorschriften erlassen worden.

So hieß es denn, daß, wenn ein Meister einen 

Gesellen annehme, er dieß sogleich den folgenden Tag 

dem Herrn des Amts anzeigen solle. Lübeck schlug vor, 

da es ehemahls Sitte gewesen, daß die Meister zwey 

Mahle des Jahrö, auf Ostern und Michaelis, dos Der. 

zeichniß ihrer Knechte den W ddeherren bey der Morgen- 

sprache hätten übergeben müssen, daß kein Knecht in 

einer Stadt ohne Paß von der andern, daher er ge. 

kommen, und der übxr sein gutes Betragen Auskunft 

gegeben, hatte ausgenommen werden dürfen; so sollte 

diese alt löbliche Sitte wieder in Uebung gesetzt werden; 

jedoch ward besonders auf Danzigs, dann auch auf Cttt- 

tins Bemerkung, daß sie beyde aus Polen, Schlesien 

und aus Außer« Hansisch Deutschen Landen viele Knechte 

erhielten, der Beschluß dahin modificirt, daß jene Passe 

zunächst nur von solchen Knechten gefordert werden soll

ten, die aus einer Hanse-Stadt in eine andere wan» 

dorten, und daß man zuvor sehen wolle, wie viel dieß 

helfen würde. 8 â

So wird erwähnt, daß die Olderleuke des AnltS der 

Linnenweber zu Hamburg bey denen von Lübeck, über

33 Protokoll des Hanse-TagS, von dem Jahre rzgy, in 
den MSS. Brf.



Ÿ4î — —

das Arbeiten ihrer ungehorsamen Gesellen auf dem plat- 

ten Lande, als über eine Neuerung sieb beklagten, und 

die Wendischen Städte schienen die Abhülse dieser Be

schwerden zu übernehmen. 24

Ohnehin wurden die altbekannten Statute von Zeit 

zu Zeit erneuert und eingeschärft, keine Gesellen, die ir

gendwo Ausruhr angrrichtet hätten, in einer Hanse-Stadt 

zu dulden.2 5
Im Jahre 1572 ward in Bezug auf die R»ichspoli- 

zey.Ordnung gebothen, daß nur solch« Neben-Statute, 

welche die Aemter außer ihren Amtsrollen machten, gül» 

tig seyn sollten, wenn sie von den Obrigkeiten genehmigt 

worden, auch sollten die Alterleute der Aemter, bey 

Niederlkgung ihres Amts schwören, daß sie sich allein 

an solche gebilligte Statute gehalten hätten. Ferner 

hieß es, daß die verderblichen Schenkömter abzuschaf- 

sen, wie auch kaiserliche Mandate gebothen, allein nickt 

in der Mackk der Hansisch-Wendischen Städte steh»; 

denn, wenn sie auch dieselben untersagten, so zögen die 

Gesellen dahin, wo sie geduldet würden: aber dieSache, 

so gestand man ein, sey an sich verderblich genug, und 
wenn die R-ichSstädte nur thätig mit wirken wollten, so 

solle es an den Hansen nicht fehlen. So ward ferner 

beschlossen, daß, da die großen Aemter der Wendischen 

Städte alle sieben Jahre zu Lübeck, auch einige zu

34 Protokoll des Wendischen Städ'etag-, von dem 3.
1549, MSS. Luneburg. Vel. IV.

31 MS. Hafn. bey dem Jahre 1557.
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Wismar zusammen kämen, und ihre Abschiede durch die 

Obrigkeit des Orts bestätigen ließen, gleichwohl aber 

verlaute, daß sie außer diesen öffentlichen noch heim, 

liche Statute machten, und da ferner auch die Obrlg. 

keil jener beyden Städte die besondere Beschaffenheit 

jeder Gemeinde nicht kennen könnte: so sollten zwar fer

nerhin nur diejenigen Statute gelten, welche die Sanction 

des Magistrats jener beyden Städte erhalten haben wür^ 

den, jedoch mit der Claufel, daß sie den Amtörollen 

nicht zuwider wären, die jedes Amt in der Vaterstadt 

erhalten hätte, so wie es denn jeder OrtSobrigkeit über

lassen bleibe, die nöthigen Veränderungen zu treffen» 

Endlich ward auch noch wegen des Schimpfens der 

Meister oder Gesellen, (vmb vnd vpdrivinge) eine- 

Gewerks, so lange sie sich nicht mit den Aemtern abge

funden hätten, aller Ernst anzuwenden beschlossen. Je

doch äußerten sich auch zu andern Zeiten einige, nah- 

mentlich Bremen, dahin, daß sie in solches Wespennest 

nicht rühren wollten,86

So erhielt sich denn die alte Weise des Handels, 

der Betriebsamkeit zwar noch in der ersten Hälfte dieser 

, Periode, wie sie in der vorigen sich gebildet hatte, aber 

nachher kam eine ganz andere Art auf, und mir dieser ver

schwand auch das Monopol des Zwischenhandels, es ver

siegte die Hauptquelle des Reichthums der Hansen, und so 

manche Zweige der einheimischen Jndüstrie, der Fische

reyen, der Schifffahrt, des Schiffbaue«, die an jenen ge-

a* Protokoll 6(5 Hanse« TagS, MSS. Brf, Vol, 337.
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knüpfr waren, verdorrten immer mehr. Die alte gewohnt« 

Verarbeitung einiger rohen Produkte ward noch in den 

Städten fortgeirieben, aber sie waren unvermögend als 

glückliche Rivalen der mehr aufblühenden Manufakturen im 

Westen von Europa auftreten zu können. Vieles widersetzt« 

sich diesem, die Zunstoerfofsung, der große Zwang, das 

Verschwinden der Capitale, der vreyßtgjährige Krieg. Di« 

immer mehr platzgreisende Auflösung Deutschlands in 

einzelne Landschaften, die Auflösung des Bundes, das 

Hinkansehen aller gemeinschaftlichen Statute drückt« 

schwer und immer schwerer. Nur eine oder die ander« 

Stadt blühte vorzüglich, durch di« Lage begünstigt, Nach- 

her wieder auf, nahmentlich vor allen andern Hamburg, 

ober das Ganze konnte unmöglich mehr gedeihen. Un

ter dem Schuh der größer» Macht der Fürsten, erhohl» 

ten sich auch wvhf, als ihre Landstädte, manche, die 

ehemahls zum Bund« gehört hatten; der große Hanst. 

sche Handel und die Hansische Herrschaft der alten Zeit 

waren aber auf immer verloren; und von anderen Sei

ten kam und mußte der Wohlstand kommen , der sich 
später in Niederdeutschlanb zu zeigen anflng»
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Zwanzigstes Buch.
Constitution dcr Hanse, ihre Austösunq und 

gänzlicher Verfall, während dieser Perlode.

Die innere Verfassung der Hanse blieb in ihren 

Hauptcheilen, während der größern Hälfte des seckezehn- 

ken Jahrhunderts, dieselbe, wie sie sich allmahlig in 

der vorhergehenden Periode gebildet hatte. Zwar bi« 

Zeit und manche äußere Verhälrniste mußt-n einige 

Veränderungen herbey führen, aber von dem Alther« 

kümmlicken zu weichen, war hier immer so sehr schwer. 

Nur das allgewaltige Bedürfniß, wenn es recht lief 

gefühlt ward, konnte einige Modifikationen bewirken.

Mancher Punct ward jedoch nun fester bestimmt, 

das Schwankende in dem Herkommen gesetzlich befe

stigt, hier und da wohl eine, das Ungewisse entfctel- 

dende, feste Norm ausgestellt, und somit, dem Buch- 

staben zu Folg«, eine größere Einheit, eine größere 

Kraft in der Execution bewirkt, wie denn das Beyspiel 

einer fortschreitenden, besseren Bildung anderer politi

schen Gemeinwesen in Europa, für die Hanse nicht ohne 

Wirkung seyn konnte.
Wenn man allein noch dem Buchstaben der Eon

söderationen und der übrigen Statute urtheilen wollte, 

wie beyde nähmlich in der spätern Zeit lauteten; so

Mm 2
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mußte man die Fortschritte nothwendig anerkennen, wel

che in der Form waren gemacht worden: allein nichts 

desto weniger, wollte diese verbesserte eigene Form gar 

nicht mehr leisten, was weiland, mit Hülfe viel unvoll- 

kommnerer Gesetze, war bewerkstelligt worden. Gab es 

je ein Beyspiel, daß der Geist, der in den Formen lebt, 

mehr werth ist als sie; so leistete die Hanse dafür die 

Gewähr. Der Geist der Pater war von ihnen gewichen, 

der Geist, den das Bewußtseyn der Kraft und des stol

zen Selbstgefühls einfiößt, der ihre Macht und Herr« 

schäft begründet hakte, und diesen Mangel konnte kein-, 

'noch so sehr verbesserte, coustikutionelle Form — und 

di« Verbesserungen waren noch dazu unbedeutend und 

hielten mit denen, die in andern Gemeinwesen vorsie

len, keines Wegs gleichen Schritt — je ersetzen.

Wie mangelhaft auch immer die Eintracht zwischen 

allen Theilen der Corporation in frühern Zeiten gewesen 

seyn mochte; so waren doch die bedcutenden Communen, 

die See- und Wendischen Städte von einem gleichen, 

oder leidlich gleichen Geiste beseelt, und, gegen fremde 
Angriffe, waren die nächst benachbarten verbundenen 

Gemeinden sich zu helfen geneigt, nicht bloß durch die 

allgemeine, sondern durch specielle Verbindungen, waren 

sie eben zu diesem Zweck besonders vereinigt. Das 

Bedürfniß redete in den früheren Zeiten so laut, dieß 

knüpfte sie fester als alle Form an einander, und endlich 

war auch, bey der unvvllkommnen Macht der Fürsten, 
dieser Zweck zu erreichen möglich. Jetzt aber wurden,



— — 54-

• im sechszehnten Jahrhunderte, die Klagen immer lau» 

ter, biß birfe Hülfe und Eintracht fehle und man sah 

aus die Vergangenheit, wo doch nichts weniger als eine 

vollkommene Eintracht stets geherrscht hatte, als auf 

eine auf immer verschwundene, goldene Zeit zurück.

Die minder bedeutenden Communen, die Landstädte, 

die immer eine gewisse Eifersucht auf die an der See 
belegenen gehegt, und behauptet hatten, daß sie zu der 

lehtern Gedeihen zahlen und wenig Hülse und Vortheil 

von ihnen zu erwarten hatten, mußten immer lauer 

werden, ja ganz aus der Verbindung treten, da ihr 
Handel in die Fremde und durch die Seestädte immer 

mehr abnahm, und sie in ihren Privat-Fehden der

-gehofften Unterstützung ermangelten. Die Seestädte 
ihrer Seics konnten eben so wenig, bey ihren größer« 

Unternehmungen, auf die Unterstühung der Landstädte 

ferner zählen, vielmehr mußten jene von diesen immer 

die Antwort erwarten: sie hätten keinen auswärtigen 

Handel, sie trieben keine Geschäfte zur See, sie wären 

wenig oder gar nicht bey den Eomtoiren interessirt, und 

vermeinten nicht sich zu anderer Vortheil auszuopsern.

So kam nach und nach alles in immer größere Ver

wirrung! Auch erfolgte, wie es bey solcher Austö- 

sung nicht andere zu erwarten war, daß bey den noch 

bestehenden, äußern, alten Formen, ja selbst bey ihrer 

Verbesserung, an die man Hand anlegte, und von de

nen man fromm und gläubig noch einige Hülse erwartete,
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indem man über den eigentlichen Grund des Verfalls 

ftcb selbst zu täuschen suchte, so geschah es, daß fortan 

jede Commune vor allem nur ihrem eigenen Vortheile, 

und das zwar weit mehr noch, als vordem, nachjagte.

An Beyspielen eines solchen Egoismus hatte es in 

den früheren Zeiten freylich auch nicht gefehlt: allein 

man hatte damahls noch nicht so die Hulse von Außen 

für ein selbst'üä'tigeS Verfahren, als man nun noch 

Mehreren Seiten hin vorfand. Durch das Institut der 

Reichsgerichte und der Kreis-Einrichtung., und durch 

das von Zeit zu Zeit zuweilen vermehrte Ansehen des 

Kais rs, war eine Autorität neben der Gewalt der Hanfe 

über ihre Mitglieder erwachsen, unter welche, da sie 

selbst nach anderer Denkart legaler war, als die des 

Bundes, jedes eigensinnige und unzufriedene Mitglied 

sich flüchten und des Hansischen Bannes und der Han« 

sischen Strafen spotten konnte. Die angesehensten Städte 

des Bundes selbst, wie z. B. Cöln, Bremen, Ham« 

bürg,, verfuhren also, wenn es ihr Vortheil heischte, 

und waren dem Hansischen Banne unangreifbar. An

dere sogar flüchteten sich im Streit mit ihren Mitver« 

wandten unter die Flügel ihrer Landesfürsten, die sich 

ollmähiig so bedeutend mehr und mehr ausbreiteten.

Ja was war zu erwarten, als eine allmahlige Auf

lösung des Ganzen, da der Hansische Bann, oder der ; 

Ausschluß von dem Gebrauche der Hansischen Comtoire 

und Handelöfreyheiten seine zwingende Kraft verlor?
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Dieß war immer in früheren Zelten das einzige, 

höchste unp letzt« Mittel gewesen, um die Ungehorsamen 

zu bändigen, und dieß versagte nun den Dienst.

Manche Städte waren so tief nach und nach ge

sunken , daß sie an den geretteten Frevhelten jener Com. 

toire keinen Theil mehr nahmen, noch nehmen konnten; 

andere wußten und kannten andere Mittel, bey dem so 

ganz veränderten Mechanismus des Handels, um Ein

und Verkauf in der Fremde, ohne Hülfe der Comtoire, 

mit größerm Vortheil zu betreiben. Dazu kam, daß 

die Factoreyen im Auslande selbst immer mehr von ih. 

ren früheren Gerechtsamen einbußten, daß es Vortheil» 

Hafter ward, ohne den Zwang, der daran geknüpft war, 

die Handelsgeschäfte zu betreiben. Es kam hinzu, daß 

andere Völker, durch das Ansehen ihrer König«, durch 

ihre größere Macht, durch das rascher, Zunehmen ihres 

Capitals unterstützt, die Hansen immer mehr aus dem 

Felde zu schlagen vermochten.
Wenn man endlich aber noch den Bann, den Aus

schluß von dem Antheil an den Hansischen Handelesrey» 

Heiken aussprach; so fanden die, denen noch etwas daran 

lag, wohl Mittel, wie Bremens Beyspiel bewies, vom 

Kaiser und Reich Befehle auszuwirken, dle jenen Dan« 

aufhoben, oder ihn ganz unwirksam machten.
Alle geringere Strafen und Zwangsmittel hatten, in 

letzter Instanz, immer durch jenen Bann nur Nachdruck 

erhalten und mußten jetzt gleichfalls ihre wirkende Kraft 

verlieren.
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Mochte man nun immerhin neue Statute geben, 

Strafen damit verbinden, in einzelnen Fällen sie selbst 

zuerkennen, was konnte es alles fruchten, da dieses 

lehte und höchste Zwangsmittel, zu dem man endlich, 

bey dauernder Widersehlichkeit, greifen mußte, alles 
FürrdterliMe verloren hatte? Mochte man denn die al- 

ten Formen und Worte benbehalten, und ganz ernsthaft 

alte und neue Strafen zuerkennen; so konnte man doch, 

wenn man redlich verfahren wollte, sich nicht bergen, 
daß man mit obsoleten Formeln spiele.

Freylich, plötzlich und auf Ein Mahl, stürzte das 

stolze Gebäude nicht zusammen, allein es brach ein mûr» 
ber Ständer nach dem andern, und das Ganze ward 

alimöhlig nur um so sicherer in einen Schutthaufen ver« 
wandelt. Eben dieß olimählige Verfallen der Verfas» 
fung, trotz der besserklingenden, altgewohnten Redens» 

arten ist nun zu zeigen.

Der Zweck der Verbindung zum Schuh des Han» 

dels und der städtischen Freyheiten, sprach sich noch auf 
gliche Weise, in den häufiger, denn vordem, aus die» 
ser Periode vorhandenen Consöderations » Noteln aus. 

So versprach man sich wechselseitig zum Schuh der 

jandstraßen zusammen zu halten, die gemeinschaftlich, 

oder durch einzelne Theile erworbenen Freyheiten, sey 

es von fremden Möchten, oder des Reichs Fürsten und 
der tandeshrrrschaft durch gemeinsamen Beystand zu 

behaupten, die städtischen Odrigketrrn gegen innern
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Aufruhr zu schützen, und den Handel, zu Folge aller 

Privilegien, Rechte und Gerechtigkeiten, in Glanz und 

Aufnahme zu erhalten. Früh wie spät wurden diese 
Zwecke deutlich und unverhohlen in den Conföderakions« 

Noteln ausgedrückt, welche theils wirklich angenommen 

wurden, oder als Projekte in Vorschlag kamen, oder 

etwa nur die Beystimmung einzelner Theile erhielten.

Zwar verstand es sich von selbst, daß der Artikel, 
der den wechselseitigen Beystand der Städte, gegen 

einen Ueberfall von Seiten ihres Landesherrn, oder an« 

derer Stande des Reichs betraf, etwas behutsamer als 
sonst ausg-drückt werden mußte, denn der allgemeine 

Landfriede war ja Reichsgefeh geworden. So lauteten 

denn diese Verbindungen sehr bestimmt nur dahin, daß 

sie bloß auf Defension berechnet, und nur gegen künd
bar landfriedensbrüchige Leute gültig wären, daß man 

nach vergeblicher Warnung und fruchtlosem Erbiethen 

zu Recht, im Fall eines förmlichen Ueberfalls, und wenn 

man vergebens des Kreises Obersten um Hülfe angeru» 
fen habe, den versprochenen Beystand zu leisten, ver» 

pflichtet seyn solle.

Allein so gut als Fürsten, Ritter und Knechte noch 

wenig den feyerlich publicirten Landfrieden hielten, eben 
so wenig waren die Städte zuerst dazu geneigt. Welche 

Gemeinde noch Muth genug hatte, sich selbst zu helfen, 

und den Schneckengang der Rechtspflege des Reichs 

und der Kreise zu verachten, die half sich noch immer» 
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hin selbst. Es gab aber bekanntlich Mittel und Re

densarten genug, wodurch man ein so eigenmächtiges 

Deriahren vertheidigen, und die Schuld des Landfrie« 

denSbruchs, mit mehr oder weniger Schein des Rechts, 

auf die feindliche Seite schieben konnte. Wenn der 

städtischen Fehden mit Nachbarn und Landesherren immer 

weniger wurden, so war dieß nicht so wohl die Frucht 

des Landfriedens, oder einer wohlgeordneten und allen 

im pon Iren t'en Reichs • oder Kreisgewalt, sondern es 

war leid-r das friedsame Leben und Dulden, die Frucht 

eigener Ohnmacht, oder die Frucht des' Unvermögens 

der verwandten und benachbarten Schwesterstädte.

Manche andere neue Puncte wurden in dieser Periode 

in die ComöderationS » Noteln ausgenommen, oder we

nigstens näher erklärt, weil man das eine, oder das 

andere jeht, von weit größerem Einfluß, als vordem, zu 

seyn erachtete, und, durch die Aufnahme oder nähere 

Erklärung in der DersassungS-Acte des Bundes, den 

etwa früher schon üblichen Statuten eine größere Sanction 

zu geben suchte.

Man versprach sich demnach ganz ernstlich die allge

meinen und besondern Taqsahungen, die in Hansischen 

Angelegenheiten ausgeschrieben wurden, zu besuchen, eben 

weil man immer träger in Erfüllung dieser Pflicht ward. 

Allein diese feyerliche Zusage ward nichts desto weniger 

unvollkommener denn vordem erfüllt. Man versprach 

sich wechselseitig keine Handwerksgesellen aus den Städten, 
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die zu den Feinden übergingen und mit ihnen qemein- 

fchofrUche Sache machten, je in irgend einer Hanse- 

Stadt zur Arbeit oder Meisterschaft zuzulossen. Allein 

die Haltung dieses höchst einfachen Statuts selbst scheint 

mit großen Schwierigkeiten verbunden geivesen zu leyn.

Die Städte versprachen sich ferner, wechjel'eitig ihre 

Bürger und Einwohner nicht um die Schuld eines an

dern Willen verhaften, oder ihr Gut mit Arrest bele

gen zu lasten; sondern jeden vor feinern gebührlichen Rich, 

ter zu verfolgen.

Man gelobte sich, daß die Ausnahme von mehreren 

andern Städten in die Verbindung zwar frey stehen, 

daß sie aber nur durch Einstimmigkeit aller Verwandten 

Statt finden solle.

Sie versprachen sich ferner in den Bundesbriefen, 

je mehr es eben daran zu mangeln anfinq, daß sie 
einander stets in Freundschaft und Recht mächtig seyn 

wollten, d. h. daß die Verbundenen in entstandenen 

Streitigkeiten unter einander, keinen andern Richter, 

als die verwandten Freunde, die benachbarten Städte, 

oder die Hansische Tagsohung anerkennen wollten. Zu 

diesem Zweck ward noch, im Jahre 1579, eine besonders 

sogenannte AuStrage» Form beliebt, ohne daß jedoch die 

Gebrechen ganz abqestkllt worden waren, und ohne daß 

mehrere der bedeutenden Städte zur Annahme derselben 

hätten vermocht werden können. Konnte aber die Ach

tung dieses Punctes nicht durchaus erhalten werden: so 

konnte auch die Societät unmöglich mit einiger Kraft 

und Freyheit bestehen.



Man sagte sich ferner zu genaue Acht auf Müssig

gänger und Bettler, unter welchen sich anch wohl Unru

hestifter fanden, zu Folge der Reichs - Polizey. Ordnung 

zu haben; niemanden zu dulden, der Aufruhr gestiftet, mit 

Infamie behaftet, eines schweren Verbrechens, oder ho

her Infamie verdächtig oder angeklagt wäre, und der sich 

«twa ein sicher Geleit, oder eine Inhibition von andern 

Obrigkeiten zu verschaffen gewußt hätte: vielmehr gelobte 

man einander, solche Leute anzuhalten und sie den Städ

ten, welche über sie zu klagen hätten, auszuliefern.

In andern solchen Urkunden ward noch viel bestimm

ter, als weiland Sitte gewesen, die Erhaltung der Com- 

toire, der damit verbundenen Freyheiten und monopoli

stischen Gerechtsame, als Zweck der Verbindung ausge« 

, stellt; denn der Verfall dieser war deutlich genug, aber 

auch durch solche Maßregeln fürwahr nicht abzuwenden.

Eine wesentliche Verbesserung war, was in der Con

fédération, von den Jahren 1579 und 1600, in Vorschlag 

kam, daß man sich anheischig machte, eine gewisse 

Geldsumme, wie eö scheint, unabhängig von der allge

meinen Contribution, jedes Mahl auf Johannis, in ei

ner Lege-Stadt eines jeden Quartiers zu zahlen, und 

zu deren Casse den nächst benachbarten beyden Städten 

die Schlüssel zu geben, damit, im Fall der Noth, hieraus 

für dieses Quartiers bedrängte Städte eine Hülfe er

halten werden könnte. Allein es ist ungewiß, ob dieß 

such je wirklich zu Stande gekommen ist.1

’ Zu Fo'ge der Considération, oder des Project- tu 
ner Consövcration vom 0r.Sudermann, Syndi-



ÎS7
Es ward in der Conföderation, von dem Jahre 1579, 

ein Punct ausgenommen, der zwar längst herkömmlich 

war, der jedoch jeht naher als vordem bestimmt ward: 
daß nähmlick die Stadt lübeck aus einer Zusammenkunft 

mit den Wendischen Städten, über das Ausschreiben 

eines Hanse-Tags deliberirrn solle, und es ward hinzu» 

gefügt, daß von solcher Veisammlung aus, den übrigen 

Quartier-Städten Cöln, Braunschweig und Danzig, 

zeitlich Nachricht gegeben werden solle, damit diese zu

vor den Wendischen Communen, ihre Anmerkungen mit

theilen könnten, welche denn unter die auszuschreibenden 

Artikel für die allgemeine Versammlung ausgenommen 

werden sollten. In der Consöderation, vom Jahre 1604, 

ward noch hinzugefügt, daß die Städte nicht zu oft, 

sondern etwa alle drey Jahr im Sommer, und etwa 

vier Monathe zuvor durch die Wendischen Städte aus

geschrieben werden sollten.

Ferner versprachen sich die Städte jeht zuerst so förm- 

ltch, nicht nur die ausgeschriebenen Tage zu besuchen, 

sondern auch die sowohl einstimmig auf den Tagfahrten 

genommenen Beschlüsse, als auch die, weiche, von 

dem ansehnlich mehreren Theil, gefaßt worden, 

aufrecht zu halten. Doch ward auch in der Consödera- 

tion, von dem Jahre 1604, hinzugeseht, daß nur in Be

zug auf alle die Puncte, welche die Comtoire, die Hanst,

cus der Hanse, entworfen, von dem Jahre 1567, 
im adzudrulkenden Urkundenbuche, nach den >Act,n im 
Braunschweigischen Archive, späterhin erneuert. 
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sehen Privilegien und den darauf begründeten Handel Be» 

träfen, diese Mehrheit der Stimmen verbindend seyn sollte.

Man gelobte sich ferner, daß, da die Eifersucht 

über die Autonomie der bemerke stets zunahm, keinem 

Am'gmeister in Zukunft die Befugntß zustehen solle, die 

Gesellen in Strafe zu nehmen, Neben-Statute neben 

ihren Amtsrollen zu machen, und die Zunftgenossen au- 

mehreren Hanse-Städten z»m lehren 3®erf zusammen 

zu berufen ohne Ein-vtlligung, Einstimmung und Ra

tification der städtischen übrigfeiten.

So versprach man sich endlich, in d.J-1604 die jähr

liche Contribution nach iübeck richtig zu zahlen, auch nach 

dem '^ebiirfnifi und dem Schluß der Gesandten zu einem 

Hane-Taqe eine Erhöhung derselben sich gefallen zu lasten.

Wie nun aber immerhin diese gethanen Zusagen lau

teten, und um -vie vieles bestimmter sie auch zum Theil 

ousqedrüekt -verden mochten. als vordem; so fehlte doch 

der alte Geist und Ernst, und ec ist schwer genug aus- 

zumikteln, wie viel von dem, was man sich einander 
versprach, wirklich in Kraft und Ausführung gekom

men. Seldsi die Aeußerungen, die darüber in den offi« 

dellen Verhandlungen vorkommen sind trüglich, da der 

eine The,!, dem es gerade daran lag, und dem es großer 
Ernst damit war, die beliebte Conföderation, als all

gemein angenommen und gültig ausgab, während der 

ankere Theis der andere Gesinnungen hegte, ganz diesen 

entgegen lautende Behauptungen aufflellte. 2

* Die allaemeine Conföderalion, welche in den MSS. 
ßrf. theils als Projekte, theils als wirklich vcrpflich, 

? . > 1 '



Es scheint, baß die Consöderatko»», von dem Jahre 

>557, die einzige aus dieser Periode ist, welche allgemein 

tende Urkunden vollständig sich vorsinden, sind die 

von den Jahren 1535,1540, 1553, -557,1567,1579, 
mit der angehängten AuSträge-Form, ferner von 

den Jahren 1600, 1604, 1607. Verschiedene von 
diesen, in so fern es der Raum verstattet, werden in 

dem Urkundenbuche abgedruckt werden. Sehr schwer 

aber ist es zu sagen, welche von diesen nun wirklich 
zur Ausführung gekommen sind. In den Handschrift, 

lichen Protokollen der verschiedenen Versammlungen 
in den MSS. Brf,, ja selbst in der gedruckten Köh« 
lerschen Chronik kommen sehr widerspiechende Nach, 

richten davon vor. DeS Beyspiels wegen mögen 
folgende Auszüge hier stehen. Im Jahre 1506 ward 
eine ConföderationS - Notel, von den vornehmsten 
Städten des Lübeckischen, Braunschweigischen und 
Cölnischen Quartiers entworfen, Bremen schien nicht 
«inzuwilligen; s. Köhler b. d I. Die Acte von 
dem Jahre 1535, scheint bloßeS Project geblieben 
zu seyn. Ja man war oft deßhalb so wenig unter

richtet, daß man, in dem Jahre 1539, von Seiten 

Danzigs den Vorschlag zur Aussetzung eines Bun» 

deSbriefS, ganz a!ö etwas neues ansah und von den 
alten Conföderationen nichts zu wissen schien; siehe 
Köhler und MSS. Brf. — Ja der Confédération, 

vom Jahre 1540, ward beliebt, da die Sächsischen 
Städte nicht zugegen wären, sie ihnen schriftlich mit, 

zutheilen. Auf einer Versammlung der Wendischen 

Srädle, in dem Jahre 154», sielen die Stimmen 
über jene Note aber, sehr ungleich auS. Im Jahre 

I54Q ward von der Hansischen Versammlung, brnt 
an sie abgefertigten Secretär der Stadt Braunlchweig 



angenommen wurde. Alte übrige scheinen bald mehr 

bald weniger von diesen oder jenen bedeutenden Städten

erklärt: die übrigen Städte hätten die Couföderalion 

»vn dem Jabre 1540 angenommen, und Braunschweig 
mit ihren untergebenen Städten möge sich vor Ende 

deS JahrS erklären, ob sie beytreten wolle oder nicht. 
Allein jene Behauptung, daß sie von den übrigen 

Städten angenommen sey, ward bloß vorgebracht, 
um die Sächsischen Städte, die nicht anwesend wa, 

ren, zur Annahme zu bewegen. Denn als sie eben 

auf diesem Hanse-Tage, von dem Jahre 1549/ »er, 
lesen ward; so klagte Danzig über Mangel an Ein
tracht; eS ward beliebt, jene ConsbderationS-Urkunde 
solle noch in diesem laufenden Jahre von den Städten 

ratificirt und versiegelt weiden, dagegen sich einige 
der Deputirten über die Größe der ihnen aufgelegten 
Tarr beschwerten, andere jenen Vorschlag ad refe

rendum annahmen. Im Jabre 1553 wurden die Eon, 

föverationen, von den Jahren 1540 und >549, in 
der Hansischen Versammlung verlesen, von einigen 
gebilligt, von andern ad referendum angenommen. 
Cdln mit ihrem ganzen Quartitr erklärte sich dage« 

gen, und wollte bloß zur Erhaltung der Privilegien 
einiges beytraqen. Andere Deputirte erklärte«, sie 

seyen nicht deßhalb inftruirt ; andere stimmte« weit« 
läusttg und ihr Wille schien unaewiß; mehrere ach, 
teten die Sache für etwas Neues und Mißliches. 
Im Jahre 1554 ward die ConröderanonS » Sache auf 

bessere Zeiten verschoben. (Alles dieß zu Folge de- 

handschnftlichen Protokolls der Hanse-Tage, in den 
angeführten Jahren, nach den MSS. Brf.) — Nach 
KdhlerS und Cammanns Aussagen ward eine, 
Eonföberarion, in dem Jahre 1556/ entworfen, und 
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pe« recuRrr worden zu seyn. Wie aber konnte e» 

anders kommen, bey dem Verfall der Comtoire, der

im Jahre 1557 emmüthig, bis auf Hamburg, ange, 

nomwen. Oer letzkern Stadt ward erklärt, sie feile 
ftd> in Kurzem bestimmt äußern oder ausgeschlossen 
werden. Im Jahre 1559 scheint die Trabt Renal 

dieser Verbindung, — weil sse wegen ihrer de» 
drängten Sage das Bedürfniß einer solchen Hülfe 

gar sehr spürte - beygetreten zu seyn; MSS. Brf. — 

Ja den Jahren 1507, 1570, 1571, 1573, wurden die 
neuen, in Vorschlag gebrachten Confbverarionen von 

den Jahren 1567 und 1571, welche letztere der Sübek- 
kische Burgemeister von Vechrelde aufgesetzt hatte, so 

wie die, von dem Jahre 1579, (nach Willebrandt) 
debattirt; allein man konnte sich deßhalb nicht ver, 
gleichen. Man begnügte sich also den Termin der 
stireren, vv» dem Jabre 1556 oder 1557 zu verlän» 
gern. Cdln mir ihrem Quartier, wollte sich des Vie« 

derländischen Krieges wegen, auf der Versammlung, 
von dem Jahre »572, nicht erklären, und die Sache 

auf das Jahr 157-, oder wie eS scheint 1579, ver, 

schieben; nach Köhler, Cammann und ben MSS. 
Brf. Im Jahre 1579 ward eine neue Conibderation 

entworfen. Cbln erklärte, das Projekt sey nicht übel, 
es sey der Reichs - Constitution nicht zuwider, sie aber 
müsse ihren g.bßern Rath befragen, bevor sie ein, 

willige, dessen Berufung, aus mehreren Ursacden, 
jetzt nicht Statt finden könnet mau wöge eS lieber 

bey der Cooföderation von den Jahren 155b n. 1557 
lassen. Die beliebte Form ter Slusträge gefiel den 
bölnern nicht, wegen ihrer Schoßsache, fie wollten 

sich nicht also coangustiren lassen. Die Hanse schneb

iit. "• ' SH 
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verlornen Furcht des Ausschlusses von dem Genuß der 

Privilegien, bey dem Bestreben der Einzelnen nach

darauf an Cdln, um sie zur Annahme zu bereden. — 
Ander« Städte stimmten für die Ratification , an
dere nahmen die Sache ad referendum. Hamburg 
trat der Confédération bey, jedoch in Bezug auf die 

Austräge, mit Ausnahme der sie betreffende» und 
beym Kammergrrichte bereits schwebenden Rechts» 
streitigkeiten. Die Stadt Hildesheim erklärte, in 

einem Schreiben, vom y. Jul. des Jahrs 1570, an 
Braunschweig, sie könne den Artikel, der die Hand

werker und Aemter in der Conföderation betreffe, we

gen ihrer Gelegenheit nicht vollziehen, sey auch mit 
der Form der Auêtrâgc nicht ganz zufrieden. Bre

men äußerte sich, sie wolle nicht zu einer besondern 

Kirchen - Ceremonie dadurch verpflichtet sevn die 
Austräge sollten mit Religions - Sachen nichts zu 
schaffen haben: diesem gaben die andern nach (Al

les zu Folge Köhler e und vorzüglich der Brf. MSS.) 

— Im Jahre 1598 deltberirie man noch über die 
Annahme jener Conföderation, von dem Jahr 1579, ! 
und eö ward beschlossen, daß sie von den anwesen
den städtischen Deputirien, die dazu befehligt wären, 
angenommen werben sollte, daß aber die, welche 
nicht dazu bevollmächtigt wären, wie z B Cöln, 

bis auf Martini sich deßhalb zu erklären hätten^ 

MSS. Brf. Vol.234. — Im Jahre 1599 ward eS 

abermahlö verschoben, gnd aus einem Schreiben der 
Stadt Lübeck an Braunschweig, vom 2. Jul. 1599, 
(MSS. Brf.) erhellet, daß die letztere Staot mit den 
ihr zngehörigen Sächsischen Städten lene Couidveration 
nech nicht angenommen hatten; Lübeck bittet Braun
schweig um eine endliche Erklärung. — Im Igyre
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eigenem Vortheile, bey der Ohnmacht anderer, die durch 

ihre Lage zu ihrem Landessürsten, zu ihren Bürgern 
selbst, bald in diesem bald in jenem Puncte, wie allge. 

mein der Ausdruck in den Bundeübriefen auch lauten 

mochte, den Zusagen nicht nachleben konnten?

1600 ward abermahlS darüber dispntirt, die Sache 
aber auf den nächsten Hanse-Tag verschoben. Die 

Sachsen wollten eine andere Confédération, erliche 

waren wegen der Religion, etliche wegen anverer 
Ursachen damit nicht zufrieden; nach Cammann 
und Köhler. Im Jahre 1601 kam man überein, 

eê solle bey der Verbindung, von dem Jahre 1557, 
sein Bewenden haben. Im Jahre 1604 kam eine 

neue ConsöderationS- Notel, oder ein Project dazu 

auf; aber zwey Jahre nachher war diese von meh- 
reren der angesehensten S>ädt« noch nicht angcnom- 

men ober versiegelt. Im Jahre 1608 würben Cölu, 
Hamburg und Rostock ermahnt, der Cvnfdderarion 
von dem Jahre 1604 bevzuirelen, bey Strafe deS 
Ausschlusses, von den so eben in Spanien durch die 
Hansen erworbenen Freyheiten, welches denn auch, 

zu Folge der, in den Verhandlungen von den Iahe 

ren 1614 u. 1628 (MSS. Brs.), verkommenden Aus» 
drücke geschehen zu seyn scheint. Als in dem letz
ten Jahre die Frage aufgeworfen ward: ob der Bund 
noch fortdauern solle? so lautete die Antwort beja

hend und die Conföderation, von dem Jahre 1604, 
sollte zur Grundlage dienen; da aber Bremen den 
achten Artikel geändert wissen wollte, so erklärte kü« 
beet: je weniger an jener geändert würde, desto bes, 
ser wäre eö, man vertauschte deßhalb nur einig« 
unbedeutende Worte gegen ander«.

Nn a
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©o wollten J B. Cêln und Hamburg hirfif In die 

Annahme der Austrâge-Form willigen, vermöge deren 

Vie Deputirten der Srâdte, aus einem Hanse-Tage 

versammelt, die einigen Rit ter in allen Streitigkei

ten der Bundesglieder seyn sollten weil die erste, wegen 

des von ihr zu erlegenden und verweigerten Schoss in 
Flandern, mit der Hanse, Hamburg aber, mit den an 

der Elbe belegenen Städten, wegen ousschließender Fahrt 

auf dem untern Theile dieses Stroms, und mit der 

Hanse über die später von ihr eigenmächtig beliebte Auf

nahme der Engländer in ihre Mauern, in Streitigkei. 

ten gerathen waren, beyde aber ein ihnen ungünstige- 

Urtheil von den Hansischen Tagsahungen befürchteten, 

dagegen von den Reichsgerichten einen ihnen güostig 

lautenden Ausspruch zu erhalten hofften. So verwet- 

gerte Braunschweig, mit ihrem Quartier, die Annahme 

drr vorgeschlagenen und von andern angenommenen Eon« 

föderokton verschiedentlich, well sie sich gleichfalls dem 

aufgelegten Schoß in Flandern widersetzte. So wider

sprach j. B. Hildesheim, eine Stadt, die sonst eifrig 

der Verbindung ergeben schien, weil sie, bey ihrer eige

nen Ohnmacht, von dem Bunde immer einign Por

che,i erwartete, wegen des Puncts, der die Handwer

ker betraf, da sie ihrer Amteqenossen in dieser Hinsicht 

nicht mächtig genug sey. Bremen ober widerllrebte, 

wegen ihrer Religions-Streitigkeiten, und andere, aus 

andern Gründen.
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Menn eg ehemahls schwierig war, einige Eintracht 

unter den Bundesgltedern zu erhalten, so ward <6 mm 

immer nur um so schwerer. Der Hansische Bann hatt« 

seine Kraft verloren, damit fiel alles. Wenn aber nun 

Vorqeschlagrn ward, durch einen Eid, bey Anrufung 

göttlicher Strafen, sich zu binden; so wollte dieß doch 

wenig helfen, und fand, wie man bey der Berathschlag 

gung darüber hinzusüqte, um so weniger Beysoll, da 

man es auch für nachtheilig, und bey den Feinden für 

Verkl-inerlich hielt, auf solche Weise einzugestehen, daß 

die einander gethanen Zusagen, und die den Bundes

briefen angehängten Tiegel, als« Kraft — ob dem schon 

wirklich also war — verloren hätten.2

Besondere Verbindungen einzelner Theile der Han

sischen Communen, die durch tage und Interesse sich 

näher verwandt waren, kommen jetzt so gut als in frü

hern Zeiten vor, besonders unter den Wendischen und 

Sächsischen Städten und zu Anfang dieser Periode. 

Das Bedürfniß forderte dergleichen mehr noch denn 

ehemahls, eben weil die allgemeine Verbindung immer 

lockerer und loser ward, und von ihr so wenig Hülfe, 

in Zeiten der Noth und Gefahr, zu hoffen stand. Be

sonders sind die i'olirten Verbindungen der Wendischen 

। Städte bemerkenswerth. Ahnen blieb es am längsten 

ein recht hochheiliger Ernst, gegen die immer sich er-

3 In Folge her CvnfdderationS « Notel und de« Pro, 
tocvll« de« Hanse-Tags, von dem Jahre 1600, im 

AM; MSS. Brf. Vol. 336.



neuerenden Gefahren zusammen zu halten; auch finden 

ftd) in ihren Conföderotionen die Spuren der besseren 

Formen, und sie konnten sich auch um so eher über diese 

oder jene Puncte mit einander verständigen, da sie durch 

ihre tage, durch ähnliche innere Verfassung, durst) Wün» ' 

sede, Plane und Mikkel der Ausführung sich naher ver

wandt waren.

Zuleht löset» sich das Ganze in einzelne Verbindun

gen gleichsam auf; aber auch aus der früheren Zelt die

ser Periode sind dergleichen, nahmenklich von den Wen

dischen Städten, j. B. von dem Jahre 1545, bekannt, 

worin bestimmt ward, daß vier Stimmen stets bey ih

nen die Entscheidung geben sollten, doch den Fall aus

genommen, wo zwey oder mehrere Städte dasselbe glei

che Interesse hätten, als in welchem Falle ihre Stim

men nur für Eine gelten sollten. Sie versprachen sich 

bestimmter mit Mannschaft und Schiffen, in Zeiten der 

Gefahr beyzustehen, da die allgemeinen Verbindungen 

dieser Zeit, so gut als nichts der Art mehr verhießen, 

und etwa eine Geldhülse, die noch dazu schlecht entrich

tet ward, allein von da zu erwarten stand. Aber selbst 

diese Verbindung der Wendischen Städte ist nur unvoll

kommen gehalten worben.4

* In den Archiven der im Hansischen Sinne sogenann
ten Sächsischen Städte, finden sich mehrere Confb- 
derativnen diese- Theil-, aus der ersten Hälfte d«S 
sechSzehnttn Jahrhundert-, da gleiche Lage und Nach
barschaft mehr noch, al- di» allgemeine Verbindung,
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Es ward früh wie spät angenommen, daß die höchste 

Bundesgewalt, bey den Hansischen Tagsatzungen sey, ja 

es ward in dem Statute über die AuSträge bestimmt, 

baß die streitenden Theile, mit Uebergehung der benach, 
barten, oder der Quartier »Städte, sich geradezu an die 

allgemeine Versammlung wenden könnten.

Der Ort, wo diese Hansiichen, allgemeinen Tag« 

satzungen geholten wurden, ward in diesen spätern Zel« 

ten so gut als ausschließend Lübeck; kaum daß sie noch ein 

Paar Mahle nach Hamburg, Bremen oder Lüneburg 

berufen wurden. Lübecks entschiedene Reichssreyheit ge

wann bey dem bedrängten Zustande so mancher ande

ren Städte immer mehr Werth; der Rath der Stadt 

war von den Hansischen Angelegenheiten nicht nur, son» 

bern auch von denen des Reichs überhaupt am besten 

unterrichtet; die wichtigem Hansischen Papiere fanden 

sich ohnehin am reichlichsten zu Lübeck vor. *

Die Zeit, wann solche allgemeine D-rsammkung«n 

berufen wurden, hing, im sechzehnten und siebertzehn-

sie veranlaßten. Die Urkunde der Vereinigung der 
sechs Wendischen Städte, von dem 1.1545, ist unS 
aus dem Archive der Siadt Lüneburg bekannt, und 
wird, wenn der Raum es erlaubt, in dem Urkun» 
denbuche folgen.

• Schon ein Blick auf das Verzeichuiß der Hanse» 
Tage, au-dieser Periode, bey Willebrandt, wie 
höchst unvollkommen eS auch ist, wird den Beweis 
geben, daß Lübeck gleichsam ausschließend zum Ver, 
sammlungöort diente.
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ten Jahrhunderte, so gut als in früher,« Tagen, von 

-em Bedürfnisse und den Umständen vorzüglich ob, und 

wenn gleich in den Conföderotionen hier und da bestimmt 

ward, daß nicht zu oft etwa nur aste drey Jahre, im 

Sommer, ein solcher Tag ausgeschrieben werden sostte; 

so blieb es doch dabey nicht, wenn eine besondere Ge> 

fahr, oder ein neuer Schein von Hoffnung, B. die 

Wiedererlangung der verlorenen Freyheiten in England, 

sich zeigten. Ader da die Verbindung immer lockerer 

ward, da wenig gedeihliches von dielen allgemeinen 

Versammlungen zu erwarten stand; so ist es doch auch 

leicht zu vermuthen, und aus den Thatsachen freylich 

gewiß, daß im sechszehnten Jahrhunderte seltener solche 

Versammlungen, als im fünfzehnten und in der letzten 

Hälfte de- vierzehnten gehalten wurden 6

Doch ist ,s ebenfalls gewiß, daß im siebenzehnten 

Jahrhunderte, bey dringender Gefahr, da so vieles auf 

die Städte einstürmte, von den wenigen enger verbun» 

denen Städten, um so häufiger Zusammenkünfte ge

halten wurden.
Dav Recht des Ausschreibens zu einer neuen Tag» 

fahrt, stand früh wie spät, der jedesmahligen Versamm

lung zu, indem sie sich auf eine andere Zeit vertagte. 

Besonders geschah dieß, wie es nunmehr nur zu häu

fig der Fall war, wenn allzu wenig Städte durch ihre

6 Zum Beweise in dieser Hinsicht kann ebenfalls da- 
unvollständige Berzrichniß bey Willebrandt 
diene«. • ' .
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Deputirt- erschienen. Doch war es auch der weit ge« 

wohnlichere Fall, daß solche Aussckrriben auf Lübeck- 

und der Wendischen Städte Beschluß, von der ersten 

Stabt erlassen und die zu deliberirenden Artikel den Bun*  

deegliedern mitgetheilc wurden, In beyden Fällen aber, 

mordre die Versammlung sich auf eine andere Zeit ver« 

tagen, oder ein Hanse îag von den Wendi'chen Städten 

beliebt worden seyn, so stand die Besugniß die sörmli« 

chen Ausschreiben zu erlassen, der Stadt Lübeck unbe, 

zweifelt allein ju.7

7 Alle vorhandene handschriftliche Nachrichten, in dem 
Braunschweigischen Archive, zeugen davon. Wenn 
es ver Raum erlaubt, so wird bey dem Jahre lZ55, 
de» Beyspiels wegen, ein solches Einladung-schrei« 
Heu der Stadl Lübeck an Braunschweig, im Urkuy» 
drnbuche abgedruckt werben.

Daß man häufiger noch, als ehemahls, fich von der 

Last des BefenkenS solcher Tsgsahungen frey zu machen 

suchte, g'ht aus dem verfallenden Zustande des Ganzen 

von selbst hervor. Die Strafen, die darauf standen, 

die ReinigungSkide, die man deßhalb zu leisten hatte, 

wenn man der erhaltenen Einladung nickt Folge leistete, 

blieben zwar, oder wurden vielmehr noch geschärft: aber 

an der Execution mangelte es, und es mußte bey dem 

gänzlichen Verfall daran um so mehr fehlen, In den 

Recessen lauten die Strafen deßhalb zwar gar schrecklich, 

auch wurden sie von Zeit zu Zeit noch ganz feyerlich
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-verkannt; es ist aber kaum ein Beyspiel vorhanden, 

daß sie wirklich jur Ausführung gekommen. 8

8 Im Jahre 1559 ward beliebt, daß jeder Deputirte 
für jeden Tag, den er später, als das Ausschreiben 

forderte, erscheinen würde, im Fall er keine legale 

Entschuldigung anführen könne, eine Geldbuße von 
zwanzig Thalern erlegen solle. — Im Jahre 1515 

ward beschlossen, daß zu Folge des Recesses, von 
dem Jahre rzrr, die ausgeblichene Stadt durch De- 
purirte schwören solle: sie sey nicht aus Vorsatz, 

noch um die Kosten zu sparew, sondern aus Noth. 
sacke, weil sie nicht anders gekonnt, nicht erschienen. 

Die Städte deS Cölnischen Quartiers sollten zu Cöln; 

die Preußischen zu Danzig; die Pommerschen zu Stral
sund; Bremen, Stade und Burtehude zu Hamburg; 

Reval tu Riga schwören, und die Städte, wo der 

Eid geleistet worden, sollten deßhalb an die Wendi
schen Städte berichten. MSS. Brf.

Wenn der Buchstabe einer Verfassung den man- 

gelnden Geist ersehen könnte, so müßte freylich die bes

sere Ordnung, die festere Bestimmung, die über das 

Erscheinen und Besenden der Hanse Tage, von Zeit zu 

Zeit beliebt ward, den Gebrechen abgeholfen haben; al

lein dieß war hier so wenig, als bey irgend einem an- 

dern politischen Gemeinwesen der Fall.

Die Klagen der minder bedeutenden, obschon vollen, 

stimmfähigen Hanse-Städte, über das öftere Erscheinen 

auf Tagsohunqen wurden, seit dem Jahre 1540, immer 

lauter. So geschah es, daß, im Jahre 1549, ihnen
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allmâhlig bereits dahin nachgegeben werden mußte, daß 

zwey Städte jedes Mahl der dritten Vollmacht geben 

könnten, und im Jahre 1556 kam ein Statut zu Stande, 

worin bestimmt ward, welche Communen von Lübeck 

unmittelbar eingeladen, und welche von diesen hinwieder 

verschrieben, und wie viel ihrer jedes Mahl aus einem 

bestimmten Sprengel erscheinen sollten. Aber der ge

waltige Versall der Städte forderte bald nachher eine 

andere Ordnung, welche in den Jahren 1576 unb 1579 

zu Stande kam, wodurch mehrere von dem eigenen je

desmahligen Besuchen der Tagfahrten frey gesprochen 

und rin Akterniren zwischen diesen und jenen verstattet 

ward. Strafen und zu schwörende Reinigungs-Eide, 

daß man gültige Gründe gehabt habe, nicht zu erschei

nen, wurden hinzugesügt: allein nichts war im Stande, 

das fleißige Besuchen der Tagfahrten ferner zu bewirken. ?

9 Die gedruckten Nachrichten bey Köhler oder Wil
le brand t, bey dem angef. Jahre, geben bereits 
zum Theil die Beweise. — Die Dernvtelung einer 
Ordnung na welcher die Beschreibung eines allge
meinen Ansetags hinfürdrr beschehen soll, von dem 
Jahre 1556 und die Veränderung, die in den Jahren 
1576 u. 1579 beliebt ward, werden aus t>en MSS. Brf. 
Vol. 219.230. und auS dem HildeSH. Stadt-Archive, 
in dem Urkundenbuche folgen. Eben so soll die Ord
nung, wegen deö Ausbleibens und deS zu frühen Ab
ziehens der Deputirten von den Hanse - Tage» u. s. w. 
auf der Versammlung zu Lübeck, im Jahre 1566, 
beschlossen, wenn eö der Raum erlaubt, ebenfalls 
abgedruckt werden.
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So zahlreich besuchte Versammlungen, als man in 

den frühern Zeiten gesehen hatte, kommen gar nicht mehr 

vor, und wenn in der ersten Hälfte dieser Periode dann 

und wann etwa noch etliche zwanzig Städte erscheinen, 

so war dieß selten, und je weiter man in der Zeit vor- 

rückte, je weniger kamen. Zehn, zwölf, oft noch weit 

weniger Städte machten, gegen do« Ende des sechs-- 

zehnten Jahrhunderts, gewöhnlich die Versammlung ans. 

Endlich blieben vostends die bedeutender« selbst, ja ganze 

Ouartiere aus, so daß mehrere îagsohrken gehalten wur» 

den, ohne dass irgend etwas Gültiges belchloffen werden 

konnte. Hätte man nur immer die Haupt- oder Quar

tier» und Wendischen Städte versammeln können! Allein 

auch dieß zu bewirken ward immer schwerer und schwerer.

Die Straßen wurden sicherer, und dos Reisen der 

Abgeordneten zu den Hanse-Tagen ward minder gksöhr- 

lich. ,Iu Anfang dieser Periode ward der Schuh, den 

Man solchen Abgeordneten ertheilen wollte, auch wohl 

als ein besonderer Artikel noch in die Confédération auf» 

genommen: allein kein Statut konnte verhindern, daß 

man nicht dieses Besenden selbst, und zwar oft nur mit 

zu vielem Recht, als unnütz ansah.

Um so mehr wirkten nun die altgewohnten Ent« 

schuldigungegründe, und neue Vorwande gesellten sich, 

noch überdirß hinzu. Wenn auch Pest und Seuchen 

vnb landsriedensbrüchige Räuber, das Besendm der 

Tagjutzungen, weniger denn vordem, erschwerten; so tra»
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ken dock andere Hindernisse ein, die man zuvor nicht ge- 

konnt hotte, als da waren Religions » Streitigkeiten, 

ober die Kriege größerer Möchte in der Nähe. Eben 

so gut, als weiland, scheute man sich seht, eine Tagfahrt 

zu besuchen, von welcher man befürchtete, daß dwelbst 

eine Sache zur Sprache kommen möchte, von der man 

ungern hörte; auch waren die Kolien solcher Reisen sehr 

. gestiegen. So geschah denn, was früher gleichfalls ge» 

fchehen, daß einzelne Städte eigenmächtig ihre Depu» 

Citren obritfeh, ohne weitere, gültige Gründe zu haben, 

als daß ihnen der Gang der Verhandlungen mißfiel.10

xo Die handschriftlichen Nachrichten geben von diesem 

allen Beweise genug. Was die Kosten betrifft, so 
mag folgendes in mehrerer Hinsicht nicht unbebett» 
tenv scheinen. In den MSS. Luneburg. Vol. IV., 

den dem Jahre 1540, kommt die Ausgaberechnung 
der LüneburgischenDepmirten, nähmlich zweyer Bur» 
geweifter, W«tzenborp und Jürgen Tbdingk, die auf 

den Hanse Tag, vom 34. May deS Jahrs 1540, ab» 

gesandt wurde», vor. Sie hatten bey sich 21 ge

rüstete Pferde, 1 Furie, 1 Koch, 1 Fürth und 4 
Wagenpferde. In Lübeck speUete man täglich 45 
Personen. Die Deputation war abgegangen den 24. 

May, und blieb auS bis zum 7. Jul. Im Gefolg 
war Herbard von ManvelSlo. Die gelammten Aus. 
gaben betrugen: yZt mk. 14 6 Darunter finden sich! 
2 Stige Heriugk ; 1 Huhn 15pf., ober 32 Hüh

ner 5 mk. aß., nachher l Huhn iß«; 1 Quart Land« 
wen iß.; 3 Qffentu'gen 8 g.; 1 Hase 4 ß. 4 pf. ; 

1 Reh lyß,; I Verndell 9 Pfund Botter 4 mk. 5 ß,
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Verschiedene Statute wiederhohlrn die alte Gewohn

heit, daß bey der Deputation zu einem Hanse-Tage

4 pf.; 3 ß- vor Erdbern. Bey jedem Mahle waren 
Krumkoken; an Gemüse kommt bloßPcterzilie,Ervett, 

Ein Mahl Kohl, Jallath, Mörteln, Grütte vor. Von 
Fleisch, bloß Rindfleisch, Schasfleisch, Vögel, Reh, 
Herr (Hirsch), Hasen. Ferner für 7 ß. i Pfund HuS« 
blasen. In Einer Mahlzeit kommen nur Fische, Kre- 
vete, Krumkoken, Eyer vor. 11 pf. bloch chom Will- 
brede; 8 ß. für enen vreschen Kese; 3 Siige set He- 

ringk (frischen, süßen Haring) 6 ß. ; Ein vrtken in- 

' gemachten Enguer 6 ß. ; 3 mk. für enen drogen lassv
5 Albus für RiS; 7 mk. en Offe; Kersbern z ß. ; 3 

Schock Krevete 12 ß>; 21 junge Honer 29 0., das 
Stück 4 Albus; 3 Schock Sprene(?) y ß. a pf. ; 1 
Pfund Euguer 14 ß. ; 2 Pfund Swctzken 5 ß. 4 pf, ; 
I Pfund EapprrS 3 ß. ; auch Oliven; Ein Quarter 

Claret tom Hecht Gallerten z ß.; 2 Pfund Jucker kom» 

men in der ganzen Ausgabe allein vor, zu roß. 
Ferner Pomerantzen, iDerndellCaunellgß.; r Vern» 

dell Negelken 8 ß.; l Verndell Peper n ß. 8pf. ; 1 
Loth Saffran 8 ß. 1 Pfund Botter 14 pf., item 4 
AlbuS. Der Schottelwescherschen iß. alle Tage; dem 
Waterdrager 8 pf. 1 Pfund Rosinen l ß. ; 1 Pfund 
Mandeln 3 ß.; r Pfund RiS ispf. ; 1 oder 4 Stov, 

ft» Embektsbcer 7 Albus; 3 Stovken WinS r mk. 2 ß.;
8 Tonnen Hamburger Beer 25 mk. und Fracht für 

die 8 Tonuen, von Hamburg nach Lübeck, 9 mk. 3 
Tonnen Rostocker Beer, 5 mk. auch 4 mk. 2ß.; l 
Tonne Lübecker Beer 3 mk. Gescheute wurden hau« 

fig gegeben, besonder« an Giggeler, fast täglich an 

Piper und Trummrlschläger. Die Wirthinn in Lü-
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sich einige, dem innern Rathe verwandte Mitglieder 

finden sollten, und so lange es thunlich war, scheint auch 

darüber gehalten worden zu seyn. Allein Deputirte ouS 

dem Handelsstande, welche ehemahls so zahlreich erschie» 

nen, wurden immer wenigere abgesandt, RechkS-Docto-

deck bekam Trinkgeld, 18 mk. 12 ß. Ein Speelmann 
hadde en groth instrument datb fpelde vann fulveft 
mit eener Gewicht vnd mit tedern to gericht. it 
Jochimsdaler, dem Scholemefter vann Sunte Peter 
hefft eene comedien latinifch vthe dem plauto ge- 

fpellet.— loJochimsdaler yder 18 mk 6g. vor den 
Receß to schriven. — Auf den Hanse-Tag, vom I. 

1555/ schickte die Stadt Braunschweig ihren Bur- 

grmeister, Wilde, und den SyndicuS Prutze ab, 
mit 7 Reisigen und 3 Wagenperden mit 3 Zungen. 
Der Hanse-Tag dauerte vom 8 - l8.Jul. Die De- 

putirten hatten, laut Rechnung, empfangen 300 Da
ter, und 10 Gulden Münte an Mariengroschen; et
was über 39 Oaler brachte der Syndikus mit nach 
Haus. In der specificirten Rechnung findet sich für 

Wagensmeer 3 gr.; to Lüneburg verzehrt 4 Oaler 6 ß. 

Der Stadt Spelluden to Lübeck 1 Oaler; 1 Bvk Pa
pers 3 ß. Der Stadt -Trumpeter zu Lübeck einige-. 
Dem Barbier 6 ß. und 1 ß. dem Knecht. Während 
der 17 Tage zu Lübeck für 8 Pferde und 10 Personen 

verzehrte 43 Daler 3 ß.; für den Receß 4 Oaler. 
Nach den MSS. ßrf. Vol. 319. In eben diesem 

Daube wird die Auslage, wegen Beseubung eine- 
andern Hanse-Tags, im Allgemeinen also angegeben: 

In surr rosten vih vnd tho Hus vertert mit X. rai, 
sigen und 3 kvagenpenen 330 Oaler.
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reh dagegen immer mehr, da diese auch die bedeutenden 

Stellen in den einzelnen städtischen Magistraten oll- 

mahlig zu begleiten pflegten und da sie dort so gut, ai

gus den Hansischen Togsahungen, mit ihren R^chtSkennt*  

nisten, bey dem so ganz veränderten Zustande nicht wohl 

entbehrt werden konnten. Allein ihr Wih vermochte 

den alternden Bund nicht wieder zu verjüngen, der in 

früheren Zeiten so Großes leistete, als seine Genossen 

»en juristischer Spihtündigkeit wenig, desto mehr ober 

von Energie wußten, 11

Die Verbindung, die zwischen der Hanse und dem 

Deutschen Ordensstaate in früheren Zeiten bestanden 

hatt^ war schon In den lehren Decennien der vorigen 

Periode so gut als ganz, durch die bekannten, diesen

u Zu Folge der Beschlüsse, von den I. 15 jg ». t<a9> 

sollte, wie rbemablS, kein Syndikus oder Sec e,är 

zu den Versammlungen, als Deputirter zugelassen 

' werden. Am Ende des sechSzehuteu und anfangs 
des siebenzèhnien Jahrhunderts, wie alle Protokolle 

zeigen, war man indeß fr ob, wenn nur noch lr» 
gend jemand erschien; das alte Statut mußte auf*  
gegeben werden, man nahm eS so genau nicht mehr. 
Auch zeigen alle handschriftliche Protokolle der spj*  

tern Zeit, wie die Deputieren großen Theils nun 
immer mehr aus Rechts Doktoren gewählt wurden. 
Daß man ehemahls lieber Kaufleute als Gelehrte 
auf Ham« - Tagen sah, das, sagt Cammann in 

seinem Ms, ist aus der (Freilisten des Goslarschen 

Syndikus von dem Hanse-Tage, im Jahre lzro, 

zu ersehe».
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Staat betreffenden Veränderungenund vollends nun 

auch durch die eingetretene Reformation gänzlich und 

auf immer, aufgehoben. Es war wohl nicht viel mehr, 

als ein altbeybrhaltener Ausdruck, wenn etwa in einigen 

Urkunden dieser letzten Zeit das Land Preußen und Liv

land noch dem Bunde beygezählt wurden. Depurirre des 

Ordens erschienen nicht mehr als theilnehmende Glieder 

wie sonst, und wenn sie etwa kamen, so wurden fie nur 

wie die Abgesandten befreundeter, jedoch fremder Machte 

behandelt. Durch die Zertrümmerung des Ordens fiel 

auch die unvollkommene Schutz» und Schirmherrschaft 

des Hochmeisters und des nachmahligen Königs von 

Polen, der gleichsam an dessen Stelle trat, von selbst 

hinweg. Vergebens aber kam verschiedentlich die Er» 

Nennung eines neuen Schuh» und Schirmherr»-, eines 

Erhalters der Handels-Privilegien zur Sprache, denn 

es konnte doch darüber gar nichts endliches beschlossen 

werden.13 Ohnehin aber ist bekannt, wie gar unvoll-

« Schon Köhler, bey dem 1.1506, erwähnt, daß 
von der Hanse, über einen zu erwählenden Schutz, 
und Schirmherrn, Raths gepflogen ward. Im Jahre 
1514 kam dieselbe Sache, auf dem Wendischen Sräote- 
tage, zur Sprache; Lübeck war geneigt dazu, die 
übrigen Städte nahmen die Sache ad referendum ; 
zu Folgt des handschriftlichen Protokoll« dieser Tag. 
satzung im Lüneburgischen Archive. In der allge. 
meinen Hanfischen Versammlung, de« Jahr« i559z 
kam man überein, daß tin protector et conserva- 
tor privilegiorum hoch nöthig sey; jedoch konnte man 

in.
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kommen diese Scbuh - und S6'irmherrschaft des Hoch. 

Meisters selbst in alten Zeiten war, und wie wenig in

nicktS endliches beschließen und die Sacke ward von 

neuem ausgesetzt. Als man aber, im Jahre i6r<, 
wieder darauf zu sprechen kam: so konnte man sich 

eben so wenig deßhalb vergleichen, und wegen Un
beschaffenheil der Zeit, w«wd die Sacke ganz ausae- 
setzt; zu Folge der handschriftlichen Nachrichten i» 
dem Braunschw. Archive. — Die Schicksale des 
Deutschen OrdenS sind bekannt genug. Es beißt 
zwar in einer handschriftlichen Nachricht, wenn wir

, nicht irren sagt es Cammann irgend wo, der 
König von Polen sey weiland Prvteckor der Hanse 
gewesen. Wenn dieß der Fall war,, so ist dem Kö

nige, bey der mittelbaren oder unmittelbaren Unter
werfung des Deutschen Ordens -Staats an der Ost
see, dieß Recht oder dieser Titel ohne Zweifel zuge- 

standen worden, so wie weiland die Deutschen Hoch

meister also benennt wurden. Was eö aber mit 
einem solchen Protektorate für rine Bewandrniß batte, 

davon ist zu seiner Zeit Th. IL weitlâuftiger gehan
delt worden. Vielleicht, daß auch, in dieser Eigen
schaft seines Herrn, der Polni'che Gesandte so derb, 

,u Gunsten der Hanse, vor der Königinn Elisabeth 
von England, sprach, damit aber nict)t» ausrich

tete, als daß er einen Verweis, wegen schlechter Le
bensart, erhielt. Gewiß ist es. daß, wenn der Kd« 

liig von Polen den Titel eines Schutz- und Schirm- 
herrnö der Hanse führte, dieß mchlS weiter, als ein 
leerer Titel war, wie denn selbst die ehemahligen 
Hochmeister deS Deutschen Ordens in Preußen sich 

nicht vielmehr, als eine» solchen zu rühmen hallen-
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ber That, außer einem preiswürdigen Nahmen oder 

Titel, an Hülfe von hier aus zu erwarten stand.

Daß die Abgeordneten der Hansischen großen Facto« 

reyen, einer oder der andere Oldermonn auf den Hansi, 

schon Tagsatzungen erscheinen sollten, wie es auch früher 

Sitte war, dieß warb durch besondere Statute auch jetzt 

gebothen: allein selten erschienen ste doch, und in den 

spätern Zeiten immer seltener, um die Kosten zu spa

ren, da die Comtolre ollmählig in so große Geldverle« 

genheit geriekhen, daß sie selbst so kleine Ausgaben kaum 

bestreiten konnten. Höchstens erschien dann, in diesen 

bedrängten Tagen, noch ein Unterbedienter dieser Facto« 

reyen, ein Secretör etwa, der über den elenden Zustand 

derselben die bejammernswertheste Auskunft gab, und 

vergebens um Hülfe bath, bis denn auch dieß zuletzt 

all zu kostbar befunden ward. Bey den Sitzungen der 

Depulirten auf den Togfatzungen selbst führte Lübeck das 

Wort, übertrug es aber, seitdem ein Hansischer Syn« 

dicus auskam, gewöhnlich bey Eröffnung der Sitzung, 

diesem, der denn in der Mitte der tübeckischen Depu« 

tirten seinen Platz nahm, und nach erhaltenem Auf

trage, mit viel Salbung, auch wohl mit einem Ge« 

bethe anhob, und nach alter Sitte, wie Lübeck sonst ge« 

than, zu verfahren pflegte.

Es war aber die Einführung eines Hansischen Syn

dikus eine recht wesentliche Verbesserung in der Ver

fassung: mehrere derselben, die dieß Amt bekleideten,

Oo 2
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haben sich sehr wesentliche Verdienste um den Bund 

erworben.

Es sollte der Syndikus die zur Berakhschlagung 

geeigneten Gegenstände vorbereiten, eine stete Correspon« 

denz mit den vorzüglichsten Städten führen, den Lega

tionen beywohnen, die Verhandlungen auf den Hanse. 

Tagen leiten und dirlgiren, auf die Execution der Be> 

schlüffe wachen, die nothwendigen Statute entwerfen, 

die vorhandenen sammeln, in Ordnung bringen, ihr« 

Widersprüche ausgleichen und der TagsaHung vorlegen, 

der Hanse in Rechtsstreiten als Anwald dienen, die nö

thigen öffentlichen Schriften und Deduktionen verferti- 

gen und mit seinen Rechtskenntnissen, seinem Rathe 

allen ohne Unterschied gefällig seyn. Wie viel dieß nun 

auch war, und wie unmöglich «S schien daß Einer dieß 

Alles leiste: so gewiß hat doch das Ganze durch diese 

Einrichtung gewonnen, obschon der gänzliche Verfall, da 

er von Ursachen abhlng, die kein Mensch allein hiawegzu. 

räumen im Stande war, nicht vermieden werden konnte.

Um die Mitte deü sechszehnten Jahrhundert« ward 

ter Dr. Sudermann von Cöln zu diesem Amte be

stellt, und fast vierzig Jahre widmete er allen seinen 

Eifer, seine Kräfte, seinen Fleiß der Societät. Mit 

der ruhmvolles!.'n Thätigkeit verschaffte er eine Zeitlang 

wieder dem Comtoir zu London die Herstellung der alten, 

verlorenen Freyheiten und des vormahligen Glanzes, und 

nach den unsäglichsten Anstrengungen, nach dem uner» 

müdetesten Kampfe mit den dtffentirenden Hanseaten 
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selbst, brachte er die neue Faetorey zu Antwerpen zu 

Stande. Für beyde Comtoire entwarf er neue Ska- 

tute; er war bemüht in die Besuchung der Hanse-Tage, 

in das Verfahren auf diesen Versammlungen, in dl« 

vorhandenen Gesetze mehr Ordnung zu bringen, auf die 

Strafen mit Ernst zu halten, und das zerfallende Ganze, 

wo möglich, mit neuer Kraft zu beleben.

Wie oft er sich auch täuschen mochte, daß Einer 

noch fähig seyn könne, dem gänzlichen Verfalle vorzu- 

beugen: so leistet« er doch mehr, als man erwarten 

durste, und sein Streben war eben so ruhmvoll als dan- 

kenöwerth. Weil er aber nicht alles leistete, was man 

aufs ungerechteste von ihm erwartete, weil äußere, nicht 

zu berechnende Zufälle einen Theil feiner Plane schei

tern machten, und weil er endlich wirklich mit Undank

baren zu thun h tte; so erntete er zuletzt nur hart« und 
bittere Worte und der schnödeste Undank war sein lohn. 

Alter und Kummer entrissen ihn endlich aus der Mitte 

derer, die das Unmögliche begehrten, und die auft 

elendeste um den kleinlichen Geldlohn jüdisch aus dem 

Todbette mit ihm hantelten. Der verdiente Mann, 

starb im Jahre 1591.x 3

11 Sn einem Schreiben Sudermann«, vom 4.May, 
de« Jahr« 1590, an den îâbeckischen Burg,meister 
Dorn, sagt <r selbst: «r habe der Hanse nun nahe 
an 38 Jahre gedient, MSS. Brf. Vol. rzz von 
seinen Verdiensten ist bey den Comtoiren mehrere« 
erwähnt worden. Auch au» den gedruckte» Rache
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Da die Finanzen immer mehr verfielen, so begnügte 

man fick über «inen Jahrzehend mit Hülfe von Schrei

bern. Da ober Lübeck immer ernstlicher darauf drang, 

dnoi Hansischen Syndikus bey sich zu haben, so ward, 

in den ersten Jahren des fiebenzehnten Jahrhunderts, 

der Dr. Do mann dazu bestellt, der bis zu dem Jahre 

1618 dieß Amt bekleidete, worauf er im Haag, wohin 

er als Hansiscker Legat war gesandt worden, verstarb. 

Seine Verdienste, seine Thätigkeit waren nicht minder 

groß, und schon das war ein Verdienst, daß er vorzüg

lich die Verbindung von zehn Hanse-Städten mit den 

General-Staaten zu Stande brachte. In seinen Schrif

ten, Unterhandlungen und Gutachten, ist ein sehr ein

sichtsvoller, sinniger Mann nicht zu verkennen, aber auch 
ihm warf man es vor, daß er das Compendium einer Ge

schichte und die Sammlung der Gesetze des Bundes 

nickt, wie er versprochen, gefertigt habe, obwohl er das 

letztere einiger Maßen wirklich geleistet hat, ohne zu

richten ergibt sich die Wahrheit des Gesagten zum 
Theil hinlänglich. — Freylich hatte er das Com
pendium der Geschichte und der Statute der Hause 
nicht geliefert, und dieses Borwursö bediente man 
sich unter ander», um ihm und ftioài Erben ihre 
Geldfvrderungrn zu verkürzen und sie hinzuhalten: 
allein warum hatte auch der Bund so viele andere 
Deduktionen, Rechtsschriften, Tagsatzungen und Le
gationen nöthig? ES ist bewundernswerth, was 
alles der Mann geleistet hat, und nun machte man 
ihm den Borwurf, daß er nicht mehr geleistet hätt«!
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tebrnfen, daß bey einer solchen Menqe een Gesthâsten, 

von Reisen, von zu liefernden Abhandlungen, ihm we

nig Zeit dazu übrig geblieben. Auch seine Wittwe 

erhielt nicht die Rückstände, die sie zu fordern hatte, und 

die Hanse schied von ihr, wie von allen, die ihr gedient, 

oder ihrer Diener Erben waren, mit Chikanen. Schon 

die Beqräbnißkosten, welche die General-Staaten besorgt 

hatten, und die nach ihrer stolzen Weise etwas hoch sich 

beliefen, schienen den Hanseaten allzugroß.1 *

Bey solcher Behandlung mochten sich wenige finden, 

die einer Societät dieser Art ferner dienen wollten. Dex- 

schjedentlich ward mit verschiedenen gehandelt, da diese 

sich aber bester vorsahen, auch zum Theil, wie Dr. 

Stein wich, der einige Zeit das Amt ad interim ver

sähe, nicht in Lübeck residiren wollten; so ward von 

dem Jahre 1621 an gewöhnlich einer von den Bedien

ten der Stadt Lübeck zum Hansischen Syndikus mit 

einer kleinen Vergütung bestellt, der denn, bey dem 

Verfall des Ganzen, noch die etwa übrigen Geschäfte 

des Bundes leicht mit betreiben konnte.15

" Die erste Bestallung deö Dr. Domanns, von dem 
Jahre 1605, und die zweyte, von dem Jahre 1618, 
finden sich in den MSS. Brs. Vol. rzr, und sollen, 
wenn der Raum es erlaubt, bey diesen Jahren im 
vierten Theil« folgen. Des Mannes Verdienste er, 
hellen zum Theil auch bereits aus den schon gedruckt 
te» Nachrichten.

I$ Wie z. B. Faber, Otto Tanck und andere, web 
che Syndici der Stadt Lübeck waren. Noch im I.
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Rangstreitigkeiten bey den Hansischen Dersammlun« 

,-en fehlten auch jeht nicht, ob man schon über viel 

wichtigere Dinge zu streiten hatte; jene schienen nur 

jeht mit weit mehr Erbitterung, und da das Vtelschrei- 
ben Immer mehr Sitte ward, mit «eit größerer und 

ganz unnöthiger Verderbung des Papiers, betrieben zu 

werden.
àe wesentliche Verbesserung «ar es aber unbe- 

zweifelt, daß jeht weit mehr denn ehemahls, daß be

sonders in den besseren Zeiten des fechszehnten Jahr. 

Hunderts, auf den gemeinen Tagfahrten, engere Aus

schüsse häufig ernannt wurden, welche aus Deputirten, 

die der Angelegenheiten am kundigsten waren, zusam. ' 

mtn gesehk wurden, und diese somit vorbereiteten, da« 
mit ste um so leichter in der gemeinen Versammlung, 

-ur weitern Entscheidung, vorgetragen werben könnten. 
Offenbar sind auch durch dieses Mittel, einige Zeit hin

durch, die zu fassenden Beschlüsse besser und schneller 

zu Stande gebracht worden.1 ’

1669 ward der Lübe«kische Syndikus, Dlet.Bra» 
wer, zu dem Amte bestellt; siehe dessen Bestallung 
in den MSS. Brf.
Alle vorhandenen handschriftlichen Protokolle zeuge» 
fast davon. DeS ewigen Rangstreites in dieser Pe
riode, der fast ei» Rieß Papier anfüllr, zwische» 
den Städten Braunschweig und Lüneburg, ist bereit» 
Th. I. Erwähnung geschehen.

17 V'tle Beyspiele gebe» die Protokolle t» den MSS. 
Brf. Nahmentlich diejenigen der Verhandlungen de»
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Die Ceremonien des Empfangs der ankommenden 

Deputaten, etwa durch die Herren des Marstalls von 

Lübeck — weil daselbst doch so gut alö auSfchließend nun 

die Togsatzungen gehalten wurden — die Reichung des 

Ehrenweins, und des ConfectS etwa noch den jedesmah

ligen Sitzungen, um von der Erschöpfung durch viele 

unnütze Worte sich zu erhöhten, fanden zwar noch Statt, 

nahmen ober in den letzten Zeiten immer mehr ab, da 

Lübeck kaum diesen Aufwand, zu machen noch der Mühe 

werth achtete, welches denn die Deputlrten, da sie 

selbst dabey sehr interessirt waren, gründlich anmerkten 

und gewissenhaft an ihre Oldersten berichteten.18

Jahr- 1549, wo ein solcher Ausschuß zu Derferti» 
gung einer Conföderation verordnet ward; ferner 
wurden auf dem Hanse-Tage, vom Jahre 1553, 
zu den Dänischen Angelegenheiten Lübeck, Cölo. Br«, 
men, Rostock, Stralsund, WiSmar, Lüneburg, Dao» 
zig, Stettin, Colberg, Deventer, Campen und Zwoll 
verordne»; so wie im Jahre 1554 in Cvmroir-Sachen 
Edin, Bremen, Hamburg, Braunschweig, Danzig; 
und im Jahre 1579 die Luartirr-Städte nebst Bre, 
men, Lüneburg, Stralsund und dem Hansischen Svn- 
dieu-, zu Entwerfung einer Cvnföderalion im Aus
schuß, beauftragt wurde«. Nebst vielen andern Bey
spielen der Art.

" ES ist recht hocherbärmlich, aber recht charakteri
stisch, wenn di« Braunschweigischen Deputirken von 
der Versammlung, des JahrS 162t, zu Lübeck, an 
ihre Obern nach Hause berichten: daß da- Direkto
rium ihnen schlechtes Confect habe reichen lass««.
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Der groß- Umfang, gesetzgebender, richtender und 

-pecutiver Gewalt blieb den allgemeinen Hansischen Tag« 

sahungrn, früh wie spät, der Form nach freylich: allein 

das Zerfallen des Ganzen störte denn doch die wirkliche 

Vollbringung immer mehr und mehr. 19

- Mit der Entscheidung durch die Mehrheit der Stim« 

mm der Anwesenden verhielt es pd) gleichfalls spät wie 

früh. Trotz der Majorität widerstrebten immerhin viel-, 

ja weit mehrere denn je, und wer wollte sie vollends

daß sie gar keines oder weniges mehr erhalten soll
ten , daß vaS Direktorium lieber eine andere Dereh, 
rung geben woll«, darauf aber hci-ten sie, die Braun» 
schweig scheu Deputirt.n, dem Lüdeckischen Svndicut 
erklärt, um rS dem Direcioiio zu binterbringtn: „sie 
wollten hiermit keine newerung gemacht baden, noch 
ihren Herrn und Odern, wie auch den nachfolgern 
ichtwas vergeben, sondern «S allerdings bey dem 
alten Herkommen verbleibe« lassen." — Was konnte 
aber von ivlchen erbärmlichen Menschen erwartet 
werden, die mit solchen Possen sich beschäftigten, 
während «S um die Frage von Leben und Tod galt! 
Im Jahre 1628 berichteten die Braunschweigischen 
Deputtklen gar ernstlich nach Hause, daß sie mit 
dem gewöhnlichen Ehrenwein, und, Kairo confilio, 
mit dem üblichen Confect nicht wären verehrt wor
den; erhielten jedoch das erstere in der Folge, das 
letztere nicht. MSS. Brf. Vol. 248.

" Im Jahre 1518 wurden die früheren Statute, be
sonders die Verordnung, von dem Jahre 1487, deß
halb erneuert. MSS. Brf.
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jkht zwingen? Mochte immer die bereits bemerkte, 

scheinbare Vebefferung in die Urkunden der Consödera» 

tion selbst ausgenommen werden, daß die Stimmen. 

Mehrheit in Hinsicht auf die Comtoire, die gcmeinschaft. 

lichen Handels-Privilegien und die Statute über den 

Verkehr gelten sollte, während in den übrigen Angele, 

genhelten die Einstimmigkeit, der den Städten so theuern 

Autonomie zu Folge, erhalten werden sollte; dennoch 

protestirten gegen jene, von der Mehrheit beschloffenen 

Statute, den Handel betreffend, immerhin Einzelne, 

denen sie nicht gefielen, und um wie viel weniger behielt 

in andern Puncten die Majorität eine bindende Kraft? 

Wenn der Eigennuh cs forderte, so sprach man sich 

selbst frey. Wenn alle wollten und es ausrichtig woll

ten, so kam dieß oder jenes noch zu Stande, aber wie 

selten mußte dieß der Fall seyn? Der eigene Wille, 

die eigene Liebe und Lust zur Sache war und blieb zu» 

leht noch das einzige Band.'» -

ao tausend Belege finde« sich theil- in de« gedrnck, 
ttn, weit mehr in den handschriftlichen Nachrichten. 
So z. ». protestirten, in dem Jahre 1535, Braun
schweig, wegen de» Beschlusses über den zu erlegen» 
den Schoß in Flandern, nebst mehreren andern Stäbe 
ttn, und Rostock wegen des Statuts gegen die Wie» 
drrtäufer. — Al- im Jahre 1572 allgemein beschloss 
fen ward, daß man ,» Folge der kaiserlichen Con. 
cession«« der Narwischen Fahrt sich bedienen wollte, 
protestirten die Preußischen und Livländischen Städte. 
Jin Jahre 1579 stritt Eiln gegen die beliebte Cvne
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Die b,trübte Sitte, eine Sacke bloß ad referen. 

dum anzunehmen, nahm nun immer mehr zu. Schlimm 

genug aber mar es, als gegen das Ende auch die be

deutenderen Seestädte mit immer wenigerer Eintracht, 

als ehemahls verfuhren, daß sie weit weniger denn vor» 

dem, durch eigenmächtiges Zu fahren irgend ein wichti« 

tiges Unternehmen begonnen, und allein durchsetzten, 

oder die anderen mehr oder weniger zur Nachfolge 

zwangen.
Am Ende eines Hanfe. îags wurden die Beschlüsse, 

jetzt wie vordem, in so genannte Recesse verfaßt, und 

mit deren Beglaubigung aus gleiche Weise, wie weiland, 

verfahren. Doch wurden in den letzten Zeiten diese 

Beschlüsse immer kürzer ausgezeichnet, weil die Besorg, 

niß so groß war, daß etwa den Fürsten zufälliger Welse 

ein ihnen mißfälliger Beschluß dadurch bekannt werden 

könnte, so daß die officiellen Protocolle und Recesse 

zuletzt höchst unbedeutend lauteten. Die einzelnen an. 

wesenden Deputirten halfen dem Uebel dadurch ab, daß

föderativ», und obschon diese kein Handels-Statut 
war, so ward ihr dennoch geantwortet, e» müsse 
hey dem, waS die majora beschlossen, verbleiben. 
SS blieb aber nicht dabey. Iu Folge der Handschrift, 
lichen Protokolle der Tagsatzungen in den angeführ» 
ten Jahren, in den MSS. Brf. SS ward übrigen« 
oft genug, selbst im Jahre 1669, noch wiederhohlt: 
die Majorität gelte in allen ComtoirS und davon ab, 
hängigen Sachen, in allen andern seye Einstimmig, 
krit erforderlich.
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sir außer dem ossiciellen Protokolle, noch besondere führ» 

len, auch durch mündliche Berichte nach ihrer Rückkehr 

und mit Hülse von Chtffern, oder wie sie sich oued'ück- 

ken, durch ein sonderliches Alphabet ihre Obern näher 

unterrichteten. 21

Verschiedentlich ward er beliebt, daß die Geschichte 

des Bundes geschri-ben, die Recesse gesammelt, ein 

Statuten'Buch verfertigt werden sollte. Dem Syndi

kus der Hanse ward dieß Geschäft aufgetraqen, allein 

die Schwierigkeit des Unternehmens, so mannigfaltige 

Beschlüsse, die aus alten Zeiten vorhanden waren, zu 

sammeln, ihre Widersprüche zu heben, und ein Ganzes 

daraus zu veranstalten, und endlich, vor allem andern, 

die mannigfaltigen laufenden Geschäfte, welche diesen 

Bedienten zu besorgen oblagen, hinderten die gänzliche 

Ausführung dieses zweckmäßigen Vorschlags, bis daß 

zuletzt alle Hoffnung schwand, dadurch noch etwas from-

a» Bey Cammann findet sich, bey dem Jahr, 1549, 
ein« Klage, daß die Receffe nicht gehörig miigetheilt 

würden. Sparer klagte man, daß sie edrn niemand 
mehr begehre. Zn dem Protokolle <MSS Brf.), von 
dem Jahre 1620, heißt eS: die Receff, sollten für*  

zer gefaßt werden, die lecreta nicht hinein gebracht, 
sondern in den Prokocollen behalten werden. Auch 
sind unS daselbst zuerst Sbiffern aufgestoßrn. Au»

, den Verhandlungen, von ben 1.1668 u. 1669(MSS. 
Brf. Vol. 251), ist deutlich, daß die Depotirten da*  

mahls wenigstens, außer d«n osficiellen, noch drsvn*  
der, Protokolle führten.
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mondes zu bewirken, da so viele innere und äußere Ge

brechen die Auflösung des Bundes herbeysührten. ° 2

Haupt der Societät war und blieb, beym Verfall 

so vieler Gemeinden, um so unbrstrittner Lübeck. Die 
mit dem Direckorio früher verknüpften Rechte und Ver

bindlichkeiten blieben ihr, auch die des engern Auöschus- 

ses, die aus dieser Stadt und den fünf übrigen Wen- 

bischen Communen, Hamburg, Stralsund, Rostock,

»» Zu Folge CammannS wurden, in den I.1556 «• 
1557, die Städte Lübeck, Hamburg und Lüneburg, 
weil bey ihnen die meisten Recesse noch vorhanden 
seyn mechien, befehligt, fie zu vergleichen und di« 
contraria zu lösen. Sudermann ward damahls, dann 
Domann, siehe dessen Bestallung, damit beauftragt. 
Im Jahre 1609 ward beliebt, daß die Städte, die 
bey ihnen vorhandenen Recesse, Acten und Schriften 
dem Syndikus zu diesem Zwecke einsenden sollten. 
Rostock schrieb an Lübeck, unter dem 17. May, 1662, 
sie vernähme um so Leber Lübecks Meinung, da sie 
von alten Recessea nichts hätte, indem fie ihre Han, 
fischen Papier« dem sel. SyndicuS Domann, auf des
sen Ansuchen, vom 21. Rov. und l. Dec. des JahrS 
1610, zugesandt und noch nicht wieder erhalten hätte; 
MSS. Brf. Vol. 251. Daß Domann auch wirklich 
eine Sammlung und Vergleichung der Receffe und 
Gesetzt vrranstalttt habt, dir aber gar sehr unvoll
kommen ausgefallen, daS ist in dem ersten Theile 
dieser Geschichte bereits angeführt worden, diese 
Sammlung findet sich bey Werden Hagen, P. IV. 
cap. 11.
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Wismar und Lüneburg bestand. Die Befugniß und 

Macht dieses Ausschusses waren durch Herkommen, 

Gewohnheit und Statute, nun immer fester begründet 

worden.
Allein bey dem Verfall, dem Mangel an Einigkeit, 

am nöthigen Vorrakhe, um die nothwendigsten Bedien» 

ten zu besolden, ward von Lübeck oft darauf angetragen, 

ihr die tast des Direktoriums abzunehmen, und eine 

andere Stadt, etwa Cöln oder Bremen, dazu zu be

stellen. Wie wenig ernstlich nun im Ganzen dieser An» 

trag gemeint seyn mochte, wie Lübeck vielmehr, durch 

die dadurch zu erregende Furcht, nur eine größere Ein

heit und Thätigkeit, eine besser« Contribution zu bereit» 

ken suchte; so wahr ist eä doch auch, daß Lübeck außer 

einer eitlen Ehre wenig Vortheil mehr in den letzten 

Zeiten von dieser Würde hatte, und daß ein Theil ihrer 
Bedienten in Hansischen Angelegenheiten gebraucht, den , 

eigenen Geschäften der Stadt entzogen wurden. Indeß 

hoffte Lübeck selbst in den letzten Zeiten noch auf eine 

unvermutheke bessere Wendung der Angelegenheiten des 

Bundes, wie wenig Grund auch dazu vorhanden war, 

und auf jeden Fall behielt diese Stadt bis zuletzt die 

ihr übertragene Directorial - Gewalt bey, trotz aller frü

heren Erklärungen, trotz alles Pro-und ReprotestitenS."

33 Lübeck erklärte z.B. auf den Hanse-Tagen, von d. 
Jahren 14Y8, 158I/ 1598/1614, 1620, unv zu weh» 
reren anderen Zeiten wiederbvblt, (laut der banvr 
schrifklichcn Protokolle dieser und anderer Tagsahr-
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Der enger« Ausschuß der Wendischen Städte verlor 

durch den dreyßigjährigen Krieg sein Ansehen, da meh. 
rere dieser Communen, ihrer Freyheit beraubt, unter 

fremde Bothmäßigkeit grriethen, und keinen freyen An- 

theil an den Hansischen Angelegenheiten mehr nehmen 

konnten.
Die Häupter der einzelnen Hansischen Sprengel blie- 

den gleichfalls bey ihrer Autorität, obgleich auch in die

ser Periode, nach verschiedenen Rücksichten, verschiedene 

Eintheilungen, und Vorgesetzte dieser Vorkommen.

Wenn auf den Comtoiren gewisse besondere Einthet- 

lungen Starr fanden, wenn die altübliche, allgemeine 

in drey Drittel auch in dieser Periode erwähnt wird, 

und der seltsame Ausdruck von vier Dritteln für die alte 
Sitte sprach; so ist doch seit der Mitte des sechszehnten 

Jahrhunderts die Eintheilung in vier Quartiere oder

ten in den MSS. Brf., auch zu Folge einiger Au<« 
sagen bey Köhler und Cammann), daß sie hier
mit bei« Directvrio entsagen wolle, daß die Hans« 
dasselbe Cdln übertragen möge, denn ihre eigene 
Dachen blieben, durch die Geschäfte, die sie für 
den Bund führen müsse, liegen. Im Jahre rz-g 
forderte sie, daß ein Hansischer Syndikus in Lübeck 
angrstellt werde; allein den Städten schienen die Ko
sten zu groß. Im Jahre 1614 drang Lübeck darauf, 
daß man ihr das Direktorium abnehme, oder daß 
die Städte mit ihrer Contribution sich besser einstel- 
len möchten; man protestirte, sie reprotestine u. s. w. 
MSS. Brf.
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Kreise, mit ihren bekannten vier Hauptstädten, Lübeck, 

Danzig, Braunschweig und Cöln allmählig die üblichere 

und endlich die auöschließendere, allgemeine geworden.

So war es denn auch sehr natürlich, seitdem die 

Eintheilung in vier Quartiere die übliche, und in all

gemeiner Beziehung die ausschließende geworden ward, 

daß jene vier Hauptstädte einen größer» Einfluß auf die 

Hansischen Angelegenheiten gewinnen mußten, daß ohne 

die Einstimmung dieser, nun nichts rechts mehr zu 

Stande zu bringen war, ja daß sie einen Einfluß er

worben, oder wenigstens begehrten, der den Wendischen 

Städten an ihrer Autorität nachtheilig schien, und daß 

man zuleht Versammlungen hielt, wo nur diese Quar

tier - und Wendischen Städte erschienen. Da aber die 

lehtern auch zum Theil verfielen, so geschah es, daß im 

flebenzehnten Jahrhunderte nur allein die Quartier-Städte, 

mit den noch in Kraft, Unabhängigkeit und Ansehn sich 

behauptenden Wendischen Communen, etwa nebst Bre» 

men zusammen kamen. Auch ward den Comtoiren wohl 

ousgegeben, an diese Quartier-Städte vorzugsweise sich 

ju wenden. Gewiß war dieß olles kein Uebel, vielmehr 

dem Ganzen zuträglich, wenn anders durch so kleine 
konstitutionelle Hülfsmittel, das Ganze noch hätte ge

rettet werden sönnen.24

 a* Manches zum Beweise dienende ist bereits vorge
kommen. In den Statuten des ComtoirS zu Lon, 
don, vom Jahre 1554, werden die Städte in drey 
Drittel eingetheilt, dagegen protestirre Braunschweig, 

ui. Pp
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Daß einzelne Sprenge« öfter über ihr, besonderen, 

so wie über die allgemeinen Hansischen Angelegenheiten 

indem fie mit den Sächsischen Städten, in allge
meiner Rücksicht, ohne Bezug auf ein bestimmte- 

, Eomrvir, das vierte Quartier bilde, welches auch 
bis übrigen nicht bestritte», vielmehr zugestand,», 
daß diese Einiheiluug in drey Theile, in Bezug auf 
das Comtoir, ihren anderweitigen Ansprüchen und 
dem Herkommen, die gesammte Hanse in oir Kreise 
zn theilen, nicht zuwider sevn sollte. Die vier Quar
tier,Städte kommen schon früher vor. Cammana 
sagt bey dem Jahre 1530; hier werden zum ersten 
Mahle die Nahmen der vier Quartier-Sävt, er
wähnt. Bremen harte sonst, laut des ReceffeS, von 
dem Jahre 1506, zum Sächsischen Drittel gehört. 
In den Statuten des Nieder länkischen Quartiers, v. 
I. 1571, kommen die Nahmen der »irr Quariier- 
Städtr vor. Auch in den Statuten des Comtoirs 
von Bergen, von diesem Jahr«, wird wenigstens 
derselben gedacht. In den handschriftlichen Nach, 
richten ist, seit der Milt« des sechSzehnren Jahrhun, 
dertS, immer nnr von vier Quartier-Städten die 
Rede. So kommt auch bereits vom Jahre 1564 «in 
Einladungsschreiben Lübecks an Braunschweig zu ei« 
nem Wendischen «nd Quartier, Städtetag«, in den 
MSS. Brf. Vol. 333, vor, und ähnliche in drn Ver
handlung«» von drm Jahr« 1581 ». f. w. — So 
theilt, nach den MSS. Brf., in dem Jahre 1540, 
Edln der Stadt Lübeck ihr« Meinung mit, über die 
von ihr oud den Wendischen Communen auegeichrie- 
benen Artikel, welche Bemerkungen denn Lübeck den 
übrigen Quartier, Släkleu cvmmunikirte. So ward



berathschlagten, war spät wie früh Sitte. Häufige Prä. 

. und Postdeliberakionü-Tage dieser einjelnen Theile, be- 
sonders der Wendischen Städte, waren jetzt wie wei

land üblich; es ward aber auch wohl die allgemeine 

Hanse über einzelne Versammlungen solcher Sprengel 

eifersüchtig, wenn nähmlich diese allzu eigenmächtig und 

unabhängig verfahren wollten. 2 5

im Jahre 1554 j- B. belieb», daß, wegen der kega» 
tivn nach Moscau und Dänmark, die Wendischen und 
Quartier, Sràdte, weiter zu verfügen berechtigt seyn 
sollten, wenn kein Hanse-Tag berufen sey. Daß 
aber Lübeck und di« Wendischen Städte auch wohl 
rifersüchtig über das Anwachsen deS größer« Ein
flusses dieser Quartier-Städte wurden, das sagt 
Cammann, bey dem Jahre 157». — Auf der Ner, 

' sawmlung von diesem Jahre begehrte Danzig als ein
Recht, daß den Quartier, Städten jedes Mahl früh 
genug die ausgeschriebenen Artikel mitgetheilt wer
den sollten, damit fle ihre gravamina beyfügen könn
ten; darauf aber von Seiten der Wendischen Com
munen geantwortet ward: dieß sey bisher eben nicht 
Brauch gewesen, das Beßte werde dadurch nicht ge
fördert, vielmehr gestört werden; über die grava- 
mina könne auch sonst gehandelt werden.

25 Alle Protokolle in dem Braunschweigischen Archive 
»engen von solchen Wendischen Tagfahrt,», wie dieß 
ohnehin auch auö gedruckten Nachrichten längst be
kannt ist. Auf dem Hanse-Tage, des Jahrs 151g, 
war viel Streit über «in« Partikulär, Versammlung 
der Städte de- Cölnischen Quartiers zu Emmerich, 
welche allzu «igenmächtig verfahren war, so daß die



Die Strafen als Zwangsmittel blieben dem Nah

men nach dieselben, wie sie sonst üblich waren, aber 

ihre Anwendung und wirkliche Ausführung ward immer 

schwerer; und da durch die bekannte jage Europa'S, 

Deutschlands und der Hanse, die höchste Bundesstrafe, 

nähmlich die Ausstoßung aus demselben, ollmöhlig alle 

zwingende Kraft verlor; so konnte auch von den gerin

geren Bußen wenig fruchtbares erwartet werben.

Es fehlte freylich an förmlicher Zuerkennung der Hä

hern und der niedern Strafen, gegen widerspenstige (Ge

meinden, gegen Individuen, die der Hanse verwandt 

waren, ganz und gar nicht, ober man hat so gut als 

keine Beyspiele mehr, daß sie in Bezug auf ganze Ge

meinden wirklich waren vollzogen worden; und geschah 

es endlich einmahl, so wußten die Städte Mittel, sie 

kraftlos zu machen. Ja man zögerte mit Beybehal- 

tung eines scheinbaren Ernstes, da man schon allein 

durch die Zuerkennung der legalen Strafen die ohnehin 

lauen Mitglieder dann und wann ganz obzusond-rn be

fürchtete. Wie tief aber mußte da» Ganze gesunken 

seyn, da man durch solche Rücksichten sich leiten ließ!26

übrigen Theile der Hause von daber ein Schisma 
befürchteten; nach dem Protocolle deö Hanse-TagS, 
in den MSS. Brs, V0I.216.

36 Alle handschriftlichen Protocolle der Hanse-Tage, 
liefern von den zuerkannten Strafen Beyspiele ge
nug, allein desto weniger von ihrer wirklichen Er«- 
cution, und wenn diese zu Anfang noch einigermaßen
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Individuen mögen in den einzelnen Städten, wenn 

sie Hansische Statute übertraten, mehr zur Straf« von 

ihren Gemeinde-Obrigkeiten angehalten worden seyn, 

wenn nähmlich diesen an der Haltung der gemelnschast» 

lichen Vorschriften selbst noch etwas gelegen roor.27 Dieß 

mochte um so eher geschehen, da den Gemeinde-Cassen

Statt sand, so hörte sie doch endlich ganz auf. De» 

lege von dem ungestraften Widerstreben sind bertuS 
vorgekvmmen, und werden in dem Verlause der Ge» 

schichte noch sonst erwähnt werden. Folgende Be
weise, des Beyspiels wegen, wögen hier einen Platz 
finden. Zn den 1.1507 u. 1517 ward die Strafe 

deö Ausbleibens bey erhaltener Ladung, zu einem 

Hanse-Tage, nicht einmahl zuerkanvt, weil man 
fürchtete, mehrere Städte möchten alsdann auf im
mer sich von der Hanse trennen; CammannS Ms» 
— Späterhin wurden, besonders im Jahre 1540, 
wieder bedeutendere Strafen gegen dieß Ausbleiben 
beliebt, und oft, z. B. im Jahre 1564, gegen Göt

tingen, Goslar, Hannover, Hameln bereits zum 
zweyten Mahle erkannt ; Stade und Burtehude, Stet
tin, Anklam stnd Cöln mit allen Städten ihres Quar

tiers mir Ausnahme Münsters in Geldstrafe verur, 
theilt, aber an die Erecurivn dachte niemand; MSS. 

Brf. nebst tausend andern Beyspielen.

3T Dieß ward vorgeschlagen und beliebt, auf den Tag

fahrten der Jahre 1606 u. 1608, MSS. Brf. Allein 
dieß Statut ist, verglichen mit dem, was in de« 
älteren und besseren Zeiten Sitte war, nichts durch, 

aus Neue-.
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der einzelnen Stadt« wenigstens «in Theil des Ertrags 

der Geldbußen zufiel. So lautet auch ein Statut da

hin, daß di« erhobenen Geldstrafen in Hansischen An

gelegenheiten zur Halste nur dem gemeinen Sekel zu- 

gewandt werden sollten; eben um die Obrigkeiten der 

einzelnen Städte, indem man ihnen die andere Halste 

überließ, bey der Eintreibung derselben von ihren Un
tergebenen zu interessiren. Allein wer konnte sich schmei

cheln, daß die Individuen zur Strafe gezogen werden 

würden, wenn der Vortheil des Ueberrretens der ge

meinschaftlichen Statut« durch einzelne Bürger mit dem 

Vortheile der Gemeinde und der Vorsteher derselben 

sich verband? Wer konnte die Einzelnen in den ver
schiedenen Städten zwingen, wenn die Stadt-Obrig. 

ketten selbst es ihrem Interesse gemäß fanden, die all

gemeinen Vorschriften nicht mehr zu achten?

So lange als die Comtolre noch ihr Ansehen be- 

hauptetrn, ihre alten Statute und ihr alter Mechanis

mus noch aufrecht erhalten wurden, so lange konnten 

diese freylich mit Ernst die bey ihnen gültigen Gesetze, 
durch die Zuerkennung der Strafen, handhaben, ja sie 

hatten zu diesem Zweck auch mehrere dienliche Mittel 

als die einzelnen Städte; aber mit ihrem Versinken 

ging auch die Handhabung der Gesetze und die Zuer

kennung der Strafen bey ihnen verloren.

Durch dieß alles verschwand bl« Hülfe, welche 

der allgemeinen Bundes-Cosse, aus jenen Geldbußen, 
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«rwuchs. Es gibt wenige oder keine Beyspiele mehr, 

doß fin Psundgeld oder Psundzol!, wie vordem, war« 

bewilligt worden, und der Schoß, der auf den großen 

Niederlagen üblich gewesen, ward immer unvollkomme« 

ner entrichtet und verschwand, mit dem Untergange die

ser Comtoire, von selbst. Mit dem Versiegen dieser 

Hülfequellen ober mußte die Verlegenheit über einen 

«nzuschaff nden Vorrakh, die weiland schon groß genug 

war, immer größer werden, denn die bedeutenderen 

Ausgaben, vorzüglich die großer Legationen, waren vor

dem ganz vornehmlich durch die Gefalle, die auf den 

großen Hansischen Factoreyen üblich waren, bestritten 

worden. Don Nowgorod war aber in dieser Periode 

gar nichts zu erwarten; von London und Antwerpen 

ward in der ersten, auch in der zweyten Hälfte des 

sechszehnten Jahrhunderts noch einiges erhoben, bis der 

völlig eintretende Ruin beyder Factoreyen, weit ent- 

fernt eine Hülfe zu geben, vielmehr Unterstützung for

derte. Bergen aber, welche Niederlage sich am längsten 

in einigem Wohlstände zu erhalten schien, konnte doch 

auch die Kosten nicht tragen, welche durch die Gesandt

schaften an die nordischen Könige veranlaßt wurden. 

Da alles zertrümmerte, so sahen die Vorsteher aller 

dieser Factoreyen, auf ihren eigenen Vortheil immer 

mehr, und waren oft nicht einmahl zu einer Rechnungs- 

ablage an die Hanse zu vermögen; denn alle und jede, 

wie bey dem Zertrümmern einer großen Corporation zu 

geschehen pstegt, waren immer mehr und zuletzt allein 
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nur für sich besorg,. So mußte es jetzt mehr noch als 

ehemahls geschehen, daß die wichtigsten Erwerbungen, 

oder die Erhaltung der theuersten Rechte und Freyhei

ten, wegen Mangels einer ärmlichen Summe verscherzt 

wurden. Dieß fand um so mehr Statt, da die einzel

nen bedeutenderen Mitglieder der Genossenschaft, bey 

dem allgemeinen AuSeinandergehen, weniger denn vor

dem, geneigt waren, durch Vorschuß, Anleihen und 

eigene Aufopferung den dringendsten Bedürfnissen ab

zuhelfen.

Als so unvollkommen die gewohnten Mittel waren, 

deren man sich vordem bediente, um einen nöthigen Vor- 

rath anzuschaffen, so mußte man das Eine zu vervoll- 

kommenen suchen, daü in früheren Zeiten weniger be

nutzt ward, das aber in dieser letzten Periode vor allen 

andern fast allein nur noch aushelfen konnte. Dieß war 

nähmlich die gemeinschaftliche Contribution. Zu Folge 

dieser war jede Bundeöstadt zu einem bestimmten Bey. 

trage an Geld, noch den Kräften einer jeden, ange

schlagen. Die Hansische Tagsahung bestimmte, den je

desmahligen Bedürfnissen gemäß, in wie fern diese 

Contribution, einfach, gedoppelt oder mehrfach zu ent- 

richten sey. Im Jahre 1540 ward eine solche Matrikel, 

die auch in den folgenden Zeiten, obschon oft geändert, 

dennoch immer al» Basis diente, entworfen und ange- 

nomme». ° s Allein über die schlechte Bezahlung de» einer

a* Die Matrikel, von dem J. 1564, auf jene gegründet, 
wird in dem Urkundenbuche abgedruckt werden. 
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jeden zustehenden Beytrags ward in jeder Hansischen 

Sitzung, von Lübeck, bey welcher Stadt die Haupt-Caffe 

war, bitter genug geklagt. Was konnten alle Klagen 

aber helfen, da die kundige Noth und der Verfall so 

mancher Städte sie von allem und jedem Beytrage selbst 

frey sprachen? Diese schrien um eine Verminderung 

ihres Anschlags, und wenn auch zugestanden ward, daß 

die Quartier-Städte mit ihnen deßhalb handeln, die 

ganze Quote des Kreises aber sich gleich bleiben sollte, 

weil es nur allzugewiß war, daß der eben so kundige 

Verfall der Hansischen Freyheiten, und so manche an

dere Erscheinungen, jetzt eine weit größere Unterstützung 

und weit bedeutendere Ausgaben, als vordem, erheisch

ten : so war doch nimmer zu bewirken, daß irgend eine 

Stadt sich höher in der Matrikel ansehen lassen wollte, 

während so manche es begehrten und erhielten, daß ihr 

Beytrag gemindert wurde. Viele erklärten geradezu, 

sie wollten, sie könnten nicht zahlen; andere accordirten 

über ihren Rückstand, zahlten eine Kleinigkeit nach eige

nem Belieben, ohne sich um die allgemeinen Beschlüsse 

und die angedrohten Strafen zu kümmern; sie zahlten 

eine Kleinigkeit, um doch nicht ganz abgesondert zu wer

den, weil so manche sich immerhin schmeichelten, daß 

«in günstiger Zufall die Corporation in der Folge wie

der heben sollte.

Der wohlhabendere und vermögendere Theil der 

Städte ward aber eben deßhalb säumiger im Bezahlen 

seines Anschlags, weil er eine solche Ungleichheit nicht 
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ruhig tragen wollte. Ja dieser wohlhabendere Theil 

ward unter sich uneinig. Die meisten bedeutenden großen 

Auslagen bestanden in Legationen an fremde Mächte, 

zuletzt auch in Unterstützung der Factoreyen; allein die 

bedeutenderen Landstädte wellten zu diesem allen so gut 

olö gar nicht steuern, da bey dem Verfall des größern 

Hansischen Verkehre, für sie daraus fein unmittelbarer 

Vortheil zu erwachsen schien, weil sie fortan keinen oder 

einen geringen directen Antheil an dem großen auswär

tigen Handel nahmen. Vergebens aber mußte es seyn, 

daß Lübeck in Erinnerung brachte, wie die Hanse ganz 

vorzüglich durch diese Factoreyen zum Ansehen gekom

men sey. Was weiland war, das galt jetzt nicht mefon2<>

a» Die Beweise zu dem allen finden sich in den hand
schriftlichen Receffen dieser Zeiten, in den MSS. Brf. 
ES würde aber einen allzugroßen Raum erfordern, 
wenn alle hier geliefert werden sollten, und eS scheint 
um so unndtbiger, da in den gedruckten Nachrichten 
sich bereits wenigstens einige Belege zu dem Gesag
ten finden. Einige Beyspiele find: Im Jahre 1585 
erklärte Hannover eigenmächtig an Braunschweig, sie 
wolle etwa auf fünf oder acht Jahre noch tzTha» 
1er.geben, und Hildesheim, in einem Schreiben an 
die genannte Stadt, vom rr.Aug. dess. Jahrs, sagte, 
sie wolle, statt ihre» Anschlag- von 30, in Zukunft 
ao Thaler jährlich geben. Bremen schrieb an Lübeck, 
unter dem 23. Jan. iz8r, fi« werde zahlen, wenn 
Gleichheit erhalten würde; MSS. Brf. Vol. 331. 
Braunschweig meldete den Städten ihres Quartiers, 
am 11. L«. 1591, sie müßten die beliebte vierzig»
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Wenn nun eine zehn, zwanzig, dreyßig oder vier« 

zigfache Contribution — denn die dringendsten Bedürf« 

nisse waren oft sehr groß — von der Hanse beliebt 

ward: so war doch nichts ungewisseres, als in wie fern

fache Contribution entrichten, »en» fie nicht ganz 
abgesondert werden wollten. Daraus Cimbeck ant« 
»ortete: fie könne nicht zahlen, fie wünsche in der 
Societät zu bleiben, würde fie ausgeschlossen, so 
müsse fie «- Gott dem Allmächtigen befehlen. Hil- 
desheim erklärte fich, unter dem 30. Dec. 1591 : fie 
wolle zahlt», wenn die anderen es auch thäten. 
Braunschweig antwortete darauf der Stadt Lübeck in 
einem Schreiben, vom rq.Febr. und lq.Mär;, 1592, 
niemand als fie und die beyden Städte Magdeburg 
und Hildesheim aus ihrem Quartier wollten die be
liebte vierzigfache Contribution entrichten, jedoch nicht 
«her, al« bis fie ficher wären, daß auch die übrigen 
verwandten Gemeinden zahlen würden. Eimbeck 
äußerte wiederhohlt gegen Braunschweig unter an
dern, am 7. Jan. 159», «ie so ganz unvermögend 
Ke seye, jedoch hoffe, daß man nicht also gegen sie, 
mit Ausschluß von allem Handel, den ReichSbeschlüs- 
sen zuwider, verfahren werde. Hameln wollte von 
keiner Contribution etwas wissen, nichts weiter, als 
jährlich zehn Thaler zahlen. Hannover erboth sich 
zu einem jährlichen Beyträge von zwanzig bis fünf 
«nd zwanzig Thaler». Die Außerhanfeo, sagte sie, 
zahlten nichts und wären frey in ihrem Handel, «olle 
man fie aber, durch Ausschluß, von der Hanse ban
nen und also proscribiren: so sey dieß gegen die 
Reichsgesetze; MSS. Brf. Vol. zzr. 333.
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etwas davon einkommen werde. Wenn auch Lübeck im» 

mer, und diese oder jene wohlhabende Seestadt, meist 

sich willig finden ließen; so war dieß dennoch von den 

übrigen, selbst den wohlhabenden Gemeinden größten 

Theils gar nicht zu erhalten. Es kam die entsetzliche 

Sitte immer mehr auf, daß diese erklärten, sie würden, 

wenn die andern zuvor alle gezahlt hätten, oder wenig

stens zahlen wollten, auch beytrogen, sonst aber nicht. 

Es kam die Sitte auf, daß die Städte trotz des gefaß- 

ten, alle verpflichtenden, gemeinsamen Beschlusses unter 

einander correspondirttn: ob sie beygetragen hätten, ob 

sie zahlen würden und wollten?

Lübeck klagte, drohte mit Nlederlegung ihres Amtes, 

rief Gott, Welt und Nachwelt an, die Ehre der Corpo

ration; ober nichts fruchtete, und nur durch Bitten und 

Flehen, so wie durch den guten Willen einiger Weni- 

gen war noch zuweilen etwas zu erhalten.

Gegen das Ende des sechszehnten und anfangs des 

siebenzehnken Jahrhunderts, ward die Ohnmacht und 

das Geschrey der minder wohlhabenden Glieder immer 

größer. Es ward mit ihnen über einen unbedeutenden, 

kleinen, jährlichen Beytrag, der in keinem Fall für sie 

vermehrt werden sollte, gehandelt; aber alsbald wollten 

mehrere der angeseheneren Städte an dieser Wohlkhat 

gleichfalls Theil nehmen. Zuletzt blieben nur vierzehn 

Städte übrig, welche sich dazu verstanden, daß dem 

Bedürfnisse gemäß ihr jährlicher Beytrag verdoppelt und 

weiter vermehrt werden könnte.
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Atteln ber Beytrag jener einfachen Annuisien, wie 

sie genannt wurden, lief zum Theil schlecht genug ein, 

und der Beytrag der übrigen vierzehn Communen nicht 

viel besser.

Was noch geschehen konnte, mußte durch den Dor» 

schuß der Angesehenen und Wohlhabenderen, z. B. Lü

becks, Hamburgs und anderer benachbarten Seestädte 

von Zelt zu Zeit geleistet werden, aber auch diese wa

ren natürlich nicht geneigt sich fruchtlos für die übrigen 

aufzuopfern, um so mehr, da Cöln mehrere Jahre gar 

nichts, weder für sich noch ihre Quartier-Städte, ein

sandte, dagegen das Erhobene von dies-n, und die eben 

noch einkommenden geringen Gefalle des Antorfischen 

ComtoirS eigenmächtig für sich behielt.

Dieser Zustand ließ immer mehr eine merkliche Ver

änderung wünschen, lange hatte man von elner Rech

nungsabloge, von Ausgleichung der wechselseitigen For

derungen gesprochen, TagsaHungen deßhalb ausgeschrie

ben und den Zweck dennoch immer verfehlt. Bis denn, 

im Jahre 1609, eine solche endliche liquidation der Rech

nungen zu Stande kam. Ein Theil der wechselseitigen 

Forderungen ward compensirt; was die Einzelnen an 

die Comtoire zu Antorf und London zu fordern hatten, 

dafür sollten diese hasten; was an rückständigen Contrl- 

butionen noch nachzukragen war, sollte beygerrieben, und 

daraus, so wie aus den jährlich zu liefernden Beyträgen 

«in allgemeiner Dorrath zusammen gebracht, und zins

bar angelegt werden, so daß aus den daher entstehenden
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Renten, der Sold des Hansischen Syndikus und der 

übrigen Bedienten der Societät, ferner die Ausgaben 

für die Copialien und Bothen bestritten werden könnten. 

Indeß scheint dieß olles nur zum Theil, und zwar sehr 
unvollkommen, zu Stande gekommen zu seyn.9 ®

Wirklich war et ein bejammernöwerthrr Anblick, daß 

die Corporation, die einst so mächtig gewesen, schon in 

der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nicht einmahl 

fähig war, wie bereits bemerkt worden, die gerechten 

Forderungen eines, um sie hoch verdienten Mannes, des 

Hansischen Syndikus Sudermann zu bezahlen. Er bet- 

telle bey den einzelnen Communen, um die Erfüllung 

besten, was ihm heilig versprochen worden, er drohte 

mit gerichtlicher Klage, empfahl auf seinem Todbette, 

worauf ihn Krankheit, Kummer und so schnöder Undank 
geworfen hatte, seine künftige Wittwe und Waisen den 

Hansen und sie erhielten vorläufig eine Art Almosen 

von Lübeck. Aber die gerechten, von ihnen ererbten 

Forderungen, wurden wenig oder gar nicht erfüllt. Auch

30 Der Abschluß, von dem Jahre 1609, findet sich in 
den MSS. Brs. Voi. 238, und wenn der Raum es 
verstattet, so soll er in dem Urkundenbuche, deS Bey
spiels wegen, abgedruckt werden. Auf dem Hanse- 
Tage, von dem Jahre 1591, ward auch «ine Liqui
dation versucht, und «S ergab sich, nach einem Be
richte deS Magdeburgischen Syndikus, Laz. Köler, 
(MSS. Brs. Vol. 2Z2. 233.) daß die Comtoire mit 
einer Schuldenlast von 45000 Thalern belastet wa
ren u. s. w.
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jttiM Nachfolger im Amte, die, durch solches Beyspiel 

gewarnt, ftd) besser vorsahen, hatten oft ähnliche Kla- 

gen; denn wenig belohnend ist es, Vielen zu dienen, 

welche die getheilte Schande unerfüllter Versprechen, 

minder drückend zu fühlen vermeinen. 31

Andere Hansische Bedienten, die Handels-Agenten, 

die Consulen, führten gleiche oder ähnliche Beschwerden. 

Die Canzellisten zu Lübeck bettelten in diesen lehten Zei

ten gleichfalls um ein Almosen, da sie sonst vorzüglich 

vom Abschreiben der Receffe gelebt, jeht aber, bey Ver

minderung der Bundesglteder, und dem Verfalle des 

Ganzen, dergleichen Ccpien wenig begehrt wurden.3*

Die Bedienten auf den Factoreyen hotten andere 

Klagen. Ihren Gehalt erhielten sie zum Theil nicht, 

di« Gefälle, auf die sie angewiesen waren, kamen nicht 

ein; man beauftragte sie, dieß oder jenes Gebäude zu 

veräußern, und Liebhaber fanden sich nicht. Andere

31 Sudermann» höchst klägliche» Schreiben an Lübeck 
und den dortigen Burgemeistrr Dorn, vom May de» 
Jahrs 1590, in den MSS. Brs. Vol. 333, ist be
reit» oben erwähnt worden. Er habe, sagt er, nun 
balv acht und dreyßig Jahre der Hans« gedient, sey 
siebenzig Jahre alt, habe sein und seiner Kinder Gut 
zugrsetzl und verkauft, und müsse nun gegen die 
Hansen Proceß anfaogen. — Die Erben erhlelkrt» 
ein für alle» 13000 Thaler; MSS. Brs. Vol. 233. 
Siehe z. B. Schreiben der Hansischen Canzlev zu 
Lübeck an Braunschweig, vom 17. Ort. 1584; MSS. 
Brs. Vol. 232.
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dieser Bedienten griffen eigenmächtig zu, erhohlten sich 

an dem Vorhandenen, so gut es gehen wollte, machten 

große Rechnungen, suchten eigenen Vortheil, und alles 

in allem war voll der scandalösesten Vorfälle, wie der 

Umsturz des Ganzen dieß denn nothwendig also mit sich 

brachte. 33

An Vorschlägen, gegen das Ende des sechszehnten 

und im siebenzrhnten Jahrhunderte, fehlte es freylich nicht, 

um in so außerordentlichen Bedrängnissen eine außeror

dentliche Hülfe herb.'yzufchaffen: aber nach Reichs- und 

Hansischer Sitte, fehlte er nur zu sehr an aller Aus» 

sührung.

So z. B. wollte man das kleine Osiersche Haus zu 

Antorf verkaufen, da man es mit dem großen nicht 
wagte, indem der Rath zu Antwerpen zu dessen Errich« 

tung nicht unbedeutende Summen vorgeschossen hatt«. 

So sollte zu einer andern Zeit jede Gemeinde wenig, 

stens zwey Drittel ihres ehemahligen, einfachen Anschlags 

ihrer Quartier-Stadt jährlich einliefern, welche alsdann 

den Betrag aller ihr Untergeordneten nach Lübeck senden 

solle, damit man immer einen hinlänglichen Dorrakh 

hätte.3 4 So sollte jeder, neu aufzunehmende Bürger 

in einer Hanse-Stadt eine Kleinigkeit, bey seiner Auf- 

nähme, an die Hansische Casse entrichten, und ein glei-

31 Die Beweise siehe oben bey der Geschichte der ver» 
schiedenen Facroreyen.

34 Z. B. in dem Receß des Hanse-Tags, von dem I. 
1584, im Oct. u. Nov,; MSS. Brf. Vol. zzz.



— 6c>A

ches feilte auf denFoctoreyen, besonders zu Bergen, bey 

der Ausnahme von Jungen oder Gesellen Stott finden: 

ober diese so wie andere ähnliche Vorschläge, um zu 

einem steten gemeinen Dorrathe zu gelangen, sind ent« 

weder bloße Vorschläge geblieben, oder wenigstens höchst 

unvollkommen ausgesührt worden 3 *

In den Jahren 1628 und 1668 sind die allgemeinen 

und besondern Rechnungen verglichen und abgeschlossn 

worden, welche den schmählichen Zustand deutlich genug 

bezeugten. Von den Städten, weite früher auf ein 

einfaches, unbedeutendes, nicht zu erhöhendes Jahrgeld

11 Diese Vorschläge kommen unter anderen auf dem 

> Hanse-Tage, von dem Jahre 1604, vor, MSS. Brs.

Vol. 241. Schon im Jahre 1581 war die Frage von 

einem allgemein steten Dorrath. Lübeck war stet- 
für die alte Contribution, andere proponirten einen 

Pfundzvll, ander, Anleihen, Danzig ein zu erhe- 
vendes Geld von dem handtirenden Kausmanne oder 

denen, so Bürger werden wollten; s. Protocoll die» 

ses Tags in den MSS. Brs. In den Jahren 1606 
und 1608 kamen diese und ähnliche andere Vorschläge 
vor. Wie unvollkommen oder gar nicht dieß alle- 

aber zu Stande gekommen, erhellet ane den Proto
collen der Hans,-Tage, von den Jahren tt 14, 1615, 
1618, 1619, in den MSS. Brs. Lübeck klagte, ein 
steter Vorrath, woraus sie im Nothfälle, etwa mit 

Rath der Stadt Hamburg, helfen könne, sey seit 
zwanzig Jahren zwar beschlossen und deliberirt wor

den, bi» diese Stunde aber von allem nichts zur 
Ausführung gekommen.

ui. £lq
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angesetzt worden waren, ist nicht mehr die Rede. Aber 

auch von den vierzehn wohlhabenderen Städten, die frü» 

her zu einem, nach dem Bedürfniß zu erhöhenden Jahr» 

gelte sich anheischig gemacht hatten, war in den Jahren 

1629 bis 1668 von Cöln, Rostock, Wismar Greifswalde 

und Stettin gar nichts erhalten worden. Die übrigen 

hatten bald mehr bald weniger entrichtet; Lübeck allein 

hatte ihr Jahrgeld völlig bezahlt. Diese Stadt hatte 

dagegen an die Hanse eine Forderung wegen Vorschus

ses von mehr denn 58000 Thalern; allein die übrigen 

Städte wollten diese Forderungen zum Theil nicht gei» 

ten lassen, und behaupteten, daß Lübeck entweder zu den 

gemachten Ausgaben nicht bevollmächtigt gewesen, oder 

daß sie nicht sparsam genug eingeleitet worden, oder daß 
sie mehr zu eigenem Vortheile, als zum allgemeinen 

Frommen seyen verwendet worden. Hiermit ober en« 

digte denn auch die schlechte Finanz-Verwaltung über

haupt, so wie um diese Zeit die kümmerlichen Reste 

des alten Bundes gleichfalls verschwanden.36

Daß die Zahl der dem Bunde zugehörenden Städte, 

bey dessen Verfall, immer mehr abnehmen mußte, läßt 

sich leicht von selbst ermessen, auch können einige Be

weise, wann und wie die vorzüglichsten Verminderun

gen dieser Art eintraten, leichter gegeben werden, als

36 In den MSS. Brf. Vol.351 findet sich die weitläuf- 
tige Rechnung, von den Ichren 1629-1668, und 
die darüber gepflogenen Unterhandlungen, woraus die 
obigen Hauptpunkte entlehnt find.
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h den frühem Zeiten der Fall war. Es sind aus der 

zweyten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, und aus 

dem Anfänge des siebenzehnten officielle, von b<*r  Cor

poration selbst aufgestellte und beglaubigte P netdiniffe 

Vorhanden, welche über die Zahl derer, dieihr |n tiee 

st" bestimmten Jahren beygezählr wurden, weiter keinen 

Zweifel übrig lasten.

Die auswärtigen Staaten waren viel zu vorsichtig 

und in sich viel zu mächtig geworden, als daß der fchwa« 

che und alternde Bund noch der Frage, wie es ihm 

weiland in besseren Zeiten gelungen war, entgehen konnte: 

Wer denn eigentlich zu demselben gehöre? Wie un

gern die Hanfe auch diese Frage beantworten mochte, 

um nicht den eigenen Verfall und die eigene Schwäche 

zu verrathen, und die Verminderung ihrer Glieder ein

zugestehen , oder für künftige bessere Zeilen den bereits 

Abgesonderten durch solche officielle Erklärungen etwas 

zu vergeben: so mußte doch nun mehreren Mächten 

auf solche Frage geantwortet werden, und glücklich hätte 

man sich geschätzt, wenn man so wohlfeilen Kaufs noch 
einige der älteren Freyheiten hätte retten können. War 

aber gegen Fremde dieß Geheimniß nicht mehr zu bewah

ren, sv war es auch unnütz, die Frage bey Ausfertigung 

Neuer Statute für die Comloire zu umgehen.

In dem Jahre 1554 wurden, als volle Hanse-Städte, 

in den Statuten für das Comtolr zu London, folgende 

fünf und stchöjig Städte nahmhaft gemacht: Lübeck,

Oq 2
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Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund, Lüneburg, 

Stettin, Anklam, Golnow, Greifswald,, Colberg, Star« 

gard, Stolpe, Rügenwolde, Culm, Thorn, Elbing, 

Danzig, Königsberg, Braunsberg, Riga, Dörpt, Re« 

val, Magdeburg, Braunschweig, Goslar, Eimb ck, Göt- 

ringen, Hildesheim, Hannover, Buxtehude, Stade, Bre- 

men, Hameln, Minden, Münster, Osnabrück, Dort

mund , Soest, Hervorden, Paderborn, Lemgo, Biele

feld, Lippe, Coesfeld, Cöln, Wesel, Duisburg, Emme« 

rtch, Warburg, Unna, Hamm, Nimwegen, Zütphen, 

Roermunde, Arnheim, Venlo, Elbing, Harderwyk, 

Deventer, Zwoll, Campen, Gröningen, Stavern, 

Bolsward.3 7

In einer Matrikel, welche bestimmt, was die Städte 

jährlich an Contribution zu entrichten hoben, die zehn 

Jahre später beliebt ward, werden dieselben Städte, 

mit Ausnahme von Coesselde, Stolpe und Rügenwalde, 

mit Hinzusetzung aber von Ueltzen, und somit die Zahl 

von drey und sechözig angegeben.3 8

37 S. den Abdruck der Verordnung des ComtoirS zu 
London, von diesem Jahre, bey Marquard und 
Lünig, vergl. Beyl, bey dems Jahre. Dieselben 
führt auch Köhler Sazr an, bey dem Jahre 1550, 
jedoch nimmt er Ueltzen auf und läßt Münster auS; 
alle aber sagen: folgende sechsund sechSzig Städte, 
machen aber wirklich nur fünfund sechSzig nahmhaft.

38 Tar der Erb.Anze Stebe tor Contribution». 1564, 
in den MSS. Brf. Vol. 223. vergl. das Urkunden-.
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Acht Jahre nachher werden in den Statuten des 

Comtoirs zu Antwerpen, vom Jahre 1572, vier und 

secdszig Srädte, worunter Uelhen, Duisburg im Clevi- 

fdjen, und eine andere Stadt gleichen Nahmens in 

Geldern, angeführt, dagegen aber Dörpt, Paderborn 

und Warburg übergangen. 3 9
Dem Zar Boris Godunow von Rußland übergab 

die Hansische Deputation, welche bey ihm um die Er

neuerung des vormahligen Comtoirs in seinem Reiche 

warb, im Jahre 1603, das Verzetchniß folgender zu dem 

Bunde damahls gehörender acht und fünfzig Städte: 

Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wis

mar, Lüneburg, Stettin, Stargard, Anklam, Golnow, 

Greifswald», Colberg, Buxtehude, Cöln, Münster, Os

nabrück, Soest, Minden, Heroorden, Paderborn, Lemgo, 

Dortmund, Nimwegen, Deventer, Zütphen, Zwoll, 

Gröningen, Wefel, Duisburg, Roermund, Emmerich, 

Arnheim, Stavern, Campen, Bolsward, Harderwyk, 

Elbing, Warburg, Venlo, Bielefeld, Unna, Hamm, 

Lippe, Coesfeld, Braunschweig, Magdeburg, Hildesheim, 

Goslax, Göttingen, Eimbeck, Northeim, Hannover, 

Hameln, Danzig, Thorn, Königsberg, (£ulm. 38 * 40

38 Dergl. den Abdruck bey Marquard und îünig;
siehe die Beylage bey dem Jahre 157».

<0 Siehe Willebrandt III. 149,

In einem eben so beglaubigten Verzeichnisse, von 

dem nächstfolgenden Jahre, einem handftdrifklichen Ma- 

tricularanschlage, werden nur drey und fünfzig Stabte, 
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als der Genossenschaft angehörend, aufgezahlt, und zwar 
wird der Starke Nimwegen, Deventer, Zütphen, Zwoll, 
Gröningen, Emmerich, Arnheim, Campen, Boisward, 
Horderwyk, Elbing, Unno, CoeSfelde und Königsberg 
gar nicht gedacht, dagegen aber die Staate Demmin, 
Rügenwalde, Stolpe, Quedlinburg, Halle, Aschersls*  
ben, Helmstadt und Ueltzen in der Reche ausgeîührt.41

Wie mannigfaltig nun auch der Wechsel der dem 
Bunde beygezahlten Städte in so kurz von einander 
entfernten Zeiträumen, selbst in diesen osficiellen Anga*  
ben ist; so war doch der wirklich eintretende Wechsel 
noch viel größer, welcher diesen omeirlien Angaben vor« 
ausqing, sie begleitete, oder bald darauf eintrat. Nur 
das blieb ausgemacht gewiß, daß die Zahl der Städte 
jetzt immer mehr und mehr sich verminderte, ja daß 
diese Verminderung in der That weit bedeutender war, 
als jene ofstciellen Angaben aussagten. 42

41 Diese Matrikel, vom Jabre 1604, soll, wenn eS 
der Raum erlaubt, im Urkundenbuche aus Den MSS. 
Brf. Vol. 250, abgedruckt werden. — In einem 
Schreiben der Stadt Hildesheim an Braunschweig, 
vom 12. Aug. 1585/ dankt die erste für die ihr mit*  
getheilte Matrikel der bey der Hanse annoch haltenden 
sieben und fünfzig Stadt«; MSS. Brf. Vol.232.

** Um nicht zu wiederhohlen, was bereits in einer 
andern Absicht, meist aus handschriftlichen Nachrich*  
ten des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts, 
Th.Il. Beylage l. Nto. 2. über den angeführten man*  
nigfaltigen Wechsel in dieser letzten Periode ist an*



Nach altgewohnter Sitte, wollte der Bund, well 
immerhin hoffte, daß bessere Zeiten kommen wür-

geführt worden; so verweiset man dahin, besonder- 
wegen der förmlichen Absonderung mehrerer Hanse- 
Städte, auf der Tagfahrt, von dem Jahre 1518, 
beschlossen, besonders a. a. O. S. 785-787. So 
auch wegen derer, die in d. Jabren 1549. 1553/ 1554 
u. s. w. ausiraren. — Dem Könige von England 
sollen, nach Köhlers Aussage, bey dem 1. 1553/ 
die Nahmen von drey und sechszig Städten nebst 
dem Lande Preußen, als Glieder der Hanse überge
ben worden seyn. In dem handschriftlichen Proto
kolle des Hanse-TagS, von den angeführten Jahren, 
im Braunschweigischen Archive, heißt eS indeß: ES 
solle dem Könige von England die Zahl der Hanse» 
in forma latifllma et largiflima übergeben, und, wie 
auch 1521 geschehen, bedungen werden, daß diene» 
aufzunehmenden gleichfalls zum Genuß der Engli
schen Freyheiten verstattet würden. Auf der Tag- 
satzung desselben JahrS (1553) ward beliebt, daß 
Braunschweig, die Städte Göttingen, Northeim und 
Hameln befragen solle: ob sie noch jur Hanse ge
hören wollten oder nicht? — Bey dem Jahre 1558 
erwähnt Köhler (S. 258), daß Göttingen der 
Hanse entsagt habe, weil fit von dem Bunde in der 
Noth sey verlassen worden, und man ohne ihr Dor
wissen viele Beschlüsse gefaßt habe und der Seestädte 
Nutz und Frommen allein beabsichtige. Im Jahre 
1579 schrieben die Städte Hervorden, Lemgo und 
Bielefeld an die Hanse, wie groß ihre Noth sey, 
daß sie unfähig waren die Kosten zu tragen, und 
daß, wenn man sie nicht damit verschone, sie der 
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den, mehreren, von den weiland der Corporation bey» 

gezählten Gemeinden noth das Recht erhalten, an den 

etwa wieder zu erwerbenden Freyheiten Antheil zu neh

men. Aus diesem mieleidenden Gefühle, wegen der 
Ohnmacht einiger, wenn sie schon entschieden selbst der 

Verbindung entsagt hatten, geschah es, daß sie immer 

noch in solchen officiellen Angaben als Mitglieder auf»

Hanse zu entsagen bereit waren. In eben diesem 

Sinne schrieb Eimdeck an Braunschweig; Göttingen 
aber antwortete noch weit gröber eben dieser ihrer 

Luartier-Stadk, unter dem lu. Sept. 1577, bereits: 
„Daß wir zu Legationen steuern sollen können wirun- 

nicht genugsam verwundern Aldieweilen wîr der Hän

del nichts zuthunve, vielweniger derAntzezu schaffen, 
denn E. E. W. wissen stch zu berichten das wir vnS 
vniangtt der Antze abgethan vnd reuuncijrt, vnd 
were demnach dieses bemühens vnd vncostenS nicht 
vonnöten, dan daS wir vns Widder In beschwehrun

gen stecken sollen, das haben wir Pillich bedencken 
vnd berugen bey sollicher vorigen rennnciirung"u.s.w. 
nach den MSS. Brs. Vol. 329. Hameln erklärte, im 
Jahre 1598, der Stadt Braunschweig, sie wolle nicht- 

weiter mit der Hanse zu thun haben. - Cöln zog 
sich est ganz um die Zeit zurück, wie auS mehrere« 

angeführten und folgenden Nachiichten erhellet. Im 
Jahre 1628 erklärte dagegen noch Nimwegen: sie 

wolle bey der Hanse bleiben und halten, und im I. 
1629 bath Hannover, nach Köhler, man möge sie 
wieder znlaffen, sie dagegen von der Nachzahlung 
der Contribution, seitdem sie ausgetreten, befreyen, 

' welches auch beliebt worden zu seyn scheint.
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g,zählt wurden, während manche dieser ohnmächtigen 

Glieder selbst nichts von dieser Ehre, oder von diesen 

großmütigen Gesinnungen erfuhren, und mit ihrem 

Privatleiden und dem Untergänge ihrer Freyheit so be» 

schaftigt waren, daß sie gar keinen Antheil an deS 

Bundes Angelegenheiten nahmen, auch weiter gar nicht 

nehmen wollten, um desto gewisser selbst von den aller» 

kleinsten Beyträgen befreyt zu bleiben.

Andere, die etwas mehr Glauben hatten, zahlten 

zwar auch nichts, behielten sich aber das Recht vor, als 

Glieder des Bundes zu gelten; andere zahlten eine Klei» 

nigkeit zu gleichem Zweck. 4Î

Es war aber dem Bunde, der gar wohl wußte, wie 

schlecht es mit diesen größer und stolzer lautenden Der» 

zetchnissen sich verhielt, daran gelegen, daß sie wirklich 

einigen Glauben sanden. Die innere Ohnmacht, daß 

nur juleht höchst wenige Städte noch einiger Maßen 

zusammenhtelten, wollte er, so lange eS thunlich war, 

den auswärtigen Mächten noch immer verheimlichen, 

um durch «ine lange tiste von Städten, deren größter 

Theil gleichwohl bereits der Hanse entfremdet war, zu

43 Man vergleiche nur in dieser Hinsicht die vorherge» 
hende und einige später« Noten beym arnwo und das, 
wa» daselbst über einzelne Städte vorkommt, mit 
den authentischen Verzeichnissen, wie sie oben im 
Auszuge gegeben worden; so ergibt sich der Beweis 
von selbst.
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imponirm. Gewiß ist es, daß diese Absicht eben so 

viel, als jenes mitleidige Gefühl, mitwirkte. 44

Endlich aber wollte der Bund auch durch diese stol

zer lautenden Verzeichnisse einige laue Mitglieder selbst 

täuschen, in der Hoffnung, daß diese dadurch etwas 

thätiger werden würden, wenn sie vernähmen, daß 

doch noch so manche an der Gemeinschaft hielten. Dieß 

letztere war offenbar der Fall bey dem Verzeichnisse von 

dem Jahre 1604. 4 5

Unbezweiselt bestand nun in dieser Periode, beson

ders in der ersten Hälfte derselben, eben das mannig

faltige, wechselnde Verhältniß, voller stimmfähigen Glie- 

der und zugewondten Orte, die etwa der Handelsfrey- 

Heiken genossen , auf den Tagsahungen aber nicht erschie

nen, und solcher kleinen Orte und Völkerschaften, welche 

den andern großem vollen Hansischen Communen mehr 

oder weniger unterworfen waren. 46 In den späteren

44 So hat di« Hanse durch ihre Legaten die Zahl ihrer 
Glieder dem Könige Philipp III. von Spanien, bey 
Erwerbung «euer Privilegien, unwahr genug, auf 
zwey und siebenzig Städte, im Jahre 1607, angege« 
den (MSS. Brf. Vol. 238. 245-), obschon sie recht 
wohl wußte, daß dem nicht also war.

45 Man vergleiche nur das bereits in den Noten Er
wähnte mit diesen Verzeichnissen. Alle zwölf Städte 
-. B. des Braunschweigischen Quartiers, die als An« 
nuisten aufgesührk wurden, ließen sichs größten Theils 
gar nicht träumen, daß man sie zur Hanse noch zähle.

*• Darüber siehe Th. IL Beyl. ©.766-770.
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Zeiten dieser Periode über, mögen denn diese Anhang« 

fei immer mehr verschwunden seyn, um so mehr da die 

größeren Städte, denen sie weiland untergeordnet gerne*  
sen, es zum Theil selbst nickt mehr der Mühe werch 

fanden, an dem Bunde zu halten. Die großen Han

dels - Freyheiten waren immer unbedeutender geworden, 
endlich zu einem Nichts verschwunden, und die Gemein*  

schost der Hanse, weit entfernt bedeutende Dortheile in 

Bezug auf den Handel zu gewahren, unterwarf die 

Genosten vielmehr mannigfaltigem Druck. Die Außer*  

hänfen waren zum Theil freyer in ihrem Handel, und 

manche ehemahlige Glieder deö Bundes, andern Herren 

zugefallen, erhielten durch das Ansehen dieser oft Vor

theile, welche der alternde Bund seinen treu gebliebenen 

Mitgliedern unmöglich noch verschaffen konnte.

In diesem Abschnitte sowohl, als in den frühern 

Perioden, wußte der Bund oft wahrhaft selbst nicht, 

wer denn eigentlich zu seinen Mitgliedern gehöre, und 

vollends in welchem Verhältnisse diese zu ihm ständen. 

Manche wurden auch zur Strafe abgesondert, nahment*  

lich als verschiedene eigenmächtig die Englischen Adven- 

titrieret bey sich aufnahmen, jedoch wurden diese, so 

viel bewußt, in der Folge immer wieder ausgenommen. 

Andere bathen, wenn ihre Umstände günstiger würden, 

und der Hanse ein Strahl von Hoffnung sich zeigte, 

selbst in sehr späten Zeiten, um die Wiederausnahme; 

und wenn nun auch den einen oder den andern die 

Bitte gewährt wurde; so war doch die Zahl derer, die 
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ein solches Gesuch vorbrachten, und denen eS gewährt 

wurde, in gar keinem Verhältnisse zu denen, die sich 

zurückjvgen und dem Bunde entsagten.4 7

47 Im Jahre i$54 bath Herzog Adolph von Holstein 
bey der Hanse, um die Wiederaufnahme der Sradt 
Siel ; so viel bewußt ist dieß aber nicht geschehen. 
Ob Narwa aufzunehmen? darüber sollten die abzu» 
fertigenden Gesandten nach Rußland sich erkundigen 
und Bericht erstatten; und obschon in der Folge öf
ter die Frage aufgeworfen ward ; so scheint die Auf
nahme dennoch nie zu Stande gekommen zu seyn. 
In dem Jahre 1576 bath Graf Edzard von Ost
friesland um die Wiederaufnahme der Stabt Em
den, und versprach, daß sie nicht nur die Hanse- 
Tage frey besuchen, sondern auch die Hansischen 
Statute, ohne feine besondere Einwilligung zu be
dürfen, befolgen solle. Im Jahre 1579 forderte 
Braunschweig über die Aufnahme EmdenS die Mei
nung der Städte ihres Quartiers. Hannover, Ha
meln und Hildesheim stimmten dafür; auch ward 
auf der Hansischen Tagfahrt beschlossen, daS Ge
such in Jahresfrist zu beantworten. Allein im Jahre 
1615 und in noch späteren Zeiten wurde immer noch 
darüber verhandelt, und so viel unS bewußt (trotz 
einer Aussage bey Köhler, die falsch ist,) ward 
nichts endliche- entschieden, obschon die General- 
Staaten, im Jahre 1615, sich auch für die Auf
nahme dieser Stadt intereffirten ; MSS. Brf. Vol. rqo. 
— Ob Reval wieder aufzunehmen sey, da sie mit 
der Hanse zerfallen und dem Könige von Schweden 
unterworfen worden sey, darüber ward im 1.157»
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Die eigene Ohnmacht war es nicht allein, sondern 

auch die zunehmende Gewalt und die Eroberungen frem- 

der Machte auf Deutschem Boden, welche diese Ver

minderung der Glieder des Bundes bewirkte. Die 

Kampfe der Russen und Schweden um Polen und tiv- 

land, der letzteren Herrschaft in Preußen, fpäser Gustav 

Adolphs und seiner Nachfolger Erwerbungen, und der 

Niederländische Freystaat im Westen, löseten so manche 

weiland thäiig» Glieder ab, wenn auch immerhin der 

Nahme einer Hanse-Stadt in diesem östlichen und west

lichen Theile beybehalten wurde.

Bey diesem Zusammenschrumpsen, das so wohl durch 

innern Krampf, als durch äußere Gewalt bewirkt ward, 

mußte die Verwirrung immer größer werden, und die

bereiiS viel verhandelt; allein in den Fahren 1615, 

1618 und 1619 war noch nicht» endliches darüber 
entschieden, und eS konnte um so weniger etwas be« 
schlossen werden, da Reval den Bedingungen die 
man ihr vorschrieb, sich nicht fügen wollt,. Stade 

und Elbing waren wegen Aufnahme der Englischen 

Adveiuurierer abgesondert worden; sie bathen, im F. 
1618, um ihre Wiederaufnahme; Bremen sollt, sich 
w,gen Stade näher erkundigen; ElbingS Forderung 

aber, daß man ihr alle ihre noch zu zahlenden Rück
stände erlasse, die Aufnahme der Engländer gut 

heiße, und sie zu einem simpeln annuo »erstatte, 
ward verwerfen. — Alles dieß zu Folge der Pro« 
tocvlle der angeführten Hanse-Tage, und der unter 
den Städten geführten Cvrrespondenz, in d. MSS. Brf.
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Frage, gegen Ende des sechzehnten und anfangs des 

siebenzehnten Jahrhunderts, stets mehr sich jedem auf- 

drinqen: Ob überall noch jemand und wer beym Bunde 

halten wolle, auf wen man ferner zu zählen Hobe, ob 

die Verbindung noch ferner bestehen solle, ob es nicht 

rathfam sey, sie auf einige wenige Städte zu bt» 

schränken? 48

Bey so ernsten Fragen regte sich unter den ange

seheneren und anwesenden Städten noch ein Andenken 

an bessere Zeiten, einige Hoffnung auf die Zukunft; 

der Geist der Vorfahren schien ihnen zu erscheinen und 

ihre Ohnmacht und Schande ihnen drohend vorzuwer

fen. So äußerten sich dann mehrere dahin: Allerdings 

solle ferner eine Hanse bestehen. Wenn nur etwa noch 

zwanzig Städte mit aushalten wollten, sagte Bremen, 

so wolle sie beystehen; seye sie mit eingestiegen, so wolle 

sie auch mit aussteigen. Der Achtung wegen für die 

Vorfahren, sagten andere, aus Achtung und Hoffnung 

für die Nachkommen wolle man, was möglich, von den 

Trümmern erhalten und folgenden Geschlechtern über

liefern. Einige bisher in ollem sehr laue, so gut als 

ganz abgesonderte Städte, schienen, wie z. B. Cöln, wieder

*• Die Statute, die Th. H. S. 135-141 angeführt 
worden, galten auch grösttemheilS wenigstens in die
ser Periode fort; Sie sind nahmentlich in den Be
schlüssen eer Jahre 1507, 1518, izrr, 1550, 1553 
wiederhohlt worden, theils zu Folge der MSS. Brf. 
theils schon nach Kohler.
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mit einiger Energie verfahren zu wollen, damit doch 

nicht alles zertrümmere. Eigenmächtig aber die un» 

vermögenderen Städte, welche weiland dem Bunde zu

gehört hatten, ganz auszuschließen, und die allgemeine 

Verbindung auf einige wenige Glieder zurückzusühren, 

schien den meisten zu hart. 49

Co kam man endlich zu einem Mittelweg, gegen 

Ausgang des sechszehnten und anfangs des siebenzehn- 

ten Jahrhunderts. Die Quartier-Städte, vorzüglich 

Cöln und Braunschweig, weil in diesen Theilen die am 

meisten zurückgckommenen Communen lagen, wurden 

beauftragt mit den unvermögenderen in ihrem Spren» 

gel zu handeln, so daß sie bloß jährlich eine Kleinigkeit 

entrichten, von aller Vermehrung dieser geringen Summe 

aber auf zehn, fünfzehn und mehrere Jahre sreygespro- 

chen werden sollten, dagegen aber auch ihr Stimmrecht, 

das Recht des Erscheinens auf den Hanse-Tagen, ganz 

oder theilweise verlieren sollten. 50 Hiermit waren

49 Die Frage: ob und wer noch bey der Hanse bleiben 

wolle? kam verschiedentlich auf den Hanse-Tagen 

vor, z. B. in den Jahren 1584 und 159t, laut deS 
Prolvcvllö dieser Tagsahrten in den MSS. Brf. Vol. 
2)2, und es erfolgten die im Tert erwähnten Ant
worten. Cammann sagt, dieselben Fragen seyen 

auch schon, im Jahre 1572/ ventilirt worden.
50 Meist zu Folge des Protokolls der verschiedenen Tag- 

fahrten in diesen Zeiten und der Correspondenz der 
Städte in den MSS. Brf. Folgendes Einzelne mag 

zum Beweise und als Beyspiel hier stehen. In dem 
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mehrere wohl einverstanden, da ste ohnehin meist, seit 

geraumer Zeit, schon so gut als ni, mehr die Hansischen

Jabre 1572 wurde Braunschweig und Cöln beauf, 

tragt, mit ibrtn Quartiers-Städten, welche der 
Hanse entsagen wollten, zu unterhandeln, um ihre 
näher« Meinung zu erfahren. In einem Schreiben 

der Siäbte Hameln, Eimbeck und Hannover, von 

dem .rohre 1579, an Braunschweig, erklärten diese 
bev der Hanse bleiben, ihres Elends wegen aber 
k«ine Contribution, sondern nur ein Annuum ent- 

richten zu wollen. In einem Schreiben der Hanse 

an die Städte Hameln, Eimbeck und Hannover (Lü
beck vom 8. Aug. tZ79,) wurden sie ermahnt, den 
Schritt wohl zu bedenken, für dieses Mahl aber 

noch die Contribution zu bezahlen, nachmahls soll
ten st« zu einem einfachen, nicht zu erhöhenden An- 
nuo verstattet werden. Auf der Tagfahrt, ven d. 
Jabre 1579 und 1598, ward Braunschweig beauf

lagt mit Göitiugen und Goslar zu handeln, die 
zwar schon früher der Hanse gänzlich entsagt hätten, 
die aber vielleicht zutreten würden, wenn man sie 
zum einfachen Annuo zuließ. Auf der Tagfahrt, 
von dem Jabre 1581, ward der Vorschlag mit den 
unvermögenden Städten, wegen eines Annui zu 

tractiren, abermahis beliebt, nm die kleine Hülfe 
doch nicht abzuweisen, vollende da di, Niederlândi, 
scheu Städte gar nichts geben konnten und sch»» 

lange nicht mehr erschienen. Im Braunschweigischen 
Quartier, hj,ß es auf dieser Versammlung, seyen 

nur noch wenige übrig; im Lüdeckischen seyen meh. 
«re im Rückstand mit der Bezahlung der Contribu, 
tion; die Preußischen und Livländischen Städte könnten



6rs

Tagsaßungen, zu Ersparunq der Kosten besuchten, und 

mit Erlegung einer Kleinigkeit, die no*  dazu schlecht 

genug entrichtet ward, immerhin das Recht des An«

nicht- geben, die Comtoire seyen ohne Dorrath, die 
gutgesinnten Städte würden, wie Hamburg, über * 
die Ungleichheit des Beytrag- unzufrieden. Mün« 
ster, Osnabrück, Hervorden, Lemgo, Bielefeld ba

then um die Bewilligung eines Annui. Auf der 
Versammlung, des Jahrö 1598, ward beliebt, daß 
Stralsund mit den unvermögendenPommerschen Siad« 

len unterbandeln solle; Braunschweig mit den neun 
abgetretenen ihre« Quartiers, auch mit denen, so vor 
sehr lanqen Zeiten zu der Hanse gehört hätten, und 

in ihrem Sprengel belegen wären, als mit Aschers
leben, Halle, Erfurt, Quedlinburg. Hannover und 
Eimbeck wurden als simple Annuisten aufgenommen. 
Danzig seilte mit den Preußischen Städten handeln. 
Reval erwartete man auf der Tagfahrt selbst. — 
Als Braunschweig diese Nachricht den ihr unterge
ordneten Städten niittheilte, erklärte Eimbeck: sie 

wolle und könne nicht- zahlen, sie wünsche aber 
auch nicht ercludirt zu werden. Hameln schrieb an 
Braunschweig, unter dem 15. Nov. 1598 : sie habe ' 
sich der Sache gänzlich abgethan und «ntschlagen, 

sie schicke die Abschrift de- Reeesses zurück und bäthe, 

man möge sich ihretwegen weiter keine Mühe geben, 
und sie mit solchen Sachen fernerweit günstig verscho

nen. — Run aber wollten auch sogar Magdeburg und 
Hildesheim bloß ein Annuum entrichten, damit davon 

etwa der Hansische Secretär bezahlt werde. — Da 
Braunschweig in die wetlschichtigen Händel mit ihrem

ui. x , Rr
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theils an dem Bunde, wenn etwa bessere Zeiten je er

scheinen sollten, sich vorbehielten.

rem Landesherr« gerieth, so erhielt Magdeburg auf 
der Tagfahrt, von dem Jahre 1604, an ihrer Stell« 

t>dn der Hanse den Auftrag mit den Sächsischen un
vermögenden Städten die Unterhandlungen forrzu- 

setzen. (Nach dem Protocolle in den MSS. Brf. Vol. 
241. Auch enthält Vol. 24g. Vie gesummten Unter

handlungen Braunschweigs und Magdeburgs mit den 
zurückgekommenen Städten deS Sächsischen Theil«.) 
Göllingen aber antwortete, den 7. Jul. 1604, grob: 
„ihren Kauf- und GewerbSleuken wären weiland 

die bénéficia privilégia vndt gerechligkeit der Hanse 
vor der Faust abgeschlagen worden - weßhalb sie 
sich der Hanse begeben. - Alß wissen wir nichl wie 

wir uns nunmehr dazu hinwieder begeben sollten" 
u. s.w. — Auf der Versammlung, von dem Jahre 
1614/ ward beliebt, daß die schlechten Annuisten, die 

seit 10 oder 15 Jahren von jeder Vermehrnng ihres 
Annui freygesprechen worden, noch auf fünf Jahre 
davon befreyt sey« sollten. - Da Cbln sich um diese 
Zeit so gut als gar nicht mehr um die Hanse be
kümmerte und gänzlich mit ihr zerfiel; so ward, auf 
der Tagfahrt, von dem Jahr« 1617, zur Fortsetzung 
bet Unterhandlungen mit den unvermögenden Städ

ten des Cölnischen Quartiers Nimwegen beauftragt, 

da aber diese Gemeinde, wegen Pest, auf der Tag
fahrt, d«S Jahrs 1618, nicht erschien, so ward ihr 

nebst Deventer und Bremen das Geschäft übertra

gen, auch sollte der Hansische SvndicuS auf seiner 
Reise nach dem Haag mit jenen unvermögrnden 
Städten zu Osnabrück unterhandeln. Im Jahre 1619
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Die deßhalb mehrere Jahrzehende fortgesetzten Un

terhandlungen gaben denn das Resultat, daß endlich

wurden Bremen, Osnabrück und Münster zu gs,s, 
chrm Zweck beauftragt, da einige Westphälische Com

munen, um ein geringes Annuum der Hanse noch 
schienen erhallen werden zu können. Magdeburg 
berichtete auf derselben Tagrahrr, Goslar, Hanno

ver und Aschersleben verstanden sich zu einem An- 
nuo; Göllingen nnd Queblinburg aber nicht. Der 
letzlern Stadt Schreiben an Magdeburg, vom ir. 

Inn. 1619, sagt unter andern auS: die Hanse habe 
sie, im Jahre rq77e da Kurfürst Ernst und Herzog 

Albrecht zu Sachsen sie mit Heeresmacht Überzogen, 
ohne Hülse gelassen, darauf sie dem Stift zu Üued- 

linburg und eilichermaßen dem Kurfürsten unterwür
fig gemacht worden, so daß sie gelobt keinem Bünd
nisse weiter beyzutreren, weßhalb sie denn auch nicht 
weiter mit den Hansen sich einlassen könne; MSS. 
Brf. Vol. 258. — Auf der Versammlung, im Jahre 

1621, wurden die Unterhandlungen mit den unver
mögenden Städte» des Braunschweigischen LuarlierS 
suspenvirt, da es der Societät fast schimpflich schien, 
mit der Stadt Hannover nur allein noch, und dazu 
mit dieser bloß um elender fünf und zwanzig Tha

ler jährlichen Beytrags zn handeln. Ein Gleiches 

geschah in Bezug auf die Niederländischen und West- 
phalischen Städte, wegen des Kriegs Mit Cbln 
war die Hanse zerfallen, und den Städten Soest, 
Dortmund, Osnabrück und Münster ward aufgege, 
ben ihren jährlichen Beylrag eben deßhalb nicht an 
Eöln, sondern unmittelbar an Lübeck einzuschicken,—

Rr a 
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anfangs des siebenzehnten Jahrhunderts, nur noch vier

zehn volle, stimmfähige Hanfe-Städte übrig blieben, 

deren Matricular. Anschlag nach den Bedürfnissen allein 

erhöht werden konnte, und die, genau zu reden, allein 

noch die thätige Kraft des Bundes vorstellten. Diese 

vierzehn Städte waren folgende: Lübeck, -Cöln, Braun

schweig, Bremen, Hamburg, Rostock Stralsund, Wis

mar, Danzig, Lüneburg, Stettin, Gretsswalde, Mag. 

deburg und Hildesheim. 51

Im Jahre l6rs ward indeß noch beliebt, daß Braun
schweig mit GoSlar, Hannover und Eimbeck die Un. 

terhandlungen um ein Annuum wieder anknüpfen, 
oder fortsetzen solle, da sie geneigt schienen wieder 
beyzutreten.

SI DaS Verzeichnis der vierzehn Städte, die einem so 

genannten annuo multiplicabili unterworfen waren, 
findet sich bereits bey Wrrdenhagen abaedrnckt. Auch 
in sehr vielen handschriftlichen Nachrichten, z. B. 
dem Matricular-Anschläge, von dem Jahre 1604, 
f- Urkundenbuch. — AIS der Syndlcns der Hanse, 
Domann, seinen Bericht, auf der Versammlung des 
Jahrs 1612, abstattete, über das mit den General- 
Staaten einzugehende Bündnlß, führte er die vier
zehn Städte, alö die einzigen an, die man als 

wirkliche Hansische Glieder noch betrachten könne. 

Aber auch schon damahls sagte er; Stettin habe 
ihren Fürsten in ihren Ringmauern, Greis-walde 

aber sey mit ihrem Landesherr» in böse Händel ver
wickelt, und die Bürger seyen diesem fast mehr al- 

dem Rath ergeben.
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Allein diese vierzehn Csmmunen waren doch auch 

bald nicht mehr unter sich einig, da so manches, mehr 

noch denn ehedem, eben diese Uneinigkeit beförderte. 

Einige von ihnen verfielen bald nachher, wurden schwa

cher und zahlten schlecht; andere hatten andere Gründe.

■ Bey der Verbindung mit den General-Staaten, 

die kurz nachher eingegangen ward, konnten nur zehn 

von diesen vierzehn Communen zum Beytritt vermocht 

werden, und diese wenigen zerfielen bald nachher wie

derum unter sich, als nicht alle die großen Erwartun

gen für den eigenen Vortheil erfüllt wurden, die man 

von dieser Verbindung gehegt hatte.52

Sechs von jenen Stödten, Lübeck, Bremen, Ham

burg, Lüneburg, Magdeburg, Braunschweig, hatten 

sich auf einige Zelt enger verbunden, um der Stadt 

Braunschweig, In ihrer gefahrvollen Fehde mit ihrem 

Landesherrn, einigen Beystand zu leisten. Als die erste 

große Gefahr glücklich bestanden war, hörte aber auch 

diese Verbindung wieder aus.5 a

” Siehe das vorige Buch.
53 Im Jahre 1614 war unter andern eine Versammlung 

der sechs näher verwandten Städte, und hier hieß 
es, daß diese Verbindung, vor etwa sieben Jahren, 
angefangen habe. Einige hielte» dafür, alle jene 
vierzehen, contribuable» Städte in diese engere Ver
bindung aufzunehmen, dagegen aber andere bemerk
te», eö sey nicht der Mühe werth, da diese »öhere 
Vereinigung der sechs Städte nur zehn Jahre dauere, 
der größere Theil dieser Zeit aber bereits abgelaufen
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So schien alles, ohne daß man es wollte, in meh

rere einzelne kleinere Verbindungen zu zerfallen, die sich

sey. Im Jahre 1623, im Februar, schrieb Lübeck, 

mit Beyrath Hamburgs, einen CommunicationS-Tag 
der sechs ueber cvrrespondirenben Stabte aus, darauf 
Lüneburg antwortete: diese Verbindung habe schon 
seit einigen Jahren aufgehdrt. Dieß alles nach den 
MSS. Brf. Ebendaselbst kommen häufig Protokolle 
dieser sechs näher verwandten Städte vor. Die erste 
Urkunde dieser engern Verbindung zu Lüneburg, 
3- Febr. 1607, findet sich bey Werdenhagen, P. IV. 

69. Sie war freylich nur etwas VvrübergebendeS, 

allein Braunschweigs damahlige Rettung ist ihr und 
der von den General-Staaten geleisteten Hülfe vor
züglich zuzuschreiven. Eben um diese Stadt zu ret« 
ten hatten diese sechs, oder nach Rehkmeier diese 
sieden Städte, denn er zählt auch Hildesheim hinzu, 

im Jahre 1606, eine Verbindung mit Herzog Ernst 

von Braunschweig-Lüneburg auf zwanzig Jahre ein« 

gegangen, und in den Jahren 1615 und 1616 mit 
Herzog Christian von Braunschweig- Lüneburg und 
dem Herzoge Albrecht von Meklenburg auf zehn 

Jahre: allein Herzog Ernst starb bald, nachdem er 
diese Verbindung eingegangen, und im Jahre 1620 

siel, trotz dieser Vereinigung, Herzog Christian, in 
der Gammerdei chs Sache, die Städte Hamburg und 

Lübeck in ihrem Amte Bergedorf und den Vierlanden 

an, so daß sie alsbald wieder ein Ende nahm, und 
etwas bloß schnell Vorübergehendes blieb. Aus bei» 

handschriftlichen Acten der Hanse erhellet auch deutt 

lich genug, baß die damahls noch vereinten Släbtt 
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denn in Kurzem hinwiederum selbst aufiös'ten. Indeß 

nahm man immer noch an, daß der alte Bund von 

etlich fünfzig Städten bestehe, wie wenig dieß auch, 

wennS aufs Handeln ankam, gegründet war, wie we- 

nig selbst die, welche man der allgemeinen Verbindung 

beyzâhltt, darum sich bekümmerten, ob Lübeck und die 

etwa noch vereinten Wendischen Städte, dann und wann 

einen so genannten allgemeinen Hanse-Tag ausschrie

ben, oder nicht. Das Benehmen der wenigen Deputir- 

ten, die erschienen, und die meist nur von cinigen jener 

vierzehn Städte abgesandt waren, zeigte auch deutlich 

genug, daß die alte Hanse, die weitlänstige Verbindung 

mehrerer Städte, bereits so gut als ganz aufgehört habe.

Der Ausbruch des dreyßigjährigen Kriegs führte als

bald so manche schreckliche Begebenheiten mit sich, daß 

man vergebens dle alte Verbindung, oder die verschie

denen Verbindungen noch in Kraft zu erhalten hoffen 

konnte. In der großen Gefahr, dle so manche Ein

zelne betraf, ihnen mit Rath, oder durch Deputationen, 

Vorschreiben, Vorbilten und Flehen einiger Maßen bey- 

zustehen, das war etwa alles, was noch auf den Ver

gär wenig auf solche Conföderation mit Fürsten 

gaben, und eigentlich nur den Haß zwischen den ver
schiedenen Linien des Braunschweigi,chen HauseS bei 
nutzen wollten, um ihre Freundinn uud Verbundene, 
die Stadt Braunschweig, zu retten. Die Urkunden 
sind bereits gedruckt; siehe bey den angeführten Jah

ren das Urkunden » Verzeichniß.
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sammlungen ber einzeln und «nqer Verbundenen, oder 

ober, was aus den sogenannten allgemeinen Hanse-Tagen 

beliebt ward, und beliebt werden konnte.

Vergebens suchte man nach anderer thätigen Hülfe, 

vergebens war man bemüht, die alten Confédérations- 

Noteln zu verbessern; mit todten Buchstaben stand nicht 

mehr zu helfen. In dem Jahre 1620 trug der Dr. 

Steinwich, welcher die Stelle eines Hansischen Srndi- 

cus damahls bekleidete, auf die Bildung eines perpetui 

consilii, militis et aerarii an. Sein Entwurf war 

wirklich vortrefflich, und wenn dem sinkenden Gemein» 

wesen durch solche constitutionelle Verbesserungen noch 

hätte geholfen werden können; so mußte dieser Vor

schlag gewiß helfen, und hätte den einstimmigsten Bey

fall finden sollen. Denn eben daran fehlte es so sehr, 

daß, bey dem immer säumigern Erscheinen auf Hanse- 

Tagen, keine Autorität vorhanden war, welche irgend 

einen heilsamen Beschluß hatte fassen können; der Man

gel eines baren Geldvorrathes und stets bereiter, schlag

fertiger Krieger ward stündlich verspürt. Um den vielen 

Bedrängten thätig beyzustehen, mußte ein Vorschlag 

dieser Art mit Recht sich selbst unterstühen. Aber es 

tst kaum nöthig zu bemerken, daß an die Ausführung 

dieses Vorschlags weiter gar nicht gedacht ward, denn 

jeder mußte dieß voraus wissen, der irgend von dem 

Zustande des Ganzen und der Einzelnen nur einiger 

Maßen unterrichtet war.54

14 Der Vorschlag dazu ward schon in der Versammlung, 
von dem Jahre 1619, gemacht; in dem Jahre 1630
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So erhielten sich die kümmerlichen Reste der alt- 

verehrten Verbindung bis in die Jahre 1628 und 1629, 

wo denn der dreyßigjährige Krieg mit allen seinen Gräueln 

auch über Niedersachsen kam, und die Städte des Bun- 

des, welche noch die meiste Kraft besaßen, und mit 

einigem Nachdruck handeln konnten, schwächte oder gänz

lich zu Grunde richtete.

In diesem Getümmel, wo so viel Treffliches zu Grunde 

ging, ward den Städten tübeck, Bremen und Hamburg 

übertragen, eine gewisse Obacht, auf die Hansischen An- 

gelegenheiten, ln so fern deren noch vorkommen könnten, 

zu übernehmen.5 5 Don der Theilnahme der übrigen 

Communen war fortan nicht, mehr die Rede, höchstens 

daß diese oder jene der verwandten oder zurückgekomme- 

nen Schwestern einen Rach schriftlich oder mündlich be- 

gehrte; mehr als dieß findet man eben nicht mehr be-

aber hielt Dr. Skeinwich seinen Dortrag, der, au» 
den MSS. Brs. Vol. 250, wenn der Raum es er
laubt, im Urkundenbuche folgen wird. Im Jahre 
1621 ward der Vorschlag aus unbestimmte Zeit ver
schoben.

" Ja einem Schreiben der Stadt Lübeck an Braun, 
schweig, vom iz. Oct. 1667, heißt eS r Sie möge 
den Hanse-Tag im May 1668 besenden „angese
hen höchst nöthig ist, daß weil des leider vorgewe
senen dreyßigjahrigen höchst verderblichen Kriegs hal
ber seither anno 1628 und 1629 kein einziger Han, 
fische Convent gehalten worden, man sich nunmehr etc.,, 
MSS. Brs. Vol. 250.
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merkt. In dem gewaltigen Getümmel der fremden und 

einheimischen Kriegsvölker suchte jede, weiland der Hanse 

verwandte Stadt, burd) Widerstand, Weib, oder List 

sich zu retten; viele ober gingen einzeln zu Grunde, 

oder versanken in einen Zustand, vermehr oder weniger 

hoffnungslos war. Magdeburgs bejammernswerthes und 

allgemein bekanntes Schicksal war wohl das schrecklichste, 

doch hatten andere Aehnliches zu leiden, wenn sie auch 

des Siegers schwere Hand nicht ganz zerdrückte. Meh» 

rere kamen unter die Herrschaft anderer Herren, und 

sahen sich, kurz vor oder noch dem enblid) erfolgten 

Frieden, bald ihrer Selbstständigkeit und Freyheit durch 

ihre alten oder vermöge des Friedenglooses ihnen zuge

theilten neuen Landesherren beraubt. Nur äußerst we

nige entgingen ganz, ober mit einigen Ueberbleibfeln 

von'Selbstständigkeit dem allgemeinen Schicksale. Es 

gibt von der Zeit an so gut als keine Hansische Geschichte 

mehr, nur eine Geschichte des Verfalls der einzelnen 

dem Bunde weiland verwandten Communen.

Jene drey mit Vollmacht von der Hanfe versehene 

Städte, verbanden sich, in den Jahren 1630 und 1641, 

zu Schuh und Hülfe enger mit einander.5 6 Jedoch

86 Die Verbindung dieser drey Städte, von dem Jahre 
1630, ist oft gedruckt, s. die Beylage bey diesem I. 
In den MSS. Brs. Vol. 251. findet sich eine zweyte, 
oder eigentlich nur eine Erneuerung jener, von dem 
Jahre 164T, auf die folgenden zehn Jahre, die auch 
bereit- gedruckt ist. Man hat indeß hier nicht der- 
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selbst in die Verbindung dieser wenigen Communen 

mischten sich bald genug Zwietracht und Eifersucht, so 

daß auch von ihnen wenig fruchtbares zu erwarten stand. 

Sie waren bemüht, in Bezug ans den alten Bund, 

die kümmerlichen Reste der ehemahligen großen Hansi« 

schen Freyheiten im Auölande, unter dem allgemeinen 

Ausdrucke für die Hanse zu erhalten , während kaum 

noch eine Hanse eristirte, und kaum einige klägliche Ueber« 

bleibsel jener Freyheiten vorhanden waren, die den An

tiquar an die verschwundene Größe erinnerten.

Einige fromm» Gemüther glaubten zwar, daß, nach 

den Westfälischen Friedensschlüssen, der Verbindung, 

die niemahls förmlich ausgelöset ward, ein heiterer Tag 

wieder erscheinen werde: allein die Nichtigkeit dieser 

Hoffnungen mußte sich doch auch bald genug zeigen, da 

die Städte mit ihren vormahligen Freyheiten in dem 

neuen Zustande von Deutschland und Europa keinen 

Raum mehr finden konnten.
Die einige Jahre nach den Westphölischen Friedens« 

schlüsien gemachten, und nachmahls wiederhohlten Der« 

suche, z. B. in den Jahren 1651,1662 und 166s, allge

meine Hansische Versammlungen zu berufen, um aus 

Schult und Asche die Trümmer der ehemahligen Größe 

zu sammeln, zeigten, wie nichtig das Beginnen, und 

wie wenig es Lübeck mit solchen Versuchen selbst ein

weilen wollen, da die Schicksale der Verbindung 
dieser drey Städte, oder, wie man sagen kann, der 
neuen Hanse, diesem Werke fremd find»
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rechter Ernst sey. Gleichwohl hing von dem Willen 

dieser Gemeinde, die einst die vornehmste Begründerinn 

des ganzen, großen Gebäudes gewesen war, troh aller 

eingetretenen Ohnmacht, noch immer so vieles ob.

Wenn in Tractaten und Friedensschlüssen von einer 

Hanse noch ferner die Rede war, so galt diese Venen« 

nung eigentlich nur denen, welche noch mit einiger Kraft 

und Selbstständigkeit da standen, wenige aber konnten 

sich besten rühmen. Braunschweig selbst, die von allen 

Landstädten am längsten und eifrigsten an dem Schat« 

ten des Bundes hing, siel kurz nach dem Westphältschen 

Frieden in die Gewalt ihres jandeöherrn. Lübeck, Bre

men, Hamburg und einige Zeit hindurch etwa Dan« 

zig, machten fortan die wirklichen Hanse-Städte allein 

aus. Die letzte Gemeinde hatte aber mit Polen, Bre

men mit Schweden, Hamburg mit Danmark um ihre 

Freyheit zu kämpfen. Nur ein Geringes war es, was 

diese Städte gemeinschaftlich erwarben; einzeln suchte 

jede vielmehr ihren eigenen Vortheil. In wie fern sie 

ober von fremden Mächten im Handel eine Begünsti

gung zu erwarten hätten, das hing allein von der An

sicht ab, welche diese von der Wichtigkeit des Verkehr« 

mit ihnen überall hatten.

Ein früheres Zeitalter hatte die Hanfe wunderbar 

hervorgezaubert, unter dem Schutz eines andern war sie 

herrlich aufgeblüht, während eines dritten verschwand 

sie ohne Geräusch; ohne förmliche Auflösung fand sie 

ihr Ende.
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Die letzte sogenannte allgemeine Versammlung, von 

der man einige Kunde hat, war die von dem Jahre 1669. 

Denn die früher berufenen hatten, wie die von den 

Jahren 1651 und 1662 ausgegeben werden müssen, da 

selbst nicht einmahl alle Quartier « Städte erscheinen 

wollten. Mit Ausnahme der drey Communen, Lübeck, 

Bremen und Hamburg meinte es Braunschweig mit 

Erhaltung des Bundes noch am ernstesten. Auch er» 

schien sie allein von allen übrigen durch Deputlrke auf 

der Tagsohrk von dem Jahre 1668, wo indeß nichts be

liebt werden konnte, da, außer diesen vier Städten, nie

mand der Einladung gefolgt war.5 7

17 Die Corresponde»; von den Jahren 1651-1668 und 
daö, was man auf der letzten so wenig besuchten 
Tagsatzung vornahm, findet sich in den MSS. Brf. 
Vol. 249, 250, 251. Ein Paar Urkunden, als Lü
becks Einladung an Braunschweig und ihres Lnar, 
tiers Hanse-Städte, vom 21.Jun. 165t, zu einem, 
am l. Sept, desselben JahrS zu haltenden Hanse- 
Tage zu Lübeck, findet sich in den MSS. Brf. Vol. 

249. Ferner ebendaselbst ein Entschuldigungsschrei

ben der Stadt Wismar, daß sie die, auf den 26. 
May, 1662, ausgeschriebene Tagfahrt nicht besuchen 
könne, vom 6. May ebendesselben JahrS; Schreiben 
der Stadt Bremen au Lübeck, vom 4. Nov. 1667, 
daß sie die auf den l. May, 1668, ausgeschriebene 
Versammlung befinden werde, und endlich ein Schrei
ben der Stadt Braunschweig an Lübeck, wegen eines 
ausgeschriebenen Hanse-Tags, vom zl.März, i66g. 

Wir erwähnen dieser Briefe, damit der gewöhnliche
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Aus der letzten Tagsatzung, von dem Jahre 1669, 

erschienen durch Deputirte aus ihres innern oder äußern 

Raths Mitte: Lübeck, Bremen, Hamburg, Braun« 

schweig Danzig, und später, in der dreyzehnten Sitzung, 

am 8 J"«., auch Cöln. Dieß war mehr, als man seit 

langem zu erwarten berechtigt' war. Außerdem hatten 

ein Paar Städte, wie Rostock, Minden und Osnabrück, 

einige Lübeckische Rathsherren bevollmächtigt, in ihrem 

Nahmen der Sitzung beyzuwohnen, da sie theils das 

Präsidium in ihrem Rathe verloren, und somit auch 

nicht aus ihr-m Mittel eine freye Deputation abfertigen 

konnten, theils aus ähnlich kläglichen Gründen. An

dere Städte, wie Stralsund, Wismar und Dortmund, 

entschuldigten sich, da sie fremden Herren als Loos zu« 

gefallen wären, höchstens in Handelsangelegenheiten könn

ten sie noch bey der Gesellschaft halten, übrigens nichts, 

oder eine Kleinigkeit, etwa die Hälfte ihres ehemahli

gen AmchlagS, entrichten. Danzig erklärte mit ihres 

Quartiers Städten grwinne es das Ansehen, als wenn 

sie ihres notorsich schlechten Zustandes, und anderer Hin

dernisse wegen, dem Bunde sich ganz zu entziehen ge

dächten. Don dem Braunschweigischen Quartiere schien 

Hildesheim allein noch übrig, und von dieser Stadt

Irrthum, daß mit dem Jahre 1630 die alt Hansi
sche Verbindung ganz aufgehört habe, widerlegt 
werde. Eben auö diesem Grunde sollen auch diese 
Schreiben, wenn der Raum rS erlaubt, im vierten 
Theile abgedruckt werden.
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evroorteten die Braunschweigischen Deputirten, wie es 

aber scheine vergebens, eine Vollmacht mit der Post.

Diese letzte Versammlung zeigte denn auch sonnen

klar von dem recht kiesen Verfall des Ganzen; sie war 

dem Todeszucken eines Sterbenden zu vergleichen. Viel 

ward verhandelt; so gut als nichts endliches beschlossen.

Wegen der Abwesenden wollte man alles zum Beß- 

ten kehren, vielleicht, daß ihr und der Hanse Schicksal 

sich einst bessern werde.

Bey der Hauptfrage: Wie noch einige Energie in 

die Verbindung zu bringen seyn möchte, lauteten die 

Meinungen sehr verschieden. Nicht ernstlich schien Lü

beck um treuen, wechselseitig en Beystand bemüht ; Bre- 

men war von ihr, bey einem Anfalle von Schweden, 

nicht unterstützt worhen; sie war lau und nur für die , 

Erneuerung der unkrästigen Conföderation, von dem 

Jahre 1604, und wollte, wie es schien, vorzüglich nur 

deßhalb den Schatten einer Verbindung erhalten, um 

die wenigen, kläglichen Reste der Besitzungen der Com- 

tolre und der daran geknüpften Freyheiten zu retten, 

weil sie von daher etwa ihre noch rückständigen Forde

rungen zu berichtigen hoffte.

Bremen, Hamburg und die übrigen Städte, mehr 

oder weniger, sahen aber die Sache aus anderen Ge

sichtspunkten an, und waren in den kurz vorhergehen

den Jahren eben zu einer andern Ansicht genöthigt 

worden. Bremen hatte schon früher bemerkt, daß mit 

elenden, papiernen Conföderakionen dem Uebel nicht
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abzuhelfen sey, Die kräftiger lautende Verbindung zwi» 

schen den drey Städten, Lübeck, Bremen und Ham« 

bürg, von dem Jahre 1641, schlugen die beyden leßte- 

ren, als ein besseres Mittel vor; sie trugen ferner darauf 

an, die Reichsstädte zu der Verbindung einzuladen, 

und ein gemeinschaftliches Haupt zu wählen; dieß habe, 

so sehten sie hinzu, der Kaiser selbst ihnen, zu 

Stärkung ihres Bundes, gerathen; sie dran« 

gen endlich auf die Erklärung, daß, wenn eine Stadt 

angefochten würbe, sie sich alle für angegriffen halten 

wollten. Danzig meinte, man möge, des unschuldigen 

Skt eins wegen, die Conföderation, vom Jahre 1604, 

beybehalten, sie aber näher und dem Zwecke gemäßer 

erläutern, und so zu einem engern Bunde übergehen.

Bremen hielt dafür, daß die auszuschreibenden Ar» 

tikel, für jeden, in der Folg« zu berufenden Hanse«Tag, 

nicht bloß von Lübeck, nebst den etwa noch vorhandenen 

Wendischen Städten, sondern auch von ihr bewilligt 

werden müßten. Hamburg meinte, wenn eine Stadt 

bedrängt werde, und für Lübeck ein besonderes Interesse 

obwalte, nicht thätig zu verfahren; so müßten auch an» 

dere Communen das Recht haben, einen Hanse-Tag 

zu berufen. Jüngst habe, als Bremen turd> die Schwe

den sey überfallen worden, dieß Bedürfniß sich deutlich 

genug gezeigt, da Lübeck, aus Furcht vor dieser Macht, 

kein Ausschreiben habe erlassen wollen. Darauf äußerte 

Lübeck höchst irritirt, es werde wohl keinem Principalen 

der Herren Abgeordneten eingefallen seyn, der Stadt
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Lübeck einen condirectorem zu geben. Und als dieß 

auch von den übrigen abgelehnt und beliebt ward, an 

der alten Form, so viel als thunlich, sich zu halten, 

und die Majorität der Stimmen, allein in Bezug auf 

Comtoirs» Sachen, in jeder andern Angelegenheit aber 

Einstimmigkeit zu begehren; so erklärten doch die De- 

putirten Bremens: daß wenn man von dem Beschlusse 

des Jahrs 1629 abweiche, vermöge welches ihre Stadt 

nebst Hamburg und Lübeck, mit den Hansischen Sachen 

beauftragt worden, wenn man wieder von den alten 
Wendischen Städten und ihrem ehemahligen Einflüsse 

reden wolle; so protestirten sie gegen alles weitere, und 

erklärten hiermit einen solchen Affront, der ihren Prin

cipalen dadurch wiederführe, nicht zu dulden.

So schlecht nun solche Gemüthsstimmung in solchen 

Zeiten sich ausnahm, und so wenig mit der zu erneuern
den Consöderatlon, von dem Jahre »604/ die nun be

liebt ward, auszurichten stand; so ward doch auch über 

ein engeres Bündniß, wodurch man sich zu etwas meh

rerem anheischig machen wollte, so wie über die Verbin

dung mit den Oberdeutschen Reichsstädten manches 

verhandelt.

Bremen drang daraus, daß di- Verbindung zwischen 

ihr, Homburg und Lübeck, im Jahre 1641, beschlossen, 

dem näher zu schließenden Verein der etwa dazu taugli

chen Städte zum Grunde gelegt werden möchte. Dieß 

schien andern aber zum Theil gar zu verwegen' und 

gefährlich, wegen der Unzufriedenheit, die daraus bey 

in. Ss
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anderen Machten entgehen könne. Danzig aber meinte, 

so viel sie davon miste, werde diese Verbindung auch 

nicht zureichend seyn, wenn eS zum Treffen, wenn eS 

zum Schlagen käme; man möge deßhalb nur immer die 

Verbindung v 1.1604 ausarbeiten „und o(fo colo ri

re n, daß sie auf commercia und nicht auf 

den ftatum cujusque ciuitatis gerichtet 

scheine." Allein Hamburg hielt dafür, wenn man 

dem, welcher eine Stadt ansalle, zu Folge der Confö- 

dercuion, von dem Jahre 1604, auch nur Kriegsbedürs- 

nisse und Proviant weigere, wie man denn dazu durch 

Annahme jener doch verbunden seye; so werde man da

durch schon als Feind angesehen, und somit könne man 

üud) dreist nur weiter schreiten. An dem engern Bunde 

könnten aber freylich nur die Städte, welche ihre Frey« 

h.:it, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gerettet hät

ten, Theil nehmen. — Lübeck erklärte, daß sie in den 

Entwurf eines ProjectS der Art willige. Dieses ward 

denn endlich auch beliebt, ein solcher Entwurf gemacht, 

aber Lübeck war und blieb lau; aufgeschoben aber, war 

hier so gut als aufgehoben; reseriren wollten nur die 

Anwesenden, verbunden sollte noch niemand seyn, ein 

Haupt, und das für jedes Glied zu bestimmende Con

tingent, könne man, so hieß es, immer nachher noch 

wählen und bestimmen — und so blieb alles auf fol

gende Zeiten, auf eine dereinflige, allgemeine Zusam

menkunft, di«, so viel man weiß, nie Statt gesunden 

hat, ausgesetzt.
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Wegen der einzugehenden Verbindung mit den 

Reichsstädten, ward Homburg beauftragt, da sie dieß 

Werk angefangen, »S auch fortzusetzen. In einem Schrei

ben von Straßburg und Frankfurt am Main an Ham

burg, erklärten sich diese Städte auch dazu geneigt. 

Sie sahen, so äußerten sie sich, die hohe Wichtigkeit 

der Sache ein; nur den vertrautesten Oberländischen 

Städten hätten sie davon einiges mitgetheilt, sie wünsch

ten einen Entwurf zu dieser Verbindung zu erhalten, 

um so mehr, da nach dem, wie die comitia zu Regens

burg liefen, ter Ruin alles Handels gewiß sey, indem 

alle Geldausfuhr verbothen und den hoher» Ständen 

deßhalb die Visitation zuerkannt werden wolle. Andern, 

wie Nürnberg, schien die große Entfernung dem Vor

schläge im Weg zu stehen, sie meinten, daß man deß

halb einen Tag zu Regensburg etwa halten solle, wo 

ohnehin vor fünf Jahren die erste Eröffnung wiederum 

durch Hamburg sey gemacht worden. Straßburg äußerte 

sich aber noch zuletzt ganz für die Verbindung, um so 

mehr wenn der Kaiser daö Ganze sanctionire; auch seyen 

die drey ausschreibenden, Oberländischen Städte dafür, 

sie wollten nur erst den Ausgang des zu Lübeck zu hal

tenden Hanse-Tags abwarten.

Aber freylich fiel dieser schlecht genug aus, und da- 

mit sank denn auch, wie es scheint, dieses, früher schon 

mehrere Mahle in Berathung gekommene Project in 

sein Nichts zurück.

Ss 2
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Und woö war zu erwarten, wenn man vollends noch 

die folgenden Verhandlungen auf dieser letzten, allge

meinen, Hansischen Tagfahrt vernahm?

Lübeck übergab ihre Forderungen und Rechnungen; 

sie wünschte einen förmlichen Abschluß, um wegen ihrer 

noch zu machenden Ansprüche gewiß zu seyn, und viel

leicht, um beym gänzlichen Verfall deßhalb, durch die 

etwa noch zu erhaltenden Einkünfte aus den Factoreyen, 

und den daselbst etwa noch vorhandenen Häusern sich 

bezahlt zu machen. Allein die übrigen Städte, eben 

so klug als Lübeck, monirten den angegebenen Vorschuß, 

wollten der Stadt ihre Rechnung nicht abnehmen, und 

da Lübeck vorschlug: ob es nicht gut sey, einen beson- 

dem Liquidations-Tag zu belieben und auszuschreiben; 

so antwortete Cöln: dieß möge immerhin geschehen, deß

halb werde doch niemand erscheinen. .'Als nun der Lü- 

beckische Senat über solches Verfahren der Versammlung 

seinen Unwillen erklären ließ, antwortete Cöln: wenn Lübeck 

erst die Richtigkeit seiner Forderung dargekhan, so werde i 

man sich erklären. Lübeck ward auf den nächsten allgemei

nen Hanse-Tag vertröstet, dieser ward aber nie gehalten, ; 

und alle wußten wie schwer oder unmöglich es seyn werde, ; 

eine neue, auch nur so zahlreich besuchte Tagfahrt, als । 

diese, je wieder zu Stande zu bringen. i

Eben so unnütz war und blieb alles, was über den 

fernern Beytrag der einzelnen Glieder beschloßen ward. ' 

So hieß es zwar, daß Lübeck den vier Quartier-Städten, । 

bey Abforderung des jährlichen Beytrags, auch jedes
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> Mahl dle Rechnung mittheilen, und deßhalb zuvor je- 

de» Zeit mit Bremen und Hamburg sich vergleichen solle ; 

allein was siand davon zu erwarten, da es überall so 

' höchst ungewiß war, ob irgend eine Stadt noch ferner 

c einen Beytrag liefern würde?

' , Alle Anwesenden begehrten ein geringere« Jahrgeld, 

e als ehemahls, zu entrichten, und wenn endlich nach vie»

' 1er Mühe und manchem unnützen Worte man zum Alt»

> herkömmlichen sich zu verstehen schien; so ward doch

1 nicht besser, als vordem, dafür gesorgt, diesen Beytrag

' im Fall der Noth zu erzwingen. Zwar schlug Lübeck

Vor, alle die, welche säumig in Entrichtung ihres Jahr» 

gelds wären, und drey Jahre also beharrten, ipso facto 

’ ouszuschließen; Hamburg und Bremen schienen geneigt, 

diesem Vorschläge beyzutteten: allein andern däuchke 

dieß viel zu hark. Auch das konnte nichts fruchten, daß 

Î man den Beschluß fassen wollte von allen, seit dem I.

k i6p4, mit der Bezahlung rückständigen Städten, binnen

r drey Monathen, diese ihre Rückstände beyzukreiben, da 

* *her  alles andere, als solche Summen auf Ein Mahl 

, zu erhalten standen. Auch konnten die anwesenden De» 

, purirfen nur im Innern über einen solchen Beschluß lä»

i cheln, denn sie mußten die Schwjerigkeitcn ihn auszu»

führen auf das lebhafteste fühlen.

> Bey der Frage: ob und wer zu dem Hansischen 

. Syndicale zu bestellen sey, fehlte es auch nicht an Bit» 

' terkeiten, wie es nun einmahl auf dieser'unglückseligen 

i Versammlung Sitte geworden war. Nicht ohne Wider» 
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fprud> von Hamburg und Bremen fehle es Lübeck durch, 

daß ihrer Stadt Syndikus. Dr. Brauer, dazu bestellt 

ward. Denn jenen beyden mißfiel, daß er bereits zu 

alt und nicht über See reisen könne; sie wollten »ine 

durchaus freye Wahl von den Quartier-Städten, von 

Hamburg und Bremen; sie wollten, daß er nicht stets 

in Lübeck residiren solle, sein Aufenthalt müsse wechseln, 

und Hamburg fügte hinzu, da wo die hohen Mächte 

ihre Minister hielten, da müßte billig auch des Hansi

schen Syndikus Aufenthalt seyn.

Wenn ferner Lübeck fragte: Ob es nicht gut seyn 

möchte, bey fremden Potentaten um Handelssreyheiten 

nachzusuchen; so antwortete Bremen kurz und gut: das 

hieße nur Geld nach Bösen werfen.

Als aber endlich, nach achtzehen ehrbaren Sitzungen, 

vom 29. May bis zum ii. Junius, ihre Wohlweisheiten 

so wenig förderliches zu Stande gebracht, ein Schluß 

aber gefaßt, und der Receß entworfen werden sollte; da 

entstand ein solches Geschrey, und es zeigten sich so viele 

Widersprüche, daß man nach Lübecks Meinung besser 

thun würde, gar keinen Rkceß zu versassen. Da man 

aber doch eine große Achtung für alte Sitte hegte, und 

die leere Form außerordentlich respectirte, während man 

vom alten Geiste nichts mehr besaß; so kam endlich 

ein solcher Receß, wie man ihn wünschte, in großer 

Kürze zu Stande, worin denn alle bedeutende Puncte 

ausgeschoben und unentschieden blieben, dagegen der Ab

schied nach alter Weise und in stattlichen Ausdrücken,
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unser Lübecks Siegel, aufs zierlichste ausgekertlgt ward, 

also daß die Lübeckischen Canzellisten allerdings etwas, 

der alternde und sterbende Bund aber gar nichts, da

durch gewann. Auch die Confédérations - Notel, von 

dem Jahre 1604, ward einzeln jedem abschriftlich mit- 

getheilt, mit der beliebten Verbesserung, daß Lübeck 

zwar mit den Wendischen Stödten, in der Ermangelung 

aber, da einige von ihnen, außer Stand gekommen, mit 

Zuziehung Bremens das Ausschreiben besorgen und diese 

somit den engern Ausschuß bilden sollten. 38

Dieses war, so viel bekannt ist, der letzteAct des 

weiland so mächtigen Bundes, und wahrhascig es be

durfte auch keines weitern, wenn alle andere so auSsal« 

len sollten.

Was die drey neuern Hanse-Städte, Lübeck, Ham
burg und Bremen, denen noch zuweilen Danzig, sich 

zugesellte, spater noch unternommen, das war etwas 

dem alten Bunde ganz ftemdes; mit diesem Acte, vom 

Jahre 1669, war die alte Hanse zu Grabe gebracht.

Bey solchen Gesinnungen, wie sie in Deutschland 

herrschten, wie sie in den Städten lebten, bey solchen 

Gebrechen in der innern Dersassung, die nie geheilt 

werden konnten, bey solchen Zerrüttungen im Innern 

des Reichs, bey solchem Anwochö der auswärtigen Mächte, 

was konnte anders noch erwartet werden?

SR Die Erzählung dieses letzten Tags ist nach dem ReceK, 
den Protokollen und andern Acte« diesen Tag betreff 
send, in d. Vol. 251 y. MSS. Brf. entworfen worden.
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Schon aus der Veränderung der Sprach« in den 

Verhandlungen und Beschlüßen ließ sich der Untergang 

und die Entartung abnehmen. Bis in die Mitte des 

fechsrehnten Jahrhunderts hielt sich noch die Sächsische 

Sprache mit ihrer Kürze und Energie, dann entstand 

ein Gemengsel von Sächsisch und Hochdeutsch, und zu 

Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts, als das letztere 

allein herrschend geworden war, drängten sich nun vol

lends eine Unzahl von lateinischen und Französischen 

Wörtern ein, welche den tiefen Verfall eigener Kraft- 

> und das elende Nachäffen fremder Sittkn und Ge

bräuche nur allzu deutlich beurkundeten. Geräuschlos 

hatten sich die ersten Elemente des Bundes zusammen- 

gefügt, geräuschlos löfete er sich auf. Niemand konnt« 

darüber erstaunen, jeder Verständige mußte dieß End« 

längst erwartet haben. Wie der Freund dem leidenden 

। Freunde, der vergebens der Gewalt des Todes wider

strebt, eine schnelle und sanfte Besreyung von allen 

Qualen wünscht; so mußt« jeder, der diesem Bund« 

wohlgewollt, seiner eigenen Ehre wegen, ihm ein gleiches 

Schicksal gönnen. Niemand konnte mehr helfen, denn 

eine allgemeine Ohnmacht drückte bleiern auf das Ganze.

Der Weltgeist schritt und schreitet fort, unbeküm

mert um die Klagen und den Untergang der Einzelnen; 

es wanke in sturmvollen Tagen der Glaube nicht- daß 

er über dem Ganzen walte!



Beylage.

Verzeichniß vornehmlich der gedruckten, oder 

in Druckschriften erwähnten Urkunden und 

Aktenstücke, welche zur dritten Periode 

gehören.





Beylage.

Verzeichniß vornehmlich der gedruckten, oder in 

Druckschriften erwähnten Urkunden und Acten, 
welche zur dritten Periode gehören.

1497 apud Weftmonafterium, r8> Apr.: Henrici 
Vil, Angliae régis, diploma de communi- 
cando cum rectoribus Hanzae.

Abgedruckt bep Rymer T. V. P, j. p. 112.
1498 Bahufzen, am mytweken negest na Lucie 

virgtms: Privilegium Johannis, regis Daniae, 
Hanfae Teutonicae datum.

Abgedr. bey Willebrandt, 111. S. 8?.
1499 Brüssel, 14. October: Königs Philipp von Castilien, 

Herzogs von Oestreich, Confirmation des Stapels 
zu Brügge.

Angef. im Invent. MS.

Aus dem löten und i7ten Jahrhunderte: Spécification 
und Extract aller derjenigen Privilegien und Frey, 
Heiken, so die Bürger, Einwohner und Handels
leute der Reichs- und Hanse-Städte des h. Röm. 
Reichs, aus der Messe zu lion, und sonsten allen 
andern Städten und Oertern des Königreichs Frank
reich zu geniessen haben.

Abgedr. den tünig, T.XVI. P.spec. Cent. 
IV. Th II. Forts. S. 212. — Die Ueberscbrist iss 
von tünig; in dem Texte kommt nichts von Hanse- 
Städten vor, vielmehr werden immer Nur Deut
sche Reichsstädte erwähnt. Es sind in diesem Auf-
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sahe die Auszüge aus den Privilegien enthalten, 
welche die (Ober-) Deutschen Reichsstädte von den 
König n von Frankreich, von Franzi. an bis auf 
$ub. Xlll- (1515-1617), erhalten haben. Sie be
ziehen sich vorzüglich auf die Messe zu Hon, »nd 
die ihnen daselbst bewilligten Freyheiten. Der 
AussoH ist wahrscheinlich gegen Ende des i7ten 
Jahrhunderts gemocht, und von dem Ausschüsse 
der Oberdeutschen Reichsstädte Ludwig XIV. über
geben worden, um die. Erneuerung und Bestäti
gung dieser alten Freyheiten zu erhalten. Es heißt 
am Ende: Supplient donc très humblement 
Sa Majesté, les préteurs, consuls et Sénats 
des républiques et villes impériales de Stras
bourg, Augsbourg, Nuremberg, Francfort, 
Ulm et autres de vouloir, à l’exemple glo
rieux de ses illustres ancêtres, avoir la bonté 
de rétablir à leurs marchands leurs dits pri
vilèges u. s w. — Hier ist demnach gar nicht 
von Hanse-Städten die Rede. Oberdeutsche und 
Niederdeutsche Städte sind in ihrem Verkehr ganz 
pon einander getrennt und meist feindselig gegen 
einander gewesen. Es ist gor nicht bewußt, daß 
Hanse-Städte »inen Verkehr nach Lion gehabt 
hätten. Don den vielen, in diesem Aussahe be« 
findlitben Privilegien kommt auch weiter in Han
sischen Nachrichten keine Spur vor, und ihre Ex
tension auf die Hanse-Städte ist eine bloße Er
findung des Leipziger Stadtschreibers. In den 
Privilèges des Suisses, Yverdon, 177°« 4»
kommen diese von tünig angesührten, den Deut
schen Reichsstädten von den Königen von Frank- 
reich ertheilten Freyheiten wiederum vor, obwohl 
hier und da mit einigen minder bedeutenden Ver
änderungen, wenn es anders nicht Schreib, oder 
Druckfehler sind. Es ist nicht unwahrjcheinlich,

!
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daß ber Herausgeber ber Pivilèges des Suisses 
fie aus Lunig entlehnt habe. Es find aber diese 
Auszüge der einzelnen Privilegien aus bem ange- 
fühklen Grunde weiter gar nicht in diesem Der» 
zeichnisse bemerkt worven, weil sie, unserer Ueber
zeugung noch, burchauS nicht hierher gehören. 
Auch die Waren, die in biefen Privilegien genannt 
werben. sind offenbar solche, welche die Oberdeut
schen Städte zum Theil allein hatten, und womit 
sie allein einen Handel treiben konnten.

Aus ber zweyten Halste des sechszehnten Jahrhundert« : 
Articuli per commiflarios regiae celfitudinis 
Angliae, pro componenda controuersia, Han- 
seatipis, per modum appunctuatorum, pro. 
positi.

Articuli commissariorum legatorum Anze Teutonice, 
post longas, multasque difceptationes, cutn 
commiflariis Regiae celfitudinis Angliae, pro 
componenda controuerfia, in modum appun
ctuatorum , propofiti.

Abgebr. in Höberlinö Anal. med. aevi. 
S. 204, 209. ohne baß Jahr und Tag weiter an
gegeben wären. Sie fallen, wie aus bem Inhalte 
erhellet, unbezweiselt in die Zeit ber Regierung ber 
Königinn Elisabeth. Die erste Urkunde, wie aus 
einem Ausdrucke S. 207 sich ergibt, in ober um 
das Jahr 1580, und die andere fällt vielleicht in 
die Zeit kurz darauf, einige Jahre nachher.

1503 Lissabon, iz. Jan.: König Emanuel von Portugal 
ertheilt den Kaufleuten von Augsburg und ande
ren Deutschen, die sich in Lissabon nieder las
sen , mehrere Freyheiten.

Abgebr. in I. P. Cassels Privilegien und 
Freyheiten, welche die Könige von Portugal ehe
dem den Deutschen Kaufleuten zu Lissabon ertheilt 
haben. Bremen, 1771. 4. S. 5.
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1504 vergl. 104-
--------Act of parliament. Bestätigung der Hau

st swen Privilegien in England.
Anges, bey Anderson b. d. I.

> Lissabon, Oct.. — ^nj Emanuel von Portu- 

1508 Älmeirim. 16. Marz:
gal bestätigt zwey Briefe, die er den Deutschen 
Kaufleuten g geben, daß sie zu gesanglicher Hast 
nicht sollen gezogen werden, als allein durch den 
Overrichter.

Abgevr. inI. P Cassel 6 Privilegien re. 1771. 
S. 10. ?

1507 (Nykepinge, am midtwecken na vifitationis 
Marie): Vergleich zwischen König Johann von 
Dànmark und der Stadt Lübeck nebst den Wendi» 
schen Städten und Danzig

Abgeer. in Willebrandts Hansischen Be
gebenheiten, S. 119.

— am Sondage Quafimodogeniti : Verbindung 
zwischen Lübeck und den Ditmarsen.

Anges, von Dreyer <S. 223.
—— Bergen, Frydages negeft na Sc. Matthaei 

Apoltoh : DeclaratioChristierni Königs von Däu- 
mark, von den schiffbrüchigen Gütern.

Abqedr bey Wil lebrandt, 111. S-84. Hier 
ist indeß offenbar ein Irrthum, denn im 1.1507 
regierte König Johann; entweder ist die Jahrzahl, 
der Nahme des Königs oder die ganze Urkunde 

falsch.
1508 Almeirim, s. 1504.
—— besser i;io, apud "Weftmonaft. 10.Febr.: Con- 

firmatio privilegiorum Hansae in Anglia per 
Angliae regem , Henricum Vlll.

Abqedr. und einqelchlossen in dem Privilégia 
von Eduard VI. b. Marguard S.i8Z« Beyl.v.
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ES heißt daselbst: anno regni noftri primo, qui 
fuit i $o8- Dieß muß fin Druckfehler seyn und 
ist wahrscheinlich 1510 zu lesen, vergl. den Index 
bey Rymer.

1508 Almeirim, 16. März: s. oben 1504.

1509 Confoederatio inter Fridericum , ducem Hol- 
satiae et Lubecam et Hamburgum, qua pri
vilégia ciuitatum de immunitate theloneorum 
et jure circa bona naufraga in Holsatia con- 
firmantur, Duce etiam spondente, se in con- 
troversiis Lubecensium cum Christiano II. rege 
neutres partes fecuturum.

Anges, von Dreyer S. 222,

— SiniHra (?), zo Ang. : König Emanuel von Por« 
tugol ertheilet den Deutschen Kausteuten, die in 
Lissabon wohnen, auf fünfzehn Jahre mehrere 
Freyheiten.

Abgedr. in Cassels Privilegien, Programm 
von dem Jahre 1771. S. 11.

1510 s. oben S. 1504.

--------Dalmein (Almeirim), 22. Jan. : König Emanuel 
von Portugal ertheilt den Deutschen Kaufleuten in 
Lissabon das Bürgerrecht daselbst.

Abgedr. in I. P. Cassels Privilegien; Pro« 
gramm vom Jahre 1771. S. 15.

• Lubeck, Sonnt. Jubilate: Lübecks Kriegserklärung 
gegen Johann, König von Dänmark.

Abgedr. bey Huitfeld, 1076.

1511 Eine so genannte KreuHküssung zwischen Russen 
und Hansen, des Handels auf Nowgorod und 
Pleskow wegen.

Angef. von Dreyer S. 176.

------- Die in Lissabon wohnenden Factore der Deutschen 
Kaufleute klagen bey dein Könige von Portugal, 

I <L
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daß einige dieser Foctore die Kosten zu Erlangung 
der Privilegien nicht mit tragen wollten.

Abgedr. in I. P. C o sie l S Fortsetzung der Pri
vilegien rc. Bremen, 1776. Sn.

1511 Almeirim, 7. Febr.: Abhelfung einiger Klagen der 
Deutschen Kaufleute zu Lissabon und Vermehrung 
ihrer Privilegien.

Abgedr, in I. P. Ca sse l g Fortsetzung rc. S. 7. 
Postlethwayt 11. voce treaties hat ein Privile
gium vom König Emanuel von Portugal den Deut
schen ertheilt, vom 7. Febr. 1411; allein 1411 re
gierte Fein König Emanuel daselbst, und auch kein 
Kaiser Maximilian, wovon in diesem Privilegio die 
Rede ist. Wahrscheinlich ist 1511 zu lesen, eS ist 
ober die bey P befindliche Urkunde von der bey 
Cassel unter diesem Dato verschieden.

— Lissabon, ro. Nov. : D'r König von Portugal er
klärt, daß -alle die Deutschen, welche zu tiffabon 
smd, die Kosten zu Erlangung der Privilegien 
wittragen oder aber von dem Genuß derselben 
ausgeschlossen seyn sollen.

Abgedr. in I P. C a sse l S Fortsetzung der Pri- 
vilegien. Bremen, 1776. ©.12.

1513 Malmoe, am ,St. GeorgenS Tag: Vertrag zwi- 
schen Lübeck und den Wendischen Stödten von der 
einen Seite, und Dönmark von der andern zur 

' Herstellung deö Friedens.

Abgedr. bey Huitseld, 108L

—— Copenhagen, am Dingstage nach Marie Evangé
liste: Bestätigung der Hansischen Privilegien durch 
König Johann von Dönmark.

Anges, von Dreyer S.49-
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1513 Copenhagen, am dage Sunke Annen: Privilegium 
Königs Christian IL von Dänmark für die Hanfe« 
Städte.

Abgedr. bey Willebrandk, III. S.84.

1515 Copenhagen, am Sonnavende infra octauas as. 
fumptionis Marie virginis: Privilegium Chri« 
stierni von Dänmark dem Kaufmanne in Norwe
gen verliehen.

Abgedr. bey Willebrandk, HL S. 86.

—— Evora, 24. Dec. : Privilegium Johanns HL Kö
nigs von Portugal, für die fremden Kaufleute in 
Lissabon, noch Caffels Progr vom Jahre 1776. 
S.iz.ist falfch, und gehört zum J. 1524, f. dasselbe.

iS*?  Lissabon, 28. Apr.: Emanuel, König von Portu- 
gak, erklärt die Kaufleute von der Hanse für Deut
sche, ertheilt ihnen dieselben Privilegien, die jene 
genießen, und sollen sie dauern, bis er sie ihnen Ein 
Jahr zuvor auskündigt.

Abgedr. in I. P. Cassels Programm v. I. 
1776. S. 15.

—— Lissabon, ,8-Sept.: König Emanuel von Portu« 
gal erklärt die Hanseaten der Privilegien der Deut« 
scken Kaufleute theilhaftig, und dürfen sie, bis zum 
Belauf von 10000 Ducaten und darüber, Han» 
delögeschäste betreiben.

Abgedr. in I. P. Cassels Programm vom 
Jahre 1776. S. 16.

——- Almeirim, 8- Dec.: König Emanuel von Portu, 
gal besrevt die Oesterlinge von allem Zoll von dem 
durch sie etngesührken Schiffbauholz«.

Abgedr. in I. P. Cassels Programm vom 
Jahre 1776. S. 13.

in. Tk
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1520 Calefii, îo. Jun. : Declaratio Henrici VIII., 
regis Angliae, de tractando cum ambussiato- 
ribus Hanfae Teutonicae.

Abgedr. bey Willebrandt, III. 86. Ry
mer T. VI. P. 1. p. i Z6.

1523 Lübeck, 15. Febr.: Allianz zwischen der Stadt Lü
beck und dem Herzoge Friedrich von Holstein gegen 
König Christian II. von Dänmark.

Abgedr. bey Huitfeld 1202.130$.

— Lubeck, Mandages negest na Inuocauit: Lü
beck und ihrer Verwandle Manifest gegen König 
Christiern von Dänmark.

Abgedr. bey Willebrandt, II. S. 129; Dä
nisch bey Huitfeld 1226.

--------Strengnäs oder Strengenihe, Mittwochs in den 
Ockaven corporis Christi: König Gustavi in 
Schweden Privilegium für die Stadt Lübeck, Dan
zig und ihre Verwandten, und besonders die Da
selbst befindliche Holmenfahrer • Gesellschaft be
treffend.

Abgedr. bey Lünig P. 5p. Cont. IV. îh. I. 
1347; Marquard Beyl. lir.5. S.259; Wil- 
lebrandt II. 137.

1524 Copenhauen, am dage aflumptionis Marie: 
Friedrichs 1., Königs von Dänmark vorläufige 
Confirmakion der Privilegien in Norwegen.

Abgedr. bey Willebrandt, III. S 88.

—— Malmve, 1. Sept. : Schiedsrichterliche Urkunde 
der Wendischen Städte für die Könige von Dän
mark und Schweden.

Abgedr. bey Huitfeld 1271.

--------Copenhagen, ii.Sept. : Friedrichs!., Königs von 
Danmork, Bestätigung der Privilegien vor die 
Wendischen Hansee-Städte und Dantzig, daß st«
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nach Schonen und in andere Dänische Provinhien 
freye Handlung haben sollen.

Abgedr. bey Marquard Lit. E. i. S- 24z. 
Lünig T. XIV. Pars fpec. Cont.IV. Th. II. 
Fores. S. 45-

1524 Evora, 2^.Dec.: König Johann III. von Portu- 
gal befreyt die fremden Kaufleute zu Lissabon von 
der einheimiscl'en Kleid,rordnung, und erlaubt ih
nen auf Mauleseln und Pferden zu reiten.

Abg.bey Cassel in seiner Forts, der Programme 
von dem Jahre 1776, S. 13.14. Die von ihm 
angeführte Jahrzahl 1515 ist aber offenbar falsch, 
denn damahls regierte König Emanuel, nickt K. 
Johann. Das AIS. Brf. Vol. 24s. hat 1524 und 
statt den 24. Dec. den 23.

1528 Lissabon, 26. Aug.: König Johann III. »onPor
tugal bestätigt den Oesterlingen das vom König 
Emanuel ihnen ertheilte Privilegium vom 8. Dec. 
iS«?.

Abgedr. in Cassels Programm vomI. >776.
S. 13. , I

--------Lissabon, 2. Sept. : Johann III., König t>on Por
tugal. bestätigt die von seinem Vater, den 18. Sept, 
des Jahrs 1517, den Oesterlingen und Hanseaten 
ertheilten Freyheiten.

Abgedr. in I. P. Cassels Fortseh. Progr. 
vom Jahre 1776. S. >8.

—— Lissabon, 2. Sept. : Johann III., König von Por
tugal , bestätigt die von seinem Vater, d. 28. Lpr. 
des I. 1517, der Stadt Lübeck und den Hansen er
theilten Privilegien.

Abgedr. in I. P. Cassels Forsch. Programm 
vom 1.1776. S. 19.

Tt 2
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IJ39 Middeweken na Petri et Pauli apostolorum: 
Verbindung zwischen Lübeck und den Ditmarsen.

Anges, von Dreyer, S 233.
1532 Kopenhagen, Donnerstag nach Philippi Jacobi: 

Entwurf eines Vertrags zwischen König Friedrich I. 
von Dönmark und Lübeck nebst den Wendischen 
Städten gegen die Holländer.

Abgedr. bey Huitseld iZ84-
—— Kopenhagen, Freytag nach Margarethen Tag: 

Urkunde, wodurch Friedrich I. von Dönmark den 
Lübeckern verspricht, ihr Interesse beym Abschluß 
mit den Niederländern zu wahren.

Abgedr. bey Huitseld 1390.
--------Kopenhagen, 9. Jul. : Vertrag zwilchen dem Kö

nige Friedrich I. von Dönmark, den Holländern 
und Wendischen Städten.

Abgedruckt bey Huitseld 1389.
—- Bergen, vp Weynachten -mein, 24.Dec.: Er

klärung wegen eines Aufruhrs, so zwischen den 
Schotten und dem Kaufmann in Bergen vorge- 

fallen.
Abgedr. bey Willebrandt III. 89.

. I534 Lübeck: Verbindung zwischen Lübeck und dem Gra
sen Christoph von Oldenburg.

Abgedr. bey Huitseld 1415.

—. Lubecae, vltima Maji: Oratores missi per 
fenatores villae de Lubicke ad tractandum 
de quibusdam injuriis, Domino régi (An- 
gliae) illatis, per pontificem Romanum.

Abgedr. bey Rymer T. VI. P. 2. p. 214.

1535 Lübeck. Mandates negest na Joannis Baptiste 
decollationis : Zwey Rcceffe und Willkühren der 
Hansischen Städte, gegen den Ungehorsam des 

Comloirs zu Bergen.
Abgedr. bey Willebrandt, S. 90.91.
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1536 Homburg, 14.Febr.: Friede Zwischen König Chri« 
stian d. 111. von Danmark und der Stadt Lübeck.

Abgedr. bey Huitfeld 1473»
153*  Paris, 20. Jan : Privilegium König Franz 1. 

von Frankreich für die Hanse-Städte.
Abgedr. bey Marquard, Beyl. Lit. B. S. 

20. woselbst fälschlich Franz II. als der Geber die« 
ses Freybriefs angeführt wird; Lünigg R. A. 
T. XIV. P. spec. Cont. IV. Th. II. Forts. Nr. 17. 
© 48î Dumont T. IV. PJL ifo; Leib
nitz C. I. G. D. Mantifla 179; Léonard 
recueil des traités, T. 11L

*538 ..... 26. Febr : Einigung und Verständniß 
zwischen den Städten Homburg und Magdeburg 
wegen der Schifffahrt und Niederlage.

Abgedr. in Widerlegung des von der Stadt 
Leipzig angemaßten StopelrechtS, S.77; Wal- 
theri sing. Magdeb. iX. 424.

—— Paris, 18 Dec. : Lettres Patentes portant con
firmation des privilèges des proconsuls, sé
nateurs, marchands, anciens, aldermans, ma
nants et habitans des villes et citez de la na
tion et Hanse Teutonique dits Ofterlins. Reg. 
le 17.Juill. i$42.

Anges, in Blanchard compilation chrono
logique des ordonnances des rois de France, 
T. I. s 20.

1540 Lübeck, Fridages nah natiuitatis Johannis 
Baptiste: Verabscheidung gemeiner Hansischen 
Städte, dem Comtol'r zu Bergen ertheilet.

Abgedr. bey Willcbranbt, 111. S.93.
154s Antwerpen, 9. Febr.: Vertrag zwischen der Stadt 

Antwerpen und den Hanse-Städten.
Abgedr. in Lünigs R. A. T.XIV. P. spec. 

Cont. IV. Th. II. Forts. Nr. >8. S. 49-i bey 
Marquard Beyl. Lit. H. S 282.
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*547 apud Weftmonafter., 20. Jun. : Eduardi VI., 
régis Angliae, confirmatio privilegiorum 
Hanfae.

Abgedr bey Marquard, Beyl.lit.D S.16;; 
LünigsR.A I XIV. P.fpec. Cont.1V. THU. 
Forts. Nr. 19 S 54.

—— Coldingen, 16. Febr. : Privilegium Königs Chri» 
stian III. von Danmark.

Erwähnt von Dreyer, S 49.

?1549 Kopenhagii, 16 Maji; Extractum ex Fride- 
nci IL, régis Daniae, decreto pro civitatibus 
Hanfae?

Abgedr. bey Werdenhagen, P. III. p. 26s. 
Es ist die Jahrsmhl oder der Nahme des Königs 
falsch, denn bekanntlich hat Friedrich 11. »001559- 
1588 regiert. Der Inhalt findet sich in früheren 
und späteren Privilegien.

1553 Suspension der Privilegien des Stahlhofs zu 
iondon.

Angef. von Anderson T. II. p. 90.

155s à Paris, lO.Janv.: Privilège de Henri IL, roi 
de France, pour les villes Hanféatiques.

Abgedr. in Marquard Beyl. B. S. 21; in 
lüntgs R. A. T. XIV. P. spec. Cont. IV. 
Forts. Th II Nr. 20. S 58; Dumont T.1V. 
P. III. fji Léonard recueil T. 111; Lon- 
dorp VII. ; Recueil des traitez de paix 
T. IL 694.

1552 Auszug eines Prlvilegii Christians III., Königs 
von Danmark.

Abgedr. bey Dreyer, S. 105.

1553 Londini, m. Octob.: Stephani, "Wintonien- 
fis epifcopi, regni Angliae fummi Cancellarii 
et confilii Anglicani, recefl’us cum legatis
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Hansae, quoconuenit vt decretum de refigna- 
tione priuilegiorum et libertatum Hanseatico- 
rum in manus regias, tempore Eduardi VI. 
promulgatum, eis non debeat praeiudicare, 
quo rtiinus merces fuas deinceps invehant et 
commercia in Anglia libere exerceant.

Anqef. bey Dreyer, S. 38o.

*553 apud Westmonaster., i.Nov.: Mariae, re- 
ginae Angliae, confirmatio privilegiorumHan- 
featicorum et concordiae Trajectinae.

Anqef. von Dreyer, S. 280-281; er rech« 
net biffe Urkunde zu dem Jahre 155.4, da es aber 
daselbst heißt ann. regni mei primo, so muß 
1553 gelesen werden, yergl. Rymers Index bey 
diesem Jahre.

1554 apud Weftmonafterium, if.Jan.t Maria re- 
gina Angliae, pro mercatoribus de Stillyard.

Abgedr. bey Rymer» T. VI. k. ). p. if.

— apud Weftmonaderium , 17. Jan.: Déclara-, 
tio Mariae, reginae Angliae, pro mercatori
bus de Hanfe.

Abgedr. bey Rymer, T. VI. P. J. p. 1s. und 
schlechter bey Willebrandt, UI. S.94-

—— ©ottorf, 15. Jul. : Schreiben Herzogs Adolffs von 
Holstein an dessen geheimen Secretarium Georg 
Cörper, wegen der Stadt Kiel, in wiefern sie zur 
Hanfe gehöre.

Abgedr. bey Wislebrandt, III. S. 95

____ Lübeck, 22. Jul : Statuta des hündischen Conthors, 
wie dieselbe von gemeiner Erb-Anse-Stadt Ge
sandten zu Lübeck aufs neu übersehen und in Ord- 

nun g versaßet worden.
Abgedr. bev Marguard Beyl. D. S.208; 

Lünig, T.XIV. Pars fpec. Cont.lV. Forts.
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Th. H. Nr. ai. S. 59. Die nach einem Ms. 6e. 
merkten abweichenden lesearten, bey Haeber- 
lin anal. med. aevi, p. iyi.

1555 Odensehe, 20. Sept.: Notul des Compromisses 
zwiscben I. K. Maj. v. Dänemark und den An» 
sehe Stetkern.

. Abgedr bey Willebrandt, III. 96.
1556 Nicolai Wolff, Secretarii Lubecensis, Sum

marische Enzellung etlicher furnrhrner Frei- 
heitten und Pterogativen, wider welche 
gmeine Erb. Ansestett in dem Königreich En- 
gellandt zu mercklichem Abbruch Irer althen 
Pnutlegien vnd Gerechtigkeit, am höchsten 
beschwerdt werden. Neben einer Artickels- 
weifs angehenckten erclerung, was Schaden 
und Mifshechligkeit gmeinen Erb. Stetten und 
derselben Bürgerschaft zu erwarten, so sol
che Beschwernus nicht am förderlichsten hin
weggenommen und abgeschafft werden soll
ten v zusambt auch vilen angehenckten Ar
tikeln, waruff gmeine Erb. "Wendische und 
Quartir Stett, so amTagMargrethe negst bin
nen Lubeck verfamlet gewest, den andern 
famptlichen vnd algememe Erb. Antzestett 
vff Dionisii fchirstkuntftig zu Tag vorschrie
ben, für Rathfam angesehen vnd hochnothig 
eracht haben.

Abgedr. in Haeberlin analect. med. aevi. 
p. I7I-

*558 ...... Scripta assertio jurium Hansea- 
ticorum circa domum Styliard.

Abgedr benM 0 rquard, Lit. D. S. >84.
—— Moscou, im Jul : Begnadigungsbrief des Rujsi. 

fchen Czaren, 'Feodor Jwaniwitz, für tübrck und 
andere Hanf«. Städte.

Abgedr. bey Willebrandt, HL »Lz.



, — — 66$

i$6o Odensee, 25, Jul.: Odenseeischer Receß und Con- 
firmotivn der alten Privilegien in Dönmark und 
Norwegen, burd) König Friedrich H,

Abgedr. in Marquard Lit. E. 4. <5.249- 
255; Lünigs R. A. T.X1V. P.spec. Cont. IV. 
Th. ll. Fortsetzung S. 8Z; Dumont V. P. 1. 
67; Aitzema Saaken van Staat en Oorlogh 
ed. in fol. i. 77.

—— Odensee, 2;. Jul. : König Friedrichs II. vonDä- 
nemark Confirmation oller von seinen Vorfahren 
den Hanfeestädten ertheilten Privilegien.

Abgedr. b tünig, T. XIV. P. spec. Cont. IV. 
Th. II. Forts. S.89. Marquard a a. O- <8.256. 

HH Stockholm, 24.Jul.: Bestätigung der Hansischen 
Privilegien durch König Erich von Schweden.

Anges, von Dreyer, S. in.

Brüssel, 15. Jaii.: Philippi!., König von Spa- 
nie», bestätigt die den Hansen kn den Niederlan
den durch die Herzoge Anton und Johann von Bra
bant ihnen ehemahls ertheilten Freyheiten.

Abgedr. bey Marquard,Beyl. Lit.H. S 289. 
Dieser Schriftsteller führt die Jahrzohl 1567 an; 
in den MSS. Brf. Vol. 220. findet sich eine, mit 
der bey Marquard abgedruckten, völlig gleichlauten
den Confirmation, auch das Datum ist sich durch
aus gleich, nur die Jahrszahl ist verschieden. Das 
MS. hat 1561, und wahrscheinlich ist dieß die rich, 
tige jeseart.

1562 apud Westmonast., 2.Jan.: Schreiben der 
Königinn Elisabeth von England an die Stadt 
Lübeck, worin sie diese bittet als Bürge für eine 
Geldanleihe einzutreten, welche sie bey ihren Nach
barn zu machen gedenkt.

Abgedr. bey Willebrandt, IL S. 175. — 
Er führt dieß Schreiben unter dem Jahre 1561 auf,
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da es aber daselbst heißt: 2 die Januar 1761, 
regni vero nostri quarto, so ist oieß, nach der 
Engliscien bekannten Rechnung, vergleiche Ry
mers Index, das Jahr 1562, 

1564 De Schrage tho Neuwgarten.
Abgedr. bey Willebrandt, III. S. 100. 

Hockst wahrscheinlich ober ist 1504 zu lesen, ver» 
gleiche dasjenige, was im Text deßhalb angeführt 
worden.

1566 Paris, au mois de Juillet: Lettres Patentes 
portant confirmation des privilèges accordés 
aux marchands des villes de la Hanse Teuto- 
nique. Reg. le 21 May, 1767.

Anges, von Blanchard in s. compilation 
des ordonnances des rois de France, T. 1.90g. 

1567 vergleiche i;6i.
——— Hamburg, .... : Erster, zwischen der Stadt Hom

burg und den Englischen Adventurieren wegen ih
rer zu Hamburg zu haltenden Residenz, geschlos
sener Vertrag.

' Anges, in dem Vertrag von dem Jahre 1611; 
f. unten b. d. I.

1570 Stockholm, 24. Febr.: Stettiner Vertrag zwi
schen Lübeck und König Johann von Schweden.

Abgedr. bey Marquard, Beyl. lit. F. 2.
S.262; Lünig, T.XIII. P.sp. Lont.IV.Th. I. 

■ 1360.
1571 Lübeck, 15. Feb.: Receflus Hànsae (das Comtoir 

zu Bergen betreffend).
Abgedr. bey Willebrandt, III. S.in.

—— Stockholm, 24. Feb. : Bestätigung der Privilegien 
in Schweden durch König Johann.

Angef. von Dreyer, S. in. Es scheint in
deß, daß sich diese Urkunde vorzüglich nur auf 
Lübeck bezogen hat.
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(ij7a Lübeck) C d. : Statuta des Antiverpischen Contors.
Abgedr. bey M a r gua r d, Beyl. Lit. H. S.?oi; 

lûnig, T.X1V. P. Fpec. Cont. IV. Th. IL Forts. 
S y8.

— Lübeck, trinitatis: Statuta des Bergischen Con- 
thors.

Abgedr. bey Marquard, Beyl. Lit. Z. S. 
733; Lünig, T.XIV. P.spec.Cont.IV. Th.II. 
Forts. S 90.

1576 Dersckiedene Aktenstücke, die Verhandlungen Han» 
stscher Angelegenheiten auf dem Reichstage zu Re
gensburg betreffend, im Auszuge.

Abgedruckt bey Haber lin N. T. Rg. B. X. 
404-415; B XL XII. S. 256 ff.

1578 ... . Aushebung der Hansischen Privilegien in 
England, durch die Königinn Elisabeth.

Anges, in C h a 1 m e r’s collection of treaties, 
I. 99. von Anderson, 11. 14Ç.

1579 .... Beschluß der Hanse » Städte eine Abgabe 
von 7è Proccnt von allen, bey ihnen durch die 
Engländer ein - und auögesührren Gütern zu er
heben , und Repreffalien von Seiten Englands.

Anges, von Anderson, II. 146.
------- Receß (des Hanse-îags von diesem Jahre) die 

Confédération betreffend.
Abgedr. bey Willebrandt, Vorbereitung, 

I. S. zo.
--------Lübeck, ii. Aug. : Extractus Protocolli des zu 

Lübeck gehaltenen convent. Hanfeatici.
Abgedr. bey Willebrandt, Hl. S. i'6.

1580 Articuli, per commiflarios regie celfitudinis 
Angliae, pro componenda controversia, pro- 
pofiti.

Siehe oben zu Anfang des sechszehnten Jahr
hunderts.
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1581 Lübeck, 6. Aug.: Der Stadt Lübeck, samt gemei« 
ner Hanse - Stell, Schreiben an die Röm. kais. 
Majestät.

Abgedr. im Auszüge in Häberljnö n. Teutsch. 
Rg B12. S. 267. Es kommen daselbst und in 
den folgenden Banden mehrere Auszüge aus Schrif
ten vor, die in den Englisch - Hansischen Angele
genheiten am Reichstage sind verhandelt worden, 
ein vollständiger Abdruck aber nicht.

1582 Verschiedene Acten-Stücke, die Verhandlung Han
sischer Angelegenheiten aus dem Reichstage bettes» 
send, im Auszuge.

Abgedr.bey Häberlin n. Teutsch.Rg. B Xll. 
S. 2)2ff. vergl. Hofsmanns Samml. von Ur
kunden , Th. 1. besonders S. 510 ff.

—— Augöb., 27. Sept.: Kaiser Rudolphs II. Résolu- 
tion aus der Englischen Gesandten Anliegen, die 
den Hanse.Stätten in England entzogenen Pri
vilegien betreffend.

Abgedr. bey jün ig, T. XIV. P. fpec. Cent. 
IV. Th II. Forts. Nr.26. ©. 123; Hagemeier 
de foedere ciuitatum Hans. Beyl. Nr. 4.

1583 Grenvici, 10. Cal. Maji: Litera Elifabethae, 
reginae Angliae, ad Rudolphum Caesarem.

Abgedr. bey Hagemeier, Beyl. Nr. 5.

—— Ebersdorf, 7. Jun. : Responsum Rudolphi Im
perators ad Elifabetham, reginam Angliae.

Abgedr. bey Hagemeier, Beyl. Nr. 6.

1585 à Dorpat, 16. Juill. : Lettre de Stanislas Loch- 
nitzky, secrétaire et économe du roi de Po
logne à Dorpat, aux bourgeois de Lubeck 
établis dans leur comtoir à Plescov.

Abgedr. in Scherer commerce de laRuflïe, 
T. 11. 167.
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>585 Plescov, 28. Juil. i Réponse des dits bour
geois de Lubeck à Stanisl. Lochnitzky.

Abgedr. bey Scherer 1. c. T.IL 169.

—-- London, 3- Oct. : Antwort der Königinn Elisabeth 
von England den Hansischen, besonders Hambur
gischen Deputirkkn ertheilt.

Anges, in d. Notariats-Instrument vom 
Oct. 1587 in (Pratjen's) Herzogth. Bremen und 
Verden, Samml. 6. S. 226.

1587 Auricae, »f.Jun.: Literae Eduardi, comitis 
Frisiae orientalis, ad Elifabetham, reginam 
Angliae.

Abgedr. bey RymerT. VIL P.I. p. 4. 

—— Coloniae Agrip., 29. Jul. : Literae consulUm 
et senatus Imperialis ciuitatis Coloniae Agrip- 
pinae ad Elifabetham reginam Angliae.

Abgedr. bey Rymer, T.VII. P. ». p.6. 
Rubricirt unter dem angeführten Jahre, unter
zeichnet , doch scheint dieß ein Druckfehler, 1546, 

— Hamburg, 22. Aug : Decret des Raths zu Ham
burg für die Englischen Adventurierer ihrer be
gehrten Residenz wegen.

Angcf. in dem Notariats-Instrument vom 
Oct. des Jahrs i<87 in (Pratjen's) Herzogthümer 
Bremen und Verden, Samml. 6. © 229,

——- Stadae (zwischen August und October): Priuile- 
gia, quae a senatu et ciuitate Stadensi Angli- 
cae focietati, ibidem reiidentiam et negotia 
fua habiturae, conceduntur.

Abgedr. in (Pratjen's) Herzogthümer Bremen 
und Verden, Samml. 6. ©. 211.

•-------Stade, HI. October: Inftrumentum notariatus
wegen dessen, was A. i;87 den 28. und Zo. Oct. 
von den Abgesandten des Raths zu Hamburg auf 
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dem Rarhhause zu Stade, wegen der Enqellandi- 
schen Gesellschaft vorgetrogen, und von Seiten des 
Roths zu Stade darauf geantwortet worden

Abqedr. in (Pratjen's) Herzogthümer Bremen 
und Verden, Somml. 6. S. 222.

i;88 tübeck, 15. Jun.: Interims - Vergleich zwischen 
denen Städten Lübeck und Homburg an einem, 
dann der Stadt Lüneburg <un andern Theile, we 
gen des Zolls zu Eßlingen.

Abqedr. bey Lüntg, T. XIV. P fpec. Cont. 
IV. Th II. Forts. S 649; im rechtlichen Beden
ken über die Freyheit der annonae Luneburgen- 
sis von den Zöllen zu Ehlingen, tüneb. 1708. 
Bcyl. F.; in der Bergedorstschen Landesverfas
sung, 749.

--------(int Jahr van Schoppinge der Weldt 7096) 
Mufscow, Jul : Privilegium des Kaisers und 
Großsürften aller Neusten, Feodor Jwanowih, sür 
die Lübecker und andere freye Städte.

Abgedr. bey Wiliebrandt, III. S. 163.

1589 tiffabon, 19. Dec. : Bestätigung der Privilegien 
der Deutschen Niederländischen und fremden Kauf, 
leute in Portugal, durch König Philipp II.

Abgedr. in I. P. Cassels Fortsetzung, Pro
gramm vom Jahre 1776, S. 14.

1591 Lübeck: HanstscheS Seerecht und Schifferordnung.
Abgedr. bey Werdenhogen, P. VI. S. 10;; 

Engelbrecht corp. jur. naut. I. 116

" Grenowici, 4. Maji: Elifabetha, regina Angl., 
ad Chriftianum, ducem Saxoniae

Anges, in der Antwoi t des Kurfürsten und Her
zogen Christians, vom io. Aug. i;-r, bey Rymer 
I. i. 61.
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159< Grenowici, 9. Maji: Elisabeths, regina Angl.» 
ad Casimirum comitem Palatinum.

Anges, in des Pfalzgrafen Antwort, vom 7. Jul. 
desselben Jahrs, Rymer, VII. 1. 58«

—— Heydelbergae, 27. Jul. : Litera Johannis Ca- 
fimiri, comitis Palatini Rheni, ad Elifabe- 
tham, reginam Angliae.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 1. p. f 8«

------ Waltheimii, 11. Aug. : Litera Chriftiani, Ele- 
ctoris et ducis Saxoniae, ad Elifabetham, re
ginam Angliae.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 1. p. 61.'

—— Elbingae, vltima Octobris: Ad reginam An
gliae , Elifabetham, a proconfule et conlule 
ciuitatis Elbingensis literae.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 1. p. 76.

1593 Warfoviae, 20. Januar.: Sigmundi, régis 
Poloniae, litera ad reginam Elifabetham 
Angliae super fede mercatorum Anglicorum 
Elbingae confirmanda.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 1. p. 87« 
Rubrieirt unter dem I 1592, allein unterzeichnet 
'59'.

— Hamburg!, ,24. Augusti: Proconfulum ec Se- 
natorum urbis Hamburgenfis literae ad regi
nam Angliae, Elifabetham, super justitia de- 
negata.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P.'. p. y8-

—— Elbingae, 1;. Decembris: Literae proconfu- 
lum et confulum ciuitatis Elbingensis ad re
ginam Angliae Elifabetham, super resident!» 
mercatorum Anglica ibidem.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 1. p. 10;.
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1593 Pragae, if. Jul.: Litera, nomine Imperato- 
ris Rom. Rudolphi II. ad Elifabetham, regi- 
nam Angliae, scripta super propofitionibus 
Christophori Porchingini.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. i. p. irz. 

1594 Stockholm, 25. Jun.: Privilegium Königs Sieg
mund von Schweden.

Angef. von Dreyer, S. in. Es scheint je. 
doch sich bloß auf Lübeck bezogen zu haben.

- ?... 27. Jun. et fqq. : Negotiationes Chri
ftophori Parkins, legati reginae Angliae, Eli- 
fabethae, apud Imperatorem Rom. Rudol
ph um II. transactae.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. 1. p. 149. 
Nach Häberlin N.T.R.G T.18, S. 129u.ff. 
ist es wahrscheinlich, daß Rymer diese Unterhand
lungen unter ein falsches Jahr gesetzt hat.

1595 Extract, recels, ciuitatum Vandalicarum (da- 
Comtoir zu Bergen betreffend).

Abgedr. bey Willebrandt, III. S. >>8.
—— Lübeck, >8. Sept. : Lübecks und der Hanse»Städte 

öffentliche und geheime Instruction für ihren Ab
geordneten noch Rußland, Zacharias Meyer.

Abgedr. bey Willebrandt, II. S.277 279. • 

>597 Prag, i.Aug.: Mandat des Kaisers, Ràlph II. 
gegen die Engländer.

Abgedr. im Auezuge bey Höberlin, B.20; 
Metern, BuchXIX. S 819; Khevenhiller, 
Buch V. S. 1986. Jedoch mit fatschen Jahrs
zahlen. Vollständig in Mosers Sammt, der 
Cravß-Abschiede, Th. g. S 258.

—— Embdae, iß-Octobris: Literae excufatoriae 
consulum et fenatorum vrbis Embdae Frisiae 
orientalis ad Elifabetham, reginam Angliae.

Abgedr. btp Rymer, T. VII. P. 1. p. 19z.
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1597 Groningae Frifiorum, pridie Cal. Novembr. : 
Literae conlulum, lenatus et tnbunorum pie- 
bis civitatis Groningenfis ad Elifabetham, re- 
ginam Angliae, quibus denunciant fe para- 
tos elfe mercatores Anglicanos excipere.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. t. p. 19s. 
— Gottorp, Cal. Decembr. : Johannis Adolpht, 

ducis Seleswigae, Holsatiae etc. literae ad Eli
fabetham, reginam Angliae, super edicto Im. 
peratoris Rudolphi II. contra mercatores gen- 
tis Anglicanae.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. i» p. 196. 

— n. Dec.: Schreiben der Königinn Elisabeth von 
England, wegen des kaiserlichen Mandats, an 
Georg Friedrich, Markgrafen von Brandenburg, 
nebst einem andern an den damahligen Kurfürsten 

von der Pfalz.
Angef. aus d. indice MS. Onoldin. in Ha» 

berlina N. T. R. G. Th.21. S. 506.

—Harburgi, 11. Dec. : Ottonis, ducis Brunsui- 
cenfis, literae ad Elifabetham, Angliae regi
nam, super edicto Imp. Rudolphi II.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. ». p. 196. 

1598 Lübeck, 3.Aug.: Mandat Lübecks und anderer Hanfe» 

Städte gegen Vorkauf.
Lüntg, P. gen. Th I. p.sot, 

-------- .... iZ. Ian.: Die Königinn Elisabeth von
England verweist die Hansen aus England und 
bestehlt ins besondere denen auf dem Stahlhof zu 
London, daß st, ihn bis z. -8 Jan. verlassen sollen.

Abgedr. in Wheeler's tr. of commerce 
nach Mösers patr. Phant III. 173. Anges, ht 
Hâbrrlina N. T R G Forts, von Senken» 
berg, B ai S 506, nach d. Ind. MSS. arch. 

Onold. T.LXXI. Nr. y.

in.
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1598 ♦ ; • • i.März: Bittschrift ber Hanse.Städte 
on den Reichstag zu Handhabung des kaiserlichen 
Mandats vom vorigen Jahre.

Angef. in Höberlin's N. T. R. G. Th.-r. 
nach d. Ind. MSS. arch. Onold. T. LXXL Nra. 
woselbst verschiedene andere hierher gehörige Acten« 
stücke und Schreiben erwähnt werden.

1599 • • • . 20.Aug.: Verbot des Königs von Schwe« 
den, îübeckische Schisse zu beste chten.

Abgedr. in Stier man Sämling, I. 447.

•— Embdae, ie. Nov. : Consilium fenatusque 
vrbis Embdae in Frisia oriental! literae ad 
Elifabetham, reginam Angliae, super com- 
mercio libere exercendo.

Abgedr. btp Rymer, T. VII. P.i. p.ao6.

In den ersten Iahrzehenden des siebenzehnttn Jahrhun
derts: Honorabilium Hanfeaticarum civita- 
tum statuta et ordinationes, live receffus, 
juxa conceptum D. Domanni, Synd. Hanfae.

Abgedr. im Auszugs bey Werdenhagen, 
F.IV.S.57.

In der zweyten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts: 
AH'ertio jurium Hanseaticorum circa curiam 
seu domum Styliardanam et eo pertinentl- 
bus aedificiis, juribus et immunitacibus, us- 
que ad Gildhallam Teutonicorum inclusive.

Abgedr.bey Marquard Beyl. Lit. D. S 184. 
Zu Folge von Dreyers fpec. jur. pnbl. Lubec. 
circa j. naufrag. p. 271., ist diese Schrift im 
Jahre 1657 im Druck erschienen.

löoi Stadae, 3. Feb. : Consulum et Sënatorum rei- 
publicae Scadensis lirerae super mercaturae 
commercio cum Anglis redintegjando.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 2. p.n.
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i6o2 Ham(r?)burgi, pridie Calend. Mardi: Otto- 
nis, ducis Brunsvicenfis, literae ad Elifabe- 
tham, Angi. reginam.

. Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. r. p. 24.

Pragae, J. Aug.: Imperator R. RudolphusII. 
ad Baronem de Menckwitz, super controuer- 
siis inter reginam Angliae, Ehsabetham > et 
villas Hanfeaticas.
ib. eod.: Imperator ad Ducem Brunsvicensem.

—— ib. eod. : ------ — ------ Holfteinensem
super antedictis controversiis.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. 2. p. 42.4 J.

------ Otland. 27. Aug.: Literae reginae Angliae, 
Elifabethae, ad archiepiscopum Bremensern.

___ ib. eod.: Literaereginae Angliae, Elilabethae,
ad proconsules ciuitatis Sradeniîs.

*----- ib. eod. : Literae reginae Angliae, Elifabethae,
ad proconsules ciuitatis BremenGs.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 2. p. 47.

------ Otland. jo. Aug.: Literae reginae Angliae, 
Elifabethae,zad Ottonem Ducem Brunsvi
censem. Z

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. 2. p. 46.

------ Bremae, 26.Sept.: Literae legatorum Anglie 
ad Ottonem, ducem Brunsuicensem,

—— Harburgi, 7. Octobr.: Praefati ducis refpon- 
sio ad praefatos legatos.

Abgedr. bey Rymer, T.VII. p.2. p. 47.

Bremae, 14. Octobr.: Legati Angl. apud ci. 
vitatem Bremensern ad Rob. Cecill, militem, 
principalem fecretarium reginae Elifabethae 
Angliae.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. 2. p.47, 
Un a
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i6o2 Harburgi, 19.Octobn: Otto dux Brunsv.et 
Luneburg. ad legatos Angl.

Abgedr. ebendas, p. 49.

—— Bremse, 19.N0V. : Ad, reginam Elifabetham 
Angl. a Barone Mioquitz. . -

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P. r. p. y 3.

—— (Lübeck) Dec.: CredenH-Brieff ber Hanse-Skâdte 
an den Großfürsten, Boris Feodoroivih, aller 
Neusten.

Abgedr. bey Wlllebrandt, III. 139.

——— Bremae, 1. Dec.: Literae a Commiflîonariis 
Angl. apud Bremam ad Confiliarios privati 
confilii reg. Angl. super progreflu tractatus 
cum Commiffionariis Daniae et Barone de 
Minckwitz.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. 1. p.fj.

—— Bremae, z. Dee. : Literae ab eisdem adDmn. 
Cecill.

Abgedr. ebendaselbst, p. s 9.

— (Lübeck) 3. Dec. : Instruction und Befehlig für die 
Hansischen Gesandten, was sie bey dem Großfür
sten von Rußland werben sollen.

Abgedr. bey Willebrandt, III. S. 140. «

1603 Whitehall, f. Jan.: A Dominis Consiliariis 
reginae Angl. Elifabethae ad commiflionarios 
apud Bremam refponloriae.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P. 2. p. 60.

—— Lübeck, f. d. : Schrage oder Ordnung des Kauf» 
manng zum Reußlande Residierende. Uebersehen 
und von neuen bey eingebracdt.

Abgedr. bey Marquard, Beyl. Lit. G- S. 
973; Lünigs R. A. P. fpec. Cont. IV. Th. I. 
S' IZ7>; im Auszugs in Marpergers Mosco» 
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witischem Kaufmanns, 108; Scherer commerce 
de la Russie. T r. p 107.

1603 (Bremen): Hansische Forderungen den Englischen 
Gesandten übergeben und der letzteren Antwort.

Abgedr. bey Willebrandt, II. 290.

—— Relativ was in der Erb. von Lübeck und anderer 
Hansestedter Sachen bey dem Kayser und Groß» 
fürsten, Doris Feodorowitz und dem jungen Herrn 
Kayser und Fürsten, Herrn Feodor Bari'owih, 
a. 1603 im Monat April, Moy und Iunio in 
der Stadt Mußkow und sonsten vorgelausen und 
verrichtet worden.

Abgedr. bey Willebrandt, III. in. nebst 
Deyl. 139-178.

--------Moskau, 2. Apr.: Kurtze Derzeichniß, was der 
Koyserllchen freyen Reichs-Stadt Lübeck und der 
Stadt Stralsundt, vnd anderer Erb. Hanse.Stette 
Abgesandten (Morgen, GeliebtS Godt) vor dem 
Kayser und Großfürsten aller Neusten etc. auch 
dem jungen Herrn Kayser und Großfürsten aller 
Neusten rc. unterdhenigst Mundtlich Vorbringen 
werden, so sie dem Herrn Cantzeler auff sein Be« 
gehr vorher zuschicken müssen.

Abgedr. bey Willebrandt, HL ©.144.

——Moskau, 3. Apr.: Die Haupt-Werbung, den 3. 
ApriliS, 1603 zur Muskow post audient. vberge» 
den von Seiten der HansisMen Abgeordneten an 
den Großfürsten Boris Feodorowih u. f. w.

Abgedr. ebendas. S. 146.
--------Moskau, 4. Apr. : Nahmen der Hankefläter, so 

mit Lübeck einig sind, welche wir (die Hansischen 
Abgeordneten) auff Begehren der Kayseri. Maytr. 
aller Reussen Anno 1603, d. 4. ApriliS, unterde- 
nigst vbergeben müssen.

Abgedr. bey Wtllebrandt, III. S. 149.
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i6o3 Moskau, 6. Xpt : Nota ber Hansischen Atze- 
sandten an den Großfürsten.

Abqedr. ebendas S i$i,

-1— Moskau, i-.Apr.: Des Kaysers und Großfürsten 
Antwort aus die Werbung der Hans. Gesandten.

Abqedr. -bendas. S. 15a.

— — Moskau, Apr.: Der Gesandten Replkca.
Abqedr ebendas. S 158.

— — (Moskau, 16 Apr.): Drsochen, warum wir. (die 
Hansischen Gesandten) keine Vorschrifft vom Rö- 
mischen Kayser mitgebracht.

Abgedr. ebendaselbst. S. >6;:
— — Moskau, 16. Apr. : Gravamina oder Beschwer des 

Hanseschen Kaufmanns.
Abqedr. ebendas. S. 166.

’ Bremae, 22. Apr.: Ad dominos consilii regis 
Angliae, Jacobi I., ab ambaifiatoribus Angl, 
apud Bremam responsoriae.

Abgedr. bey Rymer, T. VIL P.2. p.6g.

•— Moskau, 5. May: Supplication (der Hansischen 
Gesandten) an den Kayser und Großfürsten (aller 
Re« sten) wegen eines schleunigen und gnedigsten 
Aoschieds.

Abgevr. bey Willebrandt, HL S.r66.

-------- ------- , 7- May: Supplication (der Hansischen 
Gesandten) an dem Jungen Herrn Kayser und 
Großfürsten (aller Neusten), wegen Vorbitte eines 
gnedigsten und schleunigen BescheikS.

Abgedr. ebendas. S. 167,

*------- -------- , 13 May: Abermahlige Supplication (der
Hansischen Gesandten) an den Kayser und Groß
fürsten (aller Neuffen), wegen eines schleunigen 
vnd gnedigsten Bescheitö.

Abgedr. ebendas. 167.
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r6oz Moskau, iz. Moy: Abermahlige Supplication 
(der Hansischen Gesandten) an dem Jungen Herrn 
Kayser und Fürsten (oller Neuffen) wegen Dor- 
bitke eines schleunigen vnd gnedigsten Bescheides.

Abgedr. ebendas. S-168.

— --------, 26. May: Supplication (an den Kayser
und Großfürsten oller Neuffen) so wir die tübe» 
schen (Abgeordneten) vor vnS alleine vbergeben.

Abgedr. ebendas. S->68.

— — ------ : Don ebendenselben an den jungen
Herrn Kayser.

Abgedr. ebendas. ©. 169.

— —  , i. Jun. : Don ebendenselben an den Kay
ser vnd Großfürsten aster Neusten.

Abgedr. bey Willebrandt, IIL S. 170.

— —  , 7. Jun : Privilegium des Großfürsten al
ler Neuffen, Boris Feodorvwiß Godunow, für die 
Stadt Lübeck.

Abgedr. b. Willebrandt, III. 171 > Sche
rer commerce de la Russie II. 101; lünigS 
R. A. P. fp. Cont. IV.,Th. I. 15691 Mar« 
pergerS Mofcoiritischer Kaufmann, S. 8>» 
Marquard, Beyl. Lit.G. S-270.

------------------ , g- Jun. : Defectus et dubia novi pri
vilégia von den tübeckischen Gesandten onfgeseht.

Abgedr. bey Willebrandt, III. S »74.

«  e palatio nostro Grenouicensi, 2f. Jun.: Ré
gis Jacobi 1. Angliae ad imperatorem Rodol*  
phum literae.

Abgedr. bey Rymer, T. VII. P.2. p.78. 

—— (Gr. Nowgorod,) 28. Jun. : Schreiben der îübek- 
tischen Gesandten an den Kayser und Großfürsten 
aller Neuffen.

Abgedr. bey Willebrandt, III, S.»n.



<8o — —

i6o3 (Gr,Nowgorod,) -z. Jun.: Ebendieselben an den 
(R Weben) Cantzelern Herrn Offenaste Jwanowitz.

Abgedr ebendas S. 175

— — ---- , 2Y. Jun.: Proteftatio (der tschechischen
Abgeordneten) wegen der Schwierigkeiten, die sie 
bey dem Woiwoden und anderen Bedienten zu 
Nowgorod gesunden.

Abgedr. ebendas. S. 176.

— — Moscou, Jun. : Schreiben des Kaysers und Groß» 
fürsten aller Neusten an die tüdecktfchen Gesandten.

Abgedr. ebendas. S.177.
— — Pleekow, 8« Jul. : Schreiben dieser Gesandten an 

den Kaiser.
Abgedr. ebendas. S. 177.

1604 Lubecae» 11. Apr.: Forma confoederationis 
vniuerlalis, siue communis Hanfae.

Abgedr bey Werdenhagen, P. IV. S. 62.

— — à Fontainebleau, Nov. : Privilège de Henri 
IV., roi de France.

Abgedr. den Marquard, Beyl. Lit.B. S. 
23; tunigS R A T.XIV. P. fpec. Cont. IV. 
Th. II. Forts Nr 27. S.123; Dumont, T.V. 
P.II. Aitz ema, VIII. 306; Londorp,*  
VII. 99j; Léonard recueil, P.III.

1606 Braunschweig, 10. Apr.: Consöderation zwischen 
Ernst, Herzogen zu Braunschweig tüneburg, und 
den Stödten tübeck, Bremen, Hamburg, Mag
deburg, Braunschweig, tüneburg und Hildesheim.

Anges in Rehtmeier'S Brauns. tün.Ch-on. 
S. 163. ; im Auszuge, lateinisch, bey Werden» 
Hagen, P.IV. S. 81. Der letztere laßt diese 
Verbindung zu tüneburg in feptimana voc. ju- 
cunditatis etngehen, und führt unter den Städ
ten Hildesheim nicht an.
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1607 Extractum ex protocollo itineris Hifpanici 
Dn. legatorum Hanseaticorum.

Abqedr. bey Werdenhagen, P.V. S.114. 
—— Lunaeburgi, j.Eebr. : Confoederatio aliquot 

ciuitatum Hanfeaticarum defenüoni maxime 
Brunsuicenfium deftinata.

Abgedr. bey Werdenhagen, P.IV". S.69. 
—— (Madrid), ------ : König Philipps III. von Spa

nien Privilegium für die Hanfe in den König
reichen Castilien.

Abgedruckt in der Bestätigung dieser Privile
gien von dem Jahre 1647, bey Marquard Beyl. 
Lit. C. 62; tünig T XIV. P. spec. Cont. IV. 
und Forts. S. 157; Dumont corps Dipl. T. 
VJ. P. !• 406 ; S chmauß corp. jur. gent. I. 
5765 Abreu y Bertodano Coleccion de los 
tratados de paz, reynado D. R. Phelipe IV. 
P.VI. 57.

Obschon dieß Privilegium in diesen Sammlun
gen zu dem Jahre 1647 gerechnet wird, so ist doch 
klar genug aus dessen Inhalt, daß es 1607 von 
Philipp 111. den Hansen gegeben und 1647 nur 
erneuert und bestätigt ward. Die vier Hansischen 
Deputirten nad) Madrid, an des Königs Hofla- 
ger, welche darin erwähnt werden, sind, im I. 
1607, abgegangen, und lebten im Jahre 1647 meist 
schon lange nicht mehr. Eben dasselbe gilt von 
den vier folgenden Urkunden, obwohl sie fälschlich 
zu dem Jahre 1647, auch selbst zum Theil von 
Abreu gerechnet sind, während in einigen gleich
wohl ausdrücklich vorkommt, daß Philipp Ul. sie 
den Hansen ertheilt habe. Wenn man die Urkun
den nur lesen will, und dos vergleichen, was in 
der Geschichte der Hanse in diesem dritten Bande 
vorkommt; so fällt aller weitere Zweifel darüber 
von selbst hinweg.
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1607 (Madrid),------- : Königs Philipp IH. von Spa»
nien Privilegium für die Hansen in Portugal.

Abgedr. bey Marquard, Beyl, lit, C. 71 j 
iünig a. a O. S 163; Schmauß, 1. sgs; 
Dumont a. a. O ©.409.

-■ Madrid, 28- Sept.: Ausdehnung der Hansischen 
Privilegien vorzüglich auf Andalusien durch Phi» 
lipp HL König von Spanien.

Abgedr. bey Abreu y Bertodano, r. Plie- 
lipe lit P. I. S. 375« Dieser Abdruck ist der 
beßte. Auch befindlich bey M a r q u a r d 0. a. O. 
S.8;; tünlg a.a.O. S.I73; Dumont a. 
0. O. S.4>6.

——  ------  . . : Project einer Transaction zur Aus»
führung dieser Vertrage und Freyheiten, welche 
der Hansische Syndikus (Dr. Domann) aufgeseht 
und dem Könige Philipp 111. von Spanien über
geben hat.

Abgedr. in Abremy Bertodano o.fl.0. 
r Pheltpe IV. P. VI. 63 ; Marquard o. a. O. 
S.H8; Lünig a. o.O. S.iüz; Schmauß, I. 
601; Dumont a. a. O. S.422.

—- ——# 7-Nov.: Transaction über die Ausführung 
jener obigen Verträge und Freyheiten, worüber die 
Deputirten der Hanse mit König Philipp III. von 
Spanien übereingekommen sind, und sich vergli
chen haben.

Abgedr. bey Abreu y Bertodano a. a. 
Ô. reynado de D. Phelipe HI. P I. S.383.

——--------, 17 Nov. : Empfangsschein für diese Spa»
nlschen Privilegien durch die damahls zu Madrid 
anwesenden Hansischen Deputirten, und Verspre
chen sie zur Ratification ihren Committencen zu 
übergeben.
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Abgedr. bey Abreu y Bertodano o. o. 0. 
reyn.d. D. Phel.ill. P L S.391. Dergl. auch 
Werdenhagen. P. V. 135.

1608 Wick-nsen, n. S-pt. : Herzoglich Braunschwek- 
gisches Parent, in Betreff des von den Hanse» 
flâdten der Stadt Braunschweig geleisteten Schuhe«, 
nebst zwey Schreiben des dem Herzoge von Braun
schweig ergebenen Herzogs, Franz von Sachsen
tauenburg, an die Nieder - Sächsischen Kreisober
sten, einige Schäden, so das Hansische Kriegsvolk 
in seinem taube gethan betreffend.

Abgedr. in dem gründ!. Bericht rc. v. 1609 zu 
H'lmstedt, s. d. I.

>609 Lübeck, 24. Aprill: Protestation der Erbarn 
Hansee - Städte, daß sie an denen ihrer Societät 
imputirten Conspiration, Aufwiegelung» und 
Empörungen, keinen Antheil hätten, sondern vor 
Gott und oller Welt unschuldig wären.

Abgedr den Lünlg, T.XIV. P. spec. Cont. 
IV. Th.U. Forts. S. 124; bey Hagemeier, 
Beyl. Nr. 7; Werdenhagen, P. VI. S.7« 

--------gedruckt zu Helmstedt: Gründlicher Bericht auf 
der Hanse Städte Verantwortung. 4.

Anges in Haberlin N.T.R.Gesch. Th.22.' 
S.713, und befindlich in Rehtmeiers Brschw. 
Chronik, S. 1178.

i6ii Hamburgi, 18« Jun.: Contractes senatus Ham
burgenfis cum ibidem refidentibus mercatori- 
bus Anglicanis.

Abgedr. in Morquarb, Beyl. Lit. D. S.' 
194; lünifl, T. Xlll. P. fp. Cont. IV. T. I.

. S. 1096.
»612 Lübeck, 5.Nov.: Klagen der Stadt Lübeck beym 

Kaiser über die Störung der Schifffahrt durch 
den König von Dänmark.
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Abgede. 6ep Londorp act. publ. T.I. 107. 
Nebst vielen andern Urkunden in dieser Angelegen
heit, ebendaselbst, und in Meyeri, Londorp 
suppl. T.I., die man weiter einzeln nicht Hakan- 
merken wollen, da sie sich vorzüglich nur auf Lü- 
Keck beziehen.

1613 Antwort des Königs zu Dänemark an die Burgs- 
meister und Rath der Stadt Lübeck, wegen der 
Beschwerden über die Zölle in der Ostsee.

Besonders gedruckt.

jo.Mart.
z ' m. Maj.

foed. et urbem Lubecam cum aliarum urbium 
acceßione de Libero commercio per mare Bal- 
ticum et boreale in annos 1 f.

——- Hag. Corn : Foedus inter OO. Belg.

Abgedr. in Dumont, T.V. II. 231 (May) ; 
Groot Placaetboek D. IV. 275 ; Aitzema 
Saaken van ftaet en oorlogh, ed. in 4?!. 170; 
tünigs R. A. P. sp. Cont. IV. Th. 1. 1394; 
Postleth wayt’s dictionary, T. II. unter 
dem Worte maritime (May); Werden Hagen 
P.IV. ©.504 führt eö an, unter d. IV. Calend. 
Jun. (29. May) und scheint es fälschlich zum Jahre 
1614 zu zählen. Daß das Bündniß auf 15, nicht 
auf 50 Jahre, wie Dümont sagt, geschlossen 
worden, erhellet aus der Geschichte, ist auch be
reits von andern bemerkt worden. Der zote März 
scheint das richtige Datum zu seyn.

——Haag, 20. Sept. : Auszug aus einer Ueberein, 
kunft zwischen den General - Staaten der V. Nie« 
derlande und der Stadt Lübeck von der einen Seite, 
und den Städten Braunschweig und Magdeburg 
von der andern, wegen der von den lehtern zu 
entrichtenden halben Quote dessen, was Lübeck gibt, 



— — «8s

wenn sie dem Bund, der zwischen Lübeck und den 
Gen. Staaten geschlossen worden, beykreten.

Abgedr. bey Werden Hagen, P. IV. ©,73.

1614 Haag, 5. Aprill: König Gustav Addlphs von 
Schweden Beytritt zu dem vorstehenden Bündniß. 

Abgedr. bey A itze ma ed. in 4. D. I. 17s;
Dumont, T. V. P. 2. 24s ; Groot Pla- 
caetboek, T. IV. 27s.

------ Lübeck, 23. May: Der Erbarn Hausse» Städte 
Schiffs - Ordnung und See - Recht.

Abgedr. bey Marquard, Beyl. Lit.X. S. 
S. 688; Lünig, T. X V. P. spec. Cont.1V. 
TH U. Forts. S. 132.

1615 et 1616: Extractum confoederationis dupli- 
cis, quam dux Christianus Lunaeburg. et 
Dux Johann. Albertus Megapolit. cum 6 ci- 
vitatibus Hanfae Saxonico- Vandalicis in re- 
novatione fua, ann. 1615 et 1616 iniere.

Abgedr. bey Werdenhagen, P.IV. c. 14, 
p. 8).

— 6. Apr. : Extractum ex decreto Christian} IV. 
regis Daniae, quod per cancellarium Germa- 
nicum fuum Doct. N.MetzIerum legatisHan- 
seaticis exhibitum et infinuatum fuit.

Abgedr. bey Werdenhagen, P.Ill.S.265.
——• Lunaeburgi, 19. Oct. : Receflus Christian! 

epifcopi Mindens et ducis Brunfv. et Lunaeb. 
ciuitatumque lex Hanfeaticarum, foederi eo- 
rum arctiori annexus.

Abgedr. bey Werden Hagen, P. IV. cap. 14. 
p. 8b 84. und ebendaselbst die Ratification vom 
10. Jun. 1616.

- ----- Hag. Corn., 26. Dec. : Confoederatio inter 
OO. Belg. foed. et vrbes Hanfeaticas.
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Abgedruckt bey Dumont, T.V. P.II.
Groot Placaetboek, IV.rgo; Aitzema, 
I. 186; Londorp, I. ao; Innige R A. 
T. XIV. P. fpec. Cont IV. Th. II. Fort'. 142 ; 
Postlethwayt’s dictionary 1|,v.maritime; 
Werdenhagen de rebus publ. Hanf. P. 
IV. 75; Guliel m. Baudart memoryen 
der gedenkwierdigfte gefchiedeniflen van Ne
derland ecc. B. g. S. 44.

1615 Braunschweig, 26.Dec.: Ausjug aus dem Der- 
trage über die Quote, welche verschiedene Hanse- 
Städte, zu Folge der Verbindung mit den Gene
ral» Staaten zu leisten haben.

Abgedr. bey Werdenhagen, P.IV. S.?Z.

‘ ** --------, 27. Dec : Auszug eines Beschlusses der
Deputirten verschiedener Hanse»Städte zur Ra, 
tistcation des zwischen ihnen und den General» 
Staaten geschlossenen Bundes.

Abgedr. bey Werden Hagen, P. IV. S. 74. 
Lübeck, April!

1616 Haag, i;. Jun.' Notification des Bündnisses zwi» 

fchen der Hanse und den Verein Niederlanden.
Abgedr. bey Lünig , T. XlV. P. fpec. Cont. 

IV. Th. II. Forts. S. 145. auch an andern bereit- 
angeführten Orten.

—— Halle, 14. Apr./Schreiben des Administrators, 
Christian Wilhelm von Magdeburg, an die Stadt 
Magdeburg, weg-n d»s von ihr und andern Hanse- 
Städten mit den General. Staaten eingegangenen 
Bündnisses.

- Magdeb. 20. Apr. : Antwort der Stadt Magdeburg.
Abgedr. bey Werdenhagen, P.1V. @.75.

— IO. Jun.: Extractum confoederationig dupli- 
cis etc. f. oben Jahr 1615,
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i6i6 ; . . . 14. Jun.: Renovatio foederum regis 
Sueciae et OO. Belg. foed. cum vrbibus Han- 
featicis inprimis Lubeca.

Abgedr. bey Baudart gedenkw.Geschied- 
niflen van Nederland, 1. L. V11L 44.

1618 Hamburg, 28. Jun. : Renovirttr und corrigirter 
Contract, welchen E. E. Rath ,u Hamburg mft 
denen daselbst wohnenden Engländern der Hand
lung wegen geschlosten.

Abgedr. bey Lünig, T.X1II. P. fpec. Cont. 
IV. T.I. 1107.

------- Leipzig, 15.Oct.: Vergleich zwischen Joh.Georgs 
Churfürsten zu Sachsen, und den freyen Reichs- 
und unkten Deutschen Hanse, Städten wegen 
Geleit.

Abgedr. bey tünig Reichs-Archiv, P. fpec. 
T. 2. p. 158; Dumont, V. 11. p. J24.

—— Dresden, 5. Dec. : Ratification des vorstehenden 
Vergleichs, durch den Churfürsten.

Ebendaselbst.

1620 .. . . Acten in Bezug aus den Streit zwischen 
dem Könige von Dänemark und Hamburg wegen 
zweyer von dem ersten auf die Elbe gelegten 
Kriegsschiffe.

Abgedr. Londorp A. P T. II. L. V. 4s. 
Meyer Londorp,T.I. P.I. 3 lf. Theatr. 
Europ. I. 470. 480.

—— gedruckt zu Zelle: Lüneburgische Déduction in der 
Gammerdeichs Sache gegen Lübeck und Hamburg.

— Hamburg : Gegen » Deduktion von den beyden 
Städten.

Anges, in Beckers Gesch. der St. Lübeck, II.

341. 354.
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i6ao Lübeck, 30. April!: Mandat der vereinigten îeut- 
scken Hanse-Städte wider die mutwillige Fallit 
ten und Boncquerottirer.

Abgedr. bey Marquard, Beyl. Lit. Z. S. 
7-2; Lünig, T. XIV. P. spec. Cont. lV. Th. 
11. Forts. S. 145; Willebrandt, 111. ©,179. 

--------Boihenburg, auf Jacobi: Vertrag zwischen Her
zog Christian zu Braunschweig - Lüneburg und den 
Städten Hamburg und Lübeck in der Gammer- 
deichs Sache.

Abgedr. in der Bergedorfischen Landesverfassung 
S. 143.

1621: Extractum ex decretoFridericoburgensi Chri- 
stiani IV., régis Daniae, quod Lubecehfibus 
legatis exhibitum fuit.

Abgedr. bey Werdenhagen, P.H1. S.265.

—— 22. Oct. : Conceptum responsi Hanseatici ad 
rempubl. Norinbergensem.

—— 12. Nov.: Literae Lubeccensium ad ciuitates 
Hanseaticas de petito Norinbergensium.

Abgedr. bey Derdenhagen, P. IV. S.47. 

»625 Stockholm, 22. 3<m. : Schreiben Königs Gustav 
Adolph von Schweden an die Stadt Lübeck

Abgedr. in Scherer commerce de la Ruf- 
sie, II. 176.

—— Haag, 26. Jul : Creditiv der General - Staaten 
für Caspar von D.'ipergen, ihren Abgeordneten, 
an die zu Berqedorf versammelten Hanse Städte.

Abgedr. bey Werden^agen, P. VI. S.15. 
-1 Verden, 5 Aug,: Creditiv König Christians IV. 

von Dänemark für leinen an die zu Bergedorf 
versammelten Hanse Städre abgeordneten Ge
sandten, Joach. von Mchlaff. Welchem beyge- 
fügt ist der Vortrag des Gesandten.

Abgedr. bey Werdenhagen, P.V1. ©.13.14.
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16 a $ Bergedorf, n. Aug : Dortrog des Französischen 
Gesandten, Mr. de la Picardière, an die zu Ber- 
gedorf versammelten Hanle» Städte.

Abgedr. bey Werdenhagen, P. VL S.'Z.

------------------ , „ Aug.: Antwort der zu Bergedorf ver. 
sammelten Hansen an den König von Frankreich.

Abgedr. bey Werdenhagen, P. VI. S.16.

16 a6 Wien, 3?.Nov : Des Römischen Kaisers Schrei- 
ben an die Städte Lübeck, Goslar, Mühlhausen, 
einige Fürsien und an Hamburg, den Dänen keinen 
Dorschub an Lebensmitteln zu thun.

Abgedr. bey Londorp Act. publ. 111. -si.

1637 Lübeck, 8-Nov.: Dortrag durch die kaiserlichen Ge
sandten an den Rath zu Lübeck, wegen der pro- 
jectirten Spanisch-Hanseatischen Handlung.

Abgedr. bep Londorp Act. publ. III. 1004.

163g .... Wegen der Belagerung Stralsunds kommen 
viele Actenflücke in dem gründlichen Bericht von der 
Hansestadt Stralsund 1631. 4.; in Londorp 1IL 
1. Vlll. o.,4j;inNeuburS Beylr. zur Geich, des 
dreyßlgjährigen Kriegs 1773. 4. vor. Der letztere 
hat über diesen Gegenstand allein 64 Urkunden und 
ein Tagebuch der Belagerung. Dergl. mehreres 
bey Hâberlin, B.az. S.607ff.

------- Articuli Hanseatici ad terminurn 4. Febr. Lu- 
becae inftitutum, pro deliberationis materia, 
civitatibus emifTa.

Abgedr. bey Werdenhagen, P. 1V. am Ende 
mbnitio finalis ad part, quartam.

HI. Tp
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i6a8 Lübeck, 33. F'br. : Antrag der kaiserlichen Gesandten 
den der Hanse wegen der projectirten Spanisch- 
Hanseatijchen Handlung.

Abgedr. bepLondorp Act. publ. III. 1006.

t^3o (Lübeck, Febr.): Verbindung der drey Städte Lübeck, 
Bremen und Hamburg.

Abgedr. imAusz.b. Köhler, Willebrandt, 
II. S. 293.

,641 Bündniß der dreyen Hansee-Städte Hamburg, 
Lübeck und Bremen, wider alle bey dermahligen be
schwerlichen Läufften vorsallende Begebnisse.

Abgedr. bey L ü n i g, T XIV. P. spec. Conr.IV.
II. Forts S- >46; Postlethwayt’s die. 

tionary, art. maritime T.ll.

1645 Lissaboner. Mayr Bestätigung früherer Privilegien 
in Portugal, besonders König Emanuels durd> den 
König Johann IV. von Portugal den Deutschen 
und andern Kaufleuten ertheilt.

*

Abgedr. in Postlethwayt’s dictionary, 
T.ll. art. treaties ; es scheint aber diese Bestäti
gung nur zu Gunsten der Engländer vorzüglich aus- 
gewirkt worden zu seyn.

—— Haag, Aug : îroctat zwischen den V. Nieder
landen Und den Städten Bremen und Hamburg zu 
Vertheidigung der Weser und Elbe.

Abgedr. in Dumont, VI. I. ;n; Groot 
Placaetboek IV.286; Aitzema VI. 1 ; 1; 
Wicquefort hist, des prov. unies, preuves 
du liv.-III. p.647; tünigs R. A. T. XIII. P.
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fp. Cont. TV. Th I. iis, T. XIV. P. sp.Cont. 
IV. Th. II. Forts ©. 150; V i ttori o Siri Mer
curio V. P. II. is8; SchmaußS.584> Kle- 
fekerö Sammt. Hamb. Verfass. VI. 274; Hage
meier, Beyl. Nr.8; Aitzema historia pacis, 
p. J07J Postlethwayc art.maritime, T. II.

1645 Christianopel, l4. Aug : Document der Königlich- 
Dänischen Plenipvtentiarien, bafi die drey Hanse- 
Skäore Lübeck, Bremen und Hamburg in den Frie- 
den mit Schweden, wegen der freyen Schiffahrt 
und Entrichtung des Zolls jn Oerefund, mit ringe, 
schloffen worden.

Abgedr. bey M a r q u a r d, Beyl. Lit. E. S. 257.

1646 Haag,2y. Oct : îroctak zwischen den D. Nieder« 
landen, der Stadt Lübeck und den übrigen Hanse« 
Städten, wodurch dte St. Lübeck des Traktats vom 
à-Aug. 1645 zwischen den V. Nieder!. Bremen 
und Hamburg theilhaftig erklärt wird.

Abgedr bey D u m o n t, VI. P. I.3 00 ; Groot 
Placaetboek IV. r88 » InnigS N. A. T. XIV. 
P. spec. Cont. IV. TH U. Forts. S.i;r; Diar. 
Europ. Cont. II. 14;-» Klesekerr Samml. 
Hamb. Verfass. VI. 278; Hagemeier, Beyl. 
Nr. 9; Aitzema hiit, pacis, p. $09.

1647 Münster, î'î- Sept.: Tractat, der zwischen dm 
Spanischen Deputirten und denen derHanse.Städte 
abgeschlossen worden, mit der Ratistcation des Kö« 
nigs von Spanien Philippe IV., vom 26. Jan.1648, 
zu Madrid, welchem bevgesügt sind die verschiede
nen Tractate und Freyheiten, die (von Philipp III.) 
für Portugal und Spanien den Hanse « Städten (zu

Xx 2
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Madrid im A1607) sind ertheilt worden; zugleich 
mit der Erklärung der Hansischen Deputaten zu 
Münster und der Spanischen Gesandten daselbst 
des Grafen Penaranda und Antons Brun, daß 
diele jen-m Traktate ongehängcen Freyheiten den 
Originalen gleichlautend sind, zu Münster v. 3. May, 
1648, und einer Beglaubigung durch den Spani
schen Legation«-Sekretär P. Ferd. dei Caippv y 
Angulo, Münster 6. Jun. 1648.

Abgedr. bey jünig, T. XIV. Pars fpec. Cont, 
IV. Th II. Forts. S. 153 -190 ; Dumont corps 
dipl.T. VI P.I. S. 402-427; Schmauß corp. 
j. gent. I. 569-612; Marqn ard, Beyl. lit. L. 
S. 56-108; Abreu y Bertodano coleccion de 
los tratados, reynado de D. Phehpe IV. P.VI. 
49 " 69.

Abreu hat stets den bessern Abdruck des Spa
nischen Texts, die bevgefügten früheren Privilegien 
von dem Jahre 1607 sind aber hier nicht so voll
ständig, als bey den übrigen. Hagemeier, 
Beyl. Nr. it., hat dieselben Privilegien ohne die 
früheren vom I 1607; und auf dieselbe Weise in 
Aitzema hiltoria pacis, S.579. und in Lon« 
dorp Act. publ. VI. 176.

1648 Madrid, 26 Jan.: Ratification des zwischen den 
Hansischen und Spanischen Gesandten im 1.1647, 
zu Münster, abgeschlossenen Traktats; s. 1647 
Münster, /r Sept.

—— Münster, 3. May: Erklärung der Hansischen und 
Spanischen Gesandten zum Friedensschluß zu Mün
ster, daß di« den ersteren mikgetheilten Copien der



— — 6s;

Privilegien den Origlnalien gleichlautend sind; f. 
1647, Münster Tp Sept.

1648 Madrid, 34.Jun.: Philipps IV., Königs von 
Spanien, Befehl an den Herwqen von Medina« 
Celi, General- Capitain des Oceanischen Meers, 
daß er den zwischen den Hansen und dem König 
geschlossenen Vertrag ausüben soll.

Abqedr. in ! ü n i g T. XIV. P. spec. Cont. IV. 
Th. II. und Forts. S-iyr; Schmauß corp. jur. 
gern.I.61;; MarquardBeyl. lit.C. S. 108.

1650 Brüssel, 38-Moy: Mandat, welches Seine Alteza 
der Durchlauchtigster Erhherzog Marques de Ledi, 
General der Flanderschen See, wegen der Han« 
fischen Schiffarth unb Commerden gegeben. (Ent« 
hält, daß die Tractote zwischen dem Könige von 
Spanien und den D Nieder!, von den 1.1648 u. 
1650 auch den Hansen zu Gunsten gültig seyn sollen.)

Abgedr. bey Marquard, Beyl, lit. L S.r6;.

—— Hamburg, 13. Aug. ; Erklärung des Magistrats zu 
Hamburg, daß er die Spanischen Privilegien, von 
d. 1.1647 und ihre Ratification von d. I. 1648, 
onnehme und ihre Publication anbesehle.

Abgedr. in Abreu y Bertodano Phil. IV. 
P.VI. 69; Dumont, T.VL P.I. 417.

1653 lübeck, im Januar: Verordnung derHanse»Stödte 
wie es mit der Schiffahrt aus die Niederlande und 
Spanien zu halten, vermöge früherer Tractake, nebst 
einem Anhänge verschiedener Beschlüsse der Gene
ral «Staaten der Vereinigten Niederlande, welchen 
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feie Hansen betreten oder kn welche sie,ingeschlos
sen worken sind.

Abzedr. bey Marquard, Beyl. Lit. V. S. 
64« u. ff.

J6j2 Weftmonad., Apr. : Parliamentum reipubl. 
Angl. ad civitates Hanfearicas.

Abgedr. in Cassels Sammt.ungedr.U»künden 
S. 434.

r*

lübeck, 20. May
,654 ~ jp— : Vollmachten der Hanse-Stabte

und des Königs Lndlv. XIV. von Frankreich für 
ihre bevollmächtigten zu Schließung eines Han
dels- Tractatö.

Abqedr. in k ü n k g S R. A. T. XIV. P. sp. Cont. 
IV.Th.II-Forts ©.191-193; Marquard,Beyl. 
Lit. B. S. 34 -36.

'^54 Jul.: Inftrumentum inclufionis Lubecae, 
Bremae, Hamburgi in pacem inter Olivar. 
Cronwell, protectorem, parlamentumque An« 
gliae et ordines Belgii foederati factam.

Anges, von Dreyer, S. 28t.

1655 Paris, Mai : Privilèges accordés par les rois 
de France aux villes anféatiques, et confirmés 
par Louis XIV.

Abgedr. in Lünlqs R. A. T. XIV. P. spec. 
Cont.1V. Th II. Forts. ©. 202 ; lateinisch bey 
Hagemeier in sérié actorum -, Dumont, 
T. VI. P. II. loti Léonard, T. III; Lon. 
dorp, VII.994; Marquard,Lit.B. 24.
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1655 Paris, 10. Mai ; Traité de marine fait entre 
Louis XIV. et les villes et cités anféatiques.

Abgedruckt bey. Dumont, VI. P. II. 10;; 
Léonard III; Leibnitz corp. jur. g. D. 
mantiffap. igy ; Diar. Europ. appendix ; Lon- 
dorp act. publ. VII, ^94; Recueil van Trac- 
taten n. ab; Marquard, Beyl. Lit. B. S. 26, 
44, 50; Lünig, T.XIV. P.fpec. Cont. IV. Th. 
II. Forts. <8194; Hagemeter, Beyl. Nr. 10.

------- Libres, 18 May: Der rrbortn Hanfe«Städte Ra
tification des Marine - Traktats.

Abgedr. in tünigs R A. T. XIV. P. spec. 
Cont. IV. Th.II. Forts. <5.201; Léonard, T. 
III; Marquard, Beyl. Lit.ß. S.39.

—— Paris, 15 Inn.: Ratification des Marine-îroctatS 
von Seiten Königs Ludwig XIV. und Mandat an 
das Parlament zu Paris, unter demselben Dato, 
nebst der erfolgten Einregistrirung durch dasselbe 
am 29. Jul.

Abgedr. intünig s R. A. T. XIV. P. fp. Cont. 
IV. Th.II. Forts. @.200, 204, 204; Léonard, 
T. III; Marquard, Beyl. Lit. ß. ©.37ff.

1656 Weflmonaft., g. Feb.: Ol. Cromwellii literae 
rcTponforiae ad confules Bremenles de indu- 
dendis Hanfeaticis in pacificatione Gallo- 
Anglica.

Abgedr. in Cassels Samml. ungedr. Urkund. 
S. 440.

—— Weftmonaft., ;o. Maji: Ol. Cromwell (n- 
ftrumentum incluGonis Lubecae,Bremse,Ham- 
burgi in pacem Anglo-Gallicam,

?lngef, von Dreyer, S.231.



ï6î7 Hibecf, 15. Febr. : Burgemeister und Räthe der 
Etädt tübfrf, Bremen und Hamburg, für sich und 
im Nahmen übriger Teutschen Hanse«-Stadt an 
Herrn Johann Georg II. Churfürsten zu Sachsen, 
wegen Verminderung der Zölle, Accisen und ti- 
ernten aus Messen und Märkten.

Abgedr bey M 0 r g u a r d, Beyl. Lit. O. €.556.

1658 Dresden, 5. Dec. : Johann Georgs, Churfürsten 
zu Sachsen, Beschluß wegen der von den Reichs- 
und Hanse-Städten gebetenen Verminderung der 
Abgaben, besonders auf der Leipziger Messe.

Abgedr. bey M a r q u a r d, Beyl. Lit.O. S. 559.

1659 exhibitum Londini j.Aug. : (Boeckelii) Re
monstratio argutiarum, quibus Maripeduckius 
quidam fociique ejus jurium domanii Angli- 
cani fiscalium praetensi informatores, feu in- 
quifitores, domum Teutonicam siue Stiliard, 
ciuitatibus Hanfae Teutonicae inde a pluri- 
bus faeculis quaesnam, noviflime impugnare 
— — ausi sunt etc.

Abgedr bey Marquard, Beyl. D. S.>86; . 
Hagemeier, Beyl. Nr. 12. Wie es scheint ur» 
sprünglich Englisch, und von jenem Verfasser vergl. 
Dreyer spec. jur. publ. Lubec. p.*73.

— Madrid, 22. Sept. : s. die folgende Urkunde, vom 
92. Sept. 1660«

1660 Madrid, 21. Sept. : Philippi IV. régis Hisp. 
declaratio de includendis Hanfeaticis in pace

, cum Gallis.
Abgedr. in Cassels Samml. ungedr. Urkund. 

S. 44?; Hagemeier, Beyl. Nr.n; tüniqs 
R. A. T. XIV. P. spec. Cent. IV. Th. II. Forts.



— — 697

S. 205. tünig hat den 22. Sept. 1659, ober aus 
dem Inhalt des Diploms erhell« deutlich genug, 
daß 1660 die die richtige teseart ist.

1661 Memoriale pro ciuitatibus ac rebuspublicis 
Hanfeaticis conjunctim Stiljardam GveGuilde- 
halam Teutonicorum concernens.

Anges. von Dreyer, S. 272.

" apud Westmonast., 26.Jul.: CaroliII.,M. Bri- 
tanniae régis, priuilegium ciuitati Hambur. 
gensi conceffum de commercio libere in Anglia 
ejusdemque portubus exercendo.

Abgedr.inDumont,VII. P.II. ;6s;Klese, 
kers Camml. Hamb. Versoff. VI. 2ga> Lon- 
dorp Act. publ. T.VIII. 771.

—— apud Westmonast., 10. Aug.: Caroli IL, M. 
Brit. régis, ciuitati Gedanenfi conceflum de 
commercio libere in Anglia ejusque portubus 
exercendo.

Abgedr. in Dumont, T.VI. P. II. 379; 
Londorp Act. publ. T. VIII. 783.

apud Westmonast., Aug.: CaroliII., M. 
Brit. regis, conceflîo commerciorum in Anglia 
ejusdemque portubus exercendorum, ciuitati 
Lubecae data.

Abgedr. bey Dumont, T. VI. P. II. 37g -, 
Londorp Act. publ. T. VIII. 753 ; tünigs

’ R. A. T. XIII. P. fp. Cont. IV. T. I. 1400. 
Der 12. Aug. scheint das richtige Datum zu seyn, 
dieß hatten tünig und Dreyer, welcher letztere 
in seinem fpec. jur. publ. Lubec, nach dem Oki« 
glnale es anführt, S. -8'.
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1661 Westmônast., 18. Nov, : Epistola Caroli IL*  
M. Brit. regis, pro commerciis reipublicae 
Bremenfis.

Abgedr. bey Hagemeier, Beyl. Nr.14-

1662 Viennae, ij.Nou.: Leopoldi I. Imp. literae 
commendatitiae pro ciuitatibus Hanseaticis ad 
Carolum II., M. Brit. regem.

AbgeLr. in Cassels Sammt, ungrdr. Urkund. 
S. 445-

------ Londini, Nou.: Gratulatio et propofitio 
legatorum Hanfeaticorum ad Carolum II., 
Angliae regem, et responsio regis.

Abgedr. in Cassels Sammt, ungebr. Urkund. 
S. 448- 4Zl.

------ Londini, ZK. Nou.: Gratulatio et propofitio 
legatorum Hanfeaticorum ad reginam M. Bri- 
tanniae.

Abgedr. inCasselS Sammt, ungedr. Urkund. 
S. 4$2.

------ Londini, Nou.: Propofitio legatorum Han
featicorum ad Jacobum Ducem Eboracenfem.

Abgedr. in Cassels Sammt, ungedr. Urkund. 
S. 454.

------ Viennae, ta. Nou.: Leopoldi I. Imper, literae 
commendatitiae ad Carolum II., M. Brit. re
gem , pro ciuitatibus Hanseaticis et in fpecie 
pro ciuitate Bremenfi.

Abgedr. inCassels Sammt, ungebr.Urkund. 
S. 446.
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1663 apud Weftmonaft., m. Maj. : Caroli II., M. 
Brit. régis, confirmaüo conceflionis ciuitati 
Bremenfi ratione commerciorum factae.

Abgedr. bey Dumont, VI. P. 11.456; tü- 
. nig, T. XIII. P. fpec. Cent. IV. T. I. ig9.

------ apud Weftmonaft., t. Jun. : Amplificatio pri- 
vilegii aCarololI. M Brit. rege ciuitati Ham
burgenfi ratione commerciorum concefli.

Abgedr. in Klefekers Hamb. Verfass. VI. 
S. 284.

—— 19. Jun. î Caroli II. régis Angl, diploma, quo 
declarat ut Lubecenfes eodem, quo Bremen
fes et Hamburgenies fruantur priuilegio, im- 
portandi fcilicet in regnum Angliae omnimo- 
das merces in Germania productas.

Anges, von Dreyer, S. 281.

- 1— Copenhagen, 23. Sepk. : Königs Friedrich III. v. 
Dänemark Privilegium der Skadt Bremen, wegen 
des Berger Handels, ertheilt, bestätigt von Chri
stian V. am 17. Nov. 1670.

Abgedr. in Cassels Samml. ungebr.Urkund.
S. 499-

1664 apud Weftmonaft., 17. Jun. : Carolus II., rex 
Angl, concedit, vt Lubecenfium mercatores, 
propriis navibus vtentes, bona et merces, quae 
in regionibus maris Baltici producuntur per 
triennium in Angliam inuehere queant, quod 
quibusdam parliamenti edictis prohibitum erat.

Anges, von Dreyer, S.281.

1665 Whitehall, 21. Jun.: Caroli II., régis M.Bri- 
tanniae, responsum ad Leopoldum Imperato
ren;, quo liberam navigationem ciuitatibus
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Hanseaticis Lubecae, K rem as et Hamburgo 
promittit.

Abgedr. inCasselS Samml. ungedr. Urkund.
S. 456.

/
i66g Lübeck, ai. Apr.: Einladungsschreiben von Lübeck 

Nahmens der Hanse an die Preussischen Städte 
auf dem Hanse-Tage zu erscheinen.

Abgedr. in Lestocq'ö Auszug au" der Historie 
des Preussischen Seerechts, S.ba- 64.

4
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